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A. EINLEITUNG 

I. SEXUELLE BELÄSTIGUNG IN DER GESELLSCHAFT 

Mit verlässlicher Regelmäßigkeit ist sexuelle Belästigung bzw. Sexismus ein Thema in 

den Medien. Anlässe für die mediale Aufmerksamkeit sind öffentlichkeitswirksame Sach-

verhalte, die unter einem oder mehreren Gesichtspunkten besonders verwerflich erschei-

nen. Reflexartig folgt auf die Berichterstattung der Ruf nach höheren Strafen und eine 

allgemeine Debatte darüber, was sexistisch bzw. diskriminierend und welche Verhaltens-

weisen akzeptabel sind.  

Jüngstes Ereignis sind die Geschehnisse der Silversternacht 2015 vor dem Kölner Dom. 

Dort haben Übergriffe alkoholisierter Männer auf Frauen zu über 500 Strafanzeigen ge-

führt. Gegenstand waren sexuelle Belästigungen, Körperverletzungen und Diebstähle. In-

nerhalb einer Woche nach den Vorfällen war nicht nur der Polizeipräsident Kölns in den 

einstweiligen Ruhestand versetzt worden, sondern auch festzustellen, dass unabhängig 

von der Ethnie der Täter Sexismus das Problem sei1, bzw. sexualisierte Gewalt in 

Deutschland „ein altes Phänomen sei“2. Gefordert wurde wie stets: Prävention, mehr Po-

lizeipräsenz, „intensive Opferberatung, Aufbrechen patriarchaler Strukturen und eine 

klare Bestrafung der Täter“3.  

Dabei wird häufig übersehen, dass eine klare Bestrafung der Täter klare Straftatbestände 

erfordert, die ihrerseits wiederum einen Beitrag zur Prävention leisten könnten. Ab wel-

cher Eingriffsintensität jedoch Sexismus – also die Diskriminierung wegen des Ge-

schlechts – oder sexualisierte Gewalt im Allgemeinen strafbar sein soll, bleibt in der po-

litischen Debatte regelmäßig offen. Eine Antwort hierauf kann nicht im Rahmen einer 

juristischen Untersuchung gefunden werden, da die maßgebende Schwelle für die Straf-

barkeit sexualisierter Gewalt zunächst durch die Legislative (neu) zu definieren wäre. 

Allerdings existiert ein sozialer Bereich, für den diskriminierende Verhaltensweisen zi-

vilrechtlich definiert und sanktioniert wurden: der Arbeitsplatz im Sinne des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Gleichwohl scheint auch innerhalb dessen Anwen-

dungsbereich noch nicht alles geklärt zu sein, was eine Äußerung des ehemaligen Vorsit-

zenden der Bundestagsfraktion der FDP Rainer Brüderle im Jahre 2012 zeigte. Dieser 

                                                                 
1  Krause, Anna-Mareike, Nach den Übergriffen in der Silvesternacht: Das Problem ist und bleibt Sexismus, 

Stand: 07.01.2016, abrufbar unter: https://www.tagesschau.de/kommentar/kommentar-sexismus-101.html 

(besucht am 09.01.2016): „Im öffentlichen Raum sind Übergriffe kein Einzelfall, sondern traurige Ge-

wohnheit: Im vergangenen Jahr gab es auf dem Oktoberfest 20 Anzeigen wegen Sexualdelikten, darunter 

eine versuchte Vergewaltigung, Missbrauch von Widerstandsunfähigen, sexuelle Nötigung. Polizei und 

Hilfsvereine schätzen die Dunkelziffer auf bis zu 200 Sexualstraftaten jährlich - allein auf der Wiesn“. 
2  So Claudia Roth, MdB und Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages in einem Interview von Kade, 

Claudia, "Mob ruft zur Jagd auf nicht weiße Menschen auf", Stand: 08.01.2016, abrufbar unter: 

http://www.welt.de/politik/deutschland/article150753781/Mob-ruft-zur-Jagd-auf-nicht-weisse-Menschen-

auf.html (besucht am 09.01.2016): „Es wird jetzt aber von vielen der Eindruck vermittelt, als würde sexu-

alisierte Gewalt alleinig von außen zu uns ins Land getragen. Dadurch wird vernebelt, dass diese Form 

von Gewalt in Deutschland leider ein altes Phänomen ist“. 
3  Roth in Kade, "Mob ruft zur Jagd auf nicht weiße Menschen auf", a. a. O. 

 



2 Problemaufriss 

bemerkte gegenüber der Journalistin Laura Himmelreich mit Blick auf ihren Busen, sie 

könne ein Dirndl ausfüllen4. 

II. PROBLEMAUFRISS 

Die in Folge dieser Äußerung über sämtliche Medien und sozialen Netzwerke geführte 

Debatte über den „Herrenwitz“ zeigte, dass die Frage, was im professionellen beruflichen 

Umgang zwischen Männern und Frauen akzeptiert wird, in der deutschen Gesellschaft 

nach wie vor weitgehend ungeklärt ist. Dies obwohl der Begriff der sexuellen Belästigung 

am Arbeitsplatz seit der Einführung des Beschäftigtenschutzgesetzes (BSchG) im Jahre 

1994 legal definiert ist und mit der Einführung des AGG im Jahre 2006 mediale und po-

litische Aufmerksamkeit erfahren hat. 

Die Gründe für die verschwommene Wahrnehmung, was bereits als sexuelle Belästigung 

gilt und welches Verhalten in Ordnung ist, sind vielfältig. Einer dieser Gründe dürfte die 

Definition der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz selbst sein, denn sie ist vielschichtig 

und schwierig zu verstehen. Hinzu kommt, dass die Sanktionierung sexueller Belästigung 

ebenfalls nicht leicht durchschaubar ist. Denn das AGG richtet sich an den Arbeitgeber 

und gewährt dem Belästigungsopfer (nur) einen Anspruch gegen diesen. Es ist sodann am 

Arbeitgeber, den Belästiger durch arbeitsrechtliche Maßnahmen von weiteren Belästigun-

gen abzuhalten. Ein unmittelbarer zivilrechtlicher Täter-Opfer-Ausgleich ist nicht vorge-

sehen. Allgemeine Vorschriften müssen hierfür herangezogen werden. 

Die Debatte zum „Herrenwitz“ hat auch gezeigt, dass die Reglungen des AGG zur sexu-

ellen Belästigung am Arbeitsplatz einerseits wenig bekannt sind und darüber hinaus ge-

sellschaftlich kaum überzeugende Sanktionen vorsehen, die geeignet sind, das durch Be-

lästigungshandlungen verwirklichte Unrecht zu ahnden. Wenn und solange jedoch keine 

klaren Tatbestände existieren, die vorgeben, welche Handlung noch rechtens ist und wel-

che bereits gegen gesellschaftliche, zivil- oder strafrechtliche Vorschriften verstößt, ist 

gesellschaftspolitischer Wildwuchs vorprogrammiert. Ohne klare Sanktionen, die an die 

Tatbestandsverwirklichung geknüpft sind, wird sich in Fällen wie dem genannten stets die 

Frage stellen, wie das teilweise als Unrecht empfundene Verhalten zu bestrafen ist. Ähn-

liches ist zur Debatte nach den Vorfällen der Silvesternacht zu konstatieren5.  

Wenn aber ein Thema regelmäßig Gegenstand der gesellschaftlichen und politischen De-

batte ist, wirft dieser Umstand allein eine Reihe von Fragen auf – unter anderem auch 

juristische. Eine davon ist, ob mit der nationalen Lösung zur Gleichbehandlung den euro-

päischen Richtlinien, die durch das AGG in nationales Recht umgesetzt werden sollten, 

                                                                 
4  Himmelreich, Laura, Der Herrenwitz, stern-Porträt über Rainer Brüderle, Original in stern Ausgabe 

5/2013, Stand: 01.02.2013, abrufbar unter: http://www.stern.de/politik/deutschland/stern-portraet-ueber-

rainer-bruederle-der-herrenwitz-1964668.html (besucht am 16.01.2016). 
5  Fischer, Thomas, Volk in Angst, Eine Kolumne von Thomas Fischer, Stand: 10.05.2016, abrufbar unter: 

http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2016-05/sexualstrafrecht-noetigung-vergewaltigung-fi-

scher-im-recht (besucht am 29.05.2016). 

 



Einleitung 3 

Genüge getan wird. Diese Richtlinien fordern übereinstimmend, dass wirksame, verhält-

nismäßige und abschreckende Sanktionen vorgesehen werden6. Der nationale Gesetzge-

ber hat – anders als in anderen Mitgliedsstaaten – davon abgesehen, einen Straftatbestand 

der sexuellen Belästigung zu schaffen. Eine Verpflichtung hierzu bestand nach den euro-

parechtlichen Vorschriften nicht ausdrücklich, könnte sich jedoch aus der offenbar feh-

lenden ausreichenden Abschreckung ergeben. Darauf deuten die regelmäßigen Beschwö-

rungen besserer Prävention und intensiverer Nutzung vorhandener gesetzlicher Möglich-

keiten hin, die jedoch nicht auszureichen scheinen. Anders ist kaum zu erklären, dass die 

Sexismus-Thematik nicht aus der Diskussionslandschaft verschwindet. 

Eine andere juristische Frage ist, ob sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz überhaupt straf-

bar ist und falls ja wie. Das scheint auf den ersten Blick keine neue Fragestellung zu sein, 

wurden doch Arbeiten zu den zivilrechtlichen Folgen sexueller Belästigung am Arbeits-

platz – jedenfalls zur Rechtslage unter dem BSchG – bereits vorgelegt7. Ebenso existieren 

Aufsätze8, die im Ergebnis zumeist von einem unzureichenden strafrechtlichen Schutz 

ausgehen. Was jedoch fehlt, ist eine Untersuchung der strafrechtlichen Folgen sexuell be-

lästigenden Verhaltens auf der Grundlage der aktuell geltenden zivilrechtlichen Vorgaben 

des AGG9. Dass eine solche bislang nicht vorgelegt wurde, verwundert angesichts des 

gesellschaftlichen Diskussionsbedarfs und der Tatsache, dass das AGG seit knapp zehn 

Jahren in Kraft ist. Eine Erklärung findet sich darin, dass der Tatbestand der sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz als „Belästigung“ ohnehin an den Grenzen des Strafrechts 

oder jenseits davon liegt, mithin ein rechtsbereichsübergreifender Ansatz erforderlich ist 

und dass die Formen sexueller Belästigung so vielfältig sind, dass für die strafrechtliche 

Nutzbarmachung eine Strukturierung zwingend ist. 

Da eine vollständige Untersuchung zu den strafrechtlichen Folgen nicht existiert, ist bis-

lang auch keine juristische Auseinandersetzung mit der Frage erfolgt, ob das zivil- und 

strafrechtliche Sanktionensystem diesbezüglich wirksam, verhältnismäßig und abschre-

ckend ist oder ob de lege ferenda ein Straftatbestand zu schaffen ist. Denn eine Beantwor-

tung dieser Frage setzt voraus, dass die vorstehend bezeichneten Aspekte untersucht und 

bewertet werden. Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, diese Lücke zu schlie-

ßen und die folgenden Fragen zu beantworten.  

III. GANG DER DARSTELLUNG 

Zu welchen strafrechtlichen Folgen kann eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in 

Deutschland führen? Dafür ist zunächst zu untersuchen, was unter sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz zu verstehen ist. Da der Begriff der sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz aus dem US-amerikanischen Recht entlehnt und europarechtlich aufgeladen wurde, 

                                                                 
6  Richtlinie 2006/54/EG vom 5.7.2006 Abs. 6; Richtlinie 2002/73/EG vom 5.10.2002 Abs. 22; Richtlinie 

2000/43/EG vom 29.6.2000 Abs. 26; ebenso Richtlinie 2004/113/EG Abs. 27 für den Bereich der sexuel-

len Belästigung außerhalb des Arbeitsrechts, die vom nationalen Gesetzgeber bislang nicht umgesetzt 

wurde. 
7  Vgl. hierzu Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, der zivilrechtliche Schutz vor sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz; Herzog,  Sexuelle Belästigung im US-amerikanischen und deutschen Recht. 
8  Adelmann, JURA 2009, 24 ff.; Marzodko, ZTR 2000, 305 ff.; Mästle, AuR 2002, 410 ff.; Mästle, BB 

2002, 250 ff.; Schlachter, NZA 2001, 121 ff.; Schaefer/Wolf, ZRP 2001, 27 f. 
9  Bei der Beschäftigung mit zivilrechtlichen Fragestellungen der sexuellen Belästigung wird regelmäßig 

auch eine kürzere strafrechtliche Betrachtung angefügt, vgl. Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, 

S. 83–89; Herzog, S. 90–108. 



4 Gang der Darstellung 

ist zunächst in der gebotenen Knappheit eine Betrachtung der Herkunft des Begriffs er-

forderlich (Abschnitt B.).  

Anschließend ist es unerlässlich, Inhalt und Reichweite der sexuellen Belästigung am Ar-

beitsplatz nach dem AGG festzustellen (Abschnitt C.). Von besonderem Interesse ist hier-

bei, welche Mindestanforderungen an den objektiven und subjektiven Tatbestand zu stel-

len sind, d. h. ab welcher Intensität eine sexuelle Belästigung nach den zivilrechtlichen 

Vorgaben vorliegt (Abschnitt C. Unterabschnitt III.), denn ohne eine den gesetzlichen 

Anforderungen des AGG genügende Handlung, kann die Strafbarkeit nicht wegen der 

sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz folgen.  

In Unterabschnitt IV. werden sodann die bislang vorgelegten Befragungen zum Auftreten 

und Erleben sexueller Belästigung am Arbeitsplatz mit den gesetzlichen Anforderungen 

verglichen. Dies erfolgt aus zwei Gründen: einerseits soll geprüft werden, ob die zivil-

rechtliche Definition dem tatsächlichen Verständnis der Normadressaten entspricht. Die 

hieraus gewonnenen Erkenntnisse ließen sich politisch und soziologisch verwenden. Für 

die hier anzustellende Untersuchung sind die Befragungsergebnisse insofern von Nutzen 

als sie einerseits beispielhafte Verhaltensweisen tatsächlich vorkommender sexueller Be-

lästigung am Arbeitsplatz und damit Anschauungsmaterial darstellen, das Gegenstand der 

strafrechtlichen Bewertung ist. Andererseits wird sich anhand der Befragungen am Ende 

der strafrechtlichen Untersuchung ein Bild ergeben, ob und inwieweit Strafrecht de lege 

lata in der Lage ist, das tatsächliche Verständnis und Bedürfnis nach Sanktionen zu erfül-

len. 

Den Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet der Abgleich der sexuell belästigenden 

Verhaltensweisen mit den gegenwärtigen Strafvorschriften (Abschnitt D.). Dabei ist be-

sonderes Augenmerk auf die Strafbarkeits- und Erheblichkeitsschwelle des jeweiligen 

Delikts zu legen, also welche Eingriffsintensität in objektiver wie subjektiver Hinsicht 

erforderlich und ausreichend ist, um den Tatbestand durch eine sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz zu verwirklichen. Von Interesse sind die Fälle im Randbereich der Strafvor-

schriften, denn nicht jede körperliche Berührung stellt eine sexuelle Belästigung dar und 

nicht jede körperliche Berührung ist strafbar. 

Schließlich sind die gefundenen Ergebnisse im Licht der Frage zu betrachten, ob die er-

forderlichen Eingriffshandlungen, die Verletzung oder Gefährdung der betroffenen 

Rechtsgüter und das verwirklichte Unrecht bei strafbarer sexueller Belästigung in einem 

angemessenen Verhältnis zur übrigen Strafrechtsordnung stehen (Abschnitt E.).  

 

 



 

B. ENTWICKLUNG DES BELÄSTIGUNGSBEGRIFFS IM US-

AMERIKANISCHEN UND EUROPÄISCHEN RECHT 

I. EINLEITUNG 

Mit dem Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) am 18. Au-

gust 2006 sind diverse Richtlinien der Europäischen Union durch das Gesetz zur Umset-

zung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

in nationales Recht umgesetzt worden10. Seitdem existiert in § 3 Abs. 4 AGG eine Le-

galdefinition der sexuellen Belästigung im Anwendungsbereich der in § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 4 AGG genannten Bedingungen für den Zugang zu unselbständiger und selbständiger 

Erwerbstätigkeit, Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsentgelt 

und Entlassungsbedingungen sowie die Berufsbildung und die Mitgliedschaft in berufs-

bezogenen Organisationen. Die sexuelle Belästigung nach dem AGG stellt eine Benach-

teiligung der betroffenen Person durch eine weniger günstige Behandlung in Bezug auf 

eines der in § 1 AGG genannten Merkmale dar, zu denen auch das Geschlecht zählt. Eine 

Benachteiligung ist grundsätzlich verboten, sofern sie nicht ausnahmsweise aufgrund ge-

setzlicher Erlaubnistatbestände zulässig ist. Die verbotene Benachteiligung stellt eine Dis-

kriminierung dar11. 

Für eine Auseinandersetzung mit der nationalen Regelung zur sexuellen Belästigung ist 

es daher unerlässlich, sich zunächst den europäischen Kontext zu vergegenwärtigen, da 

nationales Recht in Umsetzung europäischer Vorgaben gesetzt wurde. Falls die europäi-

schen Richtlinien defizitär umgesetzt worden sind, ist jedenfalls nach Ablauf der Umset-

zungsfrist Raum für eine europarechtskonforme Auslegung nationaler Vorschriften an-

hand der Regelungen der Richtlinien12. Diese wiederum haben sich an den Richtlinien 

und Entscheidungen im US-amerikanischen Rechtsraum zur Diskriminierung wegen des 

Geschlechts orientiert, so dass zum Verständnis der hinter den europäischen Vorgaben 

stehenden Entwicklungen des Diskriminierungsrechts ein Blick in die Entstehung im 

Recht der Vereinigten Staaten von Amerika sinnvoll erscheint.  

In der internationalen Entwicklung der Diskriminierungsverbote nehmen die USA eine 

Vorreiterrolle ein13. Seit dem Inkrafttreten des Title VII des Civil Rights Act im Jahre 

1964 existiert dort eine bundesgesetzliche Regelung zu Diskriminierungsverboten. Die 

hierzu ergangene Rechtsprechung hat ein ausdifferenziertes System unzulässiger Diskri-

minierung durch sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz herausgebildet. Die europäischen 

Diskriminierungsverbote in den Richtlinien, die Gegenstand des AGG geworden sind, ge-

hen auf die US-amerikanischen Vorschriften zurück. Teilweise stimmen die englischen 

Fassungen der europäischen Richtlinien mit dem Wortlaut der US-amerikanischen Rege-

lungen überein.  

                                                                 
10  Dies war jedenfalls das Ziel, vgl. BR-Drs. 329/06 vom 18.5.2006 und BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006. 

Vorausgegangen waren mehrere Anläufe zur Umsetzung der europäischen Richtlinien seit 2000 in natio-

nales Recht; vgl. hierzu diese Arbeit unter C. I und C.II.  
11  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 22. 
12  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, Einl. Rn. 31 unter Verweis auf die Rechtsprechung von BAG und 

EuGH. 
13  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, Einl. Rn. 9. 
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II. SEXUELLE BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ IM US-AME-
RIKANISCHEN RECHT 

Die sexuelle Belästigung in den USA zieht regelmäßig internationale Aufmerksamkeit 

auf sich. Teilweise aufgrund der enormen Schadensersatzzahlungen, die im US-amerika-

nischen Schadensersatzsystem aufgrund der punitive damages ausgeurteilt werden, teil-

weise aufgrund der mit den Verfahren verbundenen, international bekannten Personen, 

wie dem ehemaligen Direktor des Internationalen Währungsfonds Dominique Strauss-

Kahn14 oder dem früheren Präsidenten der USA, William Jefferson „Bill“ Clinton, der 

von Paula Jones wegen sexueller Belästigung auf mehrere Millionen US-Dollar Scha-

densersatz verklagt wurde15. Belästigte Personen können verschiedene Anspruchsgrund-

lagen für die Geltendmachung eines Ersatzanspruchs nutzbar machen. Der Title VII des 

Civil Rights Acts von 1964 stellt die bedeutendste Anspruchsgrundlage bei sexueller Be-

lästigung dar16. 

1. Title VII des Civil Rights Act von 1964 

Title VII verbietet die Diskriminierung durch den Arbeitgeber wegen der Rasse, der Haut-

farbe, der Religion, des Geschlechts oder der nationalen Abstammung17. Aus dem Wort-

laut folgt nicht unmittelbar, dass die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als Form der 

Diskriminierung wegen des Geschlechts mit umfasst ist. Die US-amerikanischen Gerichte 

schreckten in den 1960er Jahren und bis Mitte der 1970er Jahre davor zurück, Title VII 

auf die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz anzuwenden18, u. a. mit dem Argument, dass 

andernfalls damit zu rechnen sei, dass jede freundlich gemeinte Annäherung einen Kla-

gegrund darstelle und man ansonsten der drohenden Klagewelle nicht Herr werde19. Erst 

nach einer Entscheidung des District Court for the District of Columbia im Jahre 197620 

setzte sich die Ansicht durch, dass Title VII jede auf dem Geschlecht beruhende Ungleich-

behandlung abdecke21. Seit diesen Entscheidungen sind fortan die Fälle der sexuellen Ge-

fälligkeiten gegen berufliche Vorteile, sog. quid pro quo harassment, unter Title VII sub-

sumiert worden.22 

                                                                 
14  Dieser wurde im Mai 2011 wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung und Vergewaltigung in New 

York festgenommen. Das zivilrechtliche Verfahren endete durch Vergleich mit der Klägerin.  
15  Jones v. Clinton, 117 S. Ct. 1636 (1997); Jones v. Clinton, 990 F. Supp. 657 (E.D. Ark. 1998). 
16  Nöth, S. 24 und Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 58 bezeichnen Title VII auch als „Zentral-

norm“. 
17  42 U.S.C. § 2000e–2 (a): “It shall be an unlawful employment practice for an employer - (1) to fail or re-

fuse to hire or to discharge any individual, or otherwise to discriminate against any individual with re-

spect to his compensation, terms, conditions, or privileges of employment, because of such individual’s 

race, color, religion, sex, or national origin; [...]”. 
18  Corne v. Bausch and Lomb Inc., 390 F.Supp. 161 (D.Ariz. 1975); Miller v. Bank of America, 418 

F.Supp. 233 (N.D.Cal. 1976); Tomkins v. Public Service Electric & Gas Co., 422 F.Supp. 553 (D.N.J. 

1976). 
19  Tomkins v. Public Service Electric & Gas Co., 422 F.Supp. 553, 556 (D.N.J. 1976). 
20  Williams v. Saxbe, 413 F.Supp. 654 (D.D.C. 1976). 
21  So Herzog, S. 44; Nöth, S. 44. Nach Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 59 war dies erstmals in 

Barnes v. Costle, 561 F.2d 983 (D.C. Cir. 1977) der Fall. 
22  Nöth, S. 45; nach Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 282 sind dies Fälle “sexueller Erpressung”. 
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1986 stellte der Supreme Court klar, dass über die zuvor genannten Quid-pro-quo-Fälle 

hinaus, analog zur Rassendiskriminierung, auch die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

in Form der Schaffung eines hostile work environment eine Diskriminierung im Sinne von 

Title VII darstellt23.  

a)  Quid-pro-quo-Fälle 

Die Quid-pro-quo-Fälle zeichnen sich dadurch aus, dass der Belästiger von der belästigten 

Person ein sexuelles Verhalten fordert und im Gegenzug berufliche oder ökonomische 

Vorteile, z. B. eine Gehaltsverbesserung oder eine Beförderung in Aussicht stellt. Auch 

die Fälle in denen mit Nachteilen wie Kündigung gedroht wird, wenn die sexuellen Avan-

cen abgelehnt werden, zählen hierzu24.  

aa) Unwillkommenes sexuelles Verhalten 

Seit der Meritor-Entscheidung25 des Supreme Court ist es gefestigte Rechtsprechung, dass 

es nicht darauf ankommt, ob die belästigte Person freiwillig handelt, wenn sie gefordertes 

sexuelles Verhalten leistet oder vom Belästiger vorgenommenes Verhalten duldet, bzw. 

eine sexuelle Beziehung mit ihm eingeht, da Freiwilligkeit auch gegeben sein kann, wenn 

Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes als Motiv der Zustimmung zugrunde liegt. Maß-

gebend ist auch nicht, ob sich die belästigte Person auf das sexuelle Verhalten eingelassen 

hat26. Vielmehr kommt es darauf an, ob die sexuellen Avancen des Belästigers ‚unwill-

kommen’ sind27.  

Zur Feststellung der Unwillkommenheit werden die Umstände des Einzelfalls und insbe-

sondere das Verhalten der belästigten Person betrachtet, wobei das Belästigungsopfer die 

Unwillkommenheit nachzuweisen hat. Bei eindeutig abweisendem Verhalten des Opfers 

bestehen keine Schwierigkeiten, Unwillkommenheit festzustellen. So etwa wenn das Op-

fer schreit oder flieht28. Aber auch, wenn das Opfer das sexuelle Verhalten über sich er-

gehen lässt, ohne seinerseits auf sie einzugehen oder sie zu fördern, kann dies genügen, 

um Unwillkommenheit annehmen zu können29.  

Vorangegangenes Verhalten der betroffenen Person im privaten Bereich und gegenüber 

Kollegen darf nicht in die Prüfung eingestellt werden und aus freizügigem Umgang ge-

genüber anderen Mitarbeitern darf nicht geschlossen werden, dass der belästigten Person 

sexuelle Annäherungen grundsätzlich willkommen seien30. 

bb) Diskriminierung wegen des Geschlechts 

Nach Title VII muss die Diskriminierung wegen des Geschlechts erfolgt sein, d. h. maß-

gebend muss sein, dass die belästigte Person gerade das ihr vom Belästiger zugeordnete 

Geschlecht hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Geschlecht von Opfer und Belästiger 

                                                                 
23  Meritor Savings Bank v. Vinson 477 U.S. 57 (1986). 
24  Nöth, S. 42; Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 59; Herzog, S. 54. 
25  Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57 (1986). 
26  Boyd v. Vonnahmen, 67 FEP Cases 1769 (S.D. Ill. 1995). 
27  Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57, 68 (1986): “The gravamen of any sexual harassment claim 

is that the alleged sexual advances were "unwelcome."” 
28  Brooms v. Regal Tube Co., 881 F.2d 412, 417 (7th Cir. 1989). 
29  Chamberlin v. 101 Realty, Inc., 915 F.2d 777, 784 (1st Cir. 1990). 
30  Swentek v. USAIR, Inc., 830 F.2d 552, 557 (4th Cir. 1989); Herzog, S. 49. 
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übereinstimmen. Auch die gleichgeschlechtliche Belästigung fällt nach der Rechtspre-

chung des Supreme Court unter Title VII31. Problematisch sind seither nur noch die Fälle 

der bisexuellen Belästigung, da diesen keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 

innewohnt. In diesen Fällen wurde die Anwendbarkeit von Title VII teilweise abgelehnt, 

da es an der Diskriminierung fehle, teilweise wurde eine Verletzung von Title VII mit 

dem Argument bejaht, ein Belästiger beider Geschlechter könne nicht bessergestellt wer-

den als ein Belästiger nur eines Geschlechts32.  

Ohne die Möglichkeit, Vergleichsgruppen für die festzustellende Benachteiligung zu bil-

den, versagt der Schutz vor Belästigung aus dem Diskriminierungsrecht, da keine Un-

gleichbehandlung vorliegt.  

cc) Beruflicher Vor- oder Nachteil 

Die belästigte Person muss einen beruflichen Nachteil gerade dadurch erlitten haben, dass 

sie sich den sexuellen Wünschen des Vorgesetzten entzogen hat oder aber einen Vorteil 

erzielt haben, indem sie den sexuellen Avancen des Vorgesetzten gefolgt ist. Dabei muss 

es sich um einen Vor- oder Nachteil mit wirtschaftlichen Auswirkungen handeln, also 

etwa eine Kündigung oder die Versetzung auf eine schlechter bezahlte Stelle33 oder aber 

eine Beförderung mit Gehaltsverbesserung. Der Vor- oder Nachteil muss auch kausale 

Folge der sexuellen Belästigung sein, er darf nicht auf andere Gründe zurückzuführen 

sein, wie z. B. geringe Leistungsfähigkeit34. 

Problematisch sind die Fälle, in denen es nicht mehr zur Zufügung des beruflichen Nach-

teils durch den Vorgesetzten kommt, weil die belästigte Person das Arbeitsverhältnis 

durch Eigenkündigung beendet, sog. constructive discharge35. Dem Arbeitgeber wird 

diese Kündigung zugerechnet; die belästigte Person kann Schadensersatzanspruch gegen 

den ehemaligen Arbeitgeber geltend machen, wenn eine vernünftige Person36 ebenso ge-

handelt hätte. Dazu ist erforderlich, dass mildere Möglichkeiten, wie z. B. eine interne 

Beschwerde, ausgeschöpft wurden37. 

dd) Zurechnung zum Arbeitgeber 

Der Arbeitgeber haftet für eigene Handlungen verschuldensunabhängig (strict liablity)38. 

Für das Handeln von Vorgesetzten haftet der Arbeitgeber gleichfalls nach den Grundsät-

zen der Gefährdungshaftung, da er diesen Personen die Befugnis erteilt hat, berufliche 

                                                                 
31  Oncale v. Sundowner Offshore Services, Inc., 118 S. Ct., 998 (1998). Verschiedene ältere Ansichten bei 

Herzog, S. 50 f. 
32  Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 60 f. m. w. N. 
33  Herzog, S. 54. 
34  Highlander v. K.F.C. Nat’l Management Co., 805 F.2d 64, 648 (6th Cir. 1986). 
35  Dem Arbeitgeber wird die Kündigung des Mitarbeiters zugerechnet, wenn die Verschlechterung der Ar-

beitsatmosphäre für den Arbeitnehmer nicht mehr hinnehmbar ist. 
36  Details zur reasonable person vgl. diese Arbeit unter B. II. 1. b) bb). 
37  Yates v. Avco Corp., 819 F.2d 630, 636f. (6th Cir. 1987). 
38  Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57, 67 (1986). 
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Vor- und Nachteile für ihn zu erlassen. Er hat seine Autorität, arbeitsplatzbezogene Ent-

scheidungen zu treffen, delegiert39 und haftet deshalb für deren Verschulden vollumfäng-

lich nach den Grundsätzen der stellvertretenden Haftung (vicarious liability)40, ohne sich 

exkulpieren zu können. Im Übrigen erfolgt die Zurechnung zum Arbeitgeber nach dem 

Restatement (Second) of Agency, § 21941. 

ee) Rechtsfolgen 

In 42 U.S.C. § 2000e-5 (g) des Title VII des Civil Rights Acts von 1964 sind verschiedene 

Formen zur Wiedergutmachung des entstandenen materiellen Schadens geregelt. Ziel des 

Title VII ist nach Ansicht des Supreme Court, einerseits Naturalrestitution – die belästigte 

Person ist so zu stellen, als ob die diskriminierende Handlung nicht stattgefunden hätte42; 

also z. B. nach einer Kündigung wiedereinzustellen und zwischenzeitlich entgangener 

Lohn nachzubezahlen. Andererseits ist Ziel die Verhinderung zukünftiger Diskriminie-

rungen – das Gericht kann den Arbeitgeber verurteilen, seine Organisation so einzurich-

ten, dass sexuelle Belästigungen künftig verhindert werden.  

Immateriellen Schadensersatz in Form von compensatory43 und punitive damages44 

kannte Title VII des Civil Rights Acts von 1964 nicht. Wollte die belästigte Person vor 

1991 immateriellen Schaden geltend machen, musste sie Klage auf Basis der bundesstaat-

lichen „common law torts“ erheben. Das war besonders in den Fällen ratsam, in denen 

kein oder kein nennenswerter materieller Schaden entstanden war, wie dies überwiegend 

in den Fällen der feindlichen Arbeitsumgebung der Fall ist45. Erst mit der Reform von 

Title VII durch den Civil Rights Act von 1991 wurde die Möglichkeit eröffnet, Ersatz des 

immateriellen Schadens zu erlangen46.  

Für punitive damages gelten allerdings betragsmäßige Beschränkungen (caps), die abhän-

gig von der Anzahl der Mitarbeiteranzahl des betroffenen Unternehmens47, die den Er-

satzanspruch auf maximal USD 300.000 limitieren. Diese Begrenzung kann von der be-

                                                                 
39  Nöth, S. 46. 
40  Vom Supreme Court in Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57, 70 (1986) als obiter dictum kund-

getan und seitdem von den Instanzgerichten beachtet. 
41  Nach dem agency-law bestehen mehrere Möglichkeiten, den Arbeitgeber haftbar zu machen: Fälle in de-

nen der Vorgesetzte die mit seiner Position verbundene Macht dazu nutzt, Untergebene sexuell zu belästi-

gen, sog. apparant authority. Dagegen kann sich der Arbeitgeber schützen, indem er klare Richtlinien 

und Vorgaben erlässt, aus denen folgt, dass sexuelle Belästigung nicht von ihm toleriert wird. Nach der 

Aided-in-the-Agency-Relation-Theorie haftet der Arbeitgeber trotz vorhandener Richtlinien gegen sexu-

elle Belästigung, wenn er den Vorgesetzten in eine Position bringt, in der er über die Macht verfügt, die 

Arbeitsbedingungen zu kontrollieren und vorzugeben. Die Haftung des Arbeitgebers erfolgt aufgrund des 

Verschuldens bei der Machtdelegation. 
42  Albermale Paper Co. v. Moody, 422 U.S. 405, 417 ff. (1975); Herzog, S. 59. 
43  Diese Form des Schadensersatzes entspricht am ehesten dem deutschen immateriellen Schadensersatz, 

gerichtet auf Ersatz von Nicht-Vermögensschäden oder künftigen Vermögenseinbußen. 
44  Dieser überkompensatorische Straf- und Präventivschadensersatz kann von Gerichten ausgesprochen wer-

den, wenn der Verpflichtete aus besonders verwerflichen Motiven oder in besonders verwerflicher Art 

gehandelt hat, § 908 des Restatement (2nd) of Torts. Ausführlich hierzu Mästle, Schutz vor sexueller Be-

lästigung, S. 38 ff. 
45  Zur Unterscheidung zwischen hostile environment harassment und quid pro quo harassment sogleich 

diese Arbeit unter B. II. 1. b) bb). 
46  42 U.S.C. § 1981a (b). 
47  42 U.S.C. § 1981a (b)(3). 
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lästigten Person umgangen werden, wenn sie zusätzlich aus Deliktsrecht gegen den Ar-

beitgeber vorgeht48. Um compensatory oder punitive damages zu erlangen, muss freilich 

ein höherer Verschuldensgrad nachgewiesen werden.  

ff) Beweislast 

Grundsätzlich trägt die belästigte Person die Beweislast. Allerdings nicht im Sinne der 

vollen Beweislast nach deutschem Recht, sondern in Form des Anscheinsbeweises. Das 

Opfer hat die überwiegende Wahrscheinlichkeit für die fünf genannten Tatbestandsmerk-

male darzutun. Ist ihm das gelungen, kann der Arbeitgeber seinerseits durch rebuttal dar-

legen, dass das Verhalten willkommen war oder es legitime Gründe für das Verhalten gab 

oder dass kein Zusammenhang bestand. Er kann jedoch aufgrund der strict liability nicht 

mit Einwänden gehört werden, ihm sei das Verhalten des Vorgesetzten nicht zuzurech-

nen49. 

b) Hostile work environment harassment 

aa) Allgemeine Voraussetzungen 

Neben den Quid-pro-quo-Fällen ist seit der Entscheidung Meritor Savings Bank v. Vinson 

des Supreme Court im Jahre 1986 eine weitere Form der sexuellen Belästigung am Ar-

beitsplatz höchstrichterlich anerkannt – sexuelle Belästigung durch Schaffung einer feind-

lichen oder beleidigenden Arbeitsumgebung50. Dieser Form der Diskriminierung liegen 

zunächst die allgemeinen Voraussetzungen des Title VII zu Grunde, wonach die belästigte 

Person einer von Title VII geschützten Personengruppe angehören muss, sie Opfer un-

willkommener sexueller Avancen sein muss und sie diese Avancen aufgrund ihres Ge-

schlechts erfahren haben muss51. Diese Voraussetzungen sind über beide Fallgruppen hin-

weg identisch und bedürfen daher im Folgenden keiner weiteren Vertiefung. Unterschiede 

ergeben sich bei der Qualität der sexuellen Avancen und bezüglich der Zurechnung zum 

Arbeitgeber sowie bei prozessualen Fragen. Auf diese Unterschiede ist im Folgenden ein-

zugehen. 

bb) Hostile work environment 

Nicht jede Form von sexueller Belästigung erfüllt die Anforderungen, die an eine feindli-

che Arbeitsumgebung gestellt werden. Wirtschaftliche oder berufliche Nachteile werden 

hier nicht verlangt. Stattdessen muss das Opfer einem feindlichen Arbeitsklima ausgesetzt 

sein52. Dieses muss hinreichend schwer und durchdrungen von Belästigung sein, so dass 

es die Bedingungen der Arbeit wesentlich verschlechtert und eine feindliche Arbeitsat-

mosphäre erzeugt53. 

                                                                 
48  Siehe hierzu diese Arbeit unter B. II. 2. 
49  Herzog, S. 63. 
50  Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 57 (1986). 
51  Nöth, S. 103. 
52  Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 67 (1986): “For sexual harassment to be actionable, it must be 

sufficiently severe or pervasive ‘to alter the conditions of [the victim's] employment and create an abusive 

working environment.’” unter Heranziehung von Henson v. Dundee, 682 F.2d 897 (CA11 1982). 
53  Herzog, S. 64; inhaltsgleiche Begrifflichkeiten bei Nöth, S. 56. 
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Das kann bereits bei einmaligen Vorfällen der Fall sein, wenn sie ausreichend schwerwie-

gend und durchdringend sind, wie z. B. wenn intime Körperstellen berührt werden54 oder 

wenn die belästigte Person in unverschämter Weise angefasst wird und sich diesem Ver-

halten räumlich nicht entziehen kann55. In der Regel wird aber erst mehrfaches belästi-

gendes Verhalten ausreichend sein, um die Erheblichkeitsschwelle zu überschreiten. Maß-

gebend hierfür sind sämtliche Umstände des Einzelfalls56. Das einmalige Erzählen eines 

sexuell eindeutigen Witzes reicht nicht aus57, ebenso sind drei sexuelle Kommentare über 

einen Zeitraum von drei Monaten nicht ausreichend58. Physische oder psychische Aus-

wirkungen der Diskriminierung sind nach Ansicht des Supreme Court nicht erforderlich59. 

Die Belästigung muss nicht zwingend vom Arbeitgeber selbst oder von einem durch ihn 

bevollmächtigten Vorgesetzten erfolgen, sondern kann von Kollegen der belästigten Per-

son oder Dritten verübt werden. Freilich können auch Vorgesetzte diese Form der Beläs-

tigung ausüben, wenn mangels wirtschaftlicher oder beruflicher Konsequenzen kein quid 

pro quo harassment vorliegt. 

Nach welchem Maßstab beurteilt wird, ob eine feindliche Arbeitsumgebung vorliegt, ist 

lange Zeit umstritten gewesen und wird heute noch kontrovers diskutiert. Dahinter steht 

die Frage, ob objektiv oder subjektiv zu beurteilen ist, wann eine sexuelle Belästigung 

vorliegt. Ebenfalls in der Entscheidung Harris v. Forklift entschied der Supreme Court, 

dass Voraussetzung für die Annahme einer feindlichen Arbeitsumgebung sei, dass diese 

objektiv, d. h. von einer reasonable person so empfunden, vorliegt und subjektiv vom 

Opfer so empfunden wird60.  

Damit stellte sich die Frage, ob die vernünftige Person geschlechtslos sein sollte oder aber 

dem Geschlecht des Opfers angehören sollte, sodass geschlechtsspezifische Anschauun-

gen und Empfindungen zum Tragen kommen können61. Diese Frage ist nicht abschließend 

geklärt62. Die hierbei von den Befürwortern der einen oder anderen Meinung vorgebrach-

ten Argumente gleichen denen, die in Deutschland zu eben dieser Frage im Kontext des § 

3 Abs. 4 AGG diskutiert werden63.  

Unabhängig von der Perspektive ergibt sich das Problem, dass der Standpunkt der ver-

nünftigen Person vom Gericht (oder der Jury) einzunehmen ist. Sich hierbei in die Sicht-

weise einer geschlechtslosen Person zu versetzen, dürfte nahezu unmöglich sein. Gleiches 

wird auch Männern unterstellt, wenn sie sich in die Sichtweise einer reasonable woman 

versetzen sollen. Andererseits stellt sich für die Vertreter der Ansicht, es müsse sich um 

eine reasonable woman handeln die Frage, wer eine vernünftige Frau ist? Ist sie farbig 

                                                                 
54  Nöth, S. 56. 
55  Barrett v. Omaha National Bank, 726 F.2d 424 (8th Cir. 1984). 
56  Harris v. Forklift Systems Inc., 114 S. Ct. 367, 371 (1993). 
57  Polley v. Federal Reserve Bank of New York, 67 FEP Cases 715, 719 (S.D.N.Y. 1994); Mästle, Schutz 

vor sexueller Belästigung, S. 63. 
58  McKenzie v. Illinois Department of Transportation, 92 F.3d 473, 480 (7th Cir. 1996). 
59  Harris v. Forklift Systems Inc., 114 S. Ct. 367, 371 (1993). 
60  Harris v. Forklift Systems Inc., 114 S. Ct. 367, 370 (1993). 
61  Herzog, S. 66; ausführlich zur Entstehungsgeschichte Nöth, S. 78 ff. 
62  Der reasonable woman standard wurde erstmals etabliert in Ellison v. Brady, 924 F.2d, 872, 879 (9th Cir. 

1991). 
63  Siehe hierzu ausführlich diese Arbeit unter C. III. 5. d) bb). 
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oder weiß? Welcher Schicht entstammt sie? Welchen Bildungshintergrund hat sie? Ist sie 

religiös; eine Feministin64? 

cc) Zurechnung zum Arbeitgeber 

Bis zu den Entscheidungen Burlington Industries v. Ellerth65 und Faragher v. City of Boca 

Raton66 durch den Supreme Court im Jahre 1998 konnte sich der Arbeitgeber für hostile 

work environment harassment durch seine Führungskräfte entschulden, wenn ihm der 

Nachweis gelang, dass er alles in seiner Macht Stehende unternommen hatte, um nach der 

Beschwerde durch die belästigte Person weitere sexuelle Belästigung zu verhindern67. 

Maßgebend war dabei, ob er im Hinblick auf die Schwere und Dauer der Belästigung 

hinreichend wahrscheinlich eine Wiederholung ausschließen konnte. Darüber hinaus 

musste der Arbeitgeber den Belästiger ausreichend angemessen maßregeln, z. B. ihn ver-

setzen, verwarnen, sein Gehalt kürzen oder ihn zurückstufen68.  

Mit seinen Entscheidungen vom 26. Juni 1998 modifizierte der Supreme Court die Haf-

tung des Arbeitgebers in hostile-environment-Fällen, indem er zunächst feststellte, dass 

eine Abgrenzung zu den Quid-pro-quo-Fällen nur begrenzten Nutzen habe69. Diese Fall-

unterscheidung habe jedoch in der Instanzrechtsprechung dazu geführt, dass in den 

hostile-environment-Fällen die Haftung des Arbeitgebers unter Anwendung des agency-

law unterschiedlich beurteilt wurde. Der Supreme Court sah sich gezwungen, klarzustel-

len, dass der Arbeitgeber immer für Fehlverhalten seines Führungspersonals nach der 

Aided-in-the-Agency-Relation-Theorie haftet70. (1) Liegt eine greifbare Arbeitsmaß-

nahme71 (tangible employment action) durch den Vorgesetzten vor, wie z. B. Kündigung 

oder Gehaltsänderung, haftet der Arbeitgeber verschuldensunabhängig. Dies entspricht 

der Handhabung der Quid-pro-quo-Fälle ohne Änderung der Zurechnung. (2) Liegt keine 

greifbare Arbeitsmaßnahme durch den Vorgesetzten vor, aber ein anderes sexuelle beläs-

tigendes Verhalten, kann sich der Arbeitgeber entlasten72 unter den Voraussetzungen, dass 

er nachweist, dass er angemessene Maßnahmen getroffen hat, sexueller Belästigung vor-

zubeugen und diese zu ahnden, sowie dass die belästigte Person unvernünftigerweise 

diese Möglichkeiten nicht genutzt hat oder sonst nichts zur Schadensvermeidung unter-

nommen hat73. Es reicht mithin nicht länger aus, darzulegen, dass der Arbeitgeber Richt-

linien und Beschwerdemöglichkeiten bereitgestellt hat. Er muss darüber hinaus auch 

nachweisen, dass das Opfer diese Möglichkeiten nicht genutzt hat. 

Unberührt von dieser Korrektur der Rechtsprechung haftet der Arbeitgeber für sexuelle 

Belästigung am Arbeitsplatz durch Kollegen oder außenstehende Dritte nach dem agency-

                                                                 
64  Ausführlicher hierzu und zum Versuch eines respectful person standard Nöth, S. 84 f. 
65  Burlington Industries Inc. v. Ellerth, 118 S. Ct. 2257 (1998). 
66  Faragher v. City of Boca Raton, 118 S. Ct. 2275 (1998). 
67  Bayard v. Riccitelli, 952 F. Supp. 977, 985 (E.D.N.Y. 1997). 
68  S. Herzog, S. 73 f. mit weiteren geeigneten Maßnahmen; so auch Nöth, S. 73 f. 
69  Burlington Industries Inc. v. Ellerth, 524 U.S. 742, 751 (1998). 
70  Burlington Industries Inc. v. Ellerth, 524 U.S. 742, 762 (1998). 
71  Burlington Industries Inc. v. Ellerth, 524 U.S. 742, 761 (1998): “A tangible employment action consti-

tutes a significant change in employment status, such as hiring, firing, failing to promote, reassignment 

with significantly different responsibilities, or a decision causing a significant change in benefits”. 
72  Burlington Industries Inc. v. Ellerth, 524 U.S. 742, 765 (1998): “When no tangible employment action is 

taken, a defending employer may raise an affirmative defense to liability or damages, [...]”. 
73  Burlington Industries Inc. v. Ellerth, 524 U.S. 742, 765 (1998). 
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law für Fahrlässigkeit gemäß § 219 (2) (b) Restatement (2nd) of Agency. Hat er Kenntnis 

oder fahrlässige Unkenntnis muss er umgehend geeignete Maßnahmen treffen, um die 

belästigenden Handlungen zu unterbinden74. Unterlässt er dies fahrlässig, haftet er nach 

Title VII75.  

dd) Rechtsfolgen 

Wenn Vorgesetzte sexuell belästigen, entsprechen die Rechtsfolgen der hostile-environ-

ment-Fällen denen der Quid-pro-quo-Fälle76. Der Arbeitgeber hat den entstandenen ma-

teriellen und immateriellen Schaden zu ersetzen. Strafschadensersatz (punitive damage) 

kann dem Opfer nur zugesprochen werden, wenn es darlegt, dass der Beklagte nach 42 

U.S.C. § 1981a (b) (1) an diskriminierenden Praktiken, die mit böswilliger Absicht oder 

rücksichtsloser Gleichgültigkeit die durch Bundesrecht geschützten Rechte eines be-

schwerten Individuums verletzen, beteiligt ist77. Es muss sich mithin um einen außerge-

wöhnlich schweren Fall handeln78. 

Dies gilt umso mehr in den hostile-environment-Fällen, die nicht von Vorgesetzten verübt 

werden. Der Nachweis des fahrlässigen (Nicht-)Handelns reicht nur aus, um materiellen 

Schadensersatz zu erlangen. Will die belästigte Person darüber hinaus punitive damages 

erlangen, ist auch hier zunächst erforderlich, dass der Arbeitgeber mit malice oder reckless 

indifference gehandelt hat79. Das wurde von der Rechtsprechung in den Fällen angenom-

men, bei denen zur Überzeugung des Gerichts oder der Jury80 feststand, dass der Arbeit-

geber einerseits wusste oder hätte wissen müssen, dass es zu sexuellen Belästigungen ge-

kommen war und dennoch nichts dagegen unternommen hat und auch keine Richtlinien 

gegen sexuelle Belästigung etabliert hatte. Das Appellationsgericht in Harris v. L & L 

Wings hat zusammenfassend festgestellt, dass maßgebend sind: (1) Anhaltspunkte für die 

Einstellung des Arbeitgebers zur sexuellen Belästigung; (2) direkte Aussagen des Arbeit-

gebers über die Rechte oder Beschwerden des Klägers und (3) die Unerhörtheit des ge-

genständlichen Verhaltens81. Will der Kläger punitive damages erlangen, muss er eine 

„höhere Hürde“ überwinden, die darin besteht die schuldhaften Einstellung des Arbeitge-

bers und nicht nur des Belästigers darzutun82. 

ee) Beweislast 

Die Beweislast in hostile-environment-Fällen folgt denselben Grundsätzen wie in Quid-

pro-quo-Fällen, d. h. die belästigte Person hat den prima-facie-Beweis zu erbringen, ge-

gen den sich der Arbeitgeber dann verteidigen muss und ggf. exkulpieren kann durch af-

firmative defense. Die belästigte Person muss in diesem Umfang beweisen, dass die sexu-

ellen Avancen so durchdringend und ernsthaft waren, dass sie sich spürbar nachteilig auf 

das Arbeitsumfeld ausgewirkt haben. Im Übrigen muss sie – wie im Quid-pro-quo-Fall – 

                                                                 
74  Nöth, S. 74. 
75  Ausführlich hierzu, insbesondere zu angemessenen Gegenmaßnahmen: Herzog, S. 72 ff. 
76  Vgl. hierzu diese Arbeit B.II.1.a)ee). 
77  Übersetzung von Nöth, S. 114. 
78  Vgl. hierzu Harris v. L & L Wings, Inc., 132 F.3d 978, 982f. (1997) mit Nachweisen zur Rechtsprechung. 
79  42 U.S.C. § 1981a (b) (1) a.E. 
80  Verlangt die belästigte Person compensatory oder punitive damages, kann jede Partei verlangen, dass eine 

Jury eingesetzt wird, 42 U.S.C. § 1981a (c) (1). 
81  Harris v. L & L Wings, Inc., 132 F.3d 978, 982 (1997). 
82  Harris v. L & L Wings, Inc., 132 F.3d 978, 983 (1997). 
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beweisen, dass sie Mitglied einer durch Title VII geschützten Gruppe ist, Opfer unwill-

kommener sexueller Avancen wurde, diese aufgrund ihres Geschlechts erfahren hat und 

der Arbeitgeber hierfür haftet83. 

Gegenüber den Fällen mit Vorgesetztenbeteiligung muss bei der Belästigung durch Kol-

legen vom Opfer zusätzlich bewiesen werden, dass der Arbeitgeber Kenntnis der Vor-

gänge hatte oder hätte haben müssen. Insbesondere wenn mit dem Verfahren Strafscha-

densersatz angestrebt wird, kann sich der Arbeitgeber dadurch verteidigen, dass er einen 

effektiven Beschwerdeweg bei sexueller Belästigung geschaffen hat und damit eine Maß-

nahme zur Verhinderung sexueller Belästigung. Freilich ist er beweisbelastet für die 

Kenntnis der Beschäftigten von diesem Beschwerdeweg. 

c) Rechtsweg 

Da es sich bei Title VII des Civil Rights Act um Bundesrecht handelt, ist in letzter Instanz 

das oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten von Amerika, der Supreme Court, zu-

ständig84. Seine Entscheidungen binden die Eingangs- und Appellationsgerichte auf Bun-

desebene85. Der Supreme Court ist zugleich Revisionsinstanz und Verfassungsgericht86. 

Der Zugang ist in nicht verfassungsrechtlichen Angelegenheiten nur möglich, wenn der 

Instanzenweg der Bundesgerichte durchlaufen wurde. Zusätzlich ist für die Berufung auf 

einen Verstoß gegen eines der Diskriminierungsverbote nach Title VII erforderlich, dass 

ein Verfahren vor der Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) durchlaufen 

wurde87.  

Die EEOC wurde durch den Civil Rights Act von 1964 geschaffen, ihre Besetzung und 

Aufgaben festgelegt88. Zu den Aufgaben dieser Behörde zählt es, Richtlinien zu Inhalt, 

Reichweite und Vermeidung von Diskriminierung zu erstellen. Diesen kommt zwar keine 

unmittelbare Rechtswirkung zu89, die US-amerikanischen Gerichte folgen den Richtlinien 

jedoch in der Regel90, insbesondere seitdem der US Supreme Court in Meritor v. Vinson91 

festgestellt hat, dass diese Richtlinien sachkundige und fundierte Beurteilungen darstel-

len, welche die Gerichte und Prozessführer als Leitlinien gebrauchen sollten.  

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sind danach unwillkommene sexuelle Avancen, 

Forderung sexueller Gefälligkeiten und andere verbale oder physische Verhaltensweisen 

sexueller Natur, wenn diese zur Bedingung für die Begründung eines Arbeitsverhältnisses 

gemacht werden oder zur Grundlage für berufsbezogene Entscheidungen oder diese Ver-

haltensweisen in der Absicht erfolgen oder zum Ergebnis haben, dass unangemessen in 

                                                                 
83  Nöth, S. 104 f. mit einer Vereinheitlichung der Beweisanforderungen für beide Fallgruppen. 
84  Ausführlich zum Gerichtssystem und -aufbau im Zusammenhang mit sexueller Belästigung Nöth, S. 27 

ff. 
85  District- und Circuit-Courts sind aufgrund der Doktrin der stare decises an die Entscheidungen des Sup-

reme Courts gebunden. 
86  Nöth, S. 33. 
87  Ausführlich und weiterführend hierzu Herzog, S. 85 ff., Nöth, S. 119 ff.. Der EEOC kommt im Übrigen 

die Aufgabe zu, jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht mit Empfehlungen für Verbesserungen vorzulegen, 42 

U.S.C. § 2000e-4(e). Ähnlich ist die Aufgabe der Antidiskriminierungsstelle ausgestaltet, §§ 25, 27 AGG, 

freilich nur mit Berichtspflicht alle vier Jahre. 
88  42 U.S.C. §§ 2000e-4 und 2000e-5. 
89  So auch Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 30. 
90  Herzog, S. 85 m. w. N. 
91  Meritor Savings Bank v. Vinson 477 U.S. 57, 65 (1986). 
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die Arbeitsleistung des Individuums eingegriffen wird oder eine einschüchternde, feind-

liche oder beleidigende Arbeitsumgebung erzeugt wird92.  

Die belästigte Person muss innerhalb der in 42 U.S.C. § 2000e-5(c) bis (e) genannten 

Fristen den Vorwurf der Diskriminierung gegenüber der EEOC vorbringen, wobei bei 

einem fortgesetzten Verhalten die letzte Handlung maßgebend ist93. Die EEOC prüft die 

Vorwürfe und erteilt der belästigten Person nach negativer Prüfung die Erlaubnis, selbst 

ein Gerichtsverfahren vor dem Bundesgericht zu eröffnen oder – nach positiver Prüfung 

– klagt die EEOC entweder selbst oder ermächtigt die belästigende Person zu klagen, falls 

eine davor versuchte Einigung mit dem betroffenen Unternehmen nicht erzielt werden 

konnte. 

2. Bundesstaatliches Deliktsrecht - „common law torts“ 

Obwohl Title VII die wichtigste Anspruchsgrundlage im US-amerikanischen Recht dar-

stellt, sind zwei Einschränkungen zu beachten. Title VII richtet sich ausschließlich an Ar-

beitgeber als Normadressaten. Eine Klage gegen den Belästiger kommt nach dieser Norm 

nicht in Betracht. Will die belästigte Person zivilrechtlich gegen den Belästiger vorgehen, 

ist sie auf allgemeines bundesstaatliches Deliktsrecht angewiesen.  

Für die Inanspruchnahme des Arbeitgebers kann es auch nach der Einführung von com-

pensatory und punitive damages in Title VII heute noch sinnvoll sein, eine Klage gestützt 

auf eine deliktische Anspruchsgrundlage zu erheben, da hierdurch die im Civil Rights Act 

von 1991 aufgeführten Begrenzungen94 des Strafschadensersatzes entfallen können. Als 

deliktische Handlungen kommen die tätliche Bedrohung (assault) oder der tätliche An-

griff (battery) und insbesondere die absichtliche Zufügung von emotionaler Bedrängnis 

(intentional infliction of emotional distress) in Betracht, wenn der Belästiger durch ext-

reme and outrageous conduct intentionally or recklessly [...] severe emotional distress 

bei der belästigten Person verursacht hat95. Das belästigende Verhalten muss danach nicht 

nur seelische Beeinträchtigungen von erheblichem Ausmaß verursacht haben, es muss 

auch alle Grenzen des Anstands überschritten haben und in einer zivilisierten Gesellschaft 

absolut inakzeptabel sein96. In diesem Fall haftet der Belästiger unmittelbar. Eine Zurech-

nung seines Handelns an den Arbeitgeber kann nach den Grundsätzen des agency law 

erfolgreich sein97.  

Neben der bundesgesetzlichen Anspruchsgrundlage aus dem Civil Rights Act kann die 

belästigte Person daneben meist auch auf bundesstaatliche Anspruchsgrundlagen des 

                                                                 
92  Verkürzte Wiedergabe von 29 CFR 1604.11 (a) in eigener Übersetzung. Wortlaut im Original: 

 Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical conduct of a sexual 

nature constitute sexual harassment when (1) submission to such conduct is made either explicitly or im-

plicitly a term or condition of an individual's employment, (2) submission to or rejection of such conduct 

by an individual is used as the basis for employment decisions affecting such individual, or (3) such 

conduct has the purpose or effect of unreasonably interfering with an individual's work performance or 

creating an intimidating, hostile, or offensive working environment. 
93  Vgl. hierzu Herzog, S. 86 f. zur maßgebenden Rechtsprechung. 
94  42 U.S.C. § 1981a (b)(3). 
95  Restatement (2nd) of Torts, § 46 (1). 
96  Restatement (2nd) of Torts, § 46, comment d. 
97  Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 75, vgl. auch diese Arbeit oben B.II.1.b)cc). 
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common law zurückgreifen. Viele Bundesstaaten haben eine Title VII vergleichbare Re-

gelung erlassen, teilweise ohne Beschränkung der Höhe der punitive damages.  

3. Zusammenfassung 

Seit der Einführung des Title VII und seiner Diskriminierungsverbote im Jahre 1964 ent-

wickelt sich in den USA das Fallrecht zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und hat 

in dieser Zeit in einer Vielzahl höchstrichterlicher Entscheidungen zwei Fallgruppen se-

xueller Belästigung hervorgebracht, die sich nach der Art des sexuellen Verhaltens und 

der Haftung durch den Arbeitgeber, genauer dessen Enthaftungsmöglichkeiten, unter-

scheiden.  

Trotz der höchstrichterlichen Klärung vieler Fragen, sind einige Probleme noch nicht ge-

löst. So herrscht weiterhin Streit in der Frage, welchem Geschlecht der objektive Betrach-

ter zur Beurteilung der Schwere des sexuell belästigenden Verhaltens angehören soll und 

wie in den Fällen zu verfahren ist, in denen der Belästiger beide Geschlechter belästigt, 

also eine Diskriminierung wegen des Geschlechts nicht vorliegt. 

Der Arbeitgeber haftet grundsätzlich bei sexueller Belästigung seiner Mitarbeiter – unab-

hängig ob durch Vorgesetzte, Kollegen oder Dritte und ist daher in der Pflicht, sexuelle 

Belästigung zu verhindern. Seine Haftung richtet sich u. a. danach, ob er durch die Ein-

führung eines Beschwerdewesens und von Richtlinien gegen sexuelle Belästigung am Ar-

beitsplatz Klarheit darüber erzeugt hat, dass sexuelle Belästigung in seiner Organisation 

nicht toleriert wird und mit empfindlichen Konsequenzen für Belästiger zu rechnen ist.  

In diesem System wird der in dieser Form präventiv handelnde Arbeitgeber dadurch be-

lohnt, dass er sich entlasten kann. Arbeitgeber die keine oder weniger erfolgreiche Maß-

nahmen zur Vermeidung sexueller Belästigung eingeführt haben, ist die Exkulpations-

möglichkeit verstellt. Für sie kommt hinzu, dass sie Strafschadensersatz in bis zu sechs-

stelliger Höhe befürchten müssen. Diese Verbindung von hohen Zahlungsverpflichtungen 

und reduzierten Exkulpationsmöglichkeiten darf als besonderer Anreiz für wirtschaftlich 

denkende Arbeitgeber gewertet werden, ein effektives System zur Vermeidung sexueller 

Belästigung zu betreiben. 

Schließlich kommt hinzu, dass sie sich in einem Verfahren wegen sexueller Belästigung 

vor Bundesgerichten wiederfinden können, bei denen klägerseitig eine Bundesbehörde 

auftritt, was zu weiteren empfindlichen Zahlungsverpflichtungen von Kosten und Gebüh-

ren im Fall des Unterliegens führen kann.  
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III. SEXUELLE BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ IM EUROPÄI-
SCHEN RECHT  

Die vom europäischen Parlament und Rat erlassenen Richtlinien sind nach Art. 288 Abs. 

3 AEUV98 (ehemals Art. 249 Abs. 3 EGV) hinsichtlich des zu erreichenden Ziels für die 

Mitgliedstaaten verbindlich. Zur Umsetzung der Richtlinien in nationales Recht ist den 

innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form und der Mittel überlassen.  

1. Richtlinie 76/207/EWG 

Mit der Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Män-

nern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum 

beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen99 vom 9. Februar 1976 

hat der Rat der Europäischen Gemeinschaften das Verbot der Diskriminierung wegen des 

Geschlechts etabliert. Der Grundsatz der Gleichbehandlung beinhaltet danach, dass keine 

unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung auf Grund des Geschlechts erfolgen darf, 

Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie. Dies gilt freilich nur in Bezug auf die genannten Bereiche des 

Zugangs zu Beschäftigungen oder Arbeitsplätzen nach Art. 3 Abs. 1, des Zugangs zur 

Berufsbildung nach Art. 4 und der Gleichheit der Arbeitsbedingungen nach Art. 5 Abs. 1. 

2. Entschließungen und Empfehlungen  

Mit Datum vom 29. Mai 1990 hat der Rat in seiner Entschließung zum Schutz der Würde 

von Frauen und Männern am Arbeitsplatz100 erklärt, dass ein Verhalten sexueller Natur 

eine unerträgliche Verletzung der Würde von Arbeitnehmern und Auszubildenden dar-

stellt, wenn a) ein solches Verhalten für die betroffene Person unerwünscht ist; b) der 

Umstand, das sexuelle Verhalten zu dulden oder zurückzuweisen zur Grundlage einer be-

ruflichen Entscheidung gemacht wird und/oder c) das Verhalten eine feindliche Ar-

beitsumwelt für die betroffene Person schafft101. 

In dieser Entschließung sind wesentliche Eckpunkte der US-amerikanischen Definition 

der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und die von der dortigen Rechtsprechung her-

ausgebildeten Fallgruppen aufgegriffen worden. So wird unter lit. a) auf die Unerwünscht-

heit und nicht auf Freiwilligkeit abgestellt; lit. b) betrifft die Gruppe der Quid-pro-quo-

Fälle, versucht diese jedoch auch auf Kollegen auszudehnen; schließlich werden unter lit. 

c) die hostile-environment-Fälle erfasst102.  

Für den Rat kann unerwünschtes Verhalten sexueller Natur oder ein sonstiges Verhalten 

aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, welches die Würde von Frauen und Männern am 

                                                                 
98  ABl. EG Nr. C 115 vom 9.5.2008, S. 47. 
99  ABl. EG Nr. L 39 vom 14.2.1976, S. 40 ff. 
100  Entschließung des Rates vom 29. Mai 1990 zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Arbeits-

platz (90/C 157/2), ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 3 f. 
101  Entschließung des Rates vom 29. Mai 1990 zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Arbeits-

platz (90/C 157/2), ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 3 unter I. 
102  So wohl auch Nöth, S. 192. 
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Arbeitsplatz beeinträchtigt, unter Umständen gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung 

im Sinne der Artikel 3, 4 und 5 der Richtlinie 75/207/EWG verstoßen103. 

Für Mästle unterfällt die sexuelle Belästigung damit dem Verbot geschlechtsspezifischer 

Diskriminierung im Sinn der Richtlinie104. Er leitet daraus ein Umsetzungsbedürfnis für 

den nationalen Gesetzgeber ab, dem dieser bis zum Inkrafttreten des BSchG105 am 

1.9.1994 nicht genügt habe. Da der Begriff der sexuellen Belästigung nicht einmal andeu-

tungsweise in der Richtlinie enthalten ist und Ungleichbehandlung in den von der Richt-

linie umfassten Bereichen nicht zwingend auf sexuelle Belästigung zurückgeht, scheint 

diese Auffassung zu weitgehend. Erst mit der Entschließung des Rates konnte der Gesetz-

geber absehen, dass der Richtliniengeber mit dem Tatbestand der Gleichbehandlung auch 

würdeverletzendes Verhalten sexueller Natur erfassen wollte.  

Die Entschließung macht auch deutlich, dass der Rat Verhalten sexueller Natur am Ar-

beitsplatz oder im Zusammenhang mit dem Zugang dazu, nicht länger nur als Verstoß 

gegen die Würde einer Person versteht. Nicht nur im Hinblick auf die Kriterien, wann 

nicht mehr hinnehmbares Verhalten vorliegt, erfolgte eine Annäherung an die Auffassung 

in den USA. Auch bezüglich des geschützten Rechtsguts, ist die Würdeverletzung nur 

noch der Gradmesser für das Vorliegen einer Diskriminierung und damit der Verletzung 

des Gleichheitsgebotes. 

Die Kommission ist der Aufforderung des Rates in ihrer Empfehlung vom 27.11.1991 

gefolgt und hat darin den Mitgliedsstaaten empfohlen, Maßnahmen zur Förderung des 

Bewusstseins zu treffen, dass ein Verhalten sexueller Natur die Würde der betroffenen 

Person verletzen kann und gegen die Richtlinie 76/207/EWG verstoßen kann106. Im An-

hang der Empfehlung findet sich eine Begriffsbestimmung der sexuellen Belästigung. Da-

rin wird allein auf die Beeinträchtigung der Würde abgestellt107, wenngleich sich an an-

derer Stelle der ausdrückliche Hinweis findet, dass sexuelle Belästigung „als eine Form 

der geschlechtsbedingten Diskriminierung anzusehen“ ist108. 

3. Richtlinie 2002/73/EG 

Empfehlungen sind nach Art. 288 Abs. 5 AEUV für die Mitgliedsstaaten unverbindlich. 

Zwar hat die Bundesrepublik Deutschland auf die Empfehlung mit dem Erlass des BSchG 

reagiert, aber eine gemeinschaftsweite, zwingend in nationales Recht umzusetzende 

Richtlinie, die sich mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz befasst, wurde erst mit der 

                                                                 
103  Entschließung des Rates vom 29. Mai 1990 zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Arbeits-

platz (90/C 157/2), ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 3. 
104  Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 119; a. A. Nöth, S. 191, für die im Hinblick auf die Richtli-

nie kein Umsetzungserfordernis bezüglich der sexuellen Belästigung bestanden hat. 
105  Gesetz vom 24.06.1994 - Bundesgesetzblatt Teil I 1994 Nr. 39 30.06.1994 S. 1406 
106  Empfehlung der Kommission vom 27.11.1991 zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Ar-

beitsplatz (92/131/EWG), ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 1 ff. 
107  Empfehlung der Kommission vom 27.11.1991 zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Ar-

beitsplatz (92/131/EWG), ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 4 Ziffer 2. 
108  Empfehlung der Kommission vom 27.11.1991 zum Schutz der Würde von Frauen und Männern am Ar-

beitsplatz (92/131/EWG), ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 4 Ziffer 3. 
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Richtlinie 2002/73/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 

2002 zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG geschaffen109. 

Bereits im Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 76/207/EWG vom 11. Juli 2000110 

wurde sexuelle Belästigung als Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bezeichnet111. 

Sie sollte expressis verbis aufgenommen werden, um den Feststellungen des Rates in sei-

ner Entschließung vom 29. Mai 1990 zu entsprechen112. In der Begründung dazu wird 

darauf hingewiesen, dass in manchen Drittstaaten sexuelle Belästigung als Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts angesehen und untersagt wird113 und dass gemäß dem Rat, 

der Kommission und dem europäischen Parlament sexuelle Belästigung ein Verstoß ge-

gen den Grundsatz der Gleichbehandlung und eine grobe Beleidigung der Würde der 

Frauen und Männer am Arbeitsplatz ist114. 

Seit dem Erlass der ursprünglichen Gleichbehandlungsrichtlinie waren weitere Richtli-

nien erlassen worden, die Regelungen zur mittelbaren Diskriminierung115 und zur Beweis-

last bei Diskriminierung aufgrund des Geschlechts116 beinhalten und deren Regelungen in 

diese Richtlinie eingearbeitet werden sollten117.  

Die Richtlinie 2002/73/EG beinhaltet in der endgültigen Fassung neben der sexuellen Be-

lästigung auch eine Definition der geschlechtsbezogenen, jedoch nicht auf sexuellem Ver-

halten beruhenden Belästigung einer Person118. Die „einfache“ Belästigung wegen der 

Rasse oder der Herkunft einer Person oder ihrer Religion, Weltanschauung, sexuellen 

Ausrichtung, ihres Alters oder einer Behinderung war bereits zuvor in den Richtlinien zur 

Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf119 und zur Anwendung des Gleichbehand-

lungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft120 definiert 

worden. Durch die Richtlinie 2002/73/EG wurde erstmals auch das Merkmal Geschlecht 

einbezogen121.  

Von Bedeutung ist auch die Änderung von Artikel 6 der ursprünglichen Richtlinie durch 

die Richtlinie 2002/73/EG, wonach die Mitgliedstaaten nun sicherstellen müssen, dass der 

entstandene Schaden wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird, wobei dies auf eine ab-

schreckende und dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise geschehen muss122.  

                                                                 
109  ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 15 ff. 
110  ABl. EG Nr. C 337 vom 28.11.2000, S. 204 ff. 
111  ABl. EG Nr. C 337 vom 28.11.2000, S. 205 Artikel 1 Ziff. 2. 
112  ABl. EG Nr. C 337 vom 28.11.2000, S. 204 Abs. 3; zum Verfahren ausführlich Nöth, S. 195 ff. und Eg-

gert-Weyand, Belästigung, S. 30 ff. 
113  KOM(2000) endgültig, 2000/0142 (COD), S. 6 mit Verweis u. a. auf Title VII des Civil Rights Act 1964. 
114  KOM(2000) endgültig, 2000/0142 (COD), S. 6 Ziffer 18. 
115  Richtlinie 97/80/EG, ABl. EG Nr. L 14 vom 20.1.1998, S. 6. 
116  Richtlinie 98/52/EG, ABl. EG Nr. L 205 vom 22.7.1998, S. 66. 
117  ABl. EG Nr. C 337 vom 28.11.2000, S. 204 Abs. 4. 
118  ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 17. 
119  Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmen für 

die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, ABl. EG Nr. L 303 vom 

2.12.2000, S. 16. 
120  Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, ABl. EG Nr. L 180 vom 19.7.2000, S. 22. 
121  So auch Eggert-Weyand, Belästigung, S. 34; ausführlich zum Verfahren vgl. Eggert-Weyand, Belästi-

gung, S. 30 ff. 
122  Richtlinie 2002/73/EG vom 23.09.2002, ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 18 Ziff. 5 Abs. 2. 
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Der Anwendungsbereich ist gegenüber 76/207/EWG in der Neufassung dahingehend ge-

ändert, dass die Artikel 4 und 5 entfallen und die Richtlinie nun in Artikel 3 Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts beim Zugang zu Erwerbstätigkeit und Fortbildung sowie 

den Bedingungen der Beschäftigung verbietet, wie auch im Zusammenhang mit der Mit-

gliedschaft in Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberorganisationen123. 

4. Richtlinie 2006/54/EG 

Mit der Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 5. Juli 2006 

zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen wurde der zunehmenden An-

zahl an Richtlinien und Richtlinienänderungen und damit verbundener Unübersichtlich-

keit Rechnung getragen. Aus Gründen der Klarheit124 und zur Berücksichtigung der Ent-

scheidungen des EuGH wurde eine Neufassung sowie die Zusammenfassung der wich-

tigsten Bestimmungen in einem einzigen Text erlassen. 

In der Richtlinie sind sieben Gleichbehandlungsrichtlinien zusammengefasst, u. a. die 

Richtlinie 76/207/EWG nebst Änderungsrichtlinie 2002/73/EG125. Gegenüber der Richt-

linie 2002/73/EG blieb es beim identischen Wortlaut der sexuellen Belästigung – nunmehr 

in Artikel 2 Abs. 1 lit. d) geregelt. Inhaltlich unverändert ist geblieben, dass Belästigung 

und sexuelle Belästigung als Diskriminierung gelten126. Entfallen ist jedoch die Einord-

nung als Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ebenso wie das ausdrückliche Verbot 

derselben127.  

Aus der an die Quid-pro-quo-Fälle angelehnte Regelung des Artikel 1 Ziffer 2 Abs. 3 Satz 

2 der Richtlinie 2002/73/EG, wonach belästigende oder sexuelle belästigende Verhaltens-

weisen nicht als Grundlage einer Entscheidung betreffend die Person herangezogen wer-

den dürfen, wurde in der 2006er Richtlinie geregelt, dass jede nachteilige Behandlung 

aufgrund der Zurückweisung oder Duldung eine Diskriminierung darstellt128. Damit 

scheinen die Fälle, in denen eine vorteilhafte Behandlung – z. B. eine Gehaltsverbesse-

rung – an eine sexuelle Gefälligkeit geknüpft wird, nicht mehr zur Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts zu zählen. Das kann jedoch nicht der Wille der Kommission ge-

wesen sein, die in ihrem Vorschlag für die Richtlinie darauf hinweist, dass die Definition 

der sexuellen Belästigung „identisch mit denen in der bereits verabschiedeten Richtlinie 

2002/73/EG“ ist129. Das bislang gesondert aufgeführte Verbot, Verhalten der betroffenen 

                                                                 
123  Richtlinie 2002/73/EG vom 23.09.2002, ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 18 Ziff. 3. 
124  So Erwägungsgrund 1 der Richtlinie 2006/54/EG vom 07.07.2006, ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 

23. 
125  Siehe ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 23 Abs. 1. Daneben wurden die folgenden Richtlinien be-

rücksichtigt: 75/117/EWG, 86/378/EWG, 96/76/EWG, 97/80/EG, 98/52/EG. Keine Aufnahme in die Zu-

sammenfassung fand u. a. die Richtlinie 2004/73/EG. 
126  ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 27 Artikel 2 Abs. 2. 
127  So noch in Artikel 1 Ziffer 2 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2002/73/EG, ABl. EG Nr. L 269 vom 

5.10.2002, S. 17. 
128   Artikel 2 Abs. 2 lit. a) der Richtlinie 2006/54/EG, ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 27. 
129  Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und Rates zur Verwirkli-

chung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Ar-

beits- und Beschäftigungsfragen, KOM(2004) 0279 endgültig, 2004/0084 (COD), S. 26. 
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Person nach sexueller Belästigung zur Grundlage einer Entscheidung zu machen, ist je-

denfalls in dieser Form nicht mehr Gegenstand der Richtlinie. Ob es inhaltlich von den 

Regelungen umfasst ist, wird die Auseinandersetzung mit der Definition zeigen130. 

Trotz dieser Änderung des Wortlauts ist jedenfalls der Kern dessen, was unter sexueller 

Belästigung zu verstehen ist, unverändert geblieben und darf trotz oder gerade wegen ei-

nes diesbezüglichen Änderungsverlangens des Parlaments131, das jedoch nicht in die 

Richtlinie umgesetzt wurde, als bestätigt gelten. 

5. Sonstige Richtlinien 

Auch die Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei 

der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen132 enthält in Artikel 2 lit. d) eine Defi-

nition der sexuellen Belästigung, die ebenso wie die in Artikel 4 Abs. 3 verwendete For-

mulierung zur Geltung der sexuellen Belästigung als Diskriminierung aufgrund des Ge-

schlechts identisch ist. Diese Richtlinie wurde aufgrund ihrer thematischen Abweichun-

gen nicht in die Richtlinie 2006/54/EG mit aufgenommen133. Sie kann dennoch als Bestä-

tigung der Definition der sexuellen Belästigung seit der Richtlinie 2002/73/EG angesehen 

werden. 

Gleiches gilt für die Richtlinie 2010/41/EU des Europäischen Parlaments und Rates vom 

7. Juli 2010 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der Richtlinie 

86/613/EWG des Rates134. Auch darin wird mit zur Richtlinie 2002/73/EG identischem 

Wortlaut die sexuelle Belästigung in Artikel 3 lit. d) definiert und als Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts in Artikel 4 Abs. 2 verboten.  

Zusammenfassend lässt sich damit feststellen, dass die Definition der sexuellen Belästi-

gung mit der Richtlinie 2002/73/EG in die europäischen Richtlinien Eingang gefunden 

hat. Seit deren Erlass wird die Definition unverändert verwendet. Änderungen haben sich 

seitdem lediglich in der Einordnung der sexuellen Belästigung als Diskriminierung wegen 

des Geschlechts durch die Richtlinie 2006/54/EG ergeben. Hierzu hat der Richtlinienge-

ber jedoch erklärt, dass es sich um identische Definitionen handele135, so dass davon aus-

gegangen werden muss, dass er keine inhaltlichen Änderungen daran vornehmen wollte. 

Dafür spricht auch, dass der Richtliniengeber auch in der zeitlich nachfolgenden Richtli-

nie 2010/41/EU auf die Definition zurückgegriffen hat, da diese Definitionen aus dem 

bestehenden Gemeinschaftsrecht stammen und somit voll im Einklang mit den bislang 

festgelegten Ansätzen stehen136. 

                                                                 
130  Vgl. hierzu diese Arbeit B.III.6. 
131  Siehe Artikel 2 Abs. 1 lit. d) des Standpunktes des Europäischen Parlaments vom 6. Juli 2005, ABl. EG 

Nr. C 157E vom 6.7.2006, S. 356. 
132  ABl. EG Nr. L 373 vom 21.12.2004, S. 37 ff. 
133  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 36. 
134  ABl. EG Nr. L 180 vom 15.7.2010, S. 1 ff. 
135  KOM(2004) 279 endgültig, 2004/0084 (COD), S. 26. 
136  So der Vorschlag der Kommission für diese Richtlinie, KOM(2008) 0636 endgültig, 2008/0192 (COD). 
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6. Definition der sexuellen Belästigung 

Nach Artikel 2 Abs. 1 lit. d) der Richtlinie 2006/54/EG137 bezeichnet der Ausdruck 

„Sexuelle Belästigung“  jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das 

sich in unerwünschter verbaler, nicht-verbaler oder physi-

scher Form äußert und das bezweckt oder bewirkt, dass die 

Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere 

wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-

gungen, Entwürdigungen und Beleidigungen gekennzeichne-

tes Umfeld geschaffen wird. 

Die Feststellung, dass Belästigung und sexuelle Belästigung im Sinne der Richtlinie eine 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts darstellen, findet sich in dieser Form nur in 

der Änderungsrichtlinie 2002/73/EG. In der Neufassung (RL 2006/54/EG) wurde der Hin-

weis, dass es sich bei den beiden Belästigungsformen um eine Diskriminierung handelt, 

beibehalten138. Dass es sich um eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts handelt, 

wird jedoch nur mehr in den Gründen zur Richtlinie unter Abs. 6 erwähnt. Änderungen 

an der Merkmalszuordnung ergeben sich hierdurch nicht. 

Noch in der Richtlinie 2002/73/EG findet sich unter Artikel 2 Abs. 3 Satz 2 die Regelung, 

dass die Zurückweisung oder Duldung belästigender Verhaltensweisen durch die betref-

fende Person nicht als Grundlage für eine Entscheidung herangezogen werden dürfen, die 

diese Person berührt. Hierbei kann es sich um positive Entscheidungen wie etwa eine 

Beförderung oder eine Gehaltsverbesserung handeln, wenn die belästigende Handlung 

geduldet wird. Es kann sich aber auch um Benachteiligungen handeln, etwa das Unterlas-

sen einer Beförderung, wenn die belästigende Handlung zurückgewiesen wird. Diese Re-

gelung weist erkennbar Parallelen zu den Quid-pro-quo-Fällen auf, die gegeben sind, 

wenn der Belästiger von der belästigten Person ein sexuelles Verhalten fordert und im 

Gegenzug einen beruflichen oder ökonomischen Vorteil in Aussicht stellt139. 

Die Richtlinie 2006/54/EG enthält diese Regelung nicht mehr. Stattdessen bezeichnet sie 

gleichrangig neben den beiden Belästigungsformen jede nachteilige Behandlung aufgrund 

der Zurückweisung oder Duldung belästigender Verhaltensweisen als Diskriminierung. 

Auf den ersten Blick scheinen damit positive Behandlungen wegen der Duldung belästi-

gender Verhaltensweisen nicht mehr als Diskriminierung erfasst zu werden. Angesichts 

der Intention des Richtliniengebers, Gleichbehandlung zu verbessern und Rechtsvor-

schriften zusammenzufassen, kann diese Einschränkung jedoch kaum gewollt sein. Man 

wird die Vorschrift deshalb so auffassen müssen, dass hier ein Fall der Mehrfachdiskri-

minierung in zeitlicher Hinsicht vorliegt. Belästigung und sexuelle Belästigung stellen für 

sich genommen Diskriminierungen dar. Liegt mindestens eine Belästigung oder sexuelle 

Belästigung vor und schließt sich daran eine nachteilige Behandlung wegen der Duldung 

oder Zurückweisung des belästigenden Verhaltens an, etwa eine Versetzung an einen min-

derwertigen Arbeitsplatz, stellt diese nachteilige Behandlung gleichsam eine weitere Dis-

kriminierung dar. Diese Diskriminierung erfolgt dann ebenfalls wegen des Merkmals Ge-

schlecht.  

                                                                 
137  Diese Definition ist identisch mit den Definitionen in den Richtlinien 2002/73/EG und 2010/41/EU. 
138  Artikel 2 Abs. 2 lit. a) der Richtlinie 2006/54/EG. 
139  Vgl. diese Arbeit oben unter B.II.1.a). 
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Die Definition der sexuellen Belästigung geht auf die Entschließung des Rates vom 29. 

Mai 1990140 und auf die Empfehlung der Kommission vom 27. November 1991141 zu-

rück142. Die sexuelle Belästigung setzt per Definition für die betroffene Person143 uner-

wünschtes Verhalten voraus.  

Gegenüber der Entschließung des Rates, der die Kennzeichen und Voraussetzungen einer 

Würdeverletzung noch für sexuelles Verhalten und sonstiges Verhalten aufgrund der Ge-

schlechtszugehörigkeit in einer gemeinsamen Aufzählung genannt hat144, wird in der hier 

zu behandelnden Richtlinie unterschieden zwischen der einfachen Belästigung, die auf 

das Geschlecht bezogene Verhaltensweisen verlangt und der sexuellen Belästigung bei 

der es sich um eine Verhalten sexueller Natur handeln muss, das einen Bezug nicht nur 

zum Geschlecht sondern zum Geschlechtlichen aufweisen muss.  

Sexuelles Interesse wird zu sexueller Belästigung, wenn das Verhalten fortgesetzt wird, 

nachdem es von der betroffenen Person abgelehnt wurde145. In der Regel dürfte es sich 

nach der Empfehlung der Kommission um mehrfaches Verhalten handeln. Sie stellt aber 

zugleich klar, dass auch ein einmaliger, entsprechend schwerwiegender Zwischenfall den 

Tatbestand der sexuellen Belästigung erfüllen kann. 

Dieses Verhalten muss sich äußern, d. h. erfassbar werden, in verbaler Form, also etwa 

durch Worte oder Laute wie z. B. keuchendes Atmen. Es kann auch in nicht-verbaler 

Form geäußert werden, etwa durch Gesten oder Mimik, die sexueller Natur sind. Schließ-

lich kann es sich auch in physischer Form, d. h. unter anderem durch körperlichen Kontakt 

äußern146. 

Das Verhalten muss die Würde der betreffenden Person verletzten, wobei es in der dann 

auf ein Verschulden der belästigenden Person nicht mehr ankommt, wenn die Verletzung 

bewirkt ist. Das Verhalten kann auch in der Absicht erfolgt sein, die Würde zu verletzen. 

Maßgebend für das Vorliegen einer sexuellen Belästigung und damit einer Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts ist die Verletzung der Würde der betroffenen Person. Aus 

dem angefügten, nicht abschließenden Katalog soll ersichtlich werden, wann dies der Fall 

sein soll. Da es sich jedoch um eine nicht vollständige Aufzählung handelt, bleibt die 

Frage offen, welche sonstigen Umstände erfüllt sein müssen, um die Würde der betroffe-

nen Person zu verletzen. 

Die Würdeverletzung ist nach der Richtliniendefinition ein Gradmesser des Vorliegens 

einer sexuellen Belästigung, respektive einer Diskriminierung, da ohne Würdeverletzung 

keine Diskriminierung wegen sexueller Belästigung vorliegen kann. Die Verletzung des 

Schutzgutes Würde ist damit Tatbestandsmerkmal der Diskriminierung.  

                                                                 
140  ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 3 f. 
141  ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 1, 4. 
142  So auch Eggert-Weyand, Belästigung, S. 138. 
143  „[…] die Menschen müssen selbst bestimmen, welches Verhalten für sie akzeptabel ist und welches Ver-

halten sie als beleidigend empfinden.“, ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 4. 
144  ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 4. 
145  ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 4. 
146  Vgl. zur Unterscheidung zwischen nicht-verbaler und physischer Form die Begründung zur Ablehnung 

des Änderungsvorschlags KOM(2005) 380 endgültig, 2004/0084 (COD) S. 17 Ziffer 2.3.3 zu Abände-

rung 29. 
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Ob die Würdeverletzung stets einen Eingriff in die Menschenwürde darstellt, die nach der 

Grundrechtecharta der Europäischen Union zu schützen ist, lässt sich weder der Begrün-

dung der Richtlinie 2006/54/EG noch den Begründungen zu ihren Vorgängern entneh-

men147. Gegen diese Auffassung spricht, dass die Schwelle der Tatbestandsmäßigkeit der 

sexuellen Belästigung außerordentlich hoch läge, wenn stets eine Verletzung der Men-

schenwürde erforderlich wäre. Außerdem würde hierdurch eine Rangfolge der Grund-

rechte etabliert, die dem grundrechtlichen Verhältnis der Rechte widersprechen würde. Es 

müsste stets das allgemeinere Recht verletzt werden, bevor das speziellere Gebot der 

Gleichheit148 verletzt sein könnte – jedenfalls bei der sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz. 

7. Arbeitsplatzbezug 

Der Richtliniengeber hatte bereits in der 2002er Richtlinie klargestellt, dass Belästigungen 

nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch im Zusammenhang mit dem Zugang zur Beschäf-

tigung und Ausbildung und während der Berufstätigkeit vorkommen149. Diese Ansicht ist 

unverändert in die Richtlinie 2006/54/EG übernommen worden. Das Diskriminierungs-

verbot dieser gilt für den öffentlichen und privaten Sektor für den Zugang zur Beschäfti-

gung oder Erwerbstätigkeit in abhängiger oder selbständiger Form; für den Zugang zur 

Berufsberatung, Berufsaus- und Weiterbildung, sowie für die Beschäftigungs- und Ent-

lassungsbedingungen und die Mitgliedschaft in Organisationen der Arbeitgeber oder Ar-

beitnehmer, Artikel 14 Abs. 1. Es schützt damit umfassend vor Diskriminierung während 

aller Stadien eines Beschäftigungs- oder Fortbildungsverhältnisses. 

Den Mitgliedsstaaten bleibt es aufgrund der Einschränkung in Artikel 14 Abs. 2 unbe-

nommen, geschlechtsbezogene Ungleichbehandlungen beim Zugang zur Beschäftigung 

und Berufsbildung zuzulassen. Der deutsche Gesetzgeber hat hiervon durch die Regelung 

in § 8 AGG Gebrauch gemacht.  

8. Rechtsfolgen der sexuellen Belästigung 

a) Beweislast 

Ist der Tatbestand erfüllt, muss die belästigte Person zunächst beweisen, dass sie belästigt 

wurde. Hierfür kann ihr die Beweislastverteilung nach Artikel 19 Abs. 1 der Richtlinie 

2006/54/EG zu Gute kommen150, wonach nur der Beweis des ersten Anscheins einer mit-

telbaren oder unmittelbaren Diskriminierung ausreicht und der Beklagte im Anschluss zu 

beweisen hat, dass keine Verletzung des Gleichbehandlungsgrundsatzes vorliegt. Die se-

xuelle Belästigung gilt als Diskriminierung gem. Artikel 2 Abs. 2 lit. a). Auf sie ist die 

Beweislasterleichterung ebenfalls anzuwenden151. 

                                                                 
147  So auch Eggert-Weyand, Belästigung, S. 100. 
148  Vgl. ausführlich zu den normativen Grundlagen: Däubler, in: Däubler/Bertzbach, AGG, Einleitung Rn. 8 

ff. 
149  ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 15 (8). 
150  Dieser entspricht Artikel 4 der Richtlinie 97/80/EG des Rates über die Beweislast bei Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts, ABl. EG Nr. L 14 vom 20.1.1998, S. 8. 
151  So auch Eggert-Weyand, Belästigung, S. 58. 
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b) Sanktionen 

Die Mitgliedstaaten sollen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen 

festlegen, die bei einer Verletzung der aus dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtun-

gen zu verhängen sind152. Der Wortlaut von Artikel 18 der Richtlinie 2006/54/EG legt den 

Mitgliedsstaaten dementsprechend die Verpflichtung auf, Regelungen zu erlassen, nach 

denen der entstandene Schaden tatsächlich und wirksam ausgeglichen oder ersetzt wird, 

wobei dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden angemessene Art und 

Weise geschehen muss153.  

Neben den Sanktionen sollen Arbeitgeber und die für die Berufsbildung zuständigen Per-

sonen ersucht werden, Maßnahmen zu ergreifen, um gegen alle Formen der Diskriminie-

rung aufgrund des Geschlechts vorzugehen und präventive Maßnehmen zur Bekämpfung 

der Belästigung und der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz zu treffen154. 

9. Vergleich der europäischen mit der US-amerikanischen 
Rechtslage 

Die Kommission hatte sich die Regelungen diverser Drittstaaten für die Überarbeitung 

der Regelungen zum Diskriminierungsschutz wegen des Geschlechts genauer angese-

hen155. Die US-amerikanische Regelung, die zum Zeitpunkt der Abänderung der Richtli-

nie 76/207/EWG seit Jahren höchstrichterliche Rechtsprechung und Literatur hervorge-

bracht hat, konnte hierfür ein geeignetes Vorbild sein.  

Nach der US-amerikanischen Regelung156 ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz:   

Unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, and other verbal or physical con-

duct of a sexual nature constitute sexual harassment when  

(1)  submission to such conduct is made either explicitly or implicitly a term or condi-

tion of an individual's employment,  

(2)  submission to or rejection of such conduct by an individual is used as the basis for 

employment decisions affecting such individual, or  

(3)  such conduct has the purpose or effect of unreasonably interfering with an indi-

vidual's work performance or creating an intimidating, hostile, or offensive work-

ing environment. 

Bereits die Entschließung des Rates aus dem Jahr 1990157 enthält in ihrer englischen Fas-

sung eine beachtliche Übereinstimmung der Begrifflichkeiten und Struktur mit der US-

amerikanischen Regelung. Darin wird wie in der EEOC-Definition unterschieden zwi-

                                                                 
152  Richtlinie 2006/54/EG, ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 26 Erwägungsgrund 35. 
153  Richtlinie 2006/54/EG, ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 30 Artikel 18; identischer Wortlaut in 

Richtlinie 2002/73/EG, ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 18 Ziffer 5 Abs. 2. 
154  Richtlinie 2006/54/EG, ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 26, Erwägungsgrund 7. 
155  KOM(2000) endgültig, 2000/0142 (COD), S. 6 mit Verweis u. a. auf Title VII des Civil Rights Act 1964. 
156  29 CFR, § 1604.11 (a). Vgl. hierzu die eigene Übersetzung unter B.II.2. dieser Arbeit. 
157  ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 3 f. 
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schen der Fallgestaltung, dass Duldung oder Zurückweisung zur Grundlage einer berufli-

chen Entscheidung gemacht wird (Quid-pro-quo-Fälle)158 und der Fallgestaltung der 

feindlichen Arbeitsumgebung159.  

Der größte Unterschied besteht darin, dass in der sexuellen Belästigung eine Würdever-

letzung gesehen wird statt einer Diskriminierung. Bereits in der Empfehlung der Kom-

mission im Jahr 1991 wird sexuelle Belästigung jedoch als Problem der Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts aufgefasst160. Daran hat sich auch in der heute gültigen Fassung 

der Definition in der Richtlinie 2006/54/EG nichts geändert. Weiterhin muss aber die Ver-

letzung der Würde der betroffenen Person erreicht worden oder beabsichtigt sein. Diese 

Intention der belästigenden Person oder diese Schwelle der verletzenden Handlung kennt 

das US-amerikanische Recht nicht. 

Ein weiterer Unterschied liegt darin, dass nach wie vor unerwünschtes Verhalten vorlie-

gen muss161. Die klarstellende Bezeichnung der EEOC-Richtlinie wurde nicht übernom-

men. Eine abweichende Bewertung ist darin jedoch nicht zu erkennen, denn bereits die 

Begriffsbestimmung in der Kommissionsempfehlung162 führt als Reaktion der belästigten 

Person auch die Duldung an. Unerwünschtes Verhalten ist auch erduldetes Verhalten und 

im Sinne der US-amerikanischen Regelung unwillkommenes Verhalten. 

Die Fallgruppenbildung ist seit der Änderungsrichtlinie zurückgeführt worden. In der 

Richtlinie 2002/73/EG ist in Ziffer 2 Abs. 3 Satz 2 noch eine abgewandelte Beschreibung 

der Quid-pro-quo-Fälle enthalten. In der 2006er-Richtlinie findet sich kein Anhaltspunkt 

einer kausalen Verknüpfung mit einer Entscheidung mehr, sondern stattdessen eine nach-

teilige Behandlung. In der Definition enthalten und damit wesentlich zentraler, befindet 

sich stattdessen die Prägung eines feindlichen Umfeldes als Beispiel einer Würdeverlet-

zung und damit als Anhaltspunkt, welche Intensität ausreichend erheblich für die Rechts-

gutsverletzung ist163. 

Im US-amerikanischen System wird die Fallunterscheidung benötigt, um den Haftungs-

maßstab des Arbeitgebers festzustellen. Nach der europäischen Konzeption legen die Mit-

gliedstaaten nach ihren nationalen Rechtsordnungen die Sanktionen fest. Eine Fallunter-

scheidung aus Haftungsgründen wird daher auf europäischer Ebene nicht benötigt.  

Indem die Richtliniendefinition jede Form unerwünschten Verhaltens erfasst, dabei mit 

der ausdrücklichen Erwähnung nicht-verbaler Formen über die EEOC-Definition hinaus-

geht, schließt sie zugleich alle denkbaren Fallgruppen ein.  

 

 

                                                                 
158  29 CFR, § 1604.11 (a) (1) und (2) und ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 4 unter I. b). 
159  29 CFR, § 1604.11 (a) (3) und ABl. EG Nr. C 157 vom 27.6.1990, S. 4 unter I. c). 
160  ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 4. 
161  In der englischen Fassung wird es stets mit unwanted bezeichnet. Anders im US-amerikanischen Recht, 

wo auf unwillkommenes (unwelcome) Verhalten abgestellt wird, um das Freiwilligkeitsmoment auszu-

schließen. Vgl. hierzu diese Arbeit oben unter B.II.1.a)aa). 
162  ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 4. Duldung ist ferner Gegenstand sowohl der Richtlinie 2002/73/EG 

in Ziffer 2 Abs. 3 Satz 2 als auch der Richtlinie 2006/54/EG in Artikel 2 Abs. 2 a). 
163  So auch Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 59 zur einfachen Belästigung unter Verweis auf die US-

amerikanische Fallunterscheidung. 



 

C. SEXUELLE BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ IM DEUT-

SCHEN RECHT 

I. EINLEITUNG 

Aufgrund der Richtlinie 2002/73/EG war der nationale Gesetzgeber gefordert, die euro-

parechtlichen Vorschriften bis zum 5. Oktober 2005 umzusetzen164. Hierzu und zur Um-

setzung der Richtlinien 2000/43/EG und 2000/78/EG165 wurde 2004 der Entwurf eines 

Gesetzes zur Umsetzung europäischer Antidiskriminierungsrichtlinien166 eingebracht, der 

eine teilweise Übererfüllung der Vorgaben umfasste und nicht zuletzt deshalb auf Kritik 

in der Politik167 und dem juristischen Schrifttum stieß168. Die Kontroversen während des 

Gesetzgebungsverfahrens führten letztlich zum Scheitern des Entwurfs aufgrund von Dis-

kontinuität169.  

II. RECHTSLAGE VOR DEM INKRAFTTRETEN DES AGG 

1. Beschäftigtenschutzgesetz (BSchG) 

Bis zum Inkrafttreten des AGG am 18. August 2006 blieb es damit bei der bisherigen 

Rechtslage nach dem BSchG. Dieses war als Art. 10 des 2. Gleichberechtigungsgesetzes 

am 1. September 1994, in Umsetzung der Empfehlung der Kommission vom 27. Novem-

ber 1991170, in Kraft getreten. Gleichwohl die Empfehlung in Abs. 1 der Erwägungs-

gründe würdeverletzendes Verhalten als Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 

bezeichnet171, hat das BSchG diesen Ansatz nicht übernommen172. Sexuelle Belästigung 

nach § 2 Abs. 2 BSchG war sexuell bestimmtes Verhalten, das die Würde von Beschäf-

tigten am Arbeitsplatz verletzt. Ziel des Gesetzes war es nicht, vor Diskriminierung zu 

schützen, sondern wie bereits § 1 BSchG als Ziel definiert: die Wahrung der Würde von 

Frauen und Männern durch den Schutz vor sexueller Belästigung. Da keine geschlechts-

spezifischen Unterscheidungen getroffen wurden, erfasste das BSchG neben der sexuellen 

Belästigung durch Männer auch die Belästigung durch Frauen und die gleichgeschlecht-

liche sexuelle Belästigung. 

                                                                 
164  Vgl. Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie, ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 20. 
165  Deren Umsetzung in der Literatur ebenfalls angemahnt wurde, u. a. von Thüsing, NZA 2001, 1061 ff.; 

Schiek, NZA 2004, 873 ff. 
166  BT-Drs. 15/4538 vom 16.12.2004. 
167  Vgl. hierzu die Ausführungen bei Eggert-Weyand, Belästigung, S. 41; Thüsing, in: MüKo-BGB (5. 

Aufl.), AGG, Einl. Rn. 21. 
168  Wank, NZA 2004 (Sonderbeilage zu Heft 22), 16 ff.; Thüsing, NZA 2004 (Sonderbeilage zu Heft 22), 3 

ff.; Steinau-Steinrück, NZA 2005, 28 ff.; moderater mit Verweis auf nur geringen Umsetzungsbedarf Ha-

deler, NZA 2003, 77 (81); ähnlich Wendeling-Schröder, in: Bauer, FS-Schwerdtner, S. 269 ff. 
169  Vgl. hierzu mit Stellungnahme zu den Folgen der Nichtumsetzung Klumpp, NZA 2005, 848 ff. 
170  BT-Drs. 12/5468 vom 21.7.1993, S. 46. 
171  ABl. EG Nr. L 49 vom 24.2.1992, S. 1. 
172  Schlachter, in: ErfK (6. Aufl.), BSchG, § 1 Rn. 1. 
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Adressat des Gesetzes war der Arbeitgeber oder Dienstvorgesetzte. Diese Personen hatten 

Beschäftigte vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu schützen und vorbeugende 

Maßnahmen zu treffen, § 2 Abs. 1 BSchG. 

Zur sexuelle Belästigung nach § 2 Abs. 2 BSchG gehörten aufgrund der nicht abschlie-

ßenden Fallaufzählung nach Nr. 1 sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, die nach 

dem StGB unter Strafe gestellt sind und nach Nr. 2 darüber hinaus sonstige sexuelle Hand-

lungen und Verhalten, die von den Betroffenen erkennbar abgelehnt werden. Die sexuelle 

Belästigung nach Nr. 1 musste den Tatbestand einer Strafvorschrift erfüllen. Auf Rechts-

widrigkeit oder Schuld kam es für die Erfüllung dieser Tatalternative nicht an, da ausrei-

chend war, dass die Verhaltensweisen unter Strafe gestellt sind173. Nicht erforderlich war, 

dass sie zu einer Strafbarkeit der belästigenden Person führten. Nr. 1 stellte eine spezielle 

Fallgestaltung der sexuellen Belästigung dar, bei der Handlungen oder Verhaltensweisen 

in Bezug auf Intensität oder Rechtsgutsverletzung ein Maß erreicht hatten, das einerseits 

die erkennbare Ablehnung durch die belästigte Person entbehrlich machte und die vom 

Gesetzgeber bereits andernorts als mit der Rechtsordnung nicht zu vereinbarende Verhal-

tensweisen qualifiziert und unter Strafe gestellt wurden. 

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 BSchG war als Auffangtatbestand weiter als Nr. 1174. Er beschrieb ein-

zelne Handlungsformen, die zur Verwirklichung der sexuellen Belästigung führten, wenn 

sie von der betroffenen Person erkennbar abgelehnt wurden. Dabei handelte es sich um 

verbales (Bemerkungen sexuellen Inhalts), nonverbales (Zeigen und Anbringen von Por-

nographie) oder physisches (sexuelle Handlungen, sexuell bestimmte körperliche Berüh-

rungen) Verhalten.  

In beiden Ziffern musste jedoch die Würde der betroffenen Person verletzt werden. Teil-

weise wurde darin der Schutz der psychischen Integrität neben dem Schutz der physischen 

Integrität gesehen175. Andere verstanden darunter das Recht, nicht in einem feindlichen 

Arbeitsumfeld tätig werden zu müssen176. Die Würde war der Gradmesser der Tatbestand-

serfüllung der sexuellen Belästigung. Sie war nicht bereits bei jedem noch so geringen 

Eingriff verletzt. Erforderlich waren strafrechtlich relevante Eingriffe oder Eingriffe, wel-

che die betroffene Person zur erkennbaren Ablehnung veranlassten. Weitere Formen der 

Würdeverletzung waren nach dem Wortlaut von § 2 Abs. 2 Satz 2 BSchG möglich. In 

diesem Sinne konnten auch Verhaltensweisen eine sexuelle Belästigung darstellen, die 

eine feindliche Arbeitsumgebung schafften oder die negative Auswirkungen auf die psy-

chische Integrität erzeugten. Bei diesen Vorschlägen zur Konkretisierung des Tatbestan-

des handelte es sich jedoch lediglich um beispielhafte Erscheinungsformen der Würde-

verletzung. Sie ermöglichten es zwar, indirekt Rückschlüsse auf die Schwere der Würde-

verletzung zu ziehen, gaben jedoch keine Antwort auf die Frage, was mit Würde im Sinne 

des BSchG gemeint war und ob es sich dabei um die Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 

GG handelte177. 

                                                                 
173  Schlachter, in: ErfK (6. Aufl.), BSchG, § 2 Rn. 7. 
174  Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018). 
175  Schlachter, in: ErfK (6. Aufl.), BSchG, § 2 Rn. 1. 
176  Marzodko, ZTR 2000, 305 (306). 
177  Hierzu ausführlich Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 190 ff.; zum Würdebegriff im AGG vgl. diese Ar-

beit unter C. III. 5. c) bb). 
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Wegen des Vorsatzerfordernisses und der erkennbaren Ablehnung durch die betroffene 

Person war die Definition der sexuellen Belästigung im BSchG für die Umsetzung der 

Richtlinien zur Gleichbehandlung anzupassen.  

2. § 611a BGB a. F. 

Ein Verbot der Benachteiligung wegen des Geschlechts war in § 611a BGB a. F. geregelt. 

Danach konnte ein Arbeitnehmer vom Arbeitgeber eine Entschädigung in Geld verlangen, 

wenn er oder sie bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, beim beruflichen Aufstieg, 

bei einer Weisung oder einer Kündigung wegen des Geschlechts benachteiligt worden 

war. Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts war jedoch zulässig, so-

weit eine Vereinbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer auszuüben-

den Tätigkeit zum Gegenstand hatte und ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Vo-

raussetzung für diese Tätigkeit war. Der Anwendungsbereich des § 611a BGB a. F. war 

damit sowohl in persönlicher als auch sachlicher Hinsicht zu eng. Der Gesetzgeber ent-

schloss sich, durch das AGG eine Verbesserung des Schutzes vor Diskriminierung zu ver-

suchen und hob die entsprechenden Regelungen mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes 

auf178. 

III. SEXUELLE BELÄSTIGUNG AM ARBEITSPLATZ IM AGG 

1. Ziel des AGG 

Im Mai 2006 hat sich die Bundesregierung der 16. Legislaturperiode der Richtlinienums-

etzung erneut angenommen und den Entwurf eines entsprechenden Gesetzes beim Bun-

desrat eingereicht179. Nach der Begründung sollten mit dem Gesetz zur Umsetzung euro-

päischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung die 

2000er Richtlinien sowie die Richtlinien 2002/73/EG und 2004/113/EG in nationales 

Recht umgesetzt werden, um den Schutz vor Diskriminierungen zu verbessern180. Das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz war als Artikel 1 Bestandteil des Gesetzes, das am 

18.08.2006 in Kraft trat. Es sollte eine Kultur der Vielfalt und gegen Diskriminierung in 

Deutschland schaffen181. Ob die Schaffung einer Kultur als Gesamtheit der typischen 

Werteeinstellung, durch ein nationales Gesetz, das aufgrund europarechtlich vorgegebe-

ner Richtlinien und in Folge gemeinschaftsrechtlicher Verpflichtungen erlassen wurde, 

erreichbar ist, darf ernsthaft bezweifelt werden. Dies nicht zuletzt, da Dreh- und Angel-

punkt182 des Gesetzes eine Verbotsnorm ist, die in die grundrechtliche garantierte Privat-

autonomie der Art. 1 und 2 GG und damit in das allgemeine Prinzip der Selbstbestimmung 

eingreift183.  

                                                                 
178  Artikel 3 Abs. 14 des Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des Grund-

satzes der Gleichbehandlung v. 14.08.2006, BGBl. I S. 1897 (Nr. 39). 
179  Vgl. hierzu Eggert-Weyand, Belästigung, S. 42 f.; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 20. 
180  BR-Drs. 329/06 vom 18.5.2006, S. 18. 
181  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 30. 
182  Die Regelung enthält das zentrale Verbot der Benachteiligung in Beschäftigung und Beruf, vgl. BT-Drs. 

16/1780 vom 8.6.2006, S. 34. 
183  Ellenberger, in: Palandt, BGB, Überblick v. § 104 Rn. 1. 
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Das Ziel des Gesetzes ist in dessen § 1 definiert: Benachteiligungen wegen der genannten 

Merkmale sollen verhindert oder beseitigt werden. Bei der folgenden Prüfung der Reich-

weite des Tatbestandes der sexuellen Belästigung in § 3 Abs. 4 AGG wird diese Zielstel-

lung zu berücksichtigen sein, da eine Auslegung der Vorschriften dem Ziel entsprechen 

muss184, soweit Wortlaut und Systematik dies zulassen. Die Zielsetzung beschränkt sich 

nicht auf das Verbot einer Benachteiligung, sondern geht darüber hinaus: eine Benachtei-

ligung soll verhindert oder beseitigt werden. Danach wäre ein Benachteiligungserfolg 

nicht erforderlich, eine Gefährdung ausreichend. So weit geht der Gesetzgeber jedoch 

nicht, denn ein Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch ist nicht normiert worden. 

Diesbezüglich ist gem. § 32 AGG auf die allgemeinen Bestimmungen zurückzugreifen. 

Das Ziel ist jedoch bei der Auslegung der Vorschriften zu berücksichtigen. 

2. Das Benachteiligungsverbot des § 7 AGG 

a) Sexuelle Belästigung als Benachteiligung 

Nach § 7 Abs. 1 AGG ist die Benachteiligung Beschäftigter wegen eines in § 1 AGG 

genannten Grundes verboten. Eine Benachteiligung liegt nach der Begriffsbestimmung 

des § 3 Abs. 1 Satz 1 AGG vor, wenn eine Person eine weniger günstige Behandlung 

erfährt als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder 

erfahren würde und dies wegen eines in § 1 genannten Merkmals erfolgt. Die Formulie-

rung des Gesetzgebers entspricht nahezu vollständig den Richtlinien 2006/54/EG und 

2002/73/EG185. Voraussetzung für das Vorliegen einer Benachteiligung ist mithin ein 

Vergleich zwischen der betroffenen Person und der anderen, ggf. hypothetischen Person, 

der ergeben muss, dass die Behandlung der betroffenen Person weniger günstig ausfällt186. 

§ 3 Abs. 4 AGG stellt klar, dass auch die sexuelle Belästigung eine Benachteiligung dar-

stellt – in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG187 . Die sexuelle Belästigung unterliegt 

somit dem Benachteiligungsverbot des § 7 AGG. Ob der Gesetzgeber mit der Formulie-

rung, dass eine sexuelle Belästigung oder eine einfache Belästigung nach § 3 Abs. 3 AGG 

eine Benachteiligung ist, über die Richtlinienvorgaben hinausgeht, ist zweifelhaft188. 

Zwar enthält die deutsche Fassung der Richtlinie 2006/54/EG in Artikel 2 Abs. 2 die For-

mulierung „gelten als“, die in deutschen Gesetzestexten auf eine Fiktion schließen lassen. 

Diese Formulierung steht jedoch im Widerspruch mit Abs. 6 der Richtlinienbegründung. 

Nach dem dortigen Wortlaut sind Belästigung und sexuelle Belästigung als „Diskriminie-

rung […] im Sinne dieser Richtlinie anzusehen“. Die englische Fassung der Richtlinie 

verwendet sowohl in der Begründung wie auch in Artikel 2 Abs. 2 die Formulierung „for 

the purposes of this Directive“, also etwa „zum Zwecke dieser Richtlinie“ oder „im Sinne 

dieser Richtlinie“, ohne Formulierung einer Fiktion. Gleiches gilt für die französische 

                                                                 
184  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 146. 
185  Die Verwendung des Begriffs der Benachteiligung ist darauf zurückzuführen, dass nach Ansicht des Ge-

setzgebers unter Diskriminierung die rechtswidrige, sozial verwerfliche Ungleichbehandlung zu verstehen 

ist, das AGG jedoch auch gerechtfertige Ungleichbehandlungen kennt; vgl. BT-Drs. 16/1780 vom 

8.6.2006, S. 30. Diese werden jedoch als „zulässige unterschiedliche Behandlung“ bezeichnet. Ob es der 

abweichenden Begrifflichkeit tatsächlich bedurfte, darf bezweifelt werden. Wie die Begründung des Ge-

setzgebers: Schlachter, in: ErfK, AGG, § 1 Rn. 2; Eggert-Weyand, Belästigung, S. 59.  
186  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 12. 
187  Zum Arbeitsplatzbezug vgl. diese Arbeit unter C. III. 4. 
188  So jedoch Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 38; Eggert-Weyand, Belästigung, S. 55. 
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Fassung der Richtlinie, so dass davon auszugehen ist, dass es sich bei der Fiktion in Arti-

kel 2 Abs. 2 um ein Übersetzungsversehen ohne inhaltliche Bedeutung handelt.  

b) Putativbenachteiligung  

Nach der Regelung des § 7 Abs. 1 Hs. 2 AGG gilt, dass eine Benachteiligung grundsätz-

lich bereits dann vorliegt, wenn der Täter von einer Benachteiligung ausgeht. Die be-

troffene Person muss nicht Träger des Merkmals sein, dessen Vorliegen sich der Täter 

vorgestellt hat. Oder anders ausgedrückt: der „Versuch am untauglichen Objekt”189 erfüllt 

den Tatbestand. Die Einbeziehung dieser Putativdiskriminierung190 in § 7 AGG trägt dem 

Umstand Rechnung, dass Menschen oft bestimmte Eigenschaften oder Verhaltensweisen 

zugeschrieben werden, z. B. allein auf Grund ihres äußeren Erscheinungsbildes191. Macht 

sich die benachteiligende Person Vorstellungen über das Vorliegen eines Benachteili-

gungsgrundes, kann dies genügen, um den Entschädigungsanspruch auszulösen192.  

3. Persönlicher Anwendungsbereich 

a) Geschützter Personenkreis 

Beschäftigte im Sinne von § 7 Abs. 1 AGG sind zunächst Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AGG. Es gilt der allgemeine Arbeitnehmerbegriff, 

dessen Kennzeichen ist, dass eine Person aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags für 

eine andere nach deren Weisung Dienste erbringt193. Diese Definition deckt sich weitest-

gehend mit dem gemeinschaftsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff194. Sofern jedoch Abwei-

chungen auftreten, geht das europäische Verständnis vor195.  

Die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten sind ausdrücklich umfasst, womit nicht nur Aus-

zubildende im Sinne von § 1 Abs. 3 BBiG gemeint sind, sondern auch die Personen, die 

an beruflichen Fortbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen teilnehmen196. Weiter sind 

arbeitnehmerähnliche Personen und Heimarbeiter einbezogen, die aufgrund ihrer wirt-

schaftlichen Abhängigkeit ähnlich schutzbedürftig sind. Sie unterscheiden sich von Ar-

beitnehmern durch den Grad der persönlichen Abhängigkeit. Für sie ist kennzeichnend, 

dass sie – gleichwohl sie für mehrere Auftraggeber tätig sein können – im Wesentlichen 

für einen Auftraggeber tätig sind und die hieraus erwirtschaftete Vergütung die entschei-

dende Existenzgrundlage darstellt197.  

Ähnliches gilt für behinderte Menschen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen – sei dies 

auch in speziellen „Behindertenwerkstätten“. Erfolgt die Beschäftigung zum Erwerb eines 

                                                                 
189  Bauer/Krieger, AGG, § 7 Rn. 11; Adomeit/Mohr, AGG, § 7 Rn. 10; BAG, Urt. v. 17.12.2009 – 8 AZR 

670/08, NZA 2010, 383 (384). 
190  Zum Begriff Adomeit/Mohr, NZA 2007, 179 (181). 
191  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 34. 
192  BAG, Urt. v. 17.12.2009 – 8 AZR 670/08, NZA 2010, 383 (384). 
193  Hueck/Nipperdey, § 8 II, S. 33; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 122. 
194  Vgl. EuGH, Urt. v. 20.9.2007 – C-116/06, NZA 2007, 1274 (1276) Rn. 25; st. Rspr. 
195  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 6 Rn. 1; Preis/Sagan, ZGR 2013, 26 (46f.). 
196  Bauer/Krieger, AGG, § 6 Rn. 7. Vgl. zur Änderung des Begriffs im Gesetzgebungsverfahren zum BSchG 

die Darstellung bei Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 125. 
197  BAG, Beschl. v. 11.4.1997 – 5 AZB 33/96, NZA 1998, 499 (499); Preis, in: ErfK, BGB, § 611 Rn. 110. 

Beispiele für arbeitnehmerähnliche Personen mit Rechtsprechungsnachweis bei Preis a. a. O. Rn. 114ff. 
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Einkommens zur Ermöglichung selbständiger Lebensgestaltung, liegt eine Arbeitstätig-

keit und mithin Arbeitnehmereigenschaft vor. Erfolgt die Beschäftigung der behinderten 

Person zu therapeutischen Zwecken im Rahmen eines Fürsorgeverhältnisses als Fürsor-

gepflegling, kommt die Anwendung des AGG auf dieses Verhältnis nicht in Betracht198.  

Auch Bewerberinnen und Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis fallen in den Schutz-

bereich, § 6 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 AGG. Allerdings genügt für die Eröffnung des Anwen-

dungsbereichs nicht bereits die Absendung einer Bewerbung. Erforderlich ist, dass die 

sich bewerbende Person für die Stelle objektiv geeignet ist199. Die neuere Rechtsprechung 

des BAG prüft die objektive Eignung eines Bewerbers nicht mehr bei der Eröffnung des 

Anwendungsbereichs, sondern nur noch bei der Feststellung einer benachteiligenden Be-

handlung. Objektiv ungeeignete Bewerber sind objektiv geeigneten nicht vergleichbar200. 

Ob eine Person objektiv geeignet ist, bestimmt sich nicht nach dem spezifischen Anfor-

derungsprofil des Arbeitgebers, sondern ist anhand der Anforderungen zu ermitteln, die 

an die jeweilige Tätigkeit „nach der im Arbeitsleben herrschenden Verkehrsanschauung 

gestellt werden“201. Dem ist zuzustimmen, da sich andernfalls eine vom Arbeitgeber de-

finierbare Schutzlücke ergibt. Das wird an folgendem Beispiel sichtbar: Der Arbeitgeber 

schreibt eine Rechtsanwaltsstelle für Volljuristen mit mindestens vollbefriedigenden Ex-

amina aus. Bewerber, die lediglich die allgemeine Eignung für eine Rechtsanwaltsstelle 

erfüllen - als Rechtsanwalt zugelassene Volljuristen -, könnten vom Arbeitgeber im Rah-

men von Vorstellungsgesprächen sexuell belästigt werden, insbesondere durch eine Quid-

pro-quo-Belästigung, ohne dass dies ein Fall des § 7 Abs. 1 i. V. m. § 3 Abs. 4 AGG 

darstellte, da diesen Bewerbern bereits die objektive Eignung für die spezifische Anfor-

derung fehlt.  

Ob die früher angenommene Anforderung der zusätzlichen subjektiven Ernsthaftigkeit 

der Bewerbung noch aufrechterhalten werden kann, wurde dem EuGH durch das BAG 

zur Entscheidung vorgelegt202. Bis dato war davon auszugehen, dass vorauszusetzen ist, 

dass die Bewerbung mit dem Ziel der Einstellung und nicht lediglich mit dem Ziel der 

Erreichung des Status eines Bewerbers nach § 6 Abs. 1 S. 2 AGG betrieben wird. 

Auch Kinder können Arbeitnehmer sein. Maßgebend für die Beschäftigung ist das JArb-

SchG, nach dessen Legaldefinition in § 2 Abs. 1 Kinder Personen sind, die noch nicht 15 

Jahre alt sind. Ihre Beschäftigung ist grundsätzlich verboten, § 5 Abs. 1 JArbSchG. Von 

diesem Verbot sind zahlreiche Ausnahmen zugelassen, die es gestatten, Kinder unterhalb 

dieser Altersgrenze, in der Regel mit Zustimmung des Personensorgeberechtigten zu be-

schäftigten. So dürfen nach der Verordnung über den Kinderarbeitsschutz203 Kinder über 

13 Jahre mit Tätigkeiten in privaten und landwirtschaftlichen Haushalten beschäftigt wer-

den, z. B. Personenbetreuungen, Botengängen oder Nachhilfeunterricht, § 2 Abs. 1 Nr. 2 

KindArbSchV, wenn nur die Tätigkeit leicht und für sie geeignet ist. Dabei ist es wie bei 

                                                                 
198  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 123. 
199  Schmidt, in: Schiek, AGG, § 6 Rn. 6; Bauer/Krieger, AGG, § 6 Rn. 10; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 6 

Rn. 3. 
200  BAG, Urt. v. 18.3.2010 – 8 AZR 77/09, NZA 2010, 872 (874) Rn. 22. 
201  BAG, Urt. v. 18.3.2010 – 8 AZR 77/09, NZA 2010, 872 (874) Rn. 22. 
202  BAG, Beschl. v. 18.06.2015 – 8 AZR 848/13 (A), NZA 2015, 1063; ältere Rspr.: BAG, Urt. v. 12.11.1998 

– 8 AZR 365/97, NZA 1999, 371 (373); BAG, Urt. v. 27.4.2000 – 8 AZR 295/99, abrufbar über juris. 
203  Kinderarbeitsschutzverordnung vom 23. Juni 1998 (BGBl. I S. 1508). 
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jugendlichen oder erwachsenen Personen aufgrund des entstehenden Abhängigkeitsver-

hältnisses möglich, dass sie Opfer sexuell belästigenden Verhaltens werden. Gleiches gilt 

für die zulässige Beschäftigung von Kindern gem. § 5 Abs. 2 JArbSchG, z. B. im Rahmen 

eines Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht. 

Eingeschränkter Schutz vor Benachteiligung kommt schließlich auch Selbstständigen und 

Organmitgliedern über § 6 Abs. 3 AGG zu. Das Benachteiligungsverbot ist für diese Per-

sonengruppen beschränkt auf den Zugang zur Erwerbstätigkeit und den beruflichen Auf-

stieg. Freie Mitarbeiter zählen als Selbstständige204. Die Beschränkung kommt nicht zu 

tragen, soweit einer Person bereits das Vollrecht aufgrund Arbeitnehmereigenschaft zu-

steht205. Das kann vor allem bei Fremdgeschäftsführern einer GmbH der Fall sein, wenn 

diese – wie vom EuGH in der Entscheidung Danosa entschieden – Leistungen gegenüber 

der Gesellschaft erbringen die sie bestellt hat, weisungsabhängig sind oder unter der Auf-

sicht eines anderen Organs der Gesellschaft stehen und jederzeit abberufen werden kön-

nen206. § 6 Abs. 3 AGG ist dahingehend gemeinschaftsrechtskonform auszulegen. Weitere 

Details der Regelung um Organmitglieder sind umstritten – etwa ob nur der schuldrecht-

liche Anstellungsvertrag, der für den Entgeltbezug maßgebend ist, dem Benachteiligungs-

verbot unterliegt oder auch die organschaftliche Bestellung207. Ob für reine Organmitglie-

der die Benachteiligungsverbote ausschließlich die Zugangsbedingungen und den beruf-

lichen Aufstieg betreffen oder ob diese Verbote nach Sinn und Zweck notwendig auch die 

Wiederbestellung nach Vertragsende208 oder die Beendigung bzw. Abberufung erfassen, 

mithin die Kehrseite des Zugangs und Aufstiegs209, wird kontrovers diskutiert210. Eben-

falls ungeklärt ist die Frage, ob die Formulierung „entsprechend[e]“ Anwendung des § 6 

Abs. 3 AGG auf Organmitglieder und Selbständige einen weiteren Entscheidungsspiel-

raum zu Gunsten der zuständigen Gremien einräumt, etwa bei Altersgrenzen211. Diese 

                                                                 
204  BAG, Urt. v. 17.12.2009 – 8 AZR 670/08, NZA 2010, 383 (387); Schlachter, in: ErfK, AGG, § 6 Rn. 5; 

Schmidt, in: Schiek, AGG, § 6 Rn. 13. 
205  Oberthür, NZA 2011, 253 (253); Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 134; Schlachter, in: ErfK, AGG, 

§ 6 Rn. 5. 
206  EuGH, Urt. v. 11.11.2010 – C-232/09 (Dita Danosa/LKB Lizzings SIA), NZA 2011, 143 (145): “Auch 

die formale Einstufung als Selbständiger nach innerstaatlichem Recht schließt nicht aus, dass eine Person 

als Arbeitnehmer im Sinne der Richtlinie 92/85/EWG einzustufen ist, wenn ihre Selbständigkeit nur fiktiv 

ist und damit ein Arbeitsverhältnis im Sinne dieser Richtlinie verschleiert“ (a. a. O. Rn. 41); a. A. nur 

Bauer/Krieger, AGG, § 6 Rn. 35a die aus der trotz entsprechender Kritik erlassenen nationalen Regelung 

ableiten, dass es unionsrechtswidrig bis zu einer eventuellen Gesetzesänderung so sei, „dass sich auch 

Fremdgeschäftsführer hinsichtlich der Ausübungsbedingungen einschließlich der Beendigung der Tätig-

keit nicht auf die Benachteiligungsverbote berufen können“ – nur auf die Zugangsbedingungen. 
207  Beides: Schlachter, in: ErfK, AGG, § 6 Rn. 6; Lutter, BB 2007, 725 (726); Thüsing, Diskriminierungs-

schutz, Rn. 97; auch BGH, Urt. v. 23.4.2012 – II ZR 163/10, NJW 2012, 2346 (2347): „Unter das Merk-

mal des Zugangs zur Erwerbstätigkeit i. S. des § 2 I Nr. 1 AGG fallen sowohl der Abschluss eines Ge-

schäftsführeranstellungsvertrags als auch die Bestellung zum Geschäftsführer nach §§ 6, 35 ff. GmbHG“ 

(a. a. O.). A. A. Bauer/Krieger, AGG, § 6 Rn. 27. 
208  BGH, Urt. v. 23.4.2012 – II ZR 163/10, NJW 2012, 2346 (2348). 
209  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 98; dagegen: Bauer/Krieger, AGG, § 6 Rn. 31. 
210  Zum Meinungsstand vgl. Preis/Sagan, ZGR 2013, 26 (27); für die Einbeziehung Eßer/Baluch, NZG 

2007, 321 (324); Stenslik/Zahn, DStR 2012, 1865 (1865); ablehnend Wolff, BB 2012, 1932 (1932). 
211  Bauer/Krieger, AGG, § 6 Rn. 36; Lutter, BB 2007, 725 (728 ff.) für Altersgrenzen; ablehnend Schlachter, 

in: ErfK, AGG, § 6 Rn. 7  ; Schmidt, in: Schiek, AGG, § 6 Rn. 17. 

 



34 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im AGG 

häufig einzelfallgeprägten Feinheiten können im Rahmen dieser Arbeit nicht erörtert wer-

den. Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass der personelle Anwendungsbereich weit 

ausgestaltet ist und über den Bereich abhängiger Beschäftigung hinausgeht. 

Für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse besteht eine Sonderregelung in § 24 AGG für 

Richter und Beamte, nicht jedoch Soldatinnen und Soldaten, deren Diskriminierungs-

schutz im Soldatinnen- und Soldaten- Gleichbehandlungsgesetz – SoldGG geregelt ist. 

Nach allgemeiner Ansicht sind Strafgefangene keine Arbeitnehmer212. Anders kann dies 

jedoch bei Freigängern sein, die einer Beschäftigung außerhalb der Strafanstalt nachge-

hen. Diese können Beschäftige auf der Grundlage eines Arbeitsverhältnisses sein213. 

b) Normadressaten 

Noch weiter ist die Regelung der Normadressaten. § 7 Abs. 1 AGG ist passivisch und 

generalisierend formuliert. Täter einer verbotenen Benachteiligung kann jedermann 

sein214. Allen voran ist das AGG jedoch an die in § 6 Abs. 2 Satz 1 AGG näher beschrie-

benen Arbeitgeber adressiert, zugleich auch an Entleiher bei Arbeitnehmerüberlassung215 

gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 AGG. Für Leiharbeitnehmer ergibt sich damit ein Anspruch 

sowohl gegen den Vertragspartner als auch gegen das Unternehmen, bei dem die Leistung 

erbracht wird. Den Arbeitgeber allein treffen die Organisationspflichten der §§ 11 und 12 

AGG und die in § 15 AGG normierten Schadensersatzansprüche. Das verwundert nicht, 

ist der Arbeitgeber doch Vertragspartner oder jedenfalls Partner der Vertragsanbahnung 

und/oder Inhaber des Weisungsrechts im bestehenden Arbeitsverhältnis. Neben dem Ar-

beitgeber sind auch andere Beschäftigte in § 7 Abs. 3 AGG ausdrücklich als mögliche 

benachteiligende Personen erwähnt, so dass – gleichviel sie die Schadensersatzfolge des 

§ 15 AGG nicht fürchten müssen – sie auch zum engeren Adressatenkreis zu zählen sind, 

ebenso wie Dritte, z. B. in Gestalt von Kunden des Arbeitgebers216.  

4. Sachlicher Anwendungsbereich 

Mit der Zieldefinition des § 1 AGG wird gleichzeitig auch mittelbar der sachliche Gel-

tungsbereich umschrieben217. Eine Benachteiligung kommt nur wegen eines oder mehre-

rer der genannten Merkmale in Betracht. Für die hier zu untersuchende sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz ist der sachliche Anwendungsbereich über den Verweis in § 3 Abs. 

4 AGG auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG beschränkt218. Außer Betracht bleiben der in § 2 

                                                                 
212  Vgl. OLG Hamburg, Beschl. v. 18.9.2015 – 3 Ws 79/15 Vollz, BeckRS 2015, 16364 zur Anwendbarkeit 

des MiLoG auf Strafgefangene; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 123. 
213  LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 15.9.1988 – 4b Sa 41/88, NZA 1989, 886. 
214  Bauer/Krieger, AGG, § 7 Rn. 6; Meinel/Heyn/Herms, AGG, § 7 Rn. 12. 
215  Überlassenen Personen steht damit ein Anspruch gegen beide „Arbeitgeber“ zu (Bauer/Krieger, AGG, § 

6 Rn. 21). Das ist angesichts des Umstandes erforderlich, dass sowohl der Verleihunternehmen als auch 

der Entleiher benachteiligungsfähige berufliche Entscheidungen treffen können. 
216  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 34. 
217  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 1 Rn. 1. 
218  Sofern die Handlung jedoch neben den Tatbestandsanforderungen des § 3 Abs. 4 AGG zusätzlich die 

weitere Anforderung des § 3 Abs. 3 AGG erfüllt – kumulatives Vorliegen der Schaffung eines feindlichen 

Umfeldes – fällt diese Beschränkung weg. Aus europarechtskonformer Auslegung von § 3 Abs. 4 AGG 

folgt, dass aufgrund der bereits bis 21.12.2007 umzusetzenden Richtlinie 2004/113/EG (ABl. EG Nr. L 

373 vom 21.12.2004, S. 37) die sexuelle Belästigung nicht länger nur für den arbeits-, sondern auch für 

den zivilrechtlichen Bereich des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 AGG gilt. Vgl. auch v. Roetteken, § 3 Rn. 374. Für 
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Abs. 1 Nr. 5 bis 7 AGG geregelte Sozialschutz und die Versorgung mit Gütern und Dienst-

leistungen nach Nr. 8. Anders als in § 1 Abs. 1 BSchG ist im AGG nicht nur vom „Ar-

beitsplatz“ die Rede, der Gesetzgeber hat vielmehr die „starke Differenzierung des Richt-

linientextes“219 nahezu identisch übernommen.  

a) § 2 Abs. 1 Nr. 1: Zugangs- und Aufstiegsbedingungen 

Der Anwendungsbereich beginnt in zeitlicher Hinsicht mit der Aufnahme von vorvertrag-

lichen Kontakten im Rahmen einer Bewerbung um eine unselbstständige oder selbststän-

dige Erwerbstätigkeit und etwaiger Auswahlsituationen, soweit die Bedingungen für den 

Zugang220 benachteiligend ausgestaltet sind. In dieser Hinsicht geht das AGG weiter als 

das BSchG das nur die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, d. h. im bestehenden Ar-

beitsverhältnis umfasste221. Für eine Erwerbstätigkeit ist regelmäßige Voraussetzung, 

dass eine Tätigkeit ausgeübt werden soll, die den persönlichen Lebensunterhalt sicher-

stellt. Der Begriff ist weit auszulegen, so dass auch Teilzeit- und Zweittätigkeiten darunter 

fallen222, unbezahlte, freiwillige Tätigkeiten hingegen gehören nicht dazu223. Unbezahlte 

Praktika, insbesondere Pflichtpraktika im Rahmen einer Berufsbildungsmaßnahme sind 

nicht nach dem Normzweck einzubeziehen, sondern fallen unter die Regelung der Nr. 

3224. Zugangsbedingungen meint die gesamte Ausgestaltung des Auswahlverfahrens und 

ist nicht beschränkt auf Auswahlkriterien und Einstellungsbedingungen, sondern erfasst 

darüber hinaus auch das Fragerecht des Arbeitgebers225 und generell das Recht des Ar-

beitgebers, Informationen über die betroffene Person einzuholen226. Bezogen auf die se-

xuelle Belästigung treten hier typischerweise die Quid-pro-quo-Fälle auf, in denen der 

Zugang oder Aufstieg gegen sexuelle Gefälligkeiten in Aussicht gestellt wird. 

Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass gerade freiwillige und unbezahlte Personen 

bei den Zugangs- und Aufstiegsbedingungen nicht in den sachlichen Anwendungsbereich 

einbezogen sind, erbringen sie die beabsichtigte Leistung – etwa im Ehrenamt – ohne 

materielle Gegenleistung. Dass diese Personen aufgrund der kostenfreien Erbringung ih-

rer Leistungen nicht privilegiert sind, ist dem Umstand geschuldet, dass bei ihnen keine 

wirtschaftliche Abhängigkeit besteht, die sie aus finanziellen Motiven innerlich zwingt, 

eine Tätigkeit erbringen zu müssen, die sich nicht wollen.  

                                                                 
die Untersuchung der Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ist der zivilrechtliche An-

wendungsbereich jedoch nicht von Bedeutung und bleibt daher in der folgenden Betrachtung unberück-

sichtigt.   
219  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 2 Rn. 1. 
220  Hierzu zählt auch der „fortgesetzte“ Zugang durch Aufrechterhaltung, BGH, Urt. v. 23.4.2012 – II ZR 

163/10, NJW 2012, 2346 (2348). 
221  Schlachter, NZA 2001, 121 (122). 
222  Bauer/Krieger, AGG, § 2 Rn. 12 f. 
223  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 2 Rn. 5; vgl. ausführlich zur Erwerbstätigkeit Däubler, in: Däubler/Bertz-

bach, AGG, § 2 Rn. 3 ff. 
224  Däubler, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 2 Rn. 15; a. A. Schlachter, in: ErfK, AGG, § 2 Rn. 5. 
225  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 2 Rn. 4a. 
226  Z. B. bei Testverfahren, Gesundheitsuntersuchungen und dergleichen; vgl. hierzu ausführlich Ado-

meit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 46 ff. 
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b) § 2 Abs. 1 Nr. 2: Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 

Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen sind als „Gegenbegriff[e] zu den in § 2 Abs. 1 

Nr. 1 bezeichneten Zugangsbedingungen“227 weit auszulegen. Beschäftigungs- und Ar-

beitsbedingungen sind nicht nur durch die vertragliche oder tarifliche Vereinbarung defi-

niert, sondern unterliegen der Ausgestaltung durch die Vertragsparteien – etwa durch das 

Direktionsrecht des Arbeitgebers228. Arbeitsbedingungen sind alle mit dem Arbeitsver-

hältnis verbundenen Umstände229 „tatsächlicher oder rechtlicher Art“230. Hierzu zählen 

insbesondere Maßnahmen bei der Durchführung des Beschäftigungsverhältnisses – zu 

denken ist etwa an Abmahnungen oder Weisungen231 − und bei der Beendigung, also etwa 

beim Abschluss von Aufhebungsverträgen232.  

Sowohl nach dem Wortlaut („Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen“) als auch nach 

der Systematik im Verhältnis zur Regelung des § 6 Abs. 3 AGG kann dieser Anwendungs-

bereich nur die unselbstständige Tätigkeit erfassen. Einerseits ist die selbstständige Er-

werbstätigkeit in § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG in Abgrenzung zu Nr. 1 gerade nicht erwähnt. 

Darüber hinaus erklärt auch § 6 Abs. 3 AGG (nur) das Benachteiligungsverbot bei Zugang 

und Aufstieg Selbstständiger für anwendbar233. Es sind aber nicht nur die Bedingungen 

aus Arbeitsverhältnissen („Arbeitsbedingungen“) erfasst, sondern ebenfalls die Bedin-

gungen anderer Beschäftigungsverhältnisse („Beschäftigungs-[…]bedingungen“), insbe-

sondere der Berufsbildungsverhältnisse. Andernfalls ergäbe sich eine Schutzlücke für die 

Benachteiligung der Personen, die eine berufliche Bildungsmaßnahme durchlaufen. Nicht 

zu den mit dem Beschäftigungs- oder Arbeitsverhältnis verbundenen Umständen zählen 

reine Privatkontakte oder private Veranstaltungen zwischen Betriebsangehörigen. 

Zweifelhaft kann sei, ob auch die Teilnahme an Weiterbildungs- oder Incentivierungsver-

anstaltungen zu den Arbeitsbedingungen zählt. Zunächst scheint dies nicht der Fall zu 

sein, da es sich hierbei nicht um die Erbringung der eigentlich geschuldeten Arbeitsleis-

tung handelt. Jedoch bestimmt der Arbeitgeber Kraft seines Direktionsrechtes aus § 106 

GewO über die Arbeitsleistung. Nach Sinn und Zweck des Benachteiligungsverbots muss 

der Anwendungsbereich auch für durch den Arbeitgeber angeordnete, externe Schulungen 

gelten – deren Zugang bereits nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 AGG geschützt ist – deren Teilnahme 

aufgrund von Weisungen angeordnet werden kann und deren inhaltliche Ausgestaltung 

einem externen Beratungsunternehmen obliegt, denn es handelt sich um Beschäftigungs-

bedingungen234, denen sich die betroffene Person nicht entziehen kann, ohne sich dem 

                                                                 
227  Bauer/Krieger, AGG, § 2 Rn. 27; auch Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 77. 
228  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 2 Rn. 8. 
229  EuGH, Urt. v. 13.7.1995 – C-116/94, NZA-RR 1996, 121 (122). 
230  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 101. 
231  Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 76. 
232  BAG, Urt. v. 25.2.2010 – 6 AZR 911/08, NZA 2010, 561 (563) Rn. 23. 
233  Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 77; Bauer/Krieger, AGG, § 2 Rn. 30; a. A. v. Roetteken, § 2 Rn. 22a mit 

dem Argument, die Beendigung einer Tätigkeit falle unter Nr. 2. Zutreffenderweise wird die Beendigung 

der selbstständigen Tätigkeit als actus contrarius zum Zugang (Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 98) 

eher unter Nr. 1 zu subsumieren sein. Nr. 2 für Selbstständige zu öffnen wäre im Hinblick darauf, dass es 

sich um den Gegenbegriff zur Nr. 1 handelt, zu weitgehend. Aus den vor Benachteiligung geschützten 

Arbeitsbedingungen nur die Entlassungsbedingungen auf Selbstständige anzuwenden findet weder im 

Wortlaut einen Anhalt noch einen systematischen Zugang. 
234  Meinel/Heyn/Herms, AGG, § 2 Rn. 20. 
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Vorwurf der Leistungsverweigerung auszusetzen. Dem Arbeitgeber obliegt das Benach-

teiligungsverbot. Die Teilnahme erfolgt im Rahmen des Abhängigkeitsverhältnisses und 

zählt damit zu den Arbeits- oder Beschäftigungsbedingungen. Andernfalls wäre es mög-

lich, teilnehmende Personen während externer Schulungen oder Veranstaltungen zu be-

lästigen oder zu benachteiligen, ohne dass dies in den Anwendungsbereich des AGG fiele.  

Ob dies auch für lediglich angebotene Schulungen gilt, deren Teilnahme freiwillig erfolgt, 

ist fraglich. Zunächst scheint die betroffene Person frei in der Ausübung ihrer Willensbil-

dung zu sein, kann sie das Angebot doch ablehnen. Es darf jedoch nicht übersehen wer-

den, dass auch diesen Angeboten ein betrieblicher Zweck innewohnt235, der einen Bezug 

zum Beschäftigungsverhältnis aufweist. Das Angebot abzulehnen zieht zwar keine unmit-

telbaren arbeitsrechtlichen Konsequenzen nach sich, ist jedoch geeignet, Benachteiligun-

gen wegen der Ablehnung auszulösen, die nicht unter den Schutz des AGG fallen, sofern 

dadurch keine mittelbare Benachteiligung verbunden ist236. Eine Ablehnung des Angebots 

wird oftmals trotz entgegenstehenden Willens vermieden, um den Arbeitgeber nicht zu-

rückzuweisen oder gar zu brüskieren. Dieser aus der Abhängigkeit resultierende Zwang 

ist erst dann nicht mehr relevant, wenn kein betrieblicher Bezug mehr besteht, der durch 

den Arbeitgeber vermittelt wird – etwa bei einer privaten Party von Betriebsangehörigen. 

Die dortige Ablehnung kann zwar auch als Zurückweisung des Gastgebers interpretiert 

werden, eine Auswirkung auf das wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnis besteht jedoch 

nicht; der Schutzzweck entfällt237. Rein privates Verhalten ist für den Arbeitgeber auf-

grund des allgemeinen Persönlichkeitsrechts nur in Ausnahmefällen beeinflussbar238. 

c) § 2 Abs. 1 Nr. 3: Berufsberatung und -bildung 

Umfasst ist der Zugang zu allen Formen und Ebenen der Berufsberatung und der Berufs-

bildung. Es handelt sich um eine umfassende Regelung, die unabhängig von Träger oder 

Rechtsgrundlage alle Arten und Formen der beruflichen Bildung erfasst239. Zur Berufsbe-

ratung zählen die Arbeitsförderung durch die Bundesagentur für Arbeit und private An-

bieter, insbesondere in Form von Wissensvermittlung, Training und Kostenübernahme240. 

Berufsbildung umfasst nach dem Berufsbildungsgesetz die Berufsausbildung, die beruf-

liche Fortbildung und die berufliche Umschulung und damit alle Bereich der beruflichen 

Bildung, insbesondere Ausbildungsverhältnisse nach § 1 Abs. 1 BBiG. Ebenso sind Fort-

bildungen nach einer Fortbildungsordnung gemäß § 53 BBiG und die der beruflichen 

Weiterbildung dienenden Schulungen, Seminare oder Lehrgänge umfasst241. Ob solche 

beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten vom Arbeitgeber angeboten werden, steht in 

                                                                 
235  Schlachter, NZA 2001, 121 (124). 
236  So kann z. B. die freigestellte Teilnahme an einer außerhalb der Arbeitszeiten liegenden, vom Arbeitgeber 

finanzierten Weihnachtsfeier bei Ablehnung durch die betroffene Person zur Folge haben, dass diese als 

weniger mit dem Arbeitgeber identifiziert eingeschätzt wird und aufgrund dessen bei anstehenden Beför-

derungen nicht berücksichtigt wird. 
237  Schlachter, NZA 2001, 121 (125). Gleichwohl ist es denkbar, dass außerdienstliches Verhalten bei rein 

privaten Veranstaltungen Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis haben kann, etwa wenn eine Person bei 

einer privaten Feier von einer Person in Form strafrechtlich relevanten Handelns sexuell belästigt wird, 

mit der sie beruflich zusammenarbeiten muss. Aus diesem privaten Verhalten jedoch einen vertraglichen 

Ersatzanspruch gegen den Arbeitgeber nach § 15 AGG herzuleiten, scheint zu weitgehend. 
238  Schmidt, in: ErfK, GG, Art. 2 Rn. 76. 
239  Bauer/Krieger, AGG, § 2 Rn. 32. 
240  Däubler, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 2 Rn. 34. 
241  Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 102. 
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seiner freien unternehmerischen Entscheidung242. Bietet er sie an, ist er bezüglich des Zu-

gangs jedoch an das Benachteiligungsverbot gebunden243. Entsprechendes gilt für Um-

schulungen. Auch praktische Berufserfahrungen als Praktikant oder Volontär244 sind da-

runter zu subsumieren, soweit diese nicht bereits als Erwerbstätigkeit zu qualifizieren 

sind. 

Von § 2 Abs. 1 Nr. 3 AGG nicht geschützt ist die Ausgestaltung der einbezogenen Berei-

che. Die Entscheidung des Arbeitgebers ob Bildungsmaßnahmen angeboten werden und 

wenn ja welche, in welchem Umfang und mit welchem Inhalt, ist nicht nachprüfbar. 

Schutz für die Teilnahme während der Dauer der Teilnahme an einer Maßnahme der Be-

rufsbildung oder Beratung folgt aus § 2 Abs. 1 Nr. 2 AGG – soweit ein Beschäftigungs- 

oder Arbeitsverhältnis besteht. 

d) § 2 Abs. 1 Nr. 4: Mitgliedschaft in Vereinigungen 

Hierzu zählt eine Benachteiligung in Bezug auf die Mitgliedschaft oder die Mitwirkung 

in einer Vereinigung, wie z. B. in einer Gewerkschaft, aber auch in einer berufsbezogenen 

Vereinigung wie einem Berufsfachverband, einer berufsständischen Kammer, der Hand-

werksinnung oder eine Einrichtung zur Gewährung sozialer Leistungen wie dem berufs-

ständischen Versorgungswerk245.  

Für die sexuelle Belästigung kommen hierbei Quid-pro-quo-Fälle beim Eintritt in die Ver-

einigung oder die feindliche Ausgestaltung der Mitwirkung in der Vereinigung in Be-

tracht.  

e) Zusammenfassende Betrachtung 

Die stark ausdifferenzierte Gestaltung des Anwendungsbereichs des § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 

4 AGG ist Folge der „sklavischen Umsetzung der Richtlinienbestimmungen durch den 

deutschen Gesetzgeber“246 und stößt in der Literatur überwiegend auf Kritik247. Eine „ein-

gängigere Umschreibung“248 wird vorgeschlagen. Eine solche wäre möglich gewesen, da 

der nationale Gesetzgeber bei der Umsetzung der Richtlinien über deren (Mindest-)Inhalt 

hinausgehen kann. Hiervon wollte der deutsche Gesetzgeber offenbar keinen Gebrauch 

machen249. Unter der Geltung des § 1 Abs. 1 BSchG bestand mit dem Anwendungsbereich 

„am Arbeitsplatz“ eine solche Umschreibung. Diese war wiederum auslegungsbedürftig, 

da die Terminologie einen örtlichen Bezug aufwies und nahelegte, es sei nur der Ort ge-

meint, an dem die Arbeit erbracht wird. Schlachter hat darauf hingewiesen, dass immer 

                                                                 
242  Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 97. Erforderlich ist ebenfalls ein Zusammenhang mit dem Arbeitsverhält-

nis, der bereits dann bestehen kann, wenn der Arbeitgeber eine (Teil-)Kostenübernahme für in der Frei-

zeit besuchte extern organisierte Veranstaltung gewährt (ders. a. a. O.). 
243  Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 99.  
244  Däubler, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 2 Rn. 36; Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 104; v. Roetteken, § 2 

Rn. 27.  
245  Vgl. statt aller v. Roetteken, § 2 Rn. 33 ff. 
246  Bauer/Krieger, AGG, § 2 Rn. 3. 
247  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 2 Rn. 1; Adomeit/Mohr, AGG, § 2 Rn. 1; v. Roetteken, § 2 Rn. 3; Däubler, 

in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 2 Rn. 1; Kamanabrou, RdA 2006, 321 (322). 
248  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 2 Rn. 1. 
249  Als „Verweigerungshaltung“ bezeichnet von v. Roetteken, § 2 Rn. 3. 
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dann ein Arbeitsplatzbezug besteht, wenn dieser „räumlich oder funktionell durch die Tä-

tigkeit mindestens einer beteiligten Partei vermittelt“250 wird. Bei einer außerbetrieblichen 

Veranstaltung ist dieser Bezug dann stark genug, wenn der Arbeitgeber die Teilnahme 

angeordnet oder angeboten hat251. 

Der heute im AGG geltende Anwendungsbereich ist weiter als der des BSchG und um-

fasst diesbezüglich auch Bewerber und Praktikanten. Zeitlich ist der Anwendungsbereich 

bereits in der Anbahnungsphase einer Erwerbstätigkeit eröffnet und dauert über deren Be-

endigung hinaus an252. Er besteht für den Zugang zur und die Bedingungen der abhängi-

gen Beschäftigung. Durch die starke Detaillierung der Regelung treten der dahinterste-

hende Sinn und der Zweck des Anwendungsbereichs gerade für diese Bezüge nicht deut-

lich zum Vorschein. Dies ist jedoch erforderlich, um in Zweifelsfragen zu angemessenen 

Ergebnissen zu gelangen. Die berufsbezogenen Anwendungsbereiche des § 2 Abs. 1 Nr. 

1 bis 4 AGG gewähren den Schutz vor Diskriminierung in Situationen, in denen die be-

troffene Person nicht ohne Weiteres ausweichen kann, da sie gegenüber dem Arbeitgeber 

aufgrund wirtschaftlicher Abhängigkeit in einem hierarchisch geprägten, weisungsabhän-

gigen Unterordnungsverhältnis steht das zumeist die Benachteiligung erst ermöglicht. 

Schutz ist dort nicht mehr möglich und angemessen, wo kein direkter Bezug mehr zum 

Arbeitsverhältnis besteht. 

Für die sexuelle Belästigung bedeutet dies, dass der Anwendungsbereich mit der Bewer-

bung und dem Zugang eröffnet ist und für alle sexuellen Belästigungsfälle besteht, die auf 

Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind. Wie dargestellt umfasst 

dies auch außerbetriebliche Veranstaltungen, die auf eine betriebliche Veranlassung zu-

rückgehen253. Erst wenn kein betrieblicher Bezug durch den Arbeitgeber mehr vermittelt 

wird, endet der Anwendungsbereich, da kein direkter Zusammenhang mehr zum Abhän-

gigkeitsverhältnis besteht und der Arbeitgeber darüber hinaus keine ausreichenden Mög-

lichkeiten hat, auf rein privates Verhalten der Beschäftigten einzuwirken, um einen Schutz 

zu gewährleisten, der im Verhältnis zum Ersatzanspruch des § 15 AGG steht. 

Als Täter einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz kommt primär der Arbeitgeber in 

Betracht. Er kann in allen betrieblich veranlassten Umgebungen, sei es unmittelbar am 

Arbeitsplatz, im Betrieb und auch außerhalb des Betriebs, sofern ein betrieblicher Zusam-

menhang besteht, Täter einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz sein. Weitere mögli-

che Täter sind Führungskräfte aber auch hierarchisch gleichgestellte oder unterstellte Be-

triebsangehörige ebenso wie Vertragspartner und völlig fremde Dritte. Sie alle können 

unmittelbare Täter sein. In den Konstellationen, in denen der Arbeitgeber nicht selbst als 

unmittelbarer Täter in Betracht zu ziehen ist, besteht die Möglichkeit, dass er als mittel-

barer Täter, Mittäter oder Gehilfe an der Tat beteiligt ist oder die Tat durch Unterlassen 

begangen oder gefördert hat. Ab wann aus zivilrechtlicher Sicht in Anweisungsfällen von 

einer Benachteiligung auszugehen ist, wird die Untersuchung zu § 3 Abs. 5 AGG zei-

gen254.  

                                                                 
250  Schlachter, NZA 2001, 121 (125). 
251  Schlachter, NZA 2001, 121 (125). 
252  Z. B. im Hinblick auf betriebliche Altersvorsorge, Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 135. 
253  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 4. b). 
254  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. h). 
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Da jedermann als Täter in Betracht zu ziehen ist, findet diesbezüglich keine Beschränkung 

des Anwendungsbereichs statt. Eine solche besteht nur bzgl. des geschützten Personen-

kreises und den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG geschützten Bedingungen. Für die Frage, 

ob zivilrechtlich eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorliegt kommt es mithin nicht 

darauf an, wer handelt. Von Bedeutung ist, wem gegenüber, wo und wie gehandelt wird. 

Es muss eine geschützte Person betroffen sein, die innerhalb des sachlichen Anwendungs-

bereichs benachteiligt worden sein muss.  

5. Definition der sexuellen Belästigung in § 3 Abs. 4 AGG 

Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 

AGG, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, wozu auch unerwünschte 

sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Be-

rührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares 

Anbringen von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die 

Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterun-

gen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeich-

netes Umfeld geschaffen wird.  

Mit dieser Definition der sexuellen Belästigung beabsichtigte der Gesetzgeber, die Anfor-

derungen der europäischen Richtlinien in nationales Recht umzusetzen255. Dabei hat er 

die von den Richtlinien vorgegebenen Gleichbehandlungsvorschriften als Mindestanfor-

derung einzuhalten. Für die Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes günstigere nati-

onale Vorschriften sind möglich256. 

Bevor auf die einzelnen Bestandteile der Legaldefinition des § 3 Abs. 4 AGG eingegangen 

werden kann, sind der Anwendungsbereich zu klären und eine systematische Einordnung 

der sexuellen Belästigung als Benachteiligung vorzunehmen 

a) Umsetzung der europarechtlichen Richtlinienvorgabe durch das All-
gemeine Gleichbehandlungsgesetz 

aa) Anwendungsbereich 

Die Definition der sexuellen Belästigung in § 3 Abs. 4 AGG entspricht weitgehend der 

Richtlinie 2006/54/EG, die insofern identisch ist zur Richtlinie 2002/73/EG. Der Gel-

tungsbereich von § 3 Abs. 4 AGG ist jedoch auf Benachteiligungen in Bezug auf § 2 Abs. 

1 Nr. 1 bis 4 AGG – also auf den arbeitsrechtlichen Bereich – beschränkt. Diese Ein-

schränkung kennt die Richtlinie 2004/113/EG für die allgemeine Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen nicht. Nach der Richtlinie 2004/113/EG ist eine sexuelle Belästigung 

innerhalb der Anforderungen des § 3 Abs. 4 AGG ohne Einschränkungen möglich. Hin-

gegen sind nach den Anforderungen des AGG für eine sexuelle Belästigung im Bereich 

des § 2 Abs. 1 Nr. 8 AGG aufgrund des beschränkten Geltungsbereichs in § 3 Abs. 4 AGG 

                                                                 
255  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 20. 
256  ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S.19 (Artikel I. Nr. 7 zu Artikel 8e). 
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zusätzlich die Anforderungen der einfachen Belästigung nach § 3 Abs. 3 AGG zu erfül-

len257. Die Umsetzung der Richtlinie ist daher nur defizitär erfolgt258, da die nationale 

Regelung höhere Anforderungen stellt, bzw. im Schutzbereich hinter der Richtlinie zu-

rückbleibt259.  

bb) Diskriminierungsverbot 

Der Gesetzgeber hat sich entschieden, bei der Regelung des § 3 Abs. 4 AGG begrifflich 

über die Richtliniendefinition hinauszugehen, indem er die aus dem BSchG bekannten 

Fallgruppen eingefügt hat260. Die beispielhafte Aufzählung möglicher sexuell bestimmter 

Verhaltensweisen erfasst typische Fälle und entspricht weitgehend den in § 2 Abs. 2 Satz 

2 des BSchG aufgezählten unerwünschten Verhaltensweisen261. Damit ist jedoch noch 

nicht gesagt, dass die Fälle aus dem BSchG wie sexuelle Handlungen und Aufforderungen 

zu diesen stets eine sexuelle Belästigung darstellen262. Das ist nur dann der Fall, wenn 

auch die übrigen Tatbestandsmerkmale erfüllt sind, d. h. das solchermaßen qualifizierte 

sexuelle Verhalten unerwünscht erfolgt und bewirkt oder bezweckt, dass die Würde der 

betroffenen Person verletzt wird. 

Die Fortführung von Terminologie und Inhalten des BSchG zeigt sich ferner daran, dass 

die in den Richtlinien verwendete Formulierung „Verhalten sexueller Natur“ durch die 

aus dem BSchG bekannte Formulierung des „sexuell bestimmten Verhaltens“ ersetzt 

wurde. Die Gesetzesbegründung enthält darüber hinaus den ausdrücklichen Hinweis, dass 

„wie bisher“ erst recht sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, die nach strafgesetz-

lichen Vorschriften unter Strafe gestellt sind, zu den erfassten Verhaltensweisen zählen263. 

Die Änderung gegenüber dem BSchG besteht letzten Endes darin, dass das Vorsatzerfor-

dernis durch die Alternativen bezwecken und bewirken ausgetauscht wurde und die Ver-

haltensweisen nun nicht mehr erkennbar abgelehnt werden, sondern unerwünscht sein 

müssen264. 

b) Begriff der sexuellen Belästigung 

aa) Sprachgebrauch  

Abseits der juristischen Definition der sexuellen Belästigung ist diese zunächst ein Ge-

genstand allgemeiner Sprache, der in der Gesellschaft mit Verhaltensweisen assoziiert ist. 

Unter „belästigen“ versteht man allgemein, jemanden zu stören oder gegenüber jemandem 

                                                                 
257  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 135. 
258  Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 62; Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 69. 
259  Gleiches gilt für die Richtlinie 2010/41/EU (ABl. EU Nr. L 180 vom 15.7.2010) zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit aus-

üben. Diese wäre bis zum 5. August 2012 ordentlich umzusetzen gewesen. Bei besonderen Schwierigkei-

ten im Sinne von Artikel 16 Abs. 2 der Richtlinie bis 5. August 2014.  
260  Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 63. 
261  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
262  So wohl Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 63. 
263  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
264  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 18; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 76; 

Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 48; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 138; Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 

Rn. 36; einschränkend: Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 65. 
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zudringlich zu werden265. Es handelt sich also um ein einmaliges, zeitlich abgegrenztes, 

unter Umständen sexuell motiviertes Verhalten einer anderen Person.  

Das Eindringen in den Wahrnehmungskreis der betroffenen Person kann in unterschied-

licher Intensität erfolgen. Für eine einfache Belästigung reicht es aus, dass das Verhalten 

als lästig empfunden wird, vergleichbar einem geringen Übel ohne Bedrohungscharakter 

für die Selbstbestimmung der betroffenen Person. Wird durch das belästigende Verhalten 

jedoch die Sexualsphäre tangiert, spricht man von Aufdringlichkeit oder Zudringlichkeit, 

denn fremdes Verhalten, welches das Sexuelle und damit das Körperliche der betroffenen 

Person betrifft, wird ihr aufgedrängt und dadurch eine Reaktion oder jedenfalls eine geis-

tige Verarbeitung verlangt.  

bb) Übersetzung aus dem Englischen 

Im englischen Sprachraum und in der englischen Fassung der maßgebenden europäischen 

Richtlinien wird der Begriff „harassment“ verwendet, den die gängigen Wörterbücher mit 

„Belästigung“ und entsprechend „sexual harassment“ als „sexuelle Belästigung“ überset-

zen. Darüber hinaus wird dort aber „Schikanierung“ oder „Bedrängnis“ angeboten266. 

Schikane ist eine böswillige Quälerei oder auch die unter Ausnutzung staatlicher oder 

dienstlicher Machtbefugnisse getroffene Maßnahme, durch die jemandem unnötig 

Schwierigkeiten bereitet werden267. Zeitlich steht in dieser Umschreibung ein auf eine 

gewisse Dauer angelegtes Verhalten im Vordergrund. Die Eingriffsintensität ist ebenfalls 

gegenüber der Belästigung höher: es sind körperliche oder seelische Schmerzen vorhan-

den („Quälerei“) oder es hat sich eine institutionalisierte Bedrohung durch „Schwierig-

keiten“ realisiert. 

Die Übersetzung von „harassment“ durch Schikanierung entspricht der oben268 dargestell-

ten Definition der sexuellen Belästigung nach dem US-amerikanischen Vorbild am ehes-

ten und besser als die Übersetzung mit „Belästigung“. Die europäischen Richtlinien mei-

nen, wenn sie vor dem Hintergrund des US-amerikanischen Vorbilds von „harassment“ 

sprechen, die Schikanierung einer Person durch sexuelles Verhalten.  

Dies spiegelt sich auch in der Qualifikation der sexuellen Belästigung als Würdeverlet-

zung wieder. Nicht jede Lästigkeit reicht für die Erfüllung des Tatbestandes aus. Ähnlich 

dem US-amerikanischen Vorbild ist erforderlich, dass ein Schaden in Form einer Rechts-

gutsverletzung eingetreten ist269. 

                                                                 
265  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 282, Stichwort „belästigen“. 
266  Breitsprecher, Pons-Wörterbuch, S. 529. 
267  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 1519, Stichwort „Schikane“. 
268  Vgl. diese Arbeit unter B. II. 1. 
269  Sog. „harm principle“ nach dem maßgebend ist, ob nur eine Ungerechtigkeit vorliegt oder ein Schaden 

eingetreten ist. 
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c) Systematische Einordnung - sexuelle Belästigung als Benachteili-
gung 

aa) Systematik des deutschen Gleichbehandlungsrechts 

Ursprünglich waren die sexuelle Belästigung und die Benachteiligung wegen des Ge-

schlechts in zwei unterschiedlichen Gesetzen mit unterschiedlichen Schutzgütern nor-

miert. Bis zum Inkrafttreten des AGG war die Benachteiligung wegen des Geschlechts im 

Bürgerlichen Gesetzbuch in § 611a BGB in der bis zum 18. August 2006 geltenden Fas-

sung geregelt. Danach durfte der Arbeitgeber bei einer Vereinbarung oder einer Maß-

nahme nicht wegen des Geschlechts benachteiligen. Die Vorschrift wurde durch Art. 3 

Abs. 14 des Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtlinien zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung aufgehoben270. Hingegen war das Verbot der sexuel-

len Belästigung im BSchG normiert, welches durch Art. 4 des EUGleichbUmsG ebenfalls 

aufgehoben wurde. Ziel des BSchG war die Wahrung der Würde durch den Schutz vor 

sexueller Belästigung. Nach § 2 Abs. 2 S. 2 BSchG stellte die sexuelle Belästigung allein 

Würde verletzendes Verhalten dar.  

Im Hinblick auf das Erfordernis einer Würdeverletzung bei der sexuellen Belästigung hat 

die Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben durch das AGG keine Änderung ergeben 

- die unerwünschte Verhaltensweise muss weiterhin geeignet sein, die Würde der betref-

fenden Person zu verletzen271. Neu ist hingegen, dass damit per Definition auch eine Be-

nachteiligung vorliegt. Die unmittelbare Benachteiligung ist in § 3 Abs. 1 AGG als eine 

weniger günstige Behandlung definiert. Um festzustellen, ob eine Benachteiligung vor-

liegt, ist es stets erforderlich, einen Vergleich mit einer anderen, vergleichbaren Person 

anzustellen. Im Arbeitsrecht besteht die Gruppe der vergleichbaren Personen aus allen 

Arbeitnehmern eines Arbeitgebers272. Der Vergleich mit nicht belästigten Personen führt 

zur Bejahung der Tatbestandsmäßigkeit der Benachteiligung, die nur dann entfällt, wenn 

der Arbeitgeber alle Personen gleichermaßen benachteiligt. Nach dieser Sichtweise würde 

eine Belästigung aufgrund des Geschlechts durch sexuell bestimmtes Verhalten unabhän-

gig von einer eingetretenen Würdeverletzung eine weniger günstige Behandlung darstel-

len, mithin eine Benachteiligung, denn die belästigte Person wird gegenüber nicht beläs-

tigten Personen benachteiligt. In dieser Form entspräche die Einordnung der US-ameri-

kanischen Konzeption, nach der sexual harassment eine Form der Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts ist273.  

Demgegenüber verlangt die europäische Konzeption, und ihr folgend die deutsche Rege-

lung, im Tatbestand nach § 3 Abs. 4 AGG eine Würdeverletzung der betroffenen Person, 

ohne die keine Benachteiligung wegen sexueller Belästigung gegeben ist. Ist die Würde 

verletzt worden, liegt Kraft gesetzlicher Fiktion (auch) eine Benachteiligung vor.  

                                                                 
270  G. v. 14.08.2006, BGBl. I S. 1897 (Nr. 39). 
271  Gesetzesbegründung zu § 3 Abs. 3 AGG, BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
272  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 3. 
273  Entsprechend gerät die amerikanische Rechtsprechung in Schwierigkeiten, wenn ein Arbeitgeber Frauen 

und Männer gleichermaßen belästigt, vgl. die Fallbeispiele aus der US-amerikanischen Justiz bei Herzog, 

S. 51. 
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Vor dem historischen nationalen Verständnis von sexueller Belästigung muss diese Kon-

zeption irritieren, denn da der Unwert der Tat bei der sexuellen Belästigung in der Hand-

lung selbst liegt, ist eine vergleichende Betrachtung nicht erforderlich274. Sexuelle Beläs-

tigung durch ein Gleichbehandlungsgebot zu realisieren wird daher auch für systemwidrig 

gehalten275, da sie nicht in die Systematik eines Gleichbehandlungsgesetzes passe276. In 

der Vorschrift über die sexuelle Belästigung stehen sich dem Wortlaut nach zwei Grund-

rechte von verfassungsrechtlichem Rang gegenüber: die Würde und das Gleichheitsrecht. 

Diese Feststellung hat eine Reihe von Fragen aufgeworfen, welche die rechtswissen-

schaftliche Literatur seit dem ersten Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der europäi-

schen Gleichbehandlungsrichtlinien beschäftigt und zu „Grabenkämpfen“277 zwischen 

den Vertretern unterschiedlicher Auffassungen geführt hat. Am AGG im Allgemeinen 

und an den Vorschriften zur Belästigung im Besonderen entzündet sich der Streit um die 

„richtige“ Konzeption von Gleichheitsrecht zwischen Egalitaristen und Liberalisten. Die 

Frage danach, was Diskriminierungsschutz leisten soll, ist die Frage, wie weit dieser ge-

hen darf und inwiefern er dem Recht auf freie Selbstbestimmung Grenzen zu setzen ver-

mag. Die Debatte umfasst nicht nur die grundrechtliche Dimension des Verhältnisses von 

Art. 1 Abs. 1 GG zu Art. 3 GG, sondern darüber hinaus auch rechts- und gesellschaftspo-

litische Dimensionen und die Frage, ob es zulässig, geeignet und erforderlich ist, durch 

gesetzliche Vorgaben regulatorischen Zugriff auf das Verständnis von Gleichheit beim 

Normadressaten zu nehmen, um eine „Kultur der Antidiskriminierung“278 zu schaffen – 

und wenn ja, welche. Die Diskussion und den Streitstand in dieser Arbeit nachzuzeichnen, 

würde den Rahmen sprengen und der hier zu untersuchenden Frage, was unter sexueller 

Belästigung am Arbeitsplatz im AGG zu verstehen ist, nur geringen Gewinn bringen279.  

Vorliegend ist die Frage von Interesse, in welchem Verhältnis die geschützten Rechtsgü-

ter zueinanderstehen, um ermitteln zu können, welches Rechtsgut durch den Tatbestand 

der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz geschützt wird, bzw. ob die geschützten 

Rechtsgüter in einem Rangverhältnis stehen oder ob sie gleichrangig nebeneinander ge-

schützt sind.  

bb) Der Würdebegriff in § 3 Abs. 4 AGG 

(1) Menschenwürde im Sinne von Art. 1 Abs. 1 GG? 

Die Formulierung in § 3 Abs. 4 AGG „die Würde der […] Person“ scheint nahe zu legen, 

dass die in Art. 1 Abs. 1 GG geschützte „Würde des Menschen“ gemeint ist. Die Men-

schenwürde als „oberster Verfassungswert“280 des GG stellt den sozialen Wert- und Ach-

tungsanspruch dar, der dem Menschen wegen seines Menschseins zukommt281. Was ge-

nau darunter zu verstehen ist, lässt sich aufgrund der Unbestimmtheit des Rechtsbegriffs 

                                                                 
274  Annuß, BB 2006, 1629 (1632); Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 53; Wendeling-Schröder, in: 

Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 28. 
275  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 52. 
276  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 272; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 39; vgl. hierzu diese Arbeit un-

ter C. III. 5. c) dd) (2). 
277  Bader, S. 86. 
278  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 23. 
279  Vgl. hierzu Bader, insbesondere S. 50 ff. 
280  BVerfG, Urt. v. 3.3.2004 – 1 BvR 2378/98, 1084/99, BVerfGE 109, 279 (311). 
281  BVerfG, Beschl. v. 20.10.1992 – 1 BvR 698/89, BVerfGE 87, 209 (228).  
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und der „Vielfalt der Vorstellungen über Würde in Vergangenheit und Gegenwart“282 

nicht sagen, sondern nur „in Ansehung des konkreten Falles“283 bestimmen. Als „Schlag-

wort“284 dient die von Dürig285 entwickelte und vom Bundesverfassungsgericht286 über-

nommene Objektformel, wonach die Menschenwürde dann betroffen ist, wenn der 

Mensch zum bloßen Gegenstand staatlichen Handelns herabgewürdigt wird. Ob eine sol-

che Verletzung nur dann vorliegt, wenn „seine Subjektqualität prinzipiell in Frage“287 ge-

stellt wird oder ob es ausreicht, dass der Mensch als „Subjekt in konkreter Situation“288, 

d. h. als Rollenträger in Frage gestellt wird, ist umstritten289. Folgt man diesem rollenspe-

zifischen Würdeschutz, ist bei der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz eine Würdever-

letzung nach Art. 1 Abs. 1 GG nicht erst möglich, wenn das Menschsein der betroffenen 

Person als solches in Frage gestellt wird, sondern bereits, wenn die Rolle der betroffenen 

Person als Kollege oder Kollegin negiert wird und die Person zum Sexualobjekt herabge-

würdigt wird290.  

Dieses situationsspezifische Würdeverständnis scheint der Gesetzgeber aufgegriffen zu 

haben, wenn er in der Gesetzesbegründung konstatiert: „Die unerwünschte Verhaltens-

weise muss geeignet sein, die Würde der betreffenden Person zu verletzen. […] Das Ver-

halten muss aber andererseits auch nicht die Qualität einer Verletzung der Menschen-

würde im Sinne des Artikels 1 GG erreichen.“291 Dadurch hat er zum Ausdruck gebracht, 

dass ein Würdeschutz unterhalb der Eingriffsschwelle des Menschenwürdekerns existiert 

und dass dieser maßgebend für die Würdeverletzung in § 3 Abs. 3 und 4 AGG sein soll. 

Wie dieser Schutz ausgestaltet sein soll, hat er freilich offengelassen. Es ist anerkannt, 

dass Art. 1 Abs. 1 GG nicht nur im Verhältnis von Bürger und Staat wirkt, sondern auch 

mittelbar zwischen Privatpersonen292, so dass ein Menschenwürdeschutz durch das AGG 

jedenfalls denkbar ist. Versteht man den Würdeschutz situationsspezifisch, ist der Gesetz-

geber durch die Verabschiedung des AGG seiner Schutzpflicht aus Art. 1 Abs. 1 Satz 2 

GG nachgekommen.  

Der Versuch einer differenztheoretischen Korrektur durch Anerkennung einer situations- 

oder geschlechtsspezifischen Würdekonzeption begegnet jedoch verfassungsrechtlichen 

Bedenken. Da „Menschenwürde und Freiheit jedem Menschen zukommen, die Menschen 

insoweit gleich sind“293, steckt in der gleichberechtigten Gewährung der Menschenwürde 

der Grundsatz der Gleichheit – jedenfalls gegenüber dem Staat. Wenn aber die Menschen-

würde für alle Menschen gleich ist, kann es keine unterschiedlichen Ausprägungen von 

                                                                 
282  Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 1 Rn. 22. 
283  BVerfG, Urt. v. 15.12.1970 – 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69, BVerfGE 30, 1 (25). 
284  Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 1 Rn. 22. 
285  Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 36. 
286  Zuletzt in BVerfG, Urt. v. 15.2.2006 – 1 BvR 357/05, BVerfGE 115, 118 (153). 
287  So BVerfG, Urt. v. 15.12.1970 – 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69, BVerfGE 30, 1 (26). 
288  Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 1 Rn. 24. 
289  Vgl. hierzu die Untersuchung von Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 205 ff. zur geschlechtsspezifischen 

Würde.  
290  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 101. 
291  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
292  BVerfG, Beschl. v. 29.7.1968 – 1 BvL 20/63, 31/66 und 5/67, BVerfGE 24, 119 (144); Hofmann, in: 

Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 1 Rn. 14; Kunig, in: v. Münch/Kunig, Art. 1 Rn. 27. 
293  BVerfG, Urt. v. 17.8.1956 – 1 BvB 2/51, BVerfGE 5, 85 (205). 
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Menschenwürde bei vergleichbaren Sachverhalten geben. Das hieße, eine geschlechtsspe-

zifische Ausgestaltung der Menschenwürde bei im Übrigen vergleichbaren konkreten 

Sachverhalten wäre gleichheitswidrig und damit abzulehnen294.  

Ein ähnliches Ergebnis zeigen die Untersuchungen von Baer295 zu Würde als Recht gegen 

Diskriminierung unter der Geltung des BSchG296. Sie geht vom Menschenwürdekern als 

Schutzgut und von Würde als Recht auf freie Selbstbestimmung aus. Die Menschenwürde 

als solche kann (nur) durch systematische Diskriminierung verletzt werden, die grund-

sätzlich auch bei einer sexuellen Belästigung vorliegen kann, jedoch nicht deren typi-

schem Auftreten entspricht, da sie die Entpersonalisierung des Individuums297 als Erheb-

lichkeitsschwelle fordert. Die Interpretation des Würdebegriffs des AGG gemäß der Men-

schenwürde i. e. S. nach Art. 1 Abs. 1 GG führt zu unangemessenen Ergebnissen, da die 

Würdeverletzung als Erheblichkeitsschwelle298 dadurch so weit angehoben wird299, dass 

die von der Mehrheit der Berufstätigen als sexuelle Belästigung qualifizierten Begehens-

weisen nicht mehr unter den Tatbestand fallen300 und die Charakterisierungsmerkmale des 

feindlichen Umfeldes bei weitem übersteigen und damit ad absurdum geführt werden.  

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass der geschützte Achtungsanspruch stets 

das Ergebnis einer Gesamtwürdigung ist301. „Der so ermittelte Würdeanspruch gilt dann 

absolut. Eine Abwägung mit anderen Grundrechten und sonstigen Rechtsgütern von Ver-

fassungsrang findet nicht mehr statt“302. Die Unbestimmtheit und die Wandelbarkeit des 

unbestimmten Rechtsbegriffs der Würde verlangt, dass für den konkreten Fall die Reich-

weite bestimmt wird. Sie ist jedoch stets unter Beachtung der Gleichheitssätze des Art. 3 

GG zu bestimmen und damit für alle Menschen gleich303. Inhalt und Umfang der Men-

schenwürde situationsspezifisch oder geschlechtsspezifisch anzupassen, ist daher unzu-

lässig. 

 

(2) Ausschnitt aus der Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG? 

In der Kommentarliteratur zum AGG wird vertreten, dass für eine Würdeverletzung eine 

„Beeinträchtigung des Selbstverständnisses in Bezug auf die Merkmale des § 1“ aus-

reicht304. Schiek beschreibt die Hauptfunktion des individualistischen Verständnisses der 

                                                                 
294  So im Ergebnis auch Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 205 ff. 
295  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 190 ff. 
296  In der Begründung zum BSchG findet sich kein Hinweis des Gesetzgebers darauf, dass nicht die Men-

schenwürde als Schutzgut der Würdeverletzung gemeint sein könnte. 
297  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 204. 
298  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 17. 
299  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 56 spricht von einem „eindeutig zu hoch gegriffenen Maßstab“. 
300  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. IVC.IV. sowie die Übersicht bei Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., 

S. 210, Tabelle 44. 
301  BVerfG, Urt. v. 15.12.1970 – 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 und 308/69, BVerfGE 30, 1 (25): unter welchen 

Umständen die Menschenwürde verletzt sein kann läßt sich nicht generell sagen, sondern immer nur in 

Ansehung des konkreten Falles. 
302  Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 47. 
303  Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 1 Rn. 9. 
304  So Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 17; ähnlich Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 83; v. 

Roetteken, § 3 Rn. 364. 
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Diskriminierungsverbote als die „Wahrung der Menschenwürde, die den Kern der Indivi-

dualität jedes Einzelnen bildet“305. Wird eine Person wegen eines oder mehrerer dieser 

Merkmale benachteiligt, so stellt dies eine Menschenwürdeverletzung dar, da durch die 

Diskriminierung wesentliche Teile ihrer Persönlichkeit vernachlässigt werden und ihr 

dadurch nicht mehr die gleiche Würde wie anderen Menschen zuerkannt wird306. Anders 

formuliert: Schutzgut des AGG ist die in Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Würde des Men-

schen. Diese muss aber nicht in einer grundrechtsrelevanten Weise verletzt werden, indem 

der betroffenen Person in ihrem Menschsein als solchem zum Objekt herabgewürdigt 

wird. Es genügt vielmehr, dass die betroffene Person in einem oder mehreren Merkmalen 

des § 1 AGG herabgewürdigt und damit z. B. zum Sexualobjekt gemacht wird, um diesen 

Ausschnitt der Würde des Menschen zu verletzen.  

Dagegen werden seitens der Literatur zum Grundgesetz307 Bedenken vorgebracht; es wird 

gewarnt davor, durch inflationären Umgang mit dem „höchsten Rechtswert“308 die Men-

schenwürde zur „kleinen Münze“309 zu machen. Die Unabänderlichkeitsgarantie des Art. 

79 Abs. 3 GG zwinge zu einer restriktiven Deutung310. Diese Bedenken sind nachvoll-

ziehbar, betrachtet man die teilweise „phantasievollen Verletzungsbehauptungen“311, die 

unter einer Würdeverletzung vorgebracht werden. Insbesondere wenn andere geeignete 

Rechtsgüter zur Verfügung stehen, darf nicht vorschnell auf die Menschenwürde rekur-

riert werden.  

(3) Allgemeines Persönlichkeitsrecht gem. Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG? 

Wenn in § 3 Abs. 4 AGG von Würdeverletzung die Rede ist, könnte damit ein Eingriff in 

das allgemeine Persönlichkeitsrecht gemeint sein. Es steht in engem Zusammenhang mit 

dem Würdeschutz aus Art. 1 Abs. 1 GG und ist als eigenständiges, aus Art. 2 Abs. 1 i. V. 

m. Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitetes Grundrecht312 anerkannt. Dem allgemeinen Persönlich-

keitsrecht liegt der Gedanke der Selbstbestimmung in Bezug auf die geschützten Bereiche 

der Privat-, Geheim- und Intimsphäre zu Grunde313. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

konkretisiert den grundrechtlichen Schutz allgemeiner Handlungsfreiheiten aus Art. 2 

Abs. 1 GG für jene Bereiche der Persönlichkeit eines Menschen, die nicht von speziellen 

Freiheitsgarantien des Grundgesetzes geschützt sind, die allerdings den geschützten Frei-

heiten in ihrer konstituierenden Bedeutung für die Persönlichkeit des Menschen nicht 

nachstehen314. Der Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts „ist daher nicht 

abschließend bestimmbar, sondern gerade für bisher unbekannte Persönlichkeitsgefahren 

offen“315. Dogmatisch wird das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Auslegung der allge-

meinen Handlungsfreiheit am Maßstab des Art. 1 Abs. 1 GG begründet, da Aspekte der 

                                                                 
305  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 43. 
306  Dagegen Adomeit/Mohr, AGG, Einl. Rn. 94ff. 
307  Vgl. Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 44 m. w. N. 
308  BVerfG, Urt. v. 21.6.1977 – 1 BvL 14/76, BVerfGE 45, 187 (227). 
309  Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 44; Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 1 Rn. 8. 
310  Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 44. 
311  Vgl. nur die Fn. 1 und 2 bei Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 83. 
312  Kunig, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 1 Rn. 10; Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Rn. 127: kein „ge-

sondertes“, „vollständig verselbstständigtes Grundrecht“ (ders. Rn. 128). 
313  Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 1 Rn. 63. 
314  BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 – 1 BvR 2172/96, BVerfGE 95, 220 (241). 
315  BVerfG, Beschl. v. 26.02.1997 – 1 BvR 2172/96, BVerfGE 95, 220 (241). 
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Handlungsfreiheit existieren, die aufgrund ihrer Nähe zum stärker geschützten Würdebe-

reich des Art. 1 GG aus der Perspektive der Menschenwürde zu definieren sind316. Ein-

griffe in diese Bereiche, die von der Ausstrahlungswirkung des Art. 1 Abs. 1 GG erfasst 

sind, stehen unter dem Schutz gegenüber der Handlungsfreiheit erhöhter Rechtfertigungs-

erfordernisse und einer umfassenden Interessenabwägung im Einzelfall.  

Als richterrechtliche Fortbildung der Schutz- und Abwehrrechte des Bürgers ist das all-

gemeine Persönlichkeitsrecht in typischen Eingriffsgruppen ausgestaltet. Es umfasst den 

Schutz der engeren Persönlichkeitssphäre317, der Selbstbestimmung und der Persönlich-

keitsentfaltung. Es wird unterschieden nach verschiedenen Eingriffssphären318, wobei 

umso höhere Anforderungen an die Rechtfertigung zu stellen sind, je tiefer der Eingriff 

erfolgt. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht kann bildlich als Brücke zwischen den Rech-

ten aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG verstanden werden, an deren Ende ein nicht 

zu rechtfertigender Eingriff in Art. 1 Abs. 1 GG steht319 und auf gegenüberliegender Seite 

der Öffentlichkeitsbereich liegt, der kaum noch Rechtfertigungsanforderungen stellt. Das 

allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst insbesondere auch das Recht auf sexuelle Selbst-

bestimmung. Es zielt auf Abwehr von Eingriffen bzw. auf Schutz der Integrität der Per-

sönlichkeit320, u. a. durch Diskriminierung und schikanierendes Verhalten wie z. B. Mob-

bing321.  

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht könnte durch das AGG eine Konkretisierung erfah-

ren haben. Bereits vor Inkrafttreten des AGG war das allgemeine Persönlichkeitsrecht als 

zivilrechtlicher Anspruch des Einzelnen auf Achtung seiner Menschenwürde und auf Ent-

faltung seiner Persönlichkeit322 anerkannt. Für das AGG im Allgemeinen ist jedoch um-

stritten, ob es als Persönlichkeitsschutzgesetz aufzufassen ist323. Für die hier zu beantwor-

tende Frage nach dem Verständnis der „Würde“ im Tatbestand des § 3 Abs. 4 AGG sind 

die Besonderheiten der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz gegenüber den sonstigen 

Diskriminierungsverboten des AGG zu beachten, die dafürsprechen, die Würdeverletzung 

im Sinne der Vorschrift als Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zu betrach-

ten. Der Schwerpunkt des Unrechts der sexuellen Belästigung liegt in der Handlung selbst 

und nicht in einem Vergleich mit anderen Personen. Sexuelle Belästigung soll „Verlet-

zungen der Würde und des Persönlichkeitsrechts“324 unterbinden. Es geht primär um In-

tegritätsschutz der Persönlichkeit und nicht um Gleichbehandlung. Der Schutz vor sexu-

eller Belästigung am Arbeitsplatz wird daher auch als „klassischer Persönlichkeitsrechts-

schutz“ betrachtet325. Durch eine normative Konkretisierung des allgemeinen Persönlich-

                                                                 
316  Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Rn. 130. 
317  Hofmann, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 1 Rn. 63. 
318  Sog. „Sphärentheorie“. 
319  Für die absolut geschützte Intimsphäre als Kernbereich privater Lebensführung vgl. BVerfG, Beschl. v. 

15.1.1970 – 1 BvR 13/68, BVerfGE 27, 344 (351). 
320  Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 2 Rn. 131. 
321  Beater, in: Soergel, BGB, § 823 Anh. IV Rn. 211 f. 
322  BGH, Urt. v. 25.5.1954 – I ZR 211/53, BGHZ 13, 334 (338); BGH, Urt. v. 14.2.1958 – I ZR 151/56, 

BGHZ 26, 349 (354) – Herrenreiter-Entscheidung. 
323  Vgl. die ausführliche Darstellung bei Bader, S. 125 f. 
324  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 53. 
325  Bader, S. 117; ähnlich Preis, in: ErfK, BGB, § 611 Rn. 619. 
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keitsrechts für einen Anwendungsbereich könnte die ansonsten stets notwendige umfas-

sende Güter- und Interessenabwägung teilweise326 entfallen, da diese durch den Gesetz-

geber allgemein-abstrakt vorgenommen wurde327. Der Tatbestand wird dadurch abgrenz-

bar und gewinnt an Kontur. Gleichzeitig lassen sich über die zur Güter- und Interessens-

abwägung für das allgemeine Persönlichkeitsrecht entwickelten Fallgruppen und Sphä-

renzuordnungen brauchbar machen. So wäre ein Eingriff in die Intimsphäre in jedem Fall 

eine Rechtsgutsverletzung, unabhängig von Motivlage und Eingriffsintensität im Übri-

gen. Die Würdeverletzung als Persönlichkeitsrechtsverletzung zu begreifen, klingt in vie-

len Literaturstimmen an328, auch wenn nur wenige das Kind beim Namen nennen329.  

Dieser Auffassung steht auch nicht die Rechtsprechung des BAG330 entgegen, nach der 

ein Entschädigungsanspruch nach § 15 Abs. 2 AGG wegen Nichtvermögensschäden 

grundsätzlich keine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts voraussetzt, son-

dern allein eine Benachteiligung hierfür ausreicht. Ob dies dogmatisch überzeugt, kann 

hier dahinstehen, denn die Persönlichkeitsrechtsverletzung stellt in den Belästigungsfällen 

des § 3 Abs. 3 und 4 AGG keine Qualifikation der feststehenden Benachteiligung dar, 

sondern ist tatbestandliche Voraussetzung der gesetzlich fingierten Benachteiligung, die 

sich aus der erforderlichen Würdeverletzung ergibt. Die Rechtsprechung des BAG wendet 

sich jedoch nur gegen eine zusätzliche Schutzgutsverletzung bei festgestellter Benachtei-

ligung. Die zum Mobbing ergangene Rechtsprechung des BAG hingegen sieht in der Be-

lästigungsdefinition des § 3 Abs. 3 AGG die Umschreibung des Mobbingbegriffs. Aus 

den gegenseitigen vertraglichen Schutzpflichten der Rechte und Rechtsgüter des anderen 

Teils folgt, dass der Arbeitgeber insbesondere „auch zum Schutz der Gesundheit und der 

Persönlichkeitsrechte des Arbeitnehmers verpflichtet“ ist331. 

„Zum Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gehört auch der 

sog. Ehrenschutz, der auf den Schutz gegen unwahre Behauptungen und gegen 

herabsetzende, entwürdigende Äußerungen und Verhaltensweisen und die Wah-

rung des sozialen Geltungsanspruchs gerichtet ist. Es umfasst damit auch den 

Anspruch auf Unterlassung der Herabwürdigung und Missachtung durch an-

dere“332. 

                                                                 
326  Jedenfalls bei der Schaffung eines feindlichen Umfeldes als besonderem Beispiel einer Würdeverletzung 

wäre keine Abwägung mehr erforderlich, da der Gesetzgeber diesen Fall ausdrücklich geregelt hat. 
327  Beater, in: Soergel, BGB, § 823 Anh. IV Rn. 12. 
328  „Eingriff in die Persönlichkeitssphäre“ bei Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 77; 

Eggert-Weyand, Belästigung, S. 103 verweist für die Würdeverletzung auf eine Eingriffsschwere ähnlich 

einer Beleidigung und zieht dadurch eine Parallele zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht; ebenso in Eg-

gert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 57; v. Roetteken, § 3 Rn. 365 f. führt die Abwägungskriterien 

der Güterabwägung an. 
329  Adomeit/Mohr, AGG, Einl. Rn. 256 und § 3 Rn. 117 ff.; Adomeit/Mohr, NZA 2007, 179 (181); Nollert-

Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 29; für Würde und Persönlichkeitsrecht Schleusener, in: Schleuse-

ner/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 138. 
330  BAG, Urt. v. 22.1.2009 – 8 AZR 906/07, NZA 2009, 945 (951); BAG, Urt. v. 18.3.2010 – 8 

AZR 1044/08, NZA 2010, 1129 (1131) Rn. 37. A. A. Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 520. 
331  BAG, Urt. v. 25.10.2007 – 8 AZR 593/06, NZA 2008, 223 (225) Rn. 58; BAG, Urt. v. 16.5.2007 – 8 AZR 

709/06, NZA 2007, 1154 (1160) Rn. 69. 
332  BAG, Urt. v. 16.5.2007 – 8 AZR 709/06, NZA 2007, 1154 (1160) Rn. 71. 

 



50 Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im AGG 

Die Einwände, die gegen das Verständnis des Diskriminierungsschutzes des AGG als Per-

sönlichkeitsrechtsschutz vorgebracht werden333, sind auf die hier zu entscheidende Zu-

ordnung nicht übertragbar, da die sexuelle Belästigung nur per Fiktion zur Benachteili-

gung wird, jedenfalls nicht aufgrund ihrer dogmatischen Einordnung.  

Für das Verständnis der Würde als Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und 

nicht der Menschenwürde nach Art. 1 Abs. 1 GG spricht auch, dass letztgenannte schran-

kenlos ausgestaltet ist, wohingegen das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aus dem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht durch andere Grundrechte beschränkt ist durch Frei-

heitsrechte Dritter. Die deshalb erforderliche Verhältnismäßigkeitsprüfung führt zu ange-

messenen Ergebnissen, da sie die jeweils konkret betroffenen Rechtsgüter berücksichtigt. 

Die Würde des § 3 Abs. 4 AGG dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zuzuordnen, 

schließt in Einzelfall auch eine Menschenrechtsverletzung nach Art. 1 Abs. 1 GG nicht 

aus, wenn absolut geschützte Positionen, wie die Intimsphäre, betroffen sind334. 

(4) Zwischenfazit 

Die Würde im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG als Menschenwürde im Sinne des Art. 1 Abs.1 

GG zu verstehen, ist abzulehnen, da es sich dabei um ein eindeutig zu hoch hängendes 

Rechtsgut handelt. Aus der Menschenwürde einen nicht klar abgrenzbaren Teil in dogma-

tisch zweifelhafter Weise herauszuschneiden und seine Verletzung zum Tatbestands-

merkmal zu machen, die durch eine Abwägung der Umstände des Einzelfalls festzustellen 

ist, begegnet ebenfalls durchgreifenden Bedenken. Hingegen bietet es sich an, Würde im 

Kontext des § 3 Abs. 4 AGG als Ausfluss des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gemäß 

Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG zu verstehen. Dadurch wird der Zugriff auf Me-

thoden und Fallgruppen möglich, die durch Literatur und Rechtsprechung in langjähriger 

Rechtsfortbildung entwickelt wurden. Diese ermöglichen ein wenigstens einigermaßen 

vorhersehbares Ergebnis, ob eine Würdeverletzung vorliegt oder nicht. Dieses Mindest-

maß an Bestimmtheit ist erforderlich, um dem Ziel des Gesetzes gerecht zu werden, Be-

nachteiligungen nicht nur zu ahnden, sondern auch zu verhindern.  

cc) Benachteiligung im Verständnis des AGG 

§ 1 AGG lässt vermuten, dass der Schutz der dort genannten Merkmale im Zusammen-

hang mit den Merkmalen des Art. 3 Abs. 3 GG steht. Die Listen335 stimmen jedoch nur 

teilweise überein, so dass Zweifel angebracht erscheinen, ob es sich bei § 1 AGG um eine 

einfachgesetzliche Konkretisierung der grundrechtlichen Differenzierungsverbote han-

delt.  

(1) Allgemeiner und besonderer Gleichheitssatz  

Der Ursprung des in Deutschland vorherrschenden Gleichheitsverständnisses reicht zu-

rück in die Antike336. Es findet seine Ausprägung in den Gleichheitsrechten des Art. 3 

GG. Der in Art. 3 Abs. 1 GG niedergelegte allgemeine Gleichheitssatz ist nach der neuen 

Formel des BVerfG „vor allem dann verletzt, wenn eine Gruppe von Normadressaten im 

Vergleich zu anderen Normadressaten anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden 

                                                                 
333  Vgl. Bader, S. 128 ff. 
334  Di Fabio, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 130. 
335  Zum Begriff und den mit Merkmallisten verbundenen Problemen vgl. Baer, NJW 2013, 3145 (3146). 
336  Vgl. die Darstellung der Entwicklung bei Adomeit/Mohr, AGG, Einl. Rn. 1 ff. 
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Gruppen keine Unterschiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die 

ungleiche Behandlung rechtfertigen könnten“337. Darin liegt die Prägung eines Willkür-

verbotes, denn jedes Vergleichspaar wird gemeinsame Merkmale aufweisen, sich aber in 

anderer Hinsicht unterscheiden338, so dass eine Ungleichbehandlung auf einem Differen-

zierungsgrund beruhen muss, der sachlich vertretbar und nicht sachfremd ist339 und eines 

Verhältnismäßigkeitserfordernisses dessen Gewicht davon abhängt, ob personen- oder 

sachbezogene Unterscheidungen zu prüfen sind340. Es handelt sich um ein in der Tendenz 

gruppen- oder rollenorientiertes Gleichheitsrecht341, ohne jedoch das Individuum als Ad-

ressaten auszunehmen.  

Der besondere Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 2 GG konkretisiert den allgemeinen Gleich-

heitssatz und gebietet die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen. Die Gleich-

berechtigung der Geschlechter in Abs. 2 wird durch die herausgehobene Stellung gegen-

über den anderen Gleichbehandlungsmerkmalen des Art. 3 Abs. 3 GG eine besondere 

Bedeutung verliehen342. Ziel des in Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG enthaltenen Handlungsauf-

trags ist es, tatsächliche Chancengleichheit zwischen Männer und Frauen herzustellen. 

Die besonderen Gleichheitssätze der Abs. 2 und 3 sind zugleich objektives Recht und 

subjektive Abwehrrechte343. Der Staat hat die Diskriminierungsverbote zu beachten; er 

darf durch sein Handeln keine Benachteiligung wegen des Geschlechts oder der sonstigen 

genannten Merkmale konstituieren oder perpetuieren.  

Da der nationale Gesetzgeber die Vorgaben der europäischen Gleichbehandlungsrichtli-

nien umzusetzen hatte, war sein Gestaltungsspielraum bei der Fassung des AGG stark 

reduziert344. Der Erlass des AGG diente der europarechtskonformen Umgestaltung des 

nationalen Rechts nachdem bereits die Umsetzungsfrist der RL 2000/43/EG abgelaufen 

und eine Verletzungsklage der EU-Kommission gegen Deutschland erhoben worden 

war345. Der Gesetzgeber war gezwungen, europarechtlich vorgegebenes Recht in die 

grundrechtlich vorgegebene Struktur des Gleichbehandlungsrechts zu integrieren. Der 

Spielraum bestand nur noch in einer Übererfüllung der Anforderungen der Richtlinien 

oder des Grundgesetzes. Inhaltlich waren die verfassungsrechtliche Prägung nationalen 

                                                                 
337  BVerfG, Beschl. v. 7.10.1980 – 1 BvL 50, 89/79, 1 BvR 240/79, BVerfGE 55, 72 (88). 
338  Adomeit/Mohr, AGG, Einl. Rn. 107. 
339  BVerfG, Beschl. v. 12.3.1996 – 1 BvR 609, 692/90, BVerfGE 94, 241 (260): „Die rechtliche Unterschei-

dung muß also in sachlichen Unterschieden eine ausreichende Stütze finden. Die Anwendung dieses 

Grundsatzes verlangt den Vergleich von Lebenssachverhalten, die einander nie in allen, sondern stets nur 

in einzelnen Merkmalen gleichen. Unter diesen Umständen ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers 

zu entscheiden, welche von diesen Merkmalen er als maßgebend für eine Gleich- oder Ungleichbehand-

lung ansieht“. 
340  Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 16. 
341  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 216: Gleichheit achtet „auf Gruppen und Individuen in ihrer kol-

lektiven, nicht nur individuellen Identität“. 
342  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 39. 
343  Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 116. 
344  A. A. Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 41, die den Gestaltungspielraum darin sieht, dass der Gesetz-

geber – quasi beliebig – über die europarechtlichen Mindestanforderungen hätte hinausgehen können. 
345  EuGH, Urt. v. 28.4.2005 – C-329/04, EuZW 2005, 444. 
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Rechts gegen Diskriminierung als auch das in Art. 18 Abs. 1 AEUV346 verankerte allge-

meine europäische Diskriminierungsverbot als Mindestanforderungen zu berücksichti-

gen347.  

Mit dem AGG erlangt jede betroffene Person – für den Arbeitsrechtsbereich gemäß § 6 

Abs. 1 AGG – einen gerichtlich durchsetzbaren Abwehranspruch gegenüber dem Arbeit-

geber, § 6 Abs. 2 AGG. Dies ist ein Anspruch, der nicht auf Art. 3 GG zurückzuführen 

ist, sondern auf Unionsgrundrechte und dementsprechend auch nicht nach deutschem Ver-

fassungsrecht auszulegen oder beschränkbar ist, sondern nach europäischem Antidiskri-

minierungsrecht348, sofern nicht über die unionsrechtlichen Mindeststandards hinausge-

gangen wird349. Dabei kann der nationale Methodenkanon so lange Anwendung finden, 

solange man zu gemeinschaftsrechtlich adäquaten Ergebnissen gelangt350. Dass diese 

Verfahrensweise dazu führt, dass auf nationaler Ebene vorrangig europäisches Recht vor 

nationalem Verfassungsrecht bei der Auslegung von einfachem Recht Anwendung findet, 

darf angesichts der Rechtsprechung des EuGH351 als Festigung europarechtlicher Grunds-

ätze zur Regulierung nationaler Rechtskultur wahrgenommen werden352. Ob sich durch 

die Verordnung einer „Kultur der Vielfalt und gegen Diskriminierung“353 das Ziel errei-

chen lässt, Diskriminierungen nicht nur zu verbieten, sondern wirksam zu beseitigen, ist 

kritisch zu hinterfragen, kann im Rahmen dieser Arbeit aber nicht weiter ausgeführt wer-

den.  

(2) Konzeption des Antidiskriminierungsrechts im AGG 

Die europäischen Gleichbehandlungsrichtlinien waren Anlass und sind Umsetzungsvor-

gaben für das AGG und damit dessen Auslegungsmaßstab. Sie basieren auf den Diskri-

minierungsverboten der Charta der Grundreche der Europäischen Union354. In deren Art. 

23 Abs. 1 ist festgelegt, dass die Gleichheit zwischen den Geschlechtern herzustellen ist. 

Diese Maxime wird in den Gleichbehandlungsrichtlinien materiell interpretiert, indem u. 

a. in Art. 1 der RL 2006/54/EG „die Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleich-

heit“ als Ziel ausgegeben wird. Materielle Gleichheit geht über den formalen Grundsatz, 

Gleiches gleich zu behandeln hinaus. Formaler Gleichheit ist die Wirkung ihres Gebots 

gleichgültig, sie erschöpft sich in konsistentem Handeln. Durch formale Gleichheit allein 

ist nicht erklärbar, weshalb Mutterschutz zulässig, Kündigung während der Schwanger-

schaft jedoch verboten sein soll355, wird doch in beiden Fällen eine schwangere Frau an-

ders als nicht schwangere Frauen behandelt. Erst durch ein materielles, auf die Wirkungen 

bezogenes Verständnis von Gleichheit, das nicht die gleiche Behandlung, sondern die 

                                                                 
346  Vormals Art. 12 EGV. 
347  Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 147. 
348  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 80; Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 151. 
349  Jestaedt, in: Huber, S. 298 (327 ff.); Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 81 sog. „gespaltene Auslegung“; 
350  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 80. 
351  EuGH, Urt. v. 22.11.2005 – C-144/04, NJW 2005, 3695. 
352  Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 124. 
353  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 30. 
354  ABl. EG Nr. C 364 vom 18.12.2000; vgl. Erwägungsgrund 5 der RL 2006/54/EG, ABl. EG Nr. L 204 

vom 26.7.2006, S. 23. 
355  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 52.  
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Chancengleichheit356 im Sinn hat, lassen sich Benachteiligungen aufgrund besonderer 

Merkmale verhindern357. So wird ein behinderter Mensch nur dann in der sozialen Realität 

nicht benachteiligt, wenn seine Behinderung bei dem anzustellenden Vergleich berück-

sichtigt wird. Formale Gleichheit geht von Symmetrie in Bezug auf den Ausgleich gegen-

über einem neutralen Dritten aus358. Der behinderte Mensch wird formal gleichbehandelt, 

wenn er gegenüber einem nichtbehinderten gleiche Zugangs- und Entgeltbedingungen 

vorfindet. Aufgrund seiner Behinderung wird er dadurch jedoch faktisch benachteiligt. 

Die faktische Chancengleichheit läge darin, die Asymmetrie die gegenüber nichtbehin-

derten Menschen besteht, durch einen asymmetrischen Ausgleich zu suchen, ihm also 

z. B. bessere Zugangs- und Entgeltbedingungen zur Verfügung zu stellen, um ihn in Be-

zug auf seine Chancen gleich zu behandeln – ihm also gleichen Zugang und gleiches Ent-

gelt zuzugestehen359.  

Indem in § 1 AGG als Ziel die Verhinderung oder Beseitigung von Benachteiligungen 

aufgenommen wurde, ist diese materielle Zielstellung des europäischen Gleichheitsrechts 

in nationales Recht übernommen worden. Eine Benachteiligung ist daher nicht nur eine 

formale Ungleichbehandlung, sondern eine Behandlung, die aus den Merkmalen des § 1 

AGG resultierende Asymmetrien verkennt und diese nicht zur Grundlage des Vergleichs 

macht.  

dd) Schutzgüter der sexuellen Belästigung  

(1) Würde und/oder Gleichheit? 

Der Vorwurf der Systemwidrigkeit bezieht sich letztlich darauf, dass aus Sicht der Kriti-

ker verschiedene grundrechtliche Schutzgüter in systemwidriger Weise angesprochen 

sind. Diskriminierung ist in erster Linie eine benachteiligende Ungleichbehandlung360. 

Der diskriminierende Charakter der Handlung kommt erst durch den Vergleich mit einer 

anderen Person zustande361. Bei der sexuellen Belästigung wiederum stellt die Würdever-

letzung eine tatbestandliche Voraussetzung für die Zuordnung zur Benachteiligung im 

Sinne des AGG dar.  

Im Hinblick auf die Begriffe Würde und Gleichheit stellt sich die Frage, in welchem Ver-

hältnis Würdeschutz und Gleichbehandlungsgebot zueinanderstehen. Dass eine Über-

schneidung zwischen beiden Grundrechten möglich ist, gilt heute als gesichert. Dies wird 

insbesondere bei der Betrachtung von Art. 3 Abs. 3 GG deutlich, dessen Merkmale jeweils 

auch Inhalte eines Freiheitsgrundrechts sind362. Die Gleichheitsrechte schützen den Men-

schen in seiner personalen Würde und Freiheit363. Wird das Gleichheitsrecht verletzt, kann 

darin zugleich, abhängig von der Schwere, eine Verletzung der Würde liegen. Je schwerer 

                                                                 
356  Kannengießer, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein (12. Aufl.), GG, Art. 3 Rn. 53. In der Chancengleichheit liegt 

keine zwingende Ergebnisgleichheit, diese ist eine Utopie, Dürig/Scholz, in: Maunz/Dürig (Grundwerk), 

GG, Art. 3 Abs. 2 Rn. 61. 
357  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 54. 
358  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 236. 
359  Ähnliches Beispiel bei Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 155. 
360  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 56; siehe diese Arbeit oben unter C.III.5.c). 
361  Vgl. das Beispiel bei Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 53. 
362  Boysen, in: v. Münch/Kunig, GG, Art. 3 Rn. 203. 
363  Herdegen, in: Maunz/Dürig, GG, Art. 1 Rn. 120. 
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die Ungleichbehandlung ist, desto eher liegt darin gleichzeitig eine Würdeverletzung364. 

Die Unterscheidung der Schutzbereiche erfolgt mithin nach der Eingriffsintensität.  

Problematisch wird die Überschneidung im vorliegenden Fall, denn die Würdeverletzung 

ist nicht Folge einer Ungleichbehandlung, sondern deren Voraussetzung. Verstünde man 

den Würdebegriff des § 3 Abs. 4 AGG nach dem Inhalt von Art. 1 Abs. 1 GG ergäbe sich 

eine Situation in der das oberste Verfassungsgut zum Gradmesser und zur Voraussetzung 

einer weiteren Grundrechtsverletzung würde. Diese „Reihenfolge“ der Rechtsgutsverlet-

zungen spricht dafür, in der Würde des § 3 Abs. 4 AGG das allgemeine Persönlichkeits-

recht zu erkennen. Andernfalls wäre die Würdeverletzung zugleich Voraussetzung und 

Folge der Ungleichbehandlung.  

Fasst man die Würde bei der sexuellen Belästigung als Ausfluss des allgemeinen Persön-

lichkeitsrechts auf, ergibt sich folgende „Reihenfolge“: Die nach Gesamtabwägung der 

Güter und Interessen des Einzelfalls festgestellte Verletzung des allgemeinen Persönlich-

keitsrechts erfüllt den Tatbestand und stellt damit per Definition eine Ungleichbehandlung 

dar. Ist die Rechtsverletzung relativ gering, bleibt es dabei. Handelt es sich um eine 

schwere Verletzung, könnte darin – in der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits-

rechts, respektive des Benachteiligungsverbots – eine Verletzung der Menschenwürde i. 

e. S. des Art. 1 Abs. 1 GG liegen. Diese „Reihenfolge“ der Grundrechte wäre jedenfalls 

bezüglich der Menschenwürde widerspruchsfrei. 

Bleibt zu prüfen, ob die Fiktion zulässig ist, die aus der Verletzung des Freiheitsrechts 

nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG eine Verletzung des Gleichheitsrechts macht 

– oder in anderen Worten: ist § 3 Abs. 4 AGG systemwidrig, da er die dem Gleichheits-

recht immanente Frage nach der relativen Ungleichbehandlung nicht stellt, sondern diese 

im Falle einer Persönlichkeitsrechtsverletzung fingiert? 

(2) Systemwidrigkeit von § 3 Abs. 4 AGG? 

Eine Ansicht in der Kommentarliteratur zum AGG hält die Verbindung einer Würdever-

letzung mit einer Benachteiligung für systemwidrig365. Die frühere Regelung des Diskri-

minierungsverbots in § 611a BGB a. F. und der (sexuellen) Belästigung im BSchG lege 

nahe, dass das eine mit dem anderen nur wenig zu tun habe. Darüber hinaus sei es prob-

lematisch, auf den Diskriminierungsschutz zu vertrauen, da die Fälle, in denen der Täter 

beide Geschlechter belästige, mangels Ungleichbehandlung nicht unter den Schutz fie-

len366. Diskriminierungsverbote versuchten das Unrecht zu vermeiden, das dadurch ent-

stehe, dass für sich genommen nicht zu beanstandendes Verhalten durch gleichheitswid-

rige Unterscheidung ungerecht werde. Wohingegen bei einer Belästigung kein Vergleich 

erforderlich sei, da diese zu unterbinden sei, weil sie eine Verletzung der Würde und des 

Persönlichkeitsrechts darstellten367. Den Schutz vor Belästigungen durch ein Gleichbe-

handlungsgebot zu realisieren sei daher systemwidrig368. 

                                                                 
364  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 215. 
365  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 52; ebenso Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 39: „im Grunde sys-

temwidrig“. 
366  Thüsing, in: MüKo-BGB (5. Aufl.), AGG, § 3 Rn. 53. 
367  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 53. 
368  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 52. 
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Dem wird entgegengehalten, die europäische Vorgabe, dass eine Belästigung eine Be-

nachteiligung darstelle, sei systematisch geboten, da jedes Opfer einer sexuellen Belästi-

gung im Vergleich zu nicht belästigten Personen schlechter behandelt werde, mithin stets 

eine Ungleichbehandlung vorliege369. Die Belästigung stelle neben der Ungleichbehand-

lung gleichzeitig auch eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts dar370. Schiek weist zu 

Recht darauf hin, dass es sich bei der Einordnung der Belästigung für das deutsche Recht 

um einen Systemwechsel handelt371, der darin liegt, dass die sexuelle Belästigung trotz 

der erforderlichen Würdeverletzung auch dem Benachteiligungsverbot und nicht mehr al-

lein dem Persönlichkeitsrecht unterstellt ist. Systemwidrigkeit kann nur innerhalb eines 

bestehenden Systems auftreten. Die Änderung des Systems als solches ist nicht system-

widrig, sondern begründet ein neues System. Der Systemwechsel der mit der Einführung 

des AGG verbunden ist, kann daher nicht systemwidrig sein. Auch innerhalb der Syste-

matik des AGG liegt keine Systemwidrigkeit vor, denn Ziel des AGG ist es, vor Benach-

teiligungen aus Gründen der in § 1 AGG genannten Merkmale zu schützen. Versteht man 

Schutz vor Diskriminierung wie im AGG materiell und asymmetrisch, ist es sogar erfor-

derlich, die auf Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zielende sexuelle Be-

lästigung in das Benachteiligungsverbot zu integrieren. Nach dem individualistischen 

Verständnis der Diskriminierungsverbote372 besteht die Hauptfunktion des Diskriminie-

rungsschutzes in der Wahrung der Würde, die den Kern der Individualität jedes Einzelnen 

bildet. Eine Person soll nicht wegen eines Merkmals, das sie nicht ändern kann oder bil-

ligerweise nicht ändern muss, benachteiligt werden, da die Persönlichkeit des Menschen 

aus mehr als diesen Merkmalen besteht. Eine Benachteiligung wegen eines oder mehrerer 

der Gruppenmerkmale würde die individuellen Charaktereigenschaften der Person ver-

nachlässigen und sie in ihrem persönlichen Achtungsanspruch verletzen. Nach diesem 

Verständnis sind auch Belästigungen durch merkmalsbezogene Herabsetzungen Diskri-

minierungen, die als Würdeverletzung zu begreifen sind373. Mithin stellt es keinen Wider-

spruch dar, dass Gleichbehandlungsgebot und Würde gleichzeitig verletzt sind374. 

Dagegen lässt sich nicht einwenden, dass keine Diskriminierung mehr vorliege, wenn der 

Arbeitgeber männliche und weibliche Personen im Unternehmen belästigt375. Ein forma-

les Verständnis von Gleichheit scheitert an diesem Fall an der Ungleichbehandlung. Auch 

ein rein materielles Verständnis kann eine Ungleichbehandlung nicht begründen. Erst die 

asymmetrische Konzeption von Benachteiligung kommt zu einem angemessenen Ergeb-

nis. Sie berücksichtigt, dass der Arbeitgeber aufgrund der im Arbeitsverhältnis herrschen-

den Besonderheiten – wirtschaftliche und persönliche Abhängigkeit der Arbeitnehmer 

                                                                 
369  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 41.  
370  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 41. 
371  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 57. Ihr Hinweis, dass für die frühere Rechtslage das Verhältnis des 

Belästigers zur belästigten Person maßgebend war, trifft den Kern der Sache nur bei der einfachen Beläs-

tigung. Bei der sexuellen Belästigung ist nach wie vor das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeit-

nehmer anspruchsrelevant, denn die §§ 3, 4 BschSchG enthalten die Rechte der belästigten Person gegen 

den Arbeitgeber. 
372  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 43; ablehnend Adomeit/Mohr, AGG, Einl. Rn. 89 ff. 
373  Schiek, in: Schiek, AGG, Einl. Rn. 43. 
374  Abweichend wohl Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 117 die den Unterschied zwischen der Belästigung und 

einer Benachteiligung gerade darin sehen, dass sich die Belästigung gegen die Würde der Arbeitnehmer 

richtet. 
375  Vgl. das Beispiel aus der US-amerikanischen Rechtsprechung bei Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 

274. 
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von seiner Person – erst in die Lage versetzt wird, diesen hierarchischen Unterschied zu 

nutzen, indem er belästigt376. Das bedeutet aber auch, dass die belästigende Person nicht 

zwingend der Arbeitgeber sein muss. Es genügt, wenn die Person aufgrund einer rechtli-

chen Befugnis hierarchisch übergeordnet ist. Dies gilt unproblematisch für Vorgesetzte, 

deren Handeln sich der Arbeitgeber zurechnen lassen muss. Schwierig wird die Situation 

in der keine Hierarchie existiert, die sich aus dem Arbeitsverhältnis ergibt, z. B. bei der 

sexuellen Belästigung eines männlichen Arbeitnehmers gegenüber allen weiblichen Kol-

leginnen. Hier gelangt man nur dann zu einer Diskriminierung, wenn man eine Geschlech-

terhierarchie anerkennt, die auf geschlechtsspezifischer Macht basiert377. Das wird selbst 

bei gleichgeschlechtlicher Diskriminierung vertreten378. Schwule Opfer werden nicht we-

gen des gleichen Geschlechts belästigt, sondern weil sie als schwächeres Opfer vom Bel-

ästiger ausgemacht wurden, der gegenüber der betroffenen Person seine Mächtigkeit er-

kannt hat und aufgrund dieser Mächtigkeit in der Lage ist, ohne Gegenwehr der betroffe-

nen Person deren Persönlichkeitsrecht zu verletzen.  

(3) Zwischenfazit 

Eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt die betroffene Person sowohl in ihrem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht als auch in ihrem Gleichheitsrecht. Durch das sexuell 

bestimmte Verhalten wird zunächst das Persönlichkeitsrecht verletzt, etwa das Recht auf 

sexuelle Selbstbestimmung. Darin ist zugleich eine unzulässige Benachteiligung wegen 

des Geschlechts – ggf. unter besonderer Berücksichtigung des am Arbeitsplatz herrschen-

den hierarchischen Systems – zu sehen. Durch die Persönlichkeitsrechtsverletzung wird 

die Persönlichkeit der betroffenen Person auf das Merkmal Geschlecht verkürzt; sie wird 

aufgrund dieses Merkmals zum Sexualobjekt379 herabgewürdigt. Indem gerade diese Per-

son in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt wird, wird sie gegenüber nicht betroffenen Per-

sonen benachteiligt. Handelt es sich um eine schwere Verletzung, kann darin zusätzlich 

eine Verletzung der Menschenwürde liegen.  

d) Unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten 

Erstes hier zu betrachtendes Tatbestandsmerkmal ist das Vorliegen von unerwünschtem, 

sexuell bestimmtem Verhalten. Mit dieser Formulierung ist der Gesetzgeber von den 

Gleichbehandlungsrichtlinien abgewichen, die ein Verhalten „sexueller Natur“ verlangen. 

Ob dies eine inhaltliche Abweichung zu den Richtlinien darstellt, ist zu prüfen380. Die 

abweichende Formulierung ist mit einer beabsichtigten Anlehnung an die Begrifflichkei-

ten des § 2 Abs. 2 BSchG zu begründen, den der Gesetzgeber augenscheinlich an die 

geänderten europarechtlichen Anforderungen anpassen wollte. Anders ist der Vergleich 

der bisherigen mit der neuen Regelung, den der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung 

vornimmt, nicht zu deuten381. 

                                                                 
376  Vgl. Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 237 
377  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 224. 
378  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 224. 
379  Ähnliche Beispiele ergeben sich auch für die weiteren in Art. 3 Abs. 3 GG genannten Merkmale: Men-

schen mit anderer Hautfarbe werden durch Diskriminierung zu „Negern“ oder „Schwarzen“; vgl. auch die 

Beispiele von Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 66. 
380  Keine Abweichung zu den Richtlinien: Eggert-Weyand, Belästigung, S. 139. 
381  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
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aa) Sexuell bestimmtes Verhalten 

Da das AGG und das BSchG dieselbe Formulierung verwenden und der Gesetzgeber 

selbst den Vergleich mit der bisherigen Regelung zur sexuellen Belästigung betont, liegt 

der Rückgriff auf die zum BSchG ergangene Rechtsprechung und Literatur nahe. Ob die 

sich hieraus ergebende Fortschreibung der bisherigen Definition der sexuellen Belästi-

gung Sinn und Zweck der Gleichbehandlungsrichtlinien und dem Gleichheitssatz entspre-

chen, wird zu untersuchen sein. 

Die Definition der sexuellen Belästigung in § 3 Abs. 4 AGG enthält eine beispielhafte 

Aufzählung382 von sexuell bestimmtem Verhalten. Dabei handelt es sich um die bereits 

aus § 2 Abs. 2 Nr. 2 BSchG bekannten Verhaltensformen. Dieser nicht abschließende 

Katalog ist in der europäischen Richtlinienvorgabe nicht enthalten. Die Richtlinien spre-

chen stattdessen von einem Verhalten sexueller Natur das sich in verschiedenen Formen 

äußern kann. Bevor auf diese Formen näher eingegangen werden kann, ist zu klären, was 

sexuell bestimmtes Verhalten im AGG bedeutet. 

(1) Verhalten 

Unter den Begriff des Verhaltens ist jede bewusste Lebensäußerung zu subsumieren383. 

Hierzu zählen verbale Äußerungen, Gesten, Mimik, oder körperliche Übergriffe384. Teil-

weise wird verlangt, dass sich das Verhalten im Sinne einer konkret-individuellen Hand-

lung gegen eine bestimmte Person richtet385 und dass das Verhalten vorsätzlich erfolgt386. 

In § 2 Abs. 2 BSchG war das Vorsatzerfordernis noch ausdrücklich erwähnt. Aus der 

Definition des AGG lässt sich ein solches nicht mehr entnehmen. Der sich aus der euro-

parechtlichen Vorgabe ergebende notwendige Verzicht auf das Vorsatzerfordernis war 

bereits während der Entstehung der Gesetzesentwürfe in der Literatur diskutiert wor-

den387. Bereits mit Erlass der Richtlinien war deutlich, dass die europäische Anforderung 

ist, dass „jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller Natur“388 tatbestandsmäßig 

sein soll. Für eine Beschränkung auf vorsätzliches Verhalten wie noch im BSchG bleibt 

kein Raum389. Das Vorsatzerfordernis entspricht nicht der asymmetrischen Konzeption 

von Schutz vor Diskriminierung. Diskriminierung tritt unabhängig vom Vorsatz ein390. Es 

wird eine Gefährdungshaftung begründet, die im deutschen Recht zwar nicht unbekannt 

ist, aber bislang stets ein gefährliches Tun voraussetzte391, weshalb wohl teilweise zielge-

richtetes Handeln und bedingter Vorsatz gefordert werden392. Dieses Erfordernis steht je-

                                                                 
382  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
383  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 44; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16; Adomeit/Mohr, 

AGG, § 3 Rn. 127. 
384  Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 29. 
385  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 127. 
386  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 127; Marzodko, ZTR 2000, 305 (306); „bedingt vorsätzlich“ Thüsing, in: 

MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 65 und im Widerspruch zu Rn. 66. 
387  Vgl. Hadeler, NZA 2003, 77 (78). 
388  Richtlinie 2002/73/EG, ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 17. 
389  So auch die Gesetzesbegründung, BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33 zu § 3 Abs. 3 und Abs. 4. 
390  Ausführlich zum Vorsatzerfordernis unter dem Beschäftigtenschutzgesetz Baer, Würde oder Gleichheit?, 

S. 245 ff. 
391  Wank, NZA 2004 (Sonderbeilage zu Heft 22), 16 (19). 
392  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 65. 
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doch im Widerspruch zur Richtlinienvorgabe. Danach genügt „jede Form“ von Verhal-

ten393 – also auch nicht vorsätzliches. Zielgerichtetheit ist ebenfalls keine geeignete Ein-

grenzung des Verhaltens. Eine Belästigung liegt nach den Verhaltensbeispielen394 auch 

dann vor, wenn ohne konkrete Zielperson (z. B. eine bestimmte Frau) oder konkrete Ziel-

gruppe (z. B. alle Frauen eines Großraumbüros) ohne Belästigungsvorsatz pornographi-

sche Darstellungen allein „zur Unterhaltung der männlichen Kollegen“ aufgehängt wer-

den. Jede subjektive Einschränkung des potentiell belästigenden Verhaltens stellt es in 

das Ermessen der belästigenden Person, ob eine Belästigung vorliegt. Das wäre nicht nur 

unangemessen, sondern würde darüber hinaus internationale Standards unterlaufen395. 

Auch Fahrlässigkeit ist daher nicht erforderlich396. Das Verhalten muss jedoch sexuell 

bestimmt sein. 

(2) „sexuell“ 

Der Begriff entstammt dem lateinischen „sexus“ das die Bedeutung „Geschlecht“ trägt. 

Sexuell bedeutet dem Wortsinn nach „geschlechtlich“. Im allgemeinen Sprachgebrauch 

bezeichnet „sexuell“ jedoch nicht mehr allein einen allgemeinen geschlechtlichen Bezug, 

sondern einen verengten Bezug auf sexuelle Praktiken397 oder sexuelle Erregung. 

Baer weist darauf hin, dass dieses Verständnis von „sexuell“ nicht nur dem allgemeinen 

deutschen Sprachgebrauch zu Grunde liege, sondern auch dem deutschen Recht, das „se-

xuell“ regelmäßig nicht nur auf das Geschlechtliche beziehe, sondern mit Obszönität in 

Verbindung bringe398. Das Sexuelle im deutschen Recht sei eine moralische Einschätzung 

von Anstößigkeit399. Ihre Kritik besteht darin, dass dieses Verständnis den Anwendungs-

bereich der sexuellen Belästigung nach dem BSchG in einer Weise einschränke, die der 

Lebenswirklichkeit im Arbeitsleben unangemessen sei, da nicht erst das Obszöne oder 

moralisch Anstößige eine Diskriminierung darstelle, sondern bereits die mit der Ge-

schlechtszugehörigkeit verbundene Hierarchisierung eine Benachteiligung sei400. 

Die europäischen Richtlinien unterscheiden - wie auch das AGG - zwischen Belästigung 

durch sexuell bestimmtes Verhalten und Belästigung durch geschlechtsbezogenes Verhal-

ten. Legt man das Verständnis von Baer zu Grunde, so betrifft die einfache Belästigung 

wegen des Merkmals Geschlecht die Diskriminierung aufgrund der (reinen) Geschlechts-

zugehörigkeit, die sexuelle Belästigung des § 3 Abs. 4 AGG hingegen den speziellen Be-

reich der sexuellen Praktiken oder der sexuellen Erregung. Tatsächlich wird § 3 Abs. 4 

                                                                 
393  So auch die Gesetzesbegründung BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33 zu § 3 Abs. 5: „Es ist hingegen 

nicht erforderlich, dass der Anweisende sich der Verbotswidrigkeit der Handlung bewusst ist“; a. A. Ado-

meit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 41 ff. 
394  Dazu im Detail diese Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (4). 
395  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 248 f. 
396  v. Roetteken, § 3 Rn. 351; Annuß, BB 2006, 1629 (1632). 
397  So auch Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 251. 
398  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 251. 
399  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 252. 
400  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 254. 
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AGG als Spezialfall401 verstanden, der bezüglich seiner Struktur auf der einfachen Beläs-

tigung nach § 3 Abs. 3 AGG aufbaut402. Aufgrund der wenig konturierten Begrifflichkei-

ten bleibt die Abgrenzung zwischen rein geschlechtsbezogenem und sexuellem Verhalten 

dennoch schwierig.  

Der Sexualbezug lässt sich positiv und eindeutig feststellen, wenn die primären Ge-

schlechtsmerkmale betroffen sind, indem sie zum Beispiel berührt oder Gegenstand sons-

tigen Verhaltens werden. Mit dem Bezug zu primären Geschlechtsmerkmalen ist stets der 

Sexualbereich betroffen und damit ein Zusammenhang mit dem Sexuellen gegeben. Die 

Fälle der Aufforderung oder Andeutung von Geschlechtsverkehr und hiermit verbundener 

Zwang sind damit ebenso erfasst wie das Berühren der Geschlechtsorgane oder Äußerun-

gen hierüber. Gleiches gilt für das Zeigen oder Anbringen eindeutiger Abbildungen oder 

das Erzählen von darauf bezogenen Geschichten oder Witzen. 

Eine Beschränkung auf die primären Geschlechtsmerkmale wäre jedoch nicht ausrei-

chend, denn sie würde bedeuten, dass Berührungen der weiblichen Brust oder Klapse auf 

das Gesäß nicht zu sexuellem Verhalten zählen, obwohl auch diese Verhaltensweisen über 

den reinen Geschlechtsbezug hinausgehen und sexuell bestimmt sind. Eine Beschränkung 

auf sekundäre Geschlechtsmerkmale ist ebenfalls ungeeignet, da diese nicht zwingend in 

einem sexuellen Zusammenhang stehen – wie etwa Körpergröße oder Bartwuchs, so dass 

diesbezügliches Verhalten nicht zwingend sexuell ist. Sofern man auf erotisch definierte 

Körperzonen abstellt403, sind die Grenzen fließend. Unzweifelhaft handelt es sich bei der 

weiblichen Brust um eine erotisch definierte Zone, deren Berührung ein sexuelles Verhal-

ten darstellt. Jedoch sind nicht alle Körperregionen dermaßen eindeutig definiert. Die 

menschliche Hand dürfte kaum als erotisch definierte Körperregion bezeichnet werden 

können. Dennoch ist für sexuell bestimmtes Verhalten zugänglich, indem sie etwa zärtlich 

streichelnd berührt wird. Eine abschließende positive Definition, die den vielfältigen Ver-

haltensweisen gerecht wird, die über das rein Geschlechtliche hinausgehen und einen Se-

xualbezug aufweisen, lässt sich nicht aufstellen. 

Hingegen lässt sich eine negative Abgrenzung zum geschlechtsbezogenen Verhalten vor-

nehmen. Sexuelles Verhalten liegt danach stets vor, wenn nicht nur ein ausschließlich 

geschlechtsbezogenes Verhalten gegeben ist404. Ein auf das soziale Geschlecht bezogenes 

Verhalten kann bei Vorliegen der weiteren Tatbestandsmerkmale nur eine einfache Be-

lästigung darstellen. D. h., wenn die mit dem Geschlecht verbundenen gesellschaftliche 

Rolle oder mit ihr in Zusammenhang stehende Vorurteile adressiert werden, ist kein se-

xueller Zusammenhang gegeben. Sobald jedoch ein Verhalten auf das biologische Ge-

schlecht bezogen ist, kommt grundsätzlich eine sexuelle Belästigung in Betracht. Dabei 

spielt es keine Rolle, wenn nach diesem Grundsatz jedes Verhalten das in irgendeiner 

                                                                 
401  So Eggert-Weyand, Belästigung, S. 140. 
402  Vgl. Begründung des Gesetzgebers in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33; statt aller Schlachter, in: 

ErfK, AGG, § 3 Rn. 20: „Da eine sexuelle Belästigung ebenfalls eine Belästigung aus einem der in § 1 

genannten Gründe darstellt, ist sie prinzipiell bereits von Abs. 3 erfasst“. 
403  Beispiele bei Eggert-Weyand, Belästigung, S. 70. 
404  So wohl auch Eggert-Weyand, Belästigung, S. 140; ähnlich Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 254 die das 

zum BSchG wegen des dortigen Schutzgutes jedoch nicht für möglich hält.  
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Form auf das biologische Geschlecht bezogen ist, tatbestandsmäßig wirkt, da die Würde-

verletzung die entscheidende Schwelle und das Korrektiv darstellt, an dem geringfügige 

Eingriffe ausscheiden405. 

Allein diese negative Abgrenzung, nach der nur offensichtlich ungeeignetes Verhalten 

nicht in die Prüfung des Tatbestandes einzustellen ist, kann sicherstellen, dass effektiver 

Schutz vor sexueller Belästigung gewährleistet wird. Nur wenn zunächst alle potentiell 

belästigenden Verhaltensweisen erfasst werden und erst im Rahmen der Tatbestandsprü-

fung diejenigen geringfügigen Vorfälle mit bloßem Lästigkeitswert406 wieder ausge-

schlossen werden, wird der asymmetrischen Konzeption von Gleichheitsrecht genüge ge-

tan. Würde über die Definition des sexuellen Verhaltens bereits eine Erheblichkeits-

schwelle eingeführt, wäre die zusätzliche Prüfung der Würdeverletzung nicht erforderlich.  

(3) Objektiv oder subjektiv sexuell bestimmtes Verhalten? 

Das Verhalten hat nach § 3 Abs. 4 AGG nicht nur sexuell, sondern „sexuell bestimmt“ zu 

sein. Es handelt sich um die wortgleiche Formulierung wie im BSchG. Aus ihr wurde 

unter der Geltung des BSchG abgeleitet, dass die Bewertung, wann sexuell bestimmtes 

Verhalten vorliege, aus der subjektiven Sicht der belästigenden Person zu erfolgen habe, 

da diese ihr Verhalten bestimme407. Bereits zur früheren Rechtslage wurde das Problem 

erkannt, dass mit der subjektiven Bewertung der Bestimmtheit sexuellen Verhaltens die 

Fälle aus dem Anwendungsbereich ausscheiden, in denen trotz erkennbarer Ablehnung 

des Verhaltens dieses aus Sicht der belästigenden Person „nur freundschaftlich“ gemeint 

war408. Für die Frage nach der sexuellen Bestimmtheit konnte bereits unter dem Rege-

lungsregime des BSchG nur der Eindruck von objektiven Beobachtern ein akzeptabler 

Maßstab sein409, denn für die Frage, ob eine Belästigung vorliegt, kommt es darauf an, ob 

Menschen, die gleichberechtigt miteinander umgehen wollen, ein Verhalten als Diskrimi-

nierung ansehen410. 

Die subjektive Sicht wird heute nicht mehr vertreten. Trotz des unveränderten Wortlauts 

wird heute allgemein von der Bestimmung durch objektive, weibliche und männliche Be-

obachter ausgegangen411. Auf das subjektiv von der belästigenden Person erstrebte Ziel 

kommt es nicht an412. Die objektive Auffassung überzeugt auch, denn nicht nur lassen 

sich mit ihr die soeben genannten Einschränkungen des Diskriminierungsschutzes ver-

meiden. Darüber hinaus findet sich auch in den Richtlinienvorgaben kein Anhaltspunkt, 

dass es bezüglich des potentiell belästigenden Verhaltens auf eine subjektive Bestimmung 

durch die belästigende Person ankommt. Für die Richtlinien ist „jede Form von […] Ver-

halten sexueller Natur“ in Betracht zu ziehen. Die subjektive Komponente, die in der na-

tionalen Formulierung angelegt ist, findet hier keinen Eingang. 

                                                                 
405  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
406  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 17. 
407  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 253; Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018) der dies aus dem Beispiel der 

sexuell bestimmten Berührungen ableitet, bei denen das subjektive Ziel sei, eine Beziehung herzustellen. 
408  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 253; Schlachter, in: ErfK (6. Aufl.), BSchG, § 2 Rn. 5. 
409  Hohmann, ZRP 1995, 167 (168); Schlachter, in: ErfK (6. Aufl.), BSchG, § 2 Rn. 5. 
410  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 253. 
411  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 54; Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 37; Schlachter, in: ErfK, AGG, 

§ 3 Rn. 21; Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 151; Wendeling-Schröder, in: 

Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 29; Herzog, S. 198. 
412  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 54. 
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In Fällen zweideutigen Verhaltens – etwa bei zweideutigen Bemerkungen oder vermeint-

lich zufälligen Berührungen – gelangt die subjektive Auffassung zu dogmatisch richtigen 

Ergebnissen, indem sie die subjektive Belästigungsintention erfasst und berücksichtigt, 

die objektiv nicht eindeutig feststellbar ist. Sie begegnet jedoch massiven Praktikabilitäts-

schwierigkeiten, da die Handlungen zweideutig sind und sich der Nachweis der subjekti-

ven Zielrichtung nicht zweifelsfrei an der Handlung ableiten lässt. Die objektive Betrach-

tung kann in Zweideutigkeitsfällen stets nur zu einem uneinheitlichen Ergebnis gelangen, 

eben dem, dass die Handlung ambivalent ist. Das bedeutet, dass sie jedenfalls auch einen 

Aspekt enthält, der als sexuelles Verhalten zu qualifizieren ist. Stellt man auf diesen ab, 

ist jedes auch sexuelle Verhalten tatbestandsmäßig. Andernfalls wäre lediglich und aus-

schließlich nur sexuelles Verhalten unter § 3 Abs. 4 AGG zu subsumieren. Das scheint 

jedoch nach Sinn und Zweck der Vorschrift nicht ausreichend, da damit ambivalentes 

Verhalten ausscheiden würde, ohne es der Prüfung zuzuführen, ob der mitumfasste sexu-

elle Aspekt bereits ausreicht, um die Würdeverletzung zu bewirken. Doppeldeutiges Ver-

halten ist daher als auch sexuell bestimmtes Verhalten mit umfasst. Sofern sich der sexu-

elle Aspekt als völlig untergeordnet herausstellt, wäre das sexuelle Verhalten auf Ebene 

der Würdeverletzung aus dem Tatbestand auszuscheiden413. 

(4) Verhaltensarten 

§ 3 Abs. 4 AGG spezifiziert in Rezeption des aufgehobenen § 2 Abs. 2 Nr. 2 BSchG, dass 

verschiedene beispielhaft genannte, mögliche Verhaltensweisen zu sexuell bestimmtem 

Verhalten zu zählen sind414. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Auch andere als die 

in § 3 Abs. 4 AGG genannten Verhaltensweisen können eine sexuelle Belästigung dar-

stellen, sofern sie unerwünscht und sexuell bestimmt sind415. 

Es handelt sich um sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell be-

stimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie Zeigen und 

sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen, die von den Betroffenen er-

kennbar abgelehnt werden416.  

(a) Sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen  

Da die Formulierung „sexuelle Handlung“ derjenigen des § 184h Nr. 1 StGB entspricht, 

könnte der Gesetzgeber auf diese Legaldefinition verwiesen haben.  

                                                                 
413  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. e) aa). 
414  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 54; Schiek, in: Schiek, § 3 Rn. 63. 
415  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 58. 
416  § 2 BSchG lautete:  

 § 2 Schutz vor sexueller Belästigung 

 (1) Arbeitgeber und Dienstvorgesetzte haben die Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

zu schützen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen. 

 (2) Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist jedes vorsätzliche, sexuell bestimmte Verhalten, das die 

Würde von Beschäftigten am Arbeitsplatz verletzt. Dazu gehören  

1. sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, die nach den strafgesetzlichen Vorschriften unter 

Strafe gestellt sind, sowie 

2. sonstige sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Be-

rührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts sowie Zeigen und sichtbares Anbringen von pornogra-

fischen Darstellungen, die von den Betroffenen erkennbar abgelehnt werden. 

 (3) Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten oder ein 

Dienstvergehen. 
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Hierzu ist bereits unter der Geltung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 BSchG untersucht worden, ob 

mit der Verwendung der gleichlautenden Terminologie eine Übernahme der strafrechtli-

chen Definition und Reichweite verbunden ist417. Für eine solche Annahme spricht, dass 

der Gesetzgeber des BSchG nicht in § 2 Abs. 2 Nr. 1 BSchG, mithin im selben Absatz 

innerhalb einer Vorschrift eines Gesetzes den identischen Begriff unterschiedlich verwen-

den wird, sondern eine einheitliche Terminologie gebraucht418. Ferner spricht dafür, dass 

sich andernfalls für die Verhaltensweisen der körperlichen Berührung und der Bemerkung 

sexuellen Inhalts und u. U. auch des Zeigens pornographischer Darstellungen kein eigener 

Anwendungsbereich mehr bleibt, da diese ebenfalls als sexuelle Handlungen im weiteren 

Sinn aufgefasst werden können. 

Dagegen lässt sich jedoch vorbringen, dass der Gesetzgeber ausweislich seiner Gesetzes-

begründung in § 2 Abs. 2 Nr. 1 BSchG die strafrechtlich relevanten Fälle der sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz erfassen wollte und in Nr. 2 „neben sexuellen Handlungen 

[…] alle sonstigen vorsätzlich sexuell bestimmten Handlungen“419. Durch die Abwei-

chung der Terminologie der Begründung vom insoweit einheitlichen Gesetzeswortlaut ist 

Raum für die Interpretation, dass in Nr. 2 nicht nur sexuelle Handlungen im Sinne des 

StGB gemeint sind, sondern alle sonstigen sexuellen Handlungen und Aufforderungen zu 

diesen. Für diese Ansicht spricht ferner, dass § 2 Abs. 2 Nr. 2 BSchG keinen Bezug zum 

Strafrecht enthält. Sähe man in Nr. 2 eine erneute Verweisung auf das StGB, wäre die 

Alternative der „Verhaltensweisen“ in Nr. 1 nach der hier vertretenen Auffassung voll-

ständig ausgehöhlt und obsolet420. 

Richtig ist daher das Verständnis der sexuellen Handlungen in § 2 Abs. 2 Nr. 2 BSchG 

im Sinne von allen sonstigen, d. h. nicht unter § 184h Nr. 1 StGB fallenden sexuellen 

Handlungen. Erheblichkeit im strafrechtlichen Sinne oder gar Strafbarkeit ist nicht erfor-

derlich. Nach der hier vertretenen Auffassung sind dies alle Handlungen, die einen nicht 

rein sozialen Geschlechtsbezug aufweisen. Da sich nach der Begründung des Gesetzge-

bers hieran mit dem AGG nichts ändern sollte, gilt Entsprechendes auch unter der aktuel-

len Gesetzeslage. 

Weder AGG noch BSchG enthalten Einschränkungen dahingehend, an wem die belästi-

gende Person die Handlungen vornimmt. In Betracht kommt die belästigende Person 

selbst, die belästigte Person oder ein Dritter. Eine Belästigung kann mithin auch durch 

eine Handlung erfolgen, bei welcher die betroffene Person durch die Wahrnehmung einer 

körperfremden Handlung belästigt wird421. 

Die bloße Aufforderung zu einer sexuellen Handlung reicht aus; die Vornahme der Hand-

lung ist nicht erforderlich. Die Aufforderung muss die belästigte Person selbst zur aktiven 

Vornahme solcher Handlungen veranlassen wollen422. Darunter fällt jede direkte, aus-

drückliche oder konkludente Ansprache einer Person mit dem Inhalt, dass diese dazu be-

wegt werden soll, eine sexuelle Handlung selbst vorzunehmen423. Dabei spielt es keine 

                                                                 
417  Herzog, S. 203; Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018); Schlachter, in: ErfK (6. Aufl.), BSchG, § 2 Rn. 8. 
418  Herzog, S. 203. 
419  BT-Drs. 12/5468 vom 21.7.1993, S. 46. 
420  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. II. 
421  Herzog, S. 204. Mithin sind auch Handlungen vor einer anderen Person umfasst. 
422  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 22. 
423  Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018). 
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Rolle, ob die belästigte Person die sexuelle Handlung an sich selbst, an der belästigenden 

Person oder an einer dritten Person vornehmen soll424. 

(b) Sexuell bestimmte körperliche Berührungen 

Folgt man der hier vertretenen, weiten Interpretation des Begriffs der sexuellen Handlung, 

bleibt für sexuell bestimmte körperliche Berührungen kein gesonderter Anwendungsbe-

reich, da jede mögliche tatbestandliche Ausführung bereits von der sexuellen Handlung 

umfasst ist425. Das sexuell bestimmte Verhalten in § 3 Abs. 4 AGG ist objektiv zu bestim-

men426; nichts Anderes kann sich daher für die beispielhafte Aufzählung typischer Ver-

haltensweisen ergeben. Ob eine sexuell bestimmte körperliche Berührung vorliegt ist – 

entgegen der Suggestion des Wortlauts – objektiv zu ermitteln427.  

In der Gesetzesbegründung zum BSchG findet sich keine gesonderte Erwähnung der se-

xuell bestimmten körperlichen Berührung, so dass davon auszugehen ist, dass der Gesetz-

geber durch die beispielhafte Erwähnung verdeutlichen wollte, dass er insbesondere die-

sen besonders typischen Fall der sexuellen Belästigung unproblematisch unter den Tatbe-

stand subsumiert haben wollte. Entsprechend ist heute anerkannt, dass sexuell bestimmte 

körperliche Berührungen von keiner besonderen Erheblichkeit sind müssen, um eine se-

xuelle Belästigung zu bewirken428 und dass des Fehlverhaltens bei Berührungen in der 

Regel schwerer wiegt ist als bei verbalen Äußerungen429. Typische Beispiele für diese 

Form von körperlichen Kontakten sind Küsse, Berühren der weiblichen Brust, Klapsen 

des Gesäßes oder auch eine Umarmung430. 

(c) Bemerkungen sexuellen Inhalts 

Bemerkungen sexuellen Inhalts sind Äußerungen über sexuelles Verhalten, Partnerwahl, 

sexuelle Neigungen oder Ausstrahlung und Erscheinungsbild an- oder abwesender Perso-

nen431. Anders als der verwendete Plural es nahelegt genügt grundsätzlich auch eine ein-

zelne Äußerung von erheblichem Gewicht432.  

Es muss sich um verbale Äußerungen handeln433; diese müssen nicht zwingend oral ge-

äußert werden, Verkörperungen insbesondere in Schriftform sind gleichfalls geeignet. 

Hierunter fallen auch zwei- oder mehrdeutige Äußerungen. Dies ergibt sich aus der Än-

derung der Gesetzesvorlage des BSchG durch die Gesetz gewordene Beschlussempfeh-

lung des Ausschusses für Frauen und Jugend vom 20.4.1994434. Denn gerade schlüpfrige 

                                                                 
424  So auch Herzog, S. 204. 
425  Aufgrund der Beispielhaftigkeit der aufgezählten Verhaltensweisen ist dies unbeachtlich. 
426  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (3). 
427  A. A. Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018). 
428  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 71. 
429  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 22. 
430  Beispiele nach Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 153 mit Nachweisen der ar-

beitgerichtlichen Rechtsprechung. 
431  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 22; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 56; ähnlich VGH München, Beschl. 

v. 12.8.2004 – 22 CS 04.1679, NVwZ-RR 2005, 49 (49). 
432  Beispiele bei LAG Niedersachsen, Urt. v. 25.11.2008 – 1 Sa 547/08, NZA-RR 2009, 249. 
433  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 72. Auch die Richtlinien verwenden die Terminologie des Äu-

ßerns in verbaler Form. 
434  BT-Drs. 12/7333 vom 20.4.1994, S. 37. 
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Kommentare wie Witze mit sexuellem Inhalt beziehen ihre Pointe häufig aus ihrer Dop-

peldeutigkeit435. Die Bemerkung muss sich nicht unmittelbar an einen Empfänger rich-

ten436. Es reicht aus, dass eine Bemerkung sexuellen Inhalts geäußert wird. Ob diese sich 

direkt oder indirekt an eine anwesende Person richtet oder einen allgemeinen Bezug zum 

biologischen Geschlecht herstellt, ist unerheblich. Die Bemerkung kann auch unter Ab-

wesenden den Tatbestand erfüllen, etwa wenn diese mittels Telefon oder Hinterlassen von 

Nachrichten auf einem Anrufbeantworter erfolgt437.  

Nicht ausreichend sind hingegen bloße Geräusche, die in einem entsprechenden Kontext 

stehen438, wie z. B. Stöhnlaute. Bemerkungen und Äußerungen in verbaler Form439 ist ge-

mein, dass es sich um verbalisiertes Verhalten handelt, ihr Inhalt also durch Worte ausge-

drückt wird440. Bloße Lautmalerei erfüllt hingegen die Voraussetzungen der sonstigen se-

xuell bestimmten Handlung, wenn man der hier vertretenen weiten Auslegung der sexu-

ellen Handlung folgt, da es sich um eine Handlung im Sinne einer bewussten Lebensäu-

ßerung handelt. Dies gilt auch bei rein akustischen Wiedergaben, die z. B. am Telefon 

durchgeführt werden. In der Regel sind Geräusche jedoch mit sinnbildlich unterstützender 

Mimik oder Gesten verbunden, wodurch ihre Einordnung als sexuelle Handlung unzwei-

felhaft wird. 

(d) Unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von pornographischen Darstel-

lungen 

Die Terminologie dieser beispielhaften Verhaltensweise geht auf das BSchG zurück und 

war bereits während dessen Geltung umstritten. Nach systematischen Gesichtspunkten 

liegt es nahe, dass der Gesetzgeber mit dem Begriff der pornographischen Darstellung ins 

StGB verweist. Gemäß § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB macht sich strafbar, wer pornographische 

Schriften an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert zu sein. 

Wenn aber Zeigen oder sichtbares Anbringen von pornographischen Darstellungen bereits 

einen Straftatbestand darstellt, wäre die Erwähnung in § 2 Abs. 2 Nr. 2 Alt. 4 BSchG und 

das damit verbundene Ablehnungserfordernis entbehrlich, da in Wahrheit der speziellere 

Fall des § 2 Abs. 2 Nr. 1 BSchG gegeben wäre.  

Der Begriff der Darstellung ist im StGB bekannt. § 11 Abs. 3 StGB bestimmt, dass die 

Verwendung des Begriffs der „Schriften“ im StGB unter Verweis auf diese Vorschrift 

zugleich auch „Ton- und Bildträger, Datenspeicher, Abbildungen und andere Darstellun-

gen“ meint. Den Oberbegriff bildet dabei die Darstellung. Unter Darstellungen sind jeg-

liche Arten stofflicher Zeichen zu verstehen, die sinnlich wahrnehmbar sind; die stoffliche 

Verkörperung muss von gewisser Dauer sein, so dass Live-Übertragungen oder Auffüh-

rungen ausscheiden441.  

Wenn der Gesetzgeber des BSchG von Darstellungen spricht, die gezeigt oder sichtbar 

angebracht werden, so steht dahinter die Vorstellung, dass es sich um visuell wahrnehm-

bare Verkörperungen pornographischer Art handelt, z. B. in Form von Fotographien, 

                                                                 
435  Herzog, S. 205. 
436  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 72. 
437  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 71. 
438  A. A. Eggert-Weyand, Belästigung, S. 71. 
439  So die Terminologie der Richtlinien. 
440  Wahrig-Burfeind, Renate, Wahrig, Fremdwörterlexikon, Gütersloh-München 2001. 
441  Eser/Hecker, in: Schönke/Schröder, StGB, § 11 Rn. 69. 
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Bildkalendern oder Magazinen mit einschlägigem Inhalt. Es kann sich bei gleicher Wer-

tung auch um die digitalen Fassungen eben genannter Verkörperungen handeln. Damit 

besteht weitgehende Übereinstimmung mit der strafrechtlichen Auffassung von Darstel-

lungen – allein reine Tondarstellungen, die nur auditiv zu erfassen sind, fallen nicht da-

runter. Diese können unter die Verhaltensweisen der Bemerkung sexuellen Inhalts oder 

eines sonstigen sexuell bestimmten Verhaltens gefasst werden, so dass sich keine Schutz-

lücke ergibt. 

Etwas anders könnte aus der Qualifizierung der Darstellung als „pornographisch“ erge-

ben. Durch das Inkrafttreten des AGG ist keine Klarstellung erfolgt, ob eine Bezugnahme 

auf den strafrechtlichen Pornographiebegriff zu erfolgen hat, der nur einen vergleichs-

weise engen Anwendungsbereich hat442. Danach ist eine Darstellung (nur) dann als por-

nographisch anzusehen, wenn sie sexuelle Vorgänge in grob aufdringlicher oder anreiße-

rischer Weise in den Vordergrund rückt und ihre Gesamttendenz ausschließlich oder über-

wiegend auf das lüsterne Interesse an sexuellen Dingen abzielt443 und den Menschen zum 

bloßen, auswechselbaren Objekt geschlechtlicher Begierde degradiert444. Die Darstellung 

(halb-)nackter Frauen in Pin-Up Kalendern wäre demnach nicht vom Pornographiebegriff 

erfasst. Diese Form der Darstellung ist jedoch weit verbreitet.  

Eine Öffnung enthält der strafrechtliche Pornographiebegriff, sofern es sich um Kunst 

handelt. Seit der Abwendung vom materiellen zum formalen Kunstbegriff445 schließen 

sich Pornographie und Kunst nicht mehr aus, sondern können sich überschneiden. Handelt 

es sich um pornographische Kunst, unterliegt diese nicht der strafrechtlichen Verfolgung. 

Der Grund hierfür liegt in der grundrechtlich gewährten Kunstfreiheit. Diese ist jedoch 

nicht schrankenlos ausgestaltet, sondern findet ihre Grenze in den Grundrechten anderer 

und sonstigen Rechtsgütern von Verfassungsrang. Bei der Abwägung, ob ein Kunstwerk 

mit pornographischen Inhalt geduldet werden muss, wird es maßgeblich auf die Intensität 

der Darstellung und die Art der Präsentation ankommen446. Hierbei sind die Besonderhei-

ten des Arbeitslebens zu beachten, insbesondere der Umstand, dass der Darstellung nicht 

ohne Weiteres entgangen werden kann, wenn sie sich am regelmäßig aufzusuchenden Ar-

beitsplatz oder auf dem Weg dorthin befindet. Bewirkt das pornographische Kunstwerk, 

dass eine Auseinandersetzung mit Sexualität durch die Betrachter unausweichlich ist, 

greift die Darstellung in deren absolut geschützte Sexualsphäre ein. Deren Schutz schränkt 

die Handlungsfreiheit des Aufstellers der Darstellung ein, so dass diese zu entfernen ist. 

Für die Anwendung des strafrechtlichen Pornographiebegriffs auf das AGG spricht zu-

nächst die Systematik und der vermutete Wille des Gesetzgebers, identische Begriffe ein-

                                                                 
442  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 74. Für die Anwendung der strafrechtlichen Grundsätze 

Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 145; Herzog, S. 207; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 57; Schleusener, in: 

Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 155; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, 

AGG, § 3 Rn. 47; Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018); ablehnend Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 

3 Rn. 74; Schlachter, in: ErfK (6. Aufl.), BSchG, § 2 Rn. 11; weniger deutlich: Schlachter, in: ErfK, 

AGG, § 3 Rn. 22. 
443  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 8. 
444  Vgl. zum Pornographiebegriff auch BGH, Urt. v. 21.6.1990 – 1 StR 477/89, BGHSt 37, 55 (58). 
445  BVerfG, Beschl. v. 17.7.1984 – 1 BvR 816/82, BVerfGE 67, 213 (224 ff.); BVerfG, Beschl. v. 3.6.1987 – 

1 BvR 313/85, BVerfGE 75, 369. 
446  Herzog, S. 207. 
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heitlich zu verwenden. Die Gleichschaltung der Terminologien führt auch nicht unmittel-

bar zur Strafbarkeit einer in dieser Weise belästigenden Person, da hier Zeigen oder sicht-

bares Anbringen erforderlich ist, in § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB hingegen „gelangen lassen“ 

verlangt wird, was bedeutet, dass die belästigte Person regelmäßig Gewahrsam an der 

Darstellung erlangen muss447. Auch hat der Gesetzgeber davon abgesehen, eine anders-

lautende Formulierung – z. B. die der „sexuellen Darstellung“448 – zu verwenden, um den 

Sexualbezug zu verdeutlichen, sich aber vom StGB zu distanzieren449. Folgt man dieser 

Auffassung, liegt eine sexuelle Belästigung erst dann vor, wenn entweder Pornographie 

im Sinne von aufdringlich vergröbernden Darstellungen sexueller Vorgänge vorliegt oder 

wenn die Anzahl der sexuellen Darstellungen nicht-pornographischer Art so hoch ist, dass 

insgesamt doch von einem Eindruck entmenschlichter Sexualität gesprochen werden 

kann450. 

Gegen eine solche Beschränkung des Anwendungsbereichs ist vorzubringen, dass der Ge-

setzgeber ausweislich seiner Gesetzesbegründung auch „alle sonstigen […] sexuell be-

stimmten Handlungen, Aufforderungen und Verhaltensweisen“ erfassen wollte451. § 184 

Abs. 1 Nr. 6 StGB schützt die Intimsphäre der betroffenen Person und i. w. S. auch ihr 

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung452. Das AGG hingegen schützt vor Benachteiligun-

gen453. Diesen unterschiedlichen Schutzgütern wird mit einem einheitlichen Pornogra-

phiebegriff nicht Rechnung getragen. Die Verletzung eines absoluten Schutzgutes wie der 

Intimsphäre erfordert naturgemäß einen stärkeren Eingriff als die Verletzung des Diskri-

minierungsverbots – insbesondere unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Verlet-

zung am Arbeitsplatz. Dies mag zum BSchG noch anders gewesen sein, da dort nur die 

Würde als Schutzgut genannt ist und insofern zwei Schutzgüter betroffen waren, die sich 

dem Inhalt nach ähnlicher sind. Nach der Übernahme in das AGG ist eine Neubewertung 

im Sinne der soeben gezeigten Unterschiede zwingend. Auch nach Sinn und Zweck ist 

eine weite Auslegung des Begriffs geboten. Ausgangspunkt ist die Gesetzesbegrünung 

zum AGG, wonach die beispielhafte Aufzählung von Verhaltensweisen „typische Fälle“ 

erfasst454. Zu den typischen Fällen zählt jedoch das Aufhängen von Kalendern und Postern 

(sog. Centerfolds) von (halb-)nackten Damen, ohne pornographische Qualität zu errei-

chen. Aus der weiten Verbreitung von Pinupgirls in Zeitungen, der Werbung und dem 

Fernsehen kann nicht auf den strafrechtlichen Pornographiebegriff geschlossen werden455, 

da sich eine solchermaßen konfrontierte Person der Darstellung einfach entziehen kann, 

was am Arbeitsplatz regelmäßig nicht ohne Weiteres möglich ist. Genau darin liegt der 

entscheidende Unterschied zur Begegnung mit Sexualität in der Öffentlichkeit. 

Qualitativ unterscheidet sich das sichtbare Anbringen von den übrigen beispielhaften Ver-

haltensweisen dahingehend, dass ihm nicht nur ein vorübergehender oder flüchtiger Cha-

rakter innewohnt, wie dies bei Bemerkungen oder Berührungen der Fall ist, sondern dass 

                                                                 
447  BGH, Beschl. v. 23.11.2004 – 5 StR 156/05, NStZ-RR 2005, 309 (309). 
448  Beispiel von Herzog, S. 207. 
449  Herzog, S. 207. 
450  Herzog, S. 207. 
451  BT-Drs. 12/5468 vom 21.7.1993, S. 46f. 
452  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 5. 
453  Vgl. zum Verhältnis von Würde und Gleichheit diese Arbeit unter C. III. 5. c) dd). 
454  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
455  So aber Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 145. 
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ihm eine Dauerhaftigkeit zukommt. Die sexuelle Belästigung wirkt, sobald und solange 

die Darstellung angebracht ist und sie von der belästigten Person wahrgenommen wird. 

Hierbei können leicht zeitlich intensive Belästigungen entstehen. Es ist daher geboten, die 

maßgebende Schwelle für die Eröffnung des Tatbestands einer Belästigung nicht unnötig 

zu erhöhen, zumal Darstellungen, die nach den Umständen ihrer Präsentation oder ihres 

Inhalts nicht geeignet sind, eine Würdeverletzung zu bewirken, wieder ausscheiden. So 

ist z. B. ein Bikinikalender, der in einer nichtöffentlichen und nur von männlichen Mitar-

beitern genutzten Werkstatt angebracht ist, unbedenklich456. Wird diese Werkstatt einmal 

wöchentlich für wenige Minuten, z. B. zu Reinigungszwecken, von weiblichem Personal 

betreten, stellt der angebrachte Kalender zwar – da er sich nicht allein auf das soziale 

Geschlecht bezieht – ein sexuelles Verhalten dar, das jedoch keine Würdeverletzung dar-

stellen muss. Anders hingegen dürfte dies sein, wenn in der Werkstatt täglich auch eine 

Kollegin arbeitet, insbesondere wenn diese die Unerwünschtheit zum Ausdruck gebracht 

hat. Der Unterschied folgt aus den Besonderheiten des Arbeitsverhältnisses, das die täg-

liche Konfrontation mit der Darstellung unumgehbar macht und aus der Tatsache, dass 

die belästigende Handlung dauerhaft fortwirkt.  

Zeigen ist nicht im Sinne des Deutlichmachens durch Gesten zu verstehen, denn die Dar-

stellung muss stofflich verkörpert sein, ein Zeigen im Sinne einer Darbietung oder Vor-

führung ist nicht ausreichend. Zeigen ist vielmehr in der Bedeutung von jemanden etwas 

ansehen oder betrachten lassen; etwas vorzeigen oder auf etwas aufmerksam machen457 

gemeint. Im Kern steht die visuelle Wahrnehmung, wobei auch die taktile Wahrnehmung 

in Frage kommt, wenn die Sehkraft eingeschränkt ist. Die übrigen Sinneswahrnehmungen 

scheiden nach dem Wortsinn aus. Wesentlich ist, dass die betroffene Person sich der 

Wahrnehmung nicht ohne Weiteres entziehen kann, da das Zeigen gerade deshalb ausge-

führt wird, um eine andere Person zu einer Wahrnehmung zu veranlassen und eine Kennt-

nisnahme herbeizuführen. Zeigen erfordert daher objektiv eine Vorzeigehandlung und 

subjektiv direkten Vorsatz der belästigenden Person bezüglich der Kenntnisnahme durch 

die betroffene Person458. Zeigen ist z. B. dann gegeben, wenn ein Vorgesetzter eine Mit-

arbeiterin im Dienst pornographische Bilder vorlegt459. Vorzeigehandlung und Kenntnis-

nahme können auch zeitlich auseinanderfallen, etwa wenn pornographische Darstellungen 

am Schreibtisch platziert werden, so dass die Vertreterin sie sieht460. Die Vorzeigehand-

lung liegt in der Platzierung, so dass die andere Person sich der Kenntnisnahme nicht ohne 

Weiteres entziehen kann, da sie an ihrem Arbeitsplatz konfrontiert wird. Anders verhält 

es sich, wenn pornographische Bilder an öffentlichen Plätzen oder an Orten platziert wer-

den, die einem eingeschränkten Personenkreis zugänglich sind, sofern die betroffene Per-

son zugangsberechtigt ist. Darin ist nur ein Zugänglichmachen im Sinne von § 184 Abs. 

1 Nr. 1 StGB zu sehen, da die tatsächliche Kenntnisnahme einen zusätzlichen, hierauf 

gerichteten Willen der betroffenen Person voraussetzt.  

                                                                 
456  Beispiel nach Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 39. 
457  So auch Herzog, S. 208. 
458  Herzog, S. 208. 
459  LAG Schleswig-Hostein, Urt. v. 27.9.2006 – 3 Sa 163/06, abrufbar über juris. 
460  Beispiel nach Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018) „z. B. durch Legen auf seinen Schreibtisch“. Das Plat-

zieren „im Schreibtisch“ (Beispiel von Herzog, S. 208) könnte bereits der Straftatbestand des § 184 Abs. 

1 Nr. 6 StGB verwirklicht sein, da die Vertreterin mindestens Mitgewahrsam an den im Schreibtisch be-

findlichen Sachen hat. 
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Sichtbares Anbringen setzt die auf eine gewisse Dauer angelegte Befestigung der Darstel-

lung an einer anderen Sache voraus, etwa durch Klebestreifen oder Reißzwecke. Die Dar-

stellung ist dann sichtbar, wenn sie für andere Personen visuell wahrnehmbar ist. Das ist 

auch der Fall, wenn die Darstellung in einem Raum angebracht ist, die nur einem einge-

schränkten Personenkreis zugänglich ist. Typische Formen sind das Aufhängen von 

Nacktkalendern oder Centerfolds an Wänden und Schränken. Hierzu können auch die In-

nenseiten von Schränken zählen, wenn diese nicht ausschließlich der persönlichen Nut-

zung durch die handelnde Person zugewiesen sind461. 

(5) Unter Strafe gestelltes Verhalten 

Die in dieser Arbeit vorstehend unter (4) dargestellten Verhaltensweisen stammen aus der 

vormaligen Regelung des § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BSchG und stellten dort einen Auffang-

tatbestand dar für den Fall, dass die Verhaltensweise der belästigenden Person nicht be-

reits unter Nr. 1 fiel462. Die Regelung, dass sexuelle Handlungen und Verhaltensweisen, 

die nach den strafgesetzlichen Vorschriften unter Strafe gestellt sind, eine sexuelle Beläs-

tigung darstellen, ist in § 3 Abs. 4 AGG nicht mehr ausdrücklich enthalten. Nach der 

Begründung des Gesetzgebers zählen diese jedoch „erst recht“463 zu den erfassten Ver-

haltensweisen, da sie in jedem Fall gegenüber den aufgeführten Beispielen schwerer wie-

gen464. 

Unter dem BSchG war die Frage nach der Strafbarkeit von maßgeblicher Bedeutung, da 

mit deren Bejahung das Erfordernis der erkennbaren Ablehnung nach § 2 Abs. 2 Satz 2 

Nr. 2 BSchG nicht erforderlich war. Seit dem Inkrafttreten des AGG stellt sich diese Frage 

nicht mehr mit der genannten Konsequenz, denn das Tatbestandsmerkmal der Ablehnung 

ist dem Merkmal der Unerwünschtheit gewichen das stets gegeben sein muss. Die Erfül-

lung eines strafgesetzlichen Tatbestandes führt nicht länger zur Absenkung der tatbestand-

lichen Anforderungen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz. Die Frage nach der 

strafrechtlichen Relevanz ist jedoch keinesfalls obsolet geworden. Die Schwere einer se-

xuellen Belästigung spielt auch heute noch eine Rolle bei der Frage nach den Rechtsfolgen 

und im Besonderen, wenn es um die Kündigung, ggf. außerordentliche Kündigung der 

belästigenden Person geht. Liegt eine Straftat vor oder besteht der dringende Verdacht 

einer Straftat, so kommt neben der ordentlichen auch eine fristlose Kündigung in Be-

tracht465. 

Teilweise wird noch vertreten, dass nur die §§ 174 ff. StGB als mögliche Straftaten in 

Betracht kommen466. Aus dem Wortlaut lässt sich diese Beschränkung nicht herleiten. 

Bereits zur Rechtslage unter dem BSchG durfte dies bezweifelt werden. Was sexuelle 

Handlungen sind, die nach strafgesetzlichen Vorschriften unter Strafe gestellt sind, ist im 

StGB nicht legaldefiniert467. § 184h Nr. 1 StGB setzt bereits eine Definition voraus und 

                                                                 
461  Herzog, S. 208. 
462  Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018). 
463  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
464  Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 37. 
465  BAG, Urt. v. 25.3.2004 – 2 AZR 341/03, NJW 2004, 3508 (3509). 
466  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 77a; Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 

69 bezieht Beleidigungen (§ 185 StGB) mit ein. 
467  Laubenthal, Rn. 102. 
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etabliert darüber hinaus ein Erheblichkeitserfordernis. Sexuelle Handlungen, die unter-

halb der Erheblichkeitsschwelle bleiben, führen nicht zu einer Strafbarkeit – jedenfalls 

nicht nach den §§ 174 ff. StGB, die sexuelle Handlungen voraussetzen. Die Frage, ob der 

Gesetzgeber in § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 BSchG nur sexuelle Handlungen oberhalb der 

Erheblichkeitsschwelle meinte oder auch unterhalb dieser, stellt sich nicht, da letztere 

nicht nach den strafgesetzlichen Vorschriften unter Strafe gestellt sind468. Abgesehen von 

den Straftatbeständen die eine sexuelle Handlung erfordern sind aber auch alle sonstigen 

unter Strafe gestellten Verhaltensweisen gemeint469. Das sind zunächst alle sonstigen 

Straftatbestände des 13. Abschnitts, wie z. B. die Verbreitung pornographischer Schriften 

(§ 184 StGB) oder exhibitionistische Handlungen (§ 183 StGB). Ob auch Straftaten au-

ßerhalb dieses Abschnitts gemeint waren, wurde angezweifelt470. Dies u. a. mit dem Ar-

gument, wenn auch andere Straftaten als solche gegen die sexuelle Selbstbestimmung im 

engeren Sinne erfasst würden, käme es zu einem Wertungswiderspruch zwischen StGB 

und BSchG aufgrund der unterschiedlichen Schutzgüter471. Dem kann – jedenfalls zur 

heutigen Rechtslage und nach dem heutigen Verständnis von sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz – nicht gefolgt werden. Richtig ist zunächst, dass sexuelle Belästigung nach 

dem AGG im Kern die sexuelle Selbstbestimmung schützt. Darüber hinaus aber auch und 

besonders die Gleichheitsrechte. Ob der Gleichheitsgrundsatz durch eine sexuelle Beläs-

tigung im Gewand einer Sexualstraftat nach den §§ 174 ff. StGB verwirklicht wird oder 

im Gewand einer Nötigung nach § 240 StGB kann aus Sicht des Schutzgutes der Gleich-

heit keinen Unterschied darstellen. Anders als zum BSchG stellt die Erfüllung eines Straf-

tatbestandes keine Tatbestandsalternative, sondern eine Qualifikation dar, aus der sich al-

lein Rechtsfolgenmodifikationen ergeben können. Das Vorliegen eines Straftatbestandes 

macht es daher nicht entbehrlich, die übrigen Tatbestandsmerkmale des § 3 Abs. 4 AGG 

zu prüfen. 

(6) Einmaliges oder fortgesetztes Verhalten? 

Nach § 3 Abs. 4 AGG ist „ein […] Verhalten“ erforderlich, d. h. bereits ein einmaliges 

sexuell bestimmtes Verhalten ist geeignet, eine sexuelle Belästigung darzustellen. Dass 

die aus § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BSchG übernommene beispielhafte Aufzählung von typi-

schen Verhaltensweisen dann im Plural wiedergegeben ist, ändert hieran nichts. Dies un-

terscheidet die sexuelle Belästigung von der einfachen Belästigung nach § 3 Abs. 3 AGG. 

Dort sind „unerwünschte Verhaltensweisen“ – also nach dem Wortlaut mehrere erforder-

lich, wobei der Gesetzgeber in seiner Begründung zum AGG ausgeführt hat, dass auch 

bei einmaligem Verhalten die betroffene Person nicht schutzlos bleiben soll472. Voraus-

setzung hierfür ist, dass ein feindliches Arbeitsumfeld entstanden ist, da dieses Merkmal 

bei der einfachen Belästigung zur Würdeverletzung hinzukommen muss. Bei der sexuel-

len Belästigung genügt allein die Verletzung der Würde und daher auch ein einmaliges 

Verhalten das diese verletzt. 

                                                                 
468  A. A. Herzog, S. 201. 
469  Grammatikalisch bleibt unklar, ob aus § 2 Abs. 2 Nr. 1 BSchG „sexuelle Handlungen und Verhaltenswei-

sen“ auf „sexuelle Verhaltensweisen“ oder nur auf „Verhaltensweisen“ zu schließen ist.  
470  Worzalla, NZA 1994, 1016 (1018). 
471  Herzog, S. 202. 
472  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33; vgl. zur einfachen Belästigung ausführlich Eggert-Weyand, Beläs-

tigung, S. 73 ff. die zu dem Schluss gelangt, dass auch bei § 3 Abs. 3 AGG einfaches Verhalten ausrei-

chend ist, sofern es geeignet ist, die feindliche Umfeldprägung auszulösen. 
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(7) AGG Konformität der Verhaltensweisen 

Die Richtlinien unterscheiden nach „unerwünschtem Verhalten sexueller Natur, das sich 

in unerwünschter verbaler, nicht-verbaler oder physischer Form äußert“473. Diese Unter-

scheidung der Verhaltensweisen hat der Gesetzgeber nicht aufgegriffen. Stattdessen hat 

er die von ihm im BSchG eingeführten Verhaltensbeispiele in das AGG übernommen. 

Fraglich ist, ob sich hieraus Unterschiede zu den Richtlinien bezüglich der Reichweite des 

tatbestandsmäßigen Verhaltens ergeben.  

Verbales Verhalten ist nach dem allgemeinen Sprachgebrauch in Worten ausgedrücktes 

Verhalten, unabhängig davon, ob es sich um gesprochene oder geschriebene Worte han-

delt. Der Schwerpunkt des Verhaltens liegt im Gebrauch von Sprache. Hierunter fallen 

die aus dem BSchG bekannten Aufforderungen zu sexuellen Handlungen sowie die Be-

merkungen sexuellen Inhalts z. B. in Form von unsittlichen Bemerkungen oder Anträgen 

in mündlicher oder schriftlicher Form gegenüber an- oder abwesenden Personen, also 

auch per E-Mail oder telefonisch. 

Nichtverbales Verhalten verzichtet auf den Gebrauch von Worten oder Sprache. Hierunter 

fallen aus dem akustischen Bereich Geräusche wie z. B. Stöhnlaute. Ebenso zählen hier-

unter Darstellungen ohne Wortverwendung, etwa Nacktaufnahmen, Zeichnungen oder 

Wandkalender. Zum nichtverbalen Verhalten zählt auch das Zeigen von pornografischen 

Darstellungen oder das Anbringen derselben, denn die würdeverletzende Wirkung resul-

tiert nicht aus einem physischen Verhalten das mit dem Zeigen oder Anbringen gleichfalls 

verbunden ist, da die belästigende Person körperliche Kraft entfalten muss, um die Dar-

stellung anzubringen oder zu zeigen. Diese körperliche Komponente unterstützt nur das 

eigentlich belästigende Verhalten, das Zeigen oder Anbringen.  

Unter physischem Verhalten schließlich ist der Einsatz des Körpers durch die belästigende 

Person zu verstehen, der für sich genommen bereits das sexuell bestimmte Verhalten aus-

macht. Hierunter fallen z. B. sexuell bestimmte Berührungen oder körperliche An-

griffe474, die mit Bezug auf das biologische Geschlecht geführt werden. Hierfür ist es nicht 

erforderlich, dass eine direkte Berührung unter der Bekleidung oder an bekleidungsfreien 

Körperstellen durchgeführt wird. Ausreichend ist vielmehr indirekter Körperkontakt, 

etwa das vermeintlich versehentliche Streifen der bekleideten weiblichen Brust mit dem 

bekleideten Ellbogen oder Arm. Ob es ebenfalls zu den physischen Verhaltensweisen zu 

zählen ist, wenn der Körper der belästigenden Person den der belästigten Person weder 

direkt noch indirekt berührt, ihm aber sehr nahekommt, ist zweifelhaft. Diese berührungs-

freie körperliche Verhaltensweise ist nur dann zu bejahen, wenn der physische Aspekt der 

Handlung überwiegt, z. B. wenn in einem engen Durchgang der Weg durch die belästi-

gende Person physisch versperrt wird und sich die belästigte Person am Belästiger vor-

beiquetschen muss, um einer Berührung zu entgehen. Mangels körperlichem Angriff und 

Kontakt sind Gesten und Mimik nicht unter physisches Verhalten zu subsumieren. Zwar 

wohnt jeder Geste auch eine körperliche Kraftentfaltung inne, jedoch steht diese nicht im 

Vordergrund. Hauptsächlich kommt es auf den Eindruck an, der durch die Körperhaltung 

                                                                 
473  RL 2002/73/EG, ABl. EG Nr. L 269 vom 5.10.2002, S. 17. 
474  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 70. 
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beim Betrachter entsteht. Sie sind daher dem nichtverbalen Verhalten eher zuzurechnen 

als dem physischen475, wobei die Grenzziehung im Einzelfall schwierig sein dürfte. 

Das AGG verwendet die bekannten Verhaltensbeispiele. Diese sind konkreter als die Äu-

ßerungsformen der Richtlinien. Hieraus folgt kein Umsetzungsdefizit oder eine Überer-

füllung der Richtlinien, da beide Vorschriften auf einem möglichst weit verstandenen Ver-

haltensbegriff aufsetzen und mit unterschiedlichen Ansätzen versuchen, Beispiele für den 

abstrakten Begriff des sexuell bestimmten Verhaltens bzw. des Verhaltens sexueller Natur 

zu aufzuzeigen. 

bb) Unerwünschtheit 

An die Stelle der Beschreibung als „erkennbar abgelehnten“ Verhaltens, das eine nach 

außen in Erscheinung getretene Ablehnung des sexuellen Verhaltens erforderte476, ist ent-

sprechend der Änderung in Artikel 2 Abs. 2 der Richtlinie 76/207/EWG die Formulierung 

„unerwünscht“ getreten477. Ob ein Verhalten unerwünscht ist, entscheidet die von diesem 

Verhalten betroffene Person. Unerwünschtheit scheint daher zunächst ein rein subjektives 

Kriterium zu sein. Unerwünscht ist eine Verhaltensweise jedenfalls dann, wenn sie den 

Verhaltenserwartungen der betroffenen Personen subjektiv nicht entspricht478. Diese hän-

gen von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie Erziehung, Ausbildung, Arbeitsumfeld, 

familiärer Hintergrund, aber auch von der persönlichen Sensibilität479 gegenüber sexuell 

bestimmtem Verhalten. 

Ob ein sexuell bestimmtes Verhalten als unerwünscht qualifiziert wird, kann davon ab-

hängen, in welchem Kontext es stattfindet. Am Arbeitsplatz im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 

1 bis Nr. 4 AGG ist darunter zu verstehen, welche Position der Belästiger gegenüber der 

belästigten Person innehat, also ob es sich um einen Kollegen, Kunden oder Vorgesetzten 

handelt. Zu letzterem ist oftmals das Verhältnis weniger vertraulich, es existiert eine grö-

ßere persönliche Distanz als zu Kolleginnen oder Kollegen. Gleichzeitig liegt im hierar-

chischen Gefälle eine zusätzliche Machtposition, die sexuelle bestimmtem Verhalten eine 

wesentlich intensivere Qualität verleiht.  

Die Vertrautheit im Umgang zwischen den Personen kann gleichfalls eine maßgebende 

Rolle spielen, ob ein Verhalten als unerwünscht eingeordnet wird. Das ist zum Beispiel 

dann nicht der Fall, wenn sexuell bestimmtes Verhalten von Gegenseitigkeit geprägt ist480. 

Teilweise wird dies auch auf die spezifischen Gepflogenheiten und Umgangsformen an 

einem Arbeitsplatz übertragen481. Dem ist jedoch nur teilweise zu folgen, da ein allgemein 

rüder Umgangston, z. B. auf einer Baustelle, nicht zwingend dazu führen muss, dass sich 

das subjektive Empfinden gegenüber sexuell bestimmtem Verhalten ändert.  

Auch die persönliche Betroffenheit kann ein maßgebender Umstand sein482. Richtet sich 

das sexuell bestimmte Verhalten, z. B. durch Anbringen von pornographischen Darstel-

                                                                 
475  A. A. Eggert-Weyand, Belästigung, S. 70. 
476  Vgl. BAG, Urt. v. 25.3.2004 – 2 AZR 341/03, NJW 2004, 3508 (3509). 
477  So die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
478  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
479  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 51. 
480  So auch Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
481  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 80. 
482  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 81. 
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lungen, gegen die Allgemeinheit, kann dies mangels direkter Personenbezogenheit sub-

jektiv bei einer betroffenen Person, die weniger sensibel gegenüber dieser Art von Dar-

stellungen ist, noch nicht zu Unerwünschtheit führen, wohingegen es bei einer anderen 

Person bereits das Merkmal erfüllt. 

(1) Subjektive Unerwünschtheit 

Bestimmt man das „unerwünschte Verhalten“ allein nach dem Empfinden der betroffenen 

Person, ist zu fragen, ob diese Unerwünschtheit seitens der belästigenden Person ausrei-

chend vorhergesehen oder eingeschätzt werden kann. Es besteht die Gefahr der Rechts-

unsicherheit483. Eine Person die ein sexuell bestimmtes Verhalten praktizieren möchte, 

müsste zuvor eine Prognose dazu anstellen, ob dieses Verhalten unerwünscht sein könnte. 

Da sie dabei die subjektiven Empfindungen der betroffenen Person(en) nicht mit Sicher-

heit vorhersagen kann, bestünde das Risiko einer Fehleinschätzung484. 

Für das rein subjektive Verständnis von Unerwünschtheit spricht hingegen, dass dieses 

Risiko von Fehleinschätzungen für die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nicht über-

mäßig groß ist, da – jedenfalls bei schwerwiegenden Fällen – die empirischen Untersu-

chungen gezeigt haben, dass das Verständnis, was von Frauen als sexuelle Belästigung 

aufgefasst wird und damit, welches sexuell bestimmte Verhalten unerwünscht ist, ober-

halb von 90 Prozent liegt485. D. h. es existiert ein weitgehend einheitliches Verständnis, 

das z. B. für aufgedrängte Küsse bei 99-prozentiger Ablehnung liegt – nur eine von ein-

hundert Frauen würde dieses Verhalten nicht als sexuelle Belästigung betrachten. Auch 

Männer wissen sehr genau, ob ein bestimmtes Verhalten sexuell belästigend ist486. Weiter 

spricht für das subjektive Verständnis, dass jede andere Betrachtung Diskriminierung per-

petuieren kann, da sie nicht zwingend die Opferperspektive einnimmt487. Indem eine an-

dere als die betroffene Person definiert, welches Verhalten noch als erwünscht zu gelten 

hat, übt diese Person zu Lasten der betroffenen Person die Definitionsmacht aus. Ein rein 

subjektives Verständnis ist danach Voraussetzung zur Erreichung des Schutzzweckes. 

Gegen das subjektive Verständnis ist vorzubringen, dass es für den Verbotsadressaten er-

kennbar sein muss, welches Verhalten unerwünscht ist, um es unterlassen zu können488. 

Kann der potentielle Belästiger nicht erkennen, welches Verhalten (noch) erwünscht ist, 

kann er sein Verhalten nicht entsprechend steuern, um eine Schutzgutverletzung zu ver-

meiden489. Die Sanktionierung unerwünschten Verhaltens ist nur dann sinnvoll, wenn die 

Unerwünschtheit für den Handelnden auch erkennbar ist490. Unerwünschtheit allein sub-

jektiv zu bewerten würde bedeuten, individueller Sensibilität der betroffenen Person 

                                                                 
483  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 81. 
484  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 51. 
485  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 254, Tabelle 44. Auch die Einschätzung der befragten Männer, was 

als sexuelle Belästigung zu definieren ist, weicht in keinem Fall mehr als 11 Prozentpunkte, im Durch-

schnitt 4.7 Prozentpunkte voneinander ab, Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 210, Tabelle 40. 
486  Goy, in: Koreuber u. a., S. 99 (105). 
487  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 269. 
488  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 52; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
489  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 82, sieht ein größer werdendes Risiko einer Verletzung, je mehr Frauen 

im Betrieb arbeiten. Das kann jedoch nur für die mildesten Eingriffe gelten, da bei den eindeutigen sexu-

ellen Belästigungen eine nahezu vollständige Übereinstimmung unter den Frauen herrscht, die von den 

Männern weitgehend geteilt wird. 
490  Hadeler, NZA 2003, 77 (78 f.) 
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Raum zu geben, zu Lasten von Vorhersehbarkeit und Sanktionsfähigkeit. Unter Berück-

sichtigung der Würde als Schutzgut mag dies noch zielführend sein, da das Ideal der 

Selbstbestimmung verlangt, dass jede Person selbst über ihre Vorstellung von Würde ent-

scheidet491. Jedoch ist Gleichheit das zentrale Schutzgut der sexuellen Belästigung und 

Gleichheit fragt anders als Würde nicht nach individueller Verletzung, sondern nach 

Gruppenzugehörigkeit und damit verbundener Benachteiligung. Daher kann es im Ergeb-

nis nicht auf das subjektive Empfinden einer Einzelperson ankommen, sondern es ist auf 

das Empfinden der Gruppe der Merkmalsträger zu rekurrieren. 

Diese Grenzziehung zwischen zulässigem und diskriminierendem Verhalten trifft nicht 

nur potentielle Belästiger, sondern auch die nach § 12 AGG zum Schutz verpflichteten 

Arbeitgeber, die bei einem subjektiven Verständnis ebenfalls nur bedingt ausreichenden 

Schutz vor sexueller Belästigung gewähren können492. 

(2) Verobjektivierte Unerwünschtheit 

Aufgrund der genannten Schwierigkeiten mit einem rein subjektiven Verständnis von Un-

erwünschtheit besteht ein Bedürfnis nach einem objektiven Korrektiv. Unter der Geltung 

des § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BSchG bestand dieses in der erkennbaren Ablehnung des 

sexuell bestimmten Verhaltens in Form einer nach Außen in Erscheinung getretenen Re-

aktion493 der betroffenen Person. Teilweise wurde zur Richtlinie 76/207/EWG verlangt, 

die erkennbare Ablehnung sei in die Richtlinienregelung hineinzulesen494. Gegen ein sol-

ches Ablehnungserfordernis kann angeführt werden, dass es den Tatbestand unangemes-

sen einschränkt, da Betroffene, die durch Ausweichen oder Dulden von belästigendem 

Verhalten keine Ablehnung äußern, nicht geschützt sind, wenn die sexuelle Belästigung 

erst durch die Ablehnung zu einer solchen wird495. Darüber hinaus spricht dagegen, dass 

mit einem Ablehnungserfordernis nicht das Täterverhalten, sondern das Opferverhalten 

bewertet wird496, wenn nach der objektiven Ablehnung und nicht nach der objektiven 

Handlung gefragt wird. Der Maßstab ist der eines objektiven Beobachters aus Sicht des 

Täters, der über die ausreichende Ablehnung des Opfers entscheidet. Die einem Ableh-

nungserfordernis zur Grunde liegende Annahme, falls keine Ablehnung erfolgt, sei alles 

in Ordnung, setzt eine Entscheidung der betroffenen Person über die Ablehnung voraus, 

die jedoch in einem hierarchischen Umfeld unmöglich sein kann. Das Ablehnungserfor-

dernis wird dem Recht gegen Diskriminierung nicht gerecht497. Für ein Ablehnungserfor-

dernis findet sich auch kein Anhalt im Richtlinientext. 

Soweit vertreten wird, dass sich das Verbot objektiver Ablehnung bereits aus Art. 2 Abs. 

3 der Richtlinie 76/207/EWG in der Fassung der Richtlinie 2002/73/EG ergebe, da die 

                                                                 
491  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 269. 
492  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 82. Das Argument ders., das Belästigungsopfer selbst könne nicht zutref-

fend beurteilen, welche Verhaltensweisen es noch hinzunehmen habe, verfängt nicht. Stellt man auf die 

rein subjektive Sicht des Opfers ab, ist allein sein Empfinden ausschlaggebend. Was das Opfer als uner-

wünscht empfindet ist unerwünscht. 
493  BAG, Urt. v. 25.3.2004 – 2 AZR 341/03, NJW 2004, 3508 (3509); Eggert-Weyand, Belästigung, S. 83;  
494  Hadeler, NZA 2003, 77 (78 f.) 
495  Vgl. hierzu eingehend Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 254 ff. 
496  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 87. 
497  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 269. 
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erkennbare Ablehnung dem verbotenen Anknüpfungsmerkmal der Zurückweisung ent-

spreche498, kann dem jedoch nicht gefolgt werden. Die Richtlinienregelung hat mit nahezu 

identischem Wortlaut unter § 16 Abs. 2 Satz 1 Eingang in das AGG gefunden. Gegenstand 

der Vorschrift ist das Verbot für den Arbeitgeber, Reaktionen betroffener Personen auf 

benachteiligendes Verhalten zum Gegenstand von Entscheidungen zu machen. Es geht 

mithin um Quid-pro-quo-Fälle, bei denen Zurückweisung üblicherweise zu negativen und 

Duldung zu positiven Entscheidungen führt. Die Regelung knüpft an benachteiligendes 

Verhalten an, setzt es mithin voraus. Sie kann daher nicht zur Definition von benachteili-

gendem Verhalten herangezogen werden. Darüber hinaus betrifft das Maßregelungsver-

bot nicht nur Belästigungsfälle, sondern alle Formen der Benachteiligung499. 

Der Gesetzgeber hat sich gegen das Ablehnungserfordernis entschieden. Es reicht aus, 

dass die Handelnden aus der Sicht eines objektiven Beobachters davon ausgehen können, 

dass ihr Verhalten unter den gegebenen Umständen von den Betroffenen nicht erwünscht 

wird500. Damit wird bei der Frage nach der Tatbestandsmäßigkeit eines Verhaltens nicht 

länger das ablehnende Opferverhalten bewertet, sondern das Täterverhalten501 aus Sicht 

eines objektiven Dritten502. Maßgeblich ist allein, ob die Unerwünschtheit der Verhaltens-

weise objektiv erkennbar war503. Auf die subjektive Erkennbarkeit, etwa eines besonders 

unsensiblen Belästigenden, kommt es nicht an504. Gegen das Unerwünschtheitserfordernis 

wird angeführt, es suggeriere die mögliche Existenz erwünschten sexuell belästigenden 

Verhaltens505. Im Kern geht es dabei jedoch um die Ablehnung jeder Einschränkung der 

rein subjektiven Bewertung des Verhaltens aus der Perspektive der betroffenen Person.  

Für das Vorliegen von Unerwünschtheit muss dieselbe nicht zum Ausdruck gebracht wer-

den506, sie kann sich auch allein aus den Umständen bzw. deren Wahrnehmung durch den 

objektiven Dritten ergeben. Da die Unerwünschtheit jedoch für die belästigende Person 

erkennbar sein muss507, besteht Streit darüber, ob der objektive Dritte vollständig objektiv 

sein soll, d. h. geschlechtsneutral, oder ob er dem Geschlecht und damit der Sichtweise 

des Opfers entsprechen soll.  

Denn verobjektivierte Unerwünschtheit bedeutet nicht, dass aus Sicht der belästigten Per-

son unerwünschtes Verhalten vorliegt, sondern dass sie aufgrund der Bewertung des Ver-

                                                                 
498  Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 29. 
499  Vgl. hierzu die klarere Formulierung in RL 2006/54/EG Art. 2 Abs. 2a. 
500  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
501  So auch Eggert-Weyand, Belästigung, S. 87; für Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 266 f., ist auch diese 

Form der Bewertung belästigenden Verhaltens kritisch, da sie davon ausgeht, dass es „gute“ Sexualität 

am Arbeitsplatz gibt, was jedoch nicht vorausgesetzt werden kann, sondern nur kontextabhängig geprüft 

werden kann, da Sexualität am Arbeitplatz grundsätzlich ein „Kontroll- und Unterwerfungsritual“ sein 

kann (S. 267). 
502  H. M. in der Literatur. Statt aller vgl. Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
503  BAG, Urt. v. 9.6.2011 – 2 AZR 323/10, NJW 2012, 407 (408). 
504  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
505  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 265 f., deren Frage nach der erwünschten Belästigung (S. 265) provo-

zieren soll, denn dem Belästigungsbegriff liegt die Unerwünschtheit zu Grunde. Hingegen räumt Baer 

ein, dass es grundsätzlich erwünschte sexuell bestimmtes Verhalten am Arbeitsplatz geben könne (S. 266 

f.). 
506  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
507  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
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haltens durch einen objektiven Betrachter jenes als unerwünscht klassifizieren darf. Ver-

steht man die vom AGG geschützte Würde als ein Recht auf Selbstbestimmung nach Art. 

2 Abs.1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG, findet dieses Recht seine Schranke darin, dass ein 

objektiver Beobachter die Abgrenzung trifft, wann das Recht auf Entfaltung der Persön-

lichkeit der belästigenden Person oder Äußerung ihrer Meinung das Recht auf Selbstbe-

stimmung überwiegt. Gleiches gilt für das von § 3 Abs. 4 AGG geschützte Recht auf 

Gleichheit. 

Baer ist der Ansicht, dass nur eine weibliche Perspektive in der Lage sei, die geschlechts-

spezifische Diskriminierung, die in einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz liegt, an-

gemessen zu erfassen. In allen anderen denkbaren Konstellationen werde letztlich durch 

den Spruchkörper, der meist männlich besetzt sei, doch wieder eine männliche Perspek-

tive maßgebend werden508 und damit die Diskriminierung von Frauen perpetuieren. Nur 

die Opferperspektive des Beobachters bzw. der Beobachterin verhindere das mögliche 

Auseinanderfallen von subjektiv unerwünschtem, objektiv nicht unerwünschtem Verhal-

ten zum Schutz der Betroffenen. 

Dagegen steht zunächst der Wille des Gesetzgebers, einen objektiven Beobachter zu etab-

lieren509, um die subjektiv beeinflussenden Faktoren auszuschalten. Ist diese objektive 

dritte Person ein Angehöriger des Opfergeschlechts kann sie nicht mehr als absolut ob-

jektiv bezeichnet werden; „er“ oder „sie“ wäre dann geschlechtsspezifisch geprägt. Die 

objektive Person soll in den Fällen, in denen keine objektiv erkennbare Ablehnung vor-

liegt oder sich die Unerwünschtheit nicht bereits aus den Umständen ergibt, der Maßstab 

des Verständnishorizonts nach dem Verständnis aller billig und gerecht Denkenden 

sein510. Sie ist eine vernünftige Person, mit durchschnittlichen Einschätzungen ohne per-

sönlich-individuelle Befindlichkeiten. Diese objektive Person spielt jedoch nur in Zwei-

felsfällen eine Rolle, denn in den schwereren Fällen sexueller Belästigung besteht zwi-

schen den Geschlechtern nur eine geringe Wahrnehmungsdifferenz dahingehend, ob be-

lästigendes Verhalten vorliegt511.  

Mit der objektiven beobachtenden Person wird der verallgemeinerungsfähige Konsens der 

Unerwünschtheit sexuellen Verhaltens in den Vordergrund gerückt, subjektive Sensibili-

täten der betroffenen Person oder Sensibilitätsstörungen der belästigenden Person müssen 

zurücktreten. Es mag zutreffen, dass die Wahrnehmung der Geschlechter bezüglich be-

lästigender Verhaltensweisen nicht identisch ist512, dieser Umstand ist jedoch keine Be-

gründung, den Schutzbereich über die Wahrnehmung einer „billig und gerecht denkenden 

Person“ auszudehnen. Die objektive, geschlechtsneutral beobachtende Person zeichnet 

                                                                 
508  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 176 ff. 
509  Anders Eggert-Weyand, Belästigung, S. 89 und Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 80 mit 

Verweis auf die Gesetzesbegründung zum BSchG(!) und zu den beispielhaften Verhaltensweisen. Sie for-

dert, eine weibliche Perspektive einzunehmen, verkennt dabei jedoch, dass der Tatbestand geschlechts-

neutral formuliert ist. Die zwar untypische, aber dennoch mögliche sexuelle Belästigung eines männli-

chen Täters an einem männlichen Opfer kann eindeutig nicht nach weiblicher Perspektive beurteilt wer-

den. In Frage kann allenfalls stehen, ob eine Perspektive nach dem Opfergeschlecht sinnvoll ist. Dass die 

Gesetzesbegründung den maskulinen Begriff des Beobachters verwendet, stellt keinen Anhaltspunkt für 

eine geschlechtsspezifische Betrachtungsweise dar, sondern ist mit der weit verbreiteten Verwendung die-

ser Figur im deutschen Recht zu begründen. 
510  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 53. 
511  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 210, Tabelle 40; Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 72.  
512  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 90. 
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sich doch gerade dadurch aus, dass sie die Sichtweisen beider Geschlechter vereint und 

dadurch neutralisiert. Nur so können sich über alle Fälle der sexuellen Belästigung hinweg 

angemessene Bewertungen der Unerwünschtheit ergeben. In Einzelfällen mag dieser 

Maßstab auf der Seite einer sensiblen belästigten Person zur Verkürzung des Schutzes 

führen; gleiches gilt in Einzelfällen jedoch auch für eine unsensible belästigende Person 

– jeweils unabhängig vom Geschlecht513.  

Dieses Verständnis von durch einen objektiven Beobachter zu bestimmender Uner-

wünschtheit erfüllt die europarechtlichen Vorgaben, da kein abweichender Maßstab zu 

Lasten der betroffenen Person geschaffen wird – wie dies etwa bei dem Erfordernis einer 

erkennbaren Ablehnung der Fall wäre. Von der betroffenen Person werden durch den ob-

jektiven Beobachter keine ablehnenden Handlungen im Sinne von zusätzlichen Tatbe-

standsmerkmalen verlangt514. Stattdessen wird der unbestimmte Rechtsbegriff der Uner-

wünschtheit lediglich konkretisiert, indem er einer verobjektivierten Betrachtungsweise 

unterworfen wird. Duldungen von sexuellem Verhalten fallen unter Anwendung dieser 

Figur nicht aus dem Anwendungsbereich, sofern sie für die objektive Person erkennbar 

bleiben515. 

(3) Maßstab der Unerwünschtheit 

Wenn - wie hier - nicht von einer rein subjektiv verstandenen Unerwünschtheit ausgegan-

gen wird, stellt sich die Frage, nach welchem Maßstab die verobjektivierte Unerwünscht-

heit durch den objektiven Beobachter festgestellt werden kann. Ausgehend von der Ge-

setzesbegründung soll es sich um ein Verhalten handeln, das unter den gegebenen Um-

ständen von den Betroffenen nicht erwünscht ist oder auch nicht akzeptiert wird516. Die 

Unerwünschtheit besteht danach aus einem objektiven Umstandselement und einem sub-

jektiven Element der Erwünschtheit oder Akzeptanz.  

Zur Ausfüllung des Umstandselementes ist das sexuell bestimmte Verhalten in den Kon-

text der sonst üblichen Verhaltensformen zu stellen517. Je weniger eine Verhaltensweise 

in den betroffenen Kreisen üblich ist, desto eher ist sie nicht erwünscht518. Was auf einer 

Baustelle üblich sein mag, kann in Büroräumen unangemessen sein519. Diese Unterschei-

dung kann sowohl die Branchenzugehörigkeit eines Unternehmens als auch die Hierar-

chiestufen innerhalb einer Organisation betreffen. So wird im Bankengewerbe grundsätz-

lich ein anderes Umgangsniveau verlangt als im Handwerk; von Vorgesetzten wird grund-

sätzlich vorbildhaftes Verhalten gegenüber Unterstellten erwartet520. Das Umstandsmo-

                                                                 
513  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 53; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, 

AGG, § 3 Rn. 29; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 139; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 54; Nollert-Bora-

sio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 36; ablehnend: Eggert-Weyand, Belästigung, S. 90; Baer, Würde oder Gleich-

heit?, S. 269. 
514  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 88. 
515  Schiek, in: Schiek, § 3 Rn. 72 weist zu Recht darauf hin, dass damit die früheren vermeintlichen Dul-

dungsfälle unter der Regelung des AGG anders zu bewerten sind. 
516  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
517  Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 30. 
518  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
519  LAG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 25.5.2009 – 5 Sa 99/09, abrufbar über juris. 
520  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
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ment allein ist jedoch nicht ausreichend und deshalb um Akzeptanz oder Willkommen-

heit521 des Verhaltens zu ergänzen. Ohne dieses zusätzliche Erfordernis wären alle Perso-

nen schutzlos, die in einem besonders sexuell ausgerichteten – oder feindlichen – Umfeld 

arbeiten. Unerwünschtheit würde sich objektiv an diesem feindlichen Arbeitsumfeld aus-

richten und damit die Erheblichkeitsschwelle zu Lasten des Schutzzwecks unangemessen 

erhöhen.  

Willkommen und damit nicht tatbestandsmäßig ist ein Verhalten das von Gegenseitigkeit 

geprägt ist522. Unerwünschte oder nicht akzeptierte Verhaltensweisen lassen sich durch 

die Ein- oder Zweiseitigkeit des Verhaltens abgrenzen523. So kann zwischen einzelnen 

Kollegen oder Kolleginnen eine Begrüßung mit „Küsschen auf die Wange“ willkommen 

sein, die anderen Kollegen oder Kolleginnen gegenüber jedoch unerwünscht ist, wenn 

keine Gegenseitigkeit dieses Verhaltens vorliegt. Gleiches gilt im Verhältnis zu Vorge-

setzten, wobei hier aufgrund der hierarchischen Machtkomponente eine eventuell vorlie-

gende Gegenseitigkeit besonders kritisch zu würdigen ist524. 

(4) Zustimmung 

Dass es auch am Arbeitsplatz „gute“ Sexualität geben kann, ist nicht ausgeschlossen525. 

Daher ist die Frage zu erörtern, wie im Einzelfall ein sexuell bestimmtes Verhalten, das 

objektiv unerwünscht aber willkommen ist, von der bloßen Duldung unerwünschten Ver-

haltens abgegrenzt werden kann.  

In Betracht kommt eine Einwilligung in das sexuell bestimmte Verhalten. Diese setzt ne-

ben der Dispositionsbefugnis des geschützten Rechtsguts auch voraus, dass eine freie Ent-

scheidung über die Einwilligung getroffen werden kann526. Da das Arbeitsverhältnis dem 

Erwerb und damit der Sicherung des sozialen Status dient, kann von einer freien Entschei-

dung nicht ohne Weiteres ausgegangen werden. Eine Person, der berufliche Vorteile ge-

gen sexuelle Gefälligkeiten offeriert werden, ist kaum zu einer freien, selbstbestimmten 

Entscheidung über das Rechtsgut fähig, da die Entscheidung nicht allein das von § 3 AGG 

geschützte Rechtsgut betrifft, sondern stets auch die berufliche Perspektive527. Es ist daher 

zu weitgehend, zu unterstellen, dass keine Unerwünschtheit vorliegt, wenn ein solches 

Angebot von einem Vorgesetzten unterbreitet wird und eine Mitarbeiterin darauf ein-

geht528.  

Anders ist dies zu beurteilen, wenn ein gleich- oder nachrangiger Kollege ein objektiv 

unerwünschtes aber willkommenes Verhalten an den Tag legt. Dabei steht nicht die be-

rufliche Perspektive zur Disposition, sondern allein das sexuelle Selbstbestimmungsrecht. 

Über dieses kann die belästigte (erwachsene) Person frei verfügen. Da ein Handeln des 

Belästigers gegen den Willen der betroffenen Person Voraussetzung der Unerwünschtheit 

                                                                 
521  Vgl. zum US-amerikanischen Verständnis diese Arbeit unter B. II. 1. a) aa). 
522  Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 30; v. Roetteken, § 3 Rn. 359. 
523  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 16. 
524  Vgl. hierzu Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 267 f. 
525  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 265 ff. 
526  Im Strafrecht wird hierfür der Maßstab der Drohung mit einem empfindlichen Übel (§ 240 StGB) ange-

legt, Lenckner/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 32ff. Rn. 48; Kühl, StR AT, § 9 

Rn. 36. 
527  So auch Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 44. 
528  So aber Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 53. 
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ist und dieses Merkmal entfällt, wenn das Verhalten willkommen ist, ist von einer tatbe-

standsausschließenden Zustimmung auszugehen529. Mit der Möglichkeit zur Zustimmung 

bleibt der Rechtsgutsinhaber eine autonome Instanz, die in der Lage ist, die ihr zustehende 

Rechtsposition aufzugeben. Diese Befugnis entfällt erst, wenn Druck auf den Rechtsguts-

inhaber ausgeübt wird, so dass von Freiwilligkeit nicht mehr die Rede sein kann. In straf-

rechtlicher Hinsicht ist das dann der Fall, wenn mit einem empfindlichen Übel gedroht 

wird. Bei allen unterhalb dieser Schwelle liegenden Einwirkungen wird zu Recht verlangt, 

dass der Rechtsgutsinhaber diesen Stand zu halten hat. 

Die Dinge liegen jedoch anders, wenn belästigte und belästigende Person in einem asym-

metrischen Verhältnis zueinanderstehen. Diese im hierarchischen Arbeitsverhältnis vor-

liegenden Umstände berücksichtigt die strafrechtliche Bewertung nicht. Die von der be-

lästigten Person befürchteten Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis werden sie regel-

mäßig bereits deutlich unterhalb einer Drohung mit einem empfindlichen Übel dazu be-

wegen, einen Eingriff in ihr Rechtsgut zuzulassen. Von Freiwilligkeit kann dabei aber 

keine Rede sein. Die Einwilligung ist daher im Anwendungsbereich des § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 4 AGG bei Belästigung durch Vorgesetze, den Arbeitgeber oder Kunden nicht erst bei 

vis absoluta530 oder der Drohung mit einem empfindlichen Übel abzulehnen.  

Fraglich ist, ob innerhalb einer hierarchischen Beziehung überhaupt von Freiwilligkeit 

gesprochen werden kann. Schließt man die Möglichkeit zur Zustimmung in diesen Fällen 

jedoch generell aus, spricht man potentiellen Belästigungsopfern gleichzeitig die auto-

nome Entscheidung über das höchstpersönliche Rechtsgut ab. Eine derartige Bevormun-

dung kann nicht das Ziel von Antidiskriminierungsrecht sein. Der freiwillige Verzicht auf 

den gesetzlichen Schutz bzw. die freiwillige Zustimmung muss daher möglich sein. Die 

Schwierigkeit liegt nun darin, selbstbestimmte Freiwilligkeit, also tatsächliche Willkom-

menheit, festzustellen bei einem Verhalten, welches von einem objektiven Beobachter als 

unerwünscht klassifiziert wird und diese von erduldetem Verhalten zu unterscheiden. In 

Fällen von gegenseitigem Verhalten ist dies ebenso unproblematisch möglich, wie es in 

den Konstellationen von nicht gegenseitigem Verhalten unmöglich ist, da es sich bei Frei-

willigkeit um ein intern bleibendes Merkmal handelt. Alle Vorgesetzten, Arbeitgeber und 

Kunden sind mithin gut beraten, ausschließlich gegenseitiges sexuelles Verhalten als tat-

bestandsausschließende Zustimmung aufzufassen und alles andere als unerwünschtes 

Verhalten zu bewerten. 

e) Würdeverletzung 

Das unerwünschte sexuell bestimmte Verhalten muss die Würde der betroffenen Person 

verletzen oder dies zumindest bezwecken531. Durch das Merkmal der Würdeverletzung 

sollen geringfügige Eingriffe ausgeschieden werden532. Die Frage, welche Eingriffsquali-

tät tatsächlich erreicht werden muss, wird überwiegend mit Verweis auf die feindliche 

Umfeldprägung beantwortet533. Die Merkmale der feindlichen Umfeldprägung sollen den 

Maßstab für den vorauszusetzenden Schweregrad konkretisierten534. Damit ist nicht viel 

                                                                 
529  In der strafrechtlichen Terminologie wird diese als „Einverständnis“ bezeichnet. 
530  Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 44. 
531  Zu den beiden Begehensformen vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. f). 
532  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
533  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 77; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 60; Thüsing, 

in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 56. 
534  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 19. 
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gewonnen, da es sich lediglich um eine beispielhafte Aufzählung handelt. Nach diesem 

Verständnis wäre nicht die Würdeverletzung, sondern die feindliche Umfeldprägung der 

Maßstab der Erheblichkeitsschwelle.  

aa) Qualität der Würdeverletzung 

Einigkeit besteht dahingehend, dass keine Verletzung der Menschenwürde im Sinne des 

Art. 1 Abs. 1 GG erforderlich ist535. Wie die Frage nach dem Schutzgut der sexuellen 

Belästigung ergeben hat536, ist die Menschenwürde ein „eindeutig zu hoch“ gegriffener 

Maßstab537. Freilich ist damit noch nichts dazu gesagt, welche Verletzungsintensität tat-

sächlich erforderlich ist.  Sofern in der zum AGG vorhandenen Kommentarliteratur nicht 

lediglich auf die Formulierung der Gesetzesbegründung verwiesen wird538, konzentrieren 

sich die Meinungen entweder auf das Erfordernis feindlicher Umfeldprägung als eigent-

liche Grenze539 oder darauf, dass man sich hinsichtlich der Schwere etwa an einer Belei-

digung im Sinne der §§ 185 ff. StGB zu orientieren habe540. Schiek verlangt eine Anknüp-

fung an die „gesellschaftlich inferiore Position“541 der betroffenen Person, die sie bereits 

in der Verleugnung deren Individualität und der Zuschreibung bestimmter Gruppeneigen-

schaften sieht. Nach anderer Ansicht liege die Erheblichkeitsschwelle auf der Grenze zwi-

schen geringfügigen Vorfällen mit bloßem Lästigkeitswert und einer Beeinträchtigung 

des Selbstverständnisses einer Person in Bezug auf eines der Merkmale des § 1 AGG542. 

Anders als bei der einfachen Belästigung nach § 3 Abs. 3 AGG, bei der die Würdeverlet-

zung und die Schaffung eines feindlichen Umfeldes kumulativ vorliegen müssen543, ge-

nügt bei der sexuellen Belästigung allein die Würdeverletzung, wie sich aus der „insbe-

sondere“-Formulierung des § 3 Abs. 4 AGG ergibt. Sie ist indiziert, wenn ein feindliches 

Umfeld vorliegt544. Es ist deshalb im Ergebnis zwar nicht falsch, für die sexuelle Belästi-

gung die feindliche Umfeldprägung als „eigentliche Grenze“545 des Tatbestandes zu be-

zeichnen, zufriedenstellend und dogmatisch unbedenklich ist dies gleichwohl nicht, da 

von den Regelbeispielen auf die Eingriffsintensität lediglich geschlossen wird und damit 

die tatsächliche Eingriffsschwelle undefiniert bleibt.  

                                                                 
535  So bereits die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 

Rn. 132; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 43; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 70; 

Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 57; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 17; Schleusener, 

in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 141; Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 56; Wende-

ling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 32. 
536  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. c) dd). 
537  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 56. 
538  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 43; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 32. 
539  Thüsing, in: MüKo-BGB, AGG, § 3 Rn. 56. 
540  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 57. 
541  Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 65. 
542  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 17; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 132; a. A. Wank, NZA 2004 (Son-

derbeilage zu Heft 22), 16 (22), der die Belästigung „zwischen einer Belästigung im Sinne einer Beleidi-

gung und einer Verletzung der Menschenwürde“ sieht. 
543  Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 60; BAG, Urt. v. 24.9.2009 – 8 AZR 705/08, NZA 2010, 387 (389) Rn. 

29. Zu den Inhalten der feindlichen Umfeldprägung siehe diese Arbeit unter C. III. 5. e) bb) (2). 
544  Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 60. Ob die Würdeverletzung bereits indiziert ist, wenn sexuell be-

stimmte Handlungen, Bemerkungen oder Darstellungen überhaupt in den Geschäftsräumen vorkommen, 

so dies. § 3 Rn. 69 darf aufgrund des Erfordernisses eine Würdeverletzung zu bezwecken oder zu bewir-

ken, indes bezweifelt werden. 
545  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 276. 
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Wie sich aus § 3 Abs. 3 AGG ableiten lässt, existieren zwei inhaltlich zu unterscheidende 

Tatbestandsmerkmale: die Würdeverletzung als konkreter Eingriff in die Integrität einer 

Person und das feindliche Umfeld als Ausgestaltung objektiver Arbeits- und sonstiger 

Bedingungen. Beide müssen kumulativ vorliegen546. Für § 3 Abs. 4 AGG genügt hingegen 

allein die Würdeverletzung und es stellt sich daher zunächst auch allein die Frage, ab 

welcher Eingriffsintensität diese im Sinne des Gesetzes verletzt ist. Dass die erforderliche 

Eingriffsintensität bei der Verwirklichung eines Regelbeispiels jedenfalls erreicht ist, un-

terstellt zunächst, dass es sich tatsächlich um Regelbeispiele handelt547, zeigt jedoch keine 

Folgen für die Frage nach der Mindesteingriffsintensität, sondern liefert lediglich Anhalts-

punkte für ein Eingriffsniveau bei dessen Vorliegen in der Regel von einer Rechtsguts-

verletzung auszugehen ist.  

Geht man mit der hier vertretenen Meinung davon aus, dass es sich bei der Würde des § 

3 Abs. 3 und 4 AGG um das allgemeine Persönlichkeitsrecht handelt, das durch die Vor-

schriften zur sexuellen Belästigung konkretisiert wird, stellt sich die Frage der Eingriffsin-

tensität im Besonderen, da im Allgemeinen eine Verletzung dieses Rahmenrechts durch 

eine Güter- und Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel-

falls, insbesondere der Dauer und Schwere sowie der betroffenen Sphäre, und des Grund-

satzes der Verhältnismäßigkeit zu ermitteln ist548. Etwas Anderes gilt nur, wenn durch 

eine gesetzliche Regelung das Rahmenrecht eine Konkretisierung erfahren hat, die ggf. 

auch mit einer Verschärfung der gesetzlichen Folge einhergehen kann549. Bezogen auf die 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach § 3 Abs. 4 AGG bedeutet das, dass der Gesetz-

geber durch die Regelbeispiele eine Konkretisierung kodifiziert hat, indem er festgelegt 

hat, dass insbesondere bei der feindlichen Umfeldprägung die Abwägung aller Umstände 

ergibt, dass das Schutzrecht verletzt ist550. Im Übrigen hat er eine Konkretisierung nicht 

vorgenommen. Die Folge ist, dass für die Feststellung einer Würdeverletzung bereits auf 

Tatbestandsebene eine Gesamtabwägung durchzuführen ist. Dauer und Schwere des se-

xuell bestimmten Verhaltens sind ebenso in diese Abwägung einzustellen wie die be-

troffene Sphäre. Hierbei kommt nicht bereits aus dem Aspekt des Sexualbezugs aus-

schließlich die absolut geschützte Intimsphäre in Betracht. Sie ist freilich betroffen, wenn 

die innere Gedanken- und Gefühlswelt sowie Sexualleben oder Gesundheit betroffen 

sind551. Häufig – und insbesondere an der Grenze zu bloßen Lästigkeiten – wird durch die 

Verletzung des Selbstbestimmungsrechts nur ein Eingriff in die Individualsphäre vorlie-

gen, z. B. wenn pornografische Darstellungen aufgehängt werden. Die Würde ist hinge-

gen erst verletzt, wenn der Eingriff schwerwiegend ist, d. h. entweder länger andauert oder 

massiver geführt wird, z. B. durch viele Darstellungen oder wenn die betroffene Person 

der Darstellung nicht nur vorübergehend ausgesetzt ist.  

Für die Frage nach der Eingriffsqualität der Würdeverletzung bedeutet dies, dass zunächst 

zu prüfen ist, ob ein Regelbeispiel verwirklicht wurde, indem durch die darin genannte 

                                                                 
546  Das BAG (a. a. O.) Rn. 29, verweist zu Recht darauf, dass die Gesetzesbegründung insoweit nicht als 

Auslegungsmaßstab herangezogen werden kann, da im Gesetzgebungsverfahren an dieser Stelle von ins-

besondere auf „und“ umformuliert wurde. 
547  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. e) bb). 
548  Preis, in: ErfK, BGB, § 611 Rn. 621. 
549  Beater, in: Soergel, BGB, § 823 Anh. IV Rn. 10; Sprau, in: Palandt, BGB, § 823 Rn. 85; Bader, S. 149. 
550  Im Einzelnen hierzu vgl. sogleich diese Arbeit unter C. III. 5. e) bb). 
551  Sprau, in: Palandt, BGB, § 823 Rn. 87. 
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Verhaltensweise ein von negativen Umständen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen 

wurde552. Ist dies nicht der Fall – etwa weil der Vorgang einmalig und von kurzer Dauer 

war und damit eine Umfeldprägung abzulehnen ist – ist weiter zu prüfen, welche Persön-

lichkeitssphäre betroffen ist und ob im Rahmen einer Abwägung aller Umstände des Ein-

zelfalls eine Verletzung der Würde anzunehmen ist. Anders als bei der einfachen Belästi-

gung nach § 3 Abs. 3 AGG stellen die Regelbeispiele keine Mindestanforderung auf, da 

sie weder kumulativ noch überhaupt gegeben sein müssen. Sie können jedoch als Ver-

gleichsmaßstab herangezogen werden. Das im Folgenden näher zu untersuchende Ver-

hältnis von Dauer und Schwere der Eingriffshandlung und betroffener Sphäre in den Re-

gelbeispielen kann für außerhalb der Regelbeispiele begangene Handlungen ein Anhalts-

punkt sein, wann jedenfalls von einer Würdeverletzung auszugehen ist. Dann nämlich, 

wenn Dauer und Schwere der Eingriffsintensität und die betroffene Sphäre im gleichen 

Verhältnis wie im Regelbeispiel zueinanderstehen oder darüber hinausgehen, ist jeden-

falls von einer Würdeverletzung auszugehen.  

Nicht ausreichend sind hingegen Handlungen, die zwar einen sexuellen Bezug aufweisen, 

aber keine Würdeverletzung bezwecken oder bewirken, z. B. wenn Bekleidungsvorschrif-

ten im Betrieb vermeiden sollen, dass zu kurze Röcke oder zu freizügige Oberteile getra-

gen werden553. Hierin ist zwar grundsätzlich ein Verhalten mit Bezug zum biologischen 

Geschlecht zu sehen, mithin ein sexuell bestimmtes. Der Tatbestand ist damit eröffnet. 

Diese Verhaltensweisen, die einen Beitrag zur Vermeidung von sexueller Belästigung 

leisten wollen und in Erfüllung der Verpflichtung aus § 12 Abs. 1 AGG erfolgen, schrän-

ken zwar das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen Personen ein, stellen jedoch keine 

Würdeverletzung dar, da trotz der Konzentration auf das Merkmal Geschlecht weder eine 

Herabwürdigung diesbezüglich bezweckt oder bewirkt wird.  

bb) Schaffung eines von negativen Umständen gekennzeichneten Umfelds 

Eine Würdeverletzung ist insbesondere dann gegeben, wenn ein von Einschüchterungen, 

Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes 

Umfeld (feindliches Umfeld) geschaffen wird. Überwiegend wird in der Schaffung eines 

feindlichen Umfeldes ein Regelbeispiel gesehen554, ohne dass dies jedoch im strafrechtli-

chen Sinn verstanden wird. In der strafrechtlichen Literatur wird unter diesem Begriff eine 

Begehungsweise verstanden, die in der Regel – und damit gerade nicht zwingend – einen 

besonders schweren Fall begründet555. Die grammatikalische Einleitung der Regelbei-

spiele in § 3 Abs. 4 AGG mit „insbesondere“ weist darauf hin, dass es sich bei dem nun 

folgenden Katalog um eine nicht abschließende Enumeration von Beispielen handelt, de-

ren Vorliegen in jedem Fall eine Verwirklichung des Tatbestandsmerkmals darstellt.  

Da die Verwirklichung des feindlichen Umfeldes ein sicherer Anhaltspunkt für eine Wür-

deverletzung ist, wäre es hilfreich, wenn die hierunter fallenden Begehungsweisen einer 

                                                                 
552  Dazu sogleich unter bb). 
553  Beispiel nach Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 56. 
554  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 148; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 19; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 

60 „Regelfall“; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 77 „Beispiel“; ebenso Eggert-

Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 84; Eggert-Weyand, Belästigung, S. 143 „Indiz“. 
555  Stree/Kinzig, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 38 ff. Rn. 48. 
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sexuellen Belästigung klar abgegrenzt werden könnten, um dem etwas konturenlosen Tat-

bestand Schärfe zu verleihen. Der Gesetzgeber hat sich am Wortlaut der Richtlinien ori-

entiert, die klar zu erkennen geben, dass hier das aus dem US-amerikanischen Recht be-

kannte hostile environment harassment in das europäische bzw. nationale Recht imple-

mentiert werden soll556 – freilich ohne die hierzu in den Vereinigten Staaten von Amerika 

ergangene, dreißigjährige Rechtsprechung und Ausdifferenzierung zu übernehmen oder 

zu berücksichtigen. Im Einzelnen sind daher noch viele Details streitig. Eine umfassende 

dogmatische Aufarbeitung kann diese Arbeit nicht leisten. Für die Frage nach der Straf-

barkeit sexuell belästigenden Verhaltens am Arbeitsplatz ist die „insbesondere“-Grenze 

der Würdeverletzung zu untersuchen.  

(1) Reichweite des Umfeldes 

Bereits die Frage nach der Reichweite des Umfeldes ist umstritten. Teilweise wird vertre-

ten, dass es sich nicht auf den gesamten Betrieb beziehen könne, sich also auf den Ar-

beitsplatz beziehen müsse557, mithin nur das Arbeitsumfeld betreffe558. Das scheint zu-

nächst auch naheliegend zu sein, wenngleich der Wortlaut eine solche Einschränkung 

nicht zulässt. Jedoch ist der Anwendungsbereich durch den Verweis auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 

bis 4 AGG auf den arbeitsrechtlichen Bereich eingegrenzt, so dass es teleologisch geboten 

scheint, dass nur das Arbeitsumfeld betroffen ist. Andererseits wird vertreten, dass eine 

solche Einschränkung nicht in die Definition hineingelesen werden kann559. Der Begriff 

des Umfeldes sei weit zu verstehen und beziehe sich auch auf das soziale Umfeld der 

betroffenen Person560. Diese Ansicht überzeugt nicht, dehnt sie doch die Reichweite des 

Umfeldes über den Anwendungsbereich der sexuellen Belästigung hinaus aus und ver-

kennt dabei, dass das Umfeld gekennzeichnet werden muss. Ein Umfeld das über den 

Anwendungsbereich hinausgeht wird jedoch von den tatbestandlichen Handlungen nicht 

mehr erfasst und kann durch diese nicht gekennzeichnet werden. Auch lässt diese Ansicht 

außer Acht, dass ein weiter reichendes Umfeld höhere Anforderungen an eine Kennzeich-

nung stellt. Ein schlanker zugeschnittenes Umfeld ist schneller gekennzeichnet. Würde 

man das Umfeld lediglich auf den Arbeitsplatz beziehen, wäre vergleichsweise schnell 

von einer Kennzeichnung dieses räumlich überschaubaren Bereichs auszugehen. Durch 

ein weites Umfeld wird die Erheblichkeitsschwelle tatsächlich erhöht. Hingegen wäre ein 

hinter dem Anwendungsbereich zurückbleibendes Umfeld zwar zu kennzeichnen, es 

würde aber zu einer Regelungslücke führen. Würde nur der räumliche Arbeitsplatz als 

Umfeld anerkannt, fielen Pausengänge, Betriebsausflüge oder Weiterbildungen aus dem 

Regelbeispiel. Auf den ersten Blick scheint dies irrelevant, da die Würdeverletzung auch 

ohne Regelbeispiele festgestellt werden kann. Dies würde im Umkehrschluss jedoch be-

deuten, dass der sicherere Maßstab der „jedenfalls“-Verletzung der Würde für diese Fälle 

entfiele, mithin die Sicherheit in der Rechtsanwendung gegenüber dem Arbeitsplatz redu-

ziert wäre. Diese Folge lässt sich weder dem Wortlaut noch dem Schutzzweck der Rege-

lung entnehmen. Der Maßstab für das Umfeld kann sich folglich nur im Anwendungsbe-

reich finden und muss mit diesem korrelieren. Nur wenn Umfeld und Anwendungsbereich 

                                                                 
556  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 279. 
557  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 19; dagegen Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 

67. 
558  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 60. 
559  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 104. 
560  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 59. 
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in zeitlicher, räumlicher und sozialer Dimension übereinstimmen, vermögen Tathandlun-

gen dieses Umfeld so zu prägen, dass es als Maßstab für eine Würdeverletzung herange-

zogen werden kann. 

(2) Kennzeichnung 

Es besteht Streit darüber, wann das Umfeld von den genannten Merkmalen gekennzeich-

net ist. Vertreten wird, dass von einer Kennzeichnung gesprochen werden kann, wenn die 

Merkmale für das Arbeitsverhältnis prägende Bedeutung erlangt haben561. Teilweise wird 

verlangt, dass die Umstände charakteristisch oder typisch sein müssten, um von einer 

Kennzeichnung zu sprechen562. Überwiegend wird gefordert, dass eine Kennzeichnung 

nur durch Vorkommnisse einer gewissen Erheblichkeit bewirkt werden kann563. Diese 

Ansicht nimmt für die Frage nach der Erreichung dieser Erheblichkeitsschwelle eine 

„wertende Gesamtschau“564 vor und fragt danach, ob „eine bestimmte Verhaltensweise 

oder ein bestimmter Vorfall das Umfeld kennzeichnet, also für dieses charakteristisch o-

der typisch ist“565. Gegen diese Auffassung spricht zunächst, dass sie es nicht vermag, die 

Erheblichkeitsschwelle des Regelbeispiels absolut zu definieren, was aus Gründen der 

Klarheit wünschenswert wäre. Hingegen überzeugt die situative Präzision im Einzelfall, 

da dessen Umstände zu berücksichtigen sind und so ein angemessenes Ergebnis erzielt 

werden kann.  

Diese relativierende Ansicht bietet noch einen weiteren Vorzug: Sie hat keine Schwierig-

keiten mit der Frage nach dem Wiederholungserfordernis des kennzeichnenden Verhal-

tens. Vom Wortlaut ausgehend liegt zunächst nahe, dass es sich um wiederholendes Ver-

halten handeln muss, da die Merkmale im Plural wiedergegeben sind. Vergleicht man die 

deutsche Übersetzung der Richtlinien mit anderen Sprachen, so wird jedoch schnell klar, 

dass es sich um ein Übersetzungsproblem handelt. Der Wortlaut kann diesbezüglich keine 

Hilfe bieten566. Auch nach Sinn und Zweck scheint wiederholendes Verhalten geboten, 

da einmalig bleibende Handlungen kaum kennzeichnende Kraft besitzen567. Erforderlich 

sei ein systematisches568 oder kontinuierliches569 Handeln. Dieses Verständnis scheint im 

                                                                 
561  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 19; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 279. 
562  BAG, Urt. v. 24.9.2009 – 8 AZR 705/08, NZA 2010, 387 (390); Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 45a. 
563  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 134; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 70; v. Ro-

etteken, § 3 Rn. 367; Meinel/Heyn/Herms, AGG, § 3 Rn. 36; a. A. Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, 

§ 3 Rn. 59, die darauf abstellt, ob eine “Veränderung in Richtung einer der genannten” Merkmale stattge-

funden hat (a. a. O.; auch Eggert-Weyand, Belästigung, S. 108). Sie übernimmt damit den von der US-

amerikanischen Rechtsprechung entwickelte Einschränkung: “For sexual harassment to be actionable, it 

must be sufficiently severe or pervasive ‘to alter the conditions of [the victim's] employment and create 

an abusive working environment.’” (Meritor Savings Bank v. Vinson, 477 U.S. 67 (1986), unter Weglas-

sung der “hinlänglich schwer und durchdringenden” (eigene Übersetzung) Qualität der Eingriffshandlung. 

Vgl. hierzu auch diese Arbeit unter B. II. 1. b) bb). 
564  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 45a; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 280 und Schleusener, in: 

Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 143 stellen in die Gesamtschau die von der US-Rechtspre-

chung entwickelten Einflussfaktoren ein; nach BAG (a. a. O.) Rn. 33 sind alle Faktoren maßgebend. 
565  BAG, Urt. v. 24.9.2009 – 8 AZR 705/08, NZA 2010, 387 (390) Rn. 32. 
566  Vgl. hierzu ausführlich Eggert-Weyand, Belästigung, S. 106 ff.. 
567  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 279. 
568  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 134; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 45; Wendeling-Schröder, in: Wende-

ling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 36. 
569  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 279; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 74 

(anders jedoch in Rn. 77). 
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Widerspruch zur Gesetzesbegründung zu stehen, nach der der Betroffene auch bei einma-

lig bleibenden Handlungen nicht schutzlos bleibt570. Fragt man nicht nach der absoluten 

Erheblichkeitsschwelle, sondern nach der relativen, d. h. nach dem Verhältnis zwischen 

Schwere und Dauer der Eingriffshandlung und betroffener Sphäre, kann man mit dem 

BAG zu dem Ergebnis gelangen, dass sich die Definitionsansätze nicht gegenseitig aus-

schließen, sondern ergänzen571. So wird regelmäßig für eine Kennzeichnung ein wieder-

holendes, systematisches Verhalten von einer gewissen Dauer erforderlich sein. Zwin-

gend ist dies jedoch nicht. Es kann bei einem besonders schwerwiegenden Verhalten – 

zum Beispiel durch einen körperlichen Übergriff des direkten Vorgesetzten - auch ein 

einmaliges Verhalten zu einer Umfeldkennzeichnung führen572. Wann aber in concreto 

ein ausreichend schweres Verhalten vorliegt, das bereits bei Einmaligkeit das Umfeld 

kennzeichnet, ist eine Frage der Umstände des Einzelfalls und kann daher nicht absolut 

bezeichnet werden. 

Die Kennzeichnung hat durch Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Ent-

würdigungen oder Beleidigungen zu erfolgen. Es genügt, wenn eine dieser Verhaltens-

weisen zur negativen Kennzeichnung führt, gleichwohl diese auch durch die Kumulation 

verschiedener Verhaltensweisen erfolgen kann. Den aufgezählten Verhaltensweisen ist 

gemein, dass sie Angst- oder Furchtgefühle auslösen können. Es handelt sich dabei nicht 

um Verhaltensweisen, die das Umfeld nur in geringem Umfang beeinflussen573. Die Ver-

haltensweisen sind Ausdruck einer Überlegenheitsstellung.  

(3) Schaffung des Umfeldes 

Das negativ gekennzeichnete Umfeld muss geschaffen werden, es muss also erreicht wer-

den, dass das bislang noch nicht negativ gekennzeichnet Umfeld nunmehr erzielt wurde. 

Eine Veränderung des Umfeldes zum Negativen ist folglich erforderlich, um das Regel-

beispiel zu verwirklichen574. Hierfür ist Voraussetzung, dass entweder eine einmalige, be-

sonders schwere Handlung ad hoc das feindliche Umfeld schafft oder das durch vorher-

gehende Handlungen der Boden für die Schaffung der negativen Kennzeichnung bereitet 

wurde und dann die Eingriffshandlung - bildlich gesprochen - das Fass zum Überlaufen 

bringt und das Umfeld ausreichend negativ kennzeichnet. Die vorhergehenden Handlun-

gen müssen nicht von derselben Person erfolgt sein. Für die Würdeverletzung spielt es 

keine Rolle, ob durch eine sexuell belästigende Handlung erst noch das feindliche Umfeld 

hergestellt wurde und darin die Würdeverletzung zu sehen ist oder ob in einem bereits 

bestehenden feindlichen Umfeld eine Würdeverletzung verübt wurde575. Wie oben576 dar-

gestellt ist die Schaffung des feindlichen Umfeldes eine von unzähligen Möglichkeiten 

                                                                 
570  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
571  BAG, Urt. v. 24.9.2009 – 8 AZR 705/08, NZA 2010, 387 (390) Rn. 32. 
572  Im Ergebnis auch BAG, Urt. v. 9.6.2011 – 2 AZR 323/10, NJW 2012, 407 (408) Rn. 18; Thüsing, Diskri-

minierungsschutz, Rn. 280; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 60; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, 

AGG, § 3 Rn. 77; v. Roetteken, § 3 Rn. 368; Schiek, in: Schiek, AGG, § 3 rn. 73; Schlachter, in: ErfK, 

AGG, § 3 Rn. 20; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 36; einschränkend 

Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 143. A. A. Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 134; 

Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 59. 
573  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 111. Vgl. zu den Verhaltensweisen im Einzelnen und ausführlich dies. S. 

108ff.  
574  Insofern zutreffend Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 59. 
575  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 69. 
576  Siehe diese Arbeit unter B. III. 5. e) aa). 
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der Würdeverletzung. Ist das Umfeld bereits negativ gekennzeichnet, kann dies bei der 

für die Ermittlung der Würdeverletzung vorzunehmenden Güterabwägung berücksichtigt 

werden und die Eingriffsschwelle senken, da in einem negativ gekennzeichneten Umfeld 

für belästigende Personen weitere Rechtsgutsverletzungen leichter werden, denn sie fügen 

sich in das bestehende Umfeld ein. 

cc) Subjektiver oder objektiver Maßstab? 

Ob eine Würdeverletzung vorliegt, ist objektiv zu beurteilen577, nicht durch die „subjek-

tive Mimosensicht“578. Argumentativ stehen die gleichen Überlegungen im Raum wie bei 

der Frage nach dem Beurteilungsmaßstab der Unerwünschtheit579. Für einen subjektiven 

Maßstab spricht, dass die Würde dem Begriff nach etwas ist, das – ähnlich der Ehre – eine 

innere und äußere Dimension aufweist und dass diese „innere Würde“ nur subjektiv er-

fasst werden kann. Dagegen spricht jedoch, dass dieser subjektive Maßstab zur Konturie-

rung des Tatbestandes einer Objektivierung bedarf. Ohne objektiv festzustellende Wür-

deverletzung stünde bei der sexuellen Belästigung abgesehen von einer objektiven Ge-

fährdungshandlung die Verwirklichung allein im subjektiven Empfinden des Opfers. Dar-

über hinaus existiert – anders als bei der Unerwünschtheit - ein äußeres Element das zu 

berücksichtigen ist. Folgt man der hier vertretenen Meinung und betrachtet die Würde-

verletzung als Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, so ist dieses Recht ohnehin 

objektiv zu konkretisieren und verfügt nur in einzelnen Ausprägungen, wie z. B. bei der 

Ehre, über ein inneres Element. Von größtem Gewicht ist schließlich, dass die Feststel-

lung der Würdeverletzung einer Güter- und Interessenabwägung bedarf. Diese setzt vo-

raus, dass sich objektiv fassbare Güter und Interessen gegenüberstehen 

f) Bezwecken oder Bewirken der Würdeverletzung 

Das Verhalten der belästigenden Person muss die Würdeverletzung „bezweckt oder be-

wirkt“ haben, § 3 Abs. 4 AGG. Es ist also Kausalität zwischen dem sexuell bestimmen 

Verhalten und der objektiv eingetretenen Würdeverletzung erforderlich580. Die beiden Be-

gehensformen sind durch den logischen Junktor oder miteinander verknüpft. Es reicht 

aus, wenn die Begehungsweise eine der Alternativen erfüllt581. Da es sich bei der verwen-

deten Terminologie um unbestimmte Rechtsbegriffe handelt, werden verschiedene An-

sichten vertreten, wann die Alternativen erfüllt sind. 

                                                                 
577  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 132; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 59; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 

18; v. Roetteken, § 3 Rn. 364; a. A. Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 58 „reasonable per-

son“ mit objektivem Beobachter. 
578  Biester, Auswirkungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes auf die betriebliche Praxis – Teil 1 –

, Anm. 6. 
579  Vgl. hierzu diese Arbeit unter B. III. 5. d) bb). 
580  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 68; Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 

Rn. 61. 
581  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 120. BAG, Urt. v. 24.9.2009 – 8 AZR 705/08, NZA 2010, 387 (389) Rn. 

27 stellt fest, dass die Handlungen eine Würdeverletzung „bewirken“ und diese auch „bezweckt war“.  
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aa) Bewirken der Würdeverletzung 

Dem Wortsinn nach bedeutet bewirken, etwas „hervorrufen“ oder „herbeiführen“582. Ge-

gen den Wortlaut, der eine vorsätzliche Begehung zulässt, richtet sich die die Gesetzes-

begründung, nach der Vorsatz nicht erforderlich ist583. Es ist nach objektiven Maßstäben 

festzustellen, ob eine Rechtsgutsverletzung eingetreten ist584. Dazu zählt nicht nur, dass 

Vorsatz nicht erforderlich ist, sondern dass darüber hinaus auch kein sonstiges Verschul-

den, etwa in Form von Fahrlässigkeit, vorliegen muss585. Dieser weit überwiegenden Mei-

nung in der Literatur hat sich auch das BAG angeschlossen586; nach der Rechtsprechung 

genügt der bloße „Eintritt der Belästigung“. Dagegen wendet sich Thüsing der „aus Grün-

den der Rechtssicherheit“ für eine Auslegung der Begehensformen mit zielgerichtetem 

und bedingt vorsätzlichem Verhalten für erforderlich hält587. Diese Form der Gefähr-

dungs- oder Ergebnishaftung588 ist dem deutschen Recht nicht fremd. Die Gefährdungs-

haftung trägt, wer „zu seinem Nutzen rechtmäßig einen gefährlichen Betrieb eröffnet“589. 

Derjenige soll die Schäden tragen, die bei anderen in Verwirklichung dieses Risikos typi-

scher Weise eintreten und von diesen nicht verhindert werden können590. Sinn und Zweck 

des § 3 Abs. 4 AGG ist der Schutz der Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Ar-

beitsplatz, d. h. in einem Vertragsverhältnis auf das sie aus wirtschaftlichen Gründen an-

gewiesen sind und dessen Ausgestaltung dem Arbeitgeber obliegt. Da dieser die Rahmen-

bedingungen vorgibt und die im Betrieb tätigen Personen auswählt, ist es nicht unbillig, 

wenn der Arbeitgeber – und nur er ist von den Rechtsfolgen in § 15 AGG betroffen – auch 

ohne Verschulden die Haftung dafür zu übernehmen hat, dass sich in dem ihm zuzurech-

nenden Risikokreis „Arbeitsplatz“ eine sexuelle Belästigung ereignet. Würde man für die 

belästigende Person zusätzlich Vorsatz verlangen, würde dies nicht nur die Zurechnung 

zum Arbeitgeber aushöhlen, sondern darüber hinaus den Schutzzweck des Gesetzes un-

tergraben, was auf Grundlage der hiergegen angeführten Gesichtspunkte der Gefähr-

dungshaftung und der Rechtssicherheit jedoch nicht geboten ist. Ist die kausale Würde-

verletzung objektiv festgestellt, ist sie auch unverschuldet bewirkt im Sinne des Gesetzes. 

Die Bewirken-Alternative der sexuellen Belästigung ist danach kein subjektives Tatbe-

standsmerkmal, da ein subjektives, täterinneres Merkmal gerade nicht vorhanden sein 

                                                                 
582  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 310, Stichwort „bewirken“. 
583  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S.33. Die englische Fassung der Richtlinie 2006/54/EG zur sexuellen 

Belästigung spricht von „effect“, also der Wirkung, welche die sexuell belästigende Verhaltensweise ha-

ben muss. Darin klingt kein Vorsatzerfordernis an, sondern es bleibt bei einer reinen Tatsachenfeststel-

lung. Die in der deutschen Richtlinienfassung innewohnende Tendenz zu einer vorsätzlichen Interpreta-

tion des „bewirkens“ ist ein Gesetz gewordenes Übersetzungsproblem, welches der Gesetzgeber in der 

Gesetzesbegründung klargestellt hat. 
584  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 18; Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 31; Bauer/Krieger, AGG, 

§ 3 Rn. 44; v. Roetteken, § 3 Rn. 352; Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 141; 

Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 35; Wank, NZA 2004 (Sonderbeilage 

zu Heft 22), 16 (19); Annuß, BB 2006, 1629 (1632). 
585  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 133; Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 61; Eggert-Weyand, 

Belästigung, S. 123. 
586  BAG, Urt. v. 9.6.2011 – 2 AZR 323/10, NJW 2012, 407 (408) Rn. 19. 
587  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 284; ähnlich Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 41 der zwar vorsatzlo-

ses bewirken für ausreichend erachtet, jedoch das sexuell bestimmte Verhalten dem Vorsatzerfordernis 

unterstellt. 
588  Wank, NZA 2004 (Sonderbeilage zu Heft 22), 16 (19). 
589  Sprau, in: Palandt, BGB, Einf. v. § 823 Rn. 11. 
590 Sprau, in: Palandt, BGB, Einf. v. § 823 Rn. 11. 
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muss. Sie ist dem objektiven Tatbestand zuzuordnen und liegt vor, wenn das sexuell be-

stimmte Verhalten kausal war für die Würdeverletzung. 

bb) Bezwecken der Würdeverletzung 

Ist eine Verletzung der Würde vom Handelnden bezweckt, kommt es nicht darauf an, ob 

die Verletzung tatsächlich eintritt591. Bezweckt wird, was beabsichtigt wird oder zu errei-

chen gesucht wird592. In diese Begehensalternative ist ein „subjektives Element eingewo-

ben“593. Welche Anforderungen an das Bezwecken im Detail zu stellen sind, ist jedoch 

umstritten.  

Teilweise wird vertreten, dass bereits Fahrlässigkeit genügt594, da der Begriff des Bezwe-

ckens nur impliziere, dass bereits der Versuch ausreichend sei. Eine Zielgerichtetheit sei 

nicht hineinzuinterpretieren595. Nur so könne der angestrebten Verhaltenssteuerung „im 

Sinne einer Unterlassung aller Verhaltensweisen, die auf eine Belästigung hinauslaufen“ 

Genüge getan werden596.  

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 Abs. 

2 BGB. Der Sorgfaltsmaßstab ist objektiv-abstrakt zu bestimmen597; die Gefahr muss vor-

hersehbar und vermeidbar sein. Da die Würdeverletzung in der Bezwecken-Alternative 

nicht eintreten muss, handelt es sich stets nur um den Versuch der Tatbegehung. Wer 

fahrlässig handelt, vertraut darauf, dass der Schaden nicht eintritt, auch wenn er es für 

möglich hält. Im Ergebnis stimmen Gesinnung der belästigenden Person und die Norm 

überein: Der Normadressat wollte keinen Schaden verursachen und es ist kein Schaden 

eingetreten. Dass er sich dabei – bei bewusster Fahrlässigkeit – an die Grenze zum billi-

genden in Kauf nehmen des Schadens begibt, ist unbedenklich, solange der Erfolg nicht 

eintritt. Ist der Erfolg jedoch eingetreten, greift die Bewirken-Alternative mit der jede 

Form der Fahrlässigkeit umfasst ist.  

Die Ansicht, wonach Fahrlässigkeit ausreichend sei, trifft in der Literatur überwiegend 

auf Ablehnung598. Dies ergibt sich aus dem zielgerichteten Handeln, welches für das Be-

zwecken eines Erfolgs erforderlich sei599. Teilweise wird hierfür bedingter Vorsatz für 

genügend erachtet600. Bei bedingtem Vorsatz wird vom Handelnden der Erfolg billigend 

in Kauf genommen601, das bedeutet, dass er den Erfolg nicht anstrebt, ihn aber toleriert. 

Dagegen wird vorgebracht, dass nach der Bedeutung von „bezwecken“ dolus eventualis 

                                                                 
591  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
592  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 313, Stichwort „bezwecken“. 
593  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 68. 
594  v. Roetteken, § 3 Rn. 356; Annuß, BB 2006, 1629 (1632). Unklar bei Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 

18, die es für ausreichend hält, wenn die „subjektiv als Würdeverletzung geplante Verhaltensweise“ abs-

trakt geeignet ist, das Rechtsgut zu verletzen. Die abstrakte Eignung verweist auf den objektiv-abstrakten 

Sorgfaltsmaßstab bei Fahrlässigkeit im Zivilrecht. Ist die Verhaltensweise jedoch subjektiv geplant, han-

delt es sich um Vorsatz. 
595  v. Roetteken, § 3 Rn. 356. 
596  v. Roetteken, § 3 Rn. 358. 
597  BGH, Urt. v. 11.4.2000 – X ZR 19/98, NJW 2000, 2812 (2813); Grüneberg, in: Palandt, BGB, § 276 Rn. 

15. 
598  Vgl. hierzu die sogleich folgende Darstellung der Meinungen. 
599  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 121; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 284. 
600  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 284; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 68. 
601  Grüneberg, in: Palandt, BGB, § 276 Rn. 10. 
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nicht ausreiche, da der Erfolgseintritt, d. h. die Würdeverletzung beabsichtigt werden 

müsse, mithin dolus directus 1. Grades erforderlich sei602. Nach teleologischer Würdigung 

ist jedoch zweifelhaft, ob absichtliches Handeln maßgebend sein darf. Wer z. B. zur eige-

nen Unterhaltung am Arbeitsplatz eine pornographische Darstellung sichtbar anbringt und 

dabei billigend in Kauf nimmt, dass andere Personen dadurch herabgewürdigt werden, 

versucht eine sexuelle Belästigung und begibt sich damit auf die Seite des Unrechts. Dass 

der Erfolg nicht eintritt, hängt nicht mehr von ihm ab, sondern vom Zufall, ob ein Be-

trachter erscheint. Diese Begehensform nicht in den Schutzbereich von § 3 Abs. 4 AGG 

einzubeziehen widerspricht dem Ziel des AGG umfassenden Schutz vor Diskriminierung 

zu gewähren603.  

Zunächst scheint der Wortlaut die teleologische Auslegung zu unterstützen, denn der Ge-

setzgeber hat es unterlassen, ein Absichtserfordernis zu kodifizieren. Die Verwendung des 

Begriffs „bezwecken“ könnte ein Anhaltspunkt dafür sein, dass gerade keine Absicht er-

forderlich ist. Andererseits hat der Gesetzgeber die Richtlinienvorgabe wortgleich über-

nommen. Das wiederum deutet darauf hin, dass er keine von der Richtlinie abweichende 

Bewertung vornehmen wollte. Ein Indiz, von der Richtlinie abzuweichen ergibt sich auch 

nicht aus der Gesetzesbegründung. Also ist zu fragen, wie der Richtliniengeber „bezwe-

cken“ versteht. Hierbei ergeben sich die gleichen Spannungen: einerseits soll ein umfas-

sender Schutz gewährleistet werden, andererseits verwendet die englische Fassung der 

Richtlinie 2006/54/EG den Begriff die Wendung „with the purpose“, die ins Deutsche 

„mit der Absicht“ zu übersetzen ist604. Daraus ist zu folgern, dass der Richtliniengeber 

selbst im Bezwecken ein Absichtserfordernis sieht. Dem Gesetzgeber wäre es nach Art. 

27 Abs. 1 der RL 2006/54/EG freigestanden, eine günstigere Regelung als das Absichtser-

fordernis zu kodifizieren. Einen Anhaltspunkt, dass er dies getan hat findet sich jedoch 

nicht, auch wenn dies nach Sinn und Zweck der Regelung wünschenswert gewesen wäre. 

Im Ergebnis ist für das Bezwecken Absicht erforderlich605. Dieser Alternative kommt eine 

überschießende Innentendenz zu, da das subjektive Absichtserfordernis keine Entspre-

chung im objektiven Tatbestand findet606. 

g) Rechtswidrigkeit  

Nach der Begründung des Gesetzgebers spricht das AGG von Benachteiligungen und 

nicht von Diskriminierung, um deutlich zu machen, „dass nicht jede unterschiedliche Be-

handlung, die mit der Zufügung eines Nachteils verbunden ist, diskriminierenden Charak-

ter hat“607. Es existieren zulässige unterschiedliche Behandlungen, die keine Benachteili-

gungen im Sinne des Gesetzes und damit keine Diskriminierung darstellen. Diese sind in 

                                                                 
602  Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 31; Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 86; Eggert-

Weyand, Belästigung, S. 121; wohl auch Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 141 

„angestrebt“. 
603  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 21. 
604  Breitsprecher, Pons-Wörterbuch. 
605  Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 31; Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 86; Eggert-

Weyand, Belästigung, S. 121; wohl auch Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 141; 

a. A. Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 68; Wank, NZA 2004 (Sonderbeilage zu 

Heft 22), 16 (19). 
606  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 121; Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 60. 
607  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 30. 
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den §§ 8 ff. AGG normiert. Dieses Verständnis von Diskriminierungen macht es notwen-

dig, nach der Feststellung der Tatbestandsmäßigkeit einer Handlung deren Rechtswidrig-

keit zu prüfen, die für unmittelbare Benachteiligungen608 zwar grundsätzlich durch die 

Tatbestandsmäßigkeit indiziert ist, jedoch aufgrund einer der gesetzlich normierten 

Rechtfertigungsgründe entfallen kann. Für die einfache und sexuelle Belästigung hat der 

Gesetzgeber in der Begründung des AGG bereits darauf hingewiesen, dass eine Rechtfer-

tigung regelmäßig nicht in Betracht kommt609. Dem ist zuzustimmen. Die sexuelle Beläs-

tigung ist eine Benachteiligung wegen des Geschlechts. Aufgrund dieses Merkmals des § 

1 AGG kommt eine Rechtfertigung nur nach § 8 AGG wegen beruflicher Anforderungen 

in Betracht. Es ist jedoch keine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung 

denkbar, die eine Benachteiligung wegen des Geschlechts durch eine Würdeverletzung610 

wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder gar der Bedingungen der Ausübung vo-

raussetzt. Eine solche Tätigkeit wäre sittenwidrig. Für die sexuelle Belästigung liegt dem-

zufolge in der Tatbestandsmäßigkeit zugleich die Rechtswidrigkeit der Handlung. 

h) Anweisung zur Benachteiligung, § 3 Abs. 5 AGG 

aa) Ziel der Regelung 

Mit der Regelung setzt der Gesetzgeber die europäischen Richtlinienvorgaben um, nach 

denen eine Anweisung zur Diskriminierung als Diskriminierung gilt611. Durch die Vor-

schrift, dass bereits eine Anweisung ausreicht, um eine Benachteiligung herbeizuführen, 

wird der Anwendungsbereich der Benachteiligungsverbote sowohl zeitlich als auch ma-

teriell ausgedehnt612, denn eine Benachteiligung muss im Anweisungsfall weder bereits 

eingetreten sein, noch muss sie jemals eintreten. Auch ist die tatsächliche Ausführung der 

Anweisung nicht erforderlich613. Sinn und Zweck der Erweiterung des Anwendungsbe-

reichs sind darin zu sehen, dass sich der eigentliche Urheber nicht der Verantwortung 

entziehen kann. Insbesondere die sich aus dem (arbeits-)vertraglichen Hierarchiegefälle 

ergebende Möglichkeit, Anweisungsempfänger zu instrumentalisieren, um Diskriminie-

rungen durchzuführen, soll unterbunden werden614. Einem Arbeitgeber ist es möglich, 

eine Anweisung zur Benachteiligung oder Belästigung an Führungspersonal der mittleren 

                                                                 
608  Für mittelbare Benachteiligungen nach § 3 Abs. 2 AGG ist bei Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes 

bereits der Tatbestand ausgeschlossen, BAG, Urt. v. 7.7.2011 – 2 AZR 355/10, NZA 2011, 1412 (1414) 

Rn. 26; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 13. 
609  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 35. Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 313 

schließt die Möglichkeit einer Rechtfertigung völlig aus. 
610  Oder - wie hier vertreten - sogar einer Verletzung des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 
611  Vgl. z. B. Art. 2 Abs. 2 lit. b) der Richtlinie 2006/54/EG, ABl. Nr. L 204 vom 26.7.2007; Gesetzesbe-

gründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33 zu Absatz 5. 
612  Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 162. 
613  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 

302; Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 47; Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, S. § 3 Rn. 90; a. 

A. Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 161 die aus der Formulierung des § 3 Abs. 5 Satz 2 AGG schließen, 

dass ein Verhalten der bestimmten Person zwingend erforderlich sei. Sie fassen die Definition der Anwei-

sung in Satz 2 als allgemeingültige Definition auf (dies. Rn. 154), verkennen dabei jedoch, dass Satz 2 

lediglich eine beispielhafte Möglichkeit einer Anweisung im Bereich des Arbeitsrechts darstellt. Ihr Ar-

gument, im Strafrecht sei nur bei Verbrechen die versuchte Anstiftung strafbar, § 30 Abs. 1 StGB ver-

fängt gleichfalls nicht, da die gesetzgeberische Wertung eine andere ist. Hierzu vgl. sogleich unten. 
614  v. Roetteken, § 3 Rn. 386b;  
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Ebene zu richten. Er selbst diskriminiert bei der Ausführung seiner Anweisung nicht615. 

Er begibt sich jedoch ins Unrecht, da seine Anweisung zur Benachteiligung gegen die ihm 

obliegende Pflicht aus § 12 Abs. 1 AGG verstößt. Führt die so angewiesene Person die 

Anweisung aus, ist dem Arbeitgeber dieses Verhalten nach den allgemeinen Regeln (§§ 

31, 278, 831 BGB) zuzurechnen616 und stellt gleichzeitig eine Benachteiligung dar, § 7 

Abs. 3 AGG. Unterbleibt die Ausführung jedoch oder führt sie nicht zum tatbestandlichen 

Erfolg, bleibt das pflichtwidrige Verhalten des Arbeitgebers ohne die Regelung des § 3 

Abs. 5 AGG ohne Konsequenzen. Im Hinblick auf die vorzunehmende Prüfung der Straf-

barkeiten beteiligter Personen wird durch § 3 Abs. 5 AGG der Begehung in mittelbarer 

Täterschaft oder als Anstifter Raum gegeben617.  

bb) Anweisung zur Benachteiligung 

Voraussetzung für die Ausdehnung des Anwendungsbereichs ist eine Anweisung. Teil-

weise wird darunter eine arbeitsrechtliche Anweisung618 oder eine „Weisung im arbeits-

rechtlichen Sinn“ verstanden619, also eine Konkretisierung der Arbeitspflicht nach Zeit, 

Ort und Art620. Dieses arbeitsrechtliche Verständnis ist dem Wortlaut nach jedoch zu eng, 

da § 3 Abs. 5 Satz 1 AGG ohne Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG die Anweisung der 

Benachteiligung gleichstellt. Demgegenüber ist § 3 Abs. 5 Satz 2 AGG lediglich ein nicht 

abschließendes Beispiel einer möglichen Anweisungsform im arbeitsrechtlichen Anwen-

dungsbereich. § 3 Abs. 5 AGG betrifft mithin sämtliche zivilrechtlichen Vertragsgestal-

tungen in denen eine Anweisungssituation vorliegen kann621.  

Ob hierfür eine rechtliche Weisungsbefugnis existieren muss622 oder die faktische Wei-

sungsmöglichkeit ausreicht623, ist umstritten. Für den arbeitsrechtlichen Bereich erscheint 

dies zunächst unproblematisch, da der Arbeitgeber als Normadressat stets weisungsbefugt 

ist. Die Frage wird jedoch relevant, wenn ein Arbeitnehmer andere Personen im Unter-

nehmen, die ihm hierarchisch gleichgestellt sind, „anweist“, eine bestimmte Person zu 

benachteiligen. Eine für § 7 Abs. 3 AGG relevante tatsächliche Benachteiligung ist darin 

nicht zu sehen, so dass ohne eine entsprechende Auslegung des § 3 Abs. 5 AGG die be-

troffene Person keinen Anspruch aus § 15 AGG gegen den Arbeitgeber hätte. Ihr stünde 

jedoch das Beschwerderecht des § 13 AGG zu. Dieses Ergebnis ist in der Sache angemes-

                                                                 
615  Sofern man nicht bereits in der Anweisung eine Diskriminierung der angewiesenen Person sieht (Schiek, 

in: Schiek, AGG, § 3 Rn. 78), was der Wortlaut des § 3 Abs. 5 Satz 1 AGG zwar zulässt, teleologisch 

aber nicht umfasst ist. So auch Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 86; Thüsing, Diskriminie-

rungsschutz, Rn. 295.  
616  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
617  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 66 ff.; Beihilfe kommt jedoch nicht in Betracht, da die Unterstützung einer 

Benachteiligung selbst keine Benachteiligung darstellt, dies. Rn. 66; ebenso Thüsing, Diskriminierungs-

schutz, Rn. 294; Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 86a. 
618  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 151. 
619  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 64. 
620  Preis, in: ErfK, GewO, § 106 Rn. 2. 
621  Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 85; ebenso Rust, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 88; 

Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 23; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 

Rn. 51. 
622  So: Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 299; Kamanabrou, RdA 2006, 321 (326); Schleusener, in: 

Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 167; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, 

AGG, § 3 Rn. 51; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 64; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 158. 
623  So: v. Roetteken, § 3 Rn. 393; Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 85 f.  
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sen, da in einem solchen Fall keine hierarchische Ungleichheit für einen Diskriminie-

rungsversuch ausgenutzt wird. Eine angemaßte oder faktische Weisungsmöglichkeit ist 

mithin nicht ausreichend, erforderlich ist vielmehr eine rechtliche Weisungsbefugnis624. 

§ 3 Abs. 5 Satz 1 AGG fingiert die Benachteiligung, wenn eine Anweisung zur Benach-

teiligung vorliegt. Es findet mithin keine Zurechnung diskriminierenden Verhaltens durch 

die angewiesene Person zum Arbeitgeber statt, da es faktisch nicht zu einer Benachteili-

gung gekommen sein muss625. Es handelt sich aufgrund der Fiktion um eine Benachteili-

gung durch den Arbeitgeber. Dessen verbotswidrige Weisung ist unwirksam gemäß § 7 

Abs. 1 AGG i. V. m. § 134 BGB626, d. h. die angewiesene Person muss der Weisung nicht 

Folge leisten.  

cc) Vorsatzerfordernis der Anweisung 

Der Gesetzgeber hat sich bei der Formulierung von § 3 Abs. 5 Satz 1 AGG am Wortlaut 

der Richtlinien orientiert. Deshalb erstaunt es, dass die Weisung nach der Gesetzesbe-

gründung vorsätzlich erfolgen muss627, da der Wortlaut der Vorschrift ein solches Erfor-

dernis nicht vermuten lässt628. Auch aus dem Wortlaut der Richtlinien lässt sich dies eben-

falls nicht entnehmen629. Das Vorsatzerfordernis bezieht sich jedoch nur auf die Anwei-

sung selbst. Die Verbotswidrigkeit der angewiesenen Handlung muss der anweisenden 

Person nicht bewusst sein; diesbezüglich sind weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit erfor-

derlich, es genügt jedes bewusste Verhalten. Gegen die Begründung des Gesetzes wird 

neben dem Wortlautargument vorgebracht, das Ziel der vier Richtlinien spräche eher da-

für, dass Vorsatz nicht erforderlich sei630; in die Vorschrift könne nicht hineingelesen 

werden, dass die betroffene Person den Anweisungsvorsatz beweisen müsse631. Da es bei 

dem Benachteiligungsverbot auch darum gehe, Ergebnisse zu erzielen, sei ihm eine sub-

jektivrechtliche Anforderung fremd632. Diese Ansicht überzeugt jedoch nicht: gerade 

                                                                 
624  A. A. Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 86 wonach es sich aufgrund der Nichtigkeit dieser 

Weisung nach § 7 Abs. 2 AGG in der Regel um faktische Weisungsbefugnis handele. Dagegen ist einzu-

wenden, dass § 7 Abs. 2 AGG nur „Bestimmungen in Vereinbarungen“ erfasst und gerade nicht das aus § 

106 GewO abgeleitete Weisungsrecht des Arbeitgebers. Soweit das Weisungsrecht des Arbeitgebers 

durch § 7 Abs. 1 AGG seine gesetzliche Schranke findet und verbotswidrige Weisungen unwirksam sind, 

ist doch zu konstatieren, dass dem Arbeitgeber grundsätzlich die rechtliche Weisungsbefugnis zusteht, die 

im konkreten Fall auf eine faktische Weisungsmöglichkeit reduziert ist. Hingegen ist nicht ausreichend, 

wenn generell nur eine faktische Weisungsmöglichkeit besteht, da den Arbeitgeber andernfalls bereits bei 

jeder angemaßten Anweisung ein Schadensersatzanspruch der potentiell benachteiligten Person träfe. 
625  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 295; v. Roetteken, § 3 Rn. 386; Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 

Rn. 47; die Begründung des Gesetzgebers in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33 mit Verweis auf die 

§§ 31, 278, 831 BGB ist insofern missverständlich. Die Benachteiligung nach § 3 Abs. 5 AGG geht vom 

Anweisenden aus, unabhängig vom zivil- oder arbeitsrechtlichen Anwendungsbereich. Eine Zurechnung 

zum Arbeitgeber über die genannten Vorschriften ist immer dann erforderlich, wenn und soweit nicht er, 

sondern eine Person benachteiligt hat, deren Handeln dem Arbeitgeber zuzurechnen ist. 
626  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 23. 
627  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33; zustimmend Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 293; 

Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 67; Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 164; Wen-

deling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 52; Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, 

§ 3 Rn. 89; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 23; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 155. 
628  Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 43. 
629  v. Roetteken, § 3 Rn. 391. 
630  Rust, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 90. 
631  Nollert-Borasio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 43. 
632  v. Roetteken, § 3 Rn. 391. 
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wenn Ergebnisse durch Verhaltensänderungen erzielt werden sollen, ist hierfür unver-

schuldetes Verhalten nicht ausreichend. Es soll doch gerade auf das Verhalten derjenigen 

Person eingewirkt werden, die sich bewusst für eine Gefährdung oder Verletzung der ge-

schützten Rechtsgüter entschieden hat oder zu entscheiden gedenkt. Auch das Beweis-

lastargument überzeugt aufgrund der Regelung der Beweislastverteilung in § 22 AGG 

nicht. Die betroffene Person hat nur Indizien für eine Anweisung darzutun. Der Arbeitge-

ber hat sodann zu beweisen, dass keine vorsätzliche Anweisung zur Benachteiligung er-

teilt wurde. Ziel der Richtlinien ist es, vor Diskriminierung zu schützen, also eine Verlet-

zung des Gleichheitssatzes zu verhindern. § 3 Abs. 5 AGG betrifft jedoch überwiegend 

die Fälle, in denen eine Verletzung ausgeblieben ist. Die Regelung erweitert die Reich-

weite des Benachteiligungsverbotes so weit, dass eine Rechtsgutsverletzung für die Tat-

bestandsmäßigkeit nicht mehr erforderlich ist. Eine Abgrenzung zu verbotskonformem 

Verhalten kann mithin nicht mehr durch die Verletzung dargetan werden. Es ist daher 

sinnvoll, wenn nicht sogar geboten, im Sinne der Rechtsklarheit des Tatbestandes die 

Aufgabe eines objektiven Tatbestandselementes durch ein zusätzliches subjektives Tat-

bestandselement zu kompensieren633.  

dd) Anweisung im arbeitsrechtlichen Bereich 

(1) Das Beispiel des § 3 Abs. 5 Satz 2 AGG 

§ 3 Abs. 5 Satz 2 AGG ist – was aus der „insbesondere“-Formulierung folgt – ein nicht 

abschließendes Beispiel in Bezug auf den arbeitsrechtlichen Anwendungsbereich des 

AGG in § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG634. Die Vorschrift stellt aufgrund ihres Beispielcha-

rakters die Grenze dessen dar, was im arbeitsrechtlichen Anwendungsbereich jedenfalls 

als Anweisung zu erachten ist. Sie bietet hingegen keinen Rahmen für den zivilrechtlichen 

Anwendungsbereich, der allein aus Satz 1 folgt. Die Formulierung erinnert an die straf-

rechtliche Anstiftung in § 26 StGB635, setzt jedoch abweichend zum Strafrecht keine vor-

sätzliche, rechtswidrige Tat voraus. Es genügt, dass das Verhalten zu dem bestimmt 

wurde, benachteiligen kann; Akzessorietät ist hingegen nicht erforderlich. Daraus folgt, 

dass eine Anstiftung nach § 26 StGB zwar die Voraussetzungen des § 3 Abs. 5 Satz 2 Alt. 

1 AGG erfüllt, die Verwirklichung der „Haupttat“ wegen Alt. 2 jedoch nicht erforderlich 

ist, da eine fiktive Benachteiligung bereits vorliegt, wenn die angewiesene Person zu ei-

nem potentiell benachteiligenden Verhalten angewiesen wurde, ohne dass der Erfolg ein-

tritt. Mögliche Gründe für die Nichtverwirklichung der „Haupttat“ und damit für das Aus-

                                                                 
633  Nach Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 84 ist auch eine Anweisung durch Unterlassen mög-

lich. Hierfür müsste nach den allgemeinen Anforderungen eine Handlungspflicht bestehen. Diese könnte 

aus § 12 Abs. 1 AGG abgeleitet werden. Nach dieser Vorschrift hat der Arbeitgeber erforderliche Maß-

nahmen zum Schutz vor Benachteiligungen zu treffen. Unterlässt er eine Anweisung vorsätzlich, obwohl 

er erkennt, dass eine Benachteiligung durch eine ihm gegenüber weisungsabhängige Person droht, wäre 

Kraft der Fiktion des § 3 Abs. 5 AGG die Benachteiligung bereits eingetreten. Liegt der Schwerpunkt im 

Unterlassen, lässt sich eine Anweisung durch Unterlassen dogmatisch widerspruchsfrei vertreten; allen-

falls der Begriff der Anweisung legt ein aktives Handeln nahe. Zu weitgehend ist es freilich, die Anwei-

sung zur Diskriminierung der Duldung einer solchen gleichzustellen, ders. a. a. O. Rn. 86b. 
634  v. Roetteken, § 3 Rn. 387; A. A. Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 154. 
635  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 297; Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 84; 

Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 66. 
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bleiben der Benachteiligung können sein: die angewiesene Person gibt den hervorgerufe-

nen Tatentschluss636 wieder auf, ohne zur Verwirklichung anzusetzen637  – d. h. sie führt 

die Anweisung nicht aus – oder sie setzt zwar unmittelbar zur Benachteiligung an, diese 

gelingt wegen der Untauglichkeit des Objekts oder der Mittel jedoch nicht638.  

Für den objektiven Tatbestand ist stets eine Anweisung im Sinne von § 3 Abs. 5 Satz 1 

AGG erforderlich, d. h. eine verbotswidrige Weisung aufgrund rechtlicher Weisungsbe-

fugnis gegenüber einer Person. Angewiesen werden können – auch in Bezug auf § 2 Abs. 

1 Nr. 1 bis 4 AGG – alle Personen639, nicht nur Beschäftigte. Potentielle Opfer der ange-

wiesenen Person können hingegen nur Beschäftigte sein. Die angewiesene Person muss 

zu einem Verhalten bestimmt werden. Nach strafrechtlichen Maßstäben ist eine Person 

bestimmt, wenn in ihr der Tatentschluss hervorgerufen wurde640. Dieser Definition hat 

sich eine Meinung im Schrifttum zum AGG angeschlossen641. Systematisch ist dies über-

zeugend642. Teilweise werden jedoch aus teleologischen Gründen Modifikationen gefor-

dert. So soll es für das Bestimmen ausreichen, dass die bereits zur Diskriminierung ent-

schlossene Person eine Erlaubnis des Weisungsbefugten erhält643. Diese Auffassung über-

schreitet jedoch die Wortlautgrenze des Bestimmens. In der „Freigabe“ einer bereits be-

absichtigten Diskriminierung ist vielmehr eine Unterstützungshandlung des omnimodo 

facturus zu sehen, sofern nicht ein weiter reichender Tatentschluss durch die anweisende 

Person herbeigeführt wird. Nicht ausreichend für § 3 Abs. 5 AGG ist die Hilfe zur Be-

nachteiligung644.  

Auf subjektiver Ebene ist für die Anstiftung „doppelter“ Anstiftervorsatz erforderlich: Der 

Vorsatz muss die eigene Anstiftungshandlung und die Ausführung der Haupttat umfas-

sen645. Im Anwendungsbereich des AGG ist für die Benachteiligung jedoch kein Vorsatz 

erforderlich646, d. h. auch auf subjektiver Ebene bleibt § 3 Abs. 5 Satz 2 AGG hinter der 

                                                                 
636  Dazu sogleich unter (2). Strafrechtlich wäre diese Alternative als versuchte Anstiftung im Sinne des § 30 

StGB zu qualifizieren, da § 26 StGB wegen der limitierten Akzessorietät wenigstens den Versuch einer 

Haupttat voraussetzt (vgl. Kühl, StR AT, § 20 Rn. 137) und damit neben dem Tatentschluss mindestens 

noch unmittelbares Ansetzen zur Tat.  
637  Nach der Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33 ist eine Ausführung der Benach-

teiligung nicht erforderlich; ebenso Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 90; Bauer/Krieger, 

AGG, § 3 Rn. 68; Meinel/Heyn/Herms, AGG, § 3 Rn. 53; Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, 

AGG, § 3 Rn. 163; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 302; v. Roetteken, § 3 Rn. 395; Nollert-Bora-

sio/Perreng, AGG, § 3 Rn. 47. 
638  Z. B. wenn das sexuell bestimmte Verhalten nicht tatbestandsmäßig oder nicht unerwünscht ist oder eine 

Würdeverletzung nicht bewirkt. Der grob unverständige und der irreale Versuch reichen für § 3 Abs. 5 

Satz 2 AGG nicht aus, da die Handlung die Benachteiligung objektiv nicht bewirken kann.  
639  Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 166; Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 23; 

Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 86d; wohl auch Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 300. 

Ablehnend Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 158. 
640  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 26 Rn. 2. 
641  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 297; Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 84; 

Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 66. 
642  So auch Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 157. 
643  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 298; Schleusener, in: Schleusener/Suckow/Voigt, AGG, § 3 Rn. 

164.  
644  Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 86a; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 66. 
645  Kühl, StR AT, § 20 Rn. 195. 
646  Da es sich bei § 3 Abs. 5 AGG um eine Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 7 AGG handelt ( 

Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 23), vgl. zum allgemeinen Verschuldensmaßstab diese Arbeit unter B. 

III. 2. sowie B. III. 5. d) aa) (1); speziell zum Verschulden bei § 3 Abs. 5 vgl. Gesetzesbegründung in BT-
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strafrechtlichen Anstiftung zurück. Der Vorsatz muss jedoch auch nach dem AGG die 

Anweisung, d. h. nach Satz 2 das Bestimmen im Sinne des Hervorrufens des Tatentschlus-

ses umfassen647. 

(2) Versuchtes Bestimmen im arbeitsrechtlichen Anwendungsbereich 

Im arbeitsrechtlichen Bereich sind auch Anweisungen erfasst, die Satz 2 nicht erfüllen 

und gleichwohl nach Satz 1 eine Benachteiligung sein können, da Satz 2 nur ein Beispiel, 

jedoch keine Begrenzung des in Satz 1 definierten Grundtatbestandes darstellt648. Ob be-

reits der Versuch einer Anweisung, mithin der Versuch des Bestimmens zu einem benach-

teiligenden Verhalten als Anweisung ausreicht, ist umstritten649. Adomeit650 vertritt, dass 

der Versuch der Anweisung nicht erfasst sei, da weder ein Tatentschluss hervorgerufen, 

noch zur Tathandlung unmittelbar angesetzt werde. Der Wortlaut gebe dies nicht her, da 

ausdrücklich ein Verhalten gefordert werde. Auch stimme diese Wertung mit dem Straf-

recht nicht überein, das in § 30 Abs. 1 StGB nur die versuchte Anstiftung zu einem Ver-

brechen unter Strafe stelle. Es fehle auch an jeder tatsächlichen Benachteiligung. Dagegen 

wird mit der Gesetzesbegründung vorgebracht, dass es unerheblich sei, ob die angewie-

sene Person der Anweisung Folge leiste651. Da es jedenfalls nicht zum Vollzug der Be-

nachteiligung komme, sei die Anweisung der einzige Anknüpfungspunkt652. Der Unwert-

gehalt liege in der Herabwürdigung der von der Benachteiligung betroffenen Person, die 

von der Durchführung der angewiesenen Handlung unabhängig sei653. Ob der Versuch 

des Bestimmens unter § 3 Abs. 5 AGG fällt, kann jedoch nicht vom Wortlaut des Satz 2 

abhängen, der nur deskriptiven, beispielhaften Charakter besitzt. Normativ ist allein Satz 

1, der diese Anforderung nicht kennt. Für ihn ist allein die Anweisung maßgebend. Ob 

die angewiesene Person in Folge der Anweisung Tatentschluss fasst oder nicht spielt für 

Satz 1 keine Rolle. Für Satz 2 hingegen stellt dies eine Voraussetzung dar. Systematisch 

scheint die Wertung des StGB zunächst richtig, da es sich bei der „versuchten Anstiftung“ 

um eine Vorstufe der Beteiligung im Vorbereitungsstadium handelt, deren Strafbarkeit 

hohe Anforderungen an die Legitimation des Gesetzgebers stellt und deshalb kritisch zu 

hinterfragen ist654.  

Beiden Normen ist gemein, dass die anweisende bzw. anstiftende Person das von ihr an-

gestoßene Unrecht aus der Hand gibt, sodass es sich ohne weiteres Zutun zur Straftat fort-

entwickeln kann655. Es scheint also geboten zu sein, den Anweisenden wie den Anstifter 

                                                                 
Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33 Zu Absatz 5; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 67; Nollert-Borasio/Per-

reng, AGG, § 3 Rn. 43; Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 293; kritisch dazu Adomeit/Mohr, AGG, § 

3 Rn. 159. 
647  Vgl. Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 89 m. w. N.; a. A. v. Roetteken, § 3 Rn. 390 der für 

ausreichend erachtet, zur Tat zu „veranlassen, anzuhalten“. 
648  v. Roetteken, § 3 Rn. 387. 
649  Nach Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 68 handelt es sich dabei um den „praktisch wichtigsten Fall der An-

weisung“. Dabei wird übersehen, dass die versuchte Anweisung von der versuchten Anstiftung zu unter-

scheiden ist. 
650  Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 161. 
651  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. h) aa). 
652  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 68. 
653  Deinert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 90. 
654  Kühl, StR AT, § 20 Rn. 244. 
655  BGH, Urt. v. 10.6.1998 – 3 StR 113/98, BGHSt 44, 99 (102 f.). 
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zu behandeln, d. h. auch den Versuch zu erfassen. Etwas Anderes könnte sich daraus er-

geben, dass im Strafrecht nur Verbrechen erfasst werden. Den Versuch des Bestimmens 

auszuklammern würde im Ergebnis bedeuten, dass eine als Beispiel dienende Anweisung 

zu einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz in Form einer Vergewaltigung nach §§ 

177, 30 Abs. 1, 23 Abs. 1 StGB zwar eine „versuchte Anstiftung“ wäre, nicht jedoch eine 

Benachteiligung durch den Arbeitgeber. Das genaue Gegenteil wird von der Vorschrift 

bezweckt: eine möglichst frühzeitige Erfassung benachteiligenden Verhaltens soll verhin-

dern, dass es Gefährdung oder Verletzung des geschützten Rechtsguts kommt. Dabei kann 

es keine Rolle spielen, ob die angewiesene Person aufgrund der Anweisung Tatentschluss 

fasst (ein Fall des § 3 Abs. 5 Satz 2 AGG) jedoch nicht unmittelbar ansetzt oder bereits 

keinen Tatentschluss fasst, sich also nicht bestimmen lässt (kein Fall von Satz 2). Der 

Verursachungsbeitrag der anweisenden Person ist derselbe, das damit verwirkte Unrecht 

identisch. Allein die Gefährdung des Rechtsguts ist etwas geringer, was ggf. – wie vorge-

schlagen wird656 – bei der Höhe der Entschädigung zu berücksichtigen ist.  

ee) Zwischenergebnis 

§ 3 Abs. 5 AGG erweitert den Anwendungsbereich des Benachteiligungsverbots. Eine 

Verletzung des Rechtsguts ist unter seinen Voraussetzungen nicht erforderlich. Es reicht 

aus, dass eine Person von einer ihr gegenüber rechtlich weisungsbefugten Person ange-

wiesen wird, eine beschäftigte Person zu benachteiligen. Ob die solchermaßen angewie-

sene Person sich zur Benachteiligung bestimmen lässt oder nicht, spielt keine Rolle. 

Ebenso wenig ist maßgebend, ob die Anweisung ausgeführt wird oder eine Benachteili-

gung tatsächlich eintritt, solange nur die Anweisung geeignet war, bei ihrer Umsetzung 

eine Benachteiligung herbeizuführen. Der Anweisende muss vorsätzlich bezüglich der 

Anweisung gehandelt haben. Im Übrigen ist kein Verschulden erforderlich, um per Fik-

tion eine Benachteiligung durch die anweisende Person gegenüber der potentiell benach-

teiligten Person herbeizuführen.  

Im Hinblick auf die noch zu prüfende Strafbarkeit der anweisenden Person kommt damit 

auch die „versuchte Anstiftung“ in Betracht. Hingegen sind Unterstützungshandlungen 

von § 3 Abs. 5 AGG nicht erfasst. Sinn und Zweck dieses, auf das Vorbereitungsstadium 

ausgedehnten Benachteiligungsverbots ist es, die mit der Weisungsbefugnis verbundene 

Mächtigkeit der anweisenden Person unmittelbar zu erfassen, so dass für solchermaßen 

befugte Personen keine Möglichkeit besteht, sich durch die Hierarchie zu schützen, die 

sie zu instrumentalisieren imstande sind.  

6. Abgrenzung zur einfachen Belästigung 

Neben der sexuellen Belästigung in Bezug auf die § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG kennt das 

Gesetz auch die (einfache) Belästigung gemäß § 3 Abs. 3 AGG durch unerwünschtes Ver-

halten, das mit einem in § 1 AGG genannten Grund in Zusammenhang steht. Nach der 

                                                                 
656  Thüsing, Diskriminierungsschutz, Rn. 302; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 68. 
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Begründung des Gesetzgebers baut die sexuelle Belästigung auf der Struktur der Belästi-

gungsdefinition des § 3 Abs. 3 AGG auf657. Ob daraus abgeleitet werden kann, die einfa-

che Belästigung stelle den „Grundtatbestand“658 der sexuellen Belästigung dar, ist frag-

lich.  

Ein Grund- oder Auffangtatbestand ist genereller oder weiter ausgestaltet als der speziel-

lere Sondertatbestand, so dass der Auffangtatbestand stets miterfüllt ist, wenn der Son-

dertatbestand verwirklicht wird. Das gilt jedoch für das Verhältnis von sexueller zu ein-

facher Belästigung im AGG nicht ohne Weiteres. Zunächst ist die einfache Belästigung 

weiter, denn sie erfordert weder ein sexuell bestimmtes Verhalten – es genügt jede Ver-

haltensweise – noch den Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG. Der Anwendungsbereich 

ist der einfachen Belästigung ist mithin § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 AGG. Die sexuelle Belästi-

gung ist auch insofern enger als sie stets eine Benachteiligung wegen des Geschlechts 

darstellt, wohingegen für eine einfache Belästigung jeder des in § 1 AGG genannten 

Merkmale in Frage kommt659. Andererseits weist die einfache Belästigung jedoch teil-

weise höhere Anforderungen auf. Bei der sexuellen Belästigung ist die Schaffung eines 

feindlichen Umfeldes lediglich ein Beispiel einer Würdeverletzung, wohingegen dieses 

Merkmal bei der einfachen Belästigung kumulativ zur Würdeverletzung vorliegen 

muss660.  

Anders als die sexuelle Belästigung, die ein sexuell bestimmtes Verhalten verlangt, sind 

bei der einfachen Belästigung mehrere unerwünschte Verhaltensweisen erforderlich. Aus 

der Verwendung des Plurals folgt, dass einmaliges Verhalten nicht tatbestandsmäßig sein 

soll. Bestärkt wird diese Auffassung dadurch, dass die Schaffung eines feindlichen Um-

feldes erforderlich sei, was regelmäßig mehrfaches, systematisches Verhalten661 erfor-

dere, um prägenden Charakter zu besitzen662. Dagegen richtet sich die Gesetzesbegrün-

dung, die auch einmalig bleibendes Verhalten unter den Tatbestand führt663. Gegen den 

Wortlaut lässt sich die europarechtskonforme Auslegung anführen. Die englische und 

französische Fassung der Richtlinien verwenden den Singular. Da Ziel des Gesetzgebers 

die Umsetzung der einschlägigen Richtlinien war664, ist von einer grammatikalischen Un-

schärfe auszugehen. Sinn und Zweck der Vorschrift ist der Schutz vor herabwürdigenden 

Belästigungen wegen eines Merkmals des § 1 AGG. Dieser Zweck gebietet es, in Extrem-

fall auch einmalig bleibende Handlungen zu erfassen, wenn sie die Schaffung eines feind-

lichen Umfeldes zur Folge haben665. Das ist jedoch nur ausnahmsweise in besonders 

                                                                 
657  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
658  Eggert-Weyand, Belästigung, S. 145. 
659  Aus der Formulierung in § 3 Abs. 3 AGG „[…] die mit einem in § 1 genannten Grund […]“ (Markierung 

durch den Verfasser) kann wegen § 4 nicht geschlossen werden, dass Monokausalität erforderlich ist. Eg-

gert-Weyand, Belästigung, S. 99. 
660  Schlachter, in: ErfK, AGG, § 3 Rn. 20; v. Roetteken, § 3 Rn. 372; Eggert-Weyand, Belästigung, S. 143; 

Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 84; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, 

AGG, § 3 Rn. 40; Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 77; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 

Rn. 134; Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 60. Die Gesetzesbegründung hierzu (BT-Drs. 16/1780 vom 

8.6.2006, S. 33 Zu Absatz 3) ist missverständlich. Vgl. auch diese Arbeit unter C. III. 5. e) aa). 
661  Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 36. 
662  Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 45; Adomeit/Mohr, AGG, § 3 Rn. 134. 
663  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33 zu Absatz 3. 
664  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 20. 
665  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 71; v. Roetteken, § 3 Rn. 368. 
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schwerwiegenden Fällen anzunehmen666. Kurz: je massiver das Verhalten, desto weniger 

oft muss es wiederholt werden. Da das Kumulationserfordernis im Tatbestand der sexu-

ellen Belästigung nicht vorhanden ist, kann die einfache Belästigung kein Auffangtatbe-

stand gegenüber § 3 Abs. 3 AGG darstellen667. Auch der umgekehrte Fall ist nicht mög-

lich, da die sexuelle Belästigung zusätzlich stets sexuell bestimmtes Verhalten verlangt668. 

Gleichwohl kann eine sexuelle Belästigung gleichzeitig eine einfache Belästigung bein-

halten, wenn Würdeverletzung und Schaffung des feindlichen Umfeldes ausnahmsweise 

kumulativ vorliegen. 

7. Abgrenzung zum Mobbing 

Mobbing ist weder ein Rechtsbegriff noch eine Anspruchsgrundlage669. Bei Mobbing han-

delt es sich nach der Rechtsprechung der Arbeitsgerichte um das „systematische Anfein-

den, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vor-

gesetzte“670 oder um „fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder ineinander übergrei-

fende, der Anfeindung, Schikane oder Diskriminierung dienende Verhaltensweisen, die 

[…] das allgemeine Persönlichkeitsrecht, die Ehre oder die Gesundheit des Betroffenen 

verletzen“671. Die Besonderheit des Phänomens672 Mobbing liegt darin, dass eine Verlet-

zung des Persönlichkeitsrechts durch eine Zusammenfassung mehrerer für sich neutraler 

Teilakte in einem Prozess673 bewirkt wird, der das Ausstoßen der Betroffenen aus dem 

Arbeitsverhältnis zum Ziel hat674. Für Mobbing sind drei Voraussetzungen erforderlich: 

ein systematisches Vorgehen aufgrund dessen mehrere Einzelakte zu einem Gesamtzu-

sammenhang verbunden werden675; weiter muss ein Rechtsgut der betroffenen Person 

verletzt worden sein, insbesondere das Persönlichkeitsrecht – das eine entsprechende Gü-

terabwägung676 voraussetzt – oder die Gesundheit; und schließlich muss eine sog. Täter-

Opfer-Konstellation vorliegen677, d. h. es darf kein wechselseitiges Verhalten zwischen 

betroffener Person und schikanierender Person stattfinden. Zwar ist auch die einfache Be-

lästigung nach § 3 Abs. 3 AGG grundsätzlich auf wiederholendes Verhalten ausgerichtet, 

                                                                 
666  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 74; Hey, in: Hey/Forst, AGG, § 3 Rn. 78 (an-

ders noch in der Vorauflage § 3 Rn. 29). Nach v. Roetteken, § 3 Rn. 368 soll maßgeblich sein, dass das 

einmalige Verhalten in die Zukunft wirkt. Als alleiniges Kriterium ist dies jedoch unzureichend, da jedes 

Verhalten nur dann geeignet ist, das Umfeld zu prägen, wenn es jedenfalls auch in die Zukunft wirkt und 

nicht so unbedeutend ist, dass es augenblicklich vergessen wird. 
667  Etwas Anderes ergibt sich auch nicht dadurch, dass der Arbeitsplatzbezug in § 3 Abs. 4 AGG in europa-

rechtskonformer Auslegung wegen der Erstreckung der sexuellen Belästigung in Richtlinie 2004/113/EG 

keine Berücksichtigung mehr finden kann; a. A. Eggert-Weyand, Belästigung, S. 144f. 
668  A. A. wohl Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 85. 
669  Preis, in: ErfK, BGB, § 611 Rn. 623; BAG, Urt. v. 16.5.2007 – 8 AZR 709/06, NZA 2007, 1154 (1159) 

Rn. 56. 
670  BAG, Beschl. v. 15.1.1997 – 7 ABR 14/96, NZA 1997, 781 (781); Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, 

§ 3 Rn. 64; Wendeling-Schröder, in: Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 37; Adomeit/Mohr, AGG, 

§ 3 Rn. 121. 
671  LAG Thüringen, Urt. v. 15.2.2001 – 5 Sa 102/00, NZA-RR 2001, 577 (579). 
672  Haller/Koch, NZA 1995, 356 (356). 
673  BAG, Urt. v. 16.5.2007 – 8 AZR 709/06, NZA 2007, 1154 (1159) Rn. 58. 
674  LAG Schleswig-Hostein, Urt. v. 19.3.2002 – 3 Sa 1/02, NZA-RR 2002, 457 (457); Benecke, NZA-RR 

2003, 225 (226); vgl. zu den Folgen von Mobbing Meschkutat/Stackelbeck/Langenhoff, Mobbing-Report, 

S. 76 ff. 
675  Benecke, NZA-RR 2003, 225 (226); Bauer/Krieger, AGG, § 3 Rn. 46 „systematische Verklammerung“. 
676  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. c). 
677  BAG, Urt. v. 16.5.2007 – 8 AZR 709/06, NZA 2007, 1154 (1159) Rn. 86; Benecke, RdA 2008, 357 (361). 
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kann im Einzelfalls aber auch durch einmalig bleibende Handlungen verwirklicht werden. 

Hingegen reicht bei der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz stets singuläres Handeln 

aus, wenn dadurch die Würde der betroffenen Person verletzte wird. Hierin liegt einerseits 

die Nähe des Mobbings zur einfachen Belästigung nach dem AGG678, andererseits stellt 

die Handlungshäufigkeit ein deutliches Abgrenzungskriterium zur sexuellen Belästigung 

dar.  

Mobbing setzt im Unterschied zu den Tatbeständen des § 3 Abs. 3 und 4 AGG Verschul-

den voraus679. Hinzu kommt, dass für „einfaches“ Mobbing kein Bezug auf ein Merkmal 

des § 1 AGG erforderlich ist, so wie dies ausdrücklich in § 3 Abs. 3 AGG für die einfache 

Belästigung geregelt ist und wie sich dies für die sexuelle Belästigung aus dem Ge-

schlechtsbezug ergibt, der dem Sexuellen innewohnt680. Mobbing kann zwar eine Beläs-

tigung nach § 3 Abs. 3 AGG darstellen – sog. „diskriminierendes Mobbing“681 –, wenn 

das schikanierende Verhalten an ein Merkmal des § 1 AGG anknüpft682, das AGG ist 

jedoch kein „Anti-Mobbing-Gesetz“683. Eine in Bezug auf ein Merkmal des § 1 AGG 

schikanierte Person ist bezüglich der aus dem AGG resultierenden Schadensersatzansprü-

che gegenüber einer von Mobbing betroffenen Person ohne Bezug zu einem Merkmal des 

§ 1 AGG privilegiert684. Gleiches gilt für die sexuelle Belästigung. Grundsätzlich ist es 

zwar denkbar, dass eine besondere Form von Mobbing eine sexuelle Belästigung sein 

könnte685, insbesondere wenn man – wie hier – von einer Verletzung des Persönlichkeits-

rechts als „Würdeverletzung“ ausgeht. Voraussetzung wäre freilich, dass es sich um se-

xuell bestimmtes Verhalten handelt, mit dem systematisch schikaniert wird. Die speziel-

lere sexuelle Belästigung würde wegen § 15 Abs. 5 AGG die allgemeinen Ansprüche aus 

§ 823 Abs. 1 BGB und ggf. §§ 31, 278, 831 BGB nicht verdrängen, jedoch der betroffenen 

Person zusätzlich die Ansprüche aus § 15 Abs. 1 und 2 AGG zur Verfügung stellen. Eine 

Benachteiligung, Belästigung oder Schikanierung wegen eines der dort genannten Merk-

male wurde vom Gesetzgeber als besonders sanktionswürdig einstuft. Die gesetzliche Pri-

vilegierung ist als gesetzgeberischer Wille hinzunehmen. 

8. Zusammenfassung 

Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Form der Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts. Infolge der Zielsetzung des Gesetzes, Benachteiligungen nicht nur zu ahn-

den, sondern bereits zu verhindern, ist der Schutz in zeitlicher, personeller und sachlicher 

Hinsicht weit ausgestaltet. Er beginnt bereits mit dem Anbahnungsverhältnis und greift 

                                                                 
678  Nach BAG, Urt. v. 25.10.2007 – 8 AZR 593/06, NZA 2008, 223 (225) hat der Gesetzgeber mit der Defi-

nition der Belästigung in § 3 Abs. 3 AGG letztlich auch den Begriff des Mobbings umschrieben (Rn. 58), 

da die Schaffung des Umfeldes „grundsätzlich nicht durch einmaliges, sondern durch fortdauerndes Ver-

halten geschaffen [wird]“ (Rn. 59); „[d]ie gesetzliche Regelung des § 3 Abs. 3 AGG entspricht auch in-

haltlich im Wesentlichen dem vom Bundesarbeitsgericht verwendeten Mobbing-Begriff“ (Rn. 60).  
679  BAG, Urt. v. 16.5.2007 – 8 AZR 709/06, NZA 2007, 1154 (1161f.) Rn. 80; Wendeling-Schröder, in: 

Wendeling-Schröder/Stein, AGG, § 3 Rn. 38; Eggert-Weyand, Belästigung, S. 134;  
680  Vgl. hierzu diese Arbeit unter B. III. 5. d) aa) (2). 
681  Eggert-Weyand, in: Rust/Falke, AGG, § 3 Rn. 66. 
682  Schrader/Schubert, in: Däubler/Bertzbach, AGG, § 3 Rn. 72. 
683  Hey, in: Hey/Forst, AGG, § 3 Rn. 80; missverständlich Preis, in: ErfK, BGB, § 611 Rn. 623. 
684  Vgl. Benecke, RdA 2008, 357 (363). 
685  Benecke, NZA-RR 2003, 225 (227) spricht von „Spezialfall“. 
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während der gesamten Dauer des Arbeitsverhältnisses, bezüglich nachvertraglich zu ge-

währender Leistungen sogar über dessen Bestand hinaus.  

Der Schutz erfasst alle Personen, die in wirtschaftlicher oder personeller Abhängigkeit zu 

einem Arbeit- oder Auftraggeber stehen, solange nur ein Zusammenhang zu den Beschäf-

tigungs- oder Arbeitsbedingungen besteht. Neben den klassischen Arbeitnehmern werden 

also auch Auszubildende, Praktikanten und freie Mitarbeiter erfasst. Es kommt mithin 

nicht darauf an, dass die Belästigung am Arbeitsplatz selbst oder in dessen örtlichem Zu-

sammenhang – etwa im Betrieb – erfolgt. Belästigt werden können Männer und Frauen 

durch Belästiger desselben oder des anderen Geschlechts. Als Täter kommen alle Perso-

nen in Betracht. Eine Beschränkung auf Betriebsangehörige oder den Arbeitgeber findet 

nicht statt. Die Belästigung kann auch durch Dritte verübt werden. Sofern sie durch den 

Arbeitgeber verübt wird, liegt darin ein unmittelbarer Pflichtverstoß aus dem Vertrags-

verhältnis zur betroffenen Person. Wird die Belästigung durch Kollegen, Vorgesetzte oder 

Dritte verübt, ist maßgebend, ob dem Arbeitgeber dieses Verhalten zugerechnet werden 

kann, da die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zwar von jedermann begangen werden 

kann, jedoch nur gegenüber dem Arbeitgeber einen Ersatzanspruch auslöst. 

Tatbestandlich setzt eine der Begehungsalternativen der sexuellen Belästigung objektiv 

voraus, dass der Täter durch ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten die Wür-

deverletzung des Opfers bewirkt. Hierfür genügt jedes Verhalten, das objektiv Bezug 

nimmt auf das biologische Geschlecht der betroffenen Person und das aus Sicht eines 

objektiven Beobachters, der nicht dem Geschlecht der betroffenen Person angehören 

muss, unerwünscht ist, d. h. vom dem mangels Gegenseitigkeit nicht davon ausgegangen 

werden kann, es sei erwünscht. Dabei kann es sich um einmaliges oder wiederholtes Ver-

halten handeln. Subjektiv ist weder Vorsatz noch Fahrlässigkeit erforderlich; es handelt 

sich um einen Gefährdungstatbestand. 

Die zweite Alternative setzt voraus, dass der Täter die Würdeverletzung durch uner-

wünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten bezweckt. Die Würdeverletzung muss nicht ein-

getreten sein. Es genügt, wenn der Täter die Absicht (dolus directus I. Grades) besitzt und 

unmittelbar zur Tatbegehung ansetzt. 

Beide Alternativen setzen die Verletzung, bzw. die beabsichtigte Verletzung der Würde 

der betroffenen Person voraus. Dabei handelt es sich nicht um die Menschenwürde des 

Art. 1 Abs. 1 GG, sondern um das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG 

i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG, das bei der sexuellen Belästigung insbesondere in Form der 

Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung, der Ehre und des Rechts auf Ach-

tung des sozialen Geltungsanspruchs verletzt sein kann. Das Ob der Würdeverletzung ist 

durch eine umfassende Gesamtabwägung zu ermitteln, in die Dauer und Schwere des se-

xuell bestimmten Verhaltens ebenso einzustellen sind wie die betroffene Persönlich-

keitssphäre. Die Würde ist insbesondere dann tatbestandsausfüllend verletzt, wenn ein 

von negativen Umständen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wurde, was nur in Aus-

nahmefällen keine länger dauernden oder wiederholten sexuell bestimmten Verhaltens-

weisen erfordert. 

Aufgrund des Verbots der Anweisung zu einer Benachteiligung folgt, dass auch dann eine 

sexuelle Belästigung vorliegt, wenn eine Person, z. B. der Arbeitgeber, eine andere Person 

aufgrund rechtlicher Weisungsbefugnis anweist, eine beschäftigte Person zu benachteili-

gen. Ob die solchermaßen angewiesene Person sich zur Benachteiligung bestimmen lässt 
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oder nicht, spielt keine Rolle. Die Anstiftung zur einer Belästigung und der Versuch der 

Beteiligung stellen eine Benachteiligung dar. Einzig die Beihilfe zu einer Belästigung ist 

vom AGG nicht erfasst. 

IV. TYPISCHE FORMEN DER SEXUELLEN BELÄSTIGUNG AM 
ARBEITSPLATZ 

Die bisherige Untersuchung hat ergeben, dass die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 

ein äußerst komplexer zivilrechtlicher Tatbestand ist. Darüber hinaus sind seine Konturen 

kaum greifbar, da die gesetzliche Definition oftmals uneindeutig ist. Die rechtliche Reich-

weite ist so groß ist, dass der Tatbestand – wenn auch nicht systemwidrig – eine Aus-

nahme im Haftungsgefüge des nationalen Privatrechts darstellt. Im Kern der sexuellen 

Belästigung geht es um eine Würdeverletzung, die dann vorliegt, wenn dies die Abwä-

gung aller Umstände des Einzelfalls ergibt. Es ist fraglich, ob eine solchermaßen unbe-

stimmte Vorschrift geeignet ist, die Richtlinienanforderungen nach Sanktionen, die wirk-

sam, verhältnismäßig und abschreckend sein müssen, zu erfüllen686. Diese Frage wird 

nach der Prüfung der strafrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten zu beantworten sein. Bevor 

untersucht werden kann, welche von diesen in Frage kommen, eine sexuelle Belästigung 

am Arbeitsplatz zu ahnden, ist zunächst ein Abgleich mit den Normadressaten durchzu-

führen. Anhand empirischer Studien zu sexueller Belästigung ist herauszufinden, welche 

Verhaltensweisen von den betroffenen Personen und Normadressaten tatsächlich subjek-

tiv als sexuelle Belästigung eingestuft werden und in welcher Quantität einzelne Hand-

lungsmodalitäten begangen werden. Diese Betrachtung der sozio-realen Qualität und 

Quantität von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz dient der Konkretisierung und Ge-

wichtung des Gegenstandes der strafrechtlichen Untersuchungen. Gleichzeitig lässt sich 

nur so im Anschluss an die Überprüfung der Strafbarkeit darstellen, ob und in welchem 

Umfang Strafrecht de lege lata fähig ist, das gesellschaftliche Verständnis von sexueller 

Belästigung am Arbeitsplatz zu erfassen und in welchem Verhältnis dieses subjektive 

Verständnis zur zivilrechtlichen Definition im AGG steht. 

Was wird von den Personen die als Täter und Opfer in Betracht kommen als sexuelle 

Belästigung angesehen? Die Antwort auf diese Frage definiert den Anwendungsbereich 

der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz in der sozialen Wirklichkeit. Innerhalb dieses 

Anwendungsbereichs ist sodann für die Schwerpunktsetzung festzustellen, in welcher 

Form sexuelle Belästigung tatsächlich auftritt. Das führt zu den Fragen: wer hat bereits 

sexuelle Belästigung erlebt, d. h. ist Opfer einer Belästigung geworden? Wer war Täter? 

Wo bzw. in welchem Kontext erfolgte die Belästigung? Und schließlich: worin bestand 

die Belästigung, d. h. worin lag die Tathandlung? 

                                                                 
686  Vgl. Art. 25 S. 2 der RL 2006/54/EG vom 5. Juli 2006, ABl. EG Nr. L 204 vom 26.7.2006, S. 23. 
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1. Untersuchungen zur sexuellen Belästigung  

Die zur Beantwortung der vorstehend aufgeworfenen Fragen zur Verfügung stehenden 

Studien sind zahlreich. Bereits 1984 haben Plogstedt/Bode eine Untersuchung zu sexuel-

ler Belästigung veröffentlicht687. Den befragten Personen wurde eine Liste mit vorausge-

wählten, typischen Formen sexueller Belästigung zur Auswahl vorgelegt. Auch spätere 

Studien haben sexuelle Belästigung in Form dieser Items abgefragt, freilich mittels erwei-

terten oder abgeänderten Listen. Im Einzelnen sind dies: 

Schneble/Domsch befragten 1988 insgesamt 2 161 Personen beim Hamburger Öffentli-

chen Dienst, davon 463 Männer, und erhielten 464 auswertbare Fragebögen weiblicher 

und 135 männlicher Teilnehmer zurück688. Die Zielstellung war es u. a., herauszufinden, 

welche Verhaltensweisen von Frauen und Männern als sexuelle Belästigung wahrgenom-

men werden. 

Die nächste größere Untersuchung erfolgte 1991 im Auftrag des Bundesministeriums für 

Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit durch das Landesinstitut Sozialforschungsstelle, 

um verallgemeinerungsfähige Aussagen über das Ausmaß und die Auswirkungen sexuel-

ler Belästigung in Deutschland zu gewinnen689. Dabei wurden branchenübergreifend 

1 981 Frauen schriftlich befragt. Zusätzlich wurden in drei Betrieben insgesamt 1 970 

Frauen und weitere 265 Männer aus einem Betrieb schriftlich befragt. 

Ende 2002 wurde der Bericht zum Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis vorgelegt690. 

Bei diesem handelt es sich um eine rechtstatsächliche Untersuchung mit den Zielen, die 

Rechtswirklichkeit des BSchG angemessen zu erfassen und mögliche Probleme bei der 

Umsetzung des Gesetzes zu analysieren, um den Gesetzeserfolg bemessen zu können691. 

Hierfür wurden 1 000 telefonische Interviews mit Geschäftsführern, Inhabern oder Perso-

nalverantwortlichen von 1 000 Arbeitsstätten überwiegend privatwirtschaftlich geführter 

Unternehmen und zusätzlich weitere 250 Interviews mit Betriebsräten dieser Arbeitsstät-

ten geführt. 

Eine weitere größere Studie, bei der sexuelle Belästigung von Frauen neben anderen For-

men von Gewalt gegen Frauen untersucht wurde, basiert auf 10 264 Interviews, die bun-

desweit von Februar bis Oktober 2003 mit in Deutschland lebenden Frauen im Alter von 

16 bis 85 Jahren durchgeführt wurden692. Die Extraktion der Befragungsergebnisse zur 

sexuellen Belästigung ist aufgrund vergleichbarer Items möglich. 

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) hat das Jahr 2015 zum Themenjahr für 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgerufen und durch die Sozialwissenschaft-

                                                                 
687  Plogstedt, Sibylle/Bode, Kathleen, Übergriffe, Sexuelle Belästigung in Büros und Betrieben. Eine Doku-

mentation der Grünen Frauen im Bundestag, Reinbek b. Hamburg 1984. Es wurden 903 Frauen und Män-

ner im Rahmen einer INFAS Befragung danach befragt, was für sie eine sexuelle Belästigung wäre, ob 

sie dies schon einmal selbst erlebt haben und worin die Belästigung bestand. Aufgrund der relativ gerin-

gen Repräsentanz bleibt diese Untersuchung hierin folgend ohne weitere Beachtung. 
688  Schneble/Domsch, S. 17 – auch Hamburger Studie genannt. 
689  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 9 – auch Dortmunder Studie genannt. 
690  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis 
691  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 24. 
692  Müller/Schörde, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland., S. 13. 
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liches Umfragezentrum GmbH Duisburg (SUZ) eine repräsentative Umfrage von sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten in Deutschland durchführen lassen (Los 1). Die Be-

fragung fand im Zeitraum 28.11.2014 bis 02.01.2015 statt693. Auch hierfür wurden meh-

rere der bereits in früheren Untersuchungen verwendeten Items abgefragt. Zusätzlich 

wurde eine nicht repräsentative Befragung unter 667 Personalverantwortlichen und Be-

triebsräten durchgeführt, die hier jedoch unberücksichtigt bleibt, da für denselben Erhe-

bungszeitraum Daten von potentiell betroffenen Personen vorliegen, die zudem repräsen-

tativ sind694. 

2. Sexuelle Belästigung in der gesellschaftlichen Realität 

a) Was ist sexuelle Belästigung? 

Die befragten Personen wurden jeweils gebeten, anzugeben, was aus ihrer Sicht sexuelle 

Belästigung darstellt. Dabei wurden sie u. a. mit den folgenden Items konfrontiert. Legt 

man die Ergebnisse der Befragung nach Itemlisten übereinander, ergibt sich die aus Ta-

belle 1 hervorgehende Zusammenfassung, die Folgendes zeigt: 

Die Gruppe der zweideutigen Gesten und Äußerungen liefert ein gespaltenes Bild. Taxie-

rende Blicke und Hinterherpfeifen wurden trotz des eindeutigen Personenbezugs mehr-

heitlich nicht als sexuelle Belästigung eingestuft695. Daran scheint auch der zeitliche Un-

terschied zwischen den Untersuchungen bis zum Jahr 2002 nichts geändert zu haben696. 

Anzüglichen Bemerkungen über die Figur oder das sexuelle Verhalten im Privatleben 

hingegen wurden im Durchschnitt von mehr als 75 Prozent der Befragten als sexuelle 

Belästigung eingestuft. Die neueste Befragung aus dem Jahr 2015 scheint hiervon etwas 

abzuweichen. Es ist eine starke Zunahme bei der Belästigung durch Anstarren zu erken-

nen. Dies kann auf eine erhöhte Sensibilität für mildere Belästigungsformen hindeuten. 

Dieser Trend ist bei der Belästigung durch anzügliche Bemerkungen jedoch nicht erkenn-

bar, so dass die Zunahme auch mit einer veränderten Formulierung der Items zu begrün-

den sein kann. 

Vermeintlich zufällige Berührungen zeigen ein stark heterogenes Ergebnis, welches daran 

liegen könnte, dass in der Hamburger Studie ausdrücklich nach vermeintlich zufälligen 

Berührungen gefragt wurde, also von der befragten Person eine negative Absicht unter-

stellt werden durfte: „Anscheinend rein zufällige[n] Körperberührungen“697. Ebenso bei 

Pflüger/Baer/Schlick u. a. mit „Scheinbar zufällige Berührung“698. Anders hingegen in 

der Dortmunder Studie, wo nur nach „’Zufällige’ Körperberührungen“699 gefragt wurde. 

                                                                 
693  ADS, Umfrage Beschäftigte, S. 3. 
694  Im Übrigen ergeben auch die Ergebnisse dieser Untersuchung kein anderes Bild als die bisherigen Befra-

gungen zeigen. Vgl. ADS, Umfrage PV. 
695  Vgl. Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 253, Tabelle 43. 
696  Auffällig ist jedoch, dass die im Jahr 2002 befragten männlichen Personalverantwortlichen besonders kri-

tisch bezüglich dieser Verhaltensweisen sind – im Übrigen auch kritischer als die weiblichen Personalver-

antwortlichen, Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 46. 
697  Schneble/Domsch, S. 34. 
698  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 46. 
699  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 253, Tabelle 43 und Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 210, Ta-

belle 40. 
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Der Durchschnitt aller Antworten dieser drei Studien beträgt 50,6 Prozent. Ob eine „zu-

fällige“ Berührung als sexuelle Belästigung bewertet wird, scheint an der Grenze des Ver-

haltens zu liegen, dass gerade noch keine sexuelle Belästigung darstellt oder aber gerade 

die Schwelle zum belästigenden Verhalten überschreitet. Hierbei scheint es sehr auf den 

konkreten Einzelfall und die Toleranzschwelle der belästigten Person anzukommen700. 

Die Untersuchung im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle fragte nach „unerwünschten 

Berührungen“, also eine nicht willkommene Form körperlicher Annäherung, bei der je-

doch nicht klar ist, ob sie vom Belästiger unabsichtlich bzw. ‚vermeintlich zufällig’ oder 

gezielt begangen wurde. Die Ergebniswerte liegen im Bereich zwischen den beiden Items 

(4) und (11) und wurden für die Darstellung in Tabelle 1 der Gruppe der direkten Formen 

(11) zugeordnet, bleiben aber wohl aufgrund der Unschärfe der Befragung wertemäßig 

etwas hinter den übrigen Ergebnissen zurück. 

 

                                                                 
700  Vgl. hierzu die berufsgruppenbezogene Detailanalyse bei Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 255 f. 
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  Alle Angaben in Prozent (gerundet) der befragten 
Personen. Leere Felder wurden in der jeweiligen 
Studie nicht abgefragt. 

Schneble/ 
Domsch701 

Holzbe-
cher u. 

a.702 

Pflü-
ger  

u. a.703 

ADS/SUZ 
Los 1704 

    W M W M W M W M 

in
d
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o
rm

e
n

 

Zweideutige Gesten und Äußerungen705 

(1) Anstarren, taxierende Blicke, Hinterherpfeifen 40 39 41 36 33 46 67 64 

(2) Anzügliche Witze 45 37 39 40 34 53   

(3) Anzügliche Bemerkungen über Figur oder se-
xuelles Verhalten im Privatleben 

80 76 84 79 73 85 74 60 

Zweideutige körperliche Annäherung 

(4) Vermeintlich zufällige Berührungen 62 63 31 26 53 69   

Handlungen mit eindeutig sexuellem Bezug 

(5) Pornografische Bilder am Arbeitsplatz 46 33 71 75 82 91 72 55 

d
ir

e
k

te
 F

o
rm

e
n

 s
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x
. 

B
e
l.

7
0
6
  

(6) Unerwünschte Einladung mit sexuellen Ab-
sichten 

91 85 90 84   92 87 

(7) Telefonate, Briefe mit sexuellen Anspielungen 91 83 95 89     

(8) Aufforderung zu sexuellem Verkehr   100 94 99 99 95 90 

Sexuelle Erpressung 

(9) Versprechen beruflicher Vorteile gegen  
sexuelles Entgegenkommen 

99 99 98 94 98 99   

(10) Androhung von Nachteilen bei sexueller Ver-
weigerung 

99 97 97 94 96 99   

Sexuelle körperliche Annäherungen 

(11) Körperliche Annäherung (Küssen, Umar-
men) 

95 90   99 99 84 75 

(12) Auf den Po klatschen   93 82     

(13) Unerwartetes Berühren der Brust   96 94     

(14) Küssen   100 94     

(15) Zurschaustellen des Genitals   100 95     

(16) Erzwingen von sexuellen Handlungen 99 99 100 98 99 99   

Tabelle 1:  Übersicht, was von weiblichen (W) und männlichen (M) Befragten als sexuelle Be-
lästigung empfunden wird. 

                                                                 
701  Vgl. Schneble/Domsch, S. 36 f., Abb. 13 und 14. 
702  Vgl. Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 210, Tabelle 40. 
703  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 46. 
704  ADS, Umfrage Beschäftigte, S. 4. 
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Die Gruppe der Handlungen mit eindeutig sexuellem Bezug ist in personenbezogenes 

Verhalten und allgemeines Verhalten zu untergliedern. Das Anbringen pornografischer 

Bilder am Arbeitsplatz zählt zu letztgenannter Untergruppe und scheint sich über die Zeit 

gewandelt zu haben. Während 1988 nur eine Minderheit der Befragten – insbesondere der 

männlichen Befragten – dieses Verhalten als sexuelle Belästigung qualifiziert hat, be-

trachtete dies 2002 die weit überwiegende Mehrheit der befragten Personalverantwortli-

chen als sexuelle Belästigung. Bereits in der Dortmunder Studie hatten sich mehr Männer 

als Frauen für den sexuell belästigenden Charakter dieses Verhaltens ausgesprochen. Dies 

lässt auf eine unterschiedliche Wahrnehmung der Bedeutung des Anbringens pornografi-

scher Darstellungen schließen, wenn man unterstellt, dass beide Geschlechter dieselbe 

Begriffsdefinition zu Grunde legen. Die jüngste Befragung aus 2015 liefert etwas gerin-

gere Ergebniswerte, was an der Bezeichnung des Items als „Anbringen aufreizender Bil-

der“707 liegen kann, so dass nicht unbedingt pornografische Qualität erreicht werden muss, 

weshalb möglicherweise weniger Befragte aufreizende Bilder als Belästigung ansehen. 

Bei den personenbezogenen, verbalen oder schriftlichen Verhaltensweisen ist das Bild 

klar: jeweils deutlich mehr als dreiviertel der Befragten halten das für eine sexuelle Be-

lästigung.  

Sexuelle Erpressung wird von allen Befragten unabhängig vom Geschlecht als sexuelle 

Belästigung eingeordnet. Bemerkenswert ist, dass die befragten männlichen Personalver-

antwortlichen, diese Form – wenn auch nur geringfügig – stärker als sexuelle Belästigung 

gewertet haben als die weiblichen Personalverantwortlichen. Auch bezüglich der sexuel-

len körperlichen Annäherungen besteht ein homogenes Verständnis der Befragten. Aus-

genommen davon ist, wie bereits angesprochen, die wenig eindeutige Fragestellung der 

Befragung aus dem Jahr 2015. Die Dortmunder Studie hat gegenüber der Hamburger Stu-

die mit detaillierteren Items nach körperlichen Übergriffen gefragt. Der Mittelwert passt 

zu den weniger ausgeformten Fragen der Hamburger Studie und der Befragung von Pflü-

ger/Baer/Schlick u. a.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die befragten Personen nahezu alle der 

oben genannten Items als sexuelle Belästigung betrachten. Zurückhaltung ist allein beim 

Taxieren mit Blicken bzw. beim Hinterherpfeifen (1) und bei sexuellen oder anzüglichen 

Witzen (2) geboten.  

b) Wer sind die Betroffenen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? 

Grundsätzlich kommen beide Geschlechter als Opfer sexueller Belästigung in Betracht. 

Sofern sich die Untersuchungen überhaupt mit der sexuellen Belästigung von Männern 

beschäftigt haben708, fällt das Ergebnis jedoch eindeutig aus: Betroffen von sexueller Be-

lästigung am Arbeitsplatz sind weit überwiegend Frauen. Die Betroffenheit von Männern 

als Opfer liegt bei 13,9709 bzw. 19 Prozent710.   

                                                                 
705  Gruppierung nach Art und Bezug nach Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 167 f. 
706  Gruppierung in direkte und indirekte Formen nach Schneble/Domsch, S. 38 f. 
707  ADS, Umfrage Beschäftigte, S. 4 
708  Schneble/Domsch und Müller/Schörde, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland. untersuchen nur die Situation von Frauen. 
709  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 64. 
710  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 212. 
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Die Betroffenheit hängt vom Alter der belästigten Person ab. Jüngere Frauen werden häu-

figer Opfer sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. So gaben in der Dortmunder Studie 53 

Prozent der Frauen in der Altersgruppe von 20 bis 29 Jahren an, sexuell belästigt worden 

zu sein. Die Werte liegen mit 22 Prozent für die vorangegangene Altersgruppe unter 20 

Jahren und die anschließende Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren mit 19 Prozent auf bereits 

deutlich geringerem Niveau. In der Gruppe ab 40 Jahren bis zum Renteneintrittsalter be-

trägt der Anteil insgesamt 6 Prozent711. Dieser Befund steht nicht im Widerspruch zu der 

Feststellung, dass mit 58 Prozent überwiegend langjährig beschäftigte Frauen belästigt 

werden, denn gleichzeitig beträgt die Quote bei kürzer Beschäftigten 37 Prozent, die ty-

pischerweise jünger sind712. Der Anteil der Belästigten bis zu einer Betriebszugehörigkeit 

von einem Jahr beträgt 35 Prozent, der von einem bis drei Jahren liegt bei 31 Prozent713. 

c) Wer sind die Täter sexueller Belästigung am Arbeitsplatz? 

Der Täterquotient ist annähernd umgekehrt proportional zum Opferquotient zwischen den 

Geschlechtern: in 90 Prozent der Fälle handelt es sich bei der belästigenden Person um 

einen Mann714. Dabei gehen Belästigungen nach allen Untersuchungen zum überwiegen-

den Teil nicht von hierarchisch übergeordneten Personen aus, sondern von gleichrangigen 

und Kollegen. Erst danach folgt die Gruppe der vorgesetzten oder höherrangigen Perso-

nen oder des Arbeitgebers. Auch Kunden oder sonstige Dritte in einem kundenähnlichen 

Verhältnis sind vergleichsweise häufig Täter einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz.  

 

                                                                 
711  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 276, Tabelle 56; dem entsprechend die Werte bei Schneble/Domsch, 

S. 50, Abb. 22 mit 38 Prozent in der Gruppe der 21-30jährigen und 13 Prozent insgesamt ab dem 41. Le-

bensjahr. 
712  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 65. 
713  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 277, Tabelle 58. 
714  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 64. Über den Arbeitsbezug hinaus 

sogar über 95 Prozent, Müller/Schörde, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in 

Deutschland., S. 99, Tabelle 45. 
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Alle Angaben in Prozent (gerundet)  
der befragten Personen 

Schneble/ 
Domsch715 

Holzbe-
cher  

u. a.716 

Pflüger  
u. a.717 

Müller  
u. a.718 

ADS/SUZ 
Los 1719 

Position des Belästigers          

Kollege/Beschäftigte gleichrangig 33 50 47 46 65 

Vorgesetzter/Chef 
24 29 

24 25 31 

Beschäftigte höherrangig 10   31 

Kunde/Klient/Patient 16 13   19  

Ausbilder   3   8  

Mitglied des Personal-/Betriebsrats   2      

Beschäftigte niederrangig 8 1 6    

Sonstiges/Unbekannt   2 13 21  

Tabelle 2 Übersicht der Täter sexueller Belästigung am Arbeitsplatz nach Position im Ver-

hältnis zur belästigten Person. 

d) In welchem Kontext kommt sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
vor? 

Innerhalb des Anwendungsbereichs von § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG kommt sexuelle Be-

lästigung überwiegend während der täglichen Arbeit vor. Dies entspricht 38 Prozent der 

Nennungen sowohl in der Hamburger als auch der Dortmunder Studie720. Eine nach dem 

Ort der Belästigung aufgestellte Übersicht zeigt, dass es in ca. einem Drittel dieser Fälle 

am Arbeitsplatz des Vorgesetzten oder Kollegen zur belästigenden Handlung kommt721. 

Der zweithäufigste Kontext sind Betriebsfeste (15 Prozent i. d. Dortmunder Studie, 25 

Prozent i. d. Hamburger Studie), gefolgt von Dienstreisen und Lehrgängen (9 Prozent i. d. 

Dortmunder Studie, 10 Prozent i. d. Hamburger Studie). Das bedeutet, dass sexuelle Be-

lästigung in der überwiegenden Zahl der Fälle keinen gesonderten Anlass benötigt, um 

begangen zu werden. Der meistverbreitete Fall ist derjenige in den Arbeitsräumen, bevor-

zugt im Büro des Belästigers, während der Arbeitszeit und damit in einer Alltagssituation.  

                                                                 
715  Schneble/Domsch, S. 47, Abb. 19. 
716  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 272, Tabelle 52. 
717  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 65. 
718  Müller/Schörde, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland., S. 97, Tabelle 

43, 
719  ADS, Umfrage Beschäftigte, S. 8. 
720  Schneble/Domsch, S. 45, Abb. 17; Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 266, Tabelle 48, wobei diese zwi-

schen Arbeits- und Pausenzeiten unterscheiden. In den Pausen liegt der Prozentsatz bei 12 Prozent. 
721  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 267, Tabelle 49. 
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e) Welche Tathandlungen sind verbreitet? 

Befragt wurden weibliche Personen, die sexuelle Belästigung selbst erlebt haben und 

männliche Personen, die sexuelle Belästigung beobachtet haben bzw. die Personalverant-

wortlichen. Die in den Studien gewonnenen Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 3 

zusammengefasst722.  

                                                                 
722  Zu beachten ist dabei, dass die Untersuchung von Müller/Schörde zu den Lebenssituationen von Frauen 

nicht allein auf die Verhaltensweisen am Arbeitsplatz bezogen ist, sondern darüber hinaus Verhalten in 

allen Lebensbereichen abgefragt wurde. Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz, Ausbildung und Schule 

sind jedoch mit 42 Prozent die nach dieser Erhebung zweithäufigsten Kontexte nach der Belästigung an 

öffentlichen Orten. 
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Alle Angaben in Prozent (gerundet)  
der befragten Personen 

Schneble/ 
Domsch

723 

Holzbe-
cher  

u. a.724 

Pflü
ger 
u. 

a.725 

Mül-
ler 
u. 

a.726 

ADS/SU
Z Los 
1727 

    W M 
(beob.) W M 

(beob.) PV W728 W M 

in
d

ir
e
k

te
 F

o
rm

e
n

 

Zweideutige Gesten und Äußerungen             

(1) Anstarren, taxierende Blicke, Hinterher-
pfeifen 

67 81 84 86 28 54 19 12 

(2) Anzügliche Witze 62 81 81 89 24 22 39 47 

(3) Anzügliche Bemerkungen über Figur oder 
sexuelles Verhalten im Privatleben 

42 63 56 74 55 33 22 30 

Zweideutige körperliche Annäherung             

(4) Vermeintlich zufällige Berührungen 55 55 70 65 25  19 12 

Handlungen mit eindeutig sexuellem Be-
zug 

            

(5) Pornografische Bilder am Arbeitsplatz 42 78 33 53 10 5 2 7 

d
ir

e
k

te
 F

o
rm

e
n

  

(6) Unerwünschte Einladung mit sexuellen 
Absichten 

15 19 35 37  34   

(7) Telefonate, Briefe mit sexuellen Anspielun-
gen 

16 20 14 21  55 3 12 

(8) Aufforderung zu sexuellem Verkehr     12 26 20    

Sexuelle Erpressung             

(9) Versprechen beruflicher Vorteile gegen se-
xuelles Entgegenkommen 

6 14 7 15 8    

(10) Androhung von Nachteilen bei sexueller 
Verweigerung 

4 12 5 12 6 4   

Sexuelle körperliche Annäherungen             

(11) Körperliche Annäherung (Küssen, Umar-
men) 

31 40     40 32 13 10 

(12) Auf den Po klatschen     34 47     

(13) Unerwartetes Berühren der Brust     22 24     

(14) Küssen     15 26     

(15) Zurschaustellen des Genitals     3 7   3 3 

(16) Erzwingen von sexuellen Handlungen 2 2 3 10 7    

Tabelle 3 Übersicht der von den befragten weiblichen Personen (W) erlebten und von den 
männlichen Personen (M) sowie Personalverantwortlichen (PV) beobachteten 

Formen sexueller Verhaltensweisen. 
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Die beiden Gruppen der zweideutigen Verhaltensweisen sind die aus Sicht der Betroffe-

nen am häufigsten erlittenen bzw. beobachteten Arten. Dies überrascht kaum, da sie es 

der handelnden Person bei einer eventuellen Konfrontation ermöglichen, den nicht-sexu-

ellen Charakter der Handlung in den Vordergrund zu stellen. Gleichzeitig sind diese Ver-

haltensweisen auch diejenigen, die der sexuellen Belästigung am wenigsten deutlich zu-

geordnet werden können, so dass auch fehlendes Unrechtsbewusstsein in Betracht zu zie-

hen ist oder die Energie des Täters ausreicht, sich in dieser noch vergleichsweise milden 

Form über den gesetzlichen Appell hinwegzusetzen. Es passt ins Bild, dass die nicht per-

sonenbezogenen Verhaltensweisen dabei häufiger auftreten als die personenbezogenen. 

Bemerkenswert ist, dass der Bericht von Pflüger/Baer/Schlick u. a. zum BSchG hier ein 

etwas anderes Bild zeichnet. Dort treten anzügliche Bemerkungen am häufigsten auf, ge-

folgt von körperlichen Annäherungen. Der Grund hierfür dürfte darin liegen, dass die Per-

sonalverantwortlichen danach befragt wurden, welche Kenntnisse sie von Vorkommnis-

sen haben. Dabei können die Verhaltensweisen, die von den Betroffenen nicht gemeldet 

wurden, auch nicht erfasst sein. Das dürfte besonders diejenigen Vorkommnisse betreffen 

und damit zahlenmäßig reduzieren, die an der Grenze zur sexuellen Belästigung stehen 

und daher nicht gemeldet wurden. Es ist ebenfalls hervorzuheben, dass von Männern über-

wiegend ein höherer Anteil an Vorkommnissen beobachtet wurde als von Frauen erlebt 

wurde. Das ist aufgrund der Zulässigkeit von Mehrfachnennungen grundsätzlich möglich. 

Da männliche Befragte jedoch angegeben haben, dass für sie Verhaltensweisen weniger 

häufig eine sexuelle Belästigung darstellen, dürfte die Ursache hierfür darin liegen, dass 

Frauen eher zum Verdrängen des Verhaltens tendieren729 als die befragten Männer. 

Pornografische Darstellungen sind nach der Häufigkeit des Erlebens auf dem Rückzug. 

Chronologisch betrachtet nimmt die Anzahl ihres Auftretens ab, was bei den übrigen in-

direkten Verhaltensformen nicht festzustellen ist. 

Von den direkten Belästigungsformen erleben 30 bis 40 Prozent der betroffenen Personen 

körperliche Annäherungsversuche oder Kontakte, gefolgt von verbalen oder schriftlichen 

Bemerkungen oder Einladungen mit sexuellem Bezug. Im Vergleich zu diesen eindeutig 

sexuellen und personenbezogenen Verhaltensweisen kommen die erpresserischen Formen 

weniger häufig vor. Die Anwendung von Gewalt, die den eindeutigsten Fall der sexuellen 

Belästigung darstellt tritt am seltensten auf730. 

                                                                 
723  Zum Erleben von Frauen vgl. Schneble/Domsch, S. 41, Abb. 15; zur Beobachtung von Männern vgl. Sch-

neble/Domsch, S. 43, Abb. 16. 
724  Zum Erleben von Frauen vgl. Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 258, Tabelle 45; zur Beobachtung von 

Männern vgl. Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 217, Tabelle 41. 
725  Pflüger/Baer/Schlick u. a., Beschäftigtenschutzgesetz in der Praxis, S. 64. 
726  Müller/Schörde, Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland., S. 93, Dia-

gramm 10. 
727  ADS, Umfrage Beschäftigte, S. 5. Von Männern und Frauen „erlebt“. 
728  Bei den hier wiedergegebenen Werten handelt es sich um erlebte Handlungen sexueller Belästigung ins-

gesamt, d. h. nicht nur am Arbeitsplatz.  
729  Vgl. Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 282, Tabelle 59. 
730  Die neueste Untersuchung der ADS ist diesbezüglich bereits wegen der indifferenten Fragestellung nicht 

direkt vergleichbar; die Werte liegen deutlich unter den übrigen Untersuchungen. Eine weitere Ursache 

mag in der vergleichweise geringen Anzahl der Befragten Personen (1002) und dem wenig einschränken-

den Auswahlkriterium der Sozialversicherungspflicht liegen. 
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f) Welche Verhaltensweisen erfüllen den Tatbestand des § 3 Abs. 4 
AGG? 

Dass die befragten Personen eine Verhaltensweise als sexuelle Belästigung empfunden 

oder erlebt haben, sagt noch nichts darüber aus, ob diese eine sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz i. S. d. gesetzlichen Definition des § 3 Abs. 4 AGG ist. Maßgebend ist im 

Kern, dass die Handlung sexuell bestimmt ist und eine Würdeverletzung der betroffenen 

Person bezweckt oder bewirkt.  

Die direkten Verhaltensweisen des Erzwingens von sexuellen Handlungen und des Zur-

schaustellens des Genitals sind sexuelle Handlungen im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG – 

wenn auch nicht notwendigerweise zugleich i. S. d. § 184h StGB – und erfüllen damit die 

Anforderungen an die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, wenn und soweit sie die 

Würde der betreffenden Person verletzen. Davon ist regelmäßig auszugehen. Das gilt auch 

für die Aufforderung zum sexuellen Verkehr die eine Aufforderung zu einer sexuellen 

Handlung im Sinne der Vorschrift darstellt. Die körperlichen Annäherungsformen (Be-

rühren der Brust, Küssen und Auf-den-Po-klatschen) erfüllen den Tatbestand in der Al-

ternative der sexuell bestimmten körperlichen Berührungen. Gleiches gilt für uner-

wünschte Einladungen mit sexuellen Absichten und Telefonate bzw. Briefe mit sexuellen 

Anspielungen als Formen der Bemerkungen sexuellen Inhalts731. Die Formen der sexuel-

len Erpressung durch Androhung von Nachteilen oder Versprechen von Vorteilen sind 

ebenfalls in diese Verhaltenskategorie einzuordnen, sofern sie nicht bereits wegen des 

Aufforderungscharakters zur erstgenannten Gruppe zu zählen sind. Dass pornografische 

Bilder pornografische Darstellungen im Sinne von § 3 Abs. 4 AGG sind, bedarf keiner 

weiteren Ausführungen.  

Die Subsumtion unter den Tatbestand kann in den Fällen zweideutiger Verhaltensweisen 

sexueller Belästigung zweifelhaft sein, insbesondere wenn diese indirekt erfolgen, da ge-

rade keine eindeutig sexuelle Verhaltensweise vorliegt. Gleichwohl ist mehrdeutiges Ver-

halten als auch sexuelles Verhalten zu interpretieren und daher unter den Tatbestand zu 

subsumieren732. Für personalisiertes, sexuell bestimmtes Verhalten wie anzügliche Be-

merkungen über die Figur oder das sexuelle Verhalten einer Person sowie körperliche 

Berührungen ist daher der Tatbestand grundsätzlich eröffnet in Form von körperlichen 

Berührungen und Bemerkungen sexuellen Inhalts.  

Zweifelhaft ist dies hingegen bei nicht-personalisiertem Verhalten wie dem Erzählen von 

anzüglichen Witzen – insbesondere wenn dies gegenüber einer Personenmehrheit erfolgt 

– oder nonverbalen Verhaltensweisen, wie Anstarren oder taxierende Blicke. Nach der 

hier vertretenen Auffassung, dass immer wenn es sich um auch sexuell bestimmtes Ver-

halten handelt, der Tatbestand eröffnet ist und die Prüfung der Würdeverletzung die Er-

heblichkeitsschwelle des Verhaltens darstellt, sind diese Verhaltensweisen grundsätzlich 

prüfungsrelevant, jedoch regelmäßig auszuscheiden, da sie nicht die Qualität würdever-

letzenden Verhaltens erreichen. Realgesellschaftlich wird dieser Ansatz durch die hier 

untersuchten Befragungen bestätigt. Weniger als die Hälfte der Interviewten empfinden 

Anstarren, taxierende Blicke und Hinterherpfeifen sowie anzügliche Witze als sexuelle 

Belästigung, obgleich die breite Mehrheit der Befragten dieses Verhalten persönlich erlebt 

                                                                 
731  Siehe diese Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (4) (c). 
732  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (3). 
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hat, diesbezüglich mithin eine individuelle persönliche Einschätzung zu äußern in der 

Lage ist. 

3. Zusammenfassung 

Die Analyse der Befragungen in den Tabellen 1 und 3 hat gezeigt, dass was die befragten 

Personen als sexuelle Belästigung empfinden und was von ihnen erlebt oder beobachtet 

wurde, in einem annähernd umgekehrten Verhältnis zueinandersteht. Die eindeutigsten 

Formen sexueller Belästigung treten am seltensten auf. Die vagen Verhaltensweisen hin-

gegen werden am häufigsten erlebt. Das zeigt, dass die sexuelle Belästigung überwiegend 

in einer Ausprägung begangen wird, die es den betroffenen Personen bereits definitorisch 

schwermacht, die Tat als sexuelle Belästigung eindeutig zu bezeichnen, nachzuweisen 

und Fürstreiter im Unternehmen für die Ahndung zu finden – zusätzlich zu den sonstigen 

Nachweisschwierigkeiten. 

Deutlich ist auch, dass § 3 Abs. 4 AGG nicht alles erfasst, was gesellschaftlich als sexuelle 

Belästigung am Arbeitsplatz verstanden wird. Bereits auf der zivilrechtlichen Ebene be-

steht ein Bruch zur gesellschaftlichen Erwartung. Dieser ist nur dann gering, wenn man 

den von der gesetzlichen Definition vorgegebenen Raum vollständig nutzt, was angesichts 

der Komplexität der Regelung dem Gesetzesanwender nicht immer leichtfallen dürfte.  
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D. STRAFBARKEIT DER SEXUELLEN BELÄSTIGUNG AM 

ARBEITSPLATZ 

I. GEGENSTAND DER STRAFRECHTLICHEN UNTERSUCHUNG 

1. Formen sexueller Belästigung 

Die Auswertung der Studien zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz hat ergeben, dass 

die direkten Verhaltensweisen am klarsten, d. h. von mindestens 90 Prozent der befragten 

Frauen, als eine sexuelle Belästigung betrachtet werden. Die männlichen Befragten sehen 

dies ganz ähnlich. Sie liegen nur bis höchstens 11 Prozentpunkte hinter den weiblichen 

Befragten zurück. Diese direkten Verhaltensweisen erfüllen auch am ehesten den Tatbe-

stand der gesetzlichen Definition des § 3 Abs. 4 AGG, da es sich um eindeutig sexuell 

bestimmtes Verhalten handelt. Die solchermaßen sowohl im Zivilrecht als auch in der 

Laiensphäre eindeutig der sexuellen Belästigung zuzurechnende Verhaltensweisen emp-

fehlen sich besonders als strafrechtliche Untersuchungsobjekte. Mengenmäßig stellen sie 

von den erlebten Verhaltensweisen zwar nicht die größte Gruppe dar, sind mit einer Wahr-

nehmung von bis zu 47 Prozent unter den befragten Personen jedoch keinesfalls eine 

Randerscheinung. 

Zweideutige, nichtkörperliche Formen wie Anstarren, Hinterherpfeifen oder Erzählen an-

züglicher Witze werden überwiegend nicht für sexuelle Belästigung gehalten und sind es 

regelmäßig auch nicht, da es an der erforderlichen Würdeverletzung fehlt. Die Strafbarkeit 

dieser Verhaltensweisen ist in dieser Arbeit mithin nicht zu untersuchen, da bereits tatbe-

standlich keine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vorliegt1.  

Wenn indirektes Verhalten jedoch körperlich oder personenbezogen wird, wie etwa bei 

vermeintlich zufälligen Berührungen oder anzüglichen Bemerkungen über eine Person, 

scheint die Grenze tolerierten Verhaltens erreicht. Diese Formen werden überwiegend als 

sexuelle Belästigung betrachtet. Am wenigsten deutlich bei zufälligen Berührungen. Hier 

stellen sich rechtliche die Fragen zur sexuellen Bestimmtheit des Verhaltens und zusätz-

lich zum würdeverletzenden Charakter. Bei pornografischen Bildern ist der Sexualbezug 

nicht problematisch, allein die Würdeverletzung ist zu hinterfragen. Bei anzüglichen Be-

merkungen über sexuelles Verhalten im Privatleben liegt die Herabwürdigung nahe – frei-

lich stets unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls. Diese drei Verhaltens-

weisen sind geeignet, rechtlich eine sexuelle Belästigung darzustellen und daher in die 

strafrechtliche Untersuchung einzubeziehen. 

Bei der Frage nach der Strafbarkeit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist zu berück-

sichtigen, dass zu den von § 3 Abs. 4 AGG erfassten Verhaltensweisen erst recht sexuelle 

Handlungen und Verhaltensweisen zählen, die nach strafgesetzlichen Vorschriften unter 

Strafe gestellt sind2. Diesem gesetzgeberischen Hinweis ist rein deklaratorischer Charak-

ter beizumessen, denn was sexuelle Belästigung ist, folgt aus § 3 Abs. 4 AGG und kann 

für Straftaten nur im Anwendungsbereich des § 3 Abs. 4 AGG gelten. Gleichzeitig zeigt 

                                                                 
1  Hinzu kommt, dass auch in der Sphäre der betroffenen Personen keine eindeutige Zuordnung zur sexuel-

len Belästigung erkennbar ist. 
2  Gesetzesbegründung in BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
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die Gesetzesbegründung aber auch, dass der Gesetzgeber davon ausgegangen sein muss, 

dass sexuelle Belästigung auch außerhalb des Strafgesetzes – oder genauer: unterhalb des 

strafgesetzlichen Unrechtsniveaus – vorkommt. 

2. Straftatbestände 

Die Straftatbestände des dreizehnten Abschnitts des Strafgesetzbuchs, allen voran die se-

xuelle Nötigung und Vergewaltigung, § 177 StGB, drängen sich für die Prüfung auf. Alle 

Delikte, die in den Anwendungsbereich der §§ 6 und 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG fallen 

können, sind zu prüfen. Soweit sie eine sexuelle Handlung erfordern, sind die Einschrän-

kungen des § 184h StGB zu berücksichtigen. 

Außerhalb der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung kommen die Delikte ge-

gen die persönliche Freiheit, namentlich die Nötigung nach § 240 StGB und die Bedro-

hung gem. § 241 StGB in Betracht, die in Quid-pro-quo Fällen einschlägig sein können. 

Auch die Nachstellung nach § 238 StGB ist zu berücksichtigen. Weiter sind die Delikte 

gegen die körperliche Unversehrtheit zu prüfen, §§ 223 ff. StGB, die bei den körperlichen 

Verhaltensweisen erfüllt sein können. Ferner die Beleidigungsdelikte der §§ 185 ff. StGB 

aufgrund des herabwürdigenden Charakters der Belästigung sowie Volksverhetzung, 

§ 130 StGB und Belohnung und Billigung von Straftaten, § 140 StGB. 

 

II. STRAFTATEN GEGEN DIE SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG 

1. Geschützte Rechte und Rechtsgüter 

Die Überschrift des dreizehnten Abschnitts des StGB erklärt, dass es sich um Straftaten 

handelt, die sich gegen die sexuelle Selbstbestimmung richten3. Gegenüber der früheren 

Abschnittsüberschrift sollte damit zum Ausdruck gebracht werden, dass nicht länger die 

Sittlichkeit, also die Sexualmoral, geschützt wird, sondern das Rechtsgut der sexuellen 

Selbstbestimmung. Strafrecht soll nur die äußere Ordnung sozialen Verhaltens wahren4. 

Der Abschnitt fügt sich seitdem in die Ordnung des Besonderen Teils ein, die sich über-

wiegend am Schutzzweck orientiert5. 

Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wird dabei nicht im Sinne einer positiven Frei-

heit zu sexuellen Kontakten verstanden, denn auf solche Kontakte besteht kein Anspruch. 

Es wird vielmehr im negativen Sinn als Abwehrrecht vor sexuellen Kontakten verstanden, 

„als Freiheit davor, nicht zum Objekt fremdbestimmter sexueller Übergriffe herabgewür-

digt zu werden“6. In diesem Abwehrrecht liegt freilich die (negative) Freiheit, der Person, 

                                                                 
3  Vor dem 4. StrRG lautete die Überschrift: „Verbrechen und Vergehen wider die Sittlichkeit“. 
4  BT-Drs. 6/1552 vom 4.12.1970, S. 15. 
5  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, Vor. § 174 Rn. 1. 
6  Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (604); Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 

ff. Rn. 8; vgl. auch Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 17 Rn. 20. 
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über Ort, Zeit, Form und Partner sexueller Betätigung frei zu entscheiden7, indem Über-

griffe abgewehrt werden können, bzw. sexuelle Fremdbestimmung vermindert werden 

soll8. 

Abgeleitet wird das Recht aus der grundrechtlich gewährten allgemeinen Handlungsfrei-

heit des Art. 2 Abs. 1 GG als Teil des Persönlichkeitsrechts9. Teilweise wird direkt auf 

die Menschenwürde rekurriert, da die Freiheit der Person letztlich ein Ausfluss dieser 

sei10. Ob tatsächlich bei jedem Eingriff in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ein 

Angriff auf die absolut geltende Menschenwürde des Art. 1 Abs. 1 GG vorliegt, darf kri-

tisch bezweifelt werden, da damit nicht gleichzeitig die betroffene Person generell in ih-

rem Menschsein in Frage gestellt wird. Mag dies auch im Einzelfall so sein, ist es doch 

angemessen und ausreichend zugleich, an das Persönlichkeitsrecht anzuknüpfen, welches 

durch einen Übergriff verletzt wird. Der Qualität dieses beschränkten Grundrechts ent-

spricht es, wenn in § 184h StGB wenig erhebliche Handlungen ausgeschieden werden, 

die mithin keinen ausreichenden Angriff auf das Rechtsgut darstellen, also noch innerhalb 

der Schranken der persönlichen Freiheit des Angreifers liegen.  

Unabhängig von der genauen Ableitung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung han-

delt es sich dabei jedenfalls um ein Individualrechtsgut und nicht (mehr) um ein Gemein-

gut wie noch zum früheren Sittlichkeitsrecht11. Als solches ist es der individuellen Ent-

scheidung über das Rechtsgut durch den Rechteinhaber zugänglich. Selbstbestimmung 

setzt mithin voraus, dass die berechtigte Person in der Lage ist, die mit dem Recht ver-

bundene Kompetenz auszuüben12, um in erwünschte sexuelle Handlungen einwilligen zu 

können. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Recht einer Person nicht zustehen kann, die 

zu einer solchen Kompetenz nicht fähig ist. Solche Personen können lediglich nicht wirk-

sam in die Rechtsgutsverletzung einwilligen. Ihnen gegenüber stellt jeder Eingriff in das 

Recht mangels Zustimmung eine Verletzungshandlung dar13. „Die sexuelle Selbstbestim-

mung ist also immer dann verletzt, wenn (überhaupt) keine Zustimmung vorliegt, aber 

auch dann, wenn keine wirksame Zustimmung vorliegt“14. Trifft die berechtigte Person 

eine defektfreie Disposition, so sind deren Inhalt und Reichweite zu berücksichtigen15.  

Gleichwohl wird Minderjährigen das Recht als solches (und nicht nur die Einwilligungs-

möglichkeit) teilweise abgesprochen mit dem Argument, sie seien zur Selbstbestimmung 

                                                                 
7  Fischer, StGB, Vor. § 174 Rn. 5; Sick, ZStW 103 (1991), 43 (51); Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-

Schroeder, S. 603 (605); Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 9. Hoheitsanmaßende Fremd-

verwaltung des sexuellen Selbst bei Bottke, in: Dannecker u. a., FS-Otto, S. 535 (540). 
8  Bottke, in: Dannecker u. a., FS-Otto, S. 535 (541). 
9  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 8; Fischer, StGB, Vor. § 174 Rn. 5. 
10  Fischer, StGB, Vor. § 174 Rn. 5; Laubenthal, Rn. 143; Hörnle, in: LK, StGB, Vor § 174 Rn. 30 mit dem 

Hinweis auf die erforderliche Konkretisierung der Menschenwürde bei ungewollten Sexualkontakten. 

Vermutlich daher auch einschränkend nur bei bestimmten Eingriffsintensitäten. Bei nur schwachen Ein-

griffen liege noch kein Eingriff in die Menschenwürde vor, dies. a. a. O. Fn. 65. 
11  Frommel, in: NK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 1;  
12  Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (605). 
13  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 9; Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 31; Bottke, in: 

Dannecker u. a., FS-Otto, S. 535 (544). 
14  Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (606); ähnlich Bottke, in: Dannecker u. a., FS-

Otto, S. 535 (539 f.). 
15  Kritisch daher zu Recht Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (605) zur Rechtspre-

chung bei Prostitiuerten. A. A. Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 18 Rn. 6. 
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nicht fähig16. Das überzeugt jedoch nicht. Leitet man das Recht aus der Menschenwürde 

ab, wäre es bereits verfassungswidrig, die sexuelle Selbstbestimmung erst ab einem ge-

wissen Alter zu gewähren. Selbst wenn man diesen grundrechtlichen Aspekt außer Acht 

lässt, ist es nicht schlüssig, von der Fähigkeit, über ein Rechtsgut zu verfügen, auf dessen 

Bestand zu schließen. Der in der Literatur17 bemühte Vergleich mit dem Eigentum zeigt 

auch hier, dass mangelnde Einsichts- und Steuerungsfähigkeit nicht zur Versagung des 

Rechts führt18. Dies insbesondere dann, wenn hierdurch aufgrund gesetzlicher Regelun-

gen kein Nachteil zu besorgen ist. 

Aus der Formulierung „des jeweils geschützte[n] Rechtsgut[s]“ in § 184h Nr. 1 StGB lässt 

sich entnehmen, dass der Gesetzgeber davon ausgeht, dass sich das Schutzgut der sexuel-

len Selbstbestimmung in den Tatbeständen des dreizehnten Abschnitts in unterschiedli-

cher Weise konkretisiert19. D. h. das Rechtsgut oder die Rechtsgüter eines Tatbestandes 

sind gesondert zu bestimmen. Wie dies genau zu erfolgen hat und welche Rechtsgüter 

einem konkreten Tatbestand zu Grunde liegen, ist umstritten. Üblicherweise werden sechs 

Deliktgruppen gebildet, die nach der konkreten Ausgestaltung der Schutzgüter unterschie-

den werden.  

a) Nötigungsdelikte 

Zur Gruppe der Nötigungsdelikte zählt die sexuelle Nötigung und Vergewaltigung nach 

§ 177 StGB nebst ihrer Qualifikation in § 178 StGB sowie die außerhalb der §§ 174 ff. 

StGB normierte qualifizierte Nötigung nach § 240 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 Nr. 1 StGB20. 

Hierbei handelt es sich um den „klassischen Angriff auf das sexuelle Selbstbestimmungs-

recht“21 durch Gewalt oder Drohung, indem der Täter durch den Übergriff unmittelbar 

das Schutzgut verletzt22. Auch § 179 StGB gehört hierher, bei dem das Opfer an Beein-

trächtigungen leidet, aufgrund derer es sich gegen den Übergriff nicht zu Wehr setzen 

kann und infolgedessen dieser nicht mit Gewalt oder Drohung ausgeführt werden muss. 

Das Schutzgut dieser Gruppe ist ausschließlich das Recht zur sexuellen Selbstbestim-

mung.  

b) Missbrauch institutioneller Abhängigkeit 

Hierzu zählt primär der sexuelle Missbrauch nach den §§ 174a bis 174c StGB, denn bei 

diesen Delikten bestehen Abhängigkeiten und damit ein hierarchisches Machtgefälle zwi-

                                                                 
16  So noch Perron/Eisele, in: Schönke/Schröder (28. Aufl.), StGB, Vor. §§ 174ff. Rn. 1. 
17  Vgl. Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (609 f.); Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. 

§§ 174 ff. Rn. 7. 
18  Die minderjährige Person kann innerhalb der Altersstufen des StGB nicht bzw. nur begrenzt über ihr 

Recht verfügen, d. h. in den Eingriff in ihr Rechtsgut einwilligen.  
19  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 1a; Bottke, in: Dannecker u. a., FS-Otto, S. 535 

(544); Laubenthal, Rn. 94; einschränkend Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 41. 
20  Laubenthal, Rn. 95, der von den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im engeren Sinne 

spricht. 
21  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 13. 
22  Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 41. 
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schen Täter und Opfer. Aufgrund dieser asymmetrischen Beziehung ist die freie Entschei-

dung des Opfers, sich eines Übergriffs zu erwehren oder in diesen einzuwilligen, einge-

schränkt oder unmöglich23.  

§§ 174a Abs. 1 und 174b StGB richten sich gegen die „wucherähnliche Ausbeutung per-

sönlicher Bedrängnis“24. Ob mit diesen Tatbeständen neben Verletzungen der sexuellen 

Selbstbestimmung zugleich Störungen von Verwahrungs- und Abhängigkeitsverhältnis-

sen sanktioniert werden, ist umstritten. Nach einer Ansicht ist das Interesse der Allge-

meinheit am ordnungsgemäßen Ablauf dieser Verhältnisse mit geschützt25. Nach anderer 

Ansicht stellt dies nur eine Nebenwirkung dar26. Ähnliches gilt für die Einordnung der §§ 

174a Abs. 2 und 174c StGB, die Personen schützen, die aufgrund Krankheit oder Hilfs-

bedürftigkeit besonders anfällig sind27. Auch die §§ 174 und 180 Abs. 3 StGB könnten 

aufgrund des hierarchischen Machtgefälles zu dieser Kategorie zählen28, werden jedoch 

überwiegend aufgrund der Altersgrenzen dem Jugendschutz zugerechnet. 

c) Jugendschutzdelikte 

Jugendschutzdelikte29 sind zunächst solche, die in Abgrenzung zum Schutz erwachsener 

Personen, Menschen im jugendlichen Alter schützen. Hierzu hat der Gesetzgeber in den 

§§ 174 ff. StGB vielfältige Tatbestände geschaffen, die Personen bis zum 18. Lebensjahr 

weitergehend schützen als Erwachsene. Um welches Schutzgut es sich dabei handelt, ist 

damit noch nicht gesagt. Teilweise wird angenommen, dass das Recht der sexuellen 

Selbstbestimmung allein nicht für den Schutz Minderjähriger ausreiche, da diese – abhän-

gig vom Lebensalter – nicht die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit besäßen, die für das 

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung vorauszusetzen sei30. Aus dieser Sicht ist es folge-

richtig und erforderlich, ein zusätzliches Recht der ungestörten sexuellen Entwicklung 

Minderjähriger anzuerkennen. Freilich handelt es sich dabei um ein weitgehend kontur-

loses Rechtsgut, da keine gesicherten Ergebnisse vorliegen, ab welcher Eingriffsintensität 

eine Fehlentwicklung kausal bewirkt ist, ob und welche sozialen Begleitumstände zu be-

rücksichtigen sind und was überhaupt unter einer ungestörten Entwicklung zu verstehen 

ist31.  

Der Schutz Minderjähriger ist aufgrund der „Disparität der Macht“32 und der Wünsche 

Erwachsener und Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren durch §§ 176 bis 176b sowie 

                                                                 
23  Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 72; Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 19; Sick/Ren-

zikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (609). 
24  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 20. 
25  Fischer, StGB, Vor § 174 Rn. 5a; Laubenthal, Rn. 96; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 174 

ff. Rn. 1b;  kritisch zur Ersetzung des Rechtsguts der sexuellen Selbstbestimmung in den Tatbeständen 

des 13. Abschnitt Bottke, in: Dannecker u. a., FS-Otto, S. 535 (543). 
26  Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (609 f.); Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 

19 Rn. 3; Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 41. 
27  Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (610). 
28  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174ff. Rn. 21. 
29  Vgl. kritisch zum Begriff und den dahinter stehenden Schutzgütern Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 

44. 
30  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 1b; Fischer, StGB, Vor. § 174 Rn. 5a. 
31  Vgl. Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (607) m. w. N.; ablehnend Bottke, in: Dan-

necker u. a., FS-Otto, S. 535 (542 f.). Ausführlich Beck, Die sexuelle Handlung, S. 70 f. 
32  Vgl. zum Begriff Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 26. 
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§ 184b StGB absolut ausgestaltet33. Ab einem Alter von 14 Jahren nimmt der Schutz mit 

der Vollendung des 15. und 17. Lebensjahres ab34. Er wird gewährt durch §§ 174, 180, 

180a, 182, 184 und 184c StGB. Der Schutz hängt jedoch z. T. von der Beziehung zum 

Täter ab, der insbesondere innerhalb eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses (§§ 174 Abs. 

1 Nr. 2, 180 Abs. 3 StGB) imstande ist, nicht nur das „psycho-soziale Gefälle“35, sondern 

darüber hinaus auch die persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit des Jugendlichen 

auszunutzen.  

d) Schutz vor sexueller Belästigung 

Hierzu zählen die §§ 183, 183a sowie 184e StGB, die auf den Schutz vor unerwünschter 

Konfrontation mit fremder Sexualität abstellen36. Diese Konfrontation stellt die „un-

rechtsärmere Variante“37 des Eingriffs in die sexuelle Selbstbestimmungsfreiheit dar, da 

nicht nur die Teilnahme mit Körperkontakt geschützt ist, sondern auch die Teilnahme auf 

andere Weise, also z. B. durch Betrachten. Dagegen wird differenzierend vertreten, dass 

dies nur für § 183 StGB gelten könne, nicht jedoch für § 183a StGB, der aus Individu-

algütersicht die Abgrenzung privaten und öffentlichen Verhaltens und die eigene Bezug-

nahme dazu in Frage stelle38, also die Privatsphäre schütze39.  

e) Prostitutionsdelikte 

Im dreizehnten Abschnitt regeln die §§ 180a, 181a, 184e und 184f StGB die Strafbarkeit 

im Zusammenhang mit der Prostitution, die als solche grundsätzlich straffrei ist, sofern 

sie nicht an einem verbotenen Ort ausgeübt wird. Die §§ 180a und 181a StGB schützen 

das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der Prostituierten, nicht gegen ihren Willen sexuelle 

Handlungen vornehmen zu müssen40.  

f) Pornographie 

Die Straftatbestände gegen die Pornographie in den §§ 184 bis 184d StGB stellen ein 

„fünfteiliges Ungetüm mit 26 Tatbestandsalternativen“ dar41. Eine ausführliche Darstel-

lung kann daher an dieser Stelle nicht stattfinden. Das Ziel des Gesetzgebers bei der Neu-

ordnung der Vorschriften mit dem 4. StrRG war der Jugendschutz42. Nach der h. M. ist 

                                                                 
33  Vgl. die übersichtliche Darstellung der Jugendschutzzonen bei Laubenthal, Rn. 100. 
34  Trotz der hieran geübten Kritik werden von der Lit. keine echten Alternativen hierzu gesehen: Sick/Ren-

zikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (611); Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 29 

f.; Fischer, StGB, Vor. § 174 Rn. 5a; Frommel, in: NK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 1. 
35  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 24. 
36  Laubenthal, Rn. 98; Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 31; Eisele, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 183a Rn. 1 m. w. N. 
37  Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 77. 
38  Fischer, StGB, § 183a Rn. 2a. 
39  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 32; Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 

603 (613). Für Schutz sozial-moralischer Grundanschauung Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 183a Rn. 

1. Auf Individualrechte abstellend BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972 S. 65: „Anschauungen eines anderen“. 
40  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 36; Hörnle, in: LK, StGB, Vor. § 174 Rn. 78; differen-

zierend Laubenthal, Rn. 99 f. 
41  Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 48. 
42  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 59. 
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der Schutz Heranwachsender vor Störungen in der sexuellen Entwicklung das dominie-

rende Schutzgut der Vorschriften43. Jugendschutz besteht jedoch nicht allein darin, Ju-

gendliche vor Fehlentwicklungen zu schützen. Jugendschutz ist auch das Recht auf sexu-

elle Selbstbestimmung von Jugendlichen, die noch nicht autonom darüber verfügen kön-

nen. Es umfasst das Recht, „von sexuellen Geschehnissen verschont zu bleiben, die noch 

nicht verarbeitet werden können“44 bzw. den Schutz vor ungewollter Konfrontation mit 

Sexualität bzw. Pornographie45. Ausgenommen von dieser Systematik ist § 184 Abs. 1 

Nr. 9 StGB, bei dem es sich um einen „Fremdkörper“46 handelt, da er dem Schutz außen-

politischer Interessen dient47. 

2. Begriffsbestimmungen - § 184h StGB 

Der Begriff der sexuellen Handlung ist ein Merkmal nahezu sämtlicher Delikte des drei-

zehnten Abschnitts. Lediglich in den Vorschriften gegen die Ausbeutung von Prostituier-

ten, der Zuhälterei und den Belästigungsdelikten ist er nicht enthalten. Die sexuelle Hand-

lung ist mithin ein normübergreifendes Merkmal der meisten Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung und darüber hinaus weiterer Tatbestände des StGB48. Die Abkehr von 

einem am Maßstab der Sittlichkeit orientierten Sexualstrafrecht durch das 4. StrRG wurde 

zwar allerseits begrüßt, kritische Stimmen bemängeln jedoch, dass man „Zuflucht aus-

schließlich bei Fremdwörtern gesucht“ habe49 und dass § 184h StGB keine Legaldefini-

tion enthalte, sondern dass der Begriff vielmehr eine „außerrechtliche Definition“ voraus-

setze50. Die Begriffsbestimmung in § 184h StGB dient denn auch primär dazu, „die tele-

ologische Restriktion bei der Auslegung aller Tatbestände“51 zu sichern, indem nicht jede 

sexuelle Handlung in Betracht zu ziehen ist, sondern nur solche von einiger Erheblichkeit. 

a) Sexuelle Handlung 

Sexuelle Handlungen können homosexueller wie heterosexueller Art sein. Welche Anfor-

derungen an eine sexuelle Handlung zu stellen sind und welches Verhalten diese erfüllt, 

ist umstritten. Dabei wird zwischen objektiv eindeutig sexualbezogenen und objektiv am-

bivalenten Handlungen unterschieden.  

                                                                 
43  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 5; Laubenthal, Rn. 100; Hörnle, in: LK, StGB, Vor § 172 

Rn. 80; nach Fischer, StGB, § 184 Rn. 2 ist unmittelbar der Jugendschutz betroffen bei den Nr. 1, 2, 3a 

und 5 sowie mittelbar auch bei Nr. 3, 4, 6, 7; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 1; kritisch zum 

Individualgüterschutz Frommel, in: NK, StGB, Vor. §§ 174 ff. Rn. 1. 
44  Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 (615); Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. §§ 174 

ff. Rn. 49. 
45  Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 23 Rn. 2; Laubenthal, Rn. 912; Renzikowski, in: MK, StGB, Vor. 

§§ 174 ff. Rn. 31 für § 184 Abs. 1 Nr. 5 und 6 StGB; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 1; Eisele, 

in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 5. 
46  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 1. 
47  Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 23 Rn. 19; Sick/Renzikowski, in: Hoyer u. a., FS-Schroeder, S. 603 

(616). 
48  Der Begriff findet sich auch in § 232 Abs. 1 und Abs. 4 StGB sowie in § 240 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 StGB. 
49  Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 17 Rn. 24. 
50  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 1. 
51  Frommel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 1. 
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aa) Objektiv eindeutig sexuelle Handlung  

Einigkeit besteht zunächst darin, dass die Handlung stets mindestens einen objektiven Se-

xualbezug, also eine Beziehung zum Geschlechtlichen im Menschen, aufweisen muss52. 

Handlungen, die äußerlich völlig neutral sind und keinen Anhaltspunkt für einen Bezug 

zum Geschlechtlichen enthalten, verletzen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der be-

troffenen Person nicht bereits deshalb, weil der Täter insgeheim sexuelle Motive verfolgt 

und können daher keine sexuelle Handlung darstellen53. Die Handlung muss die Sexu-

albezogenheit nach ihrem äußeren Erscheinungsbild für das allgemeine Verständnis er-

kennen lassen54. Dabei ist auf das Urteil eines objektiven Beobachters abzustellen, der 

alle Umstände des Einzelfalls kennt55.  

Was jedoch in diesem Sinne als eindeutig sexuelle Handlung klassifiziert werden kann, 

ist nicht legaldefiniert, sondern unterliegt einer außerrechtlichen „sexualethischen Defini-

tion“56 und damit dem Wandel des gesellschaftlichen Sexualverständnisses. Das Gesetz 

unterscheidet zwei Handlungsalternativen: die sexuelle Handlung mit Körperkontakt an 

einer Person (z. B. § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB) und die sexuelle Handlung ohne Körperkon-

takt vor einer Person (z. B. § 174 Abs. 2 Nr. 1 StGB). Ob die Handlung den nötigen Se-

xualbezug aufweist, hängt auch davon ab, ob die Handlung vor oder an einer anderen 

Person vorgenommen wird. Nach der Rechtsprechung und der h. M. in der Literatur reicht 

bei objektiv eindeutig sexuellen Handlungen die objektive Feststellung des Sexualbezugs 

nach dem äußeren Erscheinungsbild aus57. Auf subjektiver Ebene muss der Vorsatz des 

Täters die Geschlechtsbezogenheit umfassen. Das ist dann nicht der Fall, wenn dem Täter 

das Bewusstsein des sexuellen Charakters seines Tuns fehlt58. 

bb) Ambivalente Handlung 

Handlungen, die ihrem äußeren Erscheinungsbild nach nicht eindeutig geschlechtsbezo-

gen sind, bereiten bei der Zuordnung Schwierigkeiten.  

Die gemischt objektiv-subjektive Ansicht beurteilt ambivalente Handlungen danach, ob 

der Täter bei der Tat die Absicht hatte, sich selbst oder einen anderen geschlechtlich zu 

erregen oder zu befriedigen59. Dafür wird vorgebracht, dass weder eine rein objektive 

                                                                 
52  BGH, Beschl. v. 26.8.2008 – 4 StR 373/08, NStZ 2009, 29; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g 

Rn. 6; Laubenthal, Rn. 103; Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 2; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, 

StGB, § 184g Rn. 1; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 5; Hörnle, in: MK, StGB, § 184g 

Rn. 2; Fischer, StGB, § 184h Rn. 3. Die rein subjektive Theorie wird in der aktuellen Literatur nicht mehr 

vertreten. 
53  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 6; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 6; 

Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 4; Fischer, StGB, § 184h Rn. 3. 
54  BGH, Urt. v. 09.11.1982 – 1 StR 672/82, NStZ 1983, 167; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 2. 
55  BGH, Beschl. v. 23.8.1991 – 3 StR 292/91, NJW 1992, 325; BGH, Urt. v. 20.12.2007 – 4 StR 459/07, 

NStZ-RR 2008, 339; Fischer, StGB, § 184h Rn. 4; Laubenthal, Rn. 102; Frommel, in: NK, StGB, § 184g 

Rn. 1. 
56  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 1; ähnlich Beck, Die sexuelle Handlung, S. 26. 
57  BGH, Urt. v. 24.9.1980 – 3 StR 255/80, NJW 1981, 134 (136); statt aller vgl. Laubenthal, Rn. 102 m. w. 

N., der in Rn. 103 jedoch einen Bezug zur subjektiven(?) Bedürfnisbefriedigung herstellt; a. A. Heger, in: 

Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 3 für eine gemischt objektiv-subjektive Deutung. 
58  BGH, Urt. v. 24.9.1980 – 3 StR 255/80, NJW 1981, 134 BGH, Beschl. v. 26.8.2008 – 4 StR 373/08, NStZ 

2009, 29; Frommel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 20. 
59  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 2; Fischer, StGB, § 184h Rn. 4a; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 9. 
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noch eine rein subjektive Anknüpfung dem Begriff der sexuellen Handlung gerecht 

würde60. Auch führe die von der rein objektiven Ansicht vorgenommene Betracht der 

Handlung durch einen optimalen Beobachter nicht zu einem angemessenen Ergebnis, da 

ohne Berücksichtigung der Motivation des Täters kaum mehr als die Erkenntnis zu ge-

winnen sei, dass die Handlung eben ambivalent sei61. Dagegen wird argumentiert, dass 

nur wenige Handlungen eindeutig sexualbezogen seien und dass fast jede Handlung am-

bivalenten Charakter habe, so dass in der Mehrzahl der Fälle letztlich die innere Haltung 

des Täters den Ausschlag gebe62. Wenn eine Handlung ambivalent, also doppeldeutig sei, 

dann habe sie jedenfalls auch einen Bezug zum Geschlechtlichen, eine Gefährdung des 

Rechtsguts sei daher gegeben. Ob die Handlung darüber hinaus auch nicht-sexuelle Be-

deutung habe, darauf könne es dann nicht mehr ankommen63. Überzeugender erscheint 

jedoch, dass auch Kinder sexuelle Handlungen vornehmen, wenn sie z. B. im Rahmen des 

§ 176 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 StGB hierzu bestimmt werden. Sofern es sich hierbei um 

ambivalente Handlungen handelt, müsste ein sexuelles Motiv des Kindes hinzutreten, zu 

dem es jedoch möglicherweise noch nicht in der Lage ist oder es nicht in sich trägt und 

folglich schutzlos wäre64. Bedenken rühren ferner aus der Anknüpfung an die Gesinnung 

des Täters für ein objektiv sozialschädliches Verhalten, das seit der 4. Strafrechtsreform 

dem Verbot allein zu Grunde liegt65. Ein objektiver Eingriff in das sexuelle Selbstbestim-

mungsrecht liegt bei ambivalentem Verhalten nicht bereits deshalb vor, weil der Täter ihn 

sich vorstellt66.  

Die in der Literatur überwiegend vertretene objektive Ansicht berücksichtigt bei ambiva-

lenten Handlungen die Motive des Täters nur, wenn diese nach außen erkennbar werden, 

also von einem objektiven, alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigenden Beobach-

ter67 oder vom Opfer68 erkannt werden. Wolters vertritt eine strenge objektive Ansicht, 

die in keinem Fall das Verhalten des Handelnden zur Grundlage der Frage nach einer 

sexuellen Handlung macht, sondern auch und gerade bei ambivalenten Handlungen, allein 

auf die Wahrnehmung der Gesamtumstände durch einen objektiven Beobachter abstellt69.  

Sofern auf die Erkennbarkeit des Sexualbezugs durch das Opfer abgestellt wird, ist dem 

entgegenzuhalten, dass Schutzlücken dadurch entstehen, dass die betroffenen Personen, 

insbesondere wenn es sich um Kinder handelt, nicht immer in der Lage sind, den Sexual-

bezug zu erkennen, obwohl er gegeben ist. Doppeldeutige Handlungen letztlich aus Sicht 

                                                                 
60  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 3. 
61  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 9. 
62  Beck, Die sexuelle Handlung, S. 42. 
63  Beck, Die sexuelle Handlung, S. 43. 
64  Diesem Argument steht nicht die Rechtsprechung des BGH entgegen, der davon ausgeht, dass bei einem 

Kinde das eine sexuelle Handlung nicht als solche erkennt, dennoch eine sexuelle Handlung vorliegt, 

BGH, Urt. v. 24.9.1980 – 3 StR 255/80, NJW 1981, 134 (135), denn bei ambivalenten Handlung fehlt es 

gerade an einer nach dem äußeren Erscheinungsbild erkennbaren sexuellen Handlung.  
65  So auch Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 4. 
66  Differenzierend daher bei Motivbündelung Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 10. 
67  Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 184g Rn. 2; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g 

Rn. 6; Frommel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 1; Laubenthal, Rn. 108. 
68  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 4; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 17 Rn. 31. 
69  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 2. 
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des Opfers zu betrachten, begegnet zudem Bedenken im Hinblick auf den Bestimmtheits-

grundsatz, da es denkbar ist, dass aus Opfersicht ein Bezug hergestellt wird, der objektiv 

keine ausreichende Bestätigung findet.  

Das Argument, eine objektiv ambivalente Handlung bleibe eine ambivalente Handlung, 

wenn man die intern gebliebenen Motive des Täters nicht berücksichtige, überzeugt 

nicht70. Doppeldeutige Handlungen erschweren die Entscheidung, ob insgesamt eine se-

xuelle Handlung im Sinne einer Gefährdung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung 

vorliegt. Bezieht man die nach außen erkennbaren Motive des Täters ein, mag dies im 

schlechtesten Fall71 dazu führen, dass weiterhin eine – auch nach subjektiven Gesichts-

punkten – doppeldeutige Handlung vorliegt, die entweder grundsätzlich nicht für eine se-

xuelle Handlung gehalten wird72 oder aber richtigerweise grundsätzlich eine solche dar-

stellt, da sie jedenfalls auch sexuelle Relevanz aufweist73. Der vermeintliche Gewinn bei 

der Berücksichtigung intern gebliebener Motive mag eine Klärung der Doppeldeutigkeit 

bewirken, jedoch zum Preis einer Verschiebung der Bemessungsgrundlage hin zum Ge-

sinnungsstrafrecht. 

Die Rechtsprechung stellt bei eindeutigen und ambivalenten Handlungen allein auf das 

Urteil eines objektiven Beobachters ab, berücksichtigt bei ambivalenten Handlungen neu-

erdings jedoch auch sexuelle Absichten des Täters74. 

Vorzugswürdig ist nach der hier vertretenen Auffassung auch bei ambivalenten Handlun-

gen ein objektiver Ansatz unter Zuhilfenahme von objektiv erkennbaren Motiven des Tä-

ters. Bleiben die Motive intern, sind sie mangels Erkennbarkeit für einen außenstehenden, 

objektiven Betrachter verborgen und können für die Klassifizierung der Handlung nicht 

herangezogen werden. 

Beispiel: Ein Gynäkologe untersucht eine Frau lege artis in der Scheide, d. h. im 

gynäkologischen Stuhl seines Behandlungszimmers unter Nutzung von Finger-

lingen etc. Dies stellt nach der objektiven Ansicht keine (ambivalente) sexuelle 

Handlung dar75, unabhängig davon ob der Arzt (auch) sexuelle Absichten hegt. 

Erst wenn diese äußerlich erkennbar werden, sind sie zu berücksichtigen. Denn 

erst dann ist ein objektiver Beobachter in der Lage, den Angriff auf das sexuelle 

Selbstbestimmungsrecht zu erfassen76.  

                                                                 
70  So aber wohl Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 9. 
71  Beispiel Motivbündelung: der Täter hegt sexuelle und nicht-sexuelle Absichten. 
72  So Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 2. 
73  Laubenthal, Rn. 108. 
74  BGH, Urt. v. 6.2.2002 – 1 StR 506/01, NStZ 2002, 431 (432) Rn. 3; BGH, Urt. v. 20.12.2007 – 4 

StR 459/07, NStZ-RR 2008, 339 (340); BGH, Urt. v. 14. 3. 2012 – 2 StR 561/11, NStZ-RR 2013, 10 (12); 

zur früheren Auffassung, dass auch bei ambivalenten Handlungen auf das Urteil eines objektiven Be-

trachters abzustellen ist: BGH, Beschl. v. 23.8.1991 – 3 StR 292/91, NJW 1992, 325. 
75  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 7; Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 184g Rn. 10; Frommel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 1. 
76  A. A. Laubenthal, Rn. 108, der in allen Fällen der Doppeldeutigkeit von einer sexuellen Handlung aus-

geht, da jedenfalls auch eine sexualbezogene Komponente vorliegen, die durch das Hinzutreten einer wei-

teren, nicht sexuellen Komponente nicht neutralisiert wird. 
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b) Sexuelle Handlungen mit und ohne Körperkontakt 

Die Deliktsvorschriften des StGB unterscheiden zwischen sexuellen Handlungen an einer 

Person und solchen vor einer Person. 

(1) Handlung an einer Person 

Erforderlich ist eine taktile Manipulation am Körper der anderen Person77. Dabei kommt 

es nicht darauf an, dass der Täter das Opfer unmittelbar berührt – also Hautkontakt her-

gestellt wird. Ausreichend ist vielmehr, dass diese Berührung durch einen Gegenstand 

vermittelt wird, z. B. durch die Kleidung des Opfers oder einen Handschuh des Täters, 

solange der Körper des anderen selbst - nicht nur seine Kleidung und gegebenenfalls seine 

psychische Verfassung - in Mitleidenschaft gezogen wird78. Hierfür genügt auch, dass 

Körperflüssigkeiten (Urin, Ejakulat) den körperlichen Kontakt herstellen79. Grundsätzlich 

reichen Berührungen über der Bekleidung aus, jedoch nur an Körperstellen, die unmittel-

bar mit dem Geschlechtlichen in Verbindung gebracht werden80. Hierzu zählen klassi-

scherweise die primären Geschlechtsorgane beider Geschlechter, das Gesäß und die weib-

liche Brust81. Ob darüber hinaus Berührungen an anderen Körperregionen in einer Bezie-

hung zum Geschlechtlichen stehen, hängt einerseits davon ab, durch welches Körperteil 

der Kontakt vermittelt wird82 und orientiert sich letztlich am Sexualverhalten der Bevöl-

kerung83. Die Wahrnehmung der sexuellen Handlung durch die andere Person ist nicht 

erforderlich84. Es werden auch Personen geschützt, die aufgrund Bewusstlosigkeit oder 

Schlaf die Handlung nicht (bewusst) wahrnehmen können oder die aus anderen Gründen 

der Wahrnehmung des Sexualbezugs nicht fähig sind – z. B. Kleinkinder. Handlungen an 

einer Person umfassen auch Handlungen des Opfers am Täter oder an einem Dritten, wenn 

der Täter das Opfer dazu bestimmt hat, diese vorzunehmen85. 

(2) Handlung vor einer Person 

Nach § 184h Nr. 2 StGB ist für eine Handlung vor einer Person erforderlich, dass der 

Vorgang von dieser wahrgenommen wird. Hierfür ist die sinnliche – optische oder akus-

tische – Wahrnehmung der Handlung erforderlich und ausreichend86. Die bloße Anwe-

senheit genügt nicht. Das Erkennen des Sexualbezugs wird nicht vorausgesetzt87, da an-

                                                                 
77  BGH, Urt. v. 20.05.1992 – 2 StR 73/92, NStZ 1992, 433; Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 9; Laubent-

hal, Rn. 120. 
78  BGH, Urt. v. 20.05.1992 – 2 StR 73/92, NStZ 1992, 433; krit. Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 9. 
79  BGH, Beschl. v. 19. 12. 2008 – 2 StR 383/08, NStZ 2009, 262 Rn. 8. Daher nicht ausreichend nach BGH, 

Urt. v. 20.05.1992 – 2 StR 73/92, NStZ 1992, 433 bei ejakulieren nur auf die Bekleidung. 
80  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 6; weitergehend Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 4. 
81  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 10. 
82  Alle durch das Geschlechtsteil vermittelten Kontakte sind sexualbezogen. An welcher Körperstelle die 

andere Person berührt wird, kann nicht maßgebend sein. Andernfalls wäre die Rechtsprechung zur sexuel-

len Handlung an einer anderen Person durch bespritzen mit Körperflüssigkeiten gleichfalls beschränkt auf 

das Bespritzen der Geschlechtsteile der anderen Person. 
83  Beck, Die sexuelle Handlung, S. 26. 
84  Laubenthal, Rn. 124; Fischer, StGB, § 184h Rn. 8; Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 6. 
85  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 19. 
86  Laubenthal, Rn. 127; Fischer, StGB, § 184h Rn. 9; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 8; Eisele, 

in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 21; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 18; From-

mel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 5. 
87  Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 184g Rn. 8; Fischer, StGB, § 184h Rn. 9; Heger, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 8; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 21 f. 
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dernfalls kleinere Kinder mangels Fähigkeit der Zuordnung einer Handlung zum Ge-

schlechtlichen aus dem Schutzbereich fielen. Räumliche Nähe ist keine zwingende Vo-

raussetzung für die sexuelle Handlung mehr88, wenn die zeitgleiche Wahrnehmung z. B. 

bei Übertragung von Bildinhalten durch das Internet erfolgt. Nicht ausreichend ist die 

Wiedergabe zuvor aufgezeichneter Inhalte89. Die Frage nach der Erheblichkeit der Hand-

lung stellt sich nicht. 

c) Sexuelle Handlungen von einiger Erheblichkeit 

Die sexuelle Handlung an einer Person muss nach § 184h Nr. 1 StGB von einiger Erheb-

lichkeit für das jeweils geschützte Rechtsgut sein. Was darunter zu verstehen ist, lässt das 

Gesetz freilich offen, was zu einiger Kritik an dem Begriff geführt hat90. Tatsächlich ist 

der Wortlaut „von einiger Erheblichkeit“ als unglücklich zu bezeichnen, da er kaum An-

satzpunkte für eine dogmatische Abgrenzung von Handlungen einiger Erheblichkeit zu 

Handlungen nicht ausreichender Erheblichkeit bietet91. Dem Wortlaut nach hat die fest-

gestellte sexuelle Handlung einem quantitativen Aspekt zu genügen, der im Hinblick auf 

das jeweils geschützte Rechtsgut ausreichend ist. Der Begriff führt mithin zu einer Ein-

engung der in Frage kommenden, möglichen sexuellen Handlungen92. Gleichwohl vertritt 

eine Mindermeinung, dass unerhebliche Handlungen bereits keine sexuellen seien93. Das 

ist zwar richtig im Hinblick auf die Definition des § 184h Nr. 1 StGB, jedoch ergibt sich 

aus dem Wortlaut der Vorschrift bereits das Gegenteil, denn wenn für die Vorschriften 

des StGB nur sexuelle Handlungen von einiger Erheblichkeit relevant sind, bedeutet das 

im Umkehrschluss, dass es auch sexuelle Handlungen geben muss, die unterhalb dieser 

Schwelle liegen. 

aa) Quantitative Komponente 

Der quantitative Aspekt grenzt sozialadäquate Handlungen von tatbestandsmäßig erheb-

lichen ab94 bzw. erfasst nur solche, die nach sozialethischen Maßstäben nicht mehr hin-

nehmbare Beeinträchtigungen des jeweils geschützten Rechtsguts darstellen95 und damit 

                                                                 
88  BGH, Beschl. v. 21.4.2009 – 1 StR 105/09, NStZ 2009, 500 (501); Laubenthal, Rn. 127; Hörnle, in: MK, 

StGB, § 184g Rn. 14; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 20; a. A. Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 184g Rn. 8. 
89  BGH, Beschl. v. 21.4.2009 – 1 StR 105/09, NStZ 2009, 500 (501); bestätigt von BGH, Beschl. v. 

21.10.2014 – 1 StR 79/14, NJW 2014, 3672 (3673); zust. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 

20; Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 14. 
90  So z. B. bei Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 17 Rn. 32: die Flucht ins Latein verbinde sich hier mit 

groteskem Amtsdeutsch zu einer grandiosen Stilblüte; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 15 

Fischer, StGB, § 184h Rn. 5: „weithin ohne Funktion“, ähnlich Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, 

§ 184g Rn. 6; Gössel, § 1 Rn. 24; Laubenthal, Rn. 111 spricht von eineme „Einfalltor für moralisierende 

Wertungen“. 
91  Bedeutet er doch nach Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch nichts anderes als „beträchtliche 

Beträchtlichkeit“, S. 482, Stichwort „einig…“ und S. 535, Stichwort „erheblich“. 
92  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 9. Hierin soll jedoch keine Bagatellgrenze zu sehen sein. Diese werde 

vom Begriff der sexuellen Handlung selbst dargestellt, ders. a. a. O. Rn. 15. Das überzeugt jedoch nicht, 

da als sexuelle Handlung jede Handlung mit objektiv erkennbarem Geschlechtsbezug in Frage kommt, sei 

sie auch nur von geringer Erheblichkeit. 
93  Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 184g Rn. 6; wie hier: Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 18. 
94  Frommel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 3. 
95  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 15; Fi-

scher, StGB, § 184h Rn. 5; Laubenthal, Rn. 112; Beck, Die sexuelle Handlung, S. 51. 
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eine kritische Schwelle des Erfolgsunrechts überschreiten96. Fraglich ist, wie sich diese 

Schwelle bestimmen lässt, die unerhebliche sexuelle Handlungen von erheblichen ab-

grenzt.   

Die Rechtsprechung zum früheren Begriff der unzüchtigen Handlung hat das bloß Unan-

ständige, Unangebrachte, Anstößige, Geschmacklose, Unschamhafte, Widerwärtige aus 

dem Bereich des Strafrechts ausgeschieden97 und damit eine negative Abgrenzung vorge-

nommen. Die Rechtsprechung zur Erheblichkeit einer sexuellen Handlung stellt hingegen 

auf den „Grad der Gefährlichkeit der Handlung für das jeweils betroffene Rechtsgut“ ab98. 

Von Bedeutung für die Beurteilung, sind vor allem „Art, Intensität und Dauer des sexual-

bezogenen Vorgehens“99. Daneben jedoch auch der Handlungsrahmen, in dem die Hand-

lung begangen wird100, die Begleitumstände der Handlung101, die Beziehung der Beteilig-

ten102 und dabei insbesondere, ob ein Über-Unterordnungsverhältnis vorliegt103 oder zu-

vor eine längere intime Beziehung bestanden hat104 und die konkrete Tatsituation105. Es 

kommt mithin auf die Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalls an106.  

In der Literatur findet diese Rechtsprechung grundsätzliche Zustimmung, jedoch auch 

Kritik, die sich entweder gegen die Grundsätze zur Feststellung der Erheblichkeit richtet 

oder gegen die kasuistische Zuordnung einzelner Handlungen zur Gruppe der erheblichen 

bzw. unerheblichen Handlungen. So wird kritisiert, dass das Abstellen auf die Gesamt-

umstände des Einzelfalls letztendlich nicht mehr sei, als der ohnehin zu beachtende Ver-

hältnismäßigkeitsgrundsatz107. Mangels Praktikabilität könne weiterhin nur eine Nega-

tivabgrenzung vorgenommen werden108. Weitergehend wird darauf hingewiesen, dass 

selbst das Ausschließen von Bagatellfällen nicht möglich sei, da dies relativ zum Delikts-

typ vorzunehmen sei109 und daher insbesondere die jeweilige Strafdrohung maßgeblich 

                                                                 
96  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 18. 
97  BGH, Beschl. v. 18.5.1962 – 2 StR 366/61, BGHSt 17, 280 (288); Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 12; 

Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 10. 
98  BGH, Urt. v. 3.4.1991 – 2 StR 582/90, BHGR Strafsachen StGB § 178 Abs. 1 - Gewalt 1.; BGH, Urt. v. 

6.5.1992 – 2 StR 490/91, NStZ 1992, 432; BGH, Beschl. v. 30. 1. 2001 – 4 StR 569/00, NStZ 2001, 370; 

BGH, Urt. v. 14.8.2007 – 1 StR 201/07, NStZ 2007, 700. 
99  BGH, Urt. v. 6.5.1992 – 2 StR 490/91, NStZ 1992, 432; BGH, Urt. v. 14.8.2007 – 1 StR 201/07, NStZ 

2007, 700; BGH, Beschl. v. 23.7.2013 – 1 StR 204/13, NStZ 2013, 708. 
100  BGH, Urt. v. 3.4.1991 – 2 StR 582/90, BHGR Strafsachen StGB § 178 Abs. 1 - Gewalt 1. 
101  BGH, Beschl. v. 6.7.1983 – 2 StR 350/83, StV 1983, 415; BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, 

NStZ-RR 2007, 12 (13); OLG Brandenburg, Beschl. v. 28.10.2009 – 1 Ss 70/09, NStZ-RR 2010, 45 (46).  
102  BGH, Urt. v. 1.12.2011 – 5 StR 417/11, NStZ 2012, 269 (270). 
103  BGH, Beschl. v. 6.7.1983 – 2 StR 350/83, StV 1983, 415; OLG Zweibrücken, Beschl. v. 18.4.1995 – 1 

Ws 196/95, NStZ 1998, 357 (358). 
104  BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, NStZ-RR 2007, 12 (13). 
105  BGH, Urt. v. 1.12.2011 – 5 StR 417/11, NStZ 2012, 269 (270). 
106  BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, NStZ-RR 2007, 12 (13); OLG Brandenburg, Beschl. v. 

28.10.2009 – 1 Ss 70/09, NStZ-RR 2010, 45 (46). 
107  Fischer, StGB, § 184h Rn. 5. 
108  Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 17 Rn. 33. 
109  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 20; a. A. Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 15, der davon ausgeht, 

dass bereits die sexuelle Handlung die Bagatellgrenze darstelle. 
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sei110. Die Täter-Opfer-Beziehung sei nicht generell in die Gesamtabwägung einzubezie-

hen, sondern nur bei „Grenzfällen zweifelhaften Erfolgsunrechts“, wenn das Verhalten 

unter diesem Aspekt als noch adäquat erscheine111.  

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass der direkte Kontakt der zur Fortpflanzung dienenden 

Geschlechtsteile eine quantitativ erhebliche sexuelle Handlung darstellt112. Die Erheblich-

keit nimmt ab bei einem Angriff gegen die sekundären Geschlechtsmerkmale wie dem 

Betasten der weiblichen Brust113. Je eindeutiger der quantitative Aspekt geschlechtsbezo-

gen ist, desto weniger kommt es auf die Relation zum geschützten Rechtsgut und die be-

gleitenden Umstände an. Oder umgekehrt: bei weniger eindeutig mit den primären Ge-

schlechtsorganen in Zusammenhang stehenden Handlungen kommt es stärker auf die Um-

stände der Tat und das geschützte Rechtsgut an. Insbesondere beim aufgedrängten Zun-

genkuss besteht Uneinigkeit darüber, ob dieser als erhebliche sexuelle Handlung gelten 

kann. Die Rechtsprechung114 lehnt diese gegen die teilweise Kritik der Literatur115 unter 

geschlechtlich reifen Personen ab. Bei minderjährigen Personen und einem Delikt, bei 

dem die ungestörte sexuelle Entwicklung geschützt wird, könnte Erheblichkeit jedoch an-

zunehmen sein, da die Erheblichkeit nicht nur vom quantitativen Aspekt abhängt. 

bb) Qualitative Relation zum geschützten Rechtsgut 

Die Schwierigkeit bei der Feststellung der Erheblichkeit liegt darin, dass diese nicht ab-

solut, sondern stets in Relation zum geschützten Rechtsgut zu bestimmen ist, da dieselbe 

Handlung für unterschiedliche Rechtsgüter verschieden gefährlich sein kann. Die Erheb-

lichkeit hängt vom Grad der Gefährlichkeit der Handlung für das konkret betroffene 

Rechtsgut ab116. Für die hier interessierenden Tatbestände, die am Arbeitsplatz verwirk-

licht werden können, kommen als Rechtsgüter die sexuelle Selbstbestimmung i. e. S., die 

ungestörte Entwicklung des Sexuallebens Heranwachsender und die Belästigung Unbe-

teiligter in Betracht. Die relative Orientierung am Rechtsgut führt zu einer objektiven Be-

wertung der  

Erheblichkeit, da es sich bei den Sexualtatbeständen durchweg um abstrakte Gefähr-

dungsdelikte handelt, deren Rechtsgüter nicht erst verletzt sind, wenn die betroffene Per-

son dies subjektiv empfindet, sondern deren Verletzung objektiv sozialschädlichen Hand-

lung gegeben ist. Andernfalls blieben Personen, die zu subjektiven Vorstellungen über die 

Sexualbezogenheit nicht oder nur eingeschränkt in der Lage sind, schutzlos117.  

                                                                 
110  Dies. a. a. O.; vgl. hierzu diese Arbeit sogleich unter D.II.2.c)bb)(2). 
111  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 19. 
112  Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 265. 
113  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 21. 
114  BGH, Urt. v. 24.9.1987 – 4 StR 419/87, NStZ 1988, 70 (71); BGH, Beschl. v. 30. 1. 2001 – 4 StR 569/00, 

NStZ 2001, 370; OLG Brandenburg, Beschl. v. 28.10.2009 – 1 Ss 70/09, NStZ-RR 2010, 45 (46) bei ei-

nem 15jährigen Mädchen. 
115  Laubenthal, Rn. 114; Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 12 und Rn. 15; Sick, Sexuelles Selbstbestim-

mungsrecht, S. 268 f. 
116  BGH, Urt. v. 6.5.1992 – 2 StR 490/91, NStZ 1992, 432; BGH, Urt. v. 14.8.2007 – 1 StR 201/07, NStZ 

2007, 700; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 5; Laubenthal, Rn. 115. 
117  Vgl. hierzu Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 12. 
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(1) Rangfolge der geschützten Rechtsgüter 

Dieser Ansatz scheint zunächst schlüssig, da er bei ein und derselben Handlung abhängig 

von der Wertigkeit des jeweils in Betracht kommenden Rechtsguts zu differenzierten, 

verhältnismäßigen Ergebnissen kommt. Ihm liegt gleichzeitig die Wertung zu Grunde, 

dass bei den hier in Frage kommenden Rechtsgütern eine Rangfolge existiert. Aufgrund 

der Schutzwürdigkeit kommt dem Individualrechtsgut der ungestörten sexuellen Entwick-

lung Heranwachsender der höchste Rang zu118. Das bedeutet, dass die Erheblichkeit der 

sexuellen Handlung geringer ist als bei Delikten zum Schutz der sexuellen Selbstbestim-

mung im engeren Sinn. Bei Belästigungsdelikten ist die Erheblichkeitsschwelle danach 

am höchsten was sich u. a. damit begründen lässt, dass der Betrachter nicht selbst ange-

griffen wird119. Innerhalb des jeweiligen Rechtsguts wird jedoch weiter differenziert. So 

soll die Erheblichkeitsschwelle bei Delikten zum Schutz der geschlechtlichen Entwick-

lung Heranwachsender vom Alter der betroffenen Person abhängen120. Auch diese Abstu-

fung scheint zunächst plausibel, da ein 13-jähriger Junge bezüglich seiner sexuellen Ent-

wicklung stärker gefährdet ist als ein nahezu 18-jähriger121. Ob dies jedoch über die ge-

samte Entwicklung vom Kleinkind zum Erwachsenen der Fall ist, darf zu Recht kritisch 

hinterfragt werden122, da keine allgemeingültige Konnexität zwischen der Qualität und 

den Folgen von Eingriffen in die sexuelle Entwicklung Heranwachsender nachgewiesen 

ist123. Welcher Eingriff in welchem Alter welche nachteiligen Folgen zeigt, ist ungewiss 

und dementsprechend, wie weit der Schutz reichen muss. Schwierigkeiten bei der Bestim-

mung der Reichweite des Rechtsguts erschweren daher die Beantwortung der Erheblich-

keitsfrage.  

Kritische Stimmen in der Literatur weisen darauf hin, dass weitergehende Schwierigkei-

ten bestehen, wenn eine Vorschrift wie § 174 StGB mehrere Rechtsgüter schützt124. Ins-

besondere beim Jugendschutz sei außerdem unklar, „unter welchen Umständen und in 

welchem Ausmaß das jeweils in Rede stehende Rechtsgut durch eine sexuelle Handlung 

tangiert“ werde125. Teilweise wird daher zusätzlich darauf abgestellt, ob die betroffene 

Person bereits sexuelle Erfahrungen gemacht hat126. 

                                                                 
118  BGH, Beschl. v. 13.7.1983 – 3 StR 255/83, NStZ 1983, 553; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184g Rn. 

6; Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 25; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 16. 
119  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 24; Laubenthal, Rn. 117. 
120  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 16; Laubenthal, Rn. 116; Beck, Die sexuelle Handlung, 

S. 55. A. A. Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 26. 
121  Beispiel bei Beck, Die sexuelle Handlung, S. 55. 
122  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 26 lehnt daher eine schematisierende Betrachtung ab, stimmt aber zu, 

dass bei knapp 18-jährigen Jugendlichen geringere Anforderungen an die Erheblichkeit zu stellen sind. 
123  Zu Recht kritisch daher bei Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 11. 
124  Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 11. Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 10 plädiert für 

eine Festlegung, an welchem Rechtsgut die sexuelle Handlung auszurichten sei. Anders Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 16, der die Handlung zu allen Rechtsgütern einer Vorschrift in Be-

ziehung setzt.  
125  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 10 ff. Da „niemand die Umstände beschreiben [kann], unter denen ein 

hypothetisch Normaljugendlicher […] in eine ‚Fehlentwicklung’ […] gedrängt oder gar zu Schaden ge-

bracht“ wird, hält Wolters die normative Abgrenzung für untauglich. Auszuscheiden seien beim Jugend-

schutz die Handlungen, die so unerheblich sind, dass sie objektiv „absolut untauglich“ sind, die sexuelle 

Entwicklung zu stören. Ähnlich Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 25, wonach beim Jugendschutz 

„selbst kleine Eingriff nicht in Kauf genommen und offensichtlich harmlose Handlungen ausgeschieden 

werden sollen“. 
126  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 16. 
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(2) Strafdrohung als Maßstab 

Neben der Relation zum geschützten Rechtsgut soll auch die Strafdrohung für die Frage 

der Erheblichkeit einer sexuellen Handlung relevant sein127. Je höher die Strafdrohnung, 

desto höher müsse die Erheblichkeit sein, da Strafe und begangenes Unrecht im Verhältnis 

zueinanderstehen müssten, insbesondere bei Strafrahmen, die keine Geldstrafe vorsehen, 

sei Zurückhaltung geboten128. Grundsätzlich ist dem zuzustimmen, soweit diese Verhält-

nismäßigkeit als finales Korrektiv nach den oben genannten Erheblichkeitskriterien ange-

wendet wird129. Allein darauf abzustellen hieße, die sozialethische Bedeutung der Rechts-

güter der gesetzgeberischen Schädlichkeitsbewertung durch den Strafrahmen zu opfern. 

Eine Verhältnismäßigkeitsbewertung steckt auch in einer gesetzesändernden Strafschär-

fung. Der Hinweis, dass eine Strafschärfung zu einer Korrektur der Erheblichkeit führen 

müsse130, ist daher nur unter der Prämisse richtig, dass der Gesetzgeber mit der Strafschär-

fung zugleich geringes Unrecht zum Nachteil der Betroffenen ausscheiden wollte, anstatt 

durch schärfere Sanktionen eine höhere Abschreckung zu erreichen. 

(3) Stellungnahme 

Die sexuelle Handlung muss eine objektive und unter Berücksichtigung der Gesamtum-

stände des Einzelfalls nicht mehr hinnehmbare Beeinträchtigung des jeweils geschützten 

Rechtsguts darstellen, wobei die Beeinträchtigung nicht außer Verhältnis zur Strafdro-

hung stehen darf. So lässt sich die Erheblichkeitsanforderung in Rechtsprechung und der 

herrschenden Meinung der Literatur zusammenfassen. Viel gewonnen ist damit jedoch 

noch nicht, denn das Abstellen auf die Gesamtumstände gibt Raum für tatrichterliche Be-

wertungen, die zwar zu sachdienlichen Ergebnissen führen können, gleichzeitig jedoch 

die Bestimmtheit und Vorhersehbarkeit und damit letztlich die Kontur der Erheblichkeit 

der sexuellen Handlung verwischen.  

Die Begriffsbestimmung soll sozialschädliches von sozialadäquatem Verhalten abgren-

zen, steht dabei jedoch vor der Schwierigkeit, dass nicht immer eindeutig ist, welches 

Verhalten bereits Sozialschädlichkeit aufweist, da das geschützte Gut selbst nicht eindeu-

tig ist. Als wäre diese Schwierigkeit nicht bereits ausreichend, sind noch Verhältnismä-

ßigkeitsüberlegungen im Hinblick auf die Übereinstimmung mit der Strafdrohung – also 

Einzelfallgerechtigkeit – herzustellen. Es überrascht nicht, dass dabei Wertungswider-

sprüche auftreten, wie von Sick zu Recht kritisiert wird131.  

Der vom Gesetzgeber intendierte Ausschluss unerheblichen sexualbezogenen Verhaltens, 

das keinen sozialschädlichen Inhalt für das jeweilige Rechtsgut besitzt, aus dem Anwen-

dungsbereich des StGB, ist nachvollziehbar und begrüßenswert. Trotz des wenig kontu-

rierten Rechtsguts der ungestörten sexuellen Entwicklung Heranwachsender132 besteht 

                                                                 
127  BGH, Beschl. v. 18.5.1962 – 2 StR 366/61, BGHSt 17, 280 (288); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 

184g Rn. 5; Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 20; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 12. 
128  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 25. Auf Verhältnismäßigkeit abstellend Fischer, StGB, § 184h Rn. 5. 
129  So Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 12 „Im Übrigen […] ergänzend auch […] zu fragen, 

ob […] in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der angedrohten Strafe steht“.  
130  So Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 25. 
131  Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 266 f. zu Wertungswidersprüchen der sexuellen Selbstbestim-

mungsfreiheit gegenüber der allgemeinen Handlungsfreiheit und dies. S. 269 zu Widersprüchen innerhalb 

der Delikte zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmungsfreiheit zwischen den Geschlechtern. 
132  Vgl. die Kritik bei Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 11. 
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weitgehende Einigkeit, dass zum Schutz des Rechtsguts bereits vergleichsweise gering-

fügige Eingriffe, mithin solche geringer Erheblichkeit, ausreichen sollen133. Das könnte 

angesichts der Ungewissheit, ob geringfügige Eingriffe tatsächlich zu einer gestörten Ent-

wicklung führen, verwundern, da hierbei bereits eine nur vermutete Sozialschädlichkeit 

für die Strafbarkeit ausreicht134. Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass jeder von uns 

Kind war und die meisten Kinder haben, also ein Grundverständnis und eine allgemeine 

Übereinkunft besteht, dass das Kind als solches ein sexuelles Tabu ist und sexuelle Hand-

lungen an einem Kind sozialschädlich sind.  

Die Wertungsschwierigkeiten beginnen mit der Pubertät, also mit dem Ende der Kindheit. 

Ab diesem Zeitpunkt steht nicht mehr die sexuelle Entwicklung im Mittelpunkt, sondern 

das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Jetzt wird es begrüßt, dass „’Minima’ generell 

nicht als strafwürdig“ gelten135. Und ob Erheblichkeit vorliegt, kann davon abhängen, ob 

bereits zuvor einschlägige sexuelle Erfahrungen gemacht wurden136. Dabei wird verkannt, 

dass es weiterhin im Kern auf die Sozialschädlichkeit des Verhaltens ankommt, d. h. da-

rauf, ob die sexuelle Handlung für das Zusammenleben der Menschen schädlich ist. Im 

Hinblick auf das Recht zur sexuellen Selbstbestimmung, d. h. dem Recht, über „Zeit-

punkt, Art, Form und Partner sexueller Betätigung nach eigenem Belieben zu entschei-

den“137, ist das ungewollte Betasten der weiblichen Brust für einige Augenblicke mit spür-

barem Griff eindeutig sozialschädlich138. Der Täter überschreitet die Schranke seiner 

Handlungsfreiheit durch unverhältnismäßigen Eingriff in das Freiheitsrecht der betroffe-

nen Person. Die Gründe dafür, weshalb dieses Verhalten dennoch nicht eindeutig als er-

hebliche sexuelle Handlung anerkannt ist, sind darin zu sehen, dass – anders als bei Kin-

dern – nicht jede Person betroffen sein kann, sondern ausschließlich Frauen. Die Bewer-

tung der Erheblichkeit unterliegt der Geschlechterperspektive. Ein Mann ist bereits nicht 

in der Lage, sich diesen Eingriff körperlich vorzustellen, indem er sich an die Stelle des 

Opfers setzt. Berücksichtigt man zusätzlich mildernd die Gesamtumstände des Einzelfalls 

und stellt dann noch die Verhältnismäßigkeit zur Strafdrohung her, ergeben sich leicht 

Bewertungen, die an sich sozialschädliches Verhalten aufgrund individueller Bewertung 

des Einzelfalls als unerheblich ausscheiden. Die solchermaßen gefundenen Ergebnisse 

sind bereits in casu fragwürdig, sie tragen jedenfalls zur Erosion der Erheblichkeitsanfor-

derung bei.  

cc) Besondere Berücksichtigung des Arbeitsplatzbezugs 

Fraglich ist, ob die Besonderheiten, die sich aus der Vornahme einer sexuellen Handlung 

am Arbeitsplatz ergeben, Berücksichtigung bei der Frage nach der Erheblichkeit finden 

können139. Das Arbeitsverhältnis wird in § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB und § 180 Abs. 3 StGB 

                                                                 
133  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 16; Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 25; ablehnend 

Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 10. 
134  Kritisierend daher Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 11 f. 
135  So Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 10. 
136  OLG Brandenburg, Beschl. v. 28.10.2009 – 1 Ss 70/09, NStZ-RR 2010, 45. 
137  Fischer, StGB, § 177 Rn. 2. 
138  Anders BGH, Beschl. v. 13.7.1983 – 3 StR 255/83, NStZ 1983, 553 „Grenzfall“; wie hier: Hörnle, in: 

MK, StGB, § 184g Rn. 22; vgl. auch die insoweit übereinstimmende Kritik bei Beck, Die sexuelle Hand-

lung, S. 80 ff. 
139  Ablehnend Herzog, S. 90 mit Hinweis auf die geschützten Rechtsgüter. 
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erwähnt. Der Gesetzgeber war sich also der besonderen Umstände eines Arbeitsverhält-

nisses und des ihm innewohnenden Über-Unterordnungsverhältnisses jedenfalls bei min-

derjährigen Arbeitnehmern bewusst. Eine weitergehende allgemeine Regelung zu Ar-

beitsverhältnissen findet sich im Gesetz jedoch nicht.  

Die Rechtsprechung hat in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass die Be-

ziehung der Beteiligten als Kriterium für die Erheblichkeitsanforderungen einzubeziehen 

ist, ebenso die konkrete Tatsituation140. Die Beziehung zwischen den Beteiligten kann 

gekennzeichnet sein durch eine vormalige sexuelle Beziehung141, eine verwandtschaftli-

che Beziehung142 oder eine Eltern-Kind-Beziehung143. Sofern die Beziehung durch ein 

Über-Unterordnungsverhältnis charakterisiert wird, ist dieses bei der Erheblichkeit zu be-

rücksichtigen144, jedenfalls wenn die ungestörte sexuelle Entwicklung betroffen ist. Wenn 

aber die Beziehung als solche auch beim Rechtsgut der sexuellen Selbstbestimmung 

i. e. S. zu berücksichtigen ist, dann muss auch deren besondere Ausprägung in Form eines 

Über-Unterordnungsverhältnisses Eingang in die Gesamtwürdigung finden. 

Die Besonderheiten einer sexuellen Handlung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses lie-

gen in der wirtschaftlichen und persönlichen Zwangslage der betroffenen Person, die zu-

nächst wirtschaftlich gezwungen ist, persönlich zur Erwirtschaftung ihres Existenzmini-

mums einer Beschäftigung nachzugehen. Diese Beschäftigung erfolgt weisungsgebunden, 

d. h. die Person kann sich weder örtlich noch zeitlich oder persönlich der Handlung ohne 

weiteres entziehen. Das gilt bereits bei sexuellen Handlungen durch Kollegen, da die Ver-

pflichtung besteht, persönlich am Arbeitsplatz zu erscheinen. Die betroffene Person ist in 

ihren Möglichkeiten beschränkt, einem Angriff auszuweichen, selbst wenn dieser sich 

durch zunächst unerhebliche Handlungen ankündigt. Umso mehr gilt dies bei sexuellen 

Handlungen durch Kunden oder durch den Arbeitgeber selbst. Bei diesen Personengrup-

pen kommt ein faktisches bzw. rechtliches Über-Unterordnungsverhältnis hinzu. Paralle-

len bestehen insofern zum minderjährigen Kind, das sich seinen Verwandten oder Eltern 

auch nicht ohne weiteres entziehen kann und bei dem daher das Über-Unterordnungsver-

hältnis Einfluss auf die Erheblichkeit nimmt. 

Sinn und Zweck der Erheblichkeitsschwelle ist es, sozialadäquates Verhalten von sozial-

schädlichem abzugrenzen145. Senkt man die Erheblichkeitsschwelle bei Handlungen mit 

Bezug zum Arbeitsplatz, verschiebt sich dadurch die Abgrenzung dahingehend, dass 

Handlungen, die außerhalb des Arbeitsverhältnisses als noch sozialadäquat eingeordnet 

würden, im Arbeitsverhältnis sozialschädlich wären. Das wäre dann nicht nur vertretbar, 

sondern erforderlich, wenn im Arbeitsverhältnis eine größere Gefahr für das Rechtsgut 

besteht. Oder anders formuliert: muss man sich am Arbeitsplatz sozialethischer verhalten 

als im sonstigen Verkehr?  

                                                                 
140  BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, NStZ-RR 2007, 12; BGH, Urt. v. 1.12.2011 – 5 StR 417/11, 

NStZ 2012, 269. 
141  So in BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, NStZ-RR 2007, 12. 
142  BGH, Beschl. v. 8.9.1999 – 3 StR 357/99, StV 2000, 197. 
143  OLG Zweibrücken, Beschl. v. 18.4.1995 – 1 Ws 196/95, NStZ 1998, 357. 
144  BGH, Beschl. v. 6.7.1983 – 2 StR 350/83, StV 1983, 415; OLG Zweibrücken, Beschl. v. 18.4.1995 – 1 

Ws 196/95, NStZ 1998, 357. 
145  Frommel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 3. 
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Dagegen spricht, dass der Arbeitgeber, der eine Beschäftigungsmöglichkeit eröffnet, mit 

einer Absenkung der Erheblichkeitsschwelle belastet wird. Seine persönliche Handlungs-

freiheit wird beschränkt. Das erscheint zunächst unbillig, lässt sich jedoch dadurch recht-

fertigen, dass die tägliche Zusammenarbeit am Arbeitsplatz nicht nur für das persönliche 

Fortkommen der Beschäftigten, sondern auch für das gesellschaftliche Fortkommen be-

sonders wichtig ist. Die Einschränkung seiner diesbezüglichen Handlungsfreiheit ist die 

Kehrseite der Tatsache, dass der Arbeitgeber gegenüber abhängig beschäftigten Personen 

das Weisungsrecht aus § 106 GewO erlangt.  

Dagegen lässt sich nicht einwenden, dass bei täglichem Kontakt am Arbeitsplatz und 

durch das Entstehen einer Arbeitsbeziehung unter den Beteiligten die Gefahr für verse-

hentliche Grenzüberschreitungen zunimmt, auch ohne dass die Erheblichkeitsschwelle 

abgesenkt wird. Die Erhöhung der Tatmöglichkeiten darf nicht dazu führen, dass die Un-

rechtsschwelle gleichsam erhöht wird. Richtig ist hingegen, dass im Arbeitsverhältnis per-

sönliche und wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen, die einen regelmäßigen Kontakt 

zur betroffenen Person erleichtern. So kann der Vorgesetzte oder Arbeitgeber vergleichs-

weise leicht eine Person durch einen Besprechungstermin vereinzeln und eine sexuelle 

Handlung vornehmen, wie etwa das spürbare Betasten der weiblichen Brust. Die Gefähr-

lichkeit für das Rechtsgut steigt dadurch, dass für den Angriff weniger Hürden überwun-

den werden müssen. Deshalb ist es zulässig und erforderlich, die Reduzierung der Hemm-

schwelle durch eine Absenkung der Erheblichkeitsanforderungen zu kompensieren. 

Eschelbach vertritt am Beispiel des Zungenkusses, dass dieser unter Fremden von größe-

rem Gewicht sei als unter Bekannten146. Das überzeugt in dieser Pauschalität nicht, denn 

es ist stets das betroffene Rechtsgut zu berücksichtigen. Selbst bei identischem Rechtsgut 

kommt es auf die gesamten Begleitumstände des Einzelfalls an147. Bestand zwischen den 

Beteiligten zuvor eine längere Beziehung, kann dies die Erheblichkeitsschwelle zwar er-

höhen, wenn und soweit die Beziehung hierfür die Basis bildet148, kann sie aber auch 

absenken149. Die Auswirkung hängt von der Art der Beziehung ab. Handelt es sich um 

eine abhängige Beziehung, die aus wirtschaftlichem Zwang wie beim Arbeitsverhältnis 

oder gar kraft Gesetzes begründet wird, ist eine Absenkung des Schutzniveaus durch Er-

höhung der Erheblichkeitsschwelle abzulehnen, da in der Eingehung der Beziehung keine 

Einwilligung im weitesten Sinn gesehen werden kann. 

Hörnle will die Beziehung zwischen den Beteiligten nur in „Grenzfällen zweifelhaften 

Erfolgsunrechts“ berücksichtigen und auch dann nur wenn die Beziehung das Verhalten 

als noch tolerierbar erscheinen lässt150. Das trifft auf Bedenken, denn die Berücksichti-

gung vorangegangenen Verhaltens der betroffenen Person darf nicht allein zu einer Re-

                                                                 
146  Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 184g Rn. 7. 
147  BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, NStZ-RR 2007, 12 (13); enger Eisele, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 184g Rn. 14. 
148  BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, NStZ-RR 2007, 12 – dort bestand zwischen den Beteiligten 

eine längere intime Beziehung; der BGH hat es jedoch offengelassen, ob der Kuss unter Berücksichtigung 

aller Umstände des Einzelfalls und des konkreten Tatgeschehens gegenüber einer volljährigen Person 

eine erhebliche sexuelle Handlung darstellt. 
149  BGH, Beschl. v. 6.7.1983 – 2 StR 350/83, StV 1983, 415; OLG Zweibrücken, Beschl. v. 18.4.1995 – 1 

Ws 196/95, NStZ 1998, 357.  
150  Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 19. 
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duzierung des ihr zustehenden Rechtsgutsschutzes außerhalb einer defektfreien Einwilli-

gung oder eines Einverständnisses führen151. Richtigerweise sind mit der Rechtsprechung 

die gesamten Begleitumstände zu berücksichtigen und zwar sowohl für als auch gegen 

den Täter. Andernfalls wäre eine Beziehung immer nur für das Opfer von Nachteil, da 

allein der Täter darin Anhaltspunkte für die Unerheblichkeit seiner Handlung finden 

könnte, nicht auch die betroffene Person Anhaltspunkte für die konkrete Erheblichkeit im 

Einzelfall. 

Wolters vertritt, dass zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung alle Handlungen er-

heblich seien, die nicht an einer Person vorgenommen worden sind, die „defektfrei“ mit 

der Vornahme einverstanden sind152. Dies scheint im Ergebnis zu weitgehend. Relevant 

daran ist jedoch, dass unter Berücksichtigung der Beziehung zwischen den Beteiligten 

und der konkreten Tatumstände die betroffene Person vielfach – und insbesondere am 

Arbeitsplatz aufgrund der persönlichen und wirtschaftlichen Zwänge – nicht „defektfrei“ 

in die sexuelle Handlung eingewilligt hat. Eine Beziehung, die durch ein hierarchisches 

Gefälle gekennzeichnet ist, hat bei der Grenzziehung der Erheblichkeit Eingang zu finden, 

um die aus der Beziehung resultierende Gefährlichkeit und Sozialschädlichkeit berück-

sichtigen zu können. 

d) Subjektive Anforderungen 

Auf subjektiver Ebene muss der Vorsatz des Täters die Geschlechtsbezogenheit umfassen. 

Das ist dann nicht der Fall, wenn dem Täter das Bewusstsein des sexuellen Charakters 

seines Tuns fehlt153. Dolus eventualis reicht aus und liegt vor, wenn der Täter den sexuel-

len Bezug nach Laienart erkennt154. Ein besonderes subjektives Element ist bei der hier 

vertretenen objektiven Meinung auch bei ambivalenten Handlungen nicht erforderlich. 

e) Zwischenergebnis 

Der überwiegende Teil der Handlungen, die von betroffenen Personen als sexuelle Beläs-

tigung aufgefasst werden, stellt keine sexuelle Handlung i. S. d. § 184h StGB dar. Ver-

meintlich versehentlichen, kurzen, wenig intensiven körperlichen Berührungen, sexuellen 

Anspielungen oder Versprechen bzw. Androhungen fehlt es an der geforderten Erheblich-

keit155. An Kritik daran, dass diese als ekelhaft empfundenen Übergriffe nicht strafbar 

sind, mangelt es nicht156. Ebenso wenig an negativen Folgen für die Betroffenen157. Be-

reits de lege lata besteht jedoch nach der hier vertretenen Ansicht die Möglichkeit, durch 

Einbeziehung des objektiven Abhängigkeitsverhältnisses in die Gesamtwürdigung der 

Tatumstände für die Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz die Erheblichkeits-

schwelle bei massiveren körperlichen Übergriffen angemessen abzusenken. Dann könn-

                                                                 
151  So auch Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 15 f. 
152  Wolters, in: SK, StGB, § 184g Rn. 16. Die Begründung sieht er darin, dass die anderen Abgrenzungsme-

thoden keine brauchbaren Ergebnisse liefern. 
153  BGH, Urt. v. 24.9.1980 – 3 StR 255/80, NJW 1981, 134 BGH, Beschl. v. 26.8.2008 – 4 StR 373/08, NStZ 

2009, 29; Frommel, in: NK, StGB, § 184g Rn. 20. 
154  Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184g Rn. 8. 
155  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. c); Herzog, S. 93; Adelmann, JURA 2009, 24 (24); Schaefer/Wolf, 

ZRP 2001, 27 (27). 
156  Vgl. Hörnle, in: MK, StGB, § 184g Rn. 22 ff. 
157  Vgl. hierzu die zusammenfassende Darstellung bei Mästle, Schutz vor sexueller Belästigung, S. 33 ff. – 

überwiegend zu Holzbecher/Braszeit/Müller u. a. 
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ten, vorbehaltlich der Tatbestandsmäßigkeit im Übrigen, auch körperliche Annäherungs-

versuche wie Busengrapschen oder das Po-Klapsen sowie massivere Küsse als sexuelle 

Handlungen berücksichtigt werden, die immerhin bei bis zu einem Drittel der betroffenen 

Personen erlebt wurden.  

1. Abschnitt 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung im engeren Sinn 

3. § 177 StGB – Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 

Eine Nötigung stellt nach allgemeinem Sprachverständnis eine Handlung dar, die darin 

besteht, dass jemand einen anderen mit rechtswidrigen Mitteln zu einem bestimmten Ver-

halten zwingt158. Das Erzwingen sexueller Handlungen am Arbeitsplatz ist – jedenfalls in 

der Wahrnehmung der befragten Personen – vergleichsweise selten159. Es ist jedoch fest-

gestellt worden, dass solche Verhaltensweisen durchaus auftreten160. Wenn es um das Er-

zwingen sexueller Handlungen geht, kommt eine Strafbarkeit nach § 177 StGB wegen 

sexueller Nötigung in Betracht. Da § 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB auch die Drohung als Nöti-

gungsmittel anführt, könnte der Tatbestand auch bei der Androhung von beruflichen 

Nachteilen bei sexueller Verweigerung einschlägig sein.  

Zu prüfen ist, ob und in welcher Form sexuell belästigendes Verhalten am Arbeitsplatz 

eine sexuelle Nötigung darstellt und welche tatbestandlichen Besonderheiten sich im Hin-

blick auf die Vornahme am Arbeitsplatz ergeben. Dabei ist insbesondere festzustellen, 

welches die geringste, den Tatbestand verwirklichende Eingriffsintensität darstellt und 

ferner ob sich aus dem Arbeitsplatzbezug und den damit verbundenen Abhängigkeiten 

Besonderheiten für die Eingriffsschwelle ergeben. Neben diesen, die Strafbarkeit des un-

mittelbaren Täters bestreffenden Fragen, ist auch zu untersuchen, inwiefern Täterschaft 

und Teilnahme an einer sexuellen Handlung eines Arbeitnehmers oder Kunden durch 

Vorgesetzte und Arbeitgeber möglich und strafbar sind. 

a) Einleitung 

Rechtsgut des § 177 Abs. 1 und 2 StGB ist die Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung 

im engeren Sinn161, d. h. „die Freiheit des einzelnen, nicht gegen den eigenen Willen se-

xuelle Körperkontakte mit anderen dulden oder sexuelle Handlungen vornehmen zu müs-

sen“162 und über Zeit, Ort und Person einer sexuellen Handlung selbst zu disponieren163. 

Abs. 1 stellt den Grundtatbestand der Vorschrift dar, der durch die Strafzumessungsvor-

schrift des Abs. 2, ausgestaltet mit dem Regelbeispiel der Vergewaltigung und dem der 

gemeinschaftlichen Begehung, ergänzt wird. Abs. 3 und 4 enthalten Qualifikationen, die 

zusätzlich zum Rechtsgut des Abs. 1 auch Leib und Leben des Tatopfers schützen164. Abs. 

                                                                 
158  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 1267, Stichwort „Nötigung“. 
159  Mästle, AuR 2002, 410 (410); vgl. auch diese Arbeit unter C. IV. 2. e) 
160  Vgl. die Schilderung bei Plogstedt/Bode, S. 50. 
161  Laubenthal, Rn. 95. 
162  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 1. 
163  Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 2. 
164  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 4; Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 2. 
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5 reduziert die Strafzumessung für minder schwere Fälle des Grundtatbestandes und der 

Qualifikationen. 

b) Objektiver Tatbestand 

aa) Täter 

Täter der sexuellen Nötigung kann jedermann sein. Es handelt sich weder um ein Sonder-

delikt, das nur durch Täter begangen werden kann, die über eine qualifizierte Tätereigen-

schaft verfügen, noch handelt es sich um ein eigenhändiges Delikt165. Täter kann seit dem 

33. StrÄndG auch eine Frau sein. Für die Täterschaft ist es unerheblich, ob der Täter mit 

dem Opfer verwandt oder verheiratet ist und ob das Opfer demselben oder einem anderen 

Geschlecht angehört166. Für die hier interessierenden Fallkonstellationen am Arbeitsplatz 

ist festzuhalten, dass Arbeitgeber, Vorgesetzte, Kollegen, Kunden und alle sonstigen Per-

sonen, mit denen betroffene Personen am Arbeitsplatz in Kontakt kommen, Täter der se-

xuellen Nötigung sein können und dies unabhängig von ihrem Geschlecht, sofern sie we-

nigstens 14 Jahre alt und damit grundsätzlich schuldfähig sind, § 19 StGB. 

bb) Tathandlung Nötigung  

§ 177 Abs. 1 StGB erfordert, dass der Täter eine andere Person nötig, sexuelle Handlun-

gen des Täters oder eines Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder einem Dritten 

vorzunehmen. Erforderlich ist mithin grundsätzlich sowohl eine Nötigungshandlung als 

auch eine sexuelle Handlung.  

Nach der Rechtsprechung des BGH und des BVerfG bedeutet nötigen seinem Wortsinn 

nach, „einem anderen ein von ihm nicht gewolltes Verhalten aufzwingen, ihn gegen sei-

nen Willen zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen bestimmen“167. Der Täter muss 

Zwang ausüben, um den entgegenstehenden Willen des Opfers durch die Nötigungshand-

lung zu beugen. Die bloße Vornahme sexueller Handlungen gegen den Willen des Opfers 

reicht für die Nötigung nicht aus168. Nach diesem Verständnis handelt es sich bei § 177 

Abs. 1 StGB in den Alternativen Nr. 1 und Nr. 2 um ein zweiaktiges Delikt das aus der 

Nötigungskomponente und der Sexualkomponente besteht. Nr. 3 hingegen ist einaktig 

ausgestaltet. Es genügt „jede […] Überwindung eines entgegenstehenden Opferwil-

lens“169, eine Nötigungshandlung ist nicht erforderlich170. 

Die Literatur stimmt der Auffassung der Rechtsprechung überwiegend zu, soweit die ge-

nerell an eine Nötigung zu stellenden Anforderungen betroffen sind171. Hingegen besteht 

                                                                 
165  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 2. Etwas Anderes gilt für die Vergewaltigung nach § 177 Abs. 

2 S. 2 Nr. 1 StGB. Bei dieser handelt es sich um ein insoweit eigenhändiges Delikt, als nur der Täter den 

Beischlaf oder die beischlafähnliche Handlung tatbestandsmäßig vollziehen kann, Fischer, StGB, § 177 

Rn. 72; a. A. Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 19. 
166  Laubenthal, Rn. 155; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 2. 
167  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (141) = BGHSt 45, 253; BVerfG, Beschl. v. 

1.7.2004 – 2 BvR 568/04, NStZ 2005, 30. 
168  BGH, Beschl. v. 5.10.2004 – 3 StR 256/04, NStZ 2005, 268 (269). 
169  BGH a. a. O. 
170  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (141) = BGHSt 45, 253. Vgl. hierzu diese Ar-

beit unter D. II. 3. b) bb) (3) (c). 
171  Fischer, StGB, § 177 Rn. 4; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 29; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 

§ 177 Rn. 4; Laubenthal, Rn. 164; Gössel, § 2 Rn. 14. Das Erfordernis von Zwang ablehnend Hörnle, in: 
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Streit darüber, ob entgegen der Rechtsprechung Voraussetzung aller Tatbestandsalterna-

tiven des Abs. 1 ist, dass das Opfer gegen seinen Willen durch eine Nötigungshandlung 

willensbeugenden Zwangs zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen bestimmt wird172.  

Die für die Nötigung konstitutive Willensbeugung setzt voraus, dass das Opfer einen ent-

gegenstehenden Willen zu bilden in der Lage ist. Ist das Opfer hierzu generell nicht fähig 

– z. B. Säuglinge oder Menschen mit entsprechender Erkrankung – ist eine Nötigung tat-

bestandlich bereits nicht in Betracht zu ziehen. Fehlt es dem Opfer zum Zeitpunkt der Tat 

an der Willensbildungsfähigkeit, z. B. wegen Bewusstlosigkeit aufgrund Schlafs, so 

scheidet die Nötigung ebenfalls aus173. Gleiches gilt, wenn das Opfer in die Zwangshand-

lung freiwillig einwilligt, diese also nicht gegen seinen, sondern mit seinem Willen statt-

findet, etwa bei masochistischen Sexualpraktiken. Die überkommene Konstruktion der vis 

haud ingrata ist jedenfalls in heutiger Zeit abzulehnen174. Bei dieser „nicht unwillkom-

menen Gewalt“ wurde davon ausgegangen, dass der geäußerte entgegenstehende Wille 

einer Frau nicht ernstlich gemeint sei. Die Überwindung dieses schamhaften Sträubens 

sollte keine Nötigung darstellen.  

Der entgegenstehende Wille muss nicht geäußert werden, auch wenn dies den Nachweis 

vereinfacht175. Es genügt der „ernstliche innere Widerstand“ bis zur Vollendung der Tat. 

Die Aufgabe des äußeren Widerstands unter Nötigungsdruck während der Tat sagt noch 

nichts über den inneren Widerstand aus, der regelmäßig ungebrochen ist176. Denn der Nö-

tigungserfolg besteht gerade darin, den entgegenstehenden Willen des Opfers zu beugen, 

so dass es die sexuelle Handlung vornimmt oder duldet, obwohl die genötigte Person es 

innerlich nicht will. Auch der umgekehrte Fall stellt eine Nötigung dar: das Opfer willigt 

in die sexuelle Handlung ein, widerruft dann jedoch die Einwilligung und bildet einen 

entgegenstehenden Willen, etwa weil die Person schmerzen erleidet177. Die Fortsetzung 

der sexuellen Handlung wird dann zur Nötigung. 

(1) Nötigung mit Gewalt - § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

Die erste Tatbestandsalternative des § 177 Abs. 1 StGB erfordert die Nötigung mit Gewalt 

und damit die Prüfung, wie der Gewaltbegriff i. S. des § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB zu inter-

pretieren ist.  

                                                                 
LK, StGB, 14 ff., nach der es ausreicht, dass der Täter den Willen des Opfers missachtet, dies. a. a. O. 

Rn. 17. 
172  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3) (c). 
173  In Betracht kommen dann Missbrauchstatbestände, bei denen es sich der Täter zu nutze macht, dass ein 

entgegenstehender Wille nicht gebildet werden kann. Der Täter missbraucht in diesen Fällen seine geis-

tige und ggf. auch körperliche Überlegenheit, um sexuelle Handlungen vorzunehmen oder diese vorneh-

men zu lassen. Zu Recht daher die Kritik bei Fischer, StGB, Vor. § 174 Rn. 8 zu den Überschriften der 

Missbrauchstatbestände.  
174  Laubenthal, Rn. 166 m. w. N. 
175  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 18; Laubenthal, Rn. 164; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 30; 
176  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 3. 
177  Laubenthal, Rn. 165 mit Verweis auf BGH, Urt. v. 23.10.2002 – 1 StR 274/02, NStZ 2003, 165. 
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(a) Der Gewaltbegriff des § 177 StGB 

Der von der Rechtsprechung geprägte allgemeine Gewaltbegriff178 war zunächst be-

schränkt auf physische Einwirkung des Täters auf das Opfer179. Diese strenge Orientie-

rung am Körperlichkeitsmoment wurde im Lauf der Zeit verschoben, hin zu einer rele-

vanten physischen Zwangswirkung beim Opfer, und danach immer mehr aufgegeben, bis 

nicht einmal mehr eine Nervenerregung als physische Zwangswirkung180 erforderlich 

war, sondern allein der psychisch empfundene Zwang von einigem Gewicht ausreichend 

war, um nötigende Gewalt zu begründen181. Das BVerfG hat diesen weitgehenden Ge-

waltbegriff als unbestimmt i. S. des Art. 103 Abs. 2 GG beurteilt und entschieden, dass 

die Gewalt einerseits nicht mit dem Zwang zusammenfallen kann, sondern über diesen 

hinausgehen muss, da „die Ausübung von Zwang auf den Willen Dritter bereits im Begriff 

der Nötigung enthalten ist und die Benennung bestimmter Nötigungsmittel in § 240 Abs. 

2 StGB die Funktion hat, innerhalb der Gesamtheit denkbarer Nötigungen die strafwürdi-

gen einzugrenzen“182. Erforderlich ist ferner, dass der Zwang nicht lediglich psychisch 

wirkt, sondern vom Opfer körperlich empfunden wird. Hierfür reicht die bloße körperli-

che Anwesenheit des Täters nicht aus. Hinzutreten muss eine körperliche Kraftentfal-

tung183. Die Anforderungen an diese Krafteinwirkung sind jedoch als sehr gering zu be-

zeichnen. Es genüg das Anbringen einer Metallkette an zwei Torpfosten oder die Betäti-

gung des Gaspedals in einem Kraftfahrzeug184. Die Krafteinwirkung muss sich nicht un-

mittelbar gegen die genötigte Person richten. 

Gegenüber diesem allgemeinen Gewaltbegriff der bei § 240 StGB Anwendung findet, legt 

die Rechtsprechung den Gewaltbegriff bei § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB restriktiv aus. Als 

Gewaltanwendung ausreichend sind nur solche, eine gewisse – nicht notwendig erhebli-

che – körperliche Kraftentfaltung darstellenden Handlungen, die gegen eine Person ge-

richtet sind und von dieser als nicht nur seelischer, sondern auch körperlicher Zwang emp-

funden werden185. Dafür reicht es allerdings aus, dass ein psychisch determinierter Pro-

zess mit nur geringem körperlichem Kraftaufwand in Lauf gesetzt wird. Rein verbale Ein-

wirkungen auf das Opfer genügen nicht186. 

Diese differenzierende, jedoch auf dem identischen Wortlaut der „Gewalt“ basierende 

Auslegung findet ihre Begründung darin, dass in § 177 StGB die Gewalt einer qualifizier-

ten Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben gleichgestellt ist, wohingegen 

sie in § 240 StGB als Alternative zu einer Drohung mit einem empfindlichen Übel den 

Tatbestand bildet, der einen geringeren Strafrahmen von bis zu drei Jahren vorsieht. Der 

                                                                 
178  Vgl. auch die Darstellung der Entwicklung des Begriffs bei Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, 

S. 96 ff. 
179  RG, Urt. v. 13.1.1913 – I 1124/12, RGSt 46, 403 (404). 
180  So noch bei RG, Urt. v. 15.3.1926 – II 86/26, RGSt 60, 157 (158). 
181  BGH, Urt. v. 8.8.1969 – 2 StR 171/69, NJW 1969, 1770 (1772) = BGHSt 23, 46 (54) – sog. „vergeistigter 

Gewaltbegriff“. 
182  BVerfG, Beschl. v. 10.1.1995 – 1 BvR 718/89 u. a., BVerfGE 92, 1 (276). 
183  BVerfG, Beschl. v. 24.10.2001 – 1 BvR 1190/90 u. a., NJW 2002, 1031 (1032) = BVerfGE 104, 92. 
184  BVerfG, Beschl. v. 24.10.2001 – 1 BvR 1190/90 u. a., NJW 2002, 1031 (1032); BVerfG, Beschl. v. 

29.3.2007 – 2 BvR 932/06, NJW 2007, 1669. 
185  BGH, Beschl. v. 09.03.1990 – 3 StR 58/90, NStZ 1990, 335; BGH, Urt. v. 10.10.1984 – 3 StR 390/84, 

NStZ 1985, 71. 
186  BGH, Urt. v. 4.3.1981 – 2 StR 742/80, NStZ 1981, 218. 
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Grundtatbestand des § 177 StGB hingegen umfasst den Verbrechensstrafrahmen von ei-

nem bis 15 Jahren. Vor dem Inkrafttreten des 6. StrRG hat diese restriktive Interpretation 

des Gewaltbegriffs zu Strafbarkeitslücken bei unter dieser Schwelle liegender Gewalt ge-

führt187. Durch die Einführung der Ausnutzungsalternative in § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB 

sind diese Lücken größtenteils geschlossen worden, freilich nicht ohne andere Fragen auf-

zuwerfen188. Erreicht die Gewalt nicht die für § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB erforderliche Kör-

perlichkeit beim Opfer oder Täter, kommt § 240 Abs. 1 StGB, ggf. in Form des besonders 

schweren Falls nach Abs.4 Nr. 1 in Betracht. 

Die h. M. in der Literatur teilt grundsätzlich den restriktiven Gewaltbegriff der Rechtspre-

chung bei § 177 StGB, gleichwohl bei den einzelnen Elementen des Begriffs unterschied-

liche Ansichten bestehen189. Gewalt kann tatbestandsmäßig in Form der absoluten, den 

Willen des Opfers ausschaltenden Gewalt (vis absoluta) oder der den Willen des Opfers 

beugenden Gewalt (vis compulsiva) ausgeübt werden190. Eindeutig um Gewalt handelt es 

sich in den Fällen, bei denen der Täter mit „aggressiver Dynamik“191 zu Werke geht, in-

dem er mit körperlicher Kraftentfaltung mit Zielrichtung auf das Opfer bei diesem eine 

körperliche Zwangswirkung zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Wider-

standes ausübt.  

Das Erfordernis einer gewissen – nicht notwendig erheblichen – körperlichen Kraftentfal-

tung des Täters wird im Schrifttum teilweise abgelehnt, da es jenseits der Fälle aggressiver 

Dynamik erfordere, dass erhebliche von nicht erheblicher Kraftentfaltung abzugrenzen 

sei192. Teilweise wird daher auf das Element der Kraftentfaltung durch den Täter verzich-

tet193. Eine solche Interpretation des Gewaltbegriffs verkürzt den Wortsinn des Begriffs 

der aus beiden Elementen – der Zwangsanwendung und der Zwangswirkung – besteht 

und ist daher abzulehnen194. Versteht man mit Teilen der Literatur Gewalt als Typusbe-

griff, besteht die Möglichkeit, die schwache Ausprägung des einen Merkmals durch eine 

                                                                 
187  Mit Kritik hierzu Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 100 ff.  
188  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3) ff. 
189  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 5; Frommel, 

in: NK, StGB, § 177 Rn. 40 f.; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 12; Wolters, in: SK, 

StGB, § 177 Rn. 10; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 18 Rn. 10; Laubenthal, Rn. 170 f.; ablehnend 

und für identische Auslegung des Gewaltbegriffs bei §§ 240 und 177 StGB: Fischer, StGB, § 177 Rn. 5 

ff.; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 33; Gössel, § 2 Rn. 21; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, 

S. 100 ff. insbesondere S. 120. 
190  H. M. und st. Rspr; vgl. statt aller Wolter, NStZ 1985, 245 (248); a. A. Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 10; 

Köhler, NJW 1983, 10 (12); Hruschka, NJW 1996, 160 (162), wonach nur vis compulsiva den Tatbestand 

einer Nötigung erfüllen könne, da die Nötigung ein zweiaktiges Delikt sei, das voraussetze, dass Gewalt 

(oder Drohung als Tatbestandsalternative) eingesetzt werde, um das Opfer zu einem Tun, Dulden oder 

Unterlassen zu bewegen. Die Nötigung könne sich daher nicht in der Gewaltanwendung erschöpfen, was 

aber bei der unwiderstehlichen Gewalt der Fall sei, da in diesem Fall die Reaktion des Tatopfers nicht 

über das Erleiden der Gewalt hinausgehe. Kritisch auch Paeffgen, in: Samson u. a., FS-Grünwald, S. 433 

(448), wonach vis compulsiva in Wahrheit keine Gewalt, sondern eine Drohung darstelle, da das Opfer 

den Willen nicht wegen der verübten Gewalt beuge, sondern aus Furcht vor neuer Gewalt. 
191  Paeffgen, in: Samson u. a., FS-Grünwald, S. 433 (450). 
192  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 38, die deshalb diese Komponente des Gewaltbegriffs ablehnt und statt-

dessen zur Abgrenzung die Sicht eines typischen Opfers mit der Frage heranziehen möchte, ob die Täte-

reinwirkung Widerstand oder Entkommen erschwert hat (a. a. O. Rn. 39). 
193  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 5 – Kraftentfaltung sei nicht „essentiell“. 
194  Paeffgen, in: Samson u. a., FS-Grünwald, S. 433 (440 f.). 

 



138 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

starke Ausprägung des anderen Merkmals zu kompensieren195. Dieses Verständnis ist je-

doch nur so lange überzeugend, wie nicht vollständig auf eines der Elemente verzichtet 

wird196.  

Einigkeit besteht darin, dass das Maß der vom Täter ausgeübten Gewalt oder der von ihm 

aufgewendeten Körperkraft nicht entscheidend ist, soweit dies jedenfalls beim Opfer als 

körperliche Zwangslage empfunden wird197. Aufgrund des Körperlichkeitserfordernisses 

ergibt sich, dass rein verbale Einwirkungen nicht ausreichen198. An den körperlichen 

Zwang des Opfers werden keine allzu hohen Anforderungen gestellt. Nach der Rechtspre-

chung reicht das Festhalten des Opfers an der Hand, an den Armen oder am Hals aus, 

ebenso das Niederdrücken des Opfers durch das Körpergewicht des Täters sowie das Fest-

halten durch Umarmen. Ebenfalls für ausreichend erachtet wurde das Zuhalten des Mun-

des, um Schreie zu vermeiden, Stoßen auf ein Bett und das Drücken eines Kissens ins 

Gesicht des Opfers199.  

Auch bei weniger erheblichen Kraftentfaltungen hat die Rechtsprechung die Zwangslange 

angenommen. Hierzu zählen das Einsperren in einen umschlossenen Raum, wenn es dazu 

dient, das Opfer am Verlassen des Raumes zu hindern, um die sexuellen Handlungen zu 

ermöglichen200. Ebenso wurde das heimliche Beibringen bewusstseinsverändernder Mit-

tel als Gewalt gewertet201. 

(b) Mittel-Zweck-Relation 

Von Rechtsprechung und h. M. wird verlangt, dass ein vom Täter hergestellter Finalzu-

sammenhang zwischen dem eingesetzten Nötigungsmittel und der sexuellen Handlung 

besteht202. Die Gewalt muss gerade zum Zwecke der Duldung oder Vornahme sexueller 

Handlungen203, d. h. zur Überwindung eines geleisteten oder erwarteten Widerstandes 

eingesetzt werden204. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Gewalt der sexuellen Handlung 

zeitlich vorangehen muss und § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB daher zwingend ein zweiaktiges 

                                                                 
195  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 37 m. w. N. 
196  A. A. dies. a. a. O. mit Verzicht auf die Kraftentfaltung des Täters. 
197  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 4; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 25; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 177 Rn. 41. 
198  Statt aller Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 10; BGH, Urt. v. 4.3.1981 – 2 StR 742/80, NStZ 1981, 218. 
199  Vgl. die Aufzählung bei Laubenthal, Rn. 171 mit Nachweisen zur Rechtsprechung. 
200  BGH, Urt. v. 02.10.2002 (fehlerhafte Angabe in NStZ-RR) – 2 StR 153/02, NStZ-RR 2003, 42 (43), wo-

bei es am Finalzusammenhang fehlt, wenn das Abschließen nur aus dem Grund erfolgt, ungestört zu sein 

und eine Entdeckung zu verhindern (a. a. O.). 
201  BGH, Urt. v. 15.01.1960, Az.: 4 StR 528/59, BGHSt 14, 81; BGH, Urt. v. 15.09.1998, Az.: 5 StR 173/98; 

BGH, Beschl. v. 13.11.2003, Az.: 3 StR 359/03, NStZ-RR 2004, 355, Nr. 10 bei Pfister. Vgl. die Nach-

weise bei Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 26 (Fn. 95). 
202  BGH, Beschl. v. 10.1.1995 – 3 StR 588/94, NStZ 1995, 229 = StV 1996, 29; BGH, Beschl. v. 5.10.2004 – 

3 StR 256/04, NStZ 2005, 268; OLG Köln, Beschl. v. 5.3.2004 – Ss 493/03, NStZ-RR 2004, 168 (168); 

Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 4; Fischer, StGB, § 177 Rn. 13; Eisele, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 177 Rn. 6; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 30; a. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 57 

ff. 
203  BGH, Beschl. v. 15.3.1984 – 1 StR 72/84, NJW 1984, 1632; BGH, Beschl. v. 13.4.1999 – 4 StR 101/99, 

NStZ 1999, 506; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 30. 
204  Folkers, NJW 2000, 3317 (3318); Fischer, StGB, § 177 Rn. 13; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

177 Rn. 6; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 40. 
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Delikt darstellt205. Die Gewalt kann vielmehr zeitlich mit der sexuellen Handlung zusam-

menfallen, wenn sie ihrer Erzwingung dient206, oder auch im Verlauf eines bis dahin ein-

verständlichen Sexualverkehrs eingesetzt werden, um diesen gegen den Willen des Opfers 

fortzusetzen207. Klare Zweiaktigkeit ist gegeben, wenn Handlungen am Täter oder an Drit-

ten erzwungen werden, da dann nicht in der Nötigungshandlung zugleich auch die sexu-

elle Handlung liegen kann208. Gewalt im Nachgang zur sexuellen Handlung kann nicht 

tatbestandsmäßig sein, da die Willensbeugung nicht – jedenfalls nicht mit dieser Gewalt 

–  erzwungen wurde209. Ob das Opfer tatsächlich Widerstand geleistet hat, ist unerheb-

lich210.  

Von Hörnle wird gegen das Erfordernis der Mittel-Zweck-Relation angeführt, dass diese 

vom Wortlaut nicht vorausgesetzt werde, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung durch 

die Einführung des Finalzusammenhangs entgegen der Intention des Reformgesetzgebers 

geschwächt werde und schließlich, dass die Beweggründe für die Anwendung von Gewalt 

bei Sexualdelikten komplexer sei als bei Eigentumsdelikten und deshalb nicht die beim 

Raub anerkannte finale Verknüpfung auf § 177 StGB übertragen werden könne211.  

Dem ist entgegenzuhalten, dass dem Wortlaut nach der Finalzusammenhang in § 177 Abs. 

1 StGB durchaus vorhanden ist. Die finale Infinitivkonstruktion „nötigt, […] zu“ erfolgt 

in diesem Fall unter Weglassung der ansonsten üblichen, jedoch nicht stets zwingenden 

Konjunktion „um“212. Der Hinweis, dass für eine finale Verknüpfung „durch Gewalt“ er-

forderlich gewesen wäre, überzeugt unabhängig davon nicht. Die Präpositionen „durch“ 

und „mit“ werden auch synonym verwendet213, denn beide bezeichnen das Mittel mit dem 

etwas vorgenommen wird, nicht die Finalität, die sich aber aus der Satzkonstruktion 

ergibt. Das historische Argument verfängt gleichfalls nicht. Ziel des Gesetzgebers war es, 

nur noch sozialschädliches Verhalten unter Strafe zu stellen und nicht länger sexuelle Sitt-

lichkeitsvorstellungen zu schützen. Dass es dabei zu Einschränkungen der Strafbarkeiten 

kommt, war dem Gesetzgeber durchaus bewusst214. Dass Gewalt im Zusammenhang mit 

Sexualdelikten auch anderen Motiven dienen kann als dem reinen Lustgewinn, darf als 

feststehend gelten. Allerdings dient Gewalt beim Raub auch nicht lediglich der Besitzver-

schaffung, sondern kann dort gleichfalls ein Vehikel der Aggressionsabfuhr, der Domi-

nanz oder der Rachebefriedigung sein. Für den Finalzusammenhang ist aber nicht der Be-

weggrund (=Motiv) des Täters maßgebend – also aus welchem Grund er Gewalt anwendet 

– sondern vielmehr, welches Ziel (=Zweck) er damit verfolgt. Die Motive sind für den 

Finalzusammenhang nicht von Relevanz. 

                                                                 
205  Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 30; einschränkend Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 11; Frommel, 

in: NK, StGB, § 177 Rn. 41 (vgl. dort Fn. 52).  
206  Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 17. 
207  BGH, Urt. v. 23.10.2002 – 1 StR 274/02, NStZ 2003, 165 (167). 
208  Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 30; Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 3.  
209  Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 30. 
210  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 6. 
211  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 64-66. 
212  Siehe z. B. Ickler, Theodor, Theodor Icklers Sprachtagebuch, Grammatische Exerzitien 2 - Infinitivkon-

struktionen, Stand: 12.02.2014, abrufbar unter: http://www.sprachforschung.org/ickler/in-

dex.php/?show=news&id=1602 (besucht am 10.11.2015) 
213  Beil/Eickhoff, Duden Synonymwörterbuch, S. 278. 
214  Vgl. die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 6/1552 vom 4.12.1970, S. 9. 
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Problematisch im Kontext des Finalnexus sind die Fälle, in denen der Täter eine zuvor 

von ihm oder einem Dritten durchgeführte Gewaltanwendung zur Vornahme sexueller 

Handlungen ausnutzt, da die Mittel-Zweck-Relation nicht nur objektiv vorliegen muss, 

sondern vom Täter auch in seinen Tatvorsatz aufgenommen sein muss. 

(aa) Fortwirkung früherer Gewalt mit divergierender Zielrichtung 

Wendet der Täter zunächst Gewalt an – etwa im Rahmen eines Raubs – und entscheidet 

sich anschließend, diese Gewaltanwendung zu sexuellen Handlungen auszunutzen, ist da-

nach zu differenzieren, ob Gewalt auch nach dem Vorsatzwechsel zum Einsatz gelangt. 

Ist dies nicht der Fall, stellt die zuvor ausgeübte Gewalt kein Nötigungsmittel zur Bege-

hung einer sexuellen Handlung dar215.  

(bb) Fortwirkung früherer Gewalt mit sexueller Zielrichtung 

Wendet der Täter zweckgerichtet Gewalt an, um sexuelle Handlungen vorzunehmen, 

kommt es zur Vornahme jedoch erst später, ist zu unterscheiden: Wirkt die frühere Ge-

waltanwendung beim Opfer fort, d. h. dauert der körperliche Zwang noch an, genügt die 

frühere Gewaltanwendung. Das kann der Fall sein, „wenn nicht zwischen der Gewaltan-

wendung und der sexuellen Handlung ein längerer Zeitraum liegt“216. Wie lange dieser 

Zeitraum ist, wird unterschiedlich beurteilt217.  

Eine allgemeine Furcht des Opfers aufgrund früherer Gewaltanwendungen reicht jedoch 

nicht aus218. In diesen Fällen kommt aber eine (konkludente) Drohung nach § 177 Abs. 1 

Nr. 2 StGB als Nötigungsmittel in Betracht219, wenn der Täter erkennt, dass sein Vorver-

halten vom Opfer als Drohung mit weiterer Gewalt empfunden wird, es deshalb von Wi-

derstand absieht und der Täter dies billigend in Kauf nimmt.  

(cc) Gewalt durch Dritte 

Da § 177 StGB kein eigenhändiges Delikt ist, kommt grundsätzlich in Betracht, dass die 

Nötigung durch eine andere Person vorgenommen wird als diejenige, die sexuelle Hand-

lungen vornimmt oder vornehmen lässt220. Jedoch ist aufgrund des Finalnexus erforder-

lich, dass der Täter sich die Gewaltanwendung des Dritten zu eigen macht221. Das ist nicht 

der Fall, wenn der Täter erst nach der Gewaltanwendung hinzukommt und diese dann 

ausnutzt. In diesen Fällen ist § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB in Betracht zu ziehen. 

                                                                 
215  BGH, Beschl. v. 13.2.1997 – 4 StR 648/96, NStZ-RR 1997, 292; BGH, Beschl. v. 15.3.1984 – 1 StR 

72/84, NJW 1984, 1632; Laubenthal, Rn. 179. Es liegt bereits keine Gewalt im Sinne des § 177 StGB 

vor, wenn der Zwang nicht zur Überwindung von Widerstand ausgeübt wird, wie etwa bei einer Körper-

verletzung nach § 223 StGB, Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 6a. 
216  BGH, Beschl. v. 5.10.2004 – 3 StR 256/04, NStZ 2005, 268 (269); vgl. auch BGH, Beschl. v. 27.3.1996 – 

3 StR 518/95, NJW 1996, 2107 = BGHSt 42, 111. 
217  Bereits halbstündige Zeitspanne ablehnend BGH, Beschl. v. 10.1.1995 – 3 StR 588/94, NStZ 1995, 229 

(230). 
218  BGH, Beschl. v. 5.10.2004 – 3 StR 256/04, NStZ 2005, 268 (269). 
219  BGH, Beschl. v. 24.6.2010 – 4 StR 260/10, NStZ 2010, 570 (571); Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 

33; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 6a; Fischer, StGB, § 177 Rn. 16. 
220  BGH, Urt. v. 10.2.2011 – 4 StR 566/10, NStZ 2011, 456 (457); Fischer, StGB, § 177 Rn. 17. 
221  BGH, Urt. v. 22.4.1999 – 4 StR 3/99, NJW 1999, 2909 (2910); Laubenthal, Rn. 181; enger Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 17 (Willensübereinstimmung erforderlich); Fischer, StGB, § 177 Rn. 

17. 
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(c) Gewalt gegen Sachen und Gewalt gegen Dritte 

Gewalt gegen Sachen wird überwiegend nicht für ausreichend erachtet. Der Grund dafür 

ist in der Drohungsspezifikation zu sehen. Diese erfordert im Gegensatz zu § 240 Abs. 1 

StGB bei § 177 Abs. 1 StGB gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben. An die erforderli-

che Gewalt sind komplementäre Anforderungen zu stellen. Nach h. M. in der Literatur 

genügt daher die Anwendung von Gewalt gegen Sachen regelmäßig nicht222. Sie kommt 

nur dann in Betracht, wenn die Gewalt eine unmittelbare körperliche Zwangswirkung auf 

das Opfer entfaltet223. Das ist etwa der Fall bei der Beschädigung des Rollstuhls einer 

behinderten Person224. 

Ähnliches gilt nach überwiegender Ansicht für Gewalt gegen dritte Personen – sie reicht 

in der Regel nicht aus, da die genötigte Person mit dem Opfer der sexuellen Handlung 

identisch sein muss225. Einigkeit besteht insoweit, dass Gewalt gegen einen Dritten dann 

genügt, wenn sie „zugleich eine körperliche Zwangswirkung auf das Opfer des § 177 ent-

faltet“226. Ob es bereits ausreicht, dass das Sexualopfer die Gewalteinwirkung gegenüber 

einem Dritten bloß wahrnimmt und dadurch unter rein psychischen Druck gesetzt wird, 

ist umstritten227.  

Dem Wortlaut der Vorschrift lässt sich nicht entnehmen, dass die von der ausgeübten 

Gewalt betroffene Person und das Sexualopfer identisch sein müssen228, denn es reicht 

aus, dass der Wille einer Person mit Gewalt – möglicherweise gegen Dritte – gebeugt 

wird, sexuelle Handlungen an sich zu dulden. Diese „Dreiecksnötigung“ wird im Rahmen 

des § 240 StGB teilweise für ausreichend erachtet229. Versteht man Nötigung mit der h. M. 

als Willensbeugung durch Zwang, setzt dies voraus, dass der Täter Nötigungsdruck auf 

das Opfer ausübt. In § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB muss dieser Nötigungsdruck mit Gewalt 

erzeugt werden. Nach dem restriktiven Gewaltbegriff muss hierfür vom Täter eine ge-

wisse körperliche Kraftentfaltung ausgeübt werden, die beim Adressaten der Gewalt zu 

körperlichem Zwang führt. Nach diesem Verständnis der Begriffe Nötigung und Gewalt 

ist in der Konstellation der Gewalt gegen Dritte keine Körperlichkeit beim Nötigungsop-

fer erforderlich. Da nach dem Wortlaut der Vorschrift mit Gewalt und nicht durch Gewalt 

genötigt werden muss, ist psychischer Nötigungsdruck beim Sexualopfer ausreichend, 

wenn die für den Gewaltbegriff erforderliche körperliche Zwangswirkung bei einem Drit-

ten eintritt. Freilich muss das Nötigungsopfer die Gewalt gegen eine dritte Person wahr-

nehmen, andernfalls kann die Nötigung nicht mit Gewalt erfolgt sein. Etwas andere würde 

                                                                 
222  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 5a; Fischer, StGB, § 177 Rn. 9; Renzikowski, in: MK, 

StGB, § 177 Rn. 27; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 40; a. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 53. 
223  BGH, Beschl. v. 22.6.2004 – 4 StR 135/04, NStZ 2005, 35; Fischer, StGB, § 177 Rn. 9. 
224  Beispiel bei Laubenthal, Rn. 173. 
225  Fischer, StGB, § 177 Rn. 10; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 5a; Wolters, in: SK, StGB, § 

177 Rn. 12. 
226  Fischer, StGB, § 177 Rn. 12; ebenso Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 51; Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 177 Rn. 4. 
227  Zustimmend Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 51. Ablehnend Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 12 – au-

ßer die Personen stehen sich „wirklich“ nahe. Lediglich (konkludente) Drohung und keine Gewalt: Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 28. 
228  Hingegen müssen Nötigungs- und Sexualopfer nach dem Wortlaut identisch sein, da es sich um eine Per-

son handelt, die an sich duldet. 
229  Siehe hierzu die Nachweise bei Fischer, StGB, § 240 Rn. 26. 
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nur dann gelten, wenn man mit der Mindermeinung bei der Nötigung keinen Zwang, son-

dern allein die Missachtung des Opferwillens verlangt230. Nötigungsdruck durch Wahr-

nehmung der Gewalt wäre dann nicht erforderlich.  

Diese Wortlaut-Interpretation lässt sich jedoch nicht mit dem restriktiven Gewaltbegriff 

der h. M. in Einklang bringen, der für § 177 StGB erfordert, dass die Gewalt nicht nur 

gegen eine Person ausgeübt wird, sondern gerade gegen die Person, die genötigt werden 

soll und die sodann das Sexualopfer darstellt, mithin genau bei dem Sexualopfer körper-

lichen Zwang auslöst231.  

Etwas Anderes soll gelten, wenn Gewalt eingesetzt wird gegen einen Dritten, der dem 

Opfer helfen möchte232. Der BGH ist der Ansicht, dass es keinen Unterschied machen 

könne, „ob der Täter unter Gewaltanwendung dem Opfer etwa einen von ihm selbst zur 

Verteidigung gebrauchten Gegenstand (etwa eine Waffe) entwindet oder ob er gewaltsam 

das Hindernis ausräumt, das sich ihm in der Person eines zum Schutz des Opfers eingrei-

fenden, den Angriff abwehrenden, also Nothilfe übenden Dritten entgegenstellt“233. Hier-

gegen richtet sich die Kritik, dass der Vergleich zirkelschlüssig sei, da im Entwinden einer 

Waffe bereits Gewalt gegen das Opfer zu sehen sei234. Im Übrigen wird in der ablehnen-

den Literatur darauf hingewiesen, dass eigener körperlicher Zwang beim Opfer entstehen 

muss235. 

Neben der körperlichen Zwangswirkung beim Opfer ist auch unmittelbarer Handlungszu-

sammenhang zwischen der Gewaltanwendung gegen eine dritte Person und der sexuellen 

Handlung erforderlich236.  

(d) Überraschende sexuelle Handlungen 

Nach der Rechtsprechung kann eine überraschende Sexualhandlung nicht als Nötigung zu 

dieser Handlung angesehen werden, denn Voraussetzung der sexuellen Nötigung ist, dass 

das Tatopfer das sexuelle Ansinnen erkannt und einen entgegenstehenden Willen gebildet 

hat237. Hieran fehlt es in den Fällen, in denen der Täter die sexualbezogene Handlung so 

                                                                 
230  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 17. 
231  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 5a; ebenso Fischer, StGB, § 177 Rn. 5; Wolters, in: SK, 

StGB, § 177 Rn. 10. Die Figur der „Dreiecksnötigung“ findet damit im Rahmen des § 177 Abs. 1 Nr. 1 

StGB keine Anwendung. A. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 52. 
232  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 52; Laubenthal, Rn. 174; Gössel, § 2 Rn. 23; Frommel, in: NK, StGB, § 

177 Rn. 40. Ablehnend Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 4; Fischer, StGB, § 177 Rn. 11; Wol-

ters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 12; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 28. 
233  BGH, Beschl. v. 31.1.1997 – 2 StR 651/96, NJW 1997, 1244 (1244) = BGHSt 42, 378 (379). 
234  Fischer, StGB, § 177 Rn. 11. 
235  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 5a; Fischer, 

StGB, § 177 Rn. 12. Unklar bei Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 12 der fordert, dass die Gewalt gegen 

den Dritten zugleich eine qualifizierte Drohung gegen das Opfer darstellt. Dann läge aber tatbestandsmä-

ßig § 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB vor, da die Willensbeugung dann primär durch Drohung und nicht durch Ge-

walt gegen das Opfer erfolgt. Darüber hinaus ist fraglich, ob in der Gewalt gegen hilfsbereite Dritte eine 

Drohung gesehen werden kann. Schutzbereite Personen werden eher zur ungestörten Ermöglichung oder 

Fortsetzung der Tat ausgeschaltet als zur Willensbeugung. Anders mag dies bei nahestehenden Personen 

sein. 
236  BGH, Beschl. v. 5.10.2004 – 3 StR 256/04, NStZ 2005, 268; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 

Rn. 5a. 
237  BGH, Beschl. v. 8.2.2006 – 2 StR 575/05, NStZ-RR 2007, 12 (13). Ist es hierzu aufgrund Willensbil-

dungsmangel (Bewusstlosigkeit, Behinderung, etc.) nicht in der Lage, scheidet bereits die Nötigung aus. 

Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3) (c) (dd). 
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überraschend vornimmt, dass das Opfer einen Abwehrwillen nicht bilden kann238. § 177 

Abs. 1 Nr. 1 StGB ist nur dann erfüllt, wenn der Täter diesen Willen durch die Gewalt zu 

beeinflussen oder „dessen Betätigung zu verhindern sucht“239. Nimmt der Täter die sexu-

elle Handlung so überraschend vor, dass das Tatopfer einen Abwehrwillen nicht bilden 

kann, liegt keine sexuelle Nötigung vor, denn die Vorschrift setzt voraus, dass das Mittel 

zur Ermöglichung der sexuellen Handlungen Gewalt ist240. Dem stimmt die h. M. des 

Schrifttums zu241. Überraschende sexuelle Handlungen sind auch dann auszuscheiden, 

„wenn die betroffene Person sie nicht will, einen konkreten Abwehrwillen aber nicht bil-

den kann“242. 

Dagegen wird eingewendet, dass bei einem überraschenden Sexualangriff kein Unter-

schied zu vis absoluta bzw. zum Beibringen von Betäubungsmitteln zu sehen sei – es 

handele sich um die Überwindung erwarteten Widerstands243. Dieser Einwand vermag 

nicht zu überzeugen, denn ob es sich bei der Gewalt um die Überwindung erwarteten 

Widerstands handelt, hängt einerseits von der angestrebten sexuellen Handlung und an-

dererseits von der Vorstellung des Täters ab. Im Fall der Beibringung von Betäubungs-

mitteln erfolgt dies offensichtlich, um die spätere sexuelle Handlung zu ermöglichen. 

Gleiches gilt für die meisten Fälle von vis absoluta, die gerade deshalb angewendet wird, 

um erwarteten Widerstand restlos zu beseitigen. Bei überraschenden sexuellen Handlun-

gen ist zu unterscheiden: Erschöpft sich die sexuelle Handlung in einem oder mehreren 

Schlägen gegen sexuell belegte Körperregionen zur Verschaffung eines Lustgewinns, 

liegt in der Gewaltanwendung zugleich die sexuelle Handlung. Bereits aufgrund dieser 

einaktigen Ausgestaltung ist der Vergleich mit oben genannten zweiaktigen Beispielen 

nicht überzeugend. Hinzu kommt, dass die vom Täter vorgenommene Handlung zeitlich 

derart kurz ist, dass stets kein aktueller Widerstandswille gebildet werden kann. Gewalt 

und folglich Nötigung nach § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB sind in diesen Fällen abzulehnen, da 

die sexuelle Handlung temporal-faktisch gegenläufige Willensbildung nicht zulässt244.  

Anders liegt die Sache hingegen, wenn der Täter überraschend handelt, um Widerstand 

zu überwinden, etwa wenn er sich dem ahnungslosen Opfer von hinten nähert, es mit 

einem Arm um beide Oberarme und Oberkörper umfasst, zugleich mit der Hand des freien 

Armes fest an das Geschlechtsteil des Opfers greift und daran manipuliert245. In dieser 

Fallgestaltung ist das Opfer zunächst gleichfalls überrascht, einen entgegenstehenden 

Willen kann die Person bis zum Beginn der zeitgleich durchgeführten sexuellen Handlung 

nicht bilden. Die überraschende sexuelle Handlung dient hier gleichzeitig dem körperli-

chen Zwang und der Überwindung von Widerstand, da sich die Sexualkomponente nicht 

                                                                 
238  BGH, Beschl. v. 17.9.1992 – 4 StR 416/92, NStZ 1993, 78. Besitzt das Opfer keinen Abwehrwillen, 

kommt Widerstandsunfähigkeit nach § 179 StGB in Betracht. Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 4. 
239  BGH, Urt. v. 2.6.1982 – 2 StR 669/81, NJW 1982, 2264. 
240  BGH, Urt. v. 2.6.1982 – 2 StR 669/81, NJW 1982, 2264 = BGHSt 31, 76.  
241  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 4; Laubenthal, Rn. 182; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 

§ 177 Rn. 5 für den § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB in diesem Fall nicht in Betracht kommt, da es an einer Stabi-

lisierung der schutzlosen Lage fehle (a. a. O. Rn. 10); Fischer, StGB, § 177 Rn. 14; Wolters, in: SK, 

StGB, § 177 Rn. 11. 
242  Fischer, StGB, § 177 Rn. 14 m. w. N. 
243  Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 31. 
244  Fischer, StGB, § 177 Rn. 14. 
245  Vergleichbarer Sachverhalt bei BGH, Urt. v. 3.4.1991 – 2 StR 582/90, BGHR StGB § 178 Abs. 1 - Ge-

walt 1. 



144 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

in einer Augenblickshandlung erschöpft. Wenn aber erst im Verlauf der sexuellen Hand-

lung der Widerstandswille gebildet werden kann und bis zu diesem Zeitpunkt dieselbe 

sexuelle Handlung allein deswegen nicht strafbar wäre, würde dies zu nicht hinnehmbaren 

Strafbarkeitslücken führen, da alle Täter bevorzugt würden, die sich besonders zielstrebig 

vorgehen und sich dabei zeitlich zurückhalten.  

Dagegen lässt sich auch nicht einwenden, dass in diesen Fällen möglicherweise § 179 

StGB wegen Widerstandsunfähigkeit des Opfers in Form tiefgreifender Bewusstseinsstö-

rung aufgrund Überraschung, Schreck oder Schock Anwendung findet. Die absolute(!) 

Widerstandsunfähigkeit muss kausal auf einem der dort abschließend aufgezählten De-

fekte beruhen und der Täter muss diesen Umstand bewusst in sein Vorgehen aufgenom-

men haben. Wenn dem jedoch so wäre, könnte der Täter nicht von erwartetem Widerstand 

ausgehen. Die Vorstellung des Täters ist insofern inkompatibel zu § 179 Abs. 1 Nr. 1 

StGB.  

Die im Grunde zutreffende Rechtsprechung und h. M. zu den Anforderungen der Nöti-

gung und Gewalt bei § 177 StGB ist daher aus teleologischen Erwägungen in den Fällen 

überraschender sexueller Handlungen zu modifizieren. Übt der Täter überraschende Ge-

walt zur Überwindung erwarteten Widerstandes aus, kann es auf einen entgegenstehenden 

Willen nicht ankommen, da sonst nur Fälle strafbar wären, bei denen Täter die Gewaltan-

wendung ankündigt246. Nimmt der Täter überraschende Sexualhandlungen vor, kann es 

zwar an der Gewaltanwendung fehlen, wenn die Sexualhandlung temporal-faktisch er-

reicht wird, ohne dass das Opfer hiergegen einen aktuellen Widerstandswillen bilden 

konnte. Überraschende Sexualhandlungen können darüber hinaus aber auch mit Gewalt 

zusammenfallen und dann durchaus den Tatbestand des § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB erfüllen.  

(e) Zwischenfazit 

Bei einem sexuellen Übergriff nach § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB muss der Täter Gewalt mit 

dem Ziel einer sexuellen Handlung ausüben, d. h. er muss durch eine gewisse Kraftent-

faltung eine körperliche Zwangswirkung beim Opfer erreichen. Hierfür kann es genügen, 

wenn er das Opfer in sein Büro einschließt. Ebenso reicht ein etwa im Rahmen einer Be-

triebsfeier verabreichtes Betäubungsmittel als Gewalt aus.  

Die nötigende Gewalt wird regelmäßig, muss jedoch nicht zwingend der sexuellen Hand-

lung vorgelagert sein. Sie kann auch mit dieser zusammenfallen. Nötigung und sexuelle 

Handlung können mit einer Bewegung vorgenommen werden, etwa wenn die betroffene 

Person beim Umfassen gleichzeitig an den Geschlechtsteilen massiv berührt wird. Die am 

Arbeitsplatz vermehrt anzutreffenden, überraschenden sexuellen Handlungen sind nach 

Rechtsprechung und h. M. keine Gewalt, da aufgrund der Überraschung kein entgegen-

stehender Wille des Opfers gebildet werden kann. Wie hier dargestellt wurde, ist es sinn-

voll, zu differenzieren, ob sich die überraschende sexuelle Handlung temporal und fak-

tisch im Gewaltangriff erschöpft oder darüber hinausgehen soll. In letzterem Fall ist nach 

der hier vertretenen Auffassung Gewalt zu bejahen.  

                                                                 
246  Im Ergebnis auch Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 14; weiter Renzikowski, in: MK, 

StGB, § 177 Rn. 31; Kritik an der h. M. auch bei Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 213 ff.; 

Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 21 und 61 die sowohl das Widerstandserfordernis als auch die Mittel-

Zweck-Beziehung bei der Gewalt ablehnt und zusätzlich einen allgemeinen entgegenstehenden Willen 

unterstellt. 
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Eine sexuelle körperliche Annäherung als direkte Form sexueller Belästigung am Arbeits-

platz stellt eine Nötigung mit Gewalt dar, wenn Gewalt angewendet wird, um sexuelle 

Handlungen zu erzwingen. Nach h. M. ist dies durch unerwartetes Berühren der weibli-

chen Brust nicht möglich, da es an der Bildung des Widerstandswillens beim Opfer fehlt. 

Die rein verbale Aufforderung zum Verkehr und die Androhung von Nachteilen bei Ver-

weigerung sexueller Handlungen stellen keine Gewalt dar, könnten jedoch als Drohung 

unter § 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB fallen. 

(2) Nötigung durch Drohung, § 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB 

Für die Drohungsalternative des § 177 Abs. 1 StGB kommt wie für die Begehung mit 

Gewalt das Erzwingen sexueller Handlungen als Form der sexuellen Belästigung am Ar-

beitsplatz in Betracht, da nach herrschendem Verständnis der für eine Nötigung erforder-

liche Zwang auch durch Drohung ausgeübt werden kann. Welche Anforderungen an eine 

solchermaßen erzwungene Nötigung in Form einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 

zu stellen sind, ist folgend zu untersuchen. Fraglich ist, ob sich eine sexuelle Belästigung 

in Form der Aufforderung zum sexuellen Verkehr und eine sexuelle Erpressung durch An-

drohung von Nachteilen bei sexueller Verweigerung als sexuelle Nötigung nach § 177 

Abs. 1 Nr. 2 StGB erfassen lassen. 

(a) Drohung 

Unter einer Drohung verstehen Rechtsprechung247 und h. M. der Literatur die explizite 

oder konkludente Inaussichtstellung eines zukünftigen Übels, dessen Eintritt vom Willen 

des Drohenden abhängt, wenn die bedrohte Person nicht gemäß dem Willen des Täters 

reagiert248. Ob der Täter die Drohung tatsächlich verwirklichen kann oder will, ist uner-

heblich249. Es genügt, dass der Täter den Anschein erweckt, er habe die Macht, den Eintritt 

des Übels zu bewirken – anders als bei einer bloßen Warnung250. Das ist auch dann der 

Fall, wenn der Täter mittelbar durch die Einschaltung einer dritten Person droht251. Der 

Drohende muss aus Sicht der betroffenen Person „Herr des Geschehens“ sein252. Dies ist 

aus der Perspektive der bedrohten Person zu beurteilen, wobei jedoch nicht allein die rein 

subjektive Auffassung der bedrohten Person maßgebend sein kann, sondern vielmehr auf 

                                                                 
247  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NStZ 1983, 311; BGH, Beschl. v. 2.12.2008 – 3 StR 203/08, 

NStZ 2009, 692. 
248  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 12; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. 

Rn. 30; Fischer, StGB, § 240 Rn. 31; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 37; Wolters, in: SK, StGB, § 

177 Rn. 8a; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 18; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 

42; Laubenthal, Rn. 184; Gössel, § 2 Rn. 24; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 71; Sick, Sexuelles Selbst-

bestimmungsrecht, S. 199; Harbeck, S. 110. 
249  BGH, Urt. v. 30.6.1970 – 1 StR 127/70, BGHSt 23, 294 (295 f.); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 

Rn. 12; die Bedrohung mit einer Scheinwaffe kann demnach ausreichend sein, Eser/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 33; str. Zum Streitstand vgl. Kindhäuser, LPK-StGB, Vor. 

§§ 232-241a Rn. 28 ff. 
250  Bei der Warnung wird auf eine unabhängig vom Willen des Täters eintretende Folge des Verhaltens der 

betroffenen Person hingewiesen, Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 31. 
251  BGH, Urt. v. 18.1.1955 – 2 StR 284/54, BGHSt 7, 197 (198); BGH, Beschl. v. 17. 8. 2006 – 3 StR 

238/06, NStZ-RR 2007, 16. 
252  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NStZ 1983, 311 (312) = BGHSt 31, 195; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 177 Rn. 71. 
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den ex-ante Empfängerhorizont eines verständigen Beobachters abzustellen ist253. Hierfür 

ist es erforderlich, dass das Opfer die Drohung wahrnimmt254. Es genügt, dass die objektiv 

als ernstlich erscheinende Drohung geeignet ist, beim Bedrohten mindestens Zweifel zu 

erwecken, ob sie verwirklicht werden kann255. 

(aa) Abgrenzung der Drohung von der Gewalt 

Einer anderen Meinung zufolge ist die Abgrenzung nicht sinnvoll oder möglich, da Über-

schneidungen von Gewalt und Drohung möglich seien256. Dagegen spricht das historische 

Argument, dass die Drohungsalternative in die Nötigungstatbestände aufgenommen 

wurde, um Strafbarkeitslücken, die sich aus dem Gewaltbegriff ergaben, zu schließen. Es 

ging nicht darum, den Begriff der Gewalt zu erweitern, sondern ihn um eine gleichrangige 

Begehungsalternative zu ergänzen. Daraus konstituiert sich jedoch das Bedürfnis nach 

Abgrenzung. Auch in quantitativ-zeitlicher Hinsicht drängt sich das Abgrenzungserfor-

dernis auf: Bei der Drohung wird das Übel nur in Aussicht gestellt, wohingegen bei der 

Nötigung mit Gewalt die Zufügung des Übels im Zeitpunkt der Tat bereits erfolgt ist257.  

Teilweise wird vertreten, dass jede mit vis compulsiva geführte Gewalt in Wahrheit eine 

Drohung sei, da nicht die verspürte Gewalt der Grund für die Handlung oder Duldung des 

Opfers gegen den eigenen Willen sei, sondern die Angst vor weiterer Gewalt, die als Dro-

hung in ausgeübter Gewalt enthalten sei258. Nach diesem Verständnis wäre die Drohung 

ein Unterfall kompulsiver Gewalt, da in jeder Gewalt zugleich eine Drohung beinhaltet 

ist. Die vorzunehmende Abgrenzung wäre durch die mindestens einmalige Zufügung des 

Übels möglich. Diese Auffassung geht allein von den Konstellationen aus, in denen der 

Täter eine Gewalthandlung ausübt – etwa einen Schlag mit der Faust ins Gesicht – die für 

das Opfer schmerzhaft ist. Danach entscheidet das Opfer unter dem Eindruck der aus der 

Gewalt resultierenden, nachwirkenden Schmerzen, gegen seinen eigentlichen Willen zu 

handeln. Die Ansicht ist ungeeignet, wenn das Opfer unter dem Eindruck fortdauernder 

Gewalt – z. B. Verbrennen der Haut mit einem heißen Gegenstand oder eine Zigarette – 

sich einverstanden erklärt, um einen Stopp der körperlichen Schmerzen zu erreichen. Der 

Grund kann hier nicht in der Drohung mit weiteren Schmerzen liegen, sondern in dem 

reflexartigen Verhalten, bei starken körperlichen Schmerzen diesen auszuweichen, um die 

körperliche Integrität zu schützen259. 

Vorzugswürdig ist die Abgrenzung nach der Qualität des Zwangs für das Opfer. Sie ist – 

jedenfalls bei § 177 StGB – geboten und sinnvoll, da Gewalt erst durch physischen Zwang 

                                                                 
253  BGH, Urt. v. 26.5.1988 – 1 StR 111/88, BHGR Strafsachen, StGB § 177 Abs. 1 Drohung 4; Hörnle, in: 

LK, StGB, § 177 Rn. 71; Mildenberger, S. 37; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 208; offen ge-

lassen bei Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 9; a. A. Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 37 „vor allem 

[kommt es] auf den Horizont des Opfers an“ (a. a. O.); Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 

234 ff. Rn. 33. Vgl. auch Blanke, S. 222 f. 
254  BGH, Beschl. v. 1.9.2004 – 2 StR 313/04, NJW 2004, 3437. 
255  BGH, Urt. v. 16.3.1976 – 5 StR 72/76, NJW 1976, 976 = BGHSt 26, 309 (310); Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 240 Rn. 12. 
256  BGH, Urt. v. 27. 8. 1969 – 4 StR 268/69, NJW 1970, 61; Fischer, StGB, § 240 Rn. 30 für Drohung mit 

einem empfindlichem Übel; Kindhäuser, in: NK, StGB, Vor. §§ 249 ff. Rn. 25 f.; Herzberg, GA 1998, 

211 (214); vgl. Blanke, S. 231 f. 
257  Mildenberger, S. 35. 
258  Vgl. die Überlegungen und Nachweise bei Paeffgen, in: Samson u. a., FS-Grünwald, S. 433 (448). 
259  Allgemein anerkannt ist hingegen, dass vis compulsiva Gewalt ist, obwohl sie Drohungselemente enthält, 

vgl. Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 16 m. w. N. 
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für das Opfer konstituiert wird, wohingegen sich die Drohung gerade durch den psychi-

schen Zwang auszeichnet260. Dieser mag zwar in Einzelfällen so stark sein, dass er sich 

auch körperlich bemerkbar macht, aber bleibt jedoch psychisch induziert. Die körperli-

chen Auswirkungen wie Angstschweiß, nervöses Zittern oder Herzrasen stellen Nebenef-

fekte dar, die infolge des psychischen Zwangs auftreten261.  

(bb) Konkludente Drohung durch vorhergehende Gewalt 

Eine Drohung erfolgt üblicherweise durch die verbale Äußerung des begehrten Verhaltens 

unter Ankündigung eines künftigen Übels, sollte sich das Opfer weigern262. Die Drohung 

kann jedoch auch durch schlüssiges Verhalten – etwa durch Gesten – erfolgen263. Eine 

Drohung kann auch dadurch ausgebracht werden, dass der Täter auf zuvor angewendete 

Gewalt Bezug nimmt. Wenn der Täter zuvor Gewalt angewendet hat, kann auch diese 

Gewalt als konkludente Drohung fortwirken264. Hierfür ist jedoch nicht jede jemals zuvor 

angewandte Gewalt ausreichend. Die Gewalt muss zur Drohung in einem zeitlichen Zu-

sammenhang stehen. Das ist der Fall, wenn das Opfer angesichts der früheren Gewaltein-

wirkung die Gegenwehr gegen den Täter unterlässt265. Liegen zwischen der Gewaltan-

wendung und der konkludenten Drohung mehrere Wochen oder sogar Monate, scheidet 

die konkludente Drohung mit vorhergehender Gewalt aus266. Der Grund hierfür wird darin 

gesehen, dass die Wirkung der vormals angewendeten Gewalt beim Opfer umso stärker 

verblasst, je länger die Gewalt zurückliegt267. Eine allgemeine Angst vor dem Täter ge-

nügt nicht268.  

Nach Ansicht der Rechtsprechung und der h. M. der Literatur ist auch bei Serienstraftaten 

für jede Tat konkret und individualisiert festzustellen, ob und wie durch die Drohung ge-

nötigt wurde269. Etwas Anderes kann nur ausnahmsweise dann gelten, wenn der Täter ein 

durch vorangehende Tätlichkeiten oder Drohungen geschaffenes Klima der Gewalt aus-

genutzt hat270. Solche Gewaltklimata werden in familiären Beziehungen zwischen Eltern 

und Kinder diskutiert. Eine mögliche Übertragung auf ein Arbeitsverhältnis das von Ge-

walt geprägt ist, erscheint zweifelhaft. Zwar existiert hier wie dort ein Abhängigkeits- und 

                                                                 
260  Vgl. hierzu auch Blanke, S. 239. 
261  Der Täter wird nicht durch seinen Angstschweiß motiviert, sondern durch die ihn auslösende Angst vor 

künftigem Verhalten des Täters. Sinn, in: SK, StGB, § 249 Rn. 13; Blanke, S. 241; Geilen, JZ 1970, 521 

(528); Kindhäuser, in: NK, StGB, Vor. §§ 249 ff. Rn. 26.  
262  Zum Begriff der Drohung gehört es, daß der Drohende dem Opfer ein künftiges Übel in Aussicht stellt, 

BGH, Beschl. v. 27.8.1985 – 4 StR 436/85. 
263  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 7; Fischer, StGB, § 177 Rn. 22; Eschelbach, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 177 Rn. 18. 
264  Kritisch zu dieser Formulierung Fischer, StGB, § 177 Rn. 21 mit dem berechtigten Einwand, dass für die 

Tatbestandsmäßigkeit des § 177 StGB nicht die Fortwirkung der früheren Gewalt maßgebend ist (sonst 

Gewaltalternative Nr. 1), sondern die aktuelle (konkludente) Drohungshandlung des Täters. 
265  BGH, Urt. v. 02.10.2002 (fehlerhafte Angabe in NStZ-RR) – 2 StR 153/02, NStZ-RR 2003, 42 (43). 
266  BGH, Beschl. v. 17.4.2007 – 4 StR 34/07, NStZ 2007, 468; BGH, Urt. v. 02.10.2002 (fehlerhafte Angabe 

in NStZ-RR) – 2 StR 153/02, NStZ-RR 2003, 42 (43); BGH, Beschl. v. 24.6.2010 – 4 StR 260/10, NStZ 

2010, 570 (571); krit. Hörnle, in: MK, StGB, § 177 Rn. 88 
267  Mit Kritik an dieser rein zeitlichen ABgrenzung Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 88; Renzikowski, in: 

MK, StGB, § 177 Rn. 38. 
268  Laubenthal, Rn. 195. 
269  BGH, Beschl. v. 27.3.1996 – 3 StR 518/95, NJW 1996, 2107 = NStZ 1996, 349 = BGHSt 42, 107. 
270  BGH, Beschl. v. 5.10.2004 – 3 StR 256/04, NStZ 2005, 268. Kritik an dieser als restriktiv empfundenen 

Rechtsprechung bei Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 90; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 38; 

Mildenberger, S. 37 ff. 
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Über-Unterordnungsverhältnis und daraus resultierende Macht, jedoch ist hinsichtlich des 

Grades der Abhängigkeit zu unterscheiden, ob es sich bei der Täterperson um ein leibli-

ches Elternteil, einen anderen Erziehungsberechtigten oder den Ausbilder bzw. Arbeitge-

ber handelt. Die in dieser Reihenfolge absteigende Abhängigkeit ist bei der Annahme ei-

nes „Klimas der Gewalt“ zu berücksichtigen.  

Subjektiv ist erforderlich, dass der Täter zumindest erkennt und billigt, dass das Opfer 

sein Verhalten als Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben empfindet271. 

Das kann dann nicht der Fall sein, wenn das Opfer, mit dem der Täter zuvor eine längere, 

freiwillige, intime Beziehung unterhielt, nach vorhergehender Gewalt keinen Widerstand 

zeigt272. 

Die Drohung bei § 177 StGB hat in qualifizierter Form zu erfolgen – ebenso wie in §§ 

249, 255 StGB. Die Drohung mit einem empfindlichen Übel reicht anders als in §§ 108, 

240, 253 StGB nicht aus. Es muss sich um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben 

handeln.  

(b) Gefahr für Leib oder Leben 

Um die für § 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB erforderliche Drohungsintensität zu erreichen, hat 

der Täter ein Übel anzudrohen, welches entweder eine Gefahr für das Leben des Opfers 

darstellt oder bei dem eine Verletzung des Körpers zu befürchten sein muss273.  

Nach Ansicht der Rechtsprechung und eines Teils des Schrifttums ist eine gewisse 

Schwere der körperlichen Verletzung erforderlich274. Die Begründung hierfür liegt darin, 

dass mit der Formulierung „Leib oder Leben“ die Körperverletzung dem Gewicht einer 

Lebensgefährdung angenähert wurde, so dass nicht jede einfache Körperverletzung aus-

reichend ist275. So genügt die Androhung von Schlägen in der Form, dem Opfer „eine zu 

knallen“, nicht276, wohingegen die Drohung „Wenn du nicht das Maul hältst, schlag ich 

Dich“ für tatbestandsmäßig erachtet wurde, da in diesem Fall die Einsamkeit des Opfers 

und die Gesamtschau der Umstände der Drohung ein starkes Gewicht gaben277. Die Dro-

hung mit einer Vergewaltigung reicht aus278.  

                                                                 
271  BGH, Beschl. v. 26.2.1986 – 2 StR 76/86, NStZ 1986, 409; BGH, Urt. v. 02.10.2002 (fehlerhafte Angabe 

in NStZ-RR) – 2 StR 153/02, NStZ-RR 2003, 42 (43); BGH, Beschl. v. 24.6.2010 – 4 StR 260/10, NStZ 

2010, 570 (571); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 12; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

177 Rn. 7a. 
272  BGH, Beschl. v. 10.1.1995 – 3 StR 588/94, NStZ 1995, 229. 
273  BGH, Urt. v. 17.10.2000 – 1 StR 270/00, NStZ 2001, 246 (246); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

177 Rn. 7; Laubenthal, Rn. 190. 
274  BGH, Urt. v. 17.10.2000 – 1 StR 270/00, NStZ 2001, 246 (246); BGH, Urt. v. 6.7.1999 – 1 StR 216/99, 

NStZ 1999, 505 (505); Fischer, StGB, § 177 Rn. 18a; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 7; 

Laubenthal, Rn. 190; Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 9; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 

177 Rn. 19; Gössel, § 2 Rn. 28; Folkers, NJW 2000, 3317 (3318). 
275  BGH, Urt. v. 29.10.1974 – 1 StR 525/74, MDR, 196; vgl. auch die Kritik hierzu bei Sick, Sexuelles 

Selbstbestimmungsrecht, S. 201.  
276  BGH, Beschl. v. 8.5.2001 – 4 StR 58/01, StV 2001, 679. 
277  BGH, Urt. v. 6.7.1999 – 1 StR 216/99, NStZ 1999, 505 (505). 
278  BGH, Urt. v. 17.10.2000 – 1 StR 270/00, NStZ 2001, 246 (246). 
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Nach a. A. ist diese einschränkende Interpretation des Drohungsbegriffs bei § 177 StGB 

nicht sinnvoll279, da sie dazu führt, dass manche Drohung nicht tatbestandsmäßig ist, ob-

wohl die Realisierung des angedrohten Übels Gewalt im Sinne von § 177 Abs. 1 Nr. 1 

StGB darstellen würde280. Gegen die „Harmonisierung“ der Begriffe wird angeführt, dass 

diese dem Wortlaut der Norm zuwiderläuft, denn beide Begriffe werden als Alternativen 

nebeneinander aufgeführt281. Auch aus Gesichtspunkten des Opferschutzes ist eine rest-

riktive Interpretation kontraindiziert, da sie verkennt, dass die Gefahr der Eskalation in 

die Ausübung der angedrohten Gewalt auch bei der Drohung mit nur geringfügigen Kör-

perverletzungen besteht282. Schließlich weisen die Vertreter dieser Ansicht darauf hin, 

dass es auf die Wirkung der Drohung beim Opfer ankommt, die in Form von Stubenarrest 

auch für Kinder schon ausreichend massiv sein kann283 und dass gegen die Ansicht der 

Rechtsprechung und der h. M. spricht, dass als Ergebnis ihrer Auffassung das Vermögen 

nach §§ 240, 253 StGB besser geschützt ist als das höchstpersönliche Rechtsgut der se-

xuellen Selbstbestimmung284. 

Weitgehende Einigkeit besteht hingegen, dass angedrohte, rein soziale Konsequenzen au-

ßerhalb des Wortlauts der Vorschrift liegen und daher keine ausreichende Drohung dar-

stellen. Hierzu zählt die Drohung mit beruflichen Nachteilen, etwa einer arbeitsrechtli-

chen Kündigung285. Diese kann jedoch ein empfindliches Übel und damit eine tatbestand-

liche Drohung i. S. v. § 240 Abs. 1 StGB darstellen286. Insoweit ist der h. M. zu folgen, 

denn jede andere Auffassung lässt den Wortlaut außer Acht, der bei § 177 StGB mindes-

tens eine Gefahr für den Leib verlangt, jedoch bei §§ 240, 253 StGB auch Drohungen mit 

anderen Übeln zulässt.  

Im Übrigen spricht gegen die Ansicht der Rechtsprechung und der h. M., dass der Wort-

laut des § 177 Abs. 1 Nr. 2 StGB keinen Ansatzpunkt für die restriktive Auslegung bietet 

und systematische Überlegungen eine Einschränkung ebenfalls nicht stützen. Vermutlich 

aus diesem Grund stellt die Judikatur letztlich auf eine Gesamtschau ab, um die Intensität 

der Drohung umfassend würdigen zu können287. Diese Tatsache allein kann jedoch nicht 

zur Ablehnung der h. M. führen, die zwar keinen Anhalt im Wortlaut findet, aber auch 

nicht gegen diesen verstößt. Die von der Mindermeinung kritisierte Folge, dass ein Ver-

halten bei Inaussichtstellung keine Drohung, aber bei Realisierung Gewalt wäre, ist bei 

genauerem Hinsehen nicht „seltsam“288, sondern adäquat. Maßstab der erforderlichen Nö-

tigungshandlung ist die beim Opfer eintretende Zwangswirkung. Diese hängt jedoch nach 

dem restriktiven Gewaltbegriff vom körperlichen Bezug ab. Gerade dieser ist bei einer 

Drohung jedoch nicht physisch, sondern nur psychisch vermittelt. Es ist aus dieser Sicht 

auf die Nötigung geradezu erforderlich, für die Drohung mehr zu verlangen als für die 

                                                                 
279  Harbeck, S. 112 spricht vom Verdacht „willkürlicher Handhabung“. 
280  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 72 f.; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 39; Frommel, in: NK, 

StGB, § 177 Rn. 45; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 201. Unklar bei Maurach/Schro-

eder/Maiwald, BT 1, § 18 II Rn. 11. 
281  Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 202; Harbeck, S. 112 f. 
282  Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 39; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 201. 
283  Beispiel bei Harbeck, S. 113. 
284  Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 203. 
285  Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 45; Folkers, NStZ 2005, 181 (182) und Fn. 26. A. A. Harbeck, S. 113. 
286 Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. V. 1. d) bb) (3). 
287  BGH, Urt. v. 6.7.1999 – 1 StR 216/99, NStZ 1999, 505 (505). 
288  Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 201. 
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Gewaltanwendung, um dieses Defizit gegenüber der Gewaltanwendung auszugleichen. 

Dass dabei nicht jede Drohung ausreicht, ist konsequent, denn Maßstab für die Drohung 

ist die Gefahr einer Verletzung der körperlichen Integrität oder des körperlichen Wohlbe-

findens. Hingegen genügt für die Gewalt jede körperliche Zwangswirkung, ohne dass 

diese zugleich eine körperliche Misshandlung im Sinne von § 223 StGB darstellen müsste. 

Diese Eingriffsintensität ist jedoch der Drohung zu Grunde zu legen289. 

(c) Gegenwärtigkeit 

Eine Gefahr ist gegenwärtig, wenn bei natürlicher Weiterentwicklung der Dinge der Ein-

tritt eines Schadens sicher oder doch höchstwahrscheinlich ist, falls nicht alsbald Abwehr-

maßnahmen ergriffen werden290. Das ist bei einer Augenblicksgefahr dann der Fall, wenn 

der Eintritt des Übels unmittelbar bevorsteht291. Auch Dauergefahren, bei denen ungewiss 

ist, wann der Schaden eintritt, er aber jederzeit eintreten kann, sind gegenwärtig i. S. d. 

Vorschrift292. Da der Täter die Drohung nicht umsetzen wollen oder können muss, reicht 

es aus, wenn die Gefahr aus Sicht des Opfers gegenwärtig ist293. Frühere Drohungen und 

frühere Gewaltanwendungen – auch solche ohne Finalzusammenhang zur sexuellen 

Handlung – können als Dauergefahr in Betracht zu ziehen sein294. 

(d) Adressat der Drohung 

Adressat der Drohung ist primär die Person, die sexuelle Handlungen vornehmen oder 

dulden soll. Die Drohung kann sich jedoch auch gegen eine dritte Person richten. Für die 

Tatbestandserfüllung kann dies ausreichen, wenn die dritte Person dem Opfer nahe 

steht295. Dabei kommt es nicht auf den verwandtschaftlichen Grad der Person an, sondern 

ob die dem Dritten drohende Gefahr vom Opfer als eigene Gefahr empfunden wird296. 

Nur dann ist der Willen des Opfers selbst durch ein Nötigungsmittel gebeugt worden. Es 

kann nicht jedes Eigeninteresse des Opfers daran, dass der Dritte nicht verletzt wird, aus-

reichen297. Andernfalls würde der qualifizierte Drohungsbegriff des § 177 ausgehöhlt, 

denn die Gefahr für Leib oder Leben beim Sexualopfer wäre entbehrlich. Es mag auch bei 

                                                                 
289  Die Rechtsprechung ist freilich noch etwas restriktiver, denn für sie genügt nicht jede Androhung von 

Schlägen. Hingegen wurden Ohrfeigen als ausreichend für die Drohung erachtet (BGH a. a. O.) – jeden-

falls in der Gesamtschau – die zugleich an der unteren Grenze einer Körperverletzung liegen.  
290  BGH, Urt. v. 30.6.1988 – 1 StR 165/88, BGHR StGB § 255 Drohung 4. 
291  Fischer, StGB, § 32 Rn. 17; Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, § 32 Rn. 17. 
292  BGH, Urt. v. 27.5.2004 – 3 StR 500/03, NStZ 2004, 682 (682); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

177 Rn. 7; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 77; Laubenthal, Rn. 193. Nicht ausreichend sind Dauergefah-

ren im weiteren Sinn, bei denen der Eintritt des Übels nicht jederzeit, sondern erst nach Ablauf eines län-

geren Zeitraums möglich ist, zu dessen Abwehr jedoch gegenwärtig eine Abwehrmaßnahme zu ergreifen 

ist, Blanke, S. 223 ff. 
293  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 75; a. A. Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 40. 
294  BGH, Beschl. v. 15.3.1984 – 1 StR 72/84, NJW 1984, 1632; nicht jedoch bei längeren Zeiträumen von 

mehreren Tagen oder einigen Wochen: BGH, Beschl. v. 17.4.2007 – 4 StR 34/07, NStZ 2007, 468; Lau-

benthal, 179; Harbeck, S. 114; ablehnend Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 7a. 
295  BGH, Beschl. v. 25.3.1998 – 1 StR 89/98, NStZ-RR 1998, 270, so entschieden für eine Drohung, sich 

andernfalls mit einem Messer an die jüngere Schwester des Opfers zu wenden; BGH, Beschl. v. 

16.9.1993 – 1 StR 471/93, NStZ 1994, 31; BGHR StGB § 177 Abs. 1 Drohung 9; Fischer, StGB, § 177 

Rn. 18; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 44; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 5; weiter: 

Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 83; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 41; Laubenthal, Rn. 187; 

Gössel, § 2 Rn. 32; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 210. 
296  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 7; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 18; 

Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 12; Laubenthal, Rn. 187;  
297  So jedoch Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 83; i. E. auch Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 210. 
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unbekannten dritten Personen eine missliche Situation für das Opfer darstellen, wenn es 

vor die Wahl gestellt wird, sexuelle Handlungen zu gestatten oder für den Tod einer an-

deren Person „verantwortlich“ zu sein. Solange das Opfer keine eigene Gefahr hierbei 

empfindet bleibt diese Wahl als empfindliches Übel unterhalb der für § 177 Abs. 1 Nr. 2 

erforderlichen Intensität. 

Richtet der Täter die Drohung gegen sich selbst, indem er etwa mit Selbstmord droht, 

genügt dies nach h. M. nicht, denn der Gesetzgeber habe diese Fallkonstellationen nicht 

im Sinn gehabt, als er die Norm schuf298. Diese teleologische Anleihe hat jedoch keinen 

Eingang in den Wortlaut gefunden, nach dem ausreichend ist, dass das Opfer durch Dro-

hung genötigt wird, unabhängig davon, gegen wen sich die Drohung richten muss. Wenn 

– zu Recht – bei der Drohung gegen Dritte auf die Nähe zum Nötigungsopfer abgestellt 

wird, dann muss dies unter den gleichen Voraussetzungen auch bei der Selbstmorddro-

hung des Täters gelten. Eine Selbstmorddrohung ist danach ausreichend, wenn die Gefahr 

aufgrund der engen Beziehung des Opfers zum Täter gleichsam als eigene empfunden 

wird299.  

(e) Finalzusammenhang 

Wie bei der Gewaltanwendung so ist auch bei der Drohung erforderlich, dass der Täter 

die Drohung mit dem Ziel ausspricht, sexuelle Handlungen oder deren Erduldung zu er-

wirken. Hierfür wird verlangt, dass der Täter erkennt und wenigstens billigend in Kauf 

nimmt, dass das Opfer sein Verhalten als Drohung empfindet300. Nicht ausreichend sind 

daher Drohungen, die erst nach dem Ende der sexuellen Handlung ausgestoßen werden, 

um deren Entdeckung zu verhindern301.  

(f) Zwischenfazit 

Aufgrund der an die Intensität einer Drohung zu stellenden Anforderungen scheiden Fall-

konstellationen aus, in denen der Täter das Opfer zu sexuellen Handlungen drängt und 

dabei im Verweigerungsfall negative Konsequenzen für die Karriere oder den Bestand 

des Arbeitsverhältnisses ankündigt. Gleiches gilt, wenn der Täter Negativa für naheste-

hende Personen – etwa den ebenfalls im Unternehmen beschäftigten Sohn oder Lebens-

partner – in Aussicht stellt.  

Erforderlich ist, dass der Täter mit einer körperlichen Verletzung von gewisser Schwere 

droht. Hierfür müssen jedoch keine gravierenden körperlichen Integritätsverletzungen in 

Aussicht gestellt werden. Die Androhung von Schlägen allein wird nur bei Vorliegen wei-

terer Umstände des Einzelfalls, die das Gewicht der Drohung verstärken, ausreichend 

sein. Zu denken ist hierbei an vorausgegangene Gewalt oder Vereinzelungsmaßnahmen. 

                                                                 
298 BGH, Beschl. v. 21.4.1982 – 3 StR 46/82, NStZ 1982, 286; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 41; 

Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 5; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 84; Fischer, StGB, § 177 

Rn. 18b; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 44; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 18; 

Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 12; Laubenthal, Rn. 188. 
299  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 7; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 210; Gös-

sel, § 2 Rn. 32; Harbeck, S. 115. 
300  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 7a. 
301  BGH, Beschl. v. 29.9.2006 – 2 StR 358/06, NStZ 2007, 31 (32). 
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(3) Ausnutzung einer schutzlosen Lage, § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB 

Die dritte Alternative durch die ein Täter eine sexuelle Nötigung begehen kann, ist unter 

Ausnutzung einer Lage, in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert 

ist, § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB. Diese Tatvariante wurde durch das 33. StrÄndG 1997 vom  

Gesetzgeber eingefügt, um Strafbarkeitslücken in Fallkonstellationen zu schließen, bei 

denen der Täter sein Opfer in eine Situation oder an einen Ort bringt und es aufgrund der 

äußeren Gegebenheiten entweder erkennt, dass Widerstand sinnlos ist, dass das Opfer vor 

Schrecken starr nicht zu Widerstand fähig ist oder dass es aus Angst vor Gewalt des Täters 

auf Widerstand verzichtet und dadurch dem Täter Gelegenheit gibt, sein Ziel – die sexu-

elle Handlung – ohne Einsatz von Gewalt oder Drohung zu erreichen302. Die ursprünglich 

als Auffangtatbestand303 verstandene Alternative steht nach aktueller Auffassung der 

Rechtsprechung selbständig neben den beiden anderen Begehungsweisen304. Allerdings 

bestehen im Detail Differenzen zwischen der Rechtsprechung der Strafsenate des BGH. 

Der 3. Strafsenat ist der Ansicht, die Alternative erfasse nur Fälle, in denen weder Gewalt 

ausgeübt noch mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben gedroht werde305. Der 2. 

Strafsenat vertritt die Ansicht, es könne zwar Fälle geben, in denen „aufgrund außerge-

wöhnlicher Umstände“ der Ausnutzung einer schutzlosen Lage neben einer Drohung oder 

Gewaltanwendung ein eigener Unrechtsgehalt zukommen könne, dies sei jedoch regel-

mäßig nicht der Fall, da sich bei einer erfolgreichen Drohung das Opfer regelmäßig in 

einer schutzlosen Lage befinde306. Dagegen wendet sich der 1. Strafsenat. Nach seiner 

Auffassung könne die Ausnutzung der schutzlosen Lage auch zu einer Gewaltanwendung 

oder Drohung hinzutreten, da der Ausnutzungsalternative grundsätzlich eigener Unrechts-

gehalt zukomme307. Vorzugswürdig ist die Auffassung, nach der auf Basis der Gesamtab-

wägung der Umstände des Einzelfalls festgestellt wird, ob eine schutzlose Lage vorliegt. 

Hierbei ist in die Abwägung auch einzubeziehen, ob bei einer zuvor oder zugleich ausge-

übten Drohung oder Gewaltanwendung der Ausnutzung zusätzlicher Unrechtsgehalt zu-

kommt.  

(a) Lage schutzlosen Ausgeliefertseins 

Erforderlich ist, dass sich das Opfer in einer Lage befindet, in der es der Einwirkung des 

Täters schutzlos ausgeliefert ist308. Aus der Begründung des Gesetzgebers zur Aufhebung 

des § 237 StGB a. F. ergibt sich, dass die schutzlose Lage des § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB 

an die der hilflosen Lage der aufgehobenen Vorschrift anknüpft309. Maßgebend hierfür ist 

                                                                 
302  BT-Drs. 13/7324 vom 21.3.1997, S. 6. Vgl. zum Gesetzgebungsverfahren Fischer, ZStW 112 (2000), 75 

(76 ff.). 
303  BGH, Beschl. v. 8.9.1998 – 1 StR 439/98, NStZ 1999, 30. Dagegen lässt jedoch bereits die dortige For-

mulierung mit „neben Gewalt und Drohung“ (BT-Drs. 13/7324 a. a. O.) einwenden. 
304  BGH, Urt. v. 3.11.1998 – 1 StR 521/98, NStZ 1999, 130 = BGHSt 44, 228; BGH, Beschl. v. 12.1.2011 – 

1 StR 580/10, NStZ 2011, 274 
305  BGH, Beschl. v. 21.12.2010 – 3 StR 401/10, NStZ-RR 2011, 116 (117); BGH, Beschl. v. 5.10.2004 – 3 

StR 256/04, NStZ 2005, 268. 
306  BGH, Beschl. v. 10.12.2008 – 2 StR 517/08, NStZ 2009, 207 (207). 
307  BGH, Beschl. v. 12.1.2011 – 1 StR 580/10, NStZ 2011, 274. 
308  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) = BGHSt 50, 359; BGH, Beschl. v. 

10.5.2011 – 3 StR 78/11, NStZ 2012, 34. 
309  BT-Drs. 13/7324 vom 21.3.1997, S. 7; BGH, Beschl. v. 8.9.1998 – 1 StR 439/98, NStZ 1999, 30; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 43; Laubenthal, Rn. 203; eingehend Fischer, ZStW 112 (2000), 75 

(80); Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 98: die Begriffe schutzlos und hilflos sind als Synonyme aufzufas-

sen. 

 



Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 153 

nach der Rechtsprechung eine Gesamtwürdigung aller tatbestandsspezifischen Um-

stände310. D. h. die Umstände konstituieren die schutzlose Lage311. 

Eine solche Lage liegt nicht erst dann vor, wenn für das Opfer überhaupt keine Verteidi-

gungs- oder Ausweichmöglichkeiten mehr gegeben sind, sondern bereits, wenn die 

Schutz- und Verteidigungsmöglichkeiten des Opfers in einem Maß vermindert sind, dass 

es dem ungehemmten Einfluss des Täters preisgegeben ist312. Das Opfer ist schutzlos aus-

geliefert, wenn es aufgrund der Umstände weder mit Aussicht auf Erfolg körperlichen 

Widerstand leisten, noch sich durch Flucht dem Täter entziehen, noch auf Hilfe dritter 

Personen hoffen kann313. Schutzlosigkeit in diesem Sinne ist eine Kombination aus inne-

ren Umständen in der Person des Opfers und des Täters und äußeren Umständen. Dabei 

können sich die Umstände ergänzen oder einander entgegenstehen. Aus dem bloßen Al-

leinsein mit dem potentiellen Täter ergibt sich noch keine schutzlose Lage314. Das Vorlie-

gen einer Lage erfordert eine zeitliche Stabilisierung der Umstände. Von einer Lage kann 

daher bei überraschenden Angriffen nicht ausgegangen werden, da es an der Zeit für das 

Opfer fehlt, den entgegenstehenden Willen zu bilden und für den Täter daran, die entstan-

dene Lage auszunutzen315. 

(aa) Objektiv-individuelle oder subjektive Sichtweise? 

Nach Auffassung der Rechtsprechung ist die schutzlose Lage per Gesamtabwägung aus 

objektiver ex-ante Sicht zu ermitteln316. Dabei ist zu berücksichtigen, welche individuel-

len Möglichkeiten das Opfer in der konkreten Situation besaß, Widerstand zu leisten oder 

zu fliehen317.  

Dagegen wird von Teilen des Schrifttums eingewandt, dass es auf die subjektive Opfer-

perspektive ankomme, denn eine Objektivierung sei im Wortlaut der Vorschrift nicht an-

gelegt318. Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten die Fällen erfasst werden, bei denen 

                                                                 
310  BGH, Beschl. v. 10.5.2011 – 3 StR 78/11, NStZ 2012, 34. 
311  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) Rn. 9. 
312  BGH, Beschl. v. 8.9.1998 – 1 StR 439/98, NStZ 1999, 30. 
313  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396); Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (81); Ei-

sele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 9; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 6; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 42; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 23; Frommel, 

in: NK, StGB, § 177 Rn. 51; Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 13b; Laubenthal, Rn. 208; weiter Hörnle, 

in: LK, StGB, § 177 Rn. 99 ff., die bereits bei Alleinsein des Opfers mit dem Täter regelmäßig von 

Schutzlosigkeit ausgeht. 
314  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (395); BGH, Beschl. v. 1.12.2009 – 3 StR 

479/09, NStZ 2010, 273 (274); Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 44; Fischer, StGB, § 177 Rn. 29; 

a. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 100. 
315  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 10. 
316  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396). Mit dieser Entscheidung hat der 2. StrS 

seine vielfach kritisierte Rechtsprechung aufgegeben, wonach die Schutzlosigkeit der Lage nicht erfor-

dere, dass das Opfer die objektiv gegebene Schutzlosigkeit erkenne, es vielmehr allein ausreiche, dass der 

Täter die Schutzlosigkeit erkenne, BGH, Urt. v. 28.1.2004 – 2 StR 351/03, NStZ 2004, 440. Zur Kritik 

vgl. BGH a. a. O. Rn. 7; enger BGH, Beschl. v. 20.3.2012 – 4 StR 561/11, NStZ 2013, 466 mit abl. Anm. 

von Renzikowski/Sick, NStZ 2013, 468 ff. 
317  Die Widerstandsfähigkeit kann infolge geistiger oder körperlicher Behinderung herabgesetzt sein, BGH, 

Beschl. v. 1.12.2009 – 3 StR 479/09, NStZ 2010, 273 (273); BGH, Beschl. v. 10.5.2011 – 3 StR 78/11, 

NStZ 2012, 34; Fischer, StGB, § 177 Rn. 28. 
318  Renzikowski/Sick, NStZ 2013, 468 (469); ohne Begründung Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 51; 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 24; differenzierend Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 

13b.  
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Opfer aufgrund subjektiver Defizite keinen Widerstand leisten könnten oder wollten319. 

Schließlich könne es bei der erforderlichen Willensbeugung immer nur um den Willen 

des Opfers gehen. Dies ergebe auch der Vergleich mit der Drohung, bei welcher der Täter 

nicht in der Lage sein müsse, die Drohung wahr zu machen. Es genüge der Irrtum beim 

Opfer. Dies müsse auch in der Ausnutzungsalternative gelten, die sachlich ein Fall der 

konkludenten Drohung darstelle320. 

Eine andere Auffassung im Schrifttum stimmt der Rechtsprechung zu321. Sie ist de lege 

lata vorzugswürdig, da der Wortlaut „der Einwirkung […] ausgeliefert ist“ von einer ob-

jektiv bestimmten schutzlosen Lage ausgeht. Richtig ist, dass der Gesetzgeber Strafbar-

keitslücken schließen wollte. Diese bestanden darin, dass das Opfer „angesichts seiner 

hilflosen Lage eine Verteidigung für sinnlos“322 hielt. Der Verweis auf die Begründung 

ergibt gerade nicht, dass der Gesetzgeber auch die Fälle irrtümlicher Auffassung einer 

schutzlosen Lage erfassen wollte. Der Vergleich mit der Drohung stellt ebenfalls kein 

Argument für eine subjektive Betrachtung dar, denn bei der Drohung übt der Täter nöti-

genden psychischen Zwang auch dann aus, wenn er z. B. mit einer Scheinwaffe droht323. 

Das Opfer irrt nicht über die Drohung, sondern über die Möglichkeit des Täters, das Übel 

zu bewirken. Das ist mit der Verursachung des Opferzwangs bei der schutzlosen Lage 

nicht unbedingt vergleichbar – insbesondere dann nicht, wenn der Täter die Lage nicht 

herbeigeführt, sondern nur vorgefunden hat. Verzichtet man mit der Rechtsprechung auf 

eine Nötigungshandlung des Täters, ist dieser bereits nicht in der Lage den Irrtum durch 

seine Handlung hervorzurufen. Allein das Opfer kann sich über die Umstände irren. Die-

ser Irrtum kann jedoch mangels Verursachung nicht dem Täter zugerechnet werden.  

Erforderlich ist stets, dass das Opfer die bestehende Schutzlosigkeit seiner Lage wahr-

nimmt324. Andernfalls ist bereits keine Nötigung möglich, da diese nach zutreffender An-

sicht voraussetzt, dass der Wille des Opfers durch die Nötigungshandlung gebeugt 

wird325. Nimmt das Opfer die Nötigungshandlung bereits nicht wahr, erkennt es die 

Schutzlosigkeit seiner Lage nicht, kann sein Wille hierdurch nicht manipuliert werden.  

(bb) Arbeitsplatz als schutzlose Lage? 

Aus § 106 GewO folgt für den Arbeitgeber das Weisungsrecht gegenüber Arbeitnehmern: 

er kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen bestimmen. Dies 

gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens des Arbeitnehmers im Betrieb, § 

106 Satz 2 GewO. Wenn der Arbeitnehmer mithin bzgl. Ort, Zeit und Verhalten nicht frei 

ist, sondern sein Aufenthaltsort und sein Verhalten im Betrieb von Weisungen des Arbeit-

                                                                 
319  Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 44. 
320  Renzikowski/Sick, NStZ 2013, 468 (469). 
321  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 104; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 9; Laubenthal, Rn. 

209; Gössel, § 2 Rn. 35; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 18 II Rn. 12; differenzierend Mildenber-

ger, S. 62 ff. 
322  BT-Drs. 13/7324 vom 21.3.1997, S. 6. 
323  Ist sich der Täter hingegen seiner Drohung bereits nicht bewusst, fehlt es am Nötigungsvorsatz oder je-

denfalls am Finalzusammenhang, wenn es zu sexuellen Handlungen mit einem Opfer kommt, das sich 

irrtümlich bedroht fühlt. 
324  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) Rn. 8 u. 10; Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 177 Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 9; Laubenthal, Rn. 214. 
325  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb). 
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gebers abhängen, könnte darin unter Gesamtwürdigung aller tatbestandsspezifischen Um-

stände eine Verminderung seiner Verteidigungs- und Ausweichmöglichkeiten zu sehen 

sein, die ihn dem ungehemmten Einfluss des Täters preisgibt. Das ist der Fall, wenn das 

Opfer weder mit Aussicht auf Erfolg körperlichen Widerstand leisten kann, noch sich 

durch Flucht dem Täter entziehen noch auf Hilfe dritter Personen hoffen kann326. 

Ob das Opfer in der Lage ist, dem Täter mit Aussicht auf Erfolg körperlichen Widerstand 

zu leisten, hängt nicht von Arbeitsplatz oder Arbeitsverhältnis ab, sondern von den betei-

ligten Personen. Es gilt jedoch auch am Arbeitsplatz, dass in der Regel ein körperlich 

überlegener Mann eine weniger kräftige Frau bedrängt.  

Ob das Opfer auf die Hilfe Dritter hoffen kann, hängt hingegen von der konkreten Situa-

tion am Arbeitsplatz ab, ebenso ob es sich durch Flucht entziehen kann. Konstellationen 

in denen dritte Personen nicht eingreifen können, etwa weil diese außer Hörweite sind 

und deshalb nicht aufmerksam gemacht werden können, sind am Arbeitsplatz leicht vor-

stellbar. Solche Wahrnehmbarkeitslücken bieten etwa Anlagenumgebungen mit hohem 

Lärmpegel ebenso wie Büroumgebungen mit abgeschiedenen Räumen oder auch Reise-

tätigkeiten, bei denen keine weiteren Personen zugegen sind.  

In den Fällen, in denen der physisch überlegene Täter eine Situation wählt, in denen keine 

dritten Personen eingreifen können327, kommt es maßgebend darauf an, ob das Opfer sich 

dem Täter entziehen kann. Rein faktisch mag diese Möglichkeit bestehen, sie kann jedoch 

gleichzeitig einen Verstoß gegen die arbeitsvertragliche Verpflichtung darstellen, sich 

persönlich während der Arbeitszeit am Arbeitsort aufzuhalten. Aufgrund dieser Ver-

pflichtung könnte das Opfer trotz Furcht vor der Gewaltanwendung des Täters darauf ver-

zichten, eine bestehende Fluchtmöglichkeit zu nutzen, um den Arbeitsplatz nicht zu ver-

lieren328. Fraglich ist, ob der hierdurch beim Opfer entstehende Zwang für den Tatbestand 

des § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB ausreicht. Oder anders formuliert: muss sich ein Opfer durch 

Flucht den Einwirkungen des Täters am Arbeitsplatz entziehen und so die schutzlose Lage 

verhindern, auch wenn dies möglicherweise soziale Nachteile für das Opfer bedeutet?  

Voraussetzung ist zunächst, dass sich das Opfer über die Möglichkeit zur Flucht nicht irrt. 

Es muss erkennen, dass grundsätzlich die Möglichkeit zur Flucht, also sich dem Täter 

körperlich zu entziehen, besteht. Entscheidet sich das Opfer in dieser Situation aufgrund 

seiner arbeitsvertraglichen Verpflichtung oder der Befürchtung, bei Flucht dagegen zu 

verstoßen und den Arbeitsplatz zu verlieren, liegt nach objektiv-individueller Ansicht 

keine schutzlose Lage vor. Nach subjektiver Auffassung wäre eine schutzlose Lage hin-

gegen zu bejahen, da sich das Opfer aus seiner Sicht nicht frei entschieden hat.  

Es könnte daher für die objektiv-individuelle Auffassung geboten sein, die Anforderung 

an die schutzlose Lage am Arbeitsplatz abzuschwächen. Zwar ist auch am Arbeitsplatz 

nicht generell von einer schutzlosen Lage auszugehen, wenn zwei Personen allein sind. 

Sofern aber keine hilfsbereiten Dritten zugegen sind und der Täter dem Opfer physisch 

                                                                 
326  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395. 
327  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 100 weist zu Recht darauf hin, dass in den am häufigsten vorkommen-

den Situationen der männliche Täter dem weiblichen Opfer körperlich überlegen ist. Diese Überlegenheit 

dürfte für einen Großteil der Fälle konstitutiv sein für den Willenentschluss, sexuelle Handlungen erzwin-

gen zu wollen.  
328  Diese Situation ist von derjenigen zu unterscheiden, in der sich das Opfer nicht vor körperlichen Einwir-

kungen des Täters fürchtet, sondern vor sozialen Einwirkungen.  
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überlegen ist, könnte es zur Verbesserung des Opferschutzes sinnvoll sein, vom Erforder-

nis einer Fluchtmöglichkeit abzusehen, wenn zwischen Täter und Opfer ein hierarchisches 

Machtgefälle besteht, der Täter mithin in der Lage ist, über den Fortbestand des Arbeits-

verhältnisses des Opfers oder dessen berufliches Fortkommen zu entscheiden. Es müsste 

sich beim Täter also um eine Person handeln, die entweder als Arbeitgeber oder leitender 

Angestellter in der Lage ist, das Arbeitsverhältnis mit dem Opfer zu beenden oder auf-

grund übertragener Befugnis über berufliche Vor- oder Nachteile für das Opfer zu ent-

scheiden. Die Entscheidung zur Flucht verlangt dem Opfer, das sich in einer nicht nur 

körperlichen, sondern auch wirtschaftlichen Zwangssituation wiederfindet, mehr ab als in 

einer schutzlosen Lage außerhalb wirtschaftlicher Verhältnisse. Es hat zwischen seinem 

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und seinem beruflichen Fortkommen zu entschei-

den. Nutzt das Opfer die Fluchtmöglichkeit, so kann es sich dem Täter doch nicht dauer-

haft entziehen, wenn es am Arbeitsplatz festhalten möchte, auf den es zurückkehren muss. 

Die Fluchtmöglichkeit besteht nur punktuell und ist daher weniger geeignet als in anderen 

Konstellationen, in denen sich Täter und Opfer nicht aufgrund vertraglicher Verpflichtung 

regelmäßig wiedersehen. Die Situation am Arbeitsplatz stellt sich für das Opfer insgesamt 

als gefährlicher dar, da es nur eingeschränkte Verteidigungsmöglichkeiten besitzt329. 

Eine solche Erweiterung der schutzlosen Lage mag viktimodogmatisch wünschenswert 

sein, da diese Auffassung den Opferschutz vervollständigt. Insbesondere am Arbeitsplatz, 

an dem die sozialen Zwänge einer Person dem Täter häufig bekannt sind und er diese 

leicht für seine Zwecke ausnutzen kann, scheint es sinnvoll zu sein, diese soziale Zwangs-

ausübung mit einzubeziehen. Allerdings müsste sich diese Ansicht fragen lassen, worin 

die Nötigungshandlung des Täters liegt, der die wirtschaftliche Zwangssituation am Ar-

beitsplatz erkennt und auch zu sexuellen Handlungen ausnutzt, jedoch keine Nötigungs-

handlung vornimmt. Selbst wenn man mit der Rechtsprechung keine gesonderte Nöti-

gungshandlung verlangt, verliert der Tatbestand an Bestimmtheit, denn das Opfer nötigt 

sich gewissermaßen selbst, indem es sich den sozialen bzw. arbeitsrechtlichen Verpflich-

tungen unterwirft und nicht mehr allein von Furcht vor Gewaltanwendung motiviert wird. 

Den Tatbestand derart auszuweiten hieße, auf eine Nötigungshandlung zu verzichten und 

den Tatbestand in den Bereich „bloßer ‚Vorstellungen’“ des Opfers zu verschieben330. 

Eine Modifikation der Anforderungen an die schutzlose Lage am Arbeitsplatz ist daher 

abzulehnen. 

Irrt das Opfer hingegen über die faktische Fluchtmöglichkeit und nimmt es an, es könne 

den Arbeitsplatz nicht verlassen, sondern müsse die Handlungen gegen seinen Willen auf-

grund vertraglicher Verpflichtung erdulden, befindet es sich im Irrtum über die Flucht-

möglichkeit. Im Anschluss an die objektiv-individuelle Auffassung der Rechtsprechung 

und eines Teils des Schrifttums wäre auch hier der Irrtum über die Fluchtmöglichkeit un-

beachtlich, eine schutzlose Lage daher zu verneinen. Anders hingegen nach der subjekti-

ven Ansicht, die darauf abstellt, ob das Opfer aus seiner Perspektive zur Flucht imstande 

ist. Danach wäre hier eine schutzlose Lage gegeben, denn das Opfer irrt über die Mög-

lichkeit, sich dem Täter zu entziehen.  

                                                                 
329  Zur Furcht des Opfers vor der arbeitsrechtlich-sozialen Macht des Täters vgl. diese Arbeit unter D. II. 3. 

b) bb) (3) (b). 
330  Fischer, StGB, § 177 Rn. 28a mit Kritik gegen die subjektive Opfersicht. 
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Nach der hier vertretenen Ansicht ist dieser grundsätzlich wünschenswerte Schutzumfang 

mit der gegenwärtigen Tatbestandsgestaltung nicht möglich331. Erforderlich wäre einer-

seits mit der Rechtsprechung bei § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB auf die Zweiaktigkeit des Tat-

bestandes zu verzichten und gegen den Wortlaut die Zwangswirkung aus den Umständen, 

welche die schutzlose Lage konstituieren ausreichen zu lassen332. Darüber hinaus müsste 

die schutzlose Lage aus subjektiver Sicht bewertet werden, was sich ebenfalls mit dem 

Wortlaut nicht vereinbaren lässt333.  

(b) Einwirkung des Täters 

§ 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB fordert, dass das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos 

ausgeliefert ist. Das Opfer muss unter dem Eindruck seines schutzlosen Ausgeliefertseins 

aus Furcht vor einer nur möglichen Einwirkung des Täters auf ihm grundsätzlich mögli-

chen Widerstand verzichten334. Nach der Rechtsprechung muss es sich dabei um eine po-

tentielle Gewaltanwendung des Täters in Gestalt von Körperverletzungs- oder gar Tö-

tungshandlungen handeln335. 

Die sexuelle Handlung selbst kann nicht die (einzige) Einwirkung des Täters sein336. 

Ebenfalls keine ausreichende Einwirkung ist eine Drohung des Täters, denn das Opfer 

fürchtet sich nicht vor der Drohung als Ankündigung eines Übels, sondern vor ihrer Ver-

wirklichung – der Zufügung des Übels337. Das gilt auch, wenn die Drohung die Intensität 

gemäß § 177 Abs. 1 Alt. 2 StGB besitzt. Das Überreden oder Überzeugen des Opfers 

durch den Täter von den Vorteilen einer sexuellen Handlung ist ebenfalls nicht tatbe-

standsmäßig338.  

Das Opfer wird aufgrund der als schutzlos erkannten Lage durch seine Angst vor der 

möglichen Gewaltanwendung motiviert, sexuelle Handlungen zu dulden oder vorzuneh-

men. Es genügt nicht, dass das Opfer möglichen Widerstand aus Angst vor der Zufügung 

                                                                 
331  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 9; Fischer, 

ZStW 112 (2000), 75 (82); krit. Mildenberger, S. 58 ff. 
332  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) Rn. 9. 
333  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3) (a). 
334  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (397); Laubenthal, Rn. 204. 
335  BGH, Urt. v. 27.3.2003 – 3 StR 446/02, NStZ 2003, 533 (534); BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, 

NStZ 2006, 395 (396) = BGHSt 50, 359 (366); BGH, Beschl. v. 4.4.2007 – 4 StR 345/06, NStZ 2008, 50 

(52) = BGHSt 51, 280 (284); BGH, Beschl. v. 11.6.2008 – 5 StR 193/08, NStZ 2009, 263 (263); BGH, 

Beschl. v. 10.5.2011 – 3 StR 78/11, NStZ 2012, 34 (34). 
336  Fischer, StGB, § 177 Rn. 26 mit dem zutreffenden Hinweis, dass eine Person ihren Widerstand gegen 

sexuelle Handlungen nicht aufgibt, wenn diese Handlungen das Einzige sind das sie fürchtet. 
337  Fischer, StGB, § 177 Rn. 25; Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (82); Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 

43. Spricht der Täter die Drohung tatsächlich aus, droht er im Sinne der Alt. 2, die damit verwirklicht ist. 
338  Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (82); a. A. Frommel, ZRP 1988, 233 (235). 
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anderer Übel – etwa soziale Nachteile wie Zerstörung der Ehe durch den Schwiegerva-

ter339 oder die Kündigung des Arbeitsverhältnisses – unterlässt340. Dem stimmt die Lite-

ratur nahezu vollständig zu341. Diese fast einhellige Ansicht findet keinen Anhalt im Wort-

laut, denn als Einwirkung eines Täters kommt zunächst jedes beliebige – nicht nur ge-

walttätiges – Verhalten gegenüber dem Opfer in Betracht342. Im Hinblick darauf, dass 

Fälle beschrieben werden343, bei denen eine weibliche Person aufgefordert wird, sexuelle 

Handlungen zu dulden oder vorzunehmen und dies aus Angst vor dem Verlust ihres Ar-

beitsplatzes unternimmt, ist die Gültigkeit dieser Beschränkung des Tatbestandes zu prü-

fen. 

Als Begründung für die einschränkende Auffassung, nach der sich das Opfer nur dann in 

einer schutzlosen Lage befindet, wenn es sich vor Gewalteinwirkungen fürchtet, wird der 

Wille des Gesetzgebers angeführt, der eben in diesen Fällen der Furcht vor Gewaltanwen-

dung durch den körperlich überlegenen Täter Strafbarkeitslücken schließen wollte344. Aus 

der Systematik der Norm wird abgeleitet, dass deren „innere Stimmigkeit“345 entfällt, 

wenn auch soziale Nachteile als Grund für das Erstarren des Opfers akzeptiert werden, da 

dann Handlungen unterschiedlichsten Unrechtsgehalts mit derselben Strafe bedroht wer-

den346. § 177 StGB will das Recht der sexuellen Selbstbestimmung jedoch nur vor beson-

ders intensiven Angriffsformen schützen347. Würde man den Tatbestand derart ausweiten, 

wäre der Unterschied zu den Delikten des sexuellen Missbrauchs weitgehend eingeeb-

net348. Nach Sinn und Zweck muss es sich bei der Einwirkung um eine Handlung handeln, 

der das Opfer konkret hilflos ausgeliefert ist, d. h. die zum Zeitpunkt des Bestehens der 

schutzlosen Lage „an Ort und Stelle“349 ausgeführt werden kann. Unzureichend ist es, 

wenn diese erst für einen späteren Zeitpunkt droht350. Rein soziale Nachteile beschränken 

die unmittelbaren körperlichen Verteidigungs- oder Fluchtmöglichkeiten des Opfers nicht 

wesentlich, so dass sie keine schutzlose Lage zu begründen vermögen351. Bei Alt. 3 soll 

es sich um einen Auffangtatbestand der Drohungsalternative handeln, der nur dann erfüllt 

                                                                 
339  So der Sachverhalt bei BGH, Urt. v. 27.3.2003 – 3 StR 446/02, NStZ 2003, 533. 
340  BGH, Urt. v. 4.4.2007 – 2 StR 34/07, NStZ 2007, 468 (52) Rn. 15; BGH, Beschl. v. 11.6.2008 – 5 StR 

193/08, NStZ 2009, 263 (263); BGH, Beschl. v. 4.12.2008 – 3 StR 494/08, NStZ 2009, 443 (443); BGH, 

Beschl. v. 7.7.2009 – 3 StR 223/09, NStZ 2010, 149 (149); BGH, Beschl. v. 21.12.2010 – 3 StR 401/10, 

NStZ-RR 2011, 116 (117);  
341  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 9; Laubent-

hal, Rn. 206; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 43; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 

Rn. 25; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 50; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 95; Wolters, in: SK, 

StGB, § 177 Rn. 13b; Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (82); krit. Mildenberger, S. 58 ff. 
342  Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (83): „Sie umfaßt von der Gewaltanwendung bis zur argumentativen Über-

redung die gesamte Bandbreite möglichen Verhaltens“. 
343  Plogstedt/Degen, S. 20 ff.; Kausch, Martina, Sexuelle Nötigung im Vorstellungsgespräch, abrufbar unter: 

http://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article107883673/Sexuelle-Noetigung-im-Vorstellungsge-

spraech.html (besucht am 20.11.2015) 
344  So BGH, Urt. v. 27.3.2003 – 3 StR 446/02, NStZ 2003, 533 (534) mit Verweis auf BT-Drs. 13/7324 vom 

21.3.1997, S. 6.  
345  BGH, Urt. v. 27.3.2003 – 3 StR 446/02, NStZ 2003, 533 (534). 
346  Laubenthal, Rn. 206. 
347  BGH, Urt. v. 27.3.2003 – 3 StR 446/02, NStZ 2003, 533 (534). 
348  BGH, Urt. v. 27.3.2003 – 3 StR 446/02, NStZ 2003, 533 (534). 
349  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 95. 
350  Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (83). 
351  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 9; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 43; Folkers, 

NStZ 2005, 181 (182); Lehmann, NStZ 2002, 353 (353). 
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sein könne, wenn ebenfalls mindestens Gefahr für Leib oder Leben bestehe352. Wenn das 

Opfer in der Lage ist, nach rationaler Abwägung der Vor- und Nachteile sich für den 

Sexualkontakt zu entscheiden, liegt keine schutzlose Lage vor353. 

Diese Argumente überzeugen nur teilweise: Ein Auffangtatbestand kommt nur dann zum 

Tragen, wenn der speziellere Tatbestand nicht verwirklicht wird. Hingegen kann § 177 

Abs. 1 Nr. 3 StGB auch neben Nr. 1 oder Nr. 2 treten, wenn ein über diese Alternativen 

hinausgehendes Unrecht festgestellt wird354. Auch die Abgrenzung zu Missbrauchstatbe-

ständen hat nicht zwingend danach zu erfolgen, ob die Anwendung von Gewalt oder so-

zialen Nachteilen befürchtet wird. Die Abgrenzung richtet sich primär danach, ob ein ent-

gegenstehender Wille des Opfers generell möglich ist355. Mit dem Verweis auf die Geset-

zesmaterialien ist belegt, dass es dem Gesetzgeber darum ging, Strafbarkeitslücken zu 

schließen, die sich aus inneren Umständen des Opfers ergaben. Furcht vor sozialen Nach-

teilen sind jedoch ebenfalls innere Umstände des Opfers, die zu Strafbarkeitslücken füh-

ren. Der Verweis überzeugt aufgrund des indifferenten Wortlauts, der nicht nach Anlass 

der Furcht (vor Gewalt oder anderen Übeln) unterscheidet, nicht. Schwerer wiegt das his-

torisch-systematische Argument, dass alle Alternativen für die innere Stimmigkeit der 

Norm vergleichbaren Unrechtsgehalt besitzen müssen. Da es sowohl bei der Einführung 

der Drohungsalternative als auch der Ausnutzungsvariante darum ging, Strafbarkeitslü-

cken zu schließen und nicht, den Tatbestand in Richtung der Fallkonstellationen geringe-

ren Unrechts oder geringerer Angriffsintensität zu erweitern, muss Nr. 3 diesbezüglich 

einer Gewaltanwendung (nach dem restriktiven Gewaltbegriff) oder einer Drohung mit 

gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben entsprechen. 

Mildenberger weist darauf hin, dass es nicht einleuchte, dass zwar körperliches Ausgelie-

fertsein von § 177 StGB geschützt, soziales Ausgeliefertsein hingegen nur über § 240 

StGB erfasst sei, der dem Unrechtsgehalt der Verletzung des sexuellen Selbstbestim-

mungsrechts nicht gerecht werde356. Angriffsintensität und Rechtsgutsgefährdung auf Op-

ferseite seien relational zu betrachten, so dass fehlende Angriffsintensität wie bei Nr. 3 

durch hohe Schutzbedürftigkeit des Opfers kompensiert werde357. Ist die Schutzbedürf-

tigkeit des Opfers nur ausreichend hoch, d. h. sind die sozialen Übel nur schwer genug, 

bringen diese das Opfer wenigstens mittelbar in Lebens- oder Leibesgefahr und fügen sich 

so in den von § 177 StGB benötigen Unrechtsgehalt ein. Ob diese Überlegungen einer 

genaueren Nachprüfung standhalten, ist zu prüfen: 

Das Opfer soll nach allgemeiner Ansicht aus Furcht motiviert sein, die sexuelle Handlung 

hinzunehmen. Es trifft – mit Ausnahme allein der Fälle, in denen es aufgrund Schreckens 

erstarrt – stets unter dem Eindruck der für die schutzlose Lage maßgebenden Umstände 

eine Entscheidung. Dieser liegt die Abwägung zugrunde, sexuelle Handlungen gegen sei-

nen Willen hinzunehmen oder hierzu durch Gewalt gezwungen zu werden. Erkennt das 

Opfer, dass an der sexuellen Handlung kein Weg vorbeiführt, kann es sich entscheiden, 

                                                                 
352  Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 13b. 
353  Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 50. 
354  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3). 
355  BVerfG, Beschl. v. 1.7.2004 – 2 BvR 568/04, NStZ 2005, 30 (30) Rn. 5; Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. 

II. 4. c) bb). 
356  Mildenberger, S. 60. 
357  Mildenberger, S. 61. 
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auf Widerstand zu verzichten ohne dass dies Auswirkungen auf die Strafbarkeit des Täters 

hat. Fürchtet sich das Opfer hingegen nur vor sozialen Nachteilen – z. B. weil es weiß, 

dass der Täter keine Gewalt ausüben wird – besteht für das Opfer hingegen eine Möglich-

keit, sich der sexuellen Handlung zu entziehen. Entweder es beugt sich dem empfindli-

chen Übel oder es widersteht, ggf. durch körperlichen Widerstand. In beiden Fällen(!) 

kommt es nicht zur sexuellen Handlung gegen den Willen des Opfers, sondern allenfalls 

zum Eintritt des empfindlichen Übels358. Üblicherweise – wenn auch nicht zwingend – 

realisieren sich die empfindlichen Übel erst außerhalb der konkret schutzlosen Lage359.  

Die Schutzbedürftigkeit des Opfers, das sich vor rein sozialen Nachteilen fürchtet, ist da-

her geringer als die des Opfers, welches Gewalt fürchten muss. Sie ist nicht ausreichend 

hoch, um mit der Schutzbedürftigkeit eines mit Gewalt bedrohten Opfer vergleichbar zu 

sein, denn im Fall sozialer Nachteile hat das Opfer eine reale Chance, der sexuellen Hand-

lung zu entgehen und muss diese nach der gegenwärtigen Konzeption zum Schutz des 

Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung auch nutzen. Die Angemessenheit dieser Konzep-

tion mag zweifelhaft sein, denn sie zwingt das Opfer in z. T. gravierende Nachteile, um 

eine Rechtsgutsverletzung abzuwenden. Im Vergleich zu anderen, nicht persönlichen 

Rechtsgütern, wie den Vermögensdelikten, scheint der Schutzbereich unangemessen eng. 

Das liegt einerseits am unflexiblen Verbrechensstrafrahmen, der für eine Einbeziehung 

von Taten geringeren Unrechts keine Handhabe bietet, zeugt jedoch auch von den rechts-

politischen Schwierigkeiten im Umgang mit dem Recht auf sexuelle Selbstbestim-

mung360.  

Wenn das Opfer Gewalt fürchten muss, hat es keine reale Chance der sexuellen Handlung 

zu entgehen. Es hat allein die Wahl zwischen sexueller Handlung mit und ohne vorherige 

Gewaltanwendung und ist aus diesem Grund schutzbedürftiger als das Opfer, welches 

durch die Inkaufnahme sozialer Nachteile der sexuellen Handlung entgehen kann. 

Die Schutzbedürftigkeit von Personen, die von sozialen Nachteilen am Arbeitsplatz als 

Einwirkung des Täters bei bestehender schutzloser Lage ausgehen, ist nicht ausreichend 

hoch, um daraus eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf (un-)mittelbare Lebens- oder Lei-

besgefahr bei einer Gewalteinwirkung abzuleiten. Sofern man bei sozialen Nachteilen 

überhaupt von einer schutzlosen Lage ausgehen kann, sind diese jedenfalls nicht ausrei-

chend als mögliche Einwirkung auf das Opfer. 

                                                                 
358  Im Ergebnis so auch Folkers, S. 71. 
359  Etwas Anderes würde für die Androhung von beruflichen Nachteilen nur dann gelten, wenn der Arbeits-

platz als solcher eine schutzlose Lage darstellen würde. Das lässt sich jedoch aufgrund der unterschiedli-

chen Umstände eines Arbeitsplatzes nicht grundsätzlich annehmen. Auch wäre es sachfremd, einen kon-

kreten Arbeitsplatz, der nominal die Anforderungen an die schutzlose Lage erfüllt (körperlich überlegener 

Mitarbeiter, keine hilfsbereiten Dritten, keine Fluchtmöglichkeit) generell als schutzlose Lage zu bezeich-

nen, die Zwang ausübt. Hierfür müssen weitere Umstände hinzutreten. 
360  Das Rechtsgut, welches bei einer Drohung mit sozialen Nachteilen verletzt ist, wenn das Opfer der Dro-

hung standgehalten hat, ist nicht das sexuelle Selbstbestimmungsrecht, in das der Täter aufgrund des ent-

gegenstehenden Willen gerade nicht eingreifen konnte. 
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(c) Tathandlung Ausnutzen? 

Wie oben bereits dargestellt, ist § 177 Abs. 1 StGB in den Alt. 1 und 2 so konzipiert, dass 

die Norm eine Nötigungskomponente und eine damit final verknüpfte sexuelle Kompo-

nente erfordert361. Ob dies auch für die Ausnutzenalternative gilt, ist jedoch umstritten.  

Das Gesetz schreibt für diese Tatbestandsalternative im Gegensatz zu den beiden anderen 

Alternativen keine bestimmte Handlungsform vor362. Verlangt wird allein, dass der Täter 

„unter Ausnutzung […] nötigt“, um sexuelle Handlungen zu dulden oder vorzunehmen. 

Ausnutzen bedeutet, etwas oder jemanden in rücksichtsloser, egoistischer Weise für seine 

Zwecke in Anspruch zu nehmen oder aus seiner vorteilhaften Situation für sich beden-

kenlos Nutzen zu ziehen363. Ausnutzen beschreibt mithin keine Handlung, sondern be-

wertet eine Handlung im Verhältnis zu den Umständen364. Der Täter nutzt aus, wenn die 

Tathandlung durch die schutzlose Lage ermöglicht oder mindestens erleichtert wurde und 

der Täter dies erkennt und sich zunutze macht365. 

Anders als bei § 237 StGB a. F. ist nicht erforderlich, dass der Täter selbst das Opfer in 

die schutzlose Lage bringt. Es genügt, wenn er es in dieser Lage vorfindet366. Oder anders 

ausgedrückt: „Der Täter muss das Ausgeliefertsein des Opfers dazu ausnutzen, dieses zur 

Duldung oder Vornahme sexueller Handlungen zu nötigen. Dies bedeutet, dass […] das 

Opfer in die sexuellen Handlungen nicht einwilligt und dass es gerade wegen seiner 

Schutzlosigkeit auf einen grundsätzlich möglichen Widerstand verzichtet, das Opfer also 

die Handlungen nur wegen seiner Schutzlosigkeit vornimmt oder geschehen lässt“367. 

Man könnte daher erwarten, dass die nach dem Wortlaut erforderliche Nötigungshandlung 

durch das Merkmal der Ausnutzung konkretisiert wird. 

(aa) Ansicht der Rechtsprechung 

Nach Ansicht der Rechtsprechung ist eine über die sexuelle Handlung hinausgehende Nö-

tigungshandlung jedoch nicht erforderlich368. In seiner Entscheidung vom 20.10.1999 hat 

der 2. Strafsenat des BGH die „Einaktigkeit“ dieser Tatbestandsalternative bestätigt: 

Eine Nötigung im Sinne von § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB liegt danach auch dann vor, wenn 

die Nötigungshandlung nicht die Voraussetzungen des § 240 Abs. 1 StGB erfüllt, denn 

nötigen bedeutet lediglich, einer anderen Person ein von ihr nicht gewolltes Verhalten 

aufzuzwingen. Begrifflich wird daher jede Einwirkung von Zwang auf den Willen eines 

                                                                 
361  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (1) (b). 
362  Fischer, StGB, § 177 Rn. 32. 
363  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 229, Stichwort „ausnutzen“. 
364  Fischer, StGB, § 177 Rn. 34. 
365  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 10; kritisch 

zur Begrifflichkeit Fischer, StGB, § 177 Rn. 34; Mildenberger, S. 65; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, 

StGB, § 177 Rn. 25; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 46. 
366  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (141) = BGHSt 45, 253.; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 9; Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (99). 
367  BGH, Beschl. v. 1.12.2009 – 3 StR 479/09, NStZ 2010, 273 (274) Rn. 7; BGH, Beschl. v. 10.5.2011 – 3 

StR 78/11, NStZ 2012, 34 (34). 
368  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 = BGHSt 45, 253. Diese Auffassung wurde in 

der Fassung der noch weiter gehenden, heute nicht mehr aufrecht erhaltenen Rechtsprechung des BGH, 

Urt. v. 28.1.2004 – 2 StR 351/03, NStZ 2004, 440 vom BVerfG für ausreichend bestimmt gehalten, 

BVerfG, Beschl. v. 1.7.2004 – 2 BvR 568/04, NStZ 2005, 30. 
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anderen erfasst. Dass diese Einwirkung eine gewisse Qualität erreicht, ist nur dort erfor-

derlich, wo dies vorgeschrieben ist, um den Schutz der Willensfreiheit des Einzelnen auf 

den strafwürdigen Bereich zu beschränken, so wie dies z. B. in § 240 Abs. 1 oder in § 253 

Abs. 1 StGB geschehen ist. Ob das Nötigen einer anderen Person strafbar ist, hängt vom 

Angriffsmittel ab, wie in § 240 Abs. 1 StGB, wo nur Gewalt und Drohung strafbar sind. 

Wenn aber erst die tatbestandliche Verknüpfung mit einem benannten Angriffsmittel das 

Nötigen zur strafbaren Nötigung macht, folgt daraus zwingend, dass der Begriff des Nö-

tigens im Kontext anderer Vorschriften in seinem Bedeutungsgehalt nicht mit einer Nöti-

gung i. S. des § 240 Abs. 1 StGB gleichgesetzt werden kann369. Dass der Begriff des 

Nötigens und die Nötigung nach § 240 StGB nicht deckungsgleich sind, folgt auch aus § 

121 Abs. 1 Nr. 1 StGB, wo auf § 240 StGB hingewiesen wird, was nicht erforderlich 

gewesen wäre, wenn die Begriffe deckungsgleich sind. Aus der systematischen Struktur 

des § 177 Abs. 1 StGB ergibt sich nichts Anderes, legt man das soeben Festgestellte und 

die Gleichrangigkeit der drei Tatbestandsalternativen370 zu Grunde. Die Ausnutzung einer 

schutzlosen Lage sei kein qualifizierendes Merkmal eines ansonsten durch § 240 Abs. 1 

StGB definierten Nötigungshandlung. Auch die Entstehungsgeschichte spreche dafür, da 

Ziel der Tatbestandserweiterung war, die Fälle zu erfassen, in denen das Opfer ohne An-

wendung von Gewalt oder Drohung sexuelle Handlungen erduldet oder vornimmt, weil 

es sich in einer hilflosen Lage befindet und Widerstand gegen den überlegenen Täter aus-

sichtslos erscheint371. 

Da in § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB gerade kein spezifisches Zwangsmittel angegeben sei, 

muss sich die Zwangswirkung aus den Umständen ergeben, welche die Lage des Opfers 

konstituieren. Käme es auf die Zwangswirkung der spezifischen Schutzlosigkeit nicht an, 

müsste das Gesetz sie nicht zur Voraussetzung der Nötigung nach dieser Norm machen372. 

Indem die Rechtsprechung auf eine gesonderte Nötigungskomponente bei § 177 Abs. 1 

Nr. 3 StGB verzichtet, wendet sie sich zugleich gegen die Zweiaktigkeit des Tatbestandes 

und stellt damit die Zweiaktigkeit der sexuellen Nötigung des § 177 StGB als solches und 

in Folge dessen jeder Nötigung in Frage.  

(bb) Ansichten in der Literatur  

Die Rechtsprechung ist im Schrifttum teilweise auf Zustimmung, überwiegend jedoch auf 

Ablehnung gestoßen. Frommel begrüßt ausdrücklich, dass die Rechtsprechung die Dokt-

rin aufgegeben habe, dass die Nötigungshandlung nicht mit dem Nötigungserfolg zusam-

menfallen dürfe. Insbesondere für § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB reiche es aus, dass Zwang 

durch die sexuelle Handlung gegen eine schutzlose Person ausgeübt werde373. Hörnle 

spricht sich für Einaktigkeit im Zwei-Personen-Verhältnis aus, nimmt jedoch in den Fäl-

len der Vornahme von sexuellen Handlungen an oder durch eine dritte Person Zweiak-

tigkeit an374. Erforderlich sei in diesen Fällen eine weitere Handlung des Täters, wie z. B. 

eine Aufforderung an das Opfer, sexuelle Handlungen an dem Dritten vorzunehmen375. 

                                                                 
369  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (141). 
370  Festgestellt durch BGH, Urt. v. 3.11.1998 – 1 StR 521/98, NStZ 1999, 130 (130) = BGHSt 44, 228. 
371  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (141). 
372  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) Rn. 9. 
373  Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 55. 
374  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 94. 
375  Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 94. 
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Gegen die Konzeption der Zweiaktigkeit – jedenfalls in Zwei-Personen-Verhältnissen – 

wird angeführt, dass es oft praktisch schwierig sei, zwischen der ersten, nötigenden Hand-

lung und der zweiten, der sexuellen Handlung zu unterscheiden, wenn diese in einer Be-

wegung vorgenommen werden376.  

Die h. M. im Schrifttum lehnt die Ansicht der Rechtsprechung ab, dass es über die sexu-

elle Handlung hinaus keiner weiteren Handlung des Täters bedürfe. Sie sieht auch in der 

Ausnutzungsalternative des § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB eine zweiaktige Nötigung und damit 

das Erfordernis einer Nötigungshandlung377. Welche Anforderungen an diese zu stellen 

sind, ist freilich umstritten.  

Grammatikalisch sei nötigen „unter“ und nicht „durch“ Ausnutzung einer schutzlosen 

Lage vorgeschrieben, so dass im Ausnutzen allein keine Nötigung liegen könne378. Das 

Ausnutzen selbst stelle keine Handlung dar. Nötigen durch Ausnutzen sei daher nicht 

möglich379. Dass willensbeugendes Verhalten des Täters verlangt wird, zeige sich nicht 

allein im Wort nötigen, sondern auch darin, dass das Opfer nach dem Tatbestand aus-

drücklich den Einwirkungen des Täters ausgesetzt sein müsse380. Bei den Einwirkungen 

könne es sich nicht allein um die sexuellen Handlungen handeln, denn keine Person würde 

aus Angst allein vor der sexuellen Handlung auf Widerstand gegen diese verzichten381. 

Systematisch wird angeführt, dass nach der Ansicht der Rechtsprechung in § 177 Abs. 1 

Nr. 3 StGB als einzigem aller Nötigungsdelikt die Unterscheidung zwischen Nötigungs-

handlung und -erfolg aufgegeben werde, was zwar grundsätzlich möglich sei, aber da sys-

tematische Widersprüche mit den Alt. 1 und 2 derselben Norm und innerhalb desselben 

Satzes entstünden, sei diese Auffassung nicht überzeugend und zeige die Schwächen der 

Konzeption der Rechtsprechung382. Darüber hinaus könne die Einaktigkeitskonzeption 

nur für die Fälle gelten, in denen das Opfer Handlungen des Täters an sich dulde. Nicht 

hingegen in Fällen, in denen das Opfer Handlungen am Täter oder an einem Dritten vor-

nimmt oder von einem Dritten duldet383. Im Sinne des Bestimmtheitsgebots und des Ver-

bots der Entgrenzung und Verschleifung von Tatbestandsmerkmalen sei es erforderlich, 

dass der Normadressat erkennen könne, was von ihm verlangt wird384.  

Teilweise wird vertreten, die Nötigungshandlung könne in jeder beliebigen Handlung lie-

gen, die nicht die Qualifikation der § 177 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB und auch nicht die des 

                                                                 
376  Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 3. Diese Abgrenzung birgt jedoch die gleichen Schwierigkeiten, wie die 

Gewaltalternative, wenn die Handlung des Täters sich in einer Körperbewegung erschöpft, mit der er Ge-

walt anwendet und zugleich eine sexuelle Handlung vornimmt, vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) 

bb) (1) (d). 
377  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 11 f.; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 47 ff.; 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 30 ff.; Fischer, StGB, § 177 Rn. 36a ff.; Laubenthal, 

Rn. 199 f.; Gössel, § 2 Rn. 43; Folkers, NStZ 2005, 181 (182). 
378  Fischer, StGB, § 177 Rn. 33; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 11; Folkers, NStZ 2005, 181 

(182). 
379  Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (85). 
380  Folkers, NStZ 2005, 181 (182). 
381  Fischer, StGB, § 177 Rn. 26; vgl. auch diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3) (b). 
382  Fischer, StGB, § 177 Rn. 36b. 
383  Fischer, StGB, § 177 Rn. 36c. 
384  Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 34. 
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§ 240 Abs. 1 StGB erreichen müsse385. Dagegen wird von Vertretern des Schrifttums ver-

langt, dass die Anforderung des § 240 Abs. 1 StGB auch in diesem Fall erfüllt sein müss-

ten, da nötigen stets Zwang erfordere und die Mittel zur Ausübung von Zwang allein Ge-

walt oder eine (konkludente) Drohung mit einem empfindlichen Übel seien386. 

(cc) Stellungnahme 

Mit seiner Entscheidung zur Verfassungsmäßigkeit der Auslegung des § 177 Abs. 1 Nr. 

3 StGB durch den BGH hat das BVerfG judiziert, dass der Verzicht auf eine separate 

Nötigungshandlung, mithin die Einaktigkeit des Tatbestandes, nicht gegen das Be-

stimmtheitsgebot verstößt387. Damit ist jedoch noch keine Entscheidung darüber getrof-

fen, ob diese Auslegung sinnvoll und geboten ist. Da die Zweiaktigkeitskonzeption erst 

Recht den verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt, gewährleistet sie doch, dass im 

systematischen Gefüge der Tatbestandsalternativen und der übrigen Nötigungstatbestände 

eine einheitliche Terminologie zur Anwendung gelangt.  

Der Wortlaut verlangt vom Täter, dass dieser nötigt unter Ausnutzung der schutzlosen 

Lage. Dass darin eine Nötigung im Sinne von § 240 Abs. 1 StGB gesehen wird, liegt nahe, 

ist jedoch nicht zwingend, wenn man mit der Rechtsprechung388 davon ausgeht, dass es 

auch Nötigungen unterhalb dieser Schwelle oder mit anderen Zwangsmitteln geben kann 

und § 240 StGB als „Strafbare Nötigung“ zutreffender bezeichnet wäre. Zu einem anderen 

Ergebnis gelangt nur, wer § 240 StGB als Definition der Nötigung als solcher versteht, 

für den es keine Nötigung außerhalb der strafbaren geben kann. Ob der allgemeine Wort-

sinn die weite Interpretation eines Nötigens unterhalb der strafbaren Nötigung stützt, ist 

zweifelhaft. Die Allgemeinheit verwendet die begrifflichen Definitionen der Straftatbe-

stände nach Laienart, verbindet damit jedoch stets eine – wenn auch nicht immer zutref-

fend verknüpfte – Strafbarkeit. So wird z. B. der Begriff der Körperverletzung allgemein 

als strafbares Unrecht verstanden, auch wenn die juristische Definition und damit die Ein-

griffsschwelle oder die Abgrenzung zur schweren Körperverletzung einer juristisch nicht 

vorgebildeten Person nicht geläufig ist. In diesem Sinn dürfte auch der Begriff „Nötigung“ 

allgemein als stets strafbares Unrecht verstanden werden. Letztlich kann das allgemeine 

Sprachempfinden jedoch nicht allein Grundlage der Grenzziehung des Tatbestandes sein, 

da das allgemeine Sprachempfinden von vielen Einflüssen – nicht zuletzt auch von Fehl-

vorstellungen – geprägt wird, die für die juristische Diskussion unbeachtlich sind. Sofern 

keine Denkgrundsätze verletzt werden, steht es dem Gesetzgeber frei, den Begriff der 

Nötigung einzuschränken und damit auch einen Bereich der straffreien Nötigung anzuer-

kennen. Wenn dagegen vorgebracht wird, es gebe keine Zwangsmittel unterhalb der Ge-

walt und Drohung, beweist § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB doch das Gegenteil, indem die Aus-

übung von Zwang auch in der Ausnutzung von Umständen liegen kann, die eine Person 

                                                                 
385  Z. B. Wegschicken von Spaziergängern, die dem von dem Täter ausgewählten Opfer zur Hilfe kommen 

könnten und das Opfer damit demoralisieren, Folkers, NStZ 2005, 181 (182).  
386  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 11; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 51; Fischer, 

ZStW 112 (2000), 75 (85 f.). 
387  BVerfG, Beschl. v. 1.7.2004 – 2 BvR 568/04, NStZ 2005, 30 (30) Rn. 4. 
388  Das BVerfG (a. a. O.) formuliert: „§ 240I StGB stellt das Nötigen nur bei Einsatz bestimmter, umschrie-

bener Nötigungshandlungen unter Strafe. […] Danach macht erst die tatbestandliche Verknüpfung mit 

den Tatmitteln Gewalt oder Drohung mit einem empfindlichen Übel in § 240I StGB das Nötigen zur 

strafbaren Nötigung. Dies lässt den Schluss zu, dass der Begriff des Nötigens im Kontext anderer Vor-

schriften in seinem Bedeutungsgehalt nicht mit einer Nötigung i. S. d. § 240I StGB gleichzusetzen, son-

dern ein weiter reichender Sinngehalt zu Grunde zu legen ist“. 
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in eine schutz- oder hilflose Lage bringen oder gebracht haben. Im Ergebnis ist es nach 

hier vertretener Auffassung unter Berücksichtigung des Wortlauts und der Systematik des 

Gesetzes nicht erforderlich, dass der Täter durch eine Nötigung im Sinne des § 240 Abs. 

1 StGB nötigen muss, um § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB zu verwirklichen. Es genügt jede 

nötigende Handlung.  

Damit ist bereits angedeutet, dass auf eine gesonderte nötigende Handlung – gegen die 

Auffassung der Rechtsprechung – nicht verzichtet werden kann. Der Wortlaut spricht ein-

deutig dafür, eine separate Nötigungshandlung zu verlangen, da er erfordert, dass der Tä-

ter das Opfer „nötigt, […] sexuelle Handlungen des Täters […] zu dulden“. Es überzeugt 

nicht, darauf mit dem Argument zu verzichten, es sei keine bestimmte Zwangshandlung 

erforderlich, weshalb diese auch in der sexuellen Handlung liegen könne. Mangels Qua-

lifikation der erforderlichen Handlung auf diese als solche zu verzichten ist ein Schluss, 

der sich aus dem Gesetz nicht entnehmen lässt. Zu Recht wird kritisiert, dass die Auffas-

sung der Rechtsprechung nicht nur den Wortlaut überdehnt, sondern auch den Tatbestand 

weitgehend in die subjektive Opfersicht verschiebt. Dass die Qualität der nötigenden 

Handlung unterhalb der Schwelle des § 240 Abs.1 StGB liegen kann und dennoch mit den 

beiden anderen Alternativen des § 177 Abs. 1 StGB vergleichbares Unrecht verwirklicht, 

wird durch die zusätzlich erforderliche und im Gesetz aus diesem Grund auch vorausge-

setzt schutzlose Lage gewährleistet. Freilich könnte man dies auch annehmen, wenn man 

die Anforderung des § 240 Abs. 1 StGB an die Nötigungshandlung stellt. Dagegen spricht 

jedoch, dass in der Ausnutzenalternative tatsächlich nicht die Nötigungshandlung qualifi-

ziert wird, sondern die Umstände, die für die Zwangslage konstitutiv sind. Der Schwer-

punkt des Zwangs ist deshalb in den Umständen zu sehen. Zusätzlich eine Nötigung gem. 

§ 240 Abs. 1 StGB zu verlangen, wäre eine zu restriktive Interpretation des § 177 Abs. 1 

Nr. 3 StGB. Auf die Nötigungshandlung völlig zu verzichten, führt zwar nicht zu Abgren-

zungsschwierigkeiten ist jedoch vom Wortlaut nicht gedeckt und verkennt die für § 177 

StGB konstitutive Nötigungskomponente, die auch im Zwei-Personen-Verhältnis vorlie-

gen muss. Wenn in Einzelfällen die körperliche Nötigungshandlung des Täters mit seiner 

sexuellen Handlung zusammenfallen kann, stellt dies keinen Anlass dar, auf die grund-

sätzlich gebotene Trennung zwischen Nötigungshandlung und Nötigungserfolg zu ver-

zichten. 

(dd) Abgrenzung zur Widerstandsunfähigkeit 

Mit der Einführung der Ausnutzungsalternative und insbesondere nach der Entscheidung 

des BGH vom 28.1.2004389 entstand Streit darüber, wie § 177 StGB in dieser Alternative 

von § 179 StGB abzugrenzen sei, wenn es nicht darauf ankomme, ob das Opfer seine 

schutzlose Lage erkenne und der Täter keine gesonderte Nötigungshandlung vornehmen 

müsse. Das BVerfG hat mit seiner den Bundesgerichtshof bestätigenden Entscheidung 

ausgeführt, dass § 179 StGB im Unterschied zu § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB diejenigen Fälle 

erfasst, in denen keine Handlung gegen den Willen des Opfers vorliegt390. Maßgebendes 

Unterscheidungskriterium ist demnach, ob das Opfer generell zur Bildung eines entge-

genstehenden Willens in der Lage ist und diesen in der konkreten Tatsituation gebildet 

                                                                 
389  BGH, Urt. v. 28.1.2004 – 2 StR 351/03, NStZ 2004, 440. 
390  BVerfG, Beschl. v. 1.7.2004 – 2 BvR 568/04, NStZ 2005, 30 (30) Rn. 5. 
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hat. Ist das Opfer hingegen hierzu generell oder in der Tatsituation – z. B. aufgrund Be-

wusstlosigkeit – nicht in der Lage, scheidet § 177 StGB aus, der Willensbeugung voraus-

setzt. Stattdessen kommt § 179 StGB in Betracht, bei dem der Täter den Umstand der 

diesbezüglichen Willenslosigkeit ausnutzt391. Dem stimmt die h. M. der Literatur im Er-

gebnis zu392.  

(d) Finalzusammenhang 

Wie bei der Gewalt- und Drohungsalternative ist dem Wortlaut nach Finalität in der Tä-

terhandlung erforderlich. Die Zwangshandlung muss auch in dieser Alternative zielge-

richtet sein auf Ermöglichung der sexuellen Handlung393. 

(e) Zwischenfazit 

Die im Arbeitsverhältnis weitgehend fremdbestimmten zeitlichen und örtlichen Umstände 

sowie die wirtschaftliche und rechtliche Verpflichtung, den Arbeitsplatz regelmäßig auf-

zusuchen, verursachen die im zivilrechtlichen Teil dieser Arbeit aufgezeigten Zwänge der 

Opfer sexueller Belästigung, die dazu führen, dass es Tätern leichtfällt, sexuelle Über-

griffe zu begehen. Für das Strafrecht gelten die gleichen Muster. In § 177 Abs. 1 Nr. 3 

StGB wird das aufgrund äußerer und innerer Umstände schutzlose Opfer vor dem Täter 

geschützt, der diese Lage auszunutzen imstande ist. Allerdings ist die Regelung universal 

formuliert und wird von Rechtsprechung und Literatur restriktiv ausgelegt. Für die schutz-

lose Lage kommt es darauf an, dass das Opfer dem Täter physisch unterlegen ist und sich 

ihm nicht entziehen kann. Die arbeitsplatzspezifischen Ausprägungen der Umstände, dass 

das Opfer dem Täter sozial unterlegen ist und sich ihm regelmäßig nur unter Inkaufnahme 

sozialer Nachteile entziehen kann, finden keine Berücksichtigung bzw. genügen für den 

Tatbestand nicht. Ebenso wenig reicht es aus, dass sich das Opfer allein vor sozialen 

Nachteilen durch den Täter fürchtet. Einzelne Fälle sexueller Belästigung mögen unter 

diese Tatbestandalternative zu subsumieren sein. Die Aufforderung zum sexuellen Ver-

kehr am Arbeitsplatz z. B. durch den Vorgesetzten ist für sich genommen noch nicht aus-

reichend für eine sexuelle Nötigung unter Ausnutzung einer schutzlosen Lage. 

cc) Sexuelle Handlung  

Nötigungserfolg ist die Duldung oder Vornahme der sexuellen Handlung. Diese muss an 

einer Person erfolgen. Nicht ausreichend ist, dass die sexuelle Handlung vor einer Person 

vorgenommen wird. Als sexuelle Handlungen kommen mithin nur solche nach § 184h Nr. 

1 StGB in Betracht. Das Opfer muss also entweder an dem Täter oder an einer dritten 

Person sexuelle Handlungen vornehmen oder von dem Täter oder einer dritten Person an 

                                                                 
391  So bereits BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 = BGHSt 45, 253 mit krit. Anm. von 

Fischer. 
392  Fischer, StGB, § 177 Rn. 30; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 50; ausführlich Wolters, in: SK, 

StGB, § 177 Rn. 14 ff.; Frommel, in: NK, StGB, § 177 Rn. 53; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 112; Ei-

sele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 11; Laubenthal, Rn. 205; Mildenberger, S. 76 f.; a. A. 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 29. 
393  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) Rn. 11; Eisele, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 177 Rn. 11a; Folkers, NStZ 2005, 181 (182); Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 18; a. A. Hörnle, 

in: LK, StGB, § 177 Rn. 109 nach der Finalität eine „Eigenschaft von Handlungen“ sei. Da bei § 177 

Abs. 1 Nr. 3 StGB keine Nötigungshandlung erforderlich ist, sei Finalität hier abzulehnen; Mildenberger, 

S. 90 wonach Finalität in der Ausnutzungsalternative stets zu bejahen sei, da Nötigungshandlung und -

erfolg zeitlich zusammenfallen. 
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sich dulden. Körperkontakt ist erforderlich; dieser kann auch durch die Bekleidung oder 

Gegenstände vermittelt werden394. Ein Körperkontakt, der lediglich das Mittel zur Vor-

nahme der sexuellen Handlung ist, wie etwa das Festhalten des Opfers, reicht zur Tatbe-

standsverwirklichung allerdings nicht aus395.  

dd) Kausalzusammenhang 

Zwischen den beiden Komponenten des Tatbestandes muss nach der h. M. des Schrift-

tums und der Rechtsprechung ein Kausalzusammenhang bestehen396. Das Verhalten des 

Opfers – Duldung oder Vornahme sexueller Handlungen – muss die kausale Folge des 

Zwangs sein397. Das gilt auch für die Ausnutzungsalternative: auch bei § 177 Abs. 1 Nr. 

3 StGB muss der Zwang, der aus den Umständen resultiert und vom Täter ausgenutzt 

wird, ursächlich für die sexuelle Handlung sein398. 

c) Subjektiver Tatbestand  

In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz des Täters erforderlich. Der Vorsatz muss alle objekti-

ven Merkmale des Tatbestandes umfassen. Der Täter muss den entgegenstehenden Willen 

des Opfers in seinen Vorsatz aufnehmen und wenigstens billigend in Kauf nehmen, dass 

er sich darüber hinwegsetzt399. Erforderlich ist ferner, dass der Vorsatz des Täters die fi-

nale Verknüpfung zwischen der Nötigungshandlung und dem Sexualkontakt umfasst400. 

Einem Teil des Schrifttums zufolge reicht hierfür billigende Inkaufnahme durch den Täter 

nicht aus, sondern ist die Absicht des Täters bezüglich der Herstellung des Sexualkontakts 

unter Anwendung von Zwang erforderlich401.  

Für die Tatbestandsalternative Nr. 3 ist darüber hinaus erforderlich, dass der Täter die 

tatsächlichen Voraussetzungen der Schutzlosigkeit auch als Bedingung für das Erreichen 

seiner sexuellen Handlungen erkennt und erfasst, dass das Opfer gerade wegen seiner 

Schutzlosigkeit auf einen grundsätzlich möglichen Widerstand verzichtet, das Opfer also 

die Handlungen nur wegen seiner Schutzlosigkeit vornimmt oder geschehen lässt402. Dies-

bezüglich muss der Täter bedingt vorsätzlich handeln403. 

                                                                 
394  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. b) (1). 
395  BGH, Beschl. v. 26.10.2006 – 4 StR 354/06, NStZ 2007, 217. 
396  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) Rn. 9 = BGHSt 50, 359 (365f.); Folkers, 

NStZ 2005, 181 (182); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 12. 
397  Fischer, StGB, § 177 Rn. 49; Laubenthal, Rn. 161; a. A. Hörnle, in: Paeffgen, FS-Puppe, S. 1143 ff. mit 

einer Übersicht über die vertretenen Auffassungen S. 1144. 
398  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (396) Rn. 9. 
399  BGH, Beschl. v. 16.7.2003 – 2 StR 209/03, NStZ-RR 2003, 325 (325); Fischer, StGB, § 177 Rn. 51; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 58; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 13; Frommel, in: 

NK, StGB, § 177 Rn. 58; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 117. 
400  Fischer, StGB, § 177 Rn. 52. 
401  Wolters, in: SK, StGB, § 177 Rn. 16; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 13; Renzikowski, in: 

MK, StGB, § 177 Rn. 58; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 177 Rn. 39; Gössel, § 2 Rn. 53; 

a. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 123; Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 218 f. 
402  BGH, Urt. v. 25.1.2006 – 2 StR 345/05, NStZ 2006, 395 (397); BGH, Beschl. v. 10.5.2011 – 3 StR 78/11, 

NStZ 2012, 34 (34); Fischer, StGB, § 177 Rn. 53 ; Laubenthal, Rn. 213. 
403  Fischer, StGB, § 177 Rn. 53; Hörnle, in: LK, StGB, § 177 Rn. 120; a. A. Gössel, § 2 Rn. 52. 
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Kennt der Täter ein Merkmal des objektiven Tatbestandes nicht oder irrt er darüber, fehlt 

es am Vorsatz. Das gilt insbesondere dann, wenn der Täter irrtümlich von einer freiwilli-

gen Hingabe des Opfers ausgeht – auch wenn er zuvor Gewalt angewendet hat404. Glei-

ches gilt, wenn der Täter die Zwangslage des Opfers begründenden Umstände in Alt. 3 

nicht kennt, ihm also das Ausnutzungsbewusstsein fehlt405. 

d) Vollendung und Versuch 

Die Tat ist vollendet mit Beginn der Vornahme der sexuellen Handlung, wobei es sich 

nicht zwingend um die vom Täter konkret geplante sexuelle Handlung handeln muss, son-

dern bereits jede sexualbezogene mit Gewalt vorgenommene Handlung auf dem Weg zu 

diesem Endziel den Tatbestand erfüllt406. Bereits ein „Weniger“ reicht zur Vollendung 

aus und verstellt den Weg zum strafbefreienden Rücktritt407. 

Der Versuch beginnt mit dem unmittelbaren Ansetzen zur Nötigungshandlung. Das gilt 

auch, wenn das Opfer das Ziel des Täters noch nicht kennt oder der Täter sich über den 

entgegenstehenden Willen des Opfers irrt408. Verzichtet man entgegen der hier vertretenen 

Auffassung mit der Rechtsprechung auf eine gesonderte Nötigungshandlung bei § 177 

Abs. 1 Nr. 3 StGB, bleibt kein Raum für Versuch, wenn der Täter bei Vorliegen einer 

schutzlosen Lage sexuelle Handlungen am Opfer vorzunehmen beginnt, da mit der Vor-

nahme der sexuellen Handlung zugleich Vollendung eintritt409. 

e) Besonders schwere Fälle  

Nach § 177 Abs. 2 StGB sind besonders schwere Fälle der sexuellen Nötigung, nament-

lich die Vergewaltigung als Regelbeispiel eines besonders schweren Falls, strafbar. Deren 

tatbestandliche Voraussetzungen können im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht wer-

den. Besonders schwere Fälle sind Begehungsweisen der Strafnorm, die sich nach Un-

recht und Schuld von der durchschnittlichen Begehungsweise positiv abheben. Die in die-

ser Arbeit vorzunehmende Prüfung der Strafbarkeit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

hängt hiervon nicht ab. Sofern nach dem Grundtatbestand die Strafbarkeit nach einer 

Norm möglich ist, kann sie auch – bei entsprechend höherem Unrecht oder größerer 

Schuld – einen besonders schweren Fall darstellen.  

f) Zwischenfazit  

Sexuelle Belästigung liegt u. a. vor, wenn unerwünschte sexuelle Handlungen bewirken, 

dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird. Unerwünschte sexuelle Handlun-

gen eines Täters sind im Rahmen des § 177 Abs. 1 StGB nur dann strafbar, wenn der Täter 

                                                                 
404  BGH, Urt. v. 24.6.1993 – 4 StR 33/93, NStZ 1993, 581 (581) = BGHSt 39, 245; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 13. 
405  BGH, Beschl. v. 17.11.2011 – 3 StR 359/11, NStZ 2012, 268 (269); Fischer, StGB, § 177 Rn. 53. 
406  BGH, Urt. v. 16.5.1995 – 1 StR 188/95, NStZ 1996, 31 (31): Der Täter verlangte Oralverkehr und presste 

hierzu sein errigiertes Geschlechtsteil gegen das Gesicht des Opfers. Dies stellt für sich genommen eine 

sexuelle Handlung dar, die den Anforderungen des § 184h Nr. 1 StGB genügt, auch wenn der Täter den 

beabsichtigten Oralverkehr nicht erzwingen konnte. 
407  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 14; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 93. 
408  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 177 Rn. 10; Fischer, StGB, § 177 Rn. 55; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 177 Rn. 14; Renzikowski, in: MK, StGB, § 177 Rn. 93. 
409  Zur Versuchsstrafbarkeit bei Aufforderung des Opfers und dessen Ablehnung vgl. Fischer, StGB, § 177 

Rn. 55a. 
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entweder Gewalt anwendet, wobei für § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB ein restriktiver Gewalt-

begriff anzuwenden ist, der nicht jede Form körperlicher Zwangsausübung ausreichen 

lässt, sondern Gewalt im Sinne einer Körperverletzung erfordert. Strafbar ist nach § 177 

Abs. 1 Nr. 2 StGB auch der Täter, der dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 

Leben droht. Drohungen mit sozialen Nachteilen fallen nicht hierunter, da diese häufig 

bereits nicht gegenwärtig sind und wenn doch, sich allenfalls mittelfristig auf Leib oder 

Leben des Opfers auswirken können. Schließlich macht sich nach Alt. 3 strafbar, wer 

ausnutzt, dass sich das Opfer in einer schutzlosen Lage befindet. Allerdings stellt weder 

der Arbeitsplatz als solcher eine schutzlose Lage dar in welcher das Opfer den Einwir-

kungen des Täters ausgeliefert ist, noch reicht es aus, dass sich das Opfer vor sozialen 

Nachteilen – wie einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses – fürchtet.  

Zusammenfassend lässt sich konstatieren, dass die arbeitsplatzspezifischen Autoritäts- 

und Machtstrukturen weitgehend keine Berücksichtigung bei der Anwendung des § 177 

Abs. 1 StGB finden. Die hier vertretene zweiaktige Ausgestaltung des Tatbestandes er-

fordert stets eine gesonderte Nötigungshandlung, die zudem in Alt. 1 und 2 der Vorschrift 

besonders qualifiziert erfolgen muss. Eine solche Zweiaktigkeit kennt die sexuelle Beläs-

tigung am Arbeitsplatz nach § 3 Abs. 4 AGG nicht; dort ist jede unerwünschte sexuelle 

Handlung ausreichend, welche die Würde verletzt.  

Die Erzwingung von sexuellen Handlungen wird eindeutig und von nahezu 100 Prozent 

aller befragten Personen als sexuelle Belästigung angesehen. Sie ist als sexuelle Nötigung 

jedoch nur dann strafbar, wenn sie durch die qualifizierten Nötigungsmittel zielgerichtet 

herbeigeführt wird. Erreicht die Tathandlung nicht die von § 177 Abs. 1 StGB geforderte 

Schwere, kommt die Strafbarkeit nach § 240 StGB in Betracht. Unerwartetes Berühren 

der Geschlechtsteile oder die Aufforderung zu sexuellem Verkehr ohne Drohungsqualität 

genügen für eine Strafbarkeit nach § 177 Abs. 1 StGB ebenso wenig wie die Androhung 

von Nachteilen bei sexueller Verweigerung und alle weiteren in § 3 Abs. 4 AGG genann-

ten und in den Studien als Items aufgeführten Verhaltensweisen. 

g) Täterschaft und Teilnahme  

Da jedermann als Normadressat von § 7 Abs. 1 AGG in Betracht kommt, können auch 

andere Personen als der Arbeitgeber eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz begehen, 

namentlich insbesondere Personen auf gleicher oder niedriger hierarchischer Stufe (Kol-

legen), Personen auf höherer hierarchischer Stufe (Vorgesetzte) oder Personen, die nicht 

zur Belegschaft zählen (Kunden, Lieferanten, etc.). Hat eine dieser anderen Personen die 

sexuelle Belästigung begangen, kann eine Strafbarkeit des Arbeitgebers nach Beteili-

gungsgrundsätzen in Betracht kommen410. Dabei ist zu beachten, dass eine sexuelle Be-

lästigung bereits dann vorliegt, wenn eine Würdeverletzung bezweckt wird, § 3 Abs. 4 

AGG. D. h. es ist in den Kategorien des Strafrechts ausgedrückt kein Erfolg erforderlich, 

sondern der Versuch der Tat ausreichend. Für die Straftatbestände, bei denen wie bei §§ 

177 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB Versuchsstrafbarkeit angeordnet ist, bedeutet dies auch 

eine Berücksichtigung der Beteiligung am Versuch. 

                                                                 
410  Grundsätzlich kommt auch eine Prüfung der Strafbarkeit jedes möglichen weiteren Beteiligten in Be-

tracht. Diese richtet sich jedoch stets nach den allgemeinen Vorschriften. Besonderheiten können sich al-

lein für den Arbeitgeber sowohl aus der zivilrechtlichen als auch aus der ggf. vorhandenen strafrechtli-

chen Sonderstellung ergeben.  
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aa) Teilnahme des Arbeitgebers an der Tat einer anderen Person 

(1) Strafbarkeit des Arbeitgebers in mittelbarer Täterschaft gem. §§ 177 Abs. 1, 25 

Abs. 1 Alt. 2 StGB 

(a) Voraussetzungen der mittelbaren Täterschaft 

Bei § 177 Abs. 1 StGB handelt es sich weder um ein Sonder- noch ein eigenhändiges 

Delikt411, da die sexuelle Handlung nicht nur durch Körperkontakt mit dem Täter, sondern 

auch mit einem Dritten möglich ist412. Mittelbare Täterschaft des Arbeitgebers ist daher 

möglich, erfordert jedoch dessen Tatherrschaft, die sich aus der Wissens- oder Willens-

herrschaft gegenüber dem Werkzeug ergibt413. Bekanntermaßen ist hierfür – ausgenom-

men die Fallgruppe des „Täters hinter dem Täter“ – ein „Defekt“ beim Werkzeug erfor-

derlich, der die Figur des mittelbaren Täters erst ermöglicht und nach dem verschiedene 

Fallgruppen gebildet werden. Der Tatmittler kann tatbestandslos, vorsatzlos, absichtslos 

oder qualifikationslos, rechtmäßig, schuldlos oder entschuldigt handeln.  

Diese Fallkonstellationen darzustellen, ist im Rahmen dieser Arbeit weder möglich noch 

erforderlich414. Allein interessant ist der Blick auf die Fallgruppe des defektfreien Werk-

zeugs, bei dem sowohl ein strafbarer Vordermann als auch ein Hintermann existiert, der 

für die Tat des Vordermanns verantwortlich ist. In den Details ist diese Fallgruppe höchst 

umstritten415. Eine erste Orientierung gibt eine Entscheidung des BGH, nach welcher der 

Hintermann regelmäßig nicht mittelbarer Täter ist, wenn der Vordermann irrtumsfrei und 

uneingeschränkt schuldfähig handelt416: 

„Es gibt aber Fallgruppen, bei denen trotz eines uneingeschränkt verantwortlich 

handelnden Tatmittlers der Beitrag des Hintermannes nahezu automatisch zu 

der von diesem Hintermann erstrebten Tatbestandsverwirklichung führt. Sol-

ches kann vorliegen, wenn der Hintermann durch Organisationsstrukturen be-

stimmte Rahmenbedingungen ausnutzt, innerhalb derer sein Tatbeitrag regel-

hafte Abläufe auslöst. Derartige Rahmenbedingungen mit regelhaften Abläufen 

kommen insbesondere bei staatlichen, unternehmerischen oder geschäftsähn-

lichen Organisationsstrukturen und bei Befehlshierarchien in Betracht. Handelt 

in einem solchen Fall der Hintermann in Kenntnis dieser Umstände, nutzt er 

insbesondere auch die unbedingte Bereitschaft des unmittelbar Handelnden, 

den Tatbestand zu erfüllen, aus und will der Hintermann den Erfolg als Ergebnis 

seines eigenen Handelns, ist er Täter in der Form mittelbarer Täterschaft“417. 

Der entschiedene Sachverhalt bezog sich auf die Organisationsherrschaft im staatlichen 

Machtapparat der ehemaligen DDR. Der dahinterstehende Grundsatz wird von der Recht-

                                                                 
411  Anders hingegen bei dem hier nicht näher untersuchten § 177 Abs. 2 StGB. 
412  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (1) (c). 
413  Die Begrifflichkeit des Werkzeugs lehnt Bottke, JuS 2002, 320 (322) mit zutreffendem Hinweis ab. 

Gleichwohl werden die Begriffe häufig synonym verwendet – so auch hier. 
414  Vgl. die ausführliche Darstellung aller Fallkonstellationen mit Nachweisen der verschiedenen Ansichten 

und Rechtsprechung bei Kühl, StR AT, § 20 Rn. 36 ff. 
415  Überblick über den Diskussionsstand bei Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 25 Rn. 28 ff. 
416  BGH, Urt. v. 26.7.1994 – 5 StR 98/94, BGHSt 40, 218 (236). 
417  BGH, a. a. O. 
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sprechung aber auch auf betriebliche Organisationen angewendet, bei denen sich der Hin-

termann eines geregelten Ablaufs bedienen kann, um den Vordermann dadurch fernzu-

steuern und bei denen der Organisationsgrad so hoch ist, dass nicht mehr von Mittäter-

schaft gesprochen werden kann418. Die Rechtsprechung hat das ursprünglich von Roxin419 

entwickelte Modell der Organisationsherrschaft ausgebaut und wendet es auf Sachver-

halte an, bei denen regelhafte Abläufe in Organisationen ausgenutzt werden420. Dabei ver-

zichtet die Rechtsprechung auf wesentliche Kriterien, die in der Literatur als Vorausset-

zung für die Anwendung des Modells verlangt werden. Nach der überwiegenden Meinung 

des Schrifttums kommt ein „Täter hinter dem Täter“ kraft Organisationsherrschaft nur 

dort in Betracht, wo sich die Organisation als solche vom Recht distanziert hat – also in 

staatlichen Unrechtsapparaten oder in mafiaähnlichen Unrechtsorganisationen421. Denn 

wenn die Organisation grundsätzlich innerhalb des gültigen Rechts handelt, haben die 

Gesetze einen höheren Rang als die Anordnung strafbarer Handlungen, so dass hierdurch 

keine Herrschaft über den Tatmittler begründet werden kann422. Da in der mittelbaren 

Täterschaft kraft Organisationsherrschaft eine Durchbrechung des Verantwortungsprin-

zips liegt, kann diese Konstruktion nur ausnahmsweise und dort zur Anwendung gelan-

gen, wo der Hintermann eine Machtstellung in einer Organisation einnimmt und der Tat-

mittler trotz Vollverantwortlichkeit für seine Tat Werkzeugcharakter aufweist. Dafür wird 

verlangt, dass es sich bei dem Vordermann um ein vom Hintermann austauschbares Werk-

zeug handelt, welches jederzeit und insbesondere im Falle des Nichtgehorsams ausge-

tauscht werden kann (Fungibilität)423. Weitergehend wird teilweise verlangt, dass der Vor-

dermann im Falle seiner Verweigerung mit erheblichen Sanktionen rechnen müsse424.  

Die Ansicht der Literatur hat die überzeugenderen Argumente auf ihrer Seite, denn sie 

kann auf vergleichsweise griffige Kriterien zurückgreifen, die eine Durchbrechung des 

Verantwortungsprinzips objektivierbar machen. Dies ist aufgrund der einhergehenden 

Einschränkung des Verantwortungsprinzips eine gebotene Voraussetzung um sicherzu-

stellen, dass mittelbare Täterschaft hinter einem voll verantwortlichen Vordermann nur 

ausnahmsweise und in beschränktem Umfang zur Anwendung gelangt425. Die Rechtspre-

chung hingegen verlangt lediglich die prozessorientierte Organisationsweise, die heute ab 

                                                                 
418  BGH, Beschl. v. 2.11.2007 – 2 StR 384/07, NStZ 2008, 89 (89) Ls. 
419  Roxin, GA 1963, 193 ff.; Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 242 ff.; ablehnend bereits zum Modell 

der mittelbaren Täterschaft kraft Organisationsherrschaft Rotsch, NStZ 1998, 491 (495); Rotsch, NStZ 

2005, 13 (18); Bottke, JuS 2002, 320 (322 f.). 
420  BGH, Urt. v. 26.7.1994 – 5 StR 98/94, BGHSt 40, 218 (236); BGH, Urt. v. 6.6.1997 – 2 StR 339/96, 

BGHSt 43, 219 (232); BGH, Urt. v. 8.11.1999 – 5 StR 632/98, BGHSt 45, 270 (296); BGH, Beschl. v. 

26.8.2003 – 5 StR 145/03, BGHSt 48, 331 (342); BGH, Urt. v. 13.5.2004 – 5 StR 73/03, BGHSt 49, 147 

(163) „Bremer Vulkan“ = NStZ 2004, 559 (561) Rn. 18. 
421  H. M., vgl. die Nachweise des Schriftums bei Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 25 Rn. 28 

einschließlich der diese Ansicht ablehnenden Meinungen; siehe auch Roxin, Täterschaft und Tatherr-

schaft, S. 704 f. 
422  Roxin, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 25 Rn. 129. 
423  Grundlegend Roxin, GA 1963, 193 (200 f.). 
424  Joecks, in: MK, StGB, § 25 Rn. 148. 
425  Vgl. die von Bottke, JuS 2002, 320 (323) angeführten Fälle von Atrozität. 
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mittlerer Unternehmensgröße in Deutschland als Standard zu bezeichnen ist, um eine frag-

würdige zusätzliche Strafbarkeit des hierarchisch Verantwortlichen in der Organisations-

struktur zu erzielen426.  

Da eine sexuelle Belästigung bereits vorliegt, wenn diese lediglich bezweckt aber nicht 

bewirkt wird, ist auch die Versuchsstrafbarkeit einzubeziehen. Nach der allgemeinen The-

orie beginnt der Versuch bei mittelbarer Täterschaft, wenn der Tatmittler das Rechtsgut 

bereits unmittelbar gefährdet oder der Hintermann das Tatgeschehen aus der Hand gege-

ben hat427. D. h., dass eine Strafbarkeit des Hintermanns nach §§ 177 Abs. 1, 25 Abs. 1 

Alt. 2, 22, 23 Abs. 1 StGB dann in Betracht kommt, wenn der Arbeitgeber die Weisung 

zur Belästigung in der Form des § 177 Abs. 1 StGB in die Organisation ausgegeben hat.  

(b) Subsumtion 

Für die Frage nach der Strafbarkeit des Arbeitgebers für sexuelle Belästigung am Arbeits-

platz durch Mitarbeiter, Vorgesetzte oder Kunden, ist zu unterscheiden: Organisations-

herrschaft kommt gegenüber Kunden bereits nicht in Frage. Bei Mitarbeitern und Vorge-

setzten ist nach Ansicht der Rechtsprechung zu prüfen, ob eine hierarchische Organisation 

mit regelhaften Abläufen vorliegt, innerhalb derer der Täter eine Machtposition innehat, 

was regelmäßig zu bejahen sein wird. Demgegenüber ist nach der Ansicht der h. M. in der 

Literatur in diesen Fällen überwiegend nicht von mittelbarer Täterschaft des Arbeitgebers 

auszugehen, da zusätzliche Anforderungen zu erfüllen sind. Sofern im Einzelfall Fungi-

bilität vorliegt – was bei einem spezialisierten Facharbeiter bereits zu verneinen sein kann 

– so wird doch regelmäßig kein Unrechtssystem gegeben sein. Die Strafbarkeitsanforde-

rungen der mittelbaren Täterschaft nach der vorzugswürdigen herrschenden Ansicht der 

Literatur werden demnach in den üblichen Fällen sexueller Belästigung regelmäßig nicht 

erreicht. Die Literatur behilft sich in diesen Fällen mit Verweis auf entweder mittäter-

schaftliche Begehung oder Anstiftung des Täters durch den Arbeitgeber. 

(2) Strafbarkeit des Arbeitgebers als Mittäter gem. §§ 177 Abs. 1, 25 Abs. 2 StGB 

Mittäterschaft kommt in Betracht, wenn mehrere Personen die Tat gemeinschaftlich be-

gehen und es sich nicht um ein eigenhändiges oder ein Sonderdelikt handelt.  

(a) Voraussetzungen der Mittäterschaft 

Nach Ansicht der Rechtsprechung ist im Ansatz die innere Willensrichtung maßgebend. 

Für eine täterschaftliche Begehung muss die Tat als eigene gewollt sein, was nach dem 

Grad des eigenen Interesses am Taterfolg, dem Umfang der Tatbeteiligung und der Tat-

herrschaft oder wenigstens dem Willen zur Tatherrschaft bewertet wird. Durchführung 

und Ausgang der Tat müssen somit zumindest aus der subjektiven Sicht des Tatbeteiligten 

maßgeblich auch von seinem Willen abhängen. Dabei deutet eine ganz untergeordnete 

Tätigkeit schon objektiv darauf hin, dass der Beteiligte nur Gehilfe ist428.  

                                                                 
426  Krit. Joecks, in: MK, StGB, § 25 Rn. 147 ff.; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 25 Rn. 30; 

Hoyer, in: SK, StGB, § 25 Rn. 91 f., der in der Organisationsherrschaft eine Spezialform der Willensherr-

schaft sieht.  
427  Siehe Kühl, StR AT, § 20 Rn. 93 m. w. N. zu den Vertretern dieser Ansicht sowie zu den übrigen Theo-

rien zum Versuchsbeginn bei mittelbarer Täterschaft (a. a. O. Rn. 90 ff.).  
428  St. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 23.12.2009 – 1 BJs 26/77-5 – StB 51/09, NStZ 2010, 445 (447) Rn. 12. 
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Nach der Tatherrschaftslehre, die im Schrifttum überwiegend vertreten wird, ist erforder-

lich, dass mehrere gemeinschaftlich Tatherrschaft durch arbeitsteiliges, bewusstes und 

gewolltes Zusammenwirken ausüben, also Zentralgestalten des Geschehens sind (funkti-

onale Tatherrschaft)429. Diese funktionelle Tatherrschaft setzt als subjektives Element den 

gemeinschaftlichen Entschluss zur gemeinschaftlichen Tatbegehung voraus. Dieser muss 

nicht ausdrücklich, sondern kann konkludent erfolgen, indem der Tatplan des anderen 

durch seine Ausführung übernommen wird430. In objektiver Hinsicht ist die gemeinschaft-

liche Ausführung der Tat erforderlich, wobei jeder Mittäter einen wesentlichen Tatbeitrag 

zu leisten hat431. Hierfür genügt es regelmäßig, dass der Mittäter nach Versuchsbeginn bis 

zur Vollendung hinzutritt und seinen Tatbeitrag leistet. Ist dieser nur von untergeordneter 

Bedeutung, kommt nur Teilnahme in Betracht, wobei auch ein rein psychischer Beitrag 

dann täterschaftsbegründend sein kann, wenn er für die Gesamttat wesentlich ist.  

Ob die Beteiligung eines Mittäters allein im Vorbereitungsstadium ausreicht, ist umstrit-

ten. Nach der Rechtsprechung erfordert die Annahme von Mittäterschaft nicht zwingend 

eine Mitwirkung am Kerngeschehen. Für eine Tatbeteiligung als Mittäter soll ein auf der 

Grundlage gemeinsamen Wollens die Tatbestandsverwirklichung fördernder Beitrag aus-

reichen, der sich auf eine Vorbereitungs- oder Unterstützungshandlung beschränken 

kann432. Eine Anwesenheit am Tatort ist nicht erforderlich433. Nach herrschender Ansicht 

in der Literatur muss der Tatbeitrag des nicht unmittelbar an der Tatbegehung Beteiligten 

der Tat insgesamt ihr Gepräge geben, etwa als „planender Kopf“ der Bande oder als Or-

ganisator434.  

Der Versuch der Mittäterschaft ist möglich und beginnt nach der Gesamtlösung für alle 

Mittäter, sobald der erste der Täter das Vorbereitungsstadium verlassen hat und die 

Schwelle zum Versuch überschreitet435. Das ist für den Bandenchef dann der Fall, wenn 

die Bandenmitglieder unmittelbar ansetzen436.  

Sukzessive Mittäterschaft nach Beendigung der Tat kommt nicht in Betracht437. Aller-

dings kann der Mittäter auch nach der Vollendung der Tat diese bis zu deren materieller 

Beendigung durch einen eigenen Beitrag fördern und dadurch zum Mittäter werden. Nach 

                                                                 
429  Joecks, in: MK, StGB, § 25 Rn. 183; siehe ausführlich zu den verschiedenen Theorien Kühl, StR AT, § 

20 Rn. 17 ff. 
430  BGH, Urt. v. 26.6.1990 – 2 StR 549/89, BGHSt 37, 106 (130); BGH, Beschl. v. 10.1.2011 – 5 StR 

515/10, NStZ-RR 2011, 111 (111f.); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 25 Rn. 10. 
431  Bejaht man mit der Rechtsprechung die mittelbare Täterschaft kraft Organisationsherrschaft hinter einem 

voll verantwortlichen Vordermann, ist die Ablauforganisation das entscheidende Abgrenzungskriterium 

zur Mittäterschaft. Bei dieser muss eine organisatorisch-zeitliche Nähe der Tatbeiträge vorhanden sein, 

wohingegen bei der mittelbaren Täterschaft ein organisatorischer Abstand zwischen Vorder- und Hinter-

mann bestehen muss. 
432  St. Rspr.; vgl. BGH, Beschl. v. 2.7.2008 – 1 StR 174/08, NStZ 2009, 25 (26); BGH, Beschl. v. 29.1.2009 

– 3 StR 540/08, NStZ-RR 2009, 199 (200). 
433  BGH, Urt. v. 17.10.2002 – 3 StR 153/02, NStZ 2003, 253 (254); weitere Nachweise bei Kühl, StR AT, § 

20 Rn. 113. 
434  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 25 Rn. 11 m. w. N. zur Literatur und Rspr.; Joecks, in: MK, StGB, § 25 

Rn. 199; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 25 Rn. 67; weiter Fischer, StGB, § 25 Rn. 32; 

enger Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, S. 294 f. 
435  Vgl. Kühl, StR AT, § 20 Rn. 123 m. w. N. 
436  A. A. die Vertreter der Einzellösung Roxin, AT II, § 29 Rn. 297 ff.; Putzke, JuS 2009, 1083 (1083). 
437  BGH, Beschl. v. 10.1.2011 – 5 StR 515/10, NStZ-RR 2011, 111 (112); BGH, Urt. v. 27.1.2011 – 4 StR 

502/10, NStZ, 699 (700). 
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Auffassung der Rechtsprechung ist dafür die Vorstellung des Hinzutretenden erforderlich, 

die Herbeiführung des Erfolgs durch die eigene Handlung weiter zu fördern438. Ist hinge-

gen für die Herbeiführung des tatbestandsmäßigen Erfolges schon alles getan und bleibt 

deshalb das Handeln des Hinzutretenden ohne Einfluss auf den Taterfolg, kommt eine 

Zurechnung nach den Grundsätzen der (sukzessiven) Mittäterschaft trotz Kenntnis, Billi-

gung und Ausnutzung der durch einen Anderen geschaffene Lage nicht in Betracht439. 

Von den Vertretern der Tatherrschaftslehre wird diese Auffassung abgelehnt, da der spä-

ter Eintretende keine Tatherrschaft über die in der Vergangenheit geleisteten Beiträge der 

anderen Personen haben kann440. Etwas Anderes kann nur bei einem Dauerdelikt gelten, 

das in der Beendigungsphase durch eine tatbestandskonforme Handlung gefördert wird, 

die das Unrecht der Tat erhöht441.  

(b) Subsumtion 

Für die Beteiligung des Arbeitgebers bedeutet das: Treffen der Arbeitgeber und z. B. ein 

Abteilungsleiter den Entschluss, eine angestellte Person an ihrem Arbeitsplatz zu sexuel-

len Handlungen zu zwingen, kommt im Erfolgsfall eine Strafbarkeit des Arbeitgebers 

nach §§ 177, 25 Abs. 2 StGB in Betracht. Dafür genügt nach der Rechtsprechung und der 

herrschenden Meinung im Schrifttum, dass der Arbeitgeber als Organisationschef der Tat 

seinen wesentlichen Tatbeitrag im Vorbereitungsstadium leistet, sofern er der Tat dadurch 

ihr Gepräge gibt, beispielsweise indem er eine Betriebsfeier veranstalten und dort Alkohol 

ausschenken lässt, um planmäßig dem Abteilungsleiter die Gelegenheit zur Tat zu ver-

schaffen, die andernfalls nicht durchführbar gewesen wäre. Auch die Teilnahme des Ar-

beitgebers an einer laufenden Tatbegehung kommt in Betracht. Nicht jedoch die Beteili-

gung an einer bereits vollendeten Tat, etwa durch Vertuschung des bereits abgeschlosse-

nen Übergriffs.  

Die Strafbarkeit des Arbeitgebers als Mittäter einer Tat eines Mitarbeiters oder Kunden 

folgt den allgemeinen Grundsätzen und hängt im Übrigen von der bevorzugten Auffas-

sung zur Beteiligung an einer Straftat ab. Es ergeben sich mithin für die aktive Begehung 

keine Besonderheiten aus der Arbeitgeberstellung. Darüber hinaus kommt eine Beteili-

gung auch durch Unterlassen in Betracht, was Garantenstellung des Unterlassungstäters 

voraussetzt442.  

(3) Strafbarkeit des Arbeitgebers als Anstifter gem. §§ 177 Abs. 1, 26 StGB 

(a) Voraussetzungen der Strafbarkeit als Anstifter 

Hat eine andere Person eine vorsätzliche und rechtswidrige Tat nach § 177 Abs. 1 StGB 

begangen, kommt eine Strafbarkeit des Arbeitgebers als Anstifter in Betracht. Es genügt, 

dass die Haupttat das Versuchsstadium erreicht hat. 

Die Abgrenzung zur mittelbaren Täterschaft erfolgt – je nach vertretener Auffassung – 

objektiv nach der Tatherrschaft des Teilnehmers. Ist dieser nur eine Randgestalt die keine 

Tatherrschaft innehat, kommt Anstiftung und nicht mittelbare Täterschaft in Betracht. Die 

                                                                 
438  BGH, Urt. v. 1.12.2011 – 5 StR 360/11, NStZ 2012, 207 (209); BGH, Beschl. v. 10.1.2011 – 5 StR 

515/10, NStZ-RR 2011, 111 (112). 
439  BGH, Urt. v. 27.1.2011 – 4 StR 502/10, NStZ, 699 (702). 
440  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 25 Rn. 12 m. w. N. zu den Vertretern dieser Auffassung. 
441  Kühl, StR AT, § 20 Rn. 126. 
442  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. g) bb). 
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Unterscheidung kann insbesondere bei mittelbarer Täterschaft kraft Organisationsherr-

schaft hinter einem voll verantwortlichen Täter schwierig sein. Auf subjektiver Ebene 

lässt sich eine Unterscheidung nach der Vorstellung des Täters durchführen. Will dieser 

die Tat als eigene, liegt mittelbare Täterschaft vor, andernfalls, wenn er die Tat als fremde 

will, handelt es sich um Anstiftung.  

Maßgebend für die Strafbarkeit als Anstifter ist, ob dieser den Täter zur Tat bestimmt hat. 

Nach der von der Rechtsprechung und Teilen der Literatur vertretenen Verursachungsthe-

orie reicht hierfür das irgendwie geartete Hervorrufen des Tatentschlusses aus; auf das 

Mittel kommt es nicht an443. So genügt danach bereits das Schaffen von tatprovozierenden 

Umständen444.  

Nach einschränkender und in der Literatur überwiegend vertretener Auffassung ist ein 

kommunikativer Akt zur Willensbeeinflussung erforderlich, z. B. indem der Anstifter den 

Täter zur Tat überredet oder auf andere Art und Weise geistigen Kontakt herstellt445; 

schlüssiges oder konkludentes Verhalten genügt hierfür446. Die Vertreter dieser Auffas-

sung können für sich den Wortlaut des § 26 StGB in Anspruch nehmen, denn „bestim-

men“ bedeutet nach allgemeinem Sprachgebrauch „prägen, entscheidend beeinflussen“ 

oder auch „zu etwas veranlassen“447, also Verhaltensformen mit einer aktiven Kommuni-

kation im Sinne einer geistigen Beeinflussung448. Darüber hinaus scheint die tätergleiche 

Bestrafung des Anstifters unangemessen, sofern dieser keinen tätergleichen Tatbeitrag 

leistet. Dieser ist in der Einflussnahme auf den Täter zu sehen, hängt mithin von deren 

Qualität ab. Tatanreize geringer Einflussnahme – etwa passive, die vom Täter die Wahr-

nehmung der tatgünstigen Umstände erfordern – sind daher als nicht ausreichend zu be-

werten. Erforderlich sind Tatanreize, die eine kommunikative Einflussnahme im Sinne 

eines Aufmerksam-machens des Täters auf die Tatmöglichkeiten beinhalten. Weiterge-

hende Restriktionen sind hingegen nicht erforderlich, da diese wiederum vom Wortlaut 

nicht verlangt sind. 

Bloßes Unterlassen reicht nach allgemeiner Auffassung in der Regel nicht aus449. Darin 

ist regelmäßig kein Bestimmen zu sehen, da es an einem aktiven Verhalten mangelt und 

durch Passivität kaum eine geistige Beeinflussung vorstellbar ist450. Bei konkludentem 

                                                                 
443  St. Rpr.; BGH, Urt. v. 8.1.1985 – 1 StR 686/84, NJW 1985, 924; BGH, Urt. v. 20.1.2000 – 4 StR 400/99, 

NStZ 2000, 321 (322); BGH, Beschl. v. 23.5.2007 – 2 StR 569/06, NStZ 2008, 42 (42); Kühl, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, § 26 Rn. 2 m. w. N. zu den Vertretern dieser Auffassung. 
444  Kühl, StR AT, § 20 Rn. 171. 
445  Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 26 Rn. 3; Fischer, StGB, § 26 Rn. 3; Schünemann, in: LK, 

StGB, § 26 Rn. 2; auch BGH, Beschl. v. 5.8.2008 – 3 StR 244/08, NStZ 2009, 393 (393). 
446  Enger die Vertreter der Kollusionstheorie, nach denen die Kommunikation auffordernden Charakter besit-

zen müsse, Roxin, AT II, § 26 Rn. 74; Schünemann, in: LK, StGB, § 26 Rn. 51. Noch enger die Vertreter 

der Unrechtspakttheorie, die verlangen, dass zwischen Anstifter und Täter eine materielle oder immateri-

elle Gegenleistung vereinbart (Hoyer, in: SK, StGB, § 26 Rn. 14; ähnlich Joecks, in: MK, StGB, § 26 Rn. 

20, Belonung „für die Tat“) oder ein Unrechtspakt geschlossen werde (Puppe, GA 1984, 101 (112 f.); 

Puppe, NStZ 2006, 424 (425 f.)).  
447  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 300, Stichwort „bestimmen“. 
448  So auch Krüger, JA 2008, 492 (494), der auch unter Anwendung der weiteren Auslegungsmethoden zum 

Schluss gelangt, dass eine kommunikative Beeinflussung erforderlich und ausreichend sei, a. a. O. S. 498. 
449  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 26 Rn. 3; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 26 Rn. 4; Fi-

scher, StGB, § 26 Rn. 6. 
450  So auch Joecks, in: MK, StGB, § 26 Rn. 92. 
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oder schlüssigem Verhalten dürfte der Schwerpunkt auf der Handlung und nicht dem Un-

terlassen liegen.  

Die Anstiftungshandlung muss den Tatentschluss hervorrufen oder wenigstens mitursäch-

lich für den Tatentschluss des Täters sein451. Kettenanstiftung, also die Anstiftung zur 

Anstiftung, ist nach herrschender Auffassung möglich452.  

In subjektiver Hinsicht muss der Anstifter vorsätzlich bzgl. einer konkreten Haupttat und 

bzgl. seiner Anstiftung handeln und die Vollendung der Haupttat wollen – nicht nur deren 

Versuch.  

(b) Subsumtion 

Folgt man der h. M. der Literatur ist eine Anstiftung durch den Arbeitgeber nicht möglich, 

wenn dieser lediglich Umstände schafft, die beim Haupttäter zum Tatentschluss führen. 

Dies kann etwa dadurch erfolgen, dass die vom Arbeitgeber erstellte Organisation Defi-

zite bei der Ahndung von bedrohenden oder gewalttätigen Verhaltensweisen aufweist, die 

bei anderen Personen dazu führen, dass mit betrieblichen Konsequenzen und der Stellung 

einer Strafanzeige nicht zu rechnen ist. Denkbar sind auch Vereinzelungsszenarien, die 

den Übergriff auf das Opfer erleichtern, wie etwa bei Dienstreisen zu zweit, Gesprächen 

zu zweit in abgelegenen Räumlichkeiten oder Tätigkeiten zu zweit in unüberwachten Be-

triebsteilen. 

Der Arbeitgeber muss stattdessen den Tatentschluss durch Willensbeeinflussung im Wege 

des geistigen Kontaktes hervorrufen. Dabei wird man zu berücksichtigen haben, dass die 

Kommunikation des Arbeitgebers nicht selten auf die „Goldwaage“ gelegt werden wird, 

dass also bereits Andeutungen ausreichen können, um den Täter zur Tat zu bewegen. 

Umso mehr hat dies dann zu gelten, wenn der Angestiftete sich davon einen beruflichen 

Vorteil verspricht. Damit werden die (Minimal-)Anforderungen an Teilnahmehandlung 

überschritten und ein Unrechtspakt im Sinne der gleichnamigen Theorie geschlossen, aus 

dem der Haupttäter seine „Belohnung“ erhält. Denkbar ist durchaus, dass der Arbeitgeber 

einen Mitarbeiter dazu anstiftet, es einer Mitarbeiterin „ordentlich zu besorgen“, wenn 

sich diese in einer Weise verhalten hat, die den männlichen Arbeitgeber in seiner hierar-

chischen Überstellung verletzt haben und er sich dafür rächen will.  

(4) Strafbarkeit des Arbeitgebers wegen Beihilfe gem. §§ 177 Abs. 1, 27 Abs. 1 

StGB 

Ebenso wie die Anstiftung kommt auch die Beihilfe zur Haupttat in Betracht, wenn der 

Arbeitgeber die Tat nicht selbst begangen, sie aber durch eine Teilnahmehandlung geför-

dert hat. Der Gehilfe ist, wie der Anstifter, eine Randgestalt des Geschehens ohne eigene 

Tatherrschaft, dies unterscheidet ihn insbesondere vom Mittäter. Ferner ist die Beihilfe, 

wie die Anstiftung, akzessorisch zu einer mindestens versuchten, vorsätzlichen und 

rechtswidrigen fremden Haupttat. 

                                                                 
451  BGH, Urt. v. 20.1.2000 – 4 StR 400/99, NStZ 2000, 321 (322). 
452  BGH, Urt. v. 8.7.1954 – 3 StR 796/53, BGHSt 6, 359; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 26 Rn. 8; 

Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 26 Rn. 15; Joecks, in: MK, StGB, § 26 Rn. 102; Kühl, 

StR AT, § 20 Rn. 193; Koch/Wirth, JuS 2010, 203 (209). 
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(a) Voraussetzungen der Strafbarkeit als Gehilfe 

Beihilfe erfordert ein Hilfeleisten im Sinne des § 27 Abs. 1 StGB. Dafür kommt zunächst 

jeder Tatbeitrag in Betracht, der nicht als Täterschaft oder Anstiftung zu qualifizieren 

ist453. Nach h. M. in der Literatur hat dieser Tatbeitrag kausal für die Erfolgsverursachung 

zu sein, d. h. er muss die Rechtsgutsverletzung ermöglicht oder verstärkt haben oder die 

Tatdurchführung ermöglicht oder abgesichert haben454. Nach der Auffassung der Recht-

sprechung und einem Teil der Literatur ist auch die nicht-kausale, tatsächliche Förderung 

der Tathandlung ausreichend455. Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass eine Förderung 

der Tat ohne Ursächlichkeit nicht möglich ist456. Selbst wenn man ein Fördern außerhalb 

des Mitverursachens anerkennt, ist die Verursachungstheorie vorzugswürdig, da für die 

Beihilfe ein Zusammenwirken zwischen Täter und Teilnehmer nicht erforderlich ist, mit-

hin das Kausalitätserfordernis die objektive Qualität des Gehilfenbeitrags definiert und 

aus diesem Grund nicht verzichtbar ist. Ohne eine kausale Bindung an die Haupttat würde 

die Akzessorietät zur Haupttat und die Abgrenzung zwischen strafbarer Beihilfe und de-

ren straflosem Versuch verwischt457. Darüber hinaus ist eine Begrenzung der Strafbarkeit 

durch objektive Zurechnungskriterien geboten, wonach ein Tatbeitrag, der keine Risiko-

erhöhung bewirkt, als Beihilfehandlung ausscheidet458.  

Das gilt auch für allgemein übliche Alltagsgeschäfte und insbesondere berufsbedingte 

Handlungen, sofern sich der Gehilfe mit dem Täter solidarisiert, nachdem ihm bekannt 

wurde, dass das Handeln des Täters auf die Begehung einer Straftat gerichtet ist459. Die 

Alltagshandlung verliert dann ihren Alltagscharakter und ist nicht mehr als sozialadäquat 

anzusehen460. Gleiches gilt, wenn der Gehilfe zwar nicht sicher weiß, wie der von ihm 

geleistete Tatbeitrag vom Täter verwendet werden wird, er es nur für möglich hält, dass 

er eine Straftat unterstützt, aber das von ihm erkannte Risiko einer Tatbegehung sehr hoch 

ist461. 

                                                                 
453  Schünemann, in: LK, StGB, § 27 Rn. 1; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 27 Rn. 1; Kühl, 

StR AT, § 20 Rn. 211. Zur Abgrenzung zwischen Anstiftung und Beihilfe vgl. Amelung, in: Hoyer u. a., 

FS-Schroeder, S. 147 (160 ff.). 
454  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 27 Rn. 2; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 27 Rn. 3 m. w. 

N.; Schünemann, in: LK, StGB, § 27 Rn. 2;  Joecks, in: MK, StGB, § 27 Rn. 32; Fischer, StGB, § 27 Rn. 

14a. 
455  St. Rspr.: RG, Urt. v. 18.3.1924 – I 50/24, RGSt 58, 113; BGH, Urt. v. 21.12.1951 – 1 StR 431/51, 

BGHSt 2, 129 (131); BGH, Beschl. v. 20.3.2002 – 5 StR 448/01, NJW 2002, 1963 (1965); BGH, Beschl. 

v. 2.9.2009 – 5 StR 266/09, BGHSt 54, 140 (142 f.); Übersicht bei Timpe, JA 2012, 430 (430 f.). 
456  Fischer, StGB, § 27 Rn. 14a. 
457  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 27 Rn. 2; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 27 Rn. 6; Fi-

scher, StGB, § 27 Rn. 14a; Kühl, StR AT, § 20 Rn. 220. 
458  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 27 Rn. 2a; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 27 Rn. 8; Ho-

yer, in: SK, StGB, § 27 Rn. 23; Schünemann, in: LK, StGB, § 27 Rn. 6; Joecks, in: MK, StGB, § 27 Rn. 

46; Roxin, AT II, § 26 Rn. 211; Kühl, StR AT, § 20 Rn. 221. 
459  BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99, BGHSt 46, 107 (112); BGH, Beschl. v. 20.3.2002 – 5 StR 448/01, 

NJW 2002, 1963 (1965); krit. im Hinblick auf die Subjektivität des Bewertungsmaßstabs der Rspr: Kühl, 

in: Lackner/Kühl, StGB, § 27 Rn. 2a. 
460  BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99, BGHSt 46, 107 (112); BGH, Urt. v. 8.3.2001 – 4 StR 453/00, 

NJW 2001, 2409 (2410); Bespr. von Kudlich, JuS 2002, 751 (754) m. w. N. zu den verschiedenen Auffas-

sungen i. d. Literatur. 
461  BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99, BGHSt 46, 107 (112); BGH, Urt. v. 18.6.2003 – 5 StR 489/02, 

NJW 2003, 2996 (2999). 
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Zeitlich ist die Beihilfe bereits im Vorbereitungsstadium möglich462. Nach der Rechtspre-

chung und einem Teil der Literatur kann Beihilfe auch noch nach der Vollendung der 

Haupttat geleistet werden463. Nach deren Beendigung ist sie jedoch ausgeschlossen. 

Als Mittel der Beihilfe kommen physische und psychische Hilfeleistungen in Betracht. 

Physische Hilfeleistungen sind körperliche Beteiligungen ohne Tatherrschaft, wie z. B. 

das Schmiere stehen zur Gefahrenabwehr oder Warnfunktion, selbst wenn kein akuter Fall 

während der Tatausführung eintritt. Psychische Beihilfe ist das Einwirken auf die Psyche 

des Täters entweder durch technische Rathilfe oder durch Bestärkung des Tatentschlus-

ses464. Nach der neueren Rechtsprechung ist mit der h. M. der Literatur richtigerweise 

davon auszugehen, dass bloßes Dabeisein oder die Kenntnisnahme der Tat hierfür nicht 

ausreicht465.  

In subjektiver Hinsicht ist – wie bei der Anstiftung – Vorsatz im Hinblick auf die eigene 

Beihilfehandlung als auch auf die Haupttat erforderlich.  

(b) Subsumtion 

Der Arbeitgeber kann sich auch als Gehilfe zu einer mindestens versuchten sexuellen Nö-

tigung eines Mitarbeiters oder Kunden strafbar machen, wenn er diese Tat durch eine 

Hilfeleistung unterstützt. Dafür ist jedoch nicht ausreichend, dass er zwischen Vorberei-

tung und Vollendung Kenntnis der Tat erlangt und nicht einschreitet466. Der Arbeitgeber 

ist nicht bereits dann Gehilfe einer fremden Tat, wenn er eine alltägliche berufstypische 

Handlung vornimmt. So wird der die Zusammensetzung von gemischtgeschlechtlichen 

Zwei-Personen-Außendienstteams disponierende Arbeitgeber nur dann zum Gehilfen des 

Täters, wenn er über sichere Kenntnis verfügt, dass das männliche Teammitglied beim 

Außendiensteinsatz einen Übergriff auf das weibliche Teammitglied durchführen wird.  

(5) Strafbarkeit des Arbeitgebers wegen versuchter Beteiligung gem. §§ 177 Abs. 1, 

30 Abs. 1 StGB 

Bei den in § 30 StGB geregelten Vorstufen der Beteiligung handelt es sich um die Pöna-

lisierung von Kriminalität im Vorfeld eines Verbrechens (§ 12 Abs. 1 StGB), bei dem das 

Versuchsstadium nicht erreicht ist. Entsprechend existiert keine Haupttat, aus der eine 

Akzessorietät abgeleitet werden könnte, was die Legitimation einer Strafbarkeit begrün-

dungspflichtig macht. Hierfür wird für die Vorstufen der Beteiligung des § 30 Abs. 1 

StGB der Einflussverlust des Täters nach Ingangsetzung eines zur Strafbarkeit führenden 

Geschehensablaufs und die Steigerung der Begehungswahrscheinlichkeit bei Einbezie-

hung Dritter angeführt467.  

                                                                 
462  BGH, Urt. v. 1.8.2000 – 5 StR 624/99, BGHSt 46, 107 (115); Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, 

§ 27 Rn. 17; Kühl, StR AT, § 20 Rn. 232. Die Haupttat muss aufgrund der Akzessorietät mindestens in 

Versuchsstadium gelangen. 
463  Statt aller siehe die Nachweise zur Rspr. und zur Lit. bei Fischer, StGB, § 27 Rn. 6. 
464  Kühl, StR AT, § 20 Rn. 225 f. 
465  BGH, Beschl. v. 13.1.1993 – 3 StR 516/92, NStZ 1993, 233; BGH, Beschl. v. 10.1.2011 – 5 StR 515/10, 

NStZ-RR 2011, 111 (112); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 27 Rn. 4; Fischer, StGB, § 27 Rn. 13 f.; 

Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 27 Rn. 15; andernfalls wäre reines Unterlassen auch außer-

halb jeder Garantenpflicht strafbar. Vgl. zu weiteren Nachweisen Kühl, StR AT, § 20 Rn. 228. 
466  In diesem Fall ist jedoch an pflichtwidriges Unterlassen als Garant zu denken. Vgl. hierzu diese Arbeit 

unter D. II. 3. g) bb). 
467  Kühl, StR AT, § 20 Rn. 244; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 30 Rn. 1. 
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Ähnlich weit ist die Vorverlagerung einer Benachteiligung wegen eines der in § 1 AGG 

genannten Merkmale in den Anweisungsfällen des § 3 Abs. 5 AGG. Dort gilt nach Satz 1 

bereits die Anweisung zu einer Benachteiligung als eine Benachteiligung. Da eine solche 

nach Satz 2 „insbesondere“ dann vorliegt, wenn im arbeitsrechtlichen Geltungsbereich 

jemand bestimmt wurde, eine beschäftigte Person zu benachteiligen, ist eine Benachteili-

gung im Sinne von Satz 1 bereits dann gegeben, wenn versucht wurde, eine andere Person 

anzuweisen oder nach Satz 2 Alt. 2 eine Person tatsächlich angewiesen wurde, eine Be-

nachteiligung aber nicht erfolgte. Es kommt mithin nicht auf die Umsetzung, sondern auf 

die Erteilung der Anweisung an468. Auch dabei geht es um Einflussverlust in Folge einer 

Einwirkung auf eine andere Person. Entsprechend dieser zivilrechtlichen Untersuchungs-

begrenzung interessiert hier allein noch der Fall des § 30 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 StGB.  

(a) Voraussetzungen der Strafbarkeit 

Voraussetzung des versuchten Bestimmens ist fehlende Vollendung der Anstiftung. Es 

muss sich um eine misslungene Anstiftung handeln, bei welcher der Täter bereits fest zur 

Tat entschlossen war oder er den vom Anstifter hervorgerufenen Tatentschluss nicht bis 

ins Versuchsstadium der Haupttat umsetzt oder aber die Anstiftungshandlung nicht den 

Erfolg des Tatentschlusses bei der vermeintlich angestifteten Person erzielt469.  

Der Bestimmende muss Tatentschluss hinsichtlich seiner Anstiftungshandlung und der 

auszuführenden Haupttat aufweisen. Ferner ist das Ansetzen zur Verwirklichung der An-

stiftung erforderlich. Es ist jedoch umstritten, wann der Versuch der Beteiligung beginnt. 

Die h. M. stellt mit der Rechtsprechung nach den allgemeinen Grundsätzen der Versuchs-

strafbarkeit auf den Beginn des unmittelbaren Ansetzens zur Tatbestandsverwirklichung 

ab470. Das wäre z. B. der Beginn eines Bestimmens-Gesprächs oder die Absendung eines 

bestimmenden Briefs. Nach anderer Auffassung sollen sind diese Grundsätze bei § 30 

Abs. 1 StGB wegen der Vorverlagerung restriktiv auszulegen und unmittelbares Ansetzen 

soll erst gegeben sein, wenn die Bestimmens-Handlung in der Sphäre des Empfängers 

angelangt ist471. Das überzeugt in zweierlei Hinsicht nicht: Berücksichtigt man den Straf-

grund des § 30 Abs. 1 StGB, ist das Verlassen der Sphäre des Bestimmenden der maßge-

bende Augenblick. Aus Sicht des unmittelbar ansetzenden Täters kann es auf nichts An-

deres ankommen als die Handlung, mit der er alles Erforderliche getan hat. Ferner wäre 

der in § 31 StGB geregelte Rücktritt vom Versuch der Beteiligung kaum mehr möglich, 

da Versuchsbeginn und -beendung auf denselben Zeitpunkt des Zugangs fielen. 

(b) Subsumtion 

Die Anweisung zur Benachteiligung gilt nach § 3 Abs. 5 Satz 1 AGG als Benachteiligung. 

Damit wird der zivilrechtliche Haftungsgrund des § 15 Abs. 1 AGG i. V. m. §§ 7 Abs. 1, 

3 Abs. 4, 5 AGG weit ausgedehnt und in einen Bereich vorverlagert, bei dem es noch 

nicht zu einer Benachteiligung gekommen sein kann. Ob letztlich eine tatsächliche Be-

nachteiligung stattgefunden hat, spielt keine Rolle. Anders ist die Reichweite im Straf-

                                                                 
468  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. h) bb). 
469  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 30 Rn. 4.  
470  BGH, Urt. v. 17.11.1955 – 3 StR 358/55, BGHSt 8, 261 (262); Kühl, StR AT, § 20 Rn. 249; Schünemann, 

in: LK, StGB, § 30 Rn. 17; Hoyer, in: SK, StGB, § 30 Rn. 32; Fischer, StGB, § 30 Rn. 9a; Heine/Weißer, 

in: Schönke/Schröder, StGB, § 30 Rn. 18. 
471  Letzgus, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 30 Rn. 19; Zaczyk, in: NK, StGB, § 30 Rn. 12 ff. der einen 

Teilerfolg verlangt.  
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recht zu beurteilen. Hier ist der Nicht-Erfolg des Bestimmens Voraussetzung der Vorver-

lagerung. Hinzutreten muss eine Qualität der in Aussicht genommenen Haupttat als Ver-

brechen. Für die in dieser Arbeit zu untersuchenden Tatbestände folgt daraus, dass der 

Versuch der Beteiligung allein bei § 177 Abs. 1 StGB in Frage kommt – vorbehaltlich der 

Begehung einer Qualifikation eines sonstigen Tatbestandes, der Verbrechensqualität auf-

weist. 

Die sexuelle Nötigung selbst kann als atypischer Fall der sexuellen Belästigung verstan-

den werden, da sie ein Mehr an Belästigungsqualität aufweist und mit nur geringer Häu-

figkeit als eingetretener Fall sexueller Belästigung am Arbeitsplatz genannt wurde. Der 

Versuch der Beteiligung an einer sexuellen Nötigung nach § 30 Abs. 1 StGB kann als 

absoluter Sonderfalls deklariert werden, der gleichwohl nicht undenkbar ist und von der 

deutlich weitergehenden zivilrechtlichen Ausgangsnorm des § 3 Abs. 5 AGG umfasst 

wird.  

bb) Strafbarkeit des Arbeitgebers aufgrund pflichtwidrigen Unterlassens  

Nach §§ 177 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer es unterlässt, den tatbe-

standlichen Erfolg abzuwenden, obwohl er für den Nichteintritt rechtlich einzustehen hat. 

Neben der Frage nach dem Schwerpunkt des vorwerfbaren Verhaltens und der physisch-

realen Möglichkeit, den Erfolg abzuwenden, ist eine Garantenstellung erforderlich. Nach 

der Funktionenlehre472 werden zwei Gruppen von Garantenstellungen unterschieden: Be-

schützergaranten, denen Obhutspflichten für bestimmte Rechtsgüter obliegen, diese ge-

gen Angriffe aus allen Richtungen zu beschützen sowie Überwachungsgaranten, die Si-

cherungspflichten zur Überwachung von Gefahrenquellen zu Gunsten anderer Personen 

einzuhalten haben473. 

Die Garantenstellung des Betriebsinhabers wird unter dem Begriff der Geschäftsherren-

haftung diskutiert, die regelt, ob und inwieweit einem Geschäftsherrn die Pflicht obliegt, 

Straftaten eigenverantwortlich handelnder anderer Mitglieder der Organisation zu verhin-

dern474. Es handelt sich dabei um einen der am meisten umstrittenen Problemkreise der 

unechten Unterlassungsdelikte, der bis heute nicht befriedigend gelöst ist475. Die Ge-

schäftsherrenhaftung ist in der Rechtsprechung des BGH seit längerem implizit, jedoch 

erst seit 2009 ausdrücklich anerkannt476. Gleichwohl bestehen trotz des grundlegenden 

Charakters einer Entscheidung des BGH vom 20.10.2011 viele ungeklärte Fragen, deren 

dogmatische Aufarbeitung im Rahmen dieser Untersuchung nicht zu leisten ist, weshalb 

hier eine knappe Auseinandersetzung mit den Grundsätzen der Rechtsprechung genügen 

soll477.  

                                                                 
472  Vgl. hierzu Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 13 Rn. 12. 
473  Kühl, JuS 2007, 497 (500). 
474  Schlösser, NZWiSt 2012, 281 (281). 
475  Jäger, JA 2012, 392 (392); Spring, S. 196. 
476  Vgl. BGH, Urt. v. 23.3.1973 – 2 StR 390/72, BGHSt 25, 158 (162 f.); BGH, Urt. v. 26.6.1990 – 2 

StR 549/89, BGHSt 37, 106 (123) „Lederspray“; BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44 

(50) „Compliance-Officer“; BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (=NJW 2012, 1237 

ff.; =NStZ 2012, 142 ff.) 
477  Tiefergehende Beiträge zur Diskussion finden sich u. a. bei Jäger, JA 2012, 392 ff.; Kuhn, wistra 2012, 

297 ff.; Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432 ff.; Schlösser, NZWiSt 2012, 281 ff.; Bülte, NZWiSt 2012, 176 

ff.; Schramm, JZ 2012, 967 ff.; Roxin, JR 2011, 303 ff.; Grützner, BB 2012, 150 ff. 
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Gegenstand der Entscheidung waren mehrere gewalttätige Übergriffe über einen Zeitraum 

von ca. 2,5 Jahren durch Mitarbeiter eines städtischen Bauhofs, die dem Angeklagten un-

terstanden, gegenüber einem weiteren Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, der jedoch ei-

ner anderen Kolonne angehörte und demgegenüber der Angeklagte keine Vorgesetzten-

funktion innehatte. 

(1) Der Arbeitgeber als Beschützergarant 

Der BGH verneinte eine Garantenstellung des angeklagten Kolonnenführers zum Schutz 

der Rechtsgüter des Geschädigten, da sich dieser nicht innerhalb des personellen Verant-

wortungsbereichs des Angeklagten befunden habe, denn der Angeklagte sei zu keinem 

Zeitpunkt weder der planmäßige noch der vertretungsmäßige Vorgesetzte des Geschädig-

ten gewesen. Weiter wird unter Verweis auf die Compliance-Officer Entscheidung aber 

ausgeführt, dass eine solche Schutzpflicht jedoch grundsätzlich möglich sei. Vorausset-

zungen sind, dass den Arbeitgeber eine solche Pflicht trifft und er diese wirksam auf den 

Vorgesetzten übertragen hat – z. B. mittels arbeitsvertraglicher Vereinbarung478. Ergeben 

kann sich eine Schutzpflicht aus Gesetz, wie z. B. § 618 BGB, aus Gewährsübernahme 

oder einem besonderen Vertrauensverhältnis. Hierher gehören auch die allgemeine ar-

beitsvertragliche Fürsorgepflicht des Arbeitgebers479, der Schutz vor Benachteiligung im 

Rahmen des AGG, wozu auch die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zählt480, sowie 

die Gewährleistung des Betriebsfriedens481. 

Aus dem Verweis auf die Entscheidung des 5. Strafsenats folgt, dass nicht nur die recht-

liche Übertragung, sondern die tatsächliche Übernahme des Verantwortungsbereichs 

durch den Delegaten erfolgen muss482. Hinzutreten muss regelmäßig ein besonderes Ver-

trauensverhältnis, das den Übertragenden gerade dazu veranlasst, dem Verpflichteten be-

sondere Schutzpflichten zu übertragen483. Der Inhalt der Garantenstellung ergibt sich so-

dann aus dem konkreten Pflichtenkreis, den der Verantwortliche übernommen hat484. 

Festzuhalten ist daher zunächst, dass nach der Auffassung der Rechtsprechung eine Stel-

lung des Arbeitgebers als Beschützergarant in Betracht zu ziehen ist, wenn und soweit 

eine entsprechende Schutzpflicht besteht oder übernommen und nicht wirksam auf eine 

Person im Unternehmen delegiert wurde.  

Fraglich ist, ob bei einer Beschützergarantenstellung auch die Betriebsbezogenheit der 

Taten vorausgesetzt wird. Hierzu bedurfte es in der Entscheidung keiner Klärung, da sich 

die geschädigte Person außerhalb des personellen Verantwortungsbereichs des Angeklag-

ten und damit außerhalb des von ihm übernommenen Pflichtenkreises befand485. Die Sys-

tematik des Judikats legt nahe, dass das Kriterium der Betriebsbezogenheit nur bei einer 

                                                                 
478  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (45) Rn. 11.  
479  Kuhn, wistra 2012, 297 (298). 
480  Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432 (434); Kuhn, wistra 2012, 297 (299). 
481  Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432 (434). 
482  BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44 (48f.); Schlösser, NZWiSt 2012, 281 (282). 
483  BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44 (49) Rn. 25. 
484  BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44 (49) Rn. 26. 
485  Krit. zur Beschränkung auf den personellen Verantwortungsbereich Schlösser, NZWiSt 2012, 281 (283), 

der eine Delegation auf Machtpositionen in der Organisation zulassen will, nicht jedoch auf Vorgesetzte 

unterer Hierarchiestufen. Ähnliche Bedenken, insbesondere im Hinblick auf Art. 103 Abs. 2 GG, äußert 

Bülte, NZWiSt 2012, 176 (180). Für eine Ausdehnung des Verantwortungsbereichs von Mitarbeitern mit 
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Überwachungsgarantenstellung maßgebend sein soll. Dagegen kann auch nicht die For-

mulierung eingewendet werden, dass die Beschränkung der Garantenstellung unabhängig 

davon sei, welche tatsächlichen Umstände für die Begründung maßgebend sind, da es sich 

dabei um die Umstände der Begründung allein der Überwachergarantenstellung handeln 

kann486. Jedoch hatte der 5. Strafsenat bereits ausgeführt, dass es dahinstehen könne, ob 

einer Unterscheidung zwischen Schutz- und Überwachungspflichten bei der Übernahme 

eines Verantwortungsbereiches wesentliches Gewicht zukomme487, was dafür spräche, 

einheitliche Prüfkriterien zu vergeben. Schließlich soll der Verzicht auf die Betriebsbezo-

genheit zu einer Allzuständigkeit des Geschäftsherrn führen, was mit der Vollverantwort-

lichkeit der Mitarbeiter kaum zu vereinbaren wäre488.  

Diese Auffassung verkennt jedoch, dass die Reichweite der dem Beschützergaranten ob-

liegenden Schutzpflicht vom „Inhalt der Pflichtenbindung“489 bzw. der „besonderen 

Pflichtenstellung“490 abhängt, die tatsächlich übernommen wurde. Umfasst diese Pflicht 

auch den Schutz vor nicht betriebsbezogenen Straftaten, entfällt die diesbezügliche Be-

schränkung. Das wird regelmäßig jedoch nicht der Fall sein, da der Arbeitgeber damit 

eine über seine Überwachungspflicht hinausreichende Schutzpflicht übernähme.  

(2) Der Arbeitgeber als Überwachungsgarant (Geschäftsherrenhaftung) 

Der BGH verneint in seiner Entscheidung im Ergebnis auch eine Strafbarkeit als Über-

wachungsgarant, hält eine Garantenpflicht als Betriebsinhaber bzw. Vorgesetzter zur Ver-

hinderung von Straftaten nachgeordneter Mitarbeiter je nach den Umständen des einzel-

nen Falls aber grundsätzlich für möglich491. Die ausdrückliche Anerkennung dieser von 

der h. M. des Schrifttums492 bereits seit langem vertretenen Garantenpflicht ist überwie-

gend positiv rezipiert worden, gleichwohl auch hier einige Fragen ungeklärt sind. Eine 

Begründung, auf welche Umstände des Einzelfalls die Überwachungsgarantenstellung zu-

rückzuführen ist oder aus welchem Haftungsgrund sich diese ergeben, bleibt der 4. Straf-

senat schuldig, da das übergeordnete Kriterium der Betriebsbezogenheit nicht gegeben 

war.  

In der Literatur werden zur Begründung der Garantenstellung verschiedene Ansätze ver-

treten. Der prominenteste ist die Weisungsbefugnis des Geschäftsherrn über untergebene 

Personen aufgrund der ihm besonders wirkungsvolle Möglichkeiten der Tatverhinderung 

zustünden, die er nutzen müsse. Diese Verpflichtung zur Verhinderung von Straftaten aus 

dem sozialen Raum der Organisation sei gleichsam die Kehrseite der unternehmerischen 

                                                                 
Führungsaufgaben über den personellen Kompetenzbereich auf den räumlich-zeitlichen Leistungsbereich, 

Mansdörfer/Trüg, StV 2012, 432 (434), was jedoch aufgrund fehlender Befugnisse gegenüber Personen 

außerhalb des Weisungsbereichs abzulehnen ist.  
486  Vgl. BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (46) Rn. 14; so aber Bülte, NZWiSt 2012, 

176 (177). 
487  BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44 (48) Rn. 23.  
488  Jäger, JA 2012, 392 (394). 
489  BGH, Urt. v. 17.7.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44 (48) Rn. 23. 
490  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (44) Rn. 9. 
491  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (45) Rn. 13.  
492  Vgl. die Nachweise bei Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 13 Rn. 14. Nach a. A. „sperren“ die gesetzlichen 

Regelungen von § 357 StGB, § 41 WStG und § 108 SeemG einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, (Ru-

dolphi/Stein, in: SK, StGB, § 13 Rn. 35a m. w. N.) bzw. verhindert dies die Privilegierung des § 130 O-

WiG, Stoffers, NJW 2009, 3173 (3176). 
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Betätigungsfreiheit493. Eine weitere Begründung wird in der Herrschaft über die Gefah-

renquelle Betrieb gesehen, wobei von Personen ausgehende Gefahren wie Sachgefahren 

zu behandeln seien494. Bei beiden Ansätzen stellt sich das Problem der Strafbarkeit des 

Garanten neben einem voll verantwortlich handelnden Täter, weshalb die Reichweite der 

Garantenstellung einzuschränken ist. Eine Ansicht sieht den Garanten nur im Rahmen 

eines ihm zustehenden Weisungsrechtes gegenüber dem Täter zur Erfolgsverhinderung 

verpflichtet495. Nach a. A. ist das Regime der gesetzlichen Haftung nach §§ 30 und 130 

OWiG zur Begrenzung auf betriebsbezogene Taten von Mitarbeitern heranzuziehen496.  

Der BGH beschränkt die Garantenstellung auf betriebsbezogene Taten, da sich unter kei-

nem Gesichtspunkt eine besondere Verpflichtung des Betriebsinhabers begründen lasse, 

Taten von voll verantwortlichen Angestellten zu verhindern, die sich außerhalb des Be-

triebs genauso ereignen könnten497. Erforderlich sei ein innerer Zusammenhang zur zu 

erbringenden Tätigkeit bzw. einer dem Betrieb spezifisch anhaftenden Gefahr. Als Bei-

spiele führt er eine strafgeneigte Firmenpolitik und die Ausnutzung von arbeitstechni-

schen Machtbefugnissen an498. Der 4. Strafsenat übernimmt damit die von der Literatur 

erarbeitete Einschränkung, wonach Taten, die nur bei Gelegenheit einer Tätigkeit im Be-

trieb begangen werden, nicht betriebsbezogen sind. Die Mobbing-Taten des Angeklagten 

seien solche, nicht betriebsbezogenen Exzesstaten, denn in ihnen realisiere sich nicht eine 

dem Betrieb eines städtischen Bauhofs spezifisch anhaftende Gefahr, da Mobbing-Taten 

in allen Betrieben mit mehreren Beschäftigten vorkommen könnten499.  

Vom GBA und von Vertretern der Literatur wird vorgebracht, dass sich jedenfalls bei 

wiederholenden Mobbing-Handlungen eine betriebsspezifische Gefahr verwirklichen 

könne. Diese resultiere aus dem Umstand, dass die Mitarbeiter nicht über ausreichende 

Möglichkeiten verfügten, den „sozialen Raum“ des Betriebs, von dem sie wirtschaftlich 

abhängig seien, zu verlassen500. Diese Auffassung ist mit der Rechtsprechung abzulehnen, 

denn sie überdehnt den Begriff der Betriebsbezogenheit501. Eine sinnvolle und dem Be-

stimmtheitsgrundsatz des Art. 103 Abs. 2 GG ausreichende Konturierung erfährt die Be-

triebsbezogenheit nur dadurch, dass Taten, die betriebsunspezifisch sind, nicht zur Unter-

lassungshaftung des Geschäftsherrn führen. Zwar besteht eine wirtschaftliche und persön-

liche Abhängigkeit vom Arbeitsplatz und damit eine nicht zu unterschätzende Bindungs-

wirkung an den Betrieb, aufgrund derer der Arbeitgeber verpflichtet ist, im Rahmen seiner 

Organisationspflicht dafür zu sorgen, dass keine Gesetzesübertretungen begangen wer-

                                                                 
493  Dannecker/Dannecker, JZ 2010, 981 (989) m. w. N.; Spring, S. 126 ff.; Rönnau/Schneider, ZIP 2010, 53 

(54). 
494  Roxin, AT II, § 32 Rn. 137; Jäger, JA 2012, 392 (394); Dannecker/Dannecker, JZ 2010, 981 (989); Bülte, 

NZWiSt 2012, 176 (298); a. A. Spring, S. 169. Neben diesen beiden Ansätzen wird vereinzelt eine Haf-

tung aus Ingerenz, wegen der Verletzung der Pflicht zur Gestaltung des Organisationskreises vertreten. 

Vgl. hierzu die Darstellungen bei Spring, S. 169 ff. 
495  Schlösser, NZWiSt 2012, 281 (284); Dannecker/Dannecker, JZ 2010, 981 (989). 
496  Bülte, NZWiSt 2012, 176 (179 f.); vgl. Spring, S. 182 ff.; ablehnend Dannecker/Dannecker, JZ 2010, 981 

(989). Siehe zu weiteren Begründungsansätzen im Überblick Spring, S. 125 ff. 
497  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (46) Rn. 14. 
498  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (46) Rn. 15. 
499  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (47) Rn. 17. 
500  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (47) Rn. 16; Fischer, StGB, § 13 Rn. 69; Schlös-

ser, NZWiSt 2012, 281 (285). 
501  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (47) Rn. 17. 
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den. Die darüber wesentlich hinausgehende Pflicht, für begangene Straftaten Untergebe-

ner als Unterlassungstäter einstehen zu müssen, steht außer Relation zu den Möglichkei-

ten, die sich den abhängig beschäftigten Personen trotz des wirtschaftlichen Drucks bie-

ten. Ferner wäre eine solche Haftung dogmatisch bedenklich, da sie zu einer Strafbarkeit 

des Geschäftsherrn neben voll verantwortlich handelnden Tätern führt.  

Da sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in der Ausprägung der hier untersuchten sexu-

ellen Nötigung in allen Betrieben und an allen Arbeitsplätzen erfolgen kann, wo mehr als 

eine Person tätig ist, also regelmäßig nicht betriebsbezogen sein kann, kommt eine Haf-

tung des Arbeitgebers als Überwachungsgarant nicht in Betracht. Daran ändert sich auch 

nichts dadurch, dass die Handlung wiederholt und über einen längeren Zeitraum durchge-

führt wird502. 

(3) Zwischenfazit 

Eine Strafbarkeit wegen pflichtwidrigem Unterlassen ist nur dort in Betracht zu ziehen, 

wo der Arbeitgeber ausnahmsweise aufgrund einer besonderen Pflichtenbindung eine spe-

zifische Pflichtenstellung tatsächlich übernommen hat. Nur in diesen als selten zu be-

zeichnenden Fällen kommt der Schutz vor nicht betriebsbezogenen Straftaten in Betracht. 

Und nur in diesem Fall wäre eine Garantenstellung zur Verhinderung einer sexuellen Nö-

tigung durch einen Mitarbeiter zu bejahen, die im Übrigen eine nicht betriebsbezogene 

Tat darstellt, da sie in allen Betrieben möglich ist. Die Strafbarkeit der sexuellen Belästi-

gung am Arbeitsplatz durch pflichtwidriges Unterlassen ist daher nur im Fall einer beson-

deren Pflichtenübernahme möglich, weshalb im weiteren Prüfungsverlauf dieser Arbeit 

hierauf nicht einzugehen ist.  

4. § 179 StGB – Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger 
Personen 

a) Einleitung 

Nach § 179 Abs. 1 StGB wird bestraft, wer die Widerstandsunfähigkeit einer anderen 

Person ausnutzt, um sexuelle Handlungen an ihr vorzunehmen oder an sich vornehmen 

zu lassen. Widerstandsunfähigkeit und Arbeitstätigkeit scheinen sich auf den ersten Blick 

auszuschließen. Die genauere Betrachtung ergibt jedoch, dass der Anwendungsbereich 

des AGG auch betrieblich veranlasste Feiern umfasst503, bei denen die Gelegenheit be-

steht, dass sich eine Person durch übermäßigen Alkoholgenuss widerstandsunfähig macht, 

denn Widerstandsunfähigkeit liegt auch bei tiefgreifenden Bewusstseinsstörungen vor, zu 

denen auch Schlaf zählt. Danach sind auch Konstellationen denkbar, bei denen – etwa im 

Bereitschaftsraum eines Krankenhauses – „beruflich“ geschlafen wird. Und selbstver-

ständlich sind alle Sachverhalte mit entsprechend kranken oder behinderten Personen re-

levant, die einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, z. B. in einer Behindertenwerkstatt. 

Beispiel 1504:  Zeugin Z ist im Altenpflegeheim des A als Altenpflegerin beschäf-

tigt. Während ihres Nachtdienstes begibt sie sich im Bereitschaftsraum zu Bett 

                                                                 
502  BGH, Urt. v. 20.10.2011 – 4 StR 71/11, BGHSt 57, 42 (47) Rn. 16; a. A. Fischer, StGB, § 13 Rn. 69, der 

einen Ausnahmefall in der durch die Wiederholung von z. B. sexuellen Übergriffen sieht, wenn dies dem 

Betriebsinhaber bekannt ist und die Gefahr weitere Taten dadurch gesteigert wird.  
503  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 4. b). 
504  In Anlehnung an OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.7.1985 – 1 Ss 62/84, NJW 1986, 2960. 
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und schläft ein. T, der in die Zeugin verliebt ist, entkleidet sich, steigt zur schla-

fenden A ins Bett und beginnt, sie an den Brüsten zu streicheln und an der 

Scheide zu manipulieren, worauf Z erwacht. Entsprechend aufgefordert verlässt 

T sofort Bett und Raum.  

Beispiel 2505: Arbeitgeber A unterhält eine gemeinnützige Behindertenwerkstatt. 

In dieser arbeitet die mehrfach schwer behinderte, gutachterlich belegt wider-

standsunfähige Z gegen Entgelt. A verliebt sich in Z und führt im Rahmen einer 

Betriebsfeier sexuelle Handlungen an Z aus, die Z als angenehm empfindet. 

Beispiel 3: Die 18-jährige Zeugin Z arbeitet als Praktikantin im Unternehmen 

des A. Als dieser sie in sein Büro ruft ist A sehr aufgeregt und lässt Unterlagen 

zu Boden fallen. Während sie diese vornübergebeugt aufhebt, fasst ihr A plötz-

lich von hinten zwischen die Beine und führt manipulierende Bewegungen aus. 

Z ist aufgrund ihrer Körperposition und des unerwarteten Übergriffs überrascht 

und geschockt und zu einem Widerstand zunächst außer Stand. Erst einige Au-

genblicke später kann sie sich aufrichten und dem Griff entgehen. 

b) Rechtsgut und Abgrenzung 

Rechtsgut und systematische Stellung sind in der rechtsdogmatischen Literatur umstritten. 

Die h. M. sieht in § 179 StGB eine Vorschrift zum Schutz des sexuellen Selbstbestim-

mungsrechts506. Teilweise wird vertreten, dass dies mindestens missverständlich sei und 

die Freiheit vor Fremdbestimmung auf sexuellem Gebiet das vorherrschende Schutzgut 

sei507. Darin liegt jedoch kein Widerspruch, denn das sexuelle Selbstbestimmungsrecht ist 

als Abwehrrecht zu verstehen. Es handelt sich somit stets um ein Recht auf Abwehr un-

gewünschter Sexualität, das bei § 179 StGB lediglich erweitert ist auf die Abwehr jegli-

cher sexuellen Fremdbestimmung, da der eigene Wille des Opfers nicht gebildet oder ge-

äußert werden kann508. Geschützt werden Personen, die einen sexuellen Widerstandswil-

len nicht oder nicht sinnvoll fassen, bzw. ihn körperlich nicht betätigen können509.  

Das Verhältnis von § 179 StGB zu § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB ist nicht abschließend ge-

klärt510. Die wohl h. M. des Schrifttums vertritt mit der Rechtsprechung unter Verweis auf 

die Gesetzesbegründung die Auffassung, dass § 179 StGB als Auffangtatbestand für Fälle 

nicht-willensbeugender Ausnutzung der Widerstandsunfähigkeit des Opfers fungiere511. 

                                                                 
505  In Anlehnung an BGH, Urt. v. 6.12.1983 – 1 StR 651/83, BGHSt 32, 183. 
506  BT-Drs. 6/1552 vom 4.12.1970, S. 18; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 Rn. 1; Fischer, StGB, § 179 

Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 1; Gössel, § 3 Rn. 1; Hörnle, in: LK, StGB, § 179 

Rn. 2; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 18 II Rn. 6; Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 179 

Rn. 1; abweichend Frommel, in: NK, StGB, § 179 Rn. 12. 
507  Wolters, in: SK, StGB, § 179 Rn. 2; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 1; Eschelbach, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 179 Rn. 1; Laubenthal, Rn. 300; ähnlich Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 2. 
508  Ein absolutes Abstinenzgebot für die betroffenen Personen ist damit nicht verbunden; vgl. Fischer, StGB, 

§ 179 Rn. 2; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 1. 
509  Fischer, StGB, § 179 Rn. 2; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 1; Renzikowski, in: 

MK, StGB, § 179 Rn. 1; Laubenthal, Rn. 300. 
510  Vgl. zur Abgrenzung diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3) (c) (dd). 
511  BT-Drs. 13/7663 vom 14.5.1997, S. 4; BT-Drs. 13/9064 vom 13.11.1997, S. 13; BGH, Urt. v. 20.10.1999 

– 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (142) = BGHSt 45, 253 (260); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 

Rn. 1; Laubenthal, Rn. 298; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 3; Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, 

StGB, § 179 Rn. 1; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 179 Rn. 1 
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Differenzierend wird dagegen vorgebracht, dass die Vorschrift aufgrund neuerer Entwick-

lungen und Ansichten den Charakter eines Auffangtatbestandes heute nicht mehr haben 

könne512.  

Das mit § 179 StGB begangene Unrecht unterscheidet sich von dem des § 177 Abs. 1 Nr. 

3 StGB dadurch, dass der Täter hier erkennt und ausnutzt, dass das Opfer zu einer Wil-

lensbildung und deswegen zum Widerstand nicht fähig ist oder dass das Opfer den entge-

genstehenden Willen nicht durchsetzen kann. Im Gegensatz dazu fügt sich ein Opfer in 

schutzloser Lage entgegen seinem wahren Willen aufgrund einer Chancen-Risiken-Ab-

wägung.  

Die dritte Alternative des § 177 Abs. 1 StGB erfasst auch die Fälle, in denen Opfer, die 

sich aufgrund einer der in § 179 Abs. 1 Nr. 1 und 2 StGB genannten Beeinträchtigungen 

in einer schutzlosen Lage befinden, unter Überwindung ihres entgegenstehenden Willens 

zu einem sexuellen Verhalten bestimmt werden513. Die Vorschriften lassen sich mithin 

nicht nach der Beeinträchtigung des Opfers unterscheiden, sondern allein nach dem Um-

stand, ob der Täter den entgegenstehenden Willen des Opfers überwunden hat. Insofern 

erfordert § 179 StGB gegenüber § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB weniger und ist daher als Auf-

fangtatbestand zu qualifizieren. Daran ändert auch die neue Auffassung der Rechtspre-

chung nichts, die bei § 177 Abs. 1 Nr. 3 StGB von einem einaktigen Delikt ausgeht, da 

weiterhin die Nötigung des Opfers verlangt wird, die nun auch durch die sexuelle Hand-

lung selbst erfolgen kann. Wer sich in einer Lage befindet, in der Widerstand gegen den 

Täter aussichtslos erscheint, dessen Willen wird gebeugt. Hingegen liegt § 179 StGB vor, 

wenn das Opfer zum Widerstand absolut unfähig ist514. Das Opfer des § 179 StGB kann 

demgegenüber nur eine widerstandsunfähige Person nach Maßgabe der im Folgenden nä-

her dargestellten Anforderungen sein. 

c) Objektiver Tatbestand 

aa) Täter 

Täter kann grundsätzlich jede Person sein. § 179 Abs. 1 StGB erfordert Körperkontakt 

zwischen Opfer und Täter und damit insofern Eigenhändigkeit515. Der durch das 6. StrRG 

1998516 eingefügte Abs. 2 erweitert den „Mikrokosmos differenzierter Straftatbe-

stände“517 des § 179 StGB auf Dritte, so dass auch (Mit-)Täterschaft eines körperlich Un-

beteiligten möglich ist. 

bb) Geschützter Personenkreis 

Als Opfer kommt gleichfalls jede Person – unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht oder 

ihrer Beziehung zum Täter – in Betracht, die körperlich zum Widerstand unfähig ist und 

                                                                 
512  Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 6 ff.; Frommel, in: NK, StGB, § 179 Rn. 5 f.; offen lassend Fischer, 

StGB, § 179 Rn. 3 ff. 
513  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (142) = BGHSt 45, 253 (260). 
514  Vgl. BGH a. a. O.; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 18; abw. Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 7. 
515  BGH, Beschl. v. 1.10.2008 – 2 StR 385/08, NStZ-RR 2009, 14 (14); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 

179 Rn. 2; Gössel, § 3 Rn. 3. 
516  BGBl. I 1998, S. 164-188. 
517  Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 3.  

 

https://www.jurion.de/Gesetz/StGB-1/177?q=bghst%2045,%20253&sort=1&from=0:5301374
https://www.jurion.de/Gesetz/StGB-1/179?q=bghst%2045,%20253&sort=1&from=0:5301374
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deren Widerstandsunfähigkeit auf einer der in § 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB genannten Gründe 

im Sinne eines Kausalzusammenhangs beruht518. 

(1) Widerstandsunfähigkeit 

Widerstandsunfähigkeit liegt nach der Definition von Rechtsprechung und h. M. vor, 

wenn das Opfer gegenüber dem sexuellen Ansinnen des Täters keinen zur Abwehr aus-

reichenden Widerstandswillen bilden, äußern oder durchsetzen kann519. Das Opfer muss 

vollständig widerstandsunfähig sein, selbst erhebliche Einschränkung der Abwehrmög-

lichkeiten reichen nicht aus520. Hingegen genügt es, wenn die Person zu Beginn der Tat521 

oder vorübergehend widerstandsunfähig ist522. Die Widerstandsunfähigkeit muss auf 

Grund eines der in § 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB genannten Defekte eingetreten oder nach Nr. 

2 körperlicher Art sein. 

(2) Krankheit, Behinderung, tiefgreifende Bewusstseinsstörung 

Eine geistige Krankheit oder Behinderung liegt vor, wenn das Opfer aufgrund intellektu-

eller Defizite widerstandsunfähig ist. Um eine Krankheit handelt es sich, wenn ein heil-

barer Zustand gegeben ist, so etwa wenn die Krankheit aufgrund von Medikamenten aus-

gelöst wird oder beseitigt werden kann. Hingegen liegt eine Behinderung vor, wenn es 

sich um eine irreversible Verfassung handelt. Seelische Krankheiten oder Behinderungen 

sind festzustellen, wenn die Persönlichkeit des Opfers einen Defekt aufweist, der die Per-

son widerstandsunfähig werden lässt, etwa bei vorübergehenden Psychosen oder dauer-

haften Persönlichkeitsstörungen523. Suchterkrankungen zählen gleichfalls dazu.  

Die Z in Beispiel 2 ist in diesem Sinne widerstandsunfähig. 

                                                                 
518  Wolters, in: SK, StGB, § 179 Rn. 5; Fischer, StGB, § 179 Rn. 11; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, 

StGB, § 179 Rn. 5; Laubenthal, Rn. 312. Vgl. zur Nichteinbeziehung von Kindern, die nur aufgrund ihres 

Alters gegenüber sexuellem Mißbrauch widerstandsunfähig sind BGH, Urt. v. 27.5.1981 – 3 StR 148/81, 

BGHSt 30, 144 (145). 
519  BGH, Urt. v. 6.12.1983 – 1 StR 651/83, BGHSt 32, 183 (185); BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, 

BGHSt 36, 145 (147); BGH, Beschl. v. 23.9.1997 – 4 StR 433/97, NStZ 1998, 83 (83); BGH, Beschl. v. 

1.4.2003 – 4 StR 96/03, NStZ 2003, 602 (603); BGH, Beschl. v. 28.10.2008 – 3 StR 88/08, NStZ 2009, 

324 (325); BGH, Beschl. v. 23.11.2010 – 3 StR 410/10, NStZ 2011, 210 (210); Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 179 Rn. 3; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 3; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, 

StGB, § 179 Rn. 4; Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 179 Rn. 3; krit. Renzikowski, in: MK, 

StGB, § 179 Rn. 17; Fischer, StGB, § 179 Rn. 8a; Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 28 ff. weiter: From-

mel, in: NK, StGB, § 179 Rn. 8 die Widerstandsunfähigkeit bereits annimmt bei der Unfähigkeit, den ge-

bildeten Willen effektiv durchzusetzen. 
520  BGH, Beschl. v. 28.10.2008 – 3 StR 88/08, NStZ 2009, 324 (325); BGH, Beschl. v. 10.8.2011 – 4 StR 

338/11, NStZ 2012, 150 (150); BGH, Urt. v. 14.3.1991 – 4 StR 16/91, BGHR StGB § 179 Abs. 1, Wider-

standsunfähigkeit 3; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

179 Rn. 3; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 18; Fischer, StGB, § 179 Rn. 8b; Gössel, § 3 Rn. 5; 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 179 Rn. 3; Wolters, in: SK, StGB, § 179 Rn. 3; Laue, in: 

Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 179 Rn. 3; Laubenthal, Rn. 306. A. A. Frommel, in: NK, StGB, § 179 

Rn. 3; Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 30 „eingeschränkte Widerstandsfähigkeit“. 
521  BGH, Urt. v. 24.9.1991 – 5 StR 364/91, NJW 1992, 324 (325) = BGHSt 38, 68 (71). 
522  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, BGHSt 36, 145 (147); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 Rn. 

3. 
523  Vgl. die Darstellung bei Laubenthal, Rn. 308 ff. 
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Der Begriff der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung entspricht grundsätzlich dem des § 

20 StGB. Es handelt sich um eine zeitweise Zerstörung des seelischen Gefüges der be-

troffenen Person524. Im Fall des § 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB kann sich dieser Zustand nach 

h. M. durch Ohnmacht oder Schlaf äußern525. Eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung 

kann sich auch aus dem Zusammentreffen einer besonderen Persönlichkeitsstruktur des 

Opfers und seiner Beeinträchtigung durch die Tatsituation infolge Überraschung, Schreck 

oder Schock ergeben526. 

In Beispiel 1 ist die schlafende Z absolut widerstandsunfähig.  

Es ist festzustellen, ob sich die Widerstandsunfähigkeit gerade aus der Beeinträchtigung 

ergibt, denn die in § 179 Abs. 1 Nr. 1 StGB genannten Beeinträchtigungen führen für sich 

genommen nicht zwingend zur Widerstandsunfähigkeit. Außer in den Fällen, in denen 

sich die Widerstandsunfähigkeit zwingend aus der Art der Beeinträchtigung ergibt – wie 

etwa bei Schlaf oder Ohnmacht – ist die Kausalität stets positiv festzustellen. 

Bedeutsam ist diese Feststellung insbesondere für die Frage, ob das Opfer seine Zustim-

mung zum Sexualkontakt wirksam erteilen konnte. Ist es aufgrund einer der genannten 

Beeinträchtigungen widerstandsunfähig, ist seine Einwilligung unwirksam, da es sich 

nicht in der Lage befindet, einen sinnvollen Willen zu fassen, zu äußern oder durchzuset-

zen. Die Einwilligung darf nicht auf dem Defekt beruhen527. Falls doch nutzt der Täter die 

Widerstandsunfähigkeit trotz des (unwirksamen) Einverständnisses aus, da diese ihm die 

sexuelle Handlung erleichtert oder ermöglicht528. Die Feststellung wirkt einerseits straf-

barkeitsbegründend, andererseits führt sie bei zu weitreichender Handhabung zu einer – 

von § 179 StGB nicht beabsichtigten – Einschränkung der sexuellen Selbstbestimmung 

behinderter Menschen. Es verwundert daher nicht, dass Uneinigkeit in der Frage nach 

dem Wie der Feststellung herrscht.  

Eine Auffassung trifft die Feststellung aufgrund eines hypothetischen Vergleichs zwi-

schen der Person mit und ohne den die Widerstandsunfähigkeit begründenden Defekt bei 

ansonsten gleichbleibender Persönlichkeitsstruktur529. Nach einer anderen Auffassung sei 

zwar auch der hypothetische Vergleich maßgebend, es komme aber nicht darauf an, ob 

das Opfer das Ansinnen zurückgewiesen hätte – denn es gebe keine objektiv richtigen 

oder nachvollziehbaren Entscheidungen im Bereich der Sexualität – sondern ob es das 

                                                                 
524  Fischer, StGB, § 20 Rn. 29. 
525  BGH, Urt. v. 24.9.1991 – 5 StR 364/91, NJW 1992, 324 (325) = BGHSt 38, 68 (71); BGH, Beschl. v. 

19.2.2013 – 5 StR 613/12, NStZ-RR 2013, 316 (316). Wolters, in: SK, StGB, § 179 Rn. 6 ordnet Schlaf 

der körperlichen Widerstandsunfähigkeit zu. Das ist m. E. nicht richtig, da Schlaf nicht auf ein körperli-

ches Defizit zurückgeht, sondern ein vom Zentralnervensystem gesteuerter Vorgang ist, der seine Ursache 

mithin im Seelischen hat. A. A. Oberlies, ZStW 114 (2002), 130 (140).  
526  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, BGHSt 36, 145 (147); BGH, Beschl. v. 23.11.2010 – 3 

StR 410/10, NStZ 2011, 210 (210);  
527  Gössel, § 3 Rn. 17. 
528  Vgl. hierzu diese Arbeit sogleich unten. 
529  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 6a, der jedoch sogleich einräumt, dass dieses Verfahren 

nur bei vorübergehenden Störungen möglich ist und dort versagt, wo die Störung angeboren ist. Hilfs-

weise wird auf das Handlen eines geistig Gesunden abgestellt.  
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Ansinnen hätte zurückweisen können530. Renzikowski weist darauf hin, dass sich der hy-

pothetische Vergleich nur durchführen lässt, wenn das Opfer selbst als Vergleichsperson 

zur Verfügung steht – also bei nur vorübergehenden Einschränkungen. Bei Dauerdefekten 

sei auf die normale psychische Verfassung des Bevölkerungsdurchschnitts abzustellen531. 

Deutlich restriktiver ist die Auffassung von Hörnle, wonach überhaupt kein Vergleich 

anzustellen sei, sondern jede sexuelle Interaktion bei Kenntnis des Täters vom Defekt zu 

seinen Lasten gehe532. Das ist aus Sicht des Opferschutzes die weitgehendste Lösung, die 

allerdings Fragen im Hinblick auf das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung für die Be-

troffenen aufwirft.  

Es ist zu bedenken, dass bei der Festlegung der Wirksamkeit der Zustimmung des Opfers 

das Freiheitsrecht des Opfers nicht nur dann eingeschränkt wird, wenn der Täter die un-

wirksame Zustimmung ausnutzt, sondern auch, wenn dem Opfer durch Gesetzgebung und 

Judikatur das Recht auf wirksame Einwilligung in sexuelle Handlungen genommen wird. 

Ein möglichst umfassender Opferschutz ist zugleich eine normative Beschränkung des 

Freiheitsrechts. Der absolute Schutz vor Fremdbestimmung in der Konzeption von Hörnle 

greift nach hier vertretener Auffassung zu stark in das Freiheitsrecht ein und ist deshalb 

abzulehnen. Die Ansichten, die einen Vergleich bemühen, kämpfen mit der Frage nach 

der Angemessenheit des Maßstabs. Das überrascht nicht. Wie sollte es auch gelingen, wo 

bereits unter normalpsychologischen Gesichtspunkten kein einheitlicher Maßstab exis-

tiert, sondern nur Abnormales ausgeschieden wird, für Personen mit psychischen Ein-

schränkungen eine geeignete Vergleichsrichtlinie zu finden. Zur Herstellung von Einzel-

fallgerechtigkeit darf es nicht beim Vergleich allein bleiben – zu ungenau sind die zu 

erzielenden Ergebnisse – sondern es sind ferner alle Umstände des Einzelfalls über das 

Kriterium des Missbrauchs einzubeziehen. 

(3) Körperliche Widerstandsunfähigkeit 

Sie liegt vor, wenn das Opfer seinen entgegenstehenden Willen wegen körperlicher Be-

einträchtigung oder körperlichen Hemmnissen (z. B. Fesselung) nicht äußern oder durch-

setzen kann533. Führt der Täter den Zustand erst durch Gewalt herbei, liegt nicht § 179 

StGB, sondern § 177 StGB vor.  

Die Z in Beispiel 3 ist möglicherweise aufgrund des Schocks widerstandsunfä-

hig. Ihre Widerstandsunfähigkeit könnte aber auch in der vornübergebeugten 

Position begründet sein. Hierbei handelt es sich nicht um absolute Wider-

standsunfähigkeit, da sie einen Willen bilden und jedenfalls mündlich äußern 

könnte. Der zugleich eingetretene Schock könnte ausreichend sein, wenn die 

                                                                 
530  Fischer, StGB, § 179 Rn. 13; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 179 Rn. 8 die beide aufgrund 

der mit der wertenden Betrachtung verbundenen Unsicherheiten für einen restriktiven Maßstab plädieren. 

Ähnlich auch Wolters, in: SK, StGB, § 179 Rn. 5; Laubenthal, Rn. 312. 
531  Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 30. 
532  Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 43 f. Auch Frommel, in: NK, StGB, § 179 Rn. 27 wendet sich gegen ein 

vergleichendes Feststellungsverfahren. Sie bemängelt, dass bei der gegenwärtigen Rechtsprechungspra-

xis, die stets ein psychiatrisches Gutachten verlange, für den Normadressaten kein Verhaltensgebot mehr 

erkennbar sei, was die geschützten Personen diskriminiere und zur Enthaltsamkeit zwinge.  
533  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 Rn. 5; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 33; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 7.  
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Widerstandsunfähigkeit kausal allein auf ihn zurückzuführen wäre, also im Ver-

hältnis zur körperlichen Einschränkung ein Fall alternativer Kausalität vorläge. 

cc) Tathandlung 

Der Täter muss die Widerstandsunfähigkeit des Opfers ausnutzen und die Person dadurch 

für sexuelle Handlungen missbrauchen. 

(1) Ausnutzen 

Ist dem Täter die sexuelle Handlung aufgrund der Beeinträchtigung des Opfers ermöglicht 

oder erleichtert worden und hat der Täter dies bewusst in sein Vorgehen einkalkuliert, ist 

das Ausnutzen der Widerstandsunfähigkeit zu bejahen534. Willigt die betroffene Person 

wirksam in die sexuelle Handlung ein bevor sie einschläft oder auf andere Weise wider-

standsunfähig wird, fehlt es unproblematisch am Ausnutzen535; der Tatbestand entfällt. 

Geht die Initiative von der widerstandsunfähigen Person aus oder stimmt diese der sexu-

ellen Handlung zu, ist zu differenzieren. Zunächst ist mit der h. M. danach zu fragen, ob 

die Zustimmung nach dem soeben festgestellten Maßstab als wirksam anzusehen ist536. 

Ist sie unwirksam, kann sich der Täter aus normativen Gründen nicht auf das Einverständ-

nis berufen. Steht das Opfer in einer Beziehung zum Täter kommt es darauf an, ob das 

Opfer zum Objekt fremdbestimmter sexueller Absichten herabgewürdigt wird537. 

In Beispiel 1 nutzt A unzweifelhaft die Widerstandsunfähigkeit der Z aus.  

In Beispiel 2 könnte man am Ausnutzen zweifeln, da A die Handlungen als an-

genehm empfindet. Auf ihre Zustimmung kann es jedoch nach überwiegender 

Auffassung nicht ankommen, sondern auf den hypothetischen Vergleich. Dieser 

führt aufgrund des Handlungsrahmens – alkoholisiert auf einer Betriebsfeier – 

zur Bejahung des Tatbestandsmerkmals.  

Der A in Beispiel 3 nutzt objektiv das Überraschungsmoment seiner Handlung 

und die Tatumstände aus, die ihm die sexuelle Handlung ermöglichen. Fraglich 

ist jedoch, ob er dies so in sein Vorgehen einkalkuliert hat oder ob er durch die 

überraschende Handlung dem erwarteten Widerstand zuvorkommen wollte – 

dann wäre § 177 Abs. 1 Nr. 1 StGB anzuwenden. 

(2) Missbrauch 

Teilweise wird in der Formulierung kein tatbestandliches Korrektiv gesehen – d. h. es 

wird abgelehnt, dass es sich beim Missbrauchen des Opfers um eine über das Ausnutzen 

hinausgehendes Tatbestandselement handelt – da sämtliche Beispiele fehlenden Miss-

brauchs in Wahrheit das Ausnutzen entfallen ließen538. Die Rechtsprechung hingegen 

                                                                 
534  BGH, Urt. v. 11.7.1985 – 4 StR 307/85, NJW 1986, 77 (78); BGH, Beschl. v. 28.10.2008 – 3 StR 88/08, 

NStZ 2009, 324 (325); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 Rn. 7; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, 

§ 179 Rn. 9; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 35; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 18 Rn. 32; 

Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 43; Laubenthal, Rn. 323. 
535  BGH, Beschl. v. 17.6.2008 – 3 StR 198/08, NStZ 2009, 90; BGH, Beschl. v. 1.10.1996 – 1 StR 517/96, 

NStZ-RR 1997, 98. 
536  Statt vieler Fischer, StGB, § 179 Rn. 13; a. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 43. 
537  Fischer, StGB, § 179 Rn. 16; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 38; ähnlich Wolters, in: SK, StGB, § 

179 Rn. 11. 
538  Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 41. 
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sieht im Missbrauch ein (negatives) Tatbestandselement, welches den Grund des Vorge-

hens und die Motive des Täters umfasse. Diese müssten als Missbrauch des Opfers er-

scheinen539. Sind sie altruistischer Natur oder handelt der Täter aus Liebe, soll es am Miss-

brauch fehlen. In der Literatur wird dem Tatbestandsmerkmal überwiegend keine größere 

Bedeutung beigemessen und mit der Rechtsprechung davon ausgegangen, dass unter dem 

Missbrauch die innere Haltung des Täters gegenüber dem Opfer zu subsumieren sei und 

dieser in der Regel vorliege, wenn der Täter die Widerstandsunfähigkeit des Opfers aus-

nutze540.  

Zweifel am Missbrauch könnten sich in Beispiel 2 ergeben, da A in Z verliebt ist, 

möglicherweise also nicht allein zur Befriedigung seiner sexuellen Bedürfnisse 

handelt, sondern aus innerer Verbundenheit mit A. Nicht jeder vermeintlich lau-

tere Beweggrund darf aber dazu führen, dass der Opferschutz eingeschränkt 

wird. Im Übrigen handelt A in einem betrieblichen Kontext, so dass er sich je-

denfalls auch das Über-Unterordnungsverhältnis zunutze macht. Seine innere 

Haltung ist nicht rein altruistischer Natur, sondern trieb- und machtorientiert 

und damit auf Missbrauch ausgerichtet. 

(3) Sexuelle Handlung 

Erforderlich ist die Vornahme einer sexuellen Handlung durch den Täter am Opfer oder 

umgekehrt. Die Handlung muss an, nicht lediglich vor einer Person erfolgen. Es kommen 

mithin nur Handlungen von einiger Erheblichkeit nach § 184h Nr. 1 StGB in Betracht. 

Hierfür ist erforderlich, dass sie eine objektive und unter Berücksichtigung der Gesamt-

umstände des Einzelfalls nicht mehr hinnehmbare Beeinträchtigung des jeweils geschütz-

ten Rechtsguts darstellt541. Das ist für die vermeintlich zufälligen Berührungen über der 

Bekleidung und für alle Formen nicht-körperlichen Verhaltens unzweifelhaft nicht der 

Fall. Weitere Unterscheidungen sind bei den Formen sexueller körperlicher Annäherung 

zu treffen. Hier sind Umarmungen und Klapse auf das Gesäß mangels Bezug zu primären 

oder sekundären Geschlechtsteilen als unerheblich auszuscheiden, sofern diesen Verhal-

tensweisen im konkreten Einzelfall überhaupt ein sexueller Bezug innewohnt.  

Fraglos ist hingegen der direkte Kontakt mit den zur Fortpflanzung dienenden Ge-

schlechtsteilen eine erhebliche sexuelle Handlung an einer Person. Manipuliert der Täter 

an diesen oder dringt er gar in die widerstandsunfähige Person ein, ist der Tatbestand 

erfüllt. Für die Frage danach, ob ein Kuss den Tatbestand erfüllen kann, sind die oben 

genannten Kriterien heranzuziehen542. Maßgebend sind bei weniger eindeutigen sexuellen 

                                                                 
539  BGH, Urt. v. 6.12.1983 – 1 StR 651/83, BGHSt 32, 183 (186); Laubenthal, Rn. 326; Maurach/Schro-

eder/Maiwald, BT 1, § 18 Rn. 33; Gössel, § 3 Rn. 24; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 179 

Rn. 10; krit. Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 179 Rn. 7. 
540  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 11; abl. Fischer, StGB, § 179 Rn. 17 nach dem nicht pau-

schal die innere Haltung des Täters als wesentlicher Beurteilungsmaßstab anzulegen sei. Zustimmend 

aber, dass es sich bei diesem Merkmal meist um die Abgrenzung „strafwürdiger von hinnehmbaren Fäl-

len“ (Rn. 18) handele. Differenzierend Frommel, in: NK, StGB, § 179 Rn. 28 wonach dem Missbrauchs-

merkmal neben dem Ausnutzen eigenständige Bedeutung zukomme und Missbrauch dann entfällt, wenn 

„die sexuelle Handlung Ausdruck eines personalen Verhältnisses ist“ (a. a. O.). Enger Hörnle, in: LK, 

StGB, § 179 Rn. 53 ff. die zwar auch eine Filterfunktion des Merkmals anerkennt, aber nicht auf die Vor-

stellungen und Gefühle des Täters abstellt, sondern auf die Wünsche der geschützten Person – nicht je-

doch bei Abs. 2. 
541  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. c) bb) (3). 
542  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. c) ff. 
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Handlungen, die Umstände des Einzelfalls und das Verhältnis zum geschützten Rechts-

gut. Nutzt der Täter die Widerstandsunfähigkeit zur Betastung der weiblichen Brust – 

insbesondere unter der Bekleidung – aus, könnte dies ausreichend sein. Begreift man die 

Strafdrohung als Indikator für das im Rahmen der Tatbestandsbegehung mögliche Un-

recht, sind gegenüber § 177 Abs. 1 StGB geringere Anforderungen an die Erheblichkeit 

zu stellen, da § 179 Abs. 1 StGB gegenüber der sexuellen Nötigung als Vergehen nach § 

12 Abs. 2 StGB ausgestaltet ist. Folglich könnten auch die dort nicht als sexuelle Hand-

lung in Frage kommenden „Busengrapscher“ bei § 179 Abs. 1 StGB ausreichend sein. Für 

diese Bewertung spricht auch die besondere Ausprägung des sexuellen Selbstbestim-

mungsrechts bei § 179 StGB, der die Freiheit eines absolut widerstandsunfähigen Opfers 

vor Fremdbestimmung schützt. Da das Opfer aufgrund seiner Widerstandsunfähigkeit 

keine Entscheidung über den Sexualkontakt treffen kann, sind die Anforderungen gegen-

über § 177 StGB abzusenken, so dass auch nicht gegen die primären Geschlechtsteile 

gerichtete Angriffe diese erfüllen.  

Bei Küssen ist zu differenzieren nach der Art des Kusses und dem Alter der betroffenen 

Person. Küsse mit geschlossenen Lippen reichen in keinem Fall aus, sofern sie nicht auf 

ein primäres Geschlechtsteil aufgebracht werden. Zungenküsse hingegen können erheb-

lich sein, wenn sie nach quantitativen Aspekten, also insbesondere der Art der Ausführung 

und der Beziehung der Beteiligten sozialschädlich sind. Minderjährigkeit des Opfers führt 

zu einer Absenkung der Erheblichkeitsschwelle543.  

d) Handlungen mit einem Dritten - § 179 Abs. 2 StGB 

Nach § 179 Abs. 2 StGB macht sich strafbar, wer die widerstandsunfähige Person zu se-

xuellen Handlungen mit einem Dritten bestimmt. Bestimmen ist hier nicht identisch mit 

dem Hervorrufen des Entschlusses zur Tat wie bei § 26 StGB, sondern erfordert eine we-

nigstens kommunikative Einwirkung auf das Opfer, die es zur Vornahme einer sexuellen 

Handlung an einem Dritten oder zur Duldung einer sexuellen Handlung durch einen Drit-

ten veranlasst544. Die dritte Person braucht hiervon keine Kenntnis zu haben545.  

                                                                 
543  Vgl. hierzu Laubenthal, Rn. 116 sowie diese Arbeit unter D. II. 2. c) aa). 
544  H. M.; Fischer, StGB, § 179 Rn. 21; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 5; Renzikowski, in: 

MK, StGB, § 179 Rn. 44; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 179 Rn. 15; Wolters, in: SK, StGB, 

§ 179 Rn. 17 (alles außer vis absoluta); weitergehend Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 60; Laubenthal, 

Rn. 319 die es ausreichen lassen, dass der Täter den Sexualkontakt mit dem Dritten tatsächlich verur-

sacht. Nach dieser Ansicht ist die sexuelle Handlung auch möglich bei einem bewusstlosen Opfer. 
545  Z. B. bei der Vornahme von sexuellen Handlungen an einem schlafenden Dritten – der dann ebenfalls 

widerstandsunfähig ist. 
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e) Subjektiver Tatbestand 

Der Täter muss wenigstens vorsätzlich hinsichtlich der Tatbestandsmerkmale handeln, 

insbesondere hinsichtlich der Widerstandsunfähigkeit und den Voraussetzungen des Aus-

nutzens546. Nach h. M. genügt dolus eventualis547. Bewertet der Täter sein Handeln unzu-

treffend als nicht missbräuchlich, liegt ein unbeachtlicher Subsumtionsirrtum vor548. Kann 

dem Täter weder Vorsatz hinsichtlich § 179 StGB noch hinsichtlich § 177 StGB nachge-

wiesen werden, kommt eine fahrlässige Körperverletzung in Betracht549. 

f) Vollendung, Versuch 

Die Tat ist jeweils mit Beginn der Vornahme der sexuellen Handlung vollendet. Im Fall 

des Abs. 1 durch Vornahme am Opfer durch den Täter oder umgekehrt; im Fall des Abs. 

2 durch das Opfer am Dritten oder umgekehrt. Der Versuch von Abs. 1 und Abs. 2 ist 

nach Abs. 4 strafbar.  

g) Zwischenfazit  

Die Untersuchung hat ergeben, dass eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bei ent-

sprechendem Sachverhalt durchaus als Missbrauch widerstandsunfähiger Personen straf-

bar sein kann. Freilich kommen nur sexuelle Handlungen von einiger Erheblichkeit in 

Betracht. Dass diese Erheblichkeit aber vom Schutzgut abhängt, wurde bereits festgestellt 

und spielt bei § 179 StGB eine Rolle für die Frage nach den Mindestanforderungen der 

Erheblichkeit. Damit stellt § 179 StGB jedoch keine Ausnahme dar. Wie für alle anderen 

Delikte, die eine sexuelle Handlung erfordern, muss der Täter die Erheblichkeitshürde 

überwinden. Ist das geschehen, findet § 179 StGB seinen eigenen Anwendungsbereich 

und hat nicht nur als Auffangtatbestand für § 177 StGB zu dienen, denn ein Missbrauch 

widerstandsunfähiger Personen kommt nach den Vorstellungen und Motiven des Täters 

bei der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz durchaus in Betracht. Wie bereits bei § 177 

StGB festgestellt, geht der Belästiger regelmäßig nicht final vor. Auf die Überwindung 

erwarteten Widerstands zur Duldung durch das Opfer kommt es ihm nicht an – diesen 

Widerstand gilt es vielmehr regelmäßig zu vermeiden. In den wenigstens Fällen möchte 

der Täter Gewalt ausüben, um sein Ziel zu erreichen, denn die Anwendung von Gewalt 

konterkariert seine Vorstellung von Überlegenheit und/oder Macht gegenüber dem Opfer. 

Ihm genügt es, wenn er die sexuelle Handlung vornehmen kann. Aus diesen Gründen ist 

es nicht fernliegend, dass der Belästiger immer dann seine Chance sieht, wenn das Opfer 

widerstandsunfähig ist.  

                                                                 
546  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 Rn. 10; Fischer, StGB, § 179 Rn. 22. 
547  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 179 Rn. 10; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 13; Fi-

scher, StGB, § 179 Rn. 22; Wolters, in: SK, StGB, § 179 Rn. 15; Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, 

StGB, § 179 Rn. 9; Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 63 ff.; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 18 Rn. 

35; Frommel, in: NK, StGB, § 179 Rn. 31. 

 Die a. A. verlangt dolus directus (sicheres Wissen) hinsichtlich des Zustands der Widerstandsunfähigkeit 

des Opfers, Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 43; Gössel, § 3 Rn. 26; Eschelbach, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 179 Rn. 17. Das überzeugt nicht, da auch derjenige die Widerstandsunfähigkeit aus-

nutzt, der sie nur für möglich hält und billigend in Kauf nimmt; so auch Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 

65. Offen gelassen von BGH, Beschl. v. 8.2.2007 – 3 StR 11/07 bei Pfister, NStZ-RR 2007, 361 (361 f.) 

Nr. 3. 
548  Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 67. 
549  BGH, Urt. v. 28.11.1995 – 1 StR 558/95, NStZ 1996, 188. 
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Die Trauben hängen bei § 179 StGB für eine Strafbarkeit allerdings sehr hoch, denn ab-

solute (!) Widerstandsunfähigkeit wird aufgrund Überraschung, Schock oder Schrecken 

nur in Ausnahmefällen festzustellen sein. Klarer liegt der Fall, wenn das Opfer schläft – 

das wird aber wiederum auch nur in Ausnahmefällen am Arbeitsplatz der Fall sein. Nicht 

übersehen werden darf, dass mit § 179 StGB ein Auffangtatbestand für behinderte Men-

schen konzipiert wurde, der seit seinem Inkrafttreten weiter in Richtung vorübergehende 

Widerstandsunfähigkeit nicht behinderter Menschen ausgebaut wurde, um strafwürdige 

Sachverhalte, die nicht unter § 177 StGB zu subsumieren sind, zu sanktionieren550. Es 

darf daher nicht verwundern, dass dieser Ansatz auch heute noch zu Strafbarkeitslücken 

führt.  

h) Täterschaft und Teilnahme 

§ 179 Abs. 1 StGB erfordert die Vornahme der sexuellen Handlung des Täters am Opfer 

oder von diesem am Täter, mithin Eigenhändigkeit. Mittelbare Täterschaft oder Mittäter-

schaft sind bei Abs. 1 nicht möglich, was für die Bestimmung eines anderen, der von der 

Widerstandsunfähigkeit des Opfers nichts weiß bedeutet, dass der Hintermann weder als 

mittelbarer Täter noch – mangels strafbarer Haupttat – als Teilnehmer zu bestrafen ist551. 

Dieses Problem ist auch nach der Einführung des Abs. 2 nicht obsolet geworden, da in 

Abs. 2 die Bestimmung der widerstandsunfähigen Person durch den Täter zu erfolgen hat. 

Wirkt der Täter nur auf den Dritten ein, liegt kein Fall des Abs. 2 vor552. Die Teilnahme 

an der Tat des Haupttäters folgt den allgemeinen Regeln.  

2. Abschnitt 

Straftaten gegen die sexuelle Entwicklung  

5. § 174 StGB – Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

a) Einleitung, Rechtsgut 

Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz umfasst sowohl die Berufsbildung, § 2 Abs. 1 

Nr. 3 AGG, als auch die Tätigkeit im Rahmen eines Praktikumsverhältnisses oder Volon-

tariats553. Es ist deshalb erforderlich, die Strafnormen zu prüfen, die den Schutz von – in 

der Regel minderjährigen Personen – in solchen Ausbildungs- und/oder Arbeitsverhält-

nissen zum Ziel haben. Eine davon ist § 174 StGB. Er dient dem Schutz Jugendlicher in 

bestimmten Abhängigkeitsverhältnissen. Die Jugendlichen sollen davor bewahrt werden, 

unter dem Druck der Abhängigkeit von diesem Verhältnis in ihrem sexuellen Verhalten 

bestimmt zu werden, da sie – aufgrund ihres Alters – häufig nicht ausreichend reif, erfah-

ren oder sicher genug sind, sich den sexuellen Wünschen einer überlegenen Person zu 

                                                                 
550  BT-Drs. 13/7663 vom 14.5.1997, S. 5. 
551  KG, Urt. v. 25.8.1976 – (1) Ss 374/75 (27/76), NJW 1977, 817 (818 f.); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 

179 Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 179 Rn. 8; Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 68; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 63; Fischer, StGB, § 179 Rn. 7; a. A. Renzikowski, NStZ 1999, 377 

(385). 
552  Hörnle, in: LK, StGB, § 179 Rn. 68; Fischer, StGB, § 179 Rn. 7. 
553  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 4. c). 
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widersetzen554. Geschütztes Rechtsgut ist nach dieser Zielstellung die sexuelle Selbstbe-

stimmungsfreiheit im weiteren Sinn; genauer die ungestörte geschlechtliche Entwicklung 

von Kindern und Jugendlichen innerhalb bestimmter Abhängigkeitsverhältnisse555. Dar-

über hinaus geht es bei § 174 StGB darum, bestimmte Autoritätsverhältnisse um ihrer 

sozialen Funktion willen von sexuellen Kontakten nach Möglichkeit völlig frei zu hal-

ten556.  

b) Objektiver Tatbestand 

Die Vorschrift wurde durch das 49. StrÄndG vom 27.01.2015 erweitert. Sie enthält neben 

der Korrektur eines redaktionellen Versehens in Abs. 1 Nr. 3 in der aktuellen Fassung 

einen neuen Abs. 2 der die Anwendung der Norm auch auf Personen ausdehnt, die dem 

Täter nicht dauerhaft anvertraut sind. Damit werden nun auch Vertreter von Schutzperso-

nen einbezogen, denen das Opfer nicht selbst anvertraut ist, die jedoch aufgrund ihrer 

Zugehörigkeit zur Einrichtung, in welcher die Erziehung, Ausbildung oder Betreuung 

stattfindet, ebenfalls in einem Autoritätsverhältnis zum Opfer stehen557.  

Die Tatbestände der Absätze 1 und 2 werden durch die Erweiterung der Anforderungen 

an die sexuelle Handlung in Abs. 3 ergänzt, zugleich findet eine Differenzierung der Tat-

bestände durch die Anforderungen in ihren Nr. 1 bis 3 bzw. Nr. 1 und 2 statt. Dem Schutz 

von § 174 StGB unterliegen insgesamt nur Personen, die noch nicht achtzehn Jahre alt 

sind und die in einem Verhältnis nach Abs. 1 Nr. 1 bis 3 zum Täter oder nach Abs. 2 Nr. 

1 und Nr. 2 zur Einrichtung stehen. § 174 StGB ist ein Sonderdelikt, da für die Täterei-

genschaft erforderlich ist, dass eine Autoritätsstellung ausgeübt wird oder werden kann558. 

aa) Geschützter Personenkreis 

Aufgrund des für diese Untersuchung erforderlichen Arbeitsplatzbezugs kommen von den 

Sonderverhältnissen des § 174 StGB nur die Ausbildung (nach § 174 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 

und Nr. 2 Alt. 2 StGB sowie nach § 174 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 StGB) und das Dienst- 

oder Arbeitsverhältnis (nach § 174 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 4 StGB) in Betracht. Die sonstigen 

in § 174 Abs. 1 StGB genannten Verhältnisse zwischen Täter und Opfer erfordern eine 

Beziehung, der zwar auch ein Über-Unterordnungsverhältnis zu Grunde liegt, das sich 

aber aus anderen Umständen als einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis konstituiert 

                                                                 
554  Bericht des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform (4. StrRG), BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 

20. 
555  BGH, Urt. v. 22.3.1995 – 3 StR 625/94, NJW 1995, 2234 (2235); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 

Rn. 1; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 1; Fischer, StGB, § 174 Rn. 2; Laue, in: 

Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 174 Rn. 1; Frommel, in: NK, StGB, § 174 Rn. 8; Maurach/Schro-

eder/Maiwald, BT 1, § 20 Rn. 4; Laubenthal, Rn. 564; krit. Wolters, in: SK, StGB, § 174 Rn. 2: geschützt 

werde eine bestimmte „Sexualverfassung“; ähnlich Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 1 ff., der da-

rauf hinweist, dass unklar sei, welche sexuellen Handlungen erheblich im Sinne von § 184h StGB seien 

und sich dies nur bei einer Betrachtung der Spätfolgen herausfinden lasse. Der aktuelle Eingriff in das 

Rechtsgut müsse jedoch für die Unrechtsbetrachtung maßgebend sein; wie dieser auch Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 174 Rn. 1. Abw. Gössel, § 4 Rn. 1 auch bei § 174 StGB sei das Vertrauen der 

Öffentlichkeit in die Integrität staatlicher Abhängigkeitsverhältnisse geschützt. 
556  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 20; BGH, Beschl. v. 23.11.2000 – 1 StR 430/00, NStZ 2001, 194; vgl. 

auch Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 1; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 1. 
557  Begründung des Fraktionsentwurfs, BT-Drs. 18/2601 vom 23.9.2014, S. 28; Eisele, Schriftliche Stellung-

nahme zur Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen 

Bundestages, S. 7; krit. Hörnle, Stellungnahme für die öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss am 13. 

Oktober 2014, S. 5 f. 
558  Fischer, StGB, § 174 Rn. 3; Renzikowski, in: MK, StGB, § 179 Rn. 4. 
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und daher auch nicht am Arbeitsplatz zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer i. S. d. 

AGG verwirklicht werden kann.  

§ 174 StGB enthält keine Anforderung an ein Mindestalter. Für die sexuelle Belästigung 

am Arbeitsplatz folgt diese jedoch aus arbeitsrechtlichen Vorschriften. Nach § 5 Abs. 1 

i. V. m. § 2 Abs. 1 des Gesetzes zum Schutz der arbeitenden Jugend (JArbSchG) ist die 

Beschäftigung von Kindern unter 15 Jahren verboten, sofern nicht eine Ausnahme des § 

5 Abs. 2 bis 4 JArbSchG gilt. Kinder über 13 Jahren können unter den Voraussetzungen 

des § 5 Abs. 3, 4a JArbSchG i. V. m. § 2 der Verordnung über den Kinderarbeitsschutz 

(KindArbSchV) beschäftigt werden. Für die vorliegende Untersuchung kann infolgedes-

sen bei zu unterstellender Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von einem Mindest-

alter der belästigten Person von 13 Jahren ausgegangen werden. 

(1) Zur Ausbildung anvertraut nach § 174 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 StGB 

Die Tatvariante ist eröffnet, wenn das Opfer – dessen Alter unter sechzehn Jahren liegen 

muss – dem Täter zur Ausbildung anvertraut ist. Das ist der Fall, wenn es dem Täter in 

seine Obhut gegeben wurde. Voraussetzung eines Obhutsverhältnisses in diesem Sinne 

ist, dass einer Person das Recht und die Pflicht obliegen, die Lebensführung des Minder-

jährigen und damit dessen geistig-sittliche Entwicklung zu überwachen und zu leiten559. 

Das erfordert mehr als die bloße Zuweisung von Arbeitstätigkeiten oder die Anleitung zu 

einfachen Verrichtungen560. Voraussetzung ist einerseits ein Über-Unterordnungsverhält-

nis561, denn erst ein solches verschafft dem Täter die nötige Macht über das Opfer. Gleich-

zeitig versetzt es das Opfer in eine, aufgrund der Abhängigkeit vom Täter bestehende 

Drucksituation, in der es sich sexuellen Handlungen nicht frei widersetzen kann. Weitere 

Voraussetzung ist, dass das Verhältnis eine Erziehungskomponente enthält, mithin der 

Täter aufgrund des Obhutsverhältnisses die Persönlichkeit des Opfers prägen soll562. Die 

Form der Begründung des Obhutsverhältnisses ist unerheblich. Der Schutzbefohlene kann 

sich auch selbst in die Obhut einer anderen Person begeben. Maßgebend ist die tatsächli-

che Gestaltung des Einzelfalls563. 

Das Ausbildungsverhältnis ist eine Alternative des von § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB verlang-

ten Obhutsverhältnisses. Die Grenzen zwischen Ausbildung und Erziehung sind flie-

ßend564. Beide Anforderungen an ein Obhutsverhältnis sind bei einer Berufsausbildung 

nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) erfüllt, da die ausbildende Person nach § 14 Abs. 

1 Nr. 5 BBiG dafür zu sorgen hat, dass Auszubildende charakterlich gefördert aber sittlich 

und körperlich nicht gefährdet werden; sie soll darüber hinaus die berufliche Handlungs-

fähigkeit vermitteln, § 1 Abs. 3 BBiG. Die auszubildende Person ist gegenüber dem sog. 

Lehrherrn weisungsunterworfen, § 13 Nr. 3 BBiG. Es spielt keine Rolle, ob der Arbeitge-

ber in persona die Rolle des Lehrherrn übernimmt oder diese Aufgabe einer anderen, 

                                                                 
559  BGH, Beschl. v. 21.4.1995 – 3 StR 526/94, BGHSt 41, 137 (139); BGH, Beschl. v. 26.6.2003 – 4 StR 

159/03, NStZ 2003, 661; BGH, Urt. v. 10.6.2008 – 5 StR 180/08, NStZ-RR 2008, 307 (307). 
560  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 21; BGH, Beschl. v. 31.1.1967 – 1 StR 595/65, BGHSt 21, 196 (198);  
561  BGH, Beschl. v. 21.4.1995 – 3 StR 526/94, BGHSt 41, 137 (139). 
562  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 7; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 19; Laubenthal, Rn. 578. Fehlt die Erziehungskomponente kommt 

allenfalls ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis nach § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB oder bei entsprechendem Alter 

der Kindesmissbrauch nach § 176 StGB in Betracht. 
563  BGH, Beschl. v. 31.1.1967 – 1 StR 595/65, BGHSt 21, 196 (202). 
564  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 21; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 7. 
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hierzu geeigneten Person überträgt565. Unerheblich ist auch, wie das Ausbildungsverhält-

nis begründet wurde. Praktikanten- und Volontärverhältnisse können, wenn sie die An-

forderungen im Einzelfall erfüllen, ebenfalls darunter fallen566; nicht hingegen gewöhnli-

che Arbeitsverhältnisse, auch wenn dem Arbeitnehmer neue Tätigkeiten zugewiesen wer-

den567. 

§ 174 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 StGB kommt aufgrund regelmäßiger Erfüllung der Anforderun-

gen bei Vorliegen eines gewöhnlichen Ausbildungsverhältnisses für Personen unter sech-

zehn Jahren als strafrechtliche Sanktion sexueller Belästigung am Arbeitsplatz durch die 

ausbildende Person in Betracht. Das einzige, darüber hinaus zu erfüllende objektive Tat-

bestandsmerkmal ist eine sexuelle Handlung im Sinne von Abs. 1 oder Abs. 3. Auf ein 

Ausnutzen kommt es bei Nr. 1 nicht an. Auch eine Zustimmung des Opfers zur sexuellen 

Handlung ist für den Tatbestand unerheblich, allenfalls kommt Abs. 5 in Betracht568. 

(2) Zur Ausbildung anvertraut nach § 174 Abs. 2 StGB 

Solange die betroffene Person noch nicht sechzehn Jahre alt ist, genügt nach der neu ein-

gefügten Nr. 1 des § 174 Abs. 2 StGB bereits die Zugehörigkeit des Täters (als Schutz-

person) und des Opfers zu einer Einrichtung, die zur Erziehung, Ausbildung oder Betreu-

ung in der Lebensführung bestimmt ist, wobei das Opfer in einem Rechtsverhältnis zur 

Einrichtung zu stehen hat. Die Regelung zielt auf öffentlich-rechtliche und privatrechtli-

che Schul- und Betreuungsverhältnisse ab569. Auf die Ausnutzung der Stellung des Täters 

kommt es dabei nur an, wenn die Person zwischen sechzehn und achtzehn Jahren alt ist, 

§ 174 Abs. 2 Nr. 2 StGB. Die Anforderungen an die Ausbildung entsprechen denen des 

Abs. 1. 

(3) In einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis untergeordnet - § 174 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 4 

StGB 

Hat die betroffene Person das fünfzehnte Lebensjahr vollendet, scheidet Nr. 1 aus. Bis zur 

Vollendung des siebzehnten Lebensjahrs kommt Nr. 2 in Betracht, gleichwohl die An-

wendung der Nr. 2 nicht auf Taten gegen Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren be-

schränkt ist570. Von Nr. 2 werden zunächst dieselben Obhutsverhältnisse wie bei Nr. 1 

erfasst, darüber hinaus auch alle privat- oder öffentlich-rechtlichen Dienst- und Arbeits-

verhältnisse, wobei der Grund ihrer Entstehung, ihr Inhalt und ihre Rechtswirksamkeit 

unerheblich sind571. Maßgebend ist, ob zum Täter ein Unterordnungsverhältnis besteht, 

                                                                 
565  Ist der Arbeitgeber jedoch nicht selbst Lehrherr, kommt er als (unmittelbarer) Täter aufgrund der Eigen-

händigkeitsanforderung nicht in Betracht. 
566  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 7; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 7; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 19. 
567  BGH, Beschl. v. 31.1.1967 – 1 StR 595/65, BGHSt 21, 196 (198). 
568  Vgl. BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 21. 
569  M. E. ist es als unglücklich zu bezeichnen, dass die Strafbarkeit vom Vorliegen eines Rechtsverhältnisses 

abhängen soll. Damit sind für die Frage nach der Tatbestandsmäßigkeit bei Jugendlichen unter sechzehn 

Jahren zivilrechtliche Überlegungen zur Geschäftsfähigkeit und zur schwebenden Unwirksamkeit von 

Willenserklärungen Minderjähriger anzustellen. Jugendliche unter sechzehn Jahren, die Zuflucht in einer 

entsprechenden Institution suchen, sind durch die Neufassung nicht betroffen. Für sie kommen weiterhin 

nur Abs. 1 und Abs. 3 in Betracht. 
570  BGH, Urt. v. 20.1.1982 – 2 StR 511/81, BGHSt 30, 355 (358); BGH, Urt. v. 24.10.1990 – 3 StR 257/90, 

NStZ 1991, 81 (81); statt aller Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 27. 
571  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 10; Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 29; Renzikowski, in: 

MK, StGB, § 174 Rn. 28; Laubenthal, Rn. 592. 
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Kraft dessen das Opfer Weisungen des Täters zu befolgen hat. Diese Weisungsbefugnis 

hat über den Einzelfall hinauszugehen, muss also auf eine gewisse Dauer angelegt sein, 

da andernfalls die Abhängigkeit vom Täter und mithin die darauf beruhende Drucksitua-

tion für das Opfer nicht entstehen572. 

bb) Tathandlungen 

(1) Missbrauch der Abhängigkeit - § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB 

Der Erweiterung des Anwendungsbereichs bei Nr. 2 steht das zusätzliche Erfordernis des 

Missbrauchs des Abhängigkeitsverhältnisses gegenüber, welches ein Plus an Anforderun-

gen darstellt und den Tatbestand einschränkt573. Dem Täter muss in jedem Einzelfall nach-

gewiesen werden, dass er gerade die Abhängigkeit des Opfers ausgenutzt hat. Das ist der 

Fall, wenn diese ihm die Tathandlung ermöglicht oder erleichtert hat und er die sich ihm 

so gebotene Gelegenheit wahrgenommen hat574. Missbräuchlich handelt derjenige, der 

offen oder verdeckt seine Macht und Überlegenheit in einer für den Jugendlichen erkenn-

bar werdenden Weise als Mittel einsetzt, um sich diesen gefügig zu machen. Ebenso han-

delt derjenige missbräuchlich, der seine Macht gegenüber dem Schutzbefohlenen erkennt 

und die auf ihr beruhende Abhängigkeit zu sexuellen Handlungen ausnutzt575. Der Zu-

sammenhang zwischen dem Abhängigkeitsverhältnis und der sexuellen Handlung muss 

beiden Teilen bewusst sein576. Für den Missbrauch der Abhängigkeit genügt es, wenn die 

schutzbefohlene Person glaubt, dem Täter Gehorsam schuldig zu sein und der Täter seine 

diesbezügliche Autorität einsetzt – indem er eine Drucksituation schafft – um das Opfer 

gefügig zu machen577. Beispielhaft ist dies der Fall, wenn er die Person im Weigerungsfall 

beschimpft, schikaniert oder gegenüber anderen Personen zurücksetzt und diese Verhal-

tensweisen erst bei willfährigem Verhalten wieder aufgibt. Eine Drohung mit Nachteilen 

wie z. B. einer Kündigung kann, muss aber nicht ausgesprochen werden, da schlüssiges 

Verhalten genügt578.  

Von den möglichen Verhaltensweisen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz kom-

men für § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB also grundsätzlich nur solche in Betracht, bei denen der 

Täter seine Autorität missbräuchlich einsetzt – jeweils mit der Maßgabe, dass eine sexu-

elle Handlung im Sinne des § 184h StGB ausgeführt wird. Das Paradebeispiel ist die se-

xuelle Erpressung durch Androhung von beruflichen Nachteilen. Auch körperliche Annä-

herungen wie das Berühren der weiblichen Brust, der Griff an das Genital oder Zungen-

                                                                 
572  Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 29; Laubenthal, Rn. 593. So entschieden für eine Babysitterin 

OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10.7.2000 – 1 Ws 218/00, NStZ-RR 2001, 201 (201). 
573  Vgl. BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 22; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 20 Rn. 42. 
574  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 9. 
575  St. Rspr: BGH, Urt. v. 4.4.1979 – 3 StR 98/79, BGHSt 28, 365 (367); BGH, Urt. v. 4.5.1982 – 1 StR 

88/82, NStZ 1982, 329; BGH, Urt. v. 24.10.1990 – 3 StR 257/90, NStZ 1991, 81 (82); BGH, Urt. v. 

23.1.1997 – 4 StR 591/96, NStZ 1997, 337 (338); OLG Düsseldorf, Beschl. v. 10.7.2000 – 1 Ws 218/00, 

NStZ-RR 2001, 201 (201);  
576  BGH, Urt. v. 4.4.1979 – 3 StR 98/79, BGHSt 28, 365 (367); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 9; 

Fischer, StGB, § 174 Rn. 15; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 31; Wolters, in: SK, StGB, § 174 

Rn. 17; Laubenthal, Rn. 595; a. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 35. 
577  BGH, Urt. v. 24.10.1990 – 3 StR 257/90, NStZ 1991, 81 (82); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 

Rn. 14; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 31. 
578  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 14. 
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küsse können den Tatbestand erfüllen, wenn und soweit Täter und Opfer auf der Grund-

lage der Ausnutzung der Abhängigkeit zur sexuellen Handlung gelangen. Die Aufforde-

rung zu sexuellem Verkehr kommt nur dann in Betracht, wenn die vorstehenden Tatbe-

standsmerkmale verwirklicht sind und eine sexuelle Handlung vorgenommen wird. Die 

Verhaltensweisen, die ohne Missbrauch auskommen, insbesondere die überraschend aus-

geführten, können nicht einschlägig sein. 

(a) Versprechen von Vorteilen als Missbrauch der Abhängigkeit 

Fraglich ist, ob es genügt, wenn der Täter Vorteile verspricht, auf die das Opfer keinen 

Anspruch hat; etwa wenn er eine Beförderung gegen sexuelle Hingabe in Aussicht 

stellt579. Nach wohl überwiegender Meinung im Schrifttum reicht dies aus580. Die Gegen-

ansicht verweist darauf, dass der Täter nicht durch die Ausnutzung der Abhängigkeit, son-

dern durch Ausnutzung seiner Stellung zum Ziel komme581. Beide Auffassungen sind nur 

teilweise richtig, wie das Folgende zeigt: Der Täter, der seinem Opfer „befiehlt“, zu ihm 

ins Bett zu kommen, nutzt die bestehende Abhängigkeit aus582. D. h. es bedarf weder der 

Inaussichtstellung von Vor- oder Nachteilen, noch der Anwendung von Gewalt oder aus-

drücklicher Drohung. In dem „Befehl“ liegt für das Opfer bereits eine stillschweigende 

Androhung von Nachteilen aus dem Abhängigkeitsverhältnis, die das Opfer zur Willfäh-

rigkeit motiviert. Oder um es mit der Missbrauchs-Definition zu sagen: das Opfer glaubt, 

Gehorsam schuldig zu sein, nachdem der Täter seine Macht und Überlegenheit als Mittel 

eingesetzt hat. Wenn es aber nicht des Versprechens von Vorteilen bedarf (und nicht der 

Androhung von Nachteilen) und trotzdem ein Missbrauch vorliegen kann, hat diese „Er-

pressung“ keinen Einfluss auf die Frage nach der Ausnutzung des Jugendlichen. Zwar ist 

die sexuelle Erpressung ein starkes Indiz für das Vorliegen von Missbrauch, es begründet 

ihn aber nicht. Die Begründung findet sich allein im Ausnutzen der Abhängigkeit. Ab-

hängigkeit des Opfers beschreibt jedoch nichts Anderes als dessen Stellung im Über-Un-

terordnungsverhältnis zwischen Täter und Opfer. In genau derselben Beziehung nimmt 

der Täter die Stellung einer Autoritätsperson ein. Seine Stellung und die Abhängigkeit des 

Opfers sind untrennbar miteinander in der Täter-Opfer-Beziehung verwoben. Deshalb 

lässt sich nicht danach unterscheiden, ob der Täter seine (Autoritäts-)Stellung oder die 

Abhängigkeit des Opfers ausnutzt. Beide sind gleichermaßen Kennzeichen des Schutz-

verhältnisses von § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Wenn dem aber so ist, kann der Täter keine 

Vorteile versprechen, ohne hierbei seine Stellung – genauer: seine Stellung in der Bezie-

hung zum Opfer, einem stark asymmetrischen Verhältnis – auszunutzen. Der Täter der 

dem Opfer einen Vorteil in Aussicht stellt, nutzt sein Verhältnis zum Opfer (Autoritäts-

stellung einerseits und Abhängigkeit andererseits) genauso aus, wie derjenige Täter der 

dem Opfer schlicht einen „Befehl“ erteilt. Der Unterschied liegt allein in der Ausprägung 

der Asymmetrie, die beim Täter der eine „Gegenleistung“ in Form eines Vorteils ausloben 

                                                                 
579  Unproblematisch ist der Fall, wenn das Opfer ein Anspruch auf einen Vorteil besitzt – z. B. eine Gehalts-

erhöhung –, der Täter die Gewährung des Vorteils aber verweigert, um Willfährigkeit zu erreichen. Hier-

bei handelt es sich um schikanöses Verhalten unter missbräuchlicher Ausnutzung der Abhängigkeit des 

Opfers. 
580  Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 31; Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 32; Frommel, in: NK, StGB, 

§ 174 Rn. 20; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 174 Rn. 17; Maurach/Schroeder/Maiwald, 

BT 1, § 20 Rn. 42; vgl. auch BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 22 „künftige Vorteile“. 
581  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 14; Fischer, StGB, § 174 Rn. 15. 
582  Vgl. BGH, Urt. v. 23.1.1997 – 4 StR 591/96, NStZ 1997, 337 (338). 



200 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

muss, schwächer ausgeprägt ist, andernfalls er sich dieses Hilfsmittels nicht bedienen 

müsste. 

Damit ist nachgewiesen, dass die Gewährung von Vorteilen ein Fall des Missbrauchs der 

Abhängigkeit sein kann. Gleichzeitig ist aber auch gesagt, dass nicht jede Vorteilseinräu-

mung zwingend einen Missbrauch der Abhängigkeit darstellen muss. Wenngleich dies ein 

Indiz sein kann, so kommt es doch vorrangig auf das Abhängigkeitsverhältnis zwischen 

den Personen an. Indizien gegen den Missbrauch der Abhängigkeit sind ein fehlender Zu-

sammenhang zum Abhängigkeitsverhältnis und die Initiative der schutzbefohlenen Per-

son oder wenn diese mit dem Sexualkontakt einverstanden ist, etwa bei einer ernsthaften 

Liebesbeziehung583. Ihr Vorliegen kann den Missbrauch ausschließen, was von den Um-

ständen des Einzelfalls abhängt. 

(b) Gewalteinsatz als Missbrauch der Abhängigkeit 

Wendet der Täter Gewalt im Sinne von § 177 oder § 240 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 1 StGB an, 

stellt sich die Frage nach dem Verhältnis der genannten Delikte zu § 174 Abs. 1 Nr. 2 

StGB584, da nach e. A. der Missbrauch Schutzbefohlener und die Nötigung tateinheitlich 

nebeneinander anwendbar sind585, nach a. A. die Anwendung von Gewalt den Missbrauch 

entfallen lässt, da das Abhängigkeitsverhältnis nicht mehr die entscheidende Rolle 

spielt586.  

Im Kern geht es um die Frage, ob § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB nur unter ausschließlicher 

Ausnutzung des Abhängigkeitsverhältnisses oder ob die sexuelle Handlung auch unter 

Ausnutzung des Abhängigkeitsverhältnisses verwirklicht werden kann. Nach dem Wort-

laut der Vorschrift ist eine solche Exklusivität nicht indiziert. Nach teleologischen Ge-

sichtspunkten ist sie abzulehnen, da diese Anforderung den Schutzbereich der Nr. 2 ein-

schränken würde und deshalb aus Gesichtspunkten des Opferschutzes bedenklich wäre. 

Denn neben der Feststellung des Missbrauchs eines Abhängigkeitsverhältnisses müsste 

dessen Alleinursächlichkeit festgestellt werden. Sofern dies nicht gelänge, wäre der Täter 

nicht länger wegen sexuellen Missbrauchs Schutzbefohlener strafbar, gleichwohl die Ab-

hängigkeit des Opfers eine Rolle bei der Tatbegehung gespielt hat. Die Gewaltanwendung 

für sich sagt noch nichts darüber aus, ob das Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt wurde. 

Das ist aber bei § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB das entscheidende Kriterium, weshalb es keine 

Rolle spielen kann, ob zugleich auch Nötigungsmittel der §§ 177, 240 StGB angewendet 

werden. Deren Einsatz ist allenfalls ein Gradmesser der Asymmetrie der Täter-Opfer-Be-

ziehung. Auf Exklusivität ist daher nicht abzustellen.  

                                                                 
583  BGH, Urt. v. 4.4.1979 – 3 StR 98/79, BGHSt 28, 365 (367); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 9; 

Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 14; Fischer, StGB, § 174 Rn. 15; Laubenthal, Rn. 596; 

krit. Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 34. 
584  Der Einsatz von Nötigungsmitteln unterhalb der Schwellen der Nötigungsvorschriften ist unproblema-

tisch, da kein Konkurrenzverhältnis entstehen kann. 
585  BGH, Urt. v. 23.1.1997 – 4 StR 591/96, NStZ 1997, 337; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 18; 

Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 14; Fischer, StGB, § 174 Rn. 15a; Laue, in: 

Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 174 Rn. 11; Frommel, in: NK, StGB, § 174 Rn. 29; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 174 Rn. 31; Laubenthal, Rn. 597. 
586  Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 31; Wolters, in: SK, StGB, § 174 Rn. 17; einschränkend Eschel-

bach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 174 Rn. 19 der „im Allgemeinen“ keinen Missbrauch verwirklicht 

sieht. 
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Für Tateinheit spricht außerdem, dass §§ 177, 240 StGB und § 174 StGB unterschiedliche 

Rechtsgüter schützen, die zwar beide unter dem Oberbegriff der sexuellen Selbstbestim-

mungsfreiheit i. w. S. zusammengefasst werden, im Detail aber voneinander unabhängige 

Schutzbereiche umfassen, mithin selbständig nebeneinanderstehen.  

(2) Ausnutzung der Stellung - § 174 Abs. 2 Nr. 2 StGB 

Bei Opfern im Alter zwischen sechzehn und achtzehn Jahren ist die Ausnutzung der Stel-

lung des Täters als Autoritätsperson als zusätzliches Tatbestandsmerkmal erforderlich. 

Täter kann sein, wem abstrakt-generell eine andere Person zur Erziehung, Ausbildung 

oder Betreuung in der Lebensführung anvertraut ist. Damit scheidet z. B. das Reinigungs-

personal solcher Einrichtungen oder auch Sporttrainer als Täter aus587. Ausnutzen bedeu-

tet dem Wortlaut nach, dass der Täter aus einer für ihn vorteilhaften Situation für sich 

bedenkenlos Nutzen zieht oder auch, dass er das Opfer in rücksichtsloser, egoistischer 

Weise für seine Zwecke in Anspruch nimmt588. Teleologisch sollen durch den neu einge-

fügten § 174 Abs. 2 StGB auch die Fälle erfasst werden, bei denen keine konkret-indivi-

duelle Zuordnung eines Schutzbefohlenen zu einer Schutzperson erfolgt, sondern der Tä-

ter kraft Zugehörigkeit zur Einrichtung eine Autoritätsstellung gegenüber dem Schutzbe-

fohlenen besitzt. Danach handelt derjenige unter Ausnutzung seiner Stellung, der die ihm 

gegenüber dem Jugendlichen zukommende Autoritätsstellung offen oder verdeckt in einer 

für den Jugendlichen erkennbar werdenden Weise als Mittel einsetzt, um sich diesen ge-

fügig zu machen. Auch hier gilt wie bei § 174 Abs. 1 Nr. 1 StGB, dass der Zusammenhang 

zwischen dem Abhängigkeitsverhältnis und der sexuellen Handlung beiden Teilen be-

wusst sein muss. Andernfalls würde die sexuelle Handlung des Jugendlichen oder deren 

Duldung nicht auf der Ausnutzung der Stellung beruhen. Im Übrigen ist auf die Ausfüh-

rungen zum Missbrauch der Abhängigkeit zu verweisen.  

(3) Sexuelle Handlungen mit Körperkontakt - § 174 Abs. 1 und Abs. 2 StGB 

Erforderlich ist, dass der Täter sexuelle Handlungen am Opfer vornimmt oder das Opfer 

an ihm589. Dafür ist eine körperliche Berührung unerlässlich. Diese kann durch die Be-

kleidung oder einen Gegenstand vermittelt werden. In Betracht kommen zunächst alle 

Formen körperlicher Annäherung durch den Täter, nicht jedoch das Zurschaustellen des 

Genitals, oder verbale Belästigungen. Sofern eine sexuelle Erpressung im Raum steht, 

muss diese zu einer erheblichen sexuellen Handlung mit Körperkontakt geführt haben, 

um den Tatbestand zu erfüllen.  

Die Erheblichkeit der sexuellen Handlung richtet sich nach der Hinnehmbarkeit der Be-

einträchtigung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und in Relation zum 

geschützten Rechtsgut und der jeweiligen Strafdrohung590. Legt man diesen Maßstab zu 

Grunde folgt daraus zunächst, dass die Erheblichkeit bei § 174 StGB niedriger anzusetzen 

ist als bei § 177 StGB, da beim Missbrauch von Schutzbefohlenen mit der ungestörten 

geschlechtlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ein Rechtsgut geschützt 

                                                                 
587  Vgl. BGH, Urt. v. 10.6.2008 – 5 StR 180/08, NStZ-RR 2008, 307; Eisele, Schriftliche Stellungnahme zur 

Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages, 

S. 8; für die Einbeziehung von nicht-pädagogischem Personal Hörnle, Stellungnahme für die öffentliche 

Anhörung im Rechtsausschuss am 13. Oktober 2014, S. 6. 
588  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 229, Stichwort „ausnutzen“. 
589  Vgl. zu den Anforderungen im Einzelnen diese Arbeit unter D. II. 2. b) (1). 
590  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 2. c) bb) (3). 

 



202 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

wird, dessen Schutzbedürftigkeit aufgrund des jugendlichen Alters und des erforderlichen 

Schutzverhältnisses größer ist591. D. h. bereits weniger erhebliche Eingriffe stellen eine 

relevante Schutzgutsverletzung dar. Im Vergleich der Tatbestände des § 174 Abs. 1 StGB 

ist darüber hinaus bei Nr. 1 aufgrund des geringeren Alters des Opfers eine weitere Ab-

senkung der Erheblichkeitsschwelle geboten, die bei Nr. 2 jedenfalls dann nicht in Be-

tracht kommt, wenn das Opfer zwischen sechzehn und achtzehn Jahren alt ist und es sich 

bei dem Schutzverhältnis „nur“ um ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis handelt und nicht 

um ein insofern qualitativ höher zu bewertendes Obhutsverhältnis. Auch aus der gegen-

über § 177 StGB – und auch gegenüber § 179 StGB – geringeren Strafdrohnung lässt sich 

eine Absenkung ableiten, da der Strafrahmen als Indikator für das zu verwirklichende 

Unrecht zu betrachten und daran die Erheblichkeitsanforderung zu bemessen ist592.  

Demzufolge sind unerwartete Berührungen der Genitalien und der weiblichen Brust aus-

reichend. Auch Zungenküsse können ausreichen – abhängig vom Alter der betroffenen 

Person. Einfache Umarmungen oder sonstige körperliche Berührungen, einschließlich 

Klapsen auf den Po, sind bei § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB unerheblich. 

Es handelt sich bei § 174 Abs. 1 StGB um ein eigenhändiges Delikt, das nur derjenige als 

Täter verwirklichen kann, der das Opfer körperlich berührt593. Aus diesem Grund ist eine 

Begehung durch Unterlassen nicht möglich. Die Duldung der sexuellen Handlung am Tä-

ter durch den Täter genügt, da in der Hinnahme meist eine Bestärkung des Opfers zu sehen 

ist594. 

(4) Sexuelle Handlung ohne Körperkontakt - § 174 Abs. 3 StGB 

(a) Sexuelle Handlung vor dem Schutzbefohlenen - § 174 Abs. 3 Nr. 1 StGB 

Für § 174 Abs. 3 Nr. 1 StGB genügt es, wenn der Täter vor dem Schutzbefohlenen sexu-

elle Handlungen an sich vornimmt595. Um eine sexuelle Handlung handelt es sich, wenn 

sie eine objektive Beziehung zum Geschlechtlichen im Menschen aufweist596, z. B. wenn 

der Täter vor dem Opfer masturbiert. Bei ambivalenten Handlungen kommt es nach der 

im Schrifttum zu Recht mehrheitlich vertretenen Ansicht darauf an, ob die sexuelle Ab-

sicht des Täters objektiv erkennbar ist597. Es kommen auch exhibitionistische Handlungen 

in Betracht598. Diese bestehen im Zeigen oder Entblößen des Geschlechtsteils, um sich 

oder eine andere Person zu erregen599.  

                                                                 
591  Vgl. Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 6. 
592  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 2. c) bb) (2). 
593  BGH, Urt. v. 7.9.1995 – 1 StR 236/95, BGHSt 41, 242 (243); BGH, Beschl. v. 18.4.2007 – 2 StR 19/07, 

NStZ 2007, 699; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 11; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

174 Rn. 12; Fischer, StGB, § 174 Rn. 12; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 24; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 174 Rn. 50. 
594  Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 7; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 12; a. A. Fischer, StGB, § 

174 Rn. 12; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 24. 
595  Nicht jedoch, wenn ein Dritter am Täter vor dem Schutzbefohlenen sexuelle Handlungen vornimmt, 

BGH, Beschl. v. 14.7.2009 – 3 StR 239/09, NStZ 2010, 32 (32). 
596  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. a) aa). 
597  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. a) bb). 
598  Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 37; Laubenthal, Rn. 613.  
599  Fischer, StGB, § 183 Rn. 5; vgl. hierzu auch diese Arbeit unter D. II. 10. c) aa). 

 



Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 203 

Vor dem Schutzbefohlenen sind die Handlungen vorgenommen, wenn dieser die Mög-

lichkeit zur unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung hat600. Gleichzeitige körperliche An-

wesenheit an einem Ort ist nicht erforderlich, es genügt die Live-Übertragung per Telefon 

oder Video – nicht jedoch die Wiedergabe zuvor aufgezeichneter Handlungen601.  

(b) Bestimmen des Schutzbefohlenen zu sexuellen Handlungen - § 174 Abs. 3 Nr. 2 

StGB 

Unter den Voraussetzungen der Abs. 1 und 2 reicht es aus, dass der Schutzbefohlene se-

xuelle Handlungen vornimmt. Es kommen neben sexuellen Handlungen an sich selbst 

oder an Dritten auch exhibitionistische Handlungen des Schutzbefohlenen und aufrei-

zende Posen in Betracht602.  

Der Täter muss das Opfer zur sexuellen Handlung bestimmt haben. Nach der Rechtspre-

chung ist hierfür erforderlich und ausreichend, dass der Täter das gesetzlich geforderte 

Verhalten verursacht oder mitverursacht hat; durch welches Mittel, ist unerheblich603. Der 

Jugendliche kann auch wesentlich durch Zwang bestimmt werden. Ein kommunikativer 

Akt wie bei § 26 StGB ist nicht erforderlich, da das Opfer stets minderjährig ist und des-

halb eine der Anstiftung i. S. v. § 26 StGB gleichzusetzende Beeinflussung des Willens 

oft nicht in Betracht kommt604. Die h. M. im Schrifttum folgt dieser Ansicht605.  

Nach a. A. ist bei § 174 Abs. 3 Nr. 2 StGB eine kommunikative Beeinflussung des Willens 

erforderlich, die wenigstens mitursächlich sein müsse. Das Bestimmen durch vis absoluta 

reiche nicht aus. Der Grund dafür liege in der Form der sexuellen Handlung. Bei § 176 

Abs. 2 StGB genügt das vollkommen passive Erdulden der sexuellen Handlung der dritten 

Person. Das Opfer könne daher mittels Zwang bestimmt werden. Hingegen bedürfe es für 

§ 174 Abs. 3 Nr. 2 eines „Anreizes“ in Form einer Einwirkung auf den Willen, da die 

schutzbefohlene Person nicht passiv bleiben könne606.  

Richtig an dieser Auffassung ist, dass bei § 176 Abs. 2 StGB andere Anforderungen an 

die sexuelle Handlung gestellt werden und dass bei § 174 Abs. 3 Nr. 2 StGB vis absoluta 

nicht ausreicht. Ob aus der Qualität der sexuellen Handlung ein Rückschluss auf deren 

Verursachung gezogen werden kann, ist jedoch zweifelhaft. Mit dem Wortlaut ist sie nicht 

zu begründen, da unabhängig von der sexuellen Handlung ein Bestimmen erforderlich ist. 

Nach Sinn und Zweck der Vorschrift lässt sich die Mindermeinung kaum vertreten, 

schränkt sie doch den Schutz der minderjährigen Opfer ein, die sich zur Vornahme von 

sexuellen Handlungen vor dem Täter durch nicht-kommunikative Einwirkungen haben 

bewegen lassen, ohne von diesem hierzu in Sinne des § 26 StGB „bestimmt“ worden zu 

sein. Auch systematisch überzeugt die Ansicht nicht, da ihre Vertreter auch bei § 176 Abs. 

4 Nr. 2 StGB die gleichen Anforderungen an das Bestimmen stellen wie bei § 174 Abs. 3 

                                                                 
600  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. b) (2). 
601  Fischer, StGB, § 174 Rn. 14; Laubenthal, Rn. 610. 
602  Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 42. 
603  BGH, Urt. v. 7.9.1995 – 1 StR 236/95, BGHSt 41, 242 (245) = NStZ 1996, 130 (131); BGH, Urt. v. 

8.1.1985 – 1 StR 686/84, NJW 1985, 924. 
604  BGH, Urt. v. 7.9.1995 – 1 StR 236/95, BGHSt 41, 242 (245). 
605  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 13; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 17; Fi-

scher, StGB, § 174 Rn. 13; Frommel, in: NK, StGB, § 174 Rn. 22; Laubenthal, Rn. 609; differenzierend 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 174 Rn. 30 f. 
606  Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 44 u. 46; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174 Rn. 38. 
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Nr. 2 StGB und damit den Begriff innerhalb derselben Norm unterschiedlich belegen607. 

Die h. M. ist daher vorzugswürdig, auch wenn in der Praxis eine nicht-kommunikative 

Beeinflussung – jedenfalls unter Berücksichtigung des für diese Untersuchung stets erfor-

derlichen Arbeitsplatzbezugs – kaum vorkommen dürfte, so dass von einer eher theoreti-

schen Fallgestaltung zu sprechen ist. 

Gegenüber Abs. 1 und Abs. 2 ist der Strafrahmen des Abs. 3 reduziert und zeigt damit an, 

dass das Unrecht von Handlungen ohne Körperkontakt geringer ist608. Auf die Erheblich-

keit kommt es bei sexuellen Handlungen vor einer Person nicht an, § 184h Nr. 2 StGB. 

Maßgebend ist daher allein, ob es sich um eine objektiv eindeutige sexuelle Handlung 

handelt oder um eine ambivalente, die zusätzlich das Zutage treten der sexuellen Gesin-

nung des Täters erfordert.  

Von den typischen Formen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz kommt die Vornahme 

von sexuellen Handlungen vor der schutzbefohlenen Person in Form von exhibitionisti-

schen Handlungen, ggf. in Verbindung mit Masturbation, in Betracht. Die Vornahme von 

sexuellen Handlungen durch das Opfer vor dem Täter kann die Folge einer sexuellen Er-

pressung sein. Die belästigende, würdeverletzende Handlung liegt jedoch bereits in der 

Erpressung und nicht erst in der sexuellen Handlung – wenngleich diese für das Opfer 

ebenfalls entwürdigend sein kann. Die Bestrafung kann sich ggf. nach § 183 Abs. 4 Nr. 2 

Alt. 1 StGB richten. 

c) Subjektiver Tatbestand 

In allen Fällen des § 174 StGB ist wenigstens bedingter Vorsatz erforderlich. Dieser muss 

insbesondere das Alter des Opfers und das Obhutsverhältnis betreffen609. Im Fall von Abs. 

1 Nr. 2 muss der Täter zusätzlich bedingt vorsätzlich hinsichtlich der Voraussetzungen 

des Missbrauchs – der tatsächlichen Abhängigkeit des Opfers und des Beruhens des Op-

ferverhaltens hierauf – handeln610.  

Zusätzlich ist für Abs. 3 Absicht im Sinne eines zielgerichteten Willens erforderlich, sich 

selbst oder die schutzbefohlene Person sexuell zu erregen, wobei die Absicht ausreicht, 

eine bereits vorhandene Erregung zu steigern oder diese länger aufrecht zu erhalten611. 

Das ist z. B. dann nicht der Fall, wenn der Täter es nur in Kauf nimmt, dass das Kind den 

Sexualverkehr zwischen den Eltern im angrenzenden Kinderzimmer hören kann612.  

d) Vollendung, Versuch, Absehen von Strafe 

Die Tat ist vollendet mit der Vornahme der sexuellen Handlung. Der Versuch ist nach 

Abs. 4 strafbar. Gemäß § 174 Abs. 5 StGB kann in Fällen des § 174 Abs. 1 Nr. 1 oder des 

Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1 StGB von Strafe abgesehen werden. Die Möglichkeit nach 

                                                                 
607  Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 84. 
608  Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 40. 
609  Vgl. statt aller Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 47. 
610  H. M.; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 15 ; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 18; 

Fischer, StGB, § 174 Rn. 16; weiter Hörnle, in: LK, StGB, § 174 Rn. 47; dol. dir. fordernd Renzikowski, 

in: MK, StGB, § 174 Rn. 35. 
611  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174 Rn. 14. 
612  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 18. 
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Abs. 5 von Strafe abzusehen entfällt daher, wenn der speziellere Tatbestand des § 174 

Abs. 1 Nr. 2 StGB gegeben ist613. 

e) Zwischenfazit  

Die Vorschrift des § 174 StGB setzt sich aus mehreren verschiedenen Tatbestandsalter-

nativen zusammen, die ihrerseits weiter untergliedert sind. Für die hier vorzunehmende 

Bewertung kommen nur Konstellationen innerhalb eines Ausbildungs- oder Dienst- bzw. 

Arbeitsverhältnisses in Betracht, dessen Bestand ein asymmetrisches Verhältnis zwischen 

übergeordnetem Täter und untergeordnetem Opfer begründet und so dem Täter die Tat-

begehung erleichtert. Nur wenn das Opfer älter als fünfzehn Jahre ist, muss der Miss-

brauch des Verhältnisses dazu treten. Ein typisches Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis 

eines Jugendlichen entspricht diesen Anforderungen und eröffnet den Anwendungsbe-

reich. 

Es ist stets eine sexuelle Handlung im Sinne des § 185h StGB erforderlich. Aufgrund 

dessen scheiden einige der in Frage kommenden, sexuell belästigenden Verhaltensweisen 

aus, die diese Anforderungen nicht erfüllen, wie z. B. unerwünschte Einladungen. Auch 

Verhaltensweisen mit Körperkontakt unterhalb der Erheblichkeitsschwelle des § 185h Nr. 

1 StGB sind bei § 174 Abs. 1 und Abs. 2 StGB auszuscheiden. Die Erheblichkeitsschwelle 

ist in Abhängigkeit vom Alter des Opfers, welches zwischen dreizehn und achtzehn Jah-

ren liegen kann, gegenüber erwachsenen Personen tatangemessen abzusenken, um den 

besonderen Schutzanforderungen und dem mit der Tatalternative verwirklichten Un-

rechtsgehalt gerecht zu werden. Daher können bei § 174 Abs. 1 StGB sexuelle Handlun-

gen erheblich sein, die gegenüber erwachsenen Personen nicht erheblich wären. Auch 

kann eine Handlung gegenüber einem Kind erheblich sein, die gegenüber einem Jugend-

lichen nicht erheblich wäre.  

Beim Erzwingen von sexuellen Handlungen und beim Berühren der weiblichen Brust han-

delt es sich um erhebliche sexuelle Handlungen im Sinne des § 174 Abs. 1 und Abs. 2 

i. V. m. § 185h Nr. 1 StGB. Das Zurschaustellen des Genitals genügt für § 174 Abs. 3 

StGB. Ferner sind von den hier zu untersuchenden belästigenden Verhaltensweisen auf-

grund der Minderjährigkeit des Opfers und der Verbindung mit einem Über-Unterord-

nungsverhältnis aufgedrängte Küsse, insbesondere Zungenküsse als erhebliche sexuelle 

Handlung im Sinne des § 174 Abs. 1 und Abs. 2 StGB einzuordnen. Bei Kindern können 

auch sonstige auf das biologische Geschlecht orientierte körperliche Annäherungen als 

erhebliche Handlungen in Betracht kommen. Ob im Einzelfall die Erheblichkeit zu beja-

hen ist, kann jedoch nicht allgemein festgestellt werden, sondern obliegt der konkreten 

Tatsituation. Nach der hier vertretenen Ansicht ist das Tätscheln oder Klapsen des Gesä-

ßes hierfür nicht ausreichend erheblich. 

Bei sexueller Erpressung ist zu beachten, dass stets eine sexuelle Handlung vorliegen 

muss, die außer im Fall des § 174 Abs. 3 StGB erheblich zu sein hat. Dies vorausgesetzt 

ist zu unterscheiden: die Androhung von Nachteilen bei sexueller Verweigerung erfüllt 

stets das Missbrauchserfordernis des § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB. Das Inaussichtstellung von 

Vorteilen bei sexueller Zuwendung ist nur dann als Missbrauch zu qualifizieren, wenn – 

                                                                 
613  Fischer, StGB, § 174 Rn. 21; Laubenthal, Rn. 591. Vgl. zum Regelungsinhalt von Abs. 5 Jung/Kunz, 

NStZ 1982, 409 ff. 
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was jedoch regelmäßig der Fall sein dürfte – dabei das Verhältnis zum Opfer ausgenutzt 

wird. 

f) Täterschaft und Teilnahme 

§ 174 Abs. 1 StGB und der neu geschaffene Abs. 2 setzen eine besondere Stellung des 

Täters gegenüber dem Schutzbefohlenen voraus. Es handelt sich mithin um ein Sonder-

delikt, weshalb mittelbare Täterschaft oder Mittäterschaft nur in den Fällen möglich ist, 

bei denen allen Täter die von Abs. 1 oder Abs. 2 geforderte Stellung gegenüber dem Opfer 

zukommt und nicht Eigenhändigkeit verlangt ist614. Täterschaftliche Beteiligung ist mit-

hin nur in den Fällen des Abs. 3 möglich. Anstiftung und Beihilfe sind nach allgemeinen 

Regeln möglich615.   

6. § 176 StGB – Sexueller Missbrauch von Kindern 

a) Einleitung, Rechtsgut 

§ 176 StGB schützt die ungestörte sexuelle Entwicklung von Kindern616. Sie ist eine be-

sondere Ausprägung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. Das Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmung ist ein Freiheitsrecht, auf dessen Bestand nicht von der Dispositions-

fähigkeit her geschlossen werden kann, denn es schützt insbesondere die absolute Freiheit 

vor sexuellen Einwirkungen617. Es handelt sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt, da 

bei tatbestandsgemäßem Verhalten in die sexuelle Entwicklung von Kindern eingegriffen 

wird. Eine nachteilige Veränderung der Entwicklung muss nicht eintreten. Diese kann 

ggf. erst Jahre später festgestellt werden.  

b) Objektiver Tatbestand 

aa) Geschützter Personenkreis: 

§ 176 StGB schützt ausschließlich Personen unter vierzehn Jahren. Auch diese können – 

jedenfalls ab 13 Jahren – von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen sein618, 

weshalb im Alter zwischen 13 und 14 Jahren eine Strafbarkeit nach § 176 StGB in Be-

tracht kommt. Ist das Opfer älter, können – abhängig von den weiteren Gegebenheiten des 

Einzelfalls – die §§ 174, 180, 182 StGB zur Anwendung kommen. 

                                                                 
614  BGH, Urt. v. 7.9.1995 – 1 StR 236/95, BGHSt 41, 242 (243); Fischer, StGB, § 174 Rn. 18. 
615  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 20; vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. g) aa) (3) und 

D. II. 3. g) aa) (4). 
616  BGH, Urt. v. 16.6.1999 – 2 StR 28/99, BGHSt 45, 131 (132); m. Anm. Hörnle, NStZ 2000, 310; BGH, 

Beschl. v. 19. 12. 2008 – 2 StR 383/08, NStZ 2009, 262 (262) Rn. 5 = BGHSt 53, 118 (119); BGH, Be-

schl. v. 14.4.2011 – 2 StR 65/11, NStZ 2012, 33 (33) = BGHSt 56, 223 (224); Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 176 Rn. 1; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 1a; Fischer, StGB, § 176 Rn. 2; Lau-

benthal, Rn. 427; Frommel, in: NK, StGB, § 176 Rn. 10; Wolters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 2; a. A. 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 176 Rn. 4; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 3; vgl. 

Eschelbach und Renzikowski (jeweils a. a. O.) zur Kritik an der Schutzaltersgrenze und der Beweisbarkeit 

der störenden Einwirkung auf die sexuelle Entwicklung, insbesondere bei schlafenden Kindern. 
617  Vgl. Wolters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 2 es soll „vor jeder Fremdeinwirkung bewahrt werden“ (a. a. O.); 

vgl. hierzu auch diese Arbeit unter D. II. 1. 
618  Vgl. zum Anwendungsbereich des AGG auf Kinder und Jugendliche diese Arbeit unter C. III. 3. a). 

 



Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 207 

bb) Tathandlungen 

(1) Sexuelle Handlungen mit Körperkontakt zum Täter - § 176 Abs. 1 StGB 

Es sind unmittelbare oder durch Gegenstände vermittelte körperliche Kontakte zwischen 

Täter und Opfer erforderlich. Bei diesen Kontakten muss es sich um eine sexuelle Hand-

lung von einiger Erheblichkeit im Sinne des § 184h Nr. 1 StGB handeln. Hierfür ist zu-

nächst eine objektive sexuelle Handlung nötig oder jedenfalls, dass die sexuelle Motiva-

tion des Täters objektiv zu Tage tritt619. 

Die Erheblichkeitsschwelle ist grundsätzlich niedriger anzusetzen als bei sexuellen Hand-

lungen mit erwachsenen Personen620. Der Grund liegt in der besonderen Schutzbedürftig-

keit von Kindern und der ungewissen Auswirkungen bereits geringer Eingriffe. Das trifft 

auch im Vergleich mit § 174 Abs. 1 StGB zu. Der bei § 176 StGB höhere Strafrahmen 

spricht nach der hier vertretenen Auffassung nicht dagegen, denn dieser dient lediglich 

als (finales) Korrektiv nach der von § 184h Nr. 1 StGB geforderten, rechtsgutsabhängigen 

Definition der Erheblichkeitsschwelle621. Die Erheblichkeit wurde abgelehnt für kurze 

Griffe über der Bekleidung an Brust oder Gesäß 622; ebenso bei einem Kuss auf die 

Wange623.  

Für die Frage der Erheblichkeit einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz ist zu berück-

sichtigen, dass die Sozialschädlichkeit durch sexuelle Handlungen am Arbeitsplatz erhöht 

ist, was sich nach der hier vertretenen Auffassung auf die Erheblichkeitsschwelle absen-

kend auswirken kann624. Die soeben genannten Handlungen, die unmittelbar am Rande 

der Erheblichkeitsschwelle liegen, sind daher nicht aufgrund der genannten Entscheidun-

gen pauschal auszuscheiden, sondern prüfend in Betracht zu ziehen und nach Dauer und 

Intensität zu bewerten. Der mehrfache Griff an das nackte Gesäß eines neunjährigen Kin-

des ist in diesem Sinne als erheblich bewertet worden625, der Griff über der Bekleidung 

jedoch als unerheblich626. Dies zur Grundlage der Erheblichkeitsschwelle gemacht, senkt 

die Beziehung der Personen in einem Arbeitsverhältnis die Erheblichkeitsanforderungen, 

hingegen steigert höheres Alter des Opfers diese. Es könnte danach auch der Griff bei 

einer 13-jährigen Person noch ausreichend sein, wobei ein Klaps auf das Gesäß nach 

Dauer und Intensität einen geringeren Eingriff darstellt, der – sofern über der Bekleidung 

ausgeführt – nicht ausreichend wäre. 

Ähnlich verhält es sich bei dem Griff an die weibliche Brust. Dieser ist bei kurzer und 

wenig intensiver Ausführung an einem 9-jährigen Mädchen als unerheblich bewertet wor-

den, so dass er erst recht bei identischer Ausführung an einem 13-jährigen Mädchen un-

                                                                 
619  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 2. a). 
620  BGH, Urt. v. 6.5.1992 – 2 StR 490/91, NStZ 1992, 432 (433); BGH, Urt. v. 14.8.2007 – 1 StR 201/07, 

NStZ 2007, 700; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 3; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 9; 

Laubenthal, Rn. 444. 
621  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 2. c) bb) (2). 
622  BGH, Beschl. v. 10.9.1998 – 1 StR 476/98, NStZ 1999, 45; anders BGH, Urt. v. 6.5.1992 – 2 StR 490/91, 

NStZ 1992, 432 (433) für die Berührung der Brust unter dem T-Shirt jedoch über dem Unterhemd des 

Opfers. 
623  OLG Zweibrücken, Beschl. v. 18.4.1995 – 1 Ws 196/95, NStZ 1998, 357. 
624  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 2. c) cc). 
625  BGH, Urt. v. 10.5.2001 – 1 StR 504/00, NJW 2001, 2984 (2984). 
626  BGH, Beschl. v. 10.9.1998 – 1 StR 476/98, NStZ 1999, 45. 
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erheblich wäre. Steht dieses jedoch in einem durch Beschäftigung hergestellten Abhän-

gigkeitsverhältnis zum Täter, verschiebt sich die Erheblichkeitsschwelle zu Gunsten des 

Opfers, weshalb die Erheblichkeit wieder zu bejahen sein könnte, was im Ergebnis jedoch 

von den Umständen des Einzelfalls abhängt. Zu diesen zählen Intensität und Dauer des 

Griffs. Der zeitlich nur kurze und streichelartige Griff über der Oberbekleidung wäre nicht 

ausreichend; derselbe Griff zwischen zwei Bekleidungsschichten könnte hingegen ausrei-

chend sein; der Griff an die nackte Brust ist es. Auch bei Küssen wird man in ähnlicher 

Weise abzuschichten haben, wobei hier die Art des Kontaktes kaum einmal auf der Be-

kleidung stattfinden wird. Es wäre aber zusätzlich zum Alter des Opfers auch die Dauer, 

die vom Kuss betroffene Körperstelle –  und die Art des Kusses – z. B. unter Verwendung 

der Zunge – zu unterscheiden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Anforderungen an die Erheblichkeit bei § 

176 Abs. 1 StGB vergleichsweise gering sind, sodass bei diesem Tatbestand die meisten 

der sexuell belästigenden körperlichen Verhaltensweisen zur Bejahung einer sexuellen 

Handlung führen können. Freilich ist bezogen auf die Menge der relevanten Arbeitsver-

hältnisse der Anwendungsbereich von § 176 Abs. 1 StGB kaum von Relevanz. 

(2) Sexuelle Handlungen mit Körperkontakt zum Dritten - § 176 Abs. 2 StGB 

Für diesen Tatbestand ist wie bei Abs. 1 erforderlich, dass ein körperlicher Kontakt statt-

findet – in diesem Fall zwischen Opfer und Drittem. Insofern ergeben sich keine Abwei-

chungen zu vorstehenden Ausführungen. 

Der Täter muss das Opfer bestimmen, die Handlungen an einem Dritten auszuführen oder 

von diesem an sich ausführen zu lassen. Bestimmen ist das Verursachen oder Mitverursa-

chen des Entschlusses zur oder der tatsächlichen Vornahme oder Duldung der sexuellen 

Handlung durch das Kind627. Auf die Form der (Mit-)Verursachung – etwa durch aus-

drückliche oder konkludente Kommunikation oder auch durch vis absoluta – kommt es 

nicht an628. Erforderlich ist jedoch, dass der Täter das Kind unmittelbar bestimmt. Die 

mittelbare Bestimmung über eine dritte Person reicht nicht aus629. Für die Strafbarkeit des 

Täters nach Abs. 2 ist irrelevant, ob sich die dritte Person nach Abs. 1 strafbar macht. 

Dritter kann auch ein Kind sein630. 

(3) Sexuelle Handlungen ohne Körperkontakt - § 176 Abs. 4 Nr. 1 und 2 StGB 

Die Regelung des § 176 Abs. 4 StGB stellt einen selbstständigen Tatbestand dar, der wei-

tere Formen des Missbrauchs erfasst, die regelmäßig einen geringeren Eingriff in die se-

xuelle Entwicklung darstellen.  

(a) Sexuelle Handlungen vor einem Kind - § 176 Abs. 4 Nr. 1 StGB 

Der Täter muss sexuelle Handlungen im Sinne von § 184h Nr. 2 StGB vor einem Kind 

vornehmen, welches diese sinnlich wahrnimmt, ohne dass es die sexuelle Bedeutung der 

Handlungen erfassen müsste631. Exhibitionistische Handlungen reichen hierfür aus. Auf 

                                                                 
627  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 5. b) bb) (4) (b). 
628  BGH, Urt. v. 7.9.1995 – 1 StR 236/95, BGHSt 41, 242 (245) = NStZ 1996, 130 (131). 
629  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 8 m. w. N.; Laubenthal, Rn. 453; a. A. Fischer, StGB, § 

176 Rn. 7; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 16. 
630  BGH, Urt. v. 30.9.2004 – 4 StR 134/04, NStZ 2005, 152 (153); Laubenthal, Rn. 451. 
631  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 5. b) bb) (4) (a). 
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eine körperliche Nähe zwischen Täter und Opfer kommt es nicht an632. Erforderlich und 

ausreichend ist, dass das Kind die sexuelle Handlung zeitgleich wahrnimmt633. Die rein 

akustische oder optische (Fern-)Wahrnehmung reicht aus. Unter zeitgleich wird man 

keine physikalisch-mathematische Gleichheit verlangen können, da diese aus naturwis-

senschaftlichen Gründe in keinem denkbaren Fall gegeben ist, sondern Zeitgleichheit im 

Sinne einer Simultanübertragung ausreichen lassen müssen, bei der es aufgrund der Da-

tenübertragung zu geringen zeitlichen Verzögerungen kommt. Nicht ausreichend ist aller-

dings die Wiedergabe zuvor aufgezeichneter sexueller Handlungen. Anstelle von § 176 

Abs. 4 Nr. 1 StGB kommt hierfür Abs. 4 Nr. 4 in Betracht. 

Bei Abs. 4 Nr. 1 ist in subjektiver Hinsicht weitergehend erforderlich, dass der Täter das 

Kind so in das sexuelle Geschehen einbezieht, dass für ihn die Wahrnehmung der sexuel-

len Handlung durch das Tatopfer von handlungsleitender Bedeutung ist634. Unproblema-

tisch ist danach das Zurschaustellen des Genitals eine sexuelle Handlung vor dem Kind, 

wenn es dem Täter gerade hierauf ankommt, was bei sexueller Belästigung regelmäßig 

der Fall ist. 

(b) Bestimmen zu sexuellen Handlungen - § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB 

Bestraft wird der Täter, der das Kind bestimmt, sexuelle Handlungen vorzunehmen, die 

nicht bereits nach Abs. 1 oder Abs. 2 bestraft werden. Der Begriff des Bestimmens ent-

spricht dem des Abs. 2. Da nach Abs. 1 und 2 sexuelle Handlungen am Täter oder Dritten 

sowie durch den Täter oder Dritten bestraft werden, kommen bei Abs. 4 Nr. 2 sexuelle 

Handlungen des Kindes an sich selbst oder vor einer Person in Betracht. Das umfasst nach 

aktueller Gesetzeslage Handlungen des Kindes an seinem Körper und mit seinem Körper 

– ohne diesen selbst zu berühren, z. B. durch die Einnahme obszöner Stellungen, sog. 

Posing635. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die sexuelle Handlung nach § 184h Nr. 1 

StGB von einiger Erheblichkeit sein muss. Das ist nur dann der Fall, wenn die eingenom-

mene Stellung eindeutigen Sexualbezug aufweist636. Objektiv nicht sexualbezogene 

Handlungen – z. B. nackt duschen oder baden – genügen nicht – auch dann nicht, wenn 

diese vom Täter sexualbezogen verstanden werden.  

Als Form der sexuellen Belästigung kommt nur erpresserisches Verhalten oder vis abso-

luta in Betracht, da der Täter die sexuelle Handlung nicht selbst vornimmt, sondern sie 

lediglich wahrnimmt. Verlangt der Arbeitgeber von einem 13-jährigen Mädchen, das z. 

                                                                 
632  BGH, Beschl. v. 21.4.2009 – 1 StR 105/09, NStZ 2009, 500 (500) Rn. 5 ff. = BGHSt 53, 283 (285); BGH, 

Beschl. v. 21.10.2014 – 1 StR 79/14, NJW 2014, 3672 (3672); statt aller Fischer, StGB, § 176 Rn. 9. 
633  BGH, Beschl. v. 21.10.2014 – 1 StR 79/14, NJW 2014, 3672 (3673) Abs. 15; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 12; Fischer, StGB, § 176 Rn. 9; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 

Rn. 33; Wolters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 15; Laubenthal, Rn. 464. 
634  BGH, Urt. v. 14. 12. 2004 – 4 StR 255/04, BGHSt 49, 376 (381); BGH, Urt. v. 12.5.2011 – 4 StR 699/10, 

NStZ 2011, 633 (633); BGH, Beschl. v. 13.11.2012 – 3 StR 370/12, NStZ 2012, 278 (278); BGH, Beschl. 

v. 21.10.2014 – 1 StR 79/14, NJW 2014, 3672 (3673) Abs. 19; Fischer, StGB, § 176 Rn. 9; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 18; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 75; Wolters, in: SK, StGB, § 

176 Rn. 16; krit. Schroeder, JR 2005, 256 (258). 
635  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 13; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 36; Frommel, in: NK, StGB, § 176 Rn. 19; Hörnle, in: LK, StGB, § 

176 Rn. 80; Wolters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 19; Laubenthal, Rn. 471; krit. zur Reichweite Eschelbach, 

in: Matt/Renzikowski, StGB, § 176 Rn. 19 f. 
636  Offen gelassen beim Ablichten stramm gezogener Unterwäsche, BGH, Beschl. v. 23.8.1991 – 3 StR 

292/91, NJW 1992, 325 (326). 
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B. einer Beschäftigung im Sinne von § 1 Abs. 1 Nr. 1 KindArbSchV nachzugehen sucht, 

dass sie ihren Oberkörper vor ihm entblößt, so dass er sie eine Zeitlang ansehen und ihr 

sexualbezogene Fragen stellen kann, belästigt er das Mädchen im Sinn von § 3 Abs. 4 

AGG sexuell und begeht dadurch den Missbrauch von Kindern durch das Bestimmen zu 

einer sexuellen Handlung, § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB637. Wann immer das Geschlechtsteil 

oder die weibliche Brust entblößt wird oder gar das Kind daran manipuliert, wird man 

davon ausgehen können, dass auch bei einem Alter an der Schutzgrenze der Norm die 

Erheblichkeitsschwelle überschritten ist. Ohne Entblößung sind ist die Einnahme von auf-

reizend-sexuellen Positionen zu verlangen. Allein in ambivalenten Positionen, wie dem 

Vornüberbeugen zur Aufnahme eines herabgefallenen Gegenstandes und dem damit mög-

lichen Blick in den Ausschnitt, ist die erforderliche Erheblichkeit nicht erreicht.  

(c) Einwirken mittels Schriften - § 176 Abs. 4 Nr. 3 StGB 

Diese Tatbestandsalternative soll nach dem Willen des Gesetzgebers des SexualDelÄndG 

vom 27.12.2003 die Verabredung von pädophilen Personen mit Kindern durch Tricks o-

der Verführungen zu Treffen unter Nutzung von Internetchaträumen unter Strafe stellen 

(sog. Cyber-Grooming)638. Die Vorschrift wurde durch das 49. StrÄndG vom 27.01.2015 

erweitert, um die vollständige Umsetzung von Artikel 6 Absatz 1 der Richtlinie 

2011/93/EU und Artikel 23 der Lanzarote-Konvention sicherzustellen639. Zu Recht wird 

kritisch darauf hingewiesen, dass durch Nr. 3 Vorbereitungshandlungen strafbar gemacht 

werden, bei denen die Rechtsgutsverletzung zweifelhaft ist640. Freilich sind auch strafbare 

Handlungen außerhalb von Chaträumen denkbar, sofern der Täter – entgegen dem Wort-

laut – eine Schrift verwendet; mündliche Einwirkungen reichen nicht aus. Eine Schrift im 

Sinne des § 11 Abs. 3 StGB ist zunächst jede verkörperte Darstellung von Gedankenin-

halten, wie z. B. in Briefen641, ferner deren Verkörperung auf Ton- und Bilddatenträgern, 

Datenspeichern, Abbildungen und sonstigen Darstellungen, § 11 Abs. 3 StGB. Schriften 

können danach auch auf Datenträgern wie CDs oder Festplatten gespeicherte Gedanken-

inhalte sein – E-Mails oder SMS reichen aus642. Selbst die Verwendung des Arbeitsspei-

chers eines Geräts während der Dauer eines Live-Chats genügt, da die Inhalte dort für 

eine gewisse Zeit abgelegt werden643. Anders wurde dies zur a. F. bei Streaming-Inhalten 

gesehen, die nicht gespeichert werden, sondern den Arbeitsspeicher nur für die Dauer der 

Anzeige der Inhalte „durchlaufen“ und daher dem Verkörperungsmerkmal nicht genügen. 

Nach der Ergänzung der Vorschrift „mittels Informations- oder Kommunikationstechno-

logie“ in § 176 Abs. 4 Nr. 3 Hs. 2 StGB sind auch nicht-verkörperte Inhalte einbezogen. 

Der Inhalt muss nicht sexueller Art sein oder einen Sexualbezug aufweisen644. 

                                                                 
637  Sachverhalt in Anlehnung an BGH, Beschl. v. 22.8.1984 – 3 StR 321/84, NStZ 1985, 24. 
638  BGBl. I 2003, S. 3007ff.; vgl. die Begr. d. Gesetzesentwurfs BT-Drs. 15/350 vom 28.1.2003, S. 17 f. 
639  Vgl. hierzu Eisele, Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Recht 

und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages, S. 8-13. 
640  Fischer, StGB, § 176 Rn. 15; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 87; Laubenthal, Rn. 477; 

Duttge/Hörnle/Renzikowski, NJW 2004, 1065 (1067 f.). 
641  BGH, Urt. v. 22.12.1959 – 3 StR 52/59, BGHSt 13, 375 (375); Fischer, StGB, § 176 Rn. 14. 
642  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 14a; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 90; Frommel, in: 

NK, StGB, § 176 Rn. 23. 
643  Eisele, Computer- und Medienstrafrecht, § 19 Rn. 5; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 39; Wolters, 

in: SK, StGB, § 176 Rn. 24b. 
644  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 14a; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 39; krit. Wol-

ters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 24b; a. A. Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 89. 
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Einwirken ist die psychische Einflussnahme tiefergehende Art645. Mittels Schriften wirkt 

der Täter auf das Kind ein, wenn er mit einer gewissen Hartnäckigkeit die Kontaktauf-

nahme herbeiführen will646 und das Kind die Schrift sinnlich wahrnimmt. Der Täter kann 

sich aller in Frage kommender Einwirkungsformen bedienen, wie z. B. Drängen, Überre-

den, Versprechungen, Täuschung, Drohung, etc.647. Die Tat ist vollendet mit Kenntnis-

nahme des Inhalts der Schrift648 oder der mittels Informations- oder Kommunikations-

technologie transportierten Inhalts. 

In subjektiver Hinsicht muss der Täter in der zielgerichteten Absicht handeln, sexuelle 

Handlungen nach Art des Abs. 4 Nr. 3 lit. a) kausal herbeizuführen649. Seit dem Inkraft-

treten des 49. StrÄndG kommt nach lit. b) auch die Absicht der Begehung einer Tat nach 

§ 184b Abs. 1 Nr. 3 StGB oder nach § 184b Abs. 3 StGB in Betracht.  

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfordert sexuell bestimmtes Verhalten, wie z. B. 

anzügliche Nachrichten oder verkörperte Einladungen mit sexuellen Anspielungen, die 

zwar stets in wörtlicher Form, aber nicht zwingend gesprochen, geäußert werden müs-

sen650. Der Anwendungsbereich des § 176 Abs. 4 Nr. 3 StGB hingegen ist weiter, da die 

Schrift keinen Sexualbezug aufweisen muss, so dass von einem tatbestandlichen Einwir-

ken mittels Schriften oder Informations- oder Kommunikationstechnologie immer dann 

auszugehen ist, wenn entsprechend jungen Personen wiederholt anzügliche Nachrichten 

hinterlassen oder übermittelt werden mit dem Ziel, sexuelle Handlungen herbeizuführen. 

Da der Täter sein Ziel nicht zu realisieren braucht, reicht es für eine Strafbarkeit bereits 

aus, dass das Opfer die Inhalte zur Kenntnis nimmt.  

(d) Einwirken durch Pornographie - § 176 Abs. 4 Nr. 4 StGB 

(aa) Vorzeigen pornographischer Darstellungen – Alt. 1 

Wie bei Abs. 4 Nr. 3 ist ein Einwirken des Täters auf das Kind durch beliebige Einwir-

kungsformen erforderlich und ausreichend. Als Einwirkungsmittel kommen bei Nr. 4 nur 

pornographische Inhalte651 in den genannten Kommunikationsformen in Betracht. Der 

Täter kann auf das Opfer durch Abbildungen oder Darstellungen einwirken. Zu diesen 

zählen Bilder, Zeichnungen und Filme, die visuell wahrgenommen werden können. Diese 

können auch über das Internet übertragen werden652. Erforderlich ist stets, dass der Täter 

das pornographische Material vorzeigt, also aktiv präsentiert653. Damit scheiden solche 

                                                                 
645  BGH, Urt. v. 20.6.1979 – 3 StR 143/79, BGHSt 29, 29 (30); BGH, Beschl. v. 22.6.2010 – 3 StR 177/10, 

NStZ 2011, 455; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 4a. 
646  BGH, Urt. v. 28.7.1999 – 3 StR 206/99, BGHSt 45, 158 (161); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 

Rn. 14b; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 88; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 38. 
647  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 4a; Laubenthal, Rn. 479. 
648  Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 91; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 38; Laubenthal, Rn. 480. 
649  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 4a; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 14c; 

Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 92; Fischer, StGB, § 176 Rn. 14a; ; Laubenthal, Rn. 480. 
650  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. c) bb) (1). 
651  Vgl. zum Pornographiebegriff diese Arbeit unter D. II. 11. c) aa). 
652  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 17; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 40. 
653  Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 96; bei Übertragung im Internet z. B. mittels Instant Messaging. Zwei-

felhaft ist das Tatbestandsmerkmal bei der Einräumung von Bezugs- oder Kenntnisnahmemöglichkeiten, 

wie beim Versenden eines Links oder E-Mail-Anhangs, der gesondert aktiviert oder geöffnet werden 

muss. Vgl. Hörnle (a. a. O.); enger Wolters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 25; weiter Renzikowski, in: MK, 

StGB, § 176 Rn. 39. 
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Belästigungen aus, bei denen allein pornographisches Material am Arbeitsplatz ange-

bracht, liegen gelassen oder in sonstiger Form passiv zugänglich gemacht wird.  

Zu Recht weist eine Ansicht darauf hin, dass Nr. 4 eine Ungereimtheit enthält, wenn für 

die Einwirkung einerseits das Vorzeigen im Sinne der unmittelbaren Kenntnisnahme 

durch Betrachten von Darstellungen den Tatbestand verwirklicht, andererseits aber erst 

die gedankliche Verarbeitung strafbegründend sein kann – wie beim Hören und Verstehen 

einer entsprechenden Rede654. § 176 Abs. 4 Nr. 4 StGB sanktioniert das Einwirken auf 

die Psyche des Kindes durch Mittel, welche seine seelische Entwicklung und soziale Ori-

entierung ungünstig beeinflussen können655. Sinnvoll wäre daher eine Einschränkung auf 

sinnlich wahrgenommene und gedanklich verstandene pornographische Inhalte, denn 

sinnlich nimmt auch derjenige wahr, der etwas hört, aber nicht versteht, was er hört; oder 

etwas sieht, aber nicht erkennt um was es sich handelt. Diese Einschränkung ist im Wort-

laut jedoch nicht angelegt und kann daher nicht Platz greifen656. Nach Ansicht von Recht-

sprechung und h. M. sind Bücher ohne Abbildungen keine Schriften im Sinne von Nr. 4 

Alt. 1657.  

Um Pornographie handelt es sich, wenn die Darstellung ein sexualbezogenes Geschehen 

vergröbernd unter Ausklammerung emotional-individualisierter Bezüge in den Vorder-

grund rückt und ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung sexueller Reize ab-

zielt658. Es muss sich bei § 174 Abs. 4 Nr. 4 StGB nicht um harte Pornographie im Sinne 

der §§ 184a ff. StGB handeln. Allerdings reichen Anschauungsmaterial in Aufklärungs-

büchern oder Jugendzeitschriften ebenso wenig aus wie künstlerische Werke659.  

Da Einwirken eine psychische Einflussnahme tiefergehender Art verlangt, ist eine Erheb-

lichkeitsschwelle zu verlangen, so dass nicht jedes Vorzeigen ausreichend ist660, insbe-

sondere flüchtiges Vorzeigen genügt nicht661.  

(bb) Abspielen von Tonträgern – Alt. 2 und pornographische Reden – Alt. 4 

Gibt der Täter einen Tonträger mit pornographischem Inhalt wieder oder hält er eine ent-

sprechende Rede und wirkt dadurch auf das Kind ein, macht er sich strafbar. Wie bei Alt. 

1 genügt auch hier jeweils, dass das Kind den pornographischen Inhalt sinnlich – d. h. hier 

akustisch – erfasst hat. Wie dort ist eine Mindestintensität für das Merkmal des Ein-

wirkens erforderlich. Eine sexualbezogene Rede erfüllt den Tatbestand nicht; maßgeblich 

                                                                 
654  Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 176 Rn. 9; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 16; 

Fischer, StGB, § 176 Rn. 17; Wolters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 25. 
655  BGH, Urt. v. 20.6.1979 – 3 StR 143/79, BGHSt 29, 29 (31). 
656  A. A. Fischer, StGB, § 176 Rn. 18, der bei einem Säugling akustisches Einwirken ablehnt. 
657  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 8.11.1999 – 2b Ss 301/99 - 106/99 I, NJW 2000, 1129 m. w. N.; Heger, in: 

Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 5; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 95. 
658  BGH, Urt. v. 21.6.1990 – 1 StR 477/89, BGHSt 37, 55 (60); BGH, Beschl. v. 22.6.2010 – 3 StR 177/10, 

NStZ 2011, 455; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 5; Fischer, StGB, § 184 Rn. 7; Laubenthal, 

484.  
659  Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 94; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 42. 
660  BGH, Beschl. v. 12.7.1991 – 2 StR 657/90, NJW 1991, 3162 am Fall einer kurzen verbalen Einwirkung; 

Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 5; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 43; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 176 Rn. 99; Wolters, in: SK, StGB, § 176 Rn. 25; Laubenthal, Rn. 483; a. A. Gössel, § 6 Rn. 24. 
661  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 17; Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 43. 
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ist, dass die Äußerung in ihrer Art und ihrer Intensität pornographischem Material ent-

spricht662. Das ist für anzügliche Bemerkungen über sexuelles Verhalten unzweifelhaft 

abzulehnen; auch unerwünschte Einladungen oder Gespräche mit sexuellen Anspielungen 

sind keine entsprechenden Reden. Freilich ist der Raum bei verbaler sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz nach oben offen – entsprechend grobe Äußerungen ohne Sinnzusammen-

hang und zur sexuellen Erregung wären daher ausreichend. 

(cc) Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels Informations- und Kommu-

nikationstechnologie – Alt. 3 

Diese durch das 49. StrÄndG eingefügte Alternative berücksichtigt die Nutzung moder-

ner, überwiegend internetbasierter Technologien. Unter Zugänglichmachung ist das Zur-

verfügungstellen in Datennetzen zu verstehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass allein 

das bloße Bereitstellen von pornografischen Inhalten mittel Informationstechnologie für 

die Zugänglichmachung ausreichen mag – ähnlich wie eine pornografische Schrift, die 

öffentlich liegen gelassen wird. Hinzutreten muss aber auch für diese Tatbestandsalterna-

tive ein Einwirken auf das Kind.  

c) Subjektiver Tatbestand 

In subjektiver Hinsicht ist bei § 176 StGB grundsätzlich dolus eventualis hinsichtlich aller 

objektiven Tatbestandsmerkmale erforderlich und ausreichend, sofern die jeweilige Tat-

bestandsalternative keine weitergehenden Anforderungen stellt. Der Vorsatz muss stets 

auch das Alter des Kindes umfassen663. Hält der Täter das Opfer für älter, kommt § 182 

StGB in Betracht. 

Bei § 176 Abs. 4 Nr. 1 StGB muss sich der Vorsatz auf die Wahrnehmung durch das Kind 

beziehen664. Bei Nr. 3 ist Absicht hinsichtlich der sexuellen Handlung erforderlich665. 

Schwierigkeiten bereitet die Unterscheidung zwischen Störungen der sexuellen Entwick-

lung und der Förderung der sexuellen Entwicklung durch sozialadäquates Verhalten wie 

z. B. die sexualpädagogische Aufklärung. Nachdem seit dem 6. StrRG keine besondere 

Absicht der sexuellen Erregung mehr gefordert wird, besteht in der Literatur Streit dar-

über, ob und wie die Motivation des Täters zu berücksichtigen ist. Nach h. M. ist eine 

sexuelle Motivation unterhalb der Absicht erforderlich, um Täterverhalten auszuscheiden, 

das sozialadäquate Ziele verfolgt666. Nach a. A. kann die Motivation des Täters keine Be-

rücksichtigung finden, da andernfalls eine Schutzlücke entstünde; wobei auch nach dieser 

Ansicht (objektiv) sozialadäquate Handlungen auszuscheiden sind667. Zu Recht weist 

Gössel darauf hin, dass eine sozialadäquate Aufklärung kaum jemals der Verwendung 

                                                                 
662  BGH, Urt. v. 20.6.1979 – 3 StR 143/79, BGHSt 29, 29 (30); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 5; 

Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 16; Fischer, StGB, § 176 Rn. 19a; Laubenthal, Rn. 486. 
663  BGH, Urt. v. 12.5.2011 – 4 StR 699/10, NStZ 2011, 633 (633); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 

Rn. 7; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 10. 
664  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 6. b) bb) (3) (a); enger Renzikowski, in: MK, StGB, § 176 Rn. 47. 
665  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 18; Fischer, StGB, § 176 Rn. 30. 
666  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 18; Fischer, StGB, § 176 Rn. 16a; Wolters, in: SK, StGB, 

§ 176 Rn. 26; Laubenthal, Rn. 483; Frommel, in: NK, StGB, § 176 Rn. 22; Eschelbach, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 176 Rn. 22. 
667  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 176 Rn. 5; Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 176 Rn. 11; Gös-

sel, § 6 Rn. 24; Hörnle, in: LK, StGB, § 176 Rn. 99. 
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von pornographischem Material im Sinne des Pornographiebegriffs bedarf668. Seriös auf-

klärende Materialien fallen bereits objektiv nicht unter den Tatbestand, so dass es diesbe-

züglich nicht auf die Tätermotivation ankommen muss. Berücksichtigt man ferner die Er-

heblichkeitsschwelle, für die einmalige oder kurzzeitige Handlungen kein tatbestandsmä-

ßiges Einwirken darstellt, so ist festzustellen, dass vermeintliche Täter ausreichend „ge-

schützt“ sind vor ungewollter Tatbestandsverwirklichung. Es besteht nach der hier vertre-

tenen Auffassung keine Veranlassung, aus den Einwirkungsalternativen des Abs. 4 Tat-

bestände mit überschießender Innentendenz zu konstruieren, die den Schutz des Kindes 

einschränken, nur um theoretische Ausnahmefälle auszuscheiden. 

d) Vollendung, Versuch 

Die Tat ist vollendet mit der Vornahme der sexuellen Handlung bzw. mit der Wahrneh-

mung derselben durch das Kind in den Fällen des Abs. 4 Nr. 3 und Nr. 4669. Der Versuch 

ist mit Ausnahme dieser beiden Alternativen, die keine sexuellen Handlungen erfordern, 

und mit Ausnahme des hier nicht zu untersuchenden Abs. 5 strafbar, § 176 Abs. 6 StGB. 

e) Zwischenfazit  

Die Untersuchung des § 176 StGB hat ergeben, dass sexuelles Verhalten gegenüber einem 

Kind aufgrund der deutlich herabgesetzten Erheblichkeitsschwelle eher als sexuelle 

Handlung und damit als tatbestandsmäßig anzusehen ist. Darüber hinaus schützt § 176 

StGB in seinen Absätzen 1 und 2 vor sexuellen Handlungen absolut und ohne die Berück-

sichtigung von Intention des Täters. Jegliche sexuelle Handlung ist ausreichend, die den 

(reduzierten) Erheblichkeitsanforderungen genügt.  

Darüber hinaus sind nach § 176 Abs. 4 StGB sexuelle Handlungen ohne Körperkontakt 

strafbar, sowie Verhaltensweisen, die bereits keine sexuellen Handlungen im Sinne des § 

184h StGB erfordern. Die Erheblichkeitsschwelle bzw. die Sexualbezogenheitsanforde-

rungen ist dadurch ausgeschaltet und es kommen auch deutlich geringfügigere sexuelle 

Verhaltensweisen in Betracht – gepaart jedoch mit zusätzlichen Anforderungen wie der 

Absicht in Nr. 3 oder der pornographischen Qualität in Nr. 4.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass § 176 StGB sämtliche direkten Formen se-

xueller Belästigung am Arbeitsplatz erfasst, abhängig freilich von ihrer Ausführung und 

der Erheblichkeit der sexuellen Handlung im Einzelfall. Die indirekte Form sexueller Be-

lästigung durch pornographische Darstellungen ist insoweit erfasst, als diese Darstellun-

gen aktiv vorgezeigt werden, nicht jedoch, wenn diese nur passiv bereitgehalten werden 

– also etwa am Spind oder über dem Arbeitsplatz angebracht sind.  

f) Täterschaft und Teilnahme 

Grundsätzlich kommt als Täter des § 176 StGB jede Person in Betracht, so dass Täter-

schaft und Teilnahme nach den allgemeinen Regeln möglich ist. Für den Arbeitgeber als 

Täter oder Teilnehmer gelten die benannten Einschränkungen670. Weitere Einschränkun-

                                                                 
668  Gössel, § 6 Rn. 24. 
669  Fischer, StGB, § 176 Rn. 31. 
670  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. g) ff. 
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gen ergeben sich aus einzelnen Tatalternativen. So ist für Abs. 1 wegen des Körperlich-

keitserfordernisses Eigenhändigkeit zu verlangen, was die täterschaftlichen Begehungs-

möglichkeiten einschränkt671. Gleiches gilt für Abs. 4 Nr. 1 für die Vornahme der sexuel-

len Handlung vor dem Kind672. 

7. § 182 StGB – Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

a) Einleitung, Rechtsgut 

Ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis als Grundvoraussetzung für sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz wird in der Regel eingegangen, um Entgelt für den Lebensunterhalt 

zu verdienen oder zur Qualifizierung der eigenen Arbeitskraft, um letztlich das Gleiche 

auf höherem Niveau zu erreichen. In den wenigsten Fällen – und insbesondere nicht bei 

Jugendlichen – handelt es sich um Liebhaberei, sondern um ein mehr oder minder stark 

ausgeprägtes Erfordernis. Mag bei Personen unter achtzehn Jahren dieses Erfordernis, den 

eigenen Lebensunterhalt selbständig zu erarbeiten, noch nicht in allen Fällen vollständig 

ausgeprägt sein, z. B. wenn Unterhalt von Dritten gewährt wird, so zeigt die Eingehung 

eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses doch stets an, dass ein Bedürfnis an dem 

besteht, was der Arbeitgeber schuldet – Geld und Arbeit. Für die Arbeit gebende Person 

ist es daher ein Leichtes, die Abhängigkeit von Entgelt und Arbeit auszunutzen, um zu-

sätzliche Dienste – wie z. B. die sexuelle Hingabe – zu fordern.  

§ 182 StGB schützt nach h. M. das sexuelle Selbstbestimmungsrecht jugendlicher Perso-

nen673. Dieses ist aufgrund des jugendlichen Alters der Opfer in der Regel noch nicht 

vollständig ausgebildet und daher insbesondere in den Tatmodalitäten des § 182 StGB im 

Vergleich zum sexuellen Selbstbestimmungsrecht erwachsener Personen schutzbedürfti-

ger. Eine a. A. vertritt, dass auch die ungestörte sexuelle Entwicklung – eine besondere 

Ausprägung der negativen sexuellen Selbstbestimmungsfreiheit – geschützt werde674. 

Dem ist zuzustimmen. Zwar mag es sein, dass bei Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jah-

ren dieser Aspekt keine entscheidende Bedeutung mehr erlangt675, es darf aber nicht über-

sehen werden, dass § 182 StGB keine Mindestaltersgrenze vorsieht, mithin auch Personen 

unter 16 Jahren erfasst, bei denen jedenfalls ein diesbezügliches Schutzbedürfnis zu beja-

hen ist.  

                                                                 
671  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 25; Fischer, StGB, § 176 Rn. 33; Renzikowski, in: MK, 

StGB, § 176 Rn. 56; Laubenthal, Rn. 448; Gössel, § 6 Rn. 10; a. A. Frommel, in: NK, StGB, § 176 Rn. 

28. 
672  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 176 Rn. 25; Fischer, StGB, § 176 Rn. 33; a. A. Gössel, § 6 Rn. 26.  
673  BGH, Beschl. v. 23.1.1996 – 1 StR 481/95, BGHSt 42, 27 (27); BGH, Urt. v. 28.2.1996 – 3 StR 309/95, 

BGHSt 42, 51 (53); BGH, Urt. v. 25.2.1997 – 4 StR 40/97, BGHSt 42, 399 (400); anders BGH, Beschl. v. 

21.9.2000 – 3 StR 323/00, NJW 2000, 3726 (3726); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 2; 

Fischer, StGB, § 182 Rn. 2; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 182 Rn. 2; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 182 Rn. 1; Frommel, in: NK, StGB, § 182 Rn. 4; Laubenthal, Rn. 670 f. 
674  BT-Drs. 12/4584 vom 18.3.1993, S. 7; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 1; Schroeder, NJW 

1994, 1501 (1502); Kusch/Mössle, NJW 1994, 1504 (1505); Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 

182 Rn. 1; krit. Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 1; differenzierend Wolters, in: SK, StGB, § 182 

Rn. 2. 
675  So Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 2. 
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b) Objektiver Tatbestand 

aa) Tatbestand des § 182 Abs. 1 StGB – Ausnutzung einer Zwangslage 

Als Tatopfer kommen ausweislich des Wortlauts nur Personen unter achtzehn Jahren in 

Betracht. Das Alter des Täters ist unerheblich; er kann auch jünger als das Opfer sein676. 

Damit ist klargestellt, dass gegenüber der Fassung der Vorschrift vom 11. Juni 1994 kein 

Machtgefälle aufgrund Alters zwischen Täter und Opfer bestehen muss, welches der Täter 

sich nutzbar macht; vielmehr muss der Täter eine Zwangslage des Opfers zu den in Nr. 1 

und 2 beschriebenen sexuellen Handlungen ausnutzen. 

(1) Zwangslage 

Nach Rechtsprechung und Schrifttum ist sie eine ernste persönliche oder wirtschaftliche 

Bedrängnis des Opfers677. Die Zwangslage setzt Umstände von Gewicht voraus, denen 

die spezifische Gefahr anhaftet, sexuellen Übergriffen gegenüber einem Jugendlichen in 

einer Weise Vorschub zu leisten, dass sich der Jugendliche ihnen gegenüber nicht ohne 

weiteres entziehen kann678. Maßgebend ist, dass gravierende, das Maß des für eine Person 

im Alter und in der Situation des Jugendlichen Üblichen deutlich übersteigende Umstände 

vorliegen, die geeignet sind, die Entscheidungsmöglichkeiten des Jugendlichen gerade 

über sein sexuelles Verhalten einzuschränken679. Eine Notlage oder eine die Existenz be-

drohende Lage ist nicht erforderlich, bloße Hilflosigkeit hingegen erfüllt die Anforderun-

gen nicht. Es genügt, dass der Täter die Zwangslage vorfindet. Nach h. M. reichen psy-

chische Beeinträchtigungen aus680. Ebenso genügt es, wenn das Opfer subjektiv von einer 

Zwangslage ausgeht, jedenfalls wenn auch ein vernünftiger Dritter eine bedrängende Lage 

angenommen haben würde681.  

Typische Zwangslagen sind nach der Vorstellung des Gesetzgebers von zuhause fortge-

laufene oder drogenabhängige Jugendliche682. Fraglich ist, ob abhängige Beschäftigung 

einschließlich der Berufsbildung oder der Zugang zu derselben den Jugendlichen in eine 

tatbestandsmäßige Zwangslage führen kann. Ein Arbeits-, Praktikums- oder Ausbildungs-

verhältnis als solches stellt keine solche Zwangslage dar. Zwar besteht ein existentieller 

Zwang, für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen, sofern diese Aufgabe nicht andere 

Personen übernehmen, und deshalb ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis einzugehen. 

Diesem kann man sich aber durch Kündigung entziehen und in ein anderes Beschäfti-

gungsverhältnis wechseln, weshalb die Abhängigkeit von einem ordentlichen Beschäfti-

gungsverhältnis keine Bedrängnis gravierender Art ist, d. h. § 182 StGB ist nicht bereits 

durch den Bestand eines Arbeitsverhältnisses eröffnet. Allerdings lassen sich Umstände 

im Zusammenhang mit einem abhängigen Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis 

                                                                 
676  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 5; Fischer, StGB, § 182 Rn. 4. 
677  BGH, Urt. v. 25.2.1997 – 4 StR 40/97, BGHSt 42, 399 (400) = NJW 1997, 1590 = NStZ 1997, 386. Frei-

lich sind die Begriffe „Zwangslage“ und „Bedrängnis“ Synonyme, die Definition ist bis hierher nicht 

mehr als die qualifizierende Verdichtung des gleichen Inhalts. 
678  BGH, Beschl. v. 16.4.2008 – 5 StR 589/07, NStZ-RR 2008, 238. 
679  BGH, Beschl. v. 16.4.2008 – 5 StR 589/07, NStZ-RR 2008, 238; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 

Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 4; Fischer, StGB, § 182 Rn. 5; Laue, in: 

Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 182 Rn. 2; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 36; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 182 Rn. 15; Wolters, in: SK, StGB, § 182 Rn. 6; Laubenthal, Rn. 681. 
680  Statt aller Laubenthal, Rn. 681 m. w. N.; a. A. Frommel, in: NK, StGB, § 182 Rn. 8. 
681  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 4; Fischer, StGB, § 182 Rn. 6; Hörnle, in: LK, StGB, § 

182 Rn. 21 f.; Laubenthal, Rn. 682. 
682  BT-Drs. 12/4584 vom 18.3.1993, S. 8. 
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vorstellen, welche die erforderlichen Umstände beinhalten können. Erforderlich ist, dass 

im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses oder dessen Eingehung eine Zwangslage ge-

schaffen oder aufrechterhalten wird.  

Bsp.: Die 17-jährige J ist auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Arbeitge-

ber A erklärt ihr, er habe eine Ausbildungsstelle für eine Frau, die sich ihm se-

xuell hingibt, was J sodann auch macht, um den Ausbildungsplatz zu erhalten. 

A könnte eine Zwangslage der J ausgenutzt haben. Es müsste sich bei der Bewerbungssi-

tuation um die Ausbildungsstelle um gravierende, das Maß des für J Üblichen deutlich 

übersteigende Umstände handeln, die geeignet sind, die Entscheidungsmöglichkeiten des 

Jugendlichen gerade über sein sexuelles Verhalten einzuschränken. Für J steht ihre beruf-

liche Bildung gegen Ausbildungsvergütung auf dem Spiel. Damit ist für Jugendliche fi-

nanzielle und persönliche Unabhängigkeit verbunden ebenso wie berufliche Perspektive. 

Hinzu kommt, dass es sich bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz um einen Vor-

gang handelt, mit dem Jugendliche üblicherweise wenig Erfahrung haben. Diese Situation 

ist nicht von der gleichen Qualität wie ein drogenabhängiger Jugendlicher, der Geld für 

Drogenkonsum benötigt oder wie ein fortgelaufener, der Obdach sucht. Eine solche Qua-

lität der Zwangslage ist aber auch nicht erforderlich.  

Eine Zwangslage ist dadurch gekennzeichnet, dass der wahre Wille zu Gunsten der durch 

Zwang eröffneten Möglichkeit aufgegeben wird und das Opfer gegen seinen wahren Wil-

len handelt. Bei einer Zwangslage wird der Zwang nicht unmittelbar durch den Täter er-

zeugt, vielmehr werden Umstände geschaffen oder vorgefunden, die beim Opfer Zwang 

erzeugen. Dieser Zwang wirkt auf die sexuelle Selbstbestimmungsfreiheit des Opfers ein. 

Üblicherweise hat das Opfer dem Zwang standzuhalten. Tatbestandsmäßig sind nur die 

Fälle, in denen nach den Umständen genau das nicht erwartet werden kann, da sie das 

Maß des Üblichen übersteigen und gravierend sind. Bejaht wurde eine Zwangslage bei 

der Androhung, kompromittierende Fotos der Obdach gewährenden Großmutter zu zei-

gen683. Die darin enthaltene Zwangsqualität ist nicht existenzbedrohend, wie bei drogen-

abhängigen Jugendlichen, aber durchaus gravierend und aufgrund des Umstandes, dass 

der Jugendliche bei seiner Großmutter wohnt, auch von einem Maß, welches seine Wi-

derstandsfähigkeit gegen den Zwang übersteigt. 

Die Suche nach einem geeigneten oder dem gewünschten Ausbildungsplatz kann hinsicht-

lich der Umstände Zwang auf den Jugendlichen ausüben. Maßgebende Umstände können 

insbesondere die Dauer der Suche, die Verfügbarkeit eines Ausbildungsplatzes und die 

Qualifikation des Jugendlichen sein, der ggf. bereits mehrfach abgelehnt wurde. Zur Lö-

sung des Beispielsfalls wären die Umstände der J genauer zu ermitteln. 

Im o. g. Sachverhalt kann J zwischen zwei Übeln wählen: Nichterhalt des Ausbildungs-

platzes und sexuelle Hingabe. Zweifellos eine Zwangslage, in der Jugendliche geneigt 

sein könnten, die langfristige Perspektive und Verdienstmöglichkeit, die mit einem Aus-

bildungsplatz verbunden ist, gegen die kurzzeitige Aufgabe ihres wahren Willens in Kauf 

                                                                 
683  BGH, Urt. v. 25.2.1997 – 4 StR 40/97, BGHSt 42, 399 (403). 
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zu nehmen und dadurch eine von Zwang bewirkte Verletzung ihrer sexuellen Selbstbe-

stimmungsfreiheit sowie potentielle Störung ihrer sexuellen Entwicklung zu akzeptie-

ren684.  

Daran ändert auch die Einschränkung des BGH nichts, der § 182 Abs. 1 StGB nur in 

Nötigungs- oder nötigungsähnlichen Fällen eigenständige Bedeutung beimisst685. Diese 

Reduktion auf nötigungsnahe Sachverhalte ist abzulehnen, denn sie verkehrt Aktiv- und 

Passivverhalten des Täters bei § 182 Abs. 1 StGB. Für das Bestehen einer Zwangslage 

kommt es nicht auf die Ausübung von Zwang durch den Täter an, sondern auf die Um-

stände, die das Opfer unter Zwang setzen und die der Täter manipuliert oder zu seinem 

Vorteil ausnutzt. Demgegenüber nötigt nach der Rechtsprechung nur der Täter, der Zwang 

ausübt, um den entgegenstehenden Willen des Opfers durch die Nötigungshandlung zu 

beugen686. 

(2) Ausnutzen 

Der Täter muss die Zwangslage zu sexuellen Handlungen ausnutzen. Das ist der Fall, 

wenn er die ihm gebotene Gelegenheit zur Tatausführung wahrnimmt, wobei er erkennt 

und einkalkuliert, dass die Umstände sein Vorhaben ermöglichen oder erleichtern687.  

(a) Sexuelle Handlungen zwischen Täter und Opfer - § 182 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

In Betracht kommen ausschließlich sexuelle Handlungen nach § 182 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 

2 StGB. Das sind nach Nr. 1 zunächst Handlungen des Täters am Opfer und des Opfers 

am Täter. Körperkontakt ist zwingend erforderlich; es handelt sich insoweit um ein eigen-

händiges Delikt. Das Vornehmenlassen ist kein echtes Unterlassungsdelikt, sondern er-

fordert – wie stets auch hier – die Veranlassung des Opfers in einer wie auch immer ge-

arteten Form. 

Handlungen mit Körperkontakt sind solche des § 184h Nr. 1 StGB. Damit stellt sich auch 

hier die Frage nach der Erheblichkeit688. Eine besondere Erhöhung der Erheblichkeits-

schwelle bei § 182 Abs. 1 StGB, insbesondere aufgrund des Erfordernisses einer Zwangs-

lage, ist abzulehnen689. Stattdessen ist die Erheblichkeitsschwelle nach den allgemeinen 

Kriterien (Rechtsgut, Schutzbedürftigkeit, Strafrahmen) zu definieren.  

                                                                 
684  Im Ergebnis ebenso Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 4; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 

Rn. 37. 
685  BGH, Urt. v. 25.2.1997 – 4 StR 40/97, BGHSt 42, 399 (402) mit Verweis auf Kusch/Mössle, NJW 1994, 

1504 (1506). Wie hier: Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 5; Hörnle, in: LK, StGB, § 182 

Rn. 18; Fischer, StGB, § 182 Rn. 9. 
686  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb). 
687  H. M.; statt aller Fischer, StGB, § 182 Rn. 9 m. w. N.; vgl. diese Arbeit unter D. II. 4. c) cc) (1). 
688  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. c). 
689  So jedoch Kusch/Mössle, NJW 1994, 1504 (1506). Deren Argumentation, die jugendliche Person müsse 

das „Spiel mit dem Feuer“ lernen, es könne daher nur das Äußerste – der Vaginal-, Oral- oder Analver-

kehr – erheblich sein, bei dem sich der Jugendliche nicht mehr damit trösten könne, es sei nicht zum Äu-

ßersten gekommen, überzeugt nicht. Entgegen deren Ansicht besteht die „Gefahr rechtsgutsverletzender 

Traumatisierung“ überall dort, wo das Opfer gegen seinen wahren Willen seinen Körper zu sexuellen 

Handlungen zur Verfügung stellt. D. h. auch bei Manipulationshandlungen, bei Ejakulation auf das Opfer, 

etc.  

 Wie hier: BGH, Urt. v. 28.2.1996 – 3 StR 309/95, BGHSt 42, 51 (53); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 

182 Rn. 3; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 6; Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 12; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 47. 
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Wie bei §§ 174 und 176 StGB wird durch § 182 StGB die sexuelle Selbstbestimmungs-

freiheit in der Ausprägung des Schutzes der ungestörten sexuellen Entwicklung geschützt, 

so dass sich hieraus kaum Differenzierungen ableiten lassen. Nach der Auffassung, die 

bei § 182 StGB wegen der höheren Schutzalters nur noch die Selbstbestimmungsfreiheit 

geschützt sieht, könnten sich Abschwächungen der Erheblichkeit ergeben. Dabei ist – wie 

stets – für die konkrete Feststellung der Erheblichkeit das Alter des Opfers zu berücksich-

tigen. Dieses kann bei § 182 StGB auch unter 16 Jahren liegen, weshalb im Ergebnis 

gegenüber den vorgenannten Vorschriften aus diesem Aspekt keine Unterschiede abzu-

leiten sind. Sofern jedoch das Opfer in casu zwischen 16 und 18 Jahren alt ist, wäre die 

Erheblichkeit altersgemäß zu reduzieren. Nichts Anderes folgt aus der Betrachtung des 

Strafrahmens. Dieser ist milder ausgestaltet als bei §§ 174 und 176 StGB, so dass auch 

weniger erhebliche Handlungen das Unrecht erfüllen können.  

Da die erforderliche Zwangslage nicht bereits im abhängigen Beschäftigungsverhältnis zu 

sehen ist, kommt eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als Ausnutzung der Zwangs-

lage nicht in Betracht. Erforderlich ist, dass im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses 

oder dessen Eingehung eine Zwangslage geschaffen oder aufrechterhalten wird, die zu 

sexuellen Handlungen ausgenutzt wird. Die (vollendeten) Fälle sexueller Erpressung in 

Kombination mit einer erheblichen sexuellen Handlung, z. B. durch geschlechtlichen Ver-

kehr, Manipulationen am Geschlechtsteil oder auch durch das längere Betasten der weib-

lichen Brust sind nach Voraussetzungen des § 182 StGB ausreichend, sexuelle Handlun-

gen ohne vorhergehende Erpressung jedoch nur dann, wenn der Täter auf andere Art und 

Weise eine Zwangslage ausgenutzt hat, was ohne entsprechende Kommunikation mit dem 

Opfer schwer vorstellbar ist. Die (versuchte) sexuelle Erpressung für sich genommen ge-

nügt ebenfalls nicht, denn bedrängendem, sexuell belästigendem verbalem Verhalten fehlt 

es an der sexuellen Handlung. 

(b) Sexuelle Handlungen zwischen Drittem und Opfer - § 182 Abs. 1 Nr. 2 StGB 

Auch bei Nr. 2 ist Körperkontakt erforderlich – in diesem Fall zwischen dritter Person 

und Opfer. Die Anforderungen an die sexuelle Handlung entsprechen denen der Nr. 1. 

Der Täter muss das Opfer zur Vornahme oder Duldung sexueller Handlungen mit einem 

Dritten bestimmt haben. Bestimmen i. S. v. § 182 Abs. 1 Nr. 2 StGB unterscheidet sich 

vom Bestimmen bei §§ 174 und 176 StGB dadurch, dass ein Bestimmen durch absoluten 

Zwang ausscheidet. Der Zwang bei § 182 StGB hat aus der Zwangslage auf das Opfer 

einzuwirken, welches der Täter ausnutzen muss. Für § 182 StGB ist jede Form kommu-

nikativer Einwirkung erforderlich und ausreichend, wie z. B. täuschen, drohen, überre-

den690, sofern es tatsächlich zu einem sexuellen Kontakt kommt – allein die Hervorrufung 

eines Entschlusses beim Opfer genügt nicht691. 

bb) Tatbestand des § 182 Abs. 2 StGB – Sexuelle Handlungen gegen Ent-
gelt 

Der Tatbestand des Abs. 2 unterscheidet sich von Abs. 1 dadurch, dass als Täter nur Per-

sonen über 18 Jahren in Betracht kommen und dass nur sexuelle Handlungen mit Körper-

kontakt zwischen Täter und Opfer umfasst sind, die gegen Entgelt vorgenommen werden. 

                                                                 
690  Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 42; Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 14; Wolters, in: SK, StGB, § 

182 Rn. 11; a. A. Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 182 Rn. 6. 
691  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 7; Fischer, StGB, § 182 Rn. 8. 
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Entgelt ist nach § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB zunächst jede in einem Vermögensvorteil beste-

hende Gegenleistung. Neben finanziellen Zuwendungen gehören dazu auch Süßigkeiten, 

Geschenke und Einladungen zu Freizeitaktivitäten692. Für die Verwirklichung des Tatbe-

standes reicht es aus, dass sich Täter und Opfer vor oder spätestens während des sexuellen 

Kontakts darüber einig sind, dass der Vermögensvorteil die Gegenleistung für das Sexu-

alverhalten des Jugendlichen sein soll. Zu einer tatsächlichen Gewährung des Entgelts 

muss es nicht kommen. Es reicht aus, wenn das Opfer zur Duldung oder Vornahme der 

sexuellen Handlung durch die Entgeltvereinbarung wenigstens mitmotiviert wird693.  

Rein immaterielle Vorteile – wie z. B. die Aufnahme in das Schulorchester694 – fallen 

nicht unter den Entgeltbegriff695. Ebenso fallen Zuwendungen mit Entgeltcharakter nicht 

unter Abs. 2, wenn diese nicht im Austauschverhältnis zur sexuellen Handlung stehen, z. 

B. wenn das Entgelt gegen Arbeitsleistung bezahlt wird, insbesondere bei länger beste-

henden persönlichen Kontakten696.  

Übertragen auf die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bedeuten diese Maßgaben, dass 

das Arbeitsentgelt aus abhängiger Beschäftigung kein Entgelt ist, welches für eine sexu-

elle Handlung bezahlt oder in Aussicht gestellt wird, denn es wird für geleistete Arbeit 

bezahlt. § 182 Abs. 2 StGB ist nicht bereits in allen Beschäftigungsverhältnissen mit Ent-

geltverpflichtung eröffnet. 

Weiter bedeuten die Anforderungen des Straftatbestandes, dass die Vergabe oder die In-

aussichtstellung eines Arbeitsplatzes kein Entgelt im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB 

ist, mithin kein Vermögensvorteil. Im o. g. Beispielsfall verlangt A die sexuelle Hingabe 

gegen Gewährung des Ausbildungsplatzes; darin ist keine Entgeltlichkeit i. S. d. § 182 

Abs. 2 StGB zu erkennen, da nur ein Ausbildungsplatz und kein Vermögensvorteil ver-

sprochen wird. Konsequenz hieraus ist, dass diese Form der sexuellen Erpressung nicht 

nach § 182 Abs. 2 StGB geahndet werden können. Anders hingegen fällt die Bewertung 

aus, wenn der Arbeitgeber einen finanziellen oder sonstigen Vermögensvorteil, wie z. B. 

die Einladung zu einem Essen oder sonstige geldwerte Zuwendungen für sexuelle Hand-

lungen verspricht.  

Der Wertungsunterschied zwischen § 182 StGB i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB und der 

Würdeverletzung bei § 3 Abs. 4 AGG liegt darin, dass für die sexuelle Belästigung bereits 

die Erpressung mit beruflichen Vorteilen bzw. Nachteilen ausreichend ist, wohingegen 

der Nötigungscharakter bei § 182 Abs. 2 StGB nur durch Vermögensvorteile bzw. -nach-

teile erfüllt werden kann. Stellt der Täter berufliche, d. h. immaterielle Aussichten zur 

                                                                 
692  BGH, Urt. v. 12.10.2005 – 5 StR 315/05, NStZ 2006, 444. 
693  BGH, Urt. v. 18.07.1995 – 1 StR 320/95, NStZ 1995, 540 (540); BGH, Beschl. v. 1.7.2004 – 4 StR 5/04, 

NStZ 2004, 683 (683) m. w. N. zum Schrifttum; BGH, Urt. v. 12.10.2005 – 5 StR 315/05, NStZ 2006, 

444; vgl. auch Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 9; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 

51. 
694  Beispiel bei Schroeder, NJW 1994, 1501 (1502). 
695  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 5a; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 9; Wolters, 

in: SK, StGB, § 182 Rn. 14; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 182 Rn. 12; Laubenthal, Rn. 694 

mit krit. Anm. und w. N. 
696  BGH, Urt. v. 25.2.1997 – 4 StR 40/97, BGHSt 42, 399 (402) für die Mithilfe bei Holzarbeiten; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 9; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 51; Laubenthal, Rn. 692; 

Kusch/Mössle, NJW 1994, 1504 (1506). 
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Disposition, liegt eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vor – der Straftatbestand hin-

gegen nicht. Dass immaterielle Vorteile nicht unter § 182 Abs. 2 StGB fallen, ist in der 

Literatur der Kritik ausgesetzt, vorwiegend mit dem Argument, dass Jugendliche in ande-

ren Wertungssystemen handelten als Erwachsene697. Dem ist zuzustimmen und gerade 

aus diesem Grund besonders für die Konstellationen im Zusammenhang mit einem Aus-

bildungs- oder Arbeitsverhältnis zu kritisieren, dass immaterielle Vorteile nicht unter § 

182 Abs. 2 StGB zu subsumieren sind. Jedenfalls für den Zusammenhang mit einem ab-

hängigen Beschäftigungsverhältnis oder einem Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis 

trägt die Argumentation des Gesetzgebers nicht, dass dadurch der Tatbestand zu weit ge-

rate698. Das Gegenteil ist der Fall: notwendig einzubeziehende Sachverhalte im Zusam-

menhang mit der in § 182 StGB geschützten Rechtsposition würden strafbar. Eine solche 

Erweiterung fiele mit dem Schutzzweck der Norm zusammen, denn § 182 StGB schützt 

Jugendliche davor, ihren wahren Willen gegenüber einem mächtigeren Täter nicht durch-

setzen zu können und deshalb dessen Ansinnen Folge zu leisten. Diese Machtasymmetrie 

ist doch geradezu typisch für abhängige Beschäftigungsverhältnisse. 

cc) Tatbestand des § 182 Abs. 3 StGB – Sexuelle Handlungen gegen Ent-
gelt 

Der dritte Tatbestand des § 182 StGB setzt voraus, dass das Opfer unter 16 Jahren und 

der Täter über 21 Jahre alt ist. Das aus diesem Altersunterschied resultierende Machtge-

fälle soll erfasst werden, nicht jedoch jugendtypische Beziehungen mit etwas älteren Part-

nern699. Ein erheblicher Altersunterschied stellt nach Auffassung des Gesetzgebers ein 

erstes Indiz für das Bestehen eines Machtgefälles dar700. Auf den ersten Blick ist dies eine 

typische Konstellation für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: der arrivierte Täter nutzt 

das Machtgefälle zum Opfer für sexuell belästigendes Verhalten. Diese Asymmetrie kann 

am Arbeitsplatz neben einem Altersunterschied auch durch Hierarchie, Kenntnisreichtum 

durch längere Betriebszughörigkeit oder gruppendynamische Umstände wie z. B. Netz-

werke oder Seilschaften begründet sein. Auf den wahren Grund für das konkrete Macht-

gefälle zwischen Täter und Opfer kommt es nicht an, solange der Altersunterschied ge-

wahrt ist. Dieser ist für den Gesetzgeber von indizieller Bedeutung für ein Machtgefälle. 

Solange die Altersgrenzen eingehalten sind, kann ein sexueller Belästiger sich nach § 182 

Abs. 3 StGB strafbar machen, auch wenn das Fehlen der Fähigkeit zu sexueller Selbstbe-

stimmung sich im Einzelfall mehr aus der hierarchischen Stellung und weniger aus der 

Altersdifferenz ergibt. Eine präzise Abgrenzung dürfte bei Gemengelagen ohnehin un-

möglich sein. 

Als sexuelle Handlungen kommen nur solche mit Körperkontakt zwischen Opfer und Tä-

ter nach Nr. 1 sowie solche mit Körperkontakt zwischen dem Opfer und einer dritten Per-

son nach Nr. 2 in Betracht, wobei der Täter das Opfer bei Nr. 2 zur sexuellen Handlung 

bestimmt haben muss. Es besteht kein Unterschied zu Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 im Hinblick 

auf die sexuelle Handlung und das Bestimmen des Opfers701. Einzig für die Frage der 

                                                                 
697  Vgl. Schroeder, NJW 1994, 1501 (1502). 
698  BT-Drs. 16/3439 vom 16.11.2006, S. 13. 
699  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 6; BT-Drs. 12/4584 vom 18.3.1993, S. 8. 
700  BT-Drs. 12/4584 vom 18.3.1993, S. 8. 
701  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 12; vgl. zu den Anforderungen des Bestimmens diese Ar-

beit unter D. II. 7. b) aa) (2) (b). 
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Erheblichkeit, sind hier die geänderten tatbestandlichen Anforderungen zu berücksichti-

gen: die Schutzaltersgrenze liegt bei 16 Jahren, d. h. das Opfer kann jünger sein, was die 

Anforderungen an die Erheblichkeit grundsätzlich absenkt. Gleichzeitig ist auch der Straf-

rahmen auf drei Jahre reduziert. Dies wird damit begründet, dass das verwirklichte Un-

recht bei Abs. 3 geringer sei, da der Täter keine ihm bewusste Zwangslage ausnutze702. 

Berücksichtigt man beide Änderungen ist bei Abs. 3 von einem gegenüber Abs. 1 leicht 

reduzierten Erheblichkeitsniveau auszugehen, dessen Definition – wie stets – von den 

Umständen des Einzelfalls abhängt, insbesondere vom jeweiligen Alter des Opfers zur 

Tatzeit. 

Der Täter muss die ihm gegenüber fehlende Fähigkeit des Opfers zur sexuellen Selbstbe-

stimmung zu den genannten sexuellen Handlungen ausnutzen. Bei § 182 Abs. 3 StGB ist 

der Begriff der sexuellen Selbstbestimmungsfreiheit als Fähigkeit zu verstehen, die Be-

deutung eines sexuellen Geschehens zu erfassen und eine adäquate Entscheidung zu tref-

fen. Voraussetzung für eine angemessene Entscheidung ist, dass das Opfer auf intellektu-

eller Ebene Tragweite und Bedeutung erfasst und auf voluntativer Ebene entsprechend 

der intellektuell gewonnen Einsicht zu handeln703. Es ist nicht erforderlich, dass dem Op-

fer die Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung absolut fehlt; es genügt, dass diese Fä-

higkeit altersbedingt fehlt. Diese Einschränkung ergibt sich aus dem systematischen Zu-

sammenhang, nach dem widerstandsunfähige Personen bei § 179 StGB erfasst werden 

und sich andernfalls ein Widerspruch zwischen den beiden Straftatbeständen ergäbe704. 

Ob die in diesem Sinne fehlende Selbstbestimmungsfreiheit kontextunabhängig, also ob-

jektiv gegenüber jedermann oder kontextabhängig gerade gegenüber dem Täter bestehen 

muss, ist in der Literatur umstritten705. Durch das 49. StrÄndG vom 21.01.2015 wurde der 

Wortlaut dahingehend ergänzt, dass die sexuelle Selbstbestimmung gerade gegenüber 

dem Täter („ihr gegenüber“) fehlen muss706. Mit der Änderung sollte klargestellt werden, 

dass das Tatbestandsmerkmal der fehlenden Fähigkeit zur sexuellen Selbstbestimmung 

nicht im Sinne eines situationsunabhängigen Zustandes zu interpretieren ist, in dem die 

jugendliche Person generell unfähig ist, in sexuelle Handlungen wirksam einzuwilli-

gen707. Sofern man bisher angenommen hat, es handele sich bei der fehlenden Fähigkeit 

                                                                 
702  Vgl. Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 78. Das überzeugt nach der jüngsten Gesetzesänderung (siehe so-

gleich unten) nicht mehr, da nun klargestellt ist, dass das Opfer dem Täter gegenüber nicht zur Selbstbe-

stimmung in der Lage ist. Der Täter bringt die Umstände zur Ausnutzung des Opfers gewissermaßen in 

seiner Person mit, so wie er sie bei Abs. 1 schaffen oder vorfinden kann.  
703  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 13; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 57 (einschrän-

kend aber in Rn. 58); Frommel, in: NK, StGB, § 182 Rn. 11; Laubenthal, Rn. 701; ähnlich BT-Drs. 

12/4584 vom 18.3.1993, S. 8 (sittliche und geistige Entwicklung); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 

Rn. 6 (sexuelle und psychische Reifung); Gössel, § 6 Rn. 124 (geistiger und sittlicher Entwicklungs-

stand). 
704  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 13; Fischer, StGB, § 182 Rn. 12; Laubenthal, Rn. 700; 

einschränkend, nur für einen Auffangtatbestand ggü. § 176 StGB plädierend: Frommel, in: NK, StGB, § 

182 Rn. 11; ähnlich Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 58, wonach ein Zurückbleiben in der Ent-

wicklung gegenüber dem „Standard ihrer Altersgruppe“(?) im Hinblick auf Urteilsvermögen und Willens-

stärke erforderlich ist. „Die Schwelle der Widerstandsunfähigkeit nach § 179 Abs. 1 braucht nicht erreicht 

zu werden“ (a. a. O.). 
705  Kontextabhängig: Fischer, StGB, § 182 Rn. 13; Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 63; Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 182 Rn. 17; a. A. Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 59; Frommel, in: 

NK, StGB, § 182 Rn. 11. 
706  BGBl. I 2015, S. 10. 
707  Vgl. BT-Drs. 18/2601 vom 23.9.2014, S. 29. 
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des § 182 Abs. 3 StGB um eine „personenbezogene Anomalie“708, lässt sich von einer 

Änderung der bisherigen Schutzkonzeption sprechen709. Das gilt nicht für die Auffassung, 

die bereits zur a. F. davon ausging, dass der Schwerpunkt der Vorschrift im Ausnutzen 

des Machtgefälles gegenüber dem Täter zu sehen ist – sie findet sich durch den Gesetz-

geber bestätigt.  

Da § 182 StGB auch anwendbar ist, wenn das Tatopfer noch nicht 14 Jahre alt ist, stellt 

sich die Frage, ob die Unterschreitung dieser, in § 176 StGB absolut ausgestalteten, 

Schutzaltersgrenze einen Unterschied für die Feststellung der fehlenden Fähigkeit zur 

Selbstbestimmung in sexueller Hinsicht darstellt. Nach h. M.710 und der Rechtspre-

chung711 fehlt bei Personen unter 14 Jahren die Fähigkeit stets, so dass das Fehlen nicht 

gesondert festzustellen ist. Hingegen ist bei Jugendlichen zwischen 14 und 15 Jahren eine 

solche Feststellung erforderlich, da die altersbedingte Entwicklung und insbesondere die 

Fähigkeit gegenüber dem konkreten Täter maßgebend sind712. Dieses prozessuale Prob-

lem ist für die weitere Beurteilung, ob sexuelle Belästigung den Straftatbestand erfüllt, 

nicht vorrangig, sondern als im Einzelfall gegeben anzusehen. 

§ 182 Abs. 3 StGB verlangt, dass der Täter die fehlende Fähigkeit zur sexuellen Selbst-

bestimmung ausnutzt713. Das Schwergewicht dieses Tatbestandes liegt auf dem Merkmal 

„Ausnutzen“. Der Täter muss sich die Unreife des jugendlichen Opfers bewusst zunutze 

machen. Hierfür ist entscheidend, dass ein unlauteres Verhalten des Täters dazu führt, 

dass das Opfer einen entgegenstehenden Willen nicht entwickeln oder verwirklichen 

kann714. Fraglich bleibt freilich, was „unlauter“ in diesem Sinne bedeutet. In Übereinstim-

mung mit den sonstigen Anforderungen des 13. Abschnitts an das Merkmal des Ausnut-

zens wird man auch hier verlangen und ausreichen lassen müssen, dass der Täter die al-

tersbedingte Unreife und die dadurch ihm gegenüber fehlende Fähigkeit zur sexuellen 

                                                                 
708  Begriff nach Hörnle, Stellungnahme für die öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss am 13. Oktober 

2014, S. 7. 
709  Vgl. Eisele, Schriftliche Stellungnahme zur Sachverständigenanhörung im Ausschuss für Recht und Ver-

braucherschutz des Deutschen Bundestages, S. 13. 
710  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 13; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 56; Fischer, 

StGB, § 182 Rn. 13a; Gössel, § 6 Rn. 124; Laubenthal, Rn. 699; a. A.; Eschelbach, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 182 Rn. 15. 
711  BGH, Beschl. v. 23.1.1996 – 1 StR 481/95, BGHSt 42, 27 (28); BGH, Urt. v. 19.11.1996 – 1 StR 510/96, 

NStZ-RR 1996, 98 (99); BGH, Beschl. v. 23.1.2008 – 2 StR 555/07, StV 2008, 238 (239); abweichend 

(Feststellung auch bei Kindern) BGH, Beschl. v. 17.10.2006 – 4 StR 341/06, NStZ 2007, 329. 
712  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 6; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 56; Fischer, StGB, § 

182 Rn. 12a; Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 60; Frommel, in: NK, StGB, § 182 Rn. 11; Gössel, § 6 Rn. 

124; Laubenthal, Rn. 700; a. A. Wolters, in: SK, StGB, § 182 Rn. 20 der auch für 14- bis 15-jährige Per-

sonen eine Vermutung der fehlenden Fähigkeit zur Selbstbestimmung vertritt; Kusch/Mössle, NJW 1994, 

1504 (1507). 
713  Vgl. zunächst diese Arbeit unter D. II. 4. c) cc) (1). 
714  BT-Drs. 12/4584 vom 18.3.1993, S. 8; krit. zur Bestimmtheit der Vorschrift und zu den Einschränkungen 

Kusch/Mössle, NJW 1994, 1504 (1507); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 6; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 14; Fischer, StGB, § 182 Rn. 14. Vgl. auch BGH, Beschl. v. 

24.7.2014 – 3 StR 286/14, NStZ 2014, 573 (574), wonach § 182 Abs. 3 StGB auch bei einem sich sträu-

benden Tatopfer in Betracht kommt, wenn allein das voluntative Element der Selbstbestimmungsfreiheit 

beim Opfer fehlt. 
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Selbstbestimmung als Faktor erkennt und in dem Bewusstsein, dass es seinem Erfolg zu-

gutekommt, in sein Vorgehen einkalkuliert715. Es bedarf mithin keiner besonderen, unlau-

teren Verhaltensweise im Sinne eines unsittlichen Ansinnens oder intensiver Beeinflus-

sung716. 

dd) Missbrauch 

Nach überwiegender Ansicht im Schrifttum kommt dem Missbrauchsmerkmal keine nen-

nenswerte eigenständige Bedeutung zu717. Nach dem Willen des Gesetzgebers „soll es die 

Ausscheidung exzeptioneller Fälle ermöglichen, in denen die Vermögensvorteile völlig 

in den Hintergrund treten und die Tathandlung keinen sozialethischen Tadel verdient“718. 

Welche das sein könnten ist unklar, da bei Abs. 1 die Ausnutzung einer Zwangslage re-

gelmäßig das tatbestandliche Unrecht verwirklicht und bei Abs. 2 die ggf. altruistische 

Motivationslage nicht geeignet ist, die Entgeltlichkeit zu kompensieren719. Handelt es sich 

hingegen um eine echte Liebesbeziehung, fehlt es bereits am Tatbestandsmerkmal des 

Ausnutzens720. 

c) Subjektiver Tatbestand 

Für alle Tatbestände des § 182 StGB reicht grundsätzlich bedingter Vorsatz des Täters 

aus. Dieser muss sich auf alle objektiven Umstände und insbesondere auch auf das Alter 

des Opfers beziehen. Bei Abs. 1 muss sich der Vorsatz auch auf die Umstände der 

Zwangslage, bei Abs. 2 die Ursächlichkeit des Entgelts für die Bereitschaft zu sexuellen 

Handlungen und bei Abs. 3 die fehlende Fähigkeit zu sexueller Selbstbestimmung dem 

Täter gegenüber beziehen721. 

d) Vollendung, Versuch, Antragserfordernis, Absehen von Strafe 

Die Tat ist vollendet mit Beginn der sexuellen Handlung. Der Versuch ist nach § 182 Abs. 

4 StGB strafbar. Für die Verfolgung einer Tat nach Abs. 3 ist ein Strafantrag des Verletz-

ten bzw. dessen Sorgeberechtigten gem. § 77 Abs. 3 StGB erforderlich, soweit nicht das 

besondere öffentliche Interesse bejaht wird. Abs. 6 schließlich sieht vor, dass von Strafe 

abgesehen werden kann, wenn das Unrecht der Tat gering ist. 

                                                                 
715  Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 69; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 60; Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 182 Rn. 18; Gössel, § 6 Rn. 125; Laubenthal, Rn. 704; enger Fischer, StGB, 

§ 182 Rn. 14. 
716  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 14; Fischer, StGB, § 182 Rn. 15; Renzikowski, in: MK, 

StGB, § 182 Rn. 62. 
717  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 11; Fischer, 

StGB, § 182 Rn. 17; Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 25; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 46; Lau-

benthal, Rn. 688 u. 705; Kusch/Mössle, NJW 1994, 1504 (1507); Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 

20 Rn. 36 (jedoch mit Ausnahmefall bei § 182 Abs. 2 StGB); differenzierend Frommel, in: NK, StGB, § 

182 Rn. 7; a. A. Schroeder, NJW 1994, 1501 (1504). 
718  BT-Drs. 12/4232 vom 18.3.1993, S. 5. 
719  Vgl. hierzu Fischer, StGB, § 182 Rn. 17. 
720  Hörnle, in: LK, StGB, § 182 Rn. 25 m. w. N. 
721  Krit. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 15; Fischer, StGB, § 182 Rn. 21; vgl. aber auch Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 65 
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e) Zwischenfazit  

Aufgrund der Schutzaltersgrenzen kommen nur Personen unter 18 bzw. 16 Jahren als Op-

fer in Betracht. Diese für den Jugendschutz sinnvolle Einschränkung reduziert die An-

wendbarkeit bei den hier zu untersuchenden Konstellationen sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz auf Ausbildungs-, Aushilfs-, Praktikums- oder sonstige Beschäftigungsver-

hältnisse von Berufseinsteigern. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der arbeitstätigen Perso-

nen stellen sie eine kleine Gruppe dar. Eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann 

zwar eine Strafbarkeit gem. § 182 StGB nach sich ziehen, die Reichweite des sexuellen 

Missbrauchs von Jugendlichen ist jedoch dadurch begrenzt, dass auch Jugendliche ledig-

lich vor erheblichen sexuellen Handlungen i. S. v. § 184h StGB geschützt werden, die 

zudem noch unter den besonderen Voraussetzungen des jeweiligen Tatbestandes erfolgen 

müssen.  

Für die Zwangslage des Abs. 1 reicht das Bestehen eines Arbeits- oder Beschäftigungs-

verhältnisses nicht aus. Es genügt nicht, zur Existenzsicherung arbeiten zu müssen. Die 

erforderliche Zwangslage kann im Rahmen oder bei der Eingehung eines abhängigen Be-

schäftigungsverhältnisses aber vergleichsweise leicht geschaffen oder ausgenutzt werden.  

Gleiches gilt für die Entgeltlichkeit nach § 182 Abs. 2 StGB: die Bezahlung von Arbeits-

entgelt allein genügt nicht. Das Entgelt muss gerade für die konkreten sexuellen Hand-

lungen bezahlt werden, so dass selbst bei Prostituierten Abs. 2 nur dann zur Anwendung 

gelangt, wenn der Zuhälter dem minderjährigen Opfer Entgelt für konkrete Handlungen 

an ihm oder einer konkreten dritten Person in Aussicht stellt. Das für die sexuelle Erpres-

sung ausreichende Ansinnen sexueller Gefälligkeiten gegen Vorteilsgabe oder Nachteils-

abwendung erfüllt den Tatbestand des § 182 Abs. 2 StGB nicht. Es ist stets auch eine 

erhebliche sexuelle Handlung nötig. 

Schwieriger ist die Lage bei Abs. 3, der aufgrund seiner zu Recht kritisierten Konturlo-

sigkeit grundsätzlich im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in Betracht 

zu ziehen ist, dessen tatsächliches Vorliegen aber nur im konkreten Einzelfall durch den 

Tatrichter festgestellt werden kann. Die Erheblichkeitsschwelle ist bei Abs. 3 unter Be-

rücksichtigung der Feststellungen im Einzelfall niedriger als bei Abs. 1 und 2, so dass 

bereits weniger intensive körperliche Übergriffe wie beispielsweise das nicht nur kurze 

Betasten der weiblichen Brust ausreichend sein können.  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass § 182 StGB zwar dem Schutzbedürfnis gegen sexuelle 

Belästigung weitgehend entspricht, denn die Vorschrift geht von einem überlegenen Täter 

aus, der Umstände schafft oder ausnutzt (Zwangslage, Entgelt, fehlende Selbstbestim-

mungsfreiheit ihm gegenüber), die weitgehend in seiner Dispositionsbefugnis stehen, um 

das sich aus den Umständen ergebende Machtgefälle – welches für Abs. 3 auch als solches 

benannt ist – für seine Zwecke zu nutzen. Gleichwohl sind von den möglichen Belästi-

gungshandlungen, zu denen sich ein Arbeitgeber aufgrund des Machtgefälles versteigen 

kann, nur solche erfasst, die eine sexuelle Handlung von einiger Erheblichkeit i. S. v. § 

184h Nr. 1 StGB beinhalten.  

f) Täterschaft und Teilnahme 

Als Täter des § 182 Abs. 1 und Abs. 2 StGB kommt nur in Betracht, wer den Altersgren-

zen entspricht, was bei Arbeitgebern überwiegend, wenn auch nicht stets der Fall sein 

wird. Für die Teilnahme gelten die allgemeinen Regeln. Die Tathandlungen nach § 182 
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Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und Abs. 3 Nr. 1 StGB können nur eigenhändig vorgenommen wer-

den722. Das Opfer ist als notwendiger Teilnehmer stets straflos723. Der Dritte des § 182 

Abs. 1 Nr. 2 StGB, der die Zwangslage kennt, ist als Täter nach Nr. 1 zu bestrafen. Glei-

ches gilt bei § 182 Abs. 3 Nr. 2 StGB sofern der Täter über der Altersgrenze liegt724.  

8. § 180 StGB – Förderung sexueller Handlungen Minderjähri-
ger 

a) Einleitung, Rechtsgut 

Mit dem Verbot der Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger liegt eine Vorschrift 

vor, die in den Absätzen 1 bis 3 jeweils einen gesonderten Tatbestand enthält, wobei der 

Tatbestand des Abs. 3 insbesondere Bezug nimmt auf ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis, 

aus dem heraus der Täter agiert. Bereits der Überschrift nach sind nur minderjährige Per-

sonen betroffen, die sich aufgrund ihres Alters typischerweise noch nicht über eine voll 

ausgebildete Fähigkeit zur für sie schadlosen Nutzung ihrer sexuellen Selbstbestim-

mungsfreiheit verfügen. Rechtsgut des § 180 StGB ist das sexuelle Selbstbestimmungs-

recht in besonderer Ausprägung der ungestörten sexuellen Entwicklung jugendlicher Per-

sonen725.  

b) Fremde Sexualität als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? 

aa) Typisches sexuell belästigendes Verhalten  

Den Tatbeständen des § 180 StGB ist gemein, dass es stets und ausschließlich um fremde 

Sexualität dritter Personen geht und nicht um Sexualität zwischen Täter und Opfer726. Der 

Täter muss den sexuellen Handlungen zwischen Opfer und Drittem Vorschub leisten, 

durch Vermittlung oder Verschaffen von Gelegenheit (Abs. 1) oder das Opfer bestimmen, 

gegen Entgelt sexuelle Handlungen mit dem Dritten durchzuführen oder solchen Hand-

lungen durch Vermittlung Vorschub leisten (Abs. 2). Oder aber der Täter missbraucht ein 

Abhängigkeitsverhältnis zum Opfer, um es zu bestimmen, sexuelle Handlungen mit dem 

Dritten auszuführen. Ob der Täter dabei auch eigene sexuelle Interessen verfolgt, etwa 

beim Triolenverkehr, kann für die Strafbarkeit keine Rolle spielen727.  

Fraglich ist, ob die Tatbestände des § 180 StGB als mögliche Fälle sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz zu betrachten sind, obwohl der Täter selbst nicht in die sexuelle Handlung 

einbezogen ist. § 3 Abs. 4 AGG definiert die sexuelle Belästigung ohne jede Einschrän-

kung, durch welche Person das unerwünschte, sexuell bestimmte Verhalten erfolgen 

muss. Täter kann daher jede Person sein728. Nach § 3 Abs. 5 AGG gilt bereits die Anwei-

                                                                 
722  Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 66; Gössel, § 6 Rn. 109 u. 121; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, 

StGB, § 182 Rn. 21. 
723  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 182 Rn. 8. 
724  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 182 Rn. 18; Renzikowski, in: MK, StGB, § 182 Rn. 68; Hörnle, in: 

LK, StGB, § 182 Rn. 43. 
725  BGH, Beschl. v. 21.6.2005 – 4 StR 28/05, NJW, 2933 (2933); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 

Rn. 1; krit. Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 1 f. 
726  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 180 Rn. 1a; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 3; Laubent-

hal, Rn. 617. 
727  BGH, Beschl. v. 21.6.2005 – 4 StR 28/05, NJW, 2933 (2934); Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 20. 
728  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 3. b). 
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sung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 AGG genannten Grund als Be-

nachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG 

insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Be-

schäftigten oder eine Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt 

oder benachteiligen kann, § 3 Abs. 5 Satz 2 AGG. Dem Wortlaut des § 3 Abs. 4 und 5 

AGG nach ist an Fallgestaltungen zu denken, bei denen der Vorgesetzte oder der Arbeit-

geber eine Person im Unternehmen anweist, eine andere Person zu benachteiligen, bei-

spielsweise wegen ihres Alters zu kündigen. Da sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eine 

Form der Benachteiligung darstellt, wären auch Fälle erfasst, in denen der Vorgesetzte 

eine Person anweist, eine beschäftigte Person sexuell zu belästigen.  

Die Anweisung zu einer sexuellen Belästigung ist absolut untypisch für sexuell belästi-

gendes Verhalten am Arbeitsplatz. Dem sexuellen Belästiger kommt es bei seinem sexu-

ellen Verhalten darauf an, Macht aus dem asymmetrischen Verhältnis zur belästigten Per-

son auszuüben. Freilich übt auch derjenige Macht aus, der andere dazu benutzt, Kraft der 

ihnen übertragenen Befugnis, andere Personen zu benachteiligen. Für die Benachteiligun-

gen nach § 3 Abs. 1 und Abs. 2 AGG mag das ausreichen, bei der einfachen Belästigung 

und der sexuellen Belästigung als Sonderformen der Benachteiligung hingegen wird es 

dem Täter stets darauf ankommen, seine Macht unmittelbar gegenüber der belästigten 

Person auszuüben, um dadurch eine Befriedigung seiner triebhaften Veranlagung zu er-

langen. Geht es dem Täter bei der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz darum, durch 

sexuelles Verhalten Überlegenheit gegenüber der belästigten Person zu demonstrieren, 

kann dieses Verlangen nicht durch Dritte befriedigt werden. Jedenfalls dann nicht, wenn 

der Täter nicht auch anwesend ist. In den typischen Zwei-Personen-Konstellationen der 

sexuellen Belästigung findet § 180 StGB keine Anwendung, da stets eine dritte Person 

einbezogen werden muss. 

bb) Atypische Ausnahmen  

Geht man trotz der vorangegangenen Feststellungen davon aus, dass es den einen oder 

anderen Vorgesetzten geben mag, der lieber zusieht als selbst tätig zu werden, kommt 

einerseits eine Aufforderung zu sexuellen Handlungen gemäß § 3 Abs. 4 AGG durch den 

Täter gegenüber dem Opfer mit Zielrichtung auf den Dritten in Betracht. Der sexuelle 

Belästiger fordert das Opfer z. B. auf, sexuelle Handlungen an einer dritten Person vorzu-

nehmen. Hierbei kommen die Bestimmen-Tatbestände des § 180 Abs. 2 Alt. 1 und Abs. 

3 StGB in Betracht. 

Andererseits kann der Arbeitgeber die Anweisung zur sexuellen Belästigung des Opfers 

nach § 3 Abs. 4 i. V. m. Abs. 5 AGG auch an einen Dritten richten. Die Anweisung setzt 

eine rechtliche Weisungsbefugnis voraus729. Die Anweisung liegt insbesondere im Be-

stimmen zu einer Benachteiligung eines Beschäftigten, § 3 Abs. 5 Satz 2 AGG. Sie richtet 

sich mithin stets an den unmittelbaren Benachteiliger und nicht an die benachteiligte Per-

son, etwa die sexuelle Belästigung zu dulden. Nach § 180 Abs. 2 Alt. 1 und Abs. 3 StGB 

muss der Täter jedoch das Opfer „bestimmen“. Die Anweisung gegenüber einer dritten 

Person genügt hierfür nicht730. Für die Anweisungsbelästigung kommen daher nur § 180 

                                                                 
729  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. h) bb). 
730  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 21; Vgl. zur Kettenbestimmung diese Arbeit unter D. II. 5. 

b) bb) (4) (b). 
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Abs. 1 und Abs. 2 Alt. 2 StGB in Betracht, in denen der Täter sich auch an den Dritten 

wenden kann, um die sexuelle Handlung zu fördern. 

Unzweifelhaft ist in der Vornahme sexueller Handlungen des Dritten, z. B. eines Kolle-

gen, gegenüber dem Opfer eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz durch den Dritten 

gegenüber der betroffenen Person zu sehen731. Ob es sich dabei auch um eine mittelbare 

sexuelle Belästigung durch den Arbeitgeber handelt, hängt nach § 3 Abs. 5 AGG von der 

Anweisung ab. Hat diese benachteiligenden Charakter, sind die Anforderungen erfüllt, 

denn nach Sinn und Zweck der Regelung soll es Arbeitgebern oder Vorgesetzten nicht 

möglich sein, sich durch die Hierarchie zu schützen732. In diesem Fall ist zu prüfen, ob in 

der Anweisung ein Vorschubleisten zu sehen ist. 

c) Objektiver Tatbestand 

aa) § 180 Abs. 1 StGB – Vorschub leisten durch Anweisung zur Benachteili-
gung 

Beispiel: Meister M weist Lehrling L an, mit der neuen, 15-jährigen Auszubilden-

den A bei nächster Gelegenheit geschlechtlich zu verkehren, um ihr zu zeigen 

„wo der Hammer hängt“.  

Grundfall: L und A sind einander bisher nicht persönlich bekannt. Um L zu un-

terstützen, macht M den L mit der A bekannt. L nimmt bei der nächsten sich 

ihm bietenden Gelegenheit sexuelle Handlungen an A vor. 

Abwandlung: M stellt L den Handwerker-Kleinbus zur Verfügung, um gemein-

sam mit A zu Kunden zu fahren, um möglichst viel ihrer Arbeitszeit und Arbeits-

pausen gemeinsam ungestört im Fahrzeug zu verbringen. Bei einer so verbrach-

ten Arbeitspause nimmt L sexuelle Handlungen an A vor.  

Strafbarkeit des M nach § 180 Abs. 1 StGB? 

Das Opfer muss unter 16 Jahren sein und der Täter sexuellen Handlungen mit einem Drit-

ten durch Vermittlung oder durch Gewährung oder Schaffung von Gelegenheiten Vor-

schub leisten. Vorschub leistet der Täter, indem er günstigere Bedingungen für sexuelle 

Handlungen zwischen dem Opfer und dem Dritten schafft. Dafür genügt nicht jede belie-

bige Förderungshandlung. Erforderlich und ausreichend ist, dass diese zeitlich und in Be-

zug auf die Person des Opfers hinreichend konkretisiert sind733.  

Nach Rechtsprechung und h. M. muss es für § 180 Abs. 1 StGB nicht tatsächlich zu se-

xuellen Handlungen gekommen sein734. Der Grund dafür ist bereits im Wortlaut zu sehen, 

                                                                 
731  Freilich ist weiter erforderlich, dass der betriebliche Sachzusammenhang besteht, wovon im Rahmen die-

ser Untersuchung stets auszugehen ist. 
732  Vgl. diese Arbeit unter C. III. 5. h). 
733  KG, Urt. v. 16.7.1998 – (4) 1 Ss 308–97 (126–97), NJW 1998, 3791 (3792); Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 180 Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 6; Fischer, StGB, § 180 Rn. 6; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 19; Frommel, in: NK, StGB, §§ 180, 180a Rn. 13; krit. 

Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 20 Rn. 29. 
734  BGH, Urt. v. 19.4.1951 – 4 StR 90/50, BGHSt 1, 115 (116); BGH, Urt. v. 24.11.1971 – 3 StR 160/71, 

BGHSt 24, 249 (250); BGH, Urt. v. 12.9.1996 – 4 StR 173/96, NJW 1997, 334 (335); Heger, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, § 180 Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 6; Laubenthal, Rn. 630; 
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der in Abs. 1 das Vorschub leisten zu einer sexuellen Handlung und die damit verbundene 

Gefahr des Einwirkens auf die sexuelle Entwicklung zur Straftat erklärt. Dagegen lässt 

sich nicht überzeugend einwenden, dies überdehne und verflüchtige gleichsam den 

Schutzzweck, indem die „Gefahr einer Gefahr“735 zur Verwirklichung ausreiche, denn 

Schutzgut ist die sexuelle Selbstbestimmung, die durch konkretes Vorschubleisten gefähr-

det wird. Diese Gefährdung zu sanktionieren ist Sinn und Zweck eines Straftatbestandes, 

der Förderhandlungen zu fremder Sexualität im Fokus hat736. Die unterschiedliche Aus-

legung des Begriffs in Abs. 1 und Abs. 2 ist aufgrund der differenzierten Tatbestandsan-

forderungen hinzunehmen.  

An der erforderlichen Konkretisierung fehlt es, wenn weder das Opfer noch die dritte 

Person sexuelles Interesse am Anderen haben737. 

Der Täter kann sexuellen Handlungen ausschließlich durch Vermittlung gemäß § 180 

Abs. 1 Nr. 1 StGB sowie durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit nach § 180 

Abs. 1 Nr. 2 StGB Vorschub leisten.  

(1) Vermittlung 

Vermittlung meint „Partnervermittlung“, d. h. der Täter bringt das Opfer und die dritte 

Person zusammen, zwischen denen bislang keine – jedenfalls keine sexuell motivierte – 

Beziehung bestand. Dabei spielt es keine Rolle, von wem die Initiative zur Vermittlung 

ausgeht738. Von einem Vermitteln lässt sich aufgrund des Konkretisierungserfordernisses 

nach der hier vertretenen Ansicht der h. M. nicht sprechen, solange eine der beiden ver-

mittelten Personen von den sexuellen Absichten der anderen Person nichts weiß, bzw. 

beide nicht wissen, dass die Vermittlung mit dem Ziel sexueller Kontakte erfolgt739. So-

lange die jugendliche Person das sexuelle Ansinnen noch nicht kennt, ist der Tatbestand 

nicht erfüllt. Die Vermittlung setzt nicht voraus, dass das Opfer zur sexuellen Handlung 

bereits entschlossen ist740. 

Im Beispielsfall hat M Täter und Opfer bekannt gemacht. Dies geschah im Hinblick auf 

sexuelle Handlungen zwischen den konkretisierten Personen. Da aber weder ein zeitlicher 

Rahmen für die sexuelle Handlung feststand noch A Kenntnis davon hatte, ist darin allein 

kein ausreichendes Vorschubleisten zu erkennen. Anders könnte die Sache zu beurteilen 

sein, wenn L umgehend nach dem Bekanntmachen sexuelle Handlungen mit A vorgenom-

men hätte und M davon ausging, dass diese im zeitlichen Zusammenhang mit seiner Ver-

mittlung begangen werden.  

 

                                                                 
Wolters, in: SK, StGB, § 180 Rn. 2; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 20 Rn. 29; a. A. Fischer, 

StGB, § 180 Rn. 8; Gössel, § 6 Rn. 70; Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 25 f.; Hörnle, in: LK, 

StGB, § 180 Rn. 14; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 180 Rn. 11. 
735  Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 26. 
736  Wolters, in: SK, StGB, § 180 Rn. 2; krit. Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 180 Rn. 7. 
737  BGH, Urt. v. 24.11.1971 – 3 StR 160/71, BGHSt 24, 249 (253); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

180 Rn. 6; Gössel, § 6 Rn. 69. 
738  Laubenthal, Rn. 635; Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 27. 
739  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 8; Laubenthal, Rn. 634 u. 636. 
740  BGH, Urt. v. 1.10.1957 – 5 StR 404/57, BGHSt 10, 386 (387); Fischer, StGB, § 180 Rn. 4; Laubenthal, 

Rn. 636. 
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(2) Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit 

Darunter ist das Bereitstellen oder Herbeiführen günstiger äußerer Bedingungen zur 

Durchführung sexueller Handlungen zu verstehen741. Beim Gewähren überlässt der Täter 

den Sexualpartnern ihm zur Verfügung stehende Mittel, wie z. B. Räumlichkeiten, wo-

hingegen er diese beim Verschaffen erst selbst organisieren muss742. Nicht jede Förder-

handlung ist ausreichend, sondern nur eine solche, die einen typischen Förderungscharak-

ter besitzt743, mithin in einem konkreten und unmittelbaren Bezug zur sexuellen Handlung 

steht744. Eine bloß psychische Einwirkung reicht nicht aus745. In dieser Alternative sorgt 

der Täter nicht für den Kontakt zwischen Jugendlichem und Drittem, diese müssen ihren 

Sexualpartner selbst finden, was zur Konsequenz hat, dass das Tatopfer zu sexuellen 

Handlungen mit dem Dritten bereit sein muss746. In jedem anderen Fall läge entweder eine 

Zwangs- oder Missbrauchssituation vor, die dann entweder nach § 180 Abs. 3 StGB für 

den Täter oder nach §§ 174, 182, 177 oder möglicherweise § 176 StGB für den Dritten 

strafbar wäre. 

In der Abwandlung des Beispielsfalles stellt M einen Kleinbus zur Verfügung. Darin 

könnte das Gewähren von Gelegenheit zu sehen sein. Allerdings wird das Fahrzeug über-

wiegend und primär dazu eingesetzt wird, Fahrten zu Kunden des M zu erledigen. Nur 

gelegentlich einer solchen Fahrt, kommt es in einer Arbeitspause zu einer sexuellen Hand-

lung. M hat durch das Fahrzeug hierfür nur mittelbar Gelegenheit geboten; das reicht nicht 

aus, denn bei der Zurverfügungstellung des Fahrzeugs handelt sich um eine neutrale, nicht 

auf sexuelle Handlungen zweckgerichtetes Verhalten des M. Dass es irgendwann im Bus 

zu sexuellen Handlungen gekommen ist, reicht nicht aus747. 

bb) § 180 Abs. 2 StGB – Sexuelle Handlungen gegen Entgelt 

Der Tatbestand des § 180 Abs. 2 StGB soll vor einem Abgleiten des Opfers in die Prosti-

tution schützen. Die Förderung entgeltlicher Sexualkontakte eines Jugendlichen mit ei-

nem Dritten gilt als besonders gefährlich für die ungestörte sexuelle Entwicklung, wes-

halb Schutzaltersgrenze und Strafrahmen gegenüber Abs. 1 erhöht sind748. Abs. 2 enthält 

mit dem Bestimmen des Opfers einerseits und dem Vorschub leisten durch Vermittlung 

andererseits zwei Alternativen, die beide voraussetzen, dass eine mindestens konkludente 

Entgeltvereinbarung vor oder während der sexuellen Handlung getroffen wird749. Wem 

                                                                 
741  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 180 Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 9; Gössel, § 

6 Rn. 74; Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 29; Hörnle, in: LK, StGB, § 180 Rn. 19. 
742  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 9; Gössel, § 6 Rn. 74; Laubenthal, Rn. 639. 
743  BGH, Urt. v. 25.7.1967 – 1 StR 215/67, BGHSt 21, 272 (276). 
744  Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 180 Rn. 5; Laubenthal, Rn. 640; Hörnle, in: LK, StGB, § 180 

Rn. 20; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 180 Rn. 15; differenzierend Maurach/Schro-

eder/Maiwald, BT 1, § 20 Rn. 29.  
745  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 180 Rn. 6; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 9; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 29. 
746  Fischer, StGB, § 180 Rn. 5. 
747  Vgl. zum Ergebnis KG, Urt. v. 16.7.1998 – (4) 1 Ss 308–97 (126–97), NJW 1998, 3791 (3792); Hörnle, 

in: LK, StGB, § 180 Rn. 20. 
748  Vgl. Laubenthal, Rn. 651. 
749  BGH, Urt. v. 18.7.1995 – 1 StR 320/95, NStZ 1995, 540 (540); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

180 Rn. 24; Fischer, StGB, § 180 Rn. 15; Laubenthal, Rn. 655; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 180 

Rn. 7; Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 51; Hörnle, in: LK, StGB, § 180 Rn. 49. 
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das Entgelt am Ende zufließt, spielt keine Rolle750. Stets aber muss klar sein, dass das 

Entgelt (i. S. v. § 11 Abs. 1 Nr. 9 StGB) die Gegenleistung für die sexuelle Handlung sein 

soll751. 

Davon kann bei der Bezahlung von Arbeitsentgelt nicht ausgegangen werden. Dieses wird 

als Kompensation für die eingesetzte Arbeitskraft gewährt und nicht für eine sexuelle 

Handlung752. Freilich mag es Fallkonstellationen geben, bei denen ein Arbeitgeber min-

derjähriges Personal einer anderen Person gegen Entgelt für sexuelle Handlungen zur Ver-

fügung stellt, ohne dass es sich dabei bereits um Personen handelt, die gewerbsmäßig der 

Prostitution nachgehen. Dabei aber von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu spre-

chen, wäre abwegig. Der Täter nutzt zwar auch für § 180 Abs. 2 StGB ein Machtverhältnis 

gegenüber der zur Selbstbestimmung nicht oder nur eingeschränkt fähigen Person aus, 

dabei handelt es sich aber um ein aliud zur asymmetrischen Beziehung aus dem Arbeits-

verhältnis zwischen Vorgesetztem und untergebener Person. Der Täter des § 180 Abs. 2 

StGB handelt darüber hinaus auch aus anderen Motiven als der sexuell belästigende Vor-

gesetzte und in einem anderen qualitativen Rahmen, indem er das Opfer Dritten gegen 

Entgelt zur Verfügung stellt. § 180 Abs. 2 StGB kommt daher als Straftatbestand in Folge 

einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz nicht in Betracht. 

cc) § 180 Abs. 3 StGB – Missbrauch eines Abhängigkeitsverhältnisses 

Ist das Opfer dem Täter im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses untergeord-

net, besteht die Gefahr, dass der Täter die hieraus resultierende Abhängigkeit missbraucht, 

um das Opfer zu sexuellen Handlungen zu bestimmen. Insofern ergeben sich keine Ab-

weichungen zu § 174 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 StGB, dessen Regelungsbereich von § 

180 Abs. 3 StGB ergänzt wird um sexuelle Handlungen mit oder vor einem Dritten753. 

Wie dort sind auch hier nur Personen unter achtzehn Jahren geschützt.  

Für die Frage nach der Erheblichkeit der sexuellen Handlung ergeben sich aus der identi-

schen Schutzaltersgrenze keine Unterschiede. § 174 Abs. 1 Nr. 2 StGB sieht für sexuelle 

Handlungen an der anderen Person einen Strafrahmen zwischen drei Monaten und fünf 

Jahren Freiheitsstrafe vor; bei § 180 Abs. 3 StGB beträgt dieser bis zu fünf Jahre. Aus 

diesem Unterschied lässt sich für die Frage nach der Erheblichkeit kein Erkenntnisgewinn 

ableiten. Es ist von übereinstimmenden Erheblichkeitsanforderungen bei § 174 Abs. 1 Nr. 

2 StGB und § 180 Abs. 3 StGB auszugehen. 

Bei § 174 Abs. 3 StGB (Handlungen vor dem Täter oder der schutzbefohlenen Person) 

weicht der Strafrahmen mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe hingegen deutlich von den 

bis zu fünf Jahren des § 180 Abs. 3 StGB ab. Das wird teilweise für richtig gehalten, da 

es bei § 180 Abs. 3 StGB um die Gefahr der Korrumpierung des Sexualverhaltens gehe754. 

Dabei wird übersehen, dass die Entgeltlichkeit sexuellen Verhaltens in § 180 Abs. 2 StGB 

                                                                 
750  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 180 Rn. 7. 
751  BGH, Urt. v. 18.7.1995 – 1 StR 320/95, NStZ 1995, 540 (540). 
752  Vgl. auch diese Arbeit unter D. II. 7. b) bb). Selbst wenn es sich bei der beschäftigten Person um eine 

Prosituierte handelte, die ihr Entgelt grundsätzlich für sexuelle Handlungen erhält, so müsste für die An-

wendbarkeit des § 180 Abs. 2 StGB zusätzlich eine Entgeltvereinbarung für die nun konkret vorzuneh-

menden sexuellen Handlungen getroffen werden. 
753  Vgl. daher zu den tatbestandlichen Anforderungen diese Arbeit unter D. II. 5. b) ff. 
754  Fischer, StGB, § 180 Rn. 17; krit. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 26. 
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geregelt ist und Abs. 3 wie bei § 174 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 Nr. 2 StGB den Missbrauch 

eines Abhängigkeitsverhältnisses betrifft. Überzeugender scheint hingegen, dass bei § 180 

Abs. 3 StGB Verhalten vor und an der Person von einem einheitlichen Strafrahmen erfasst 

worden sind. Dieser Strafrahmen ist freilich nach der Art der sexuellen Handlung auszu-

schöpfen, wobei nicht-körperliche Handlungen vor einem anderen in der Regel weniger 

intensiv sind als solche mit Körperkontakt und daher eine geringere Strafe angemessen 

sein ist755. Für die Frage nach der Erheblichkeit der sexuellen Handlung lässt sich mithin 

aus dem Strafrahmen ebenfalls kein Unterschied zu § 174 StGB ableiten756. 

d) Subjektiver Tatbestand 

Bedingter Vorsatz ist ausreichend. Dieser muss insbesondere das Alters der jugendlichen 

Person umfassen sowie die weiteren normativen Merkmale des jeweiligen Tatbestan-

des757. Das ist bei Abs. 1 und Abs. 2 die für den Sexualkontakt fördernde Wirkung des 

Täterhandelns, bei Abs. 2 zusätzlich die Entgeltlichkeit und bei Abs. 3 schließlich die 

tatsächliche Abhängigkeit des Opfers und das Beruhen des Opferverhaltens hierauf. 

e) Vollendung, Versuch 

Die Tat nach Abs. 1 ist vollendet mit hinreichender Konkretisierung des sexuellen Kon-

takts. Für die Vollendung der Tatbestände der Absätze 2 und 3 ist Beginn der sexuellen 

Handlungen erforderlich. Der Versuch ist in diesen Fällen nach Abs. 4 strafbar. 

f) Zwischenfazit  

Rein formal betrachtet, sind Fälle denkbar, die sowohl die normativen Anforderungen des 

§ 3 Abs. 4 AGG i. V. m. § 3 Abs. 5 AGG erfüllen und gleichzeitig den Tatbestand des § 

180 Abs. 1 StGB. Weniger realistisch sind dabei die Vermittlungsfälle der Nr. 1, da sich 

die beteiligten Personen regelmäßig bekannt sein dürften und ein unmittelbares Fördern 

sexueller Handlungen am Arbeitsplatz kaum denkbar ist. Dass ein Arbeitgeber sexuelle 

Handlungen durch Gewähren oder Verschaffen von Gelegenheit nach Nr. 2 fördern kann, 

steht sicher außer Frage. Gleichwohl mutet es seltsam an, hierin eine mittelbare sexuelle 

Belästigung am Arbeitsplatz des Arbeitgebers zu sehen. 

Dass bei der Frage, ob sexuelle Belästigung nach § 180 Abs. 1 StGB strafbar ist, eine 

Schieflage eintritt, liegt zum einen daran, dass nur mittelbare sexuelle Belästigungen in 

Betracht kommen. Dabei handelt es sich um eine Beteiligungsform, die in die Literatur 

zur sexuellen Belästigung bislang keinen nennenswerten Eingang gefunden hat – was da-

ran liegen dürfte, dass sie in der Praxis nicht vorkommt. Zu den Gründen hierfür wurde 

bereits festgestellt, dass es atypisch für einen Belästiger ist, dass er sich einer anderen 

Person bedient. Ferner passt § 180 Abs. 1 StGB nicht zu den für diese Untersuchung im 

Raum stehenden Fälle. Bei § 180 Abs. 1 StGB geht es darum, Jugendliche gezielt sexuel-

len Handlungen zuzuführen, ohne dass der Täter daran persönlich, finanziell oder in sons-

tiger Form beteiligt ist. Auch wenn seine Anwesenheit nicht schadet, so stimmt die Täter-

motivation regelmäßig nicht mit derjenigen des sexuellen Belästigers überein, der meist 

                                                                 
755  Vgl. Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 79; Hörnle, in: LK, StGB, § 180 Rn. 67. 
756  Vgl. zum Erheblichkeitsmaßstab diese Arbeit unter D. II. 5. b) bb) (3) sowie unter D. II. 5. b) bb) (4). 
757  Fischer, StGB, § 180 Rn. 20. 
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das Opfer erniedrigen möchte, um dadurch Macht und sexuelle Befriedigung zu verspü-

ren.  

Versucht man, diese beiden nicht zueinander passenden Tatbestände übereinander zu le-

gen, darf es nicht verwundern, wenn ein Ergebnis zutage gefördert wird, das formal be-

trachtet möglich, im Lichte der Realität jedoch äußerst unwahrscheinlich ist. Als Fazit 

bleibt daher zu ziehen, dass es zwar de lege lata möglich ist, einen sexuellen Belästiger 

bei Vorliegen der hier genannten Tatbestandsvoraussetzungen nach § 180 Abs. 1 Nr. 1 

oder Nr. 2 StGB zu bestrafen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tatbestandsvoraussetzun-

gen jedoch in genau dieser Art und Weise vorliegen, ist als quasi ausgeschlossen zu be-

zeichnen. 

Eine Strafbarkeit nach Abs. 2 kommt nicht in Betracht. Für Abs. 3 ergeben sich keine 

Unterschiede zu den Feststellungen bei § 174 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 StGB.  

g) Täterschaft und Teilnahme 

Täter des § 180 StGB kann grundsätzlich jede Person sein, die nicht an den sexuellen 

Handlungen zwischen Opfer und dritter Person beteiligt ist758. § 180 Abs. 3 StGB ist ein 

Sonderdelikt, bei dem nur eine Person mit entsprechender Autoritätsstellung Täter sein 

kann.  

Die Teilnahme folgt grundsätzlich den allgemeinen Regeln. Der Jugendliche ist als not-

wendiger Teilnehmer stets straffrei. Im Übrigen sind die folgenden, im Detail umstritte-

nen Besonderheiten zu berücksichtigen: Nach h. M. ist auch der an der sexuellen Hand-

lung beteiligte Dritte nicht nach § 180 StGB zu bestrafen, allenfalls nach anderen Vor-

schriften759. Etwas Anderes gilt jedoch für nicht an der sexuellen Handlung beteiligte 

dritte Personen, da diese nicht notwendige Teilnehmer sind760. Für die Strafbarkeit nach 

Abs. 3 trifft das jedoch nach h. M. nicht zu, da dieser systematisch zu § 174 StGB gehört 

und daher eine Ausnahme zu machen und der Dritte als nicht notwendiger Teilnehmer zu 

bestrafen ist761. Wieder anders liegt der Fall, wenn das Erzieherprivileg des Abs. 1 Satz 2 

eingreift, da dann bereits keine strafbare Haupttat vorliegt. 

                                                                 
758  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 29; Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 65. 
759  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 180 Rn. 14; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 23; Fi-

scher, StGB, § 180 Rn. 23; Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 67; Hörnle, in: LK, StGB, § 180 Rn. 

40; a. A. BGH, Urt. v. 1.10.1957 – 5 StR 404/57, BGHSt 10, 386 (387) zu § 180 StGB a. F. 
760  Renzikowski, in: MK, StGB, § 180 Rn. 69; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 180 Rn. 35. 
761  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 180 Rn. 32; Fischer, StGB, § 180 Rn. 23; a. A. Renzikowski, in: 

MK, StGB, § 180 Rn. 68. 
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3. Abschnitt 

Missbrauch institutioneller Abhängigkeit 

9. § 174a StGB – Sexueller Missbrauch von Gefangenen und 
behördlich Verwahrten  

a) Einleitung, Rechtsgut 

Der Gesetzgeber des 4. StrRG hat es für erforderlich gehalten, Gefangene oder auf be-

hördliche Anordnung Verwahrte gegen sexuelle Übergriffe durch das Aufsichts- und Be-

treuungspersonals zu schützen, § 174a Abs. 1 StGB.  

aa) Eröffnung des Anwendungsbereichs des AGG 

§ 174a Abs. 2 StGB ist für die anzustellende Untersuchung sexueller Belästigung am Ar-

beitsplatz nicht zu berücksichtigen, denn eine solche setzt einen Arbeitsplatzbezug voraus. 

Abs. 2 sieht jedoch weder ausdrücklich Ausbildungs- oder Arbeitstätigkeiten vor noch ist 

bei der Aufnahme kranker oder hilfsbedürftiger Menschen in einer Einrichtung zur Be-

aufsichtigung oder Betreuung davon auszugehen, dass diese in der Einrichtung einer Be-

schäftigung nachgehen. Mithin ist weder der sachliche Anwendungsbereich des § 2 Abs. 

1 Nr. 1 bis Nr. 4 AGG noch der persönliche Anwendungsbereich des § 6 AGG eröffnet. 

Auch bei § 174a Abs. 1 StGB ist der persönliche Anwendungsbereich fraglich, denn § 6 

Abs. 1 AGG spricht von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen sowie zur Berufsbildung 

beschäftigten Personen und solchen die als arbeitnehmerähnlich anzusehen sind. Gefan-

gene haben in den Werkbetrieben der Vollzugsanstalten jedoch keinen Arbeitnehmersta-

tus. Zwischen ihnen und dem Träger der Vollzugsanstalt besteht ein besonderes, öffent-

lich-rechtliches Gewaltverhältnis762. Allerdings gewährt § 39 Abs. 1 StVollzG, dass dem 

Gefangenen gestattet werden soll, einer Arbeit, Berufsausbildung oder beruflichen Wei-

terbildung auf der Grundlage eines freien Beschäftigungsverhältnisses außerhalb der An-

stalt nachzugehen, wenn dies im Rahmen des Vollzugsplanes dem Ziel dient, Fähigkeiten 

für eine Erwerbstätigkeit nach der Entlassung zu vermitteln, zu erhalten oder zu fördern 

und nicht überwiegende Gründe des Vollzuges entgegenstehen. Diese Freigänger können 

ein ordentliches Arbeitsverhältnis außerhalb der Vollzugsanstalt begründen763. Steht ein 

Gefangener in einem solchen Verhältnis, besteht die Gelegenheit zur sexuellen Belästi-

gung am Arbeitsplatz sowohl durch den Arbeitgeber oder Ausbilder außerhalb der Voll-

zugsanstalt als auch durch Anstaltspersonal, welches den Gefangenen an seinem Arbeits-

platz aufsucht. Ob die straftatbestandlichen Anforderungen in diesen Fällen erfüllt sind, 

ist zu untersuchen. 

                                                                 
762  BAG, Beschl. v. 3.10.1978 – 6 ABR 46/76, DB 1979, 1186, AP Nr. 18 zu § 5 BetrVG 1972; BAG, Be-

schl. v. 18.11.1986 – 7 AZR 311/85, NStZ 1987, 575; Sigel, NStZ 1987, 543 (544); Thüsing, Diskrimi-

nierungsschutz, Rn. 123. 
763  LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 15.9.1988 – 4b 41/88, NStZ 1989, 141. 
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bb) Schutzgut des § 174a Abs. 1 StGB 

Das strafrechtliche Schutzbedürfnis gefangener und verwahrter Personen resultiert aus der 

besonders hohen Abhängigkeit dieser Personen, die unfreiwillig ihrer persönlichen Frei-

heit entkleidet und erheblichen Einschränkungen unterworfen sind764. Schutzgut ist nach 

herrschender Ansicht die sexuelle Selbstbestimmungsfreiheit dieser Personen, die in ihrer 

Handlungs- und Entscheidungsfreiheit eingeengt sind765. Darüber hinaus soll aber auch 

das Interesse der Allgemeinheit an der störungsfreien Anstaltsfunktion zur Erreichung des 

Zwecks der Verwahrung766, das Vertrauen der Gesellschaft in die Objektivität bzw. In-

tegrität des verantwortlichen Personals767 und die Gleichbehandlung der Anstaltsinsas-

sen768 geschützt sein.  

Entgegen vereinzelt vertretener Auffassungen ist damit weder ein absolutes Abstinenzge-

bot verbunden, da die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen nach den Umständen 

des Einzelfalls zu ermitteln und dabei zu prüfen ist, ob nicht eine „echte Liebesbeziehung“ 

vorliegt, die den Tatbestand entfallen lässt769. Es kann auch nicht richtig sein, allein auf 

die sexuelle Selbstbestimmung als Schutzgut abzustellen, denn diese muss nicht in jedem 

Einzelfall verletzt sein, da es durchaus Konstellationen geben kann, in denen der Sexual-

kontakt von der gefangenen Person erwünscht ist770. Nach zutreffender h. M. schützt 

§ 174a Abs. 1 StGB sowohl das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Individuums als 

auch die Interessen der Allgemeinheit. Dem Einzelne wird – abhängig von der Asymmet-

rie der Beziehung – die Dispositionsbefugnis über sein sexuelles Selbstbestimmungsrecht 

entzogen, um Fehldispositionen unter dem Einfluss der Abhängigkeit zu vermeiden. 

Gleichzeitig wird damit eine Ungleichbehandlung des Einzelnen gegenüber anderen Ge-

fangenen vermieden, indem der Einzelne bevorzugt (z. B. durch menschlich-sexuelle Hin-

wendung) oder benachteiligt (z. B. durch Ausübung von Druck in sexueller Hinsicht) 

wird. Solcherlei Ungleichbehandlung tangiert aber auch das Vertrauen der übrigen Ge-

fangenen und schließlich auch der Öffentlichkeit in die Integrität des Personals und die 

Zweckgerichtetheit des Vollzugs. Diese vermeintlichen „Nebeneffekte“ sind stets gege-

ben und daher auch dann zu berücksichtigen, wenn im Einzelfall keine Verletzung der 

Sexualfreiheit vorliegt771.  

                                                                 
764  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 25. 
765  BGH, Urt. v. 15.6.2000 – 4 StR 156/00, NStZ-RR 2000, 354 (354); OLG München, Beschl. v. 28.6.2010 

– 5 St RR (1) 34/10, NStZ 2011, 464 (466); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174a Rn. 1; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 1; Fischer, StGB, § 174a Rn. 2; Gössel, § 4 Rn. 53; Laue, in: 

Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 174a Rn. 1; Wolters, in: SK, StGB, § 174a Rn. 2; Maurach/Schro-

eder/Maiwald, BT 1, § 19 Rn. 3, wonach dies allein das Schutzgut darstelle; abl. Frommel, in: NK, StGB, 

§ 174a Rn. 5 wonach ein absolutes Abstinenzgebot nicht konsistent begründbar sei; krit. Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 174a Rn. 1 wonach es sich außerhalb der sexuellen Selbstbestimmung nur 

um Nebeneffekte handele; ebenso Renzikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 2; Hörnle, in: LK, StGB, § 

174a Rn. 4. 
766  Laubenthal, Rn. 386; Fischer, StGB, § 174a Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 1; 

abl. Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 19 Rn. 3; vorrangiger Gesetzeszweck nach Wolters, in: SK, 

StGB, § 174a Rn. 2. 
767  Laubenthal, Rn. 386; Fischer, StGB, § 174a Rn. 2; Gössel, § 4 Rn. 53. 
768  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 25; BGH, Urt. v. 15.6.2000 – 4 StR 156/00, NStZ-RR 2000, 354 

(354); Frommel, in: NK, StGB, § 174a Rn. 6. 
769  OLG München, Beschl. v. 28.6.2010 – 5 St RR (1) 34/10, NStZ 2011, 464 (465). 
770  Vgl. BGH, Beschl. v. 25.2.1999 – 4 StR 23–99, NStZ 1999, 349.  
771  Zutreffend OLG München, Beschl. v. 28.6.2010 – 5 St RR (1) 34/10, NStZ 2011, 464 (466); Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 1; Wolters, in: SK, StGB, § 174a Rn. 2. 
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Für die weitere Untersuchung ist festzuhalten, dass § 174a Abs. 1 StGB nur dann in Be-

tracht zu ziehen ist, wenn jedenfalls auch eine Verletzung des sexuellen Selbstbestim-

mungsrechts vorliegt, da Ausgangspunkt der Prüfung unerwünschtes sexuelles Verhalten 

im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG sein muss. Mangelt es bereits an der Unerwünschtheit, liegt 

in keinem Fall eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz vor.  

b) Objektiver Tatbestand 

aa) Geschützter Personenkreis 

Mögliches Opfer des § 174a Abs. 1 StGB kann ausschließlich eine gefangene oder auf 

behördliche Anordnung verwahrte Person sein, die dem Täter zur Erziehung, Ausbildung, 

Beaufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist. 

(1) Gefangene oder auf behördliche Anordnung verwahrte Person 

Der Begriff des Gefangenen richtet sich nach § 120 Abs. 1 StGB. Es handelt sich um eine 

Person, die aufgrund richterlicher, polizeilicher oder sonst zuständiger hoheitlicher 

Zwangsgewalt zur Sanktionierung von Fehlverhalten oder zur Erzwingung prozessualer 

Pflichten die persönliche Freiheit entzogen ist und sich deshalb in tatsächlichem staatli-

chem Gewahrsam befindet772; dazu zählen insbesondere Strafgefangene. Auf behördliche 

Anordnung verwahrt ist eine Person, die sich aufgrund hoheitlicher Gewalt in staatlichem 

Gewahrsam befindet, z. B. zur Sicherungsverwahrung oder Abschiebehaft773. 

Es ist nicht erforderlich, dass die Tat innerhalb der Anstalt begangen wird, denn auch 

Freigänger und Gefangene während des Transports bzw. solche, die mit Außenarbeiten 

beschäftigt sind, haben Gefangenenstatus774. Für § 174a Abs. 1 StGB ist ein Autoritäts-

verhältnis erforderlich, welches während des Vollzugs außerhalb der Anstalt fortbestehen 

kann. Die h. M. legt den Begriff der gefangenen Person daher zu Recht weit aus, denn 

spätestens mit der Rückkehr des Gefangenen wirkt sich das Über-Unterordnungsverhält-

nis wieder unmittelbar auf die betroffene Person aus775. 

(2) Spezifisches Obhutsverhältnis - Anvertrautsein 

Erforderlich ist, dass das Opfer dem Täter zum Zwecke der Erziehung, Ausbildung, Be-

aufsichtigung oder Betreuung anvertraut ist. Erziehung ist die physische oder psychische 

Entwicklung des Betroffenen, etwa durch einen Anstaltslehrer776; bei der Ausbildung 

steht die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erreichung eines Ausbil-

dungsziels im Mittelpunkt. Anders als bei § 174 Abs. 1 StGB ist keine umfassende Per-

sönlichkeitsbildung erforderlich ist777.  

                                                                 
772  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 120 Rn. 3; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 120 Rn. 3; Ren-

zikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 10; Laubenthal, Rn. 391. 
773  Vgl. Renzikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 11; Laubenthal, Rn. 393 mit weiteren Beispielen. 
774  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174a Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 4; Fischer, 

StGB, § 174a Rn. 6; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 10; Gössel, § 4 Rn. 56; Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 174a Rn. 4; Wolters, in: SK, StGB, § 174a Rn. 3; Laue, in: 

Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 174a Rn. 3; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 19 Rn. 10. 
775  Hörnle, in: LK, StGB, § 174a Rn. 10; Laubenthal, Rn. 395. 
776  Vgl. Sachverhalt bei OLG München, Beschl. v. 28.6.2010 – 5 St RR (1) 34/10, NStZ 2011, 464 (Deutsch-

lehrerin). 
777  Laubenthal, Rn. 397. 
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Der Zweck und die Zuweisung von Ausbildung und Arbeit ergeben sich aus §§ 37 ff. 

Strafvollzugsgesetz. Danach soll allen Gefangenen Gelegenheit zur Ausbildung oder Ar-

beit gegeben werden. Als Täter kommt u. a. der Ausbildungsleiter in Betracht, da ihm die 

Auszubildenden anvertraut sein können778. Durch die Einbeziehung der Beaufsichtigung 

wird § 174a Abs. 1 StGB auf das gesamte Wachpersonal erstreckt, von dem die Gefange-

nen abhängig sind. Gleiches gilt für die Personen, die Verantwortung für das körperliche 

und psychische Wohl im Rahmen einer Betreuung übernehmen, soweit und solange sich 

die gefangene Person in ihrem Verantwortungsbereich befinden, wie z. B. Seelsorger, 

Pfleger oder auch die Anstaltsleitung779. Erforderlich ist ein dienstlicher Umgang mit dem 

Opfer780. 

Anvertraut ist, wer in einem Über-Unterordnungsverhältnis zum Täter steht781. Dieses 

Verhältnis muss nicht zwingend während der gesamten Dauer der Gefangenschaft beste-

hen. Es reicht aus, wenn sich die gefangene Person vorübergehend im Verantwortungs-

bereich des Täters befindet, wie z. B. bei Lehrern nur während des Unterrichts oder bei 

Pflegern nur während des Aufenthalts auf der Krankenstation782. 

bb) Tathandlung 

Liegen die Tatbestandsvoraussetzungen im Hinblick auf die Beziehung zwischen Opfer 

und Täter vor, muss dieser unter Missbrauch seiner Stellung eine sexuelle Handlung an 

der gefangenen Person vornehmen oder an sich von dieser vornehmen lassen. 

(1) Missbrauch der Stellung 

Ein Missbrauch ist nach dem Willen des Gesetzgebers die illegitime Wahrnehmung einer 

Chance, die sich dem Täter dadurch eröffnet, dass er in einer Vollzugs- oder Verwah-

rungsanstalt seinen Dienst verrichtet783. Ein Missbrauch liegt jedoch nicht per se vor, 

wenn es zwischen Anstaltspersonal und Gefangenem zu sexuellen Handlungen kommt, 

sondern erfordert das Vorliegen eines Obhutsverhältnisses zum Tatzeitpunkt und die Be-

rücksichtigung der Umstände des Einzelfalls, um Ausnahmefälle entsprechend würdigen 

zu können784. Ein solcher Ausnahmefall, der den Tatbestand entfallen lässt, ist eine echte 

                                                                 
778  Dabei ist zu beachten, dass – wie eingangs dargestellt – die Ausbildung oder Arbeit in der Anstalt keine 

sexuelle Belästigung im Sinne des AGG sein kann; in Frage kommt nur die außeranstaltliche Ausbildung 

oder Arbeit.   
779  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174a Rn. 3; Laubenthal, Rn. 398; vgl. auch BGH, Beschl. v. 29.9.1998 

– 4 StR 324/98, NStZ 1999, 29 (29). 
780  BGH, Urt. v. 2.11.1982 – 5 StR 308/82, NJW 1983, 404; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 

174a Rn. 5. 
781  BGH, Beschl. v. 29.9.1998 – 4 StR 324/98, NStZ 1999, 29 (29); BGH, Beschl. v. 25.2.1999 – 4 StR 23–

99, NStZ 1999, 349; OLG München, Beschl. v. 28.6.2010 – 5 St RR (1) 34/10, NStZ 2011, 464 (465); 

statt aller Renzikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 13. 
782  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174a Rn. 3; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 5; Lau-

benthal, Rn. 400; einschränkend Fischer, StGB, § 174a Rn. 6 unter Verweis auf BGH, Beschl. v. 

29.9.1998 – 4 StR 324/98, NStZ 1999, 29, wonach jedoch nur nähere Feststellungen zu treffen sind, wenn 

sich die zeitlich umfassende Verantwortung nicht bereits aus der Tätigkeit des Täters ergibt.  
783  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 26. 
784  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 26; BGH, Beschl. v. 29.9.1998 – 4 StR 324/98, NStZ 1999, 29 (29); 

BGH, Beschl. v. 25.2.1999 – 4 StR 23–99, NStZ 1999, 349. A. A. Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 

19 Rn. 13. 
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Liebesbeziehung zwischen gefangener Person und Täter785. Diese festzustellen ist schwie-

rig, denn allein dass die gefangene Person mit der sexuellen Handlung einverstanden ist 

oder die Initiative gar von ihr ausgeht, vermag den Missbrauch nicht zu beseitigen, wenn 

das Einverständnis des Opfers auf seiner Abhängigkeit vom Täter beruht und damit seine 

Selbstbestimmung eingeschränkt ist786. Auf eine Ausnutzung der Abhängigkeit durch den 

Täter kommt es hingegen nicht an787. Verkürzend lässt sich festhalten, dass die Erheblich-

keit der Abhängigkeit den Missbrauch der Stellung indiziert788; je höher die Abhängigkeit, 

desto eher liegt Missbrauch vor789.  

(2) Sexuelle Handlung an einer Person 

Wie bei § 174 Abs. 1 StGB ist auch hier erforderlich, dass der Täter sexuelle Handlungen 

am Opfer vornimmt oder das Opfer an ihm790. Diese müssen nach § 184h Nr. 1 StGB von 

einiger Erheblichkeit sein791. Hierzu ist zunächst zu prüfen, ob das geschützte Rechtsgut 

nach Art, Intensität, Dauer und den sonstigen konkreten Umständen in einer Weise ver-

letzt ist, dass von einiger Erheblichkeit gesprochen werden kann792. Das ist bei § 174a 

Abs. 1 StGB bereits schwierig, da – wie eingangs dargestellt – mehrere Rechtsgüter be-

troffen sind. Regelmäßig wird jedenfalls auch das sexuelle Selbstbestimmungsrecht der 

gefangenen Person und damit ein Individualgut verletzt sein, welches gegenüber den von 

§ 174a Abs. 1 StGB geschützten Gütern der Allgemeinheit schwerer wiegt und damit 

weniger Eingriff benötigt, um erheblich verletzt zu sein. Sofern im Einzelfall lediglich 

Allgemeingüter tangiert sind, müssen an die sexuelle Handlung höhere Anforderungen 

gestellt werden. Nach Art, Intensität und Dauer sind bei sexuellen Handlungen, welche 

die direkten Geschlechtsorgane einbeziehen die Anforderungen erfüllt. Sofern diese nicht 

betroffen sind – wie etwa beim Anfassen der weiblichen Brust oder bei Zungenküssen – 

ist weiter zu differenzieren. 

Maßgebend für die Frage der Erheblichkeit der sexuellen Handlung ist die Relation zum 

geschützten Rechtsgut und der jeweiligen Strafdrohung793. Bei § 174a Abs. 1 StGB geht 

es um den Missbrauch zum Nachteil von nicht notwendig volljährigen Personen, die aber 

– ähnlich der Widerstandsunfähigen des § 179 StGB – aufgrund der Umstände ihr Selbst-

bestimmungsrecht nur eingeschränkt ausüben können. Da gefangene Personen nicht in 

der Lage sind, sich dem Übergriff zu entziehen, sind die Anforderungen an die Erheblich-

keit zu reduzieren.  

                                                                 
785  OLG München, Beschl. v. 28.6.2010 – 5 St RR (1) 34/10, NStZ 2011, 464 (465); der Gesetzgeber (a. a. 

O.) spricht von Heirat oder Verlöbnis. Krit. Fischer, StGB, § 174a Rn. 10; enger Maurach/Schro-

eder/Maiwald, BT 1, § 19 Rn. 13; Gössel, § 4 Rn. 68. 
786  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 6; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 16; Fischer, 

StGB, § 174a Rn. 10; Frommel, in: NK, StGB, § 174a Rn. 11. 
787  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174a Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 6; Laue, 

in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 174a Rn. 5; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 174a Rn. 6. 
788  Hörnle, in: LK, StGB, § 174a Rn. 29; Renzikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 17; Laubenthal, Rn. 403. 
789  BGH, Beschl. v. 29.9.1998 – 4 StR 324/98, NStZ 1999, 29 (29); OLG München, Beschl. v. 28.6.2010 – 5 

St RR (1) 34/10, NStZ 2011, 464 (465); Frommel, in: NK, StGB, § 174a Rn. 11; Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 174a Rn. 6; Gössel, § 4 Rn. 68; Wolters, in: SK, StGB, § 174a Rn. 7. 
790  Vgl. zu den Anforderungen im Einzelnen diese Arbeit unter D. II. 2. b) (1) sowie die Ausführungen zur 

Erheblichkeit der sexuellen Handlung bei § 174 StGB unter D. II. 5. b) bb) (3) dieser Arbeit. 
791  Vgl. zum Maßstab und den hierfür anzuwendenden Kriterien diese Arbeit unter D. II. 2. c) bb) (3). 
792  BGH, Urt. v. 6.5.1992 – 2 StR 490/91, NStZ 1992, 432 (432); BGH, Urt. v. 1.12.2011 – 5 StR 417/11, 

NStZ 2012, 269 (270); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184g Rn. 15a. 
793  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 2. c) bb) (2). 
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Nimmt man den Strafrahmen als Maßstab des verwirklichten Unrechts, ist festzustellen, 

dass § 174a StGB mit den §§ 174, 174b und 174c StGB korreliert. Bei allen Normen ist 

ein Strafrahmen von drei Monate bis fünf Jahre vorgesehen. Das erstaunt nicht, da sämt-

liche Vorschriften ein Freiheitsdefizit des Opfers schützen; bei § 174 StGB bedingt durch 

das Alter, im Übrigen durch die Umstände begründet. Keine Berücksichtigung erfährt 

demgegenüber, dass auch bei den §§ 174a ff. StGB Minderjährige als Opfer in Betracht 

kommen und damit „doppelt“ schutzbedürftig sein könnten. Wenn demgegenüber in § 

180 Abs. 2 und 3 sowie in § 182 Abs. 1 StGB keine untere Strafrahmengrenze vorgesehen 

ist, bedeutet das, dass auch weniger verwirklichtes Unrecht angemessen geahndet werden 

soll. Daraus lässt sich folgern, dass bei § 174a Abs. 1 StGB nicht jedes beliebige Unrecht 

ausreichend ist; die Erheblichkeitsschwelle mithin trotz des geschützten Selbstbestim-

mungsrechts nicht zu niedrig festzusetzen ist, da mindestens drei Monate Freiheitsstrafe 

judiziert werden müssen.  

Danach ist – wie bei § 174 Abs. 1 StGB – festzustellen, dass unerwartete Berührungen 

der Genitalien und der weiblichen Brust ausreichend sind. Auch Zungenküsse können 

ausreichen – abhängig vom Alter der betroffenen Person. Einfache Umarmungen oder 

sonstige körperliche Berührungen, einschließlich Klapsen auf das Gesäß, sind nicht aus-

reichend erheblich. 

c) Subjektiver Tatbestand 

Wie bei § 174 StGB ist auch bei § 174a StGB umstritten, ob dolus eventualis für alle 

Elemente des objektiven Tatbestandes ausreicht794. Eine Mindermeinung verlangt dolus 

directus mit dem Argument, von Missbrauch könne nur gesprochen werden, wenn der 

Täter seine Stellung bewusst ausnutze795. Zutreffend wird dagegen von Hörnle eingewen-

det, dass Missbrauch auch dann möglich sei, wenn der Täter die relevanten Umstände nur 

für ernstlich möglich halte, sich damit aber abfinde796. Dies ist um den Aspekt zu ergän-

zen, dass der Missbrauch nach allen Umständen des Einzelfalls festzustellen ist. Zwar 

liegt der Schwerpunkt des Missbrauchsbegriffs im objektiven Abhängigkeitsverhältnis 

zur gefangenen Person, erschöpft sich darin jedoch nicht. Er umfasst – wie soeben fest-

gestellt – auch die subjektive Abhängigkeit der gefangenen Person und deren Einwilli-

gungsbereitschaft in die sexuellen Handlungen – was in Ausnahmefällen bis zum Wegfall 

der Tatbestandsmäßigkeit führen kann. Dolus directus zu verlangen hieße, den vom Ge-

setzgeber sehr weit gestalteten Tatbestand auf subjektiver Ebene einzuschränken, da der 

Täter regelmäßig keine sicheren Erkenntnisse über die Bereitschaft der gefangenen Per-

son am Sexualkontakt erlangen kann.  

d) Versuch, Vollendung 

Der Versuch ist nach Abs. 3 strafbar. Die Tat ist mit dem Beginn der sexuellen Handlung 

vollendet.  

                                                                 
794  H. M. Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 174a Rn. 11; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 174a Rn. 

11; Fischer, StGB, § 174a Rn. 14 mit Verweis auf die Kommentierung in § 174 Rn. 16; Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 174a Rn. 12; Frommel, in: NK, StGB, § 174a Rn. 16; Wolters, in: SK, StGB, 

§ 174a Rn. 8. 
795  Renzikowski, in: MK, StGB, § 174a Rn. 18; Gössel, § 4 Rn. 70. 
796  Hörnle, in: LK, StGB, § 174a Rn. 31. 
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e) Zwischenfazit  

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist nach § 174a Abs. 1 StGB strafbar, wenn eine 

gefangene Person, die in einem ordentlichen Arbeitsverhältnis steht, an ihrem Arbeitsplatz 

von einer Vertrauensperson sexuell belästigt wird, wenn diese dabei unter Missbrauch 

ihrer Stellung erhebliche sexuelle Handlungen an der gefangenen Person vornimmt oder 

sich von dieser vornehmen lässt. Der Anwendungsbereich für die Fälle sexueller Belästi-

gung ist gering und zahlenmäßig auf die Freigänger beschränkt, gleichwohl aber denkbar. 

Von einer Strafbarkeit des Arbeitgebers lässt sich jedoch nur dann sprechen, wenn die 

sexuelle Belästigung durch den Arbeitgeber oder Ausbilder erfolgt, bei dem der Freigän-

ger einer Beschäftigung oder Ausbildung nachgeht. Nicht hingegen bei der Belästigung 

durch Anstaltspersonal im Rahmen eines Besuchs, da es sich dabei um bedienstete Perso-

nen geht, die Gefangenen oder Verwahrten im Dienst gegenübertreten.  

f) Täterschaft und Teilnahme 

§ 174a Abs.1 StGB ist ein Sonderdelikt und verlangt zudem Eigenhändigkeit, so dass nur 

Teilnahme in Betracht kommt. 

4. Abschnitt 

Exhibitionismus und Pornographieverbote 

10. § 183 StGB – Exhibitionistische Handlungen 

a) Einleitung 

Wer als Mann eine andere Person durch eine exhibitionistische Handlung belästigt, wird 

nach § 183 Abs. 1 StGB bestraft. Im Allgemeinen wird unter Exhibitionismus die Entblö-

ßung der Geschlechtsteile in Gegenwart fremder Personen, meist des anderen Geschlechts 

verstanden797. Das Zurschaustellen des Genitals ist wiederum als klarer Fall sexueller Be-

lästigung am Arbeitsplatz bezeichnet worden, auch wenn die Häufigkeit im Vergleich zu 

den anderen Befragungsitems am geringsten ausfällt798.  

Die Legaldefinition der sexuellen Belästigung in § 3 Abs. 4 AGG führt exhibitionistische 

Handlungen nicht ausdrücklich auf. Diese sind unter allgemein unerwünschtes, sexuell 

bestimmtes Verhalten zu subsumieren. Die Entblößung des männlichen Geschlechtsteils 

kann aber auch zu anderen als sexuellen Zwecken erfolgen – etwa zum Urinieren oder zur 

Provokation799. Es ist deshalb zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Entblößung 

des Geschlechtsteils gleichzeitig eine sexuelle Belästigung und eine strafbare exhibitio-

nistische Handlung darstellt, mithin eine Strafbarkeit wegen sexueller Belästigung be-

gründet. 

                                                                 
797  Vgl. Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 558, Stichwort „Exhibitionismus“. 
798  Vgl. diese Arbeit C.IV.2.a) und e).  
799  BT-Drs. 6/1552 vom 4.12.1970, S. 31; BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 53. 
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b) Rechtsgut 

Das Rechtsgut des § 183 Abs. 1 StGB ist umstritten. Vertreten wird der Schutz von Indi-

vidualrechtsgütern wie der psychischen und körperlichen Integrität800, der Privatsphäre801, 

der Persönlichkeitssphäre802 oder der Freiheit der sexuellen Selbstbestimmung803 aber 

auch der Schutz der öffentlichen Ordnung804.  

Sinn und Zweck der Regelung ist es, einzelne Personen vor ungewollter – und meist über-

raschender – Konfrontation mit fremder Sexualität zu schützen805. Das Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmungsfreiheit ermöglicht es dem Rechteinhaber, selbst zu entscheiden, ob 

und wie er in ein sexuelles Geschehen einbezogen werden möchte. Dieses Recht ist ver-

letzt, wenn eine Person zur sexuellen Erregung einer anderen Person zum Teilnehmer 

eines sexuellen Geschehens gemacht wird. Dieses Recht ist vorrangig verletzt, wenn einer 

Person den Anblick fremder Sexualität erdulden muss – sofern dies zur sexuellen Erre-

gung erfolgt. Wie auch in anderen Straftatbeständen des dreizehnten Abschnitts, kann es 

bei der Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung auch zu psychischen oder 

gar körperlichen Integritätsverletzungen kommen, etwa dadurch, dass durch überra-

schende Konfrontation ein Schock ausgelöst wird. Der Schutz dieser Integritätsverletzun-

gen sind aber als Annex – oder nach Gössel: „Reflex“806 – zum Schutz des sexuellen 

Selbstbestimmungsrechts aufzufassen, da jede Verletzung des Selbstbestimmungsrechts 

potentiell diese Folgen für die Integrität der betroffenen Person haben kann. Der Schutz 

öffentlicher Interessen passt nicht zum Antragserfordernis des Abs. 2.  

c) Objektiver Tatbestand 

aa) Exhibitionistische Handlung eines Mannes 

Was eine exhibitionistische Handlung ist, wird weder in § 183 StGB noch sonst im Gesetz 

definiert. Nach der Rechtsprechung und der h. M. im Schrifttum liegt eine solche vor, 

wenn der männliche Täter einer anderen Person ohne deren Einverständnis sein entblößtes 

Glied vorweist, um sich allein dadurch oder zusätzlich durch die Reaktion des anderen 

sexuell zu erregen, seine Erregung zu steigern oder zu befriedigen807. Die exhibitionisti-

                                                                 
800  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 183 Rn. 1; Laue, in: Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 183 Rn. 1; 

Frommel, in: NK, StGB, § 183 Rn. 1; ablehnend Gössel, § 7 Rn. 4.  
801  Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 1; einschränkend Wolters, in: SK, StGB, § 183 Rn. 1a. 
802  Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 22 Rn. 3; BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 53. 
803  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 183 Rn. 1; Fischer, StGB, § 183 Rn. 2; Eschelbach, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 183 Rn. 2; Gössel, § 7 Rn. 3; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 183 Rn. 1; 

Bottke, in: Joerden u. a., FS-Szwarc, S. 297 (300) – „negatorische sexuelle Irritationshoheit [als] Unterart 

des Rechtes auf sexuelle Selbstbestimmung“ (a. a. O.); dieses Rechtsgut ist jedenfalls auch tangiert nach 

Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 2; Wolters, in: SK, StGB, § 183 Rn. 1a; zudem auch psychisches Wohl-

befinden betroffen Laubenthal, Rn. 719. 
804  Benz, S. 184 f.; dagegen Wolters, in: SK, StGB, § 183 Rn. 1a; Gössel, § 7 Rn. 4. 
805  Vgl. hierzu auch diese Arbeit unter D. II. 1. d). 
806  Gössel, § 7 Rn. 4. 
807  BGH, Urt. v. 5.9.1995 – 1 StR 396/95, abrufbar über juris; OLG Hamm, Beschl. v. 8.11.2012 – III-3 RVs 

67/12, StRR 2013, 43; OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.2.1998 – 5 Ss 409/97 - 13/98 I, NStZ 1998, 412 

(413); BayObLG, Urt. v. 16.6.1998 – 2 St RR 86-98, NJW 1999, 72 (73); BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, 

S. 53; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 183 Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 183 Rn. 3; Fi-

scher, StGB, § 183 Rn. 5; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 22 Rn. 6; Laubenthal, Rn. 723; a. A. 

Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 6 nach der die sexuelle Motivation des Täters nicht maßgebend sein 
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sche Handlung ist nicht allein ein äußerlicher Vorgang, sondern eine Handlung mit sexu-

eller Motivation808. Für die Tatbestandsverwirklichung ist es unschädlich, wenn der Täter 

zusätzlich zu dieser Erregungs- bzw. Befriedigungsabsicht eine spätere, freiwillige sexu-

elle Zuwendung seines Opfers erhofft809. Täter und Opfer müssen gleichzeitig körperlich 

anwesend sein810. Mangels Entblößung genügt das Vorzeigen von Abbildungen oder Auf-

zeichnungen ebenso wenig wie das Vorzeigen eines Kunstpenis811. Handlungen ohne se-

xuelle Tendenz wie Nacktbaden, Urinieren oder Provokationen812 fehlt es an der sexuellen 

Erregungsabsicht. Gleiches gilt für eine Exhibitionshandlung, die lediglich einen Zwi-

schenschritt zum Erreichen des eigentlichen Ziels – z. B. der Ausübung des Geschlechts-

verkehrs mit der anderen Person – darstellt. Auf die öffentliche Begehung oder die Distanz 

zum Opfer kommt es nicht an813. 

bb) Belästigung einer anderen Person 

Durch die exhibitionistische Handlung muss eine andere Person beliebigen Geschlechts 

belästigt werden. Das ist nur dann der Fall, wenn diese die Entblößung wahrnimmt – ob 

es sich um die Person handelt, auf die es dem Täter ankam ist unerheblich – und sich 

dadurch belästigt fühlt814. Erforderlich und ausreichend ist jede nicht unerhebliche nega-

tive Gefühlsempfindung, wie Angst, Schrecken, Ekel oder Empörung815. Keine Belästi-

gung ist es daher, wenn die betroffene Person der Entblößung gleichgültig oder belustigt 

gegenübersteht oder die sexuelle Bedeutung nicht erkennt816. 

d) Subjektiver Tatbestand 

Der Täter muss hinsichtlich der Wahrnehmung durch eine andere Person mit direktem 

Vorsatz handeln817. Es genügt nicht, dass er die Beobachtung durch eine andere Person 

nur billigend in Kauf nimmt. Ferner ist nach h. M. das absichtliche Exhibitionieren der 

                                                                 
soll, sondern vielmehr der sexuelle Kontext der Entblößung aus Sicht eines objektiven Beobachters; 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 183 Rn. 5 nach dem das Handlungsmotiv eine Machtde-

monstration des Täters sein soll. 
808  BGH, Beschl. v. 8.8.2007 – 2 StR 235/07, NStZ-RR 2007, 374. 
809  OLG Hamm, Beschl. v. 8.11.2012 – III-3 RVs 67/12, StRR 2013, 43; Eisele, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 183 Rn. 3; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 183 Rn. 3. 
810  Laubenthal, Rn. 724. 
811  LG Koblenz, Urt. v. 30.10.1996 – 2103 Js 48515/94 - 8 Ns, NStZ-RR 1997, 104. 
812  Kritisch zum Ausschluss von Provokationen Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 6. 
813  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 183 Rn. 3. 
814  Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 183 Rn. 4. Teilweise wird darüber hinaus zu Recht verlangt, dass 

die exhibitionistische Handlung auch objektiv zur Belästigung geeignet sein müsse, Heger, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, § 183 Rn. 3; Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 11. Zwar mag dies in den meisten Fällen 

einer objektiven exhibitionistischen Handlung gegeben sein und die Frage daher eher akademischer Natur 

sein. Jedoch vermag allein dieses Tatbestandsmerkmal eine unzulässige Ausdehnung der Strafbarkeit zu 

Lasten des Täters zu verhindern, die ansonsten von den subjektiven Reaktionen eines ggf. (über-)sensib-

len Opfers abhängt; ähnlich Wolters, in: SK, StGB, § 183 Rn. 3. 
815  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 183 Rn. 3; Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 183 Rn. 6; Fi-

scher, StGB, § 183 Rn. 6; ähnlich „von einigem Gewicht“ Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 183 Rn. 

4; Laubenthal, Rn. 728; „erhebliche negative Gefühlserregungen“ Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, 

§ 183 Rn. 4; Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 9 f.; Gössel, § 7 Rn. 11. 
816  Fischer, StGB, § 183 Rn. 6; Laubenthal, Rn. 728. 
817  BGH, Beschl. v. 8.8.2007 – 2 StR 235/07, NStZ-RR 2007, 374; Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 183 

Rn. 4; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 183 Rn. 5; Fischer, StGB, § 183 Rn. 7; Laubenthal, Rn. 

726; Gössel, § 7 Rn. 14 (zielgerichtetes Verhalten); Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 183 Rn. 5. 
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Genitalien erforderlich818. Im Übrigen und damit insbesondere für die Belästigung der 

anderen Person genügt bedingter Vorsatz819. 

e) Strafantrag, Aussetzung  

Sofern nicht das besondere öffentliche Interesse zu bejahen ist, wird die Tat nur auf An-

trag verfolgt, §§ 183 Abs. 2, 77 Abs. 1 StGB. Da es sich bei Exhibitionismus um eine 

anerkannte krankhafte psychische Störung handelt, die zu tatbestandlichen exhibitionisti-

schen Handlungen führen kann, ist in Abs. 3 eine erweiterte Aussetzungsmöglichkeit nor-

miert, die nach Abs. 4 auch bei einer Bestrafung nach einer anderen Vorschrift wegen 

einer exhibitionistischen Handlung zur Anwendung gelangen kann.  

f) Zwischenfazit  

Die Eingangsfrage, unter welchen Voraussetzungen die Entblößung des Geschlechtsteils 

gleichzeitig eine sexuelle Belästigung und eine strafbare exhibitionistische Handlung dar-

stellt, ist dahingehend zu beantworten, dass sowohl Belästiger als auch Exhibitionist je-

weils sexuell motiviertes Verhalten an den Tag legen müssen, um die Normanforderungen 

zu erfüllen. Sexuelle Belästigung und exhibitionistische Handlungen überschneiden sich 

dort, wo der Täter zu seiner sexuellen Erregung oder Befriedigung handelt820. Sexuelle 

Belästigung am Arbeitsplatz kann daher als exhibitionistische Handlung nach § 183 Abs. 

1 StGB strafbar sein. Die Anzahl der Fälle, in denen sich tatsächlich eine Strafbarkeit 

ergibt, dürften aber gering sein, denn es besteht keine Überschneidung, wenn der sexuelle 

Belästiger durch das Entblößen seines Geschlechtsteils lediglich weitere sexuelle Hand-

lungen ermöglichen will821. In diesen Fällen ist der Straftatbestand des § 183 StGB nicht, 

die sexuelle Belästigung hingegen bereits erfüllt.  

g) Täterschaft und Teilnahme 

Als Täter des § 183 StGB kommen nur Männer in Betracht. Die Tat ist ein eigenhändiges 

Delikt822. Die Teilnahme hingegen ist nach den allgemeinen Regeln möglich – selbst 

durch eine Frau823. 

 

11. § 184 StGB – Verbreitung pornographischer Schriften 

a) Einleitung 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist auch durch unerwünschtes Zeigen oder sichtba-

res Anbringen von pornographischen Darstellungen als Fallbeispiel des unerwünschten, 

                                                                 
818  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 24.2.1998 – 5 Ss 409/97 - 13/98 I, NStZ 1998, 412 (413); Hörnle, in: MK, 

StGB, § 183 Rn. 12. 
819  H. M.; siehe Fischer, StGB, § 183 Rn. 7; a. A. Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 183 Rn. 7. 
820  Nach der Mindermeinung auch dort, wo der Täter Macht demonstrieren will, Eschelbach, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 183 Rn. 5; ähnlich Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 6. 
821  Vgl. den Sachverhalt bei OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.7.1985 – 1 Ss 62/84, NJW 1986, 2960. Der dor-

tige Täter legte sich nur noch mit einem T-Shirt bekleidet zum Belästigungsopfer ins Bett. Insofern ist 

dieser Sachverhalt vergleichbar mit BayObLG, Urt. v. 16.6.1998 – 2 St RR 86-98, NJW 1999, 72, wo der 

Täter sich auch teilweise entkleidet hat, aber nicht um sich zu erregen oder zu befriedigen, sondern um 

einvernehmlichen sexuellen Kontakt vorzubereiten. 
822  Fischer, StGB, § 183 Rn. 16; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 183 Rn. 6. 
823  Hörnle, in: MK, StGB, § 183 Rn. 14. 
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sexuell bestimmten Verhaltens gemäß § 3 Abs. 4 AGG möglich. Für die Frage nach der 

Strafbarkeit solchen Verhaltens ist zunächst der Anwendungsbereich des § 3 Abs. 4 AGG 

zu untersuchen und sodann zu analysieren, ob und unter welchen Voraussetzungen ein 

Tatbestand des § 184 StGB erfüllt sein kann.  

aa) Pornographische Darstellungen bei § 3 Abs. 4 AGG 

Wie bereits festgestellt, entspricht der Terminus der pornographischen Darstellung des § 

3 Abs. 4 AGG nicht dem strafrechtlichen Begriff der pornographischen Schrift. Die Sys-

tematik legt zwar eine konforme Verwendung des gleichlautenden Begriffs nahe, gegen 

eine solche sprechen jedoch die Historie, die Gesetzesbegründung und die teleologische 

Interpretation des Begriffs bei § 3 Abs. 4 AGG824. Gegenstand des § 184 Abs. 1 StGB ist 

zwar eine pornographische Schrift, es besteht jedoch allgemein Einigkeit, dass die Dar-

stellung der Oberbegriff ist, der nach § 11 Abs. 3 StGB in die Norm hineinzulesen ist. 

Der zivilrechtliche Begriff ist zugleich enger und weiter als der strafrechtliche Begriff. Er 

ist weiter da die Anforderungen, welche an die Darstellung zu stellen sind, hinter den 

Anforderungen des Strafrechts zurückbleiben, denn nach § 3 Abs. 4 AGG sind nicht allein 

Darstellungen erfasst, die den strafrechtlichen Pornographiebegriff ausfüllen, sondern 

aufgrund des weiteren Schutzbereichs alle „typischen Fälle“825, d. h. Kalender und Poster 

auch von (halb-)nackten Damen oder Herren, deren Geschlechtsteil oder bei Damen auch 

deren Brust zu sehen ist. Er ist enger im Hinblick darauf, dass nicht jede Form der Ver-

körperung, Präsentation oder Wahrnehmung genügt; die in diesem Sinne pornographi-

schen Darstellung muss gezeigt oder sichtbar angebracht sein. 

bb) Unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen 

Zu den Details der Definitionen des unerwünschten Zeigens und sichtbaren Anbringens 

ist nach oben zu verweisen826. Zusammenfassend ist unerwünschtes Zeigen als das Vor-

zeigen, Ansehen- oder Betrachtenlassen einer pornografischen Darstellung gegen den 

Willen des Adressaten zu verstehen. Sichtbares Anbringen setzt die auf eine gewisse 

Dauer angelegte Befestigung der Darstellung an einer anderen Sache voraus. Die Darstel-

lung ist sichtbar, wenn sie von anderen Personen visuell wahrgenommen werden kann. 

Gegenüber dem strafrechtlichen Verständnis der pornographischen Darstellung scheidet 

z. B. die akustische Wahrnehmung aus. 

b) Rechtsgut 

§ 184 Abs. 1 StGB enthält neun sich mehrfach überschneidende Tatbestände, die unter-

schiedliche – zum Teil auch mehrere – Rechtsgüter schützen. Nach dem Willen des Ge-

setzgebers soll die Norm dem Jugendschutz und dem Schutz vor unverlangter Konfronta-

tion mit Pornographie dienen827. Das gilt nach heute überwiegender Ansicht für die Nrn. 

1 bis 5 und 7, die vorrangig oder ausschließlich dem Jugendschutz dienen828. Ferner für 

Nr. 6, die den Schutz einer Person vor unerwünschter Konfrontation mit Pornographie 

                                                                 
824  Vgl. zu diesen Ergebnissen diese Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (4) (d). 
825  BT-Drs. 16/1780 vom 8.6.2006, S. 33. 
826  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (4) (d). 
827  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 58. 
828  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 1; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 5; Fischer, 

StGB, § 184 Rn. 2; Laubenthal, Rn. 889; Hörnle, NJW 2002, 1008 (1008). 
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gewähren soll829. Nr. 8 erfasst Vorbereitungshandlungen zu den Nrn. 1-7 und schützt da-

her dieselben Rechtsgüter. Nr. 9 schließlich schützt die Beziehung zu anderen Staaten, 

indem ein in Deutschland an sich strafloses Verhalten kriminalisiert wird, um die auslän-

dischen Sittlichkeitsvorschriften nicht zu gefährden830.  

c) Objektiver Tatbestand 

Pornographische Schriften sind nicht als solche verboten. Zur Begründung einer Strafbar-

keit nach § 184 Abs. 1 StGB ist stets erforderlich, dass eine pornographische Schrift vor-

liegt und mit dieser gemäß Nr. 1 bis 9 in tatbestandserfüllender Weise verfahren wird. Die 

Untersuchung ist auf die Ziffern einzuschränken, die unerwünschtes Zeigen oder sichtba-

res Anbringen als Form der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz erfüllen können. 

Dadurch scheiden die Tatbestände aus, die nicht die visuelle Wahrnehmung betreffen, 

sondern den Handel oder Versand von pornographischen Schriften (Nrn. 4, 8 und 9). 

Ebenso kommen jene Tatbestände nicht in Betracht, die nicht am Arbeitsplatz der beläs-

tigten Person erfüllbar sind (Nrn. 3, 3a, 5 und 7).  

aa) Pornographische Schrift – § 184 Abs. 1 StGB 

Die Gleichstellungsklausel des § 11 Abs. 3 StGB bestimmt, dass bei ausdrücklicher Ver-

weisung auf diesen Absatz in die verweisende Norm auch „Ton- und Bildträger, Daten-

speicher, Abbildungen und andere Darstellungen“ einbezogen sind. Den Oberbegriff bil-

det dabei die Darstellung831. Unter Darstellungen sind jegliche Arten stofflicher Zeichen 

zu verstehen, die sinnlich wahrnehmbar sind; die stoffliche Verkörperung muss von ge-

wisser Dauer sein, so dass Live-Übertragungen oder Aufführungen ausscheiden832. Es 

muss sich nicht zwingend um gedruckte Pornographie handeln. In Betracht kommt bei-

spielsweise auf das unerwünschte Zeigen eines pornographischen Films auf einem mobi-

len Abspielgerät, z. B. einem Smartphone. 

Pornographisch ist eine Darstellung nicht bereits dann, wenn sie einen Bezug zum Sexu-

ellen aufweist; es müssen weitere Elemente hinzutreten. Freilich ist mangels Legaldefini-

tion unklar, welche Anforderungen im Detail zu stellen sind. Die in der Rechtsprechung 

und Literatur herrschende Auffassung einer pornographischen Darstellung ähnelt denn 

auch eher einer Sammlung von Topoi als einer abstrakten Begriffsdefinition. Nach heute 

h. M. zeichnet sich eine pornographische Darstellung dadurch aus, dass sie die folgenden 

Merkmale erfüllt833.  

                                                                 
829  Erdemir, MMR 2003, 628 (630); Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 184 Rn. 1; Wolters, in: SK, 

StGB, § 184 Rn. 2; Hörnle, in: MK, StGB, § 184 Rn. 8. 
830  Dieses gesetzgeberische Motiv ist zweifelhaft. Zu Recht daher die Kritik bei Fischer, StGB, § 184 Rn. 

22. 
831 Eser/Hecker, in: Schönke/Schröder, StGB, § 11 Rn. 68; Laubenthal, Rn. 895. Durch das 49. StRÄndG 

wurde der Numerus der „Schriften“ in § 184 Abs. 1 StGB in den Singular „Schrift“ geändert, um klarzu-

stellen, dass dass nicht mehrere Schriften für die Erfüllung des Tatbestandes erforderlich sind. Die 

dadurch eingetretene grammatikalische Friktion zum Numerus des § 11 Abs. 3 StGB ist ohne Bedeutung. 
832 Laubenthal, Rn. 896. 
833  Abweichende Konzeptionen des Pornographiebegriffs vertreten u.a. Wolters, in: SK, StGB, § 184 Rn. 5, 

wonach eine teleologische Auslegung geboten sei und von Pornographie bei ungewollter Konfrontation 

nur gesprochen werden könne, wenn ein „nach den §§ 174 ff. strafbares Geschehen“ vorliege (a. a. O.). 

Ferner Schumann, in: Eser u. a., FS-Lenckner, S. 565 ff.; ähnlich wie hier jedoch mit wesentlich mehr 

Kriterien Schroeder, Pornographie, S. 17 ff. 
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Inhaltlich zielt die pornographische Darstellung nach ihrer objektiven Gesamttendenz 

ausschließlich oder überwiegend auf die Erregung sexuellen Reizes beim Betrachter ab834. 

Sie reduziert diesen auf ein physiologisches Reiz-Reaktions-Wesen835. Darüber hinaus 

stellt sie Sexualität entmenschlicht und verabsolutiert, d. h. weitgehend gelöst von den 

menschlichen Bezügen dar836. Dem Menschen bleibt lediglich die Rolle eines austausch-

baren Sexualobjektes837. Formal erfolgt die pornographische Darstellung typischerweise 

aufdringlich, vergröbernd, verzerrend oder anreißerisch838. In der Literatur wird mit der 

Gesetzesbegründung zusätzlich verlangt, dass die Darstellung die Grenzen des sexuellen 

Anstandes, welche durch die allgemeinen gesellschaftlichen Wertvorstellungen gesetzt 

sind, eindeutig überschreiten839. 

Reine Nacktdarstellungen von Menschen erfüllen diese Anforderungen in der Regel 

nicht840; es kann bereits am Erfordernis der Stimulierungswirkung fehlen. Anders mag 

dies bei erotisch-sinnlichen Darstellungen sein, bei denen der Schwerpunkt auf der Anre-

gung der sexuellen Fantasie des Betrachters liegt. Wenn Geschlechtsorgane abgebildet 

sind – wie häufig bei Pin-ups – ist das Stimulierungskriterium jedenfalls erfüllt. Die Frage 

ist dann, ob dies die objektive Gesamttendenz der Darstellung ausmacht, d. h. ob die Dar-

stellung überwiegend die Aufreizung des Sexualtriebs zum Zweck hat. Aber selbst, wenn 

diese Frage in einem konkreten Fall bejaht werden kann, muss hinzutreten, dass die Se-

xualität vorrangig vor der Menschlichkeit dargestellt wird. Das ist z. B. dann nicht der 

Fall, wenn zwar ein Mann mit einem erigierten Penis abgebildet ist, d. h. die Stimulie-

rungstendenz klar zu bejahen ist, aber die damit verbundene sexuelle Aussage der Dar-

stellung nicht im Vordergrund steht, z. B. weil das Modell in seiner körperlichen Indivi-

dualität gezeigt wird und nicht nur das Geschlechtsteil841. Das führt dazu, dass Makrodar-

stellungen von Geschlechtsteilen häufig aber nicht zwingend als Pornographie zu bewer-

ten sind. Hinzukommen muss ferner das formale Merkmal der Aufdringlichkeit, d. h. die 

                                                                 
834  BGH, Urt. v. 21.6.1990 – 1 StR 477/89, BGHSt 37, 55 (60) = NJW 1990, 3026 (3027); Heger, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 8 
835  OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.5.1974 – 1 Ss 75/74, NJW 1974, 2015 (2016); KG, Beschl. v. 8.2.2008 – (4) 1 

Ss 312/07 (192/07), NStZ 2009, 446 (447) Rn. 5. Sog. „Reizwirkungs- bzw. Stimulierungstendenz“, Er-

demir, MMR 2003, 628 (631); Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 8; Eschelbach, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 184 Rn. 11; Hörnle, in: MK, StGB, § 184 Rn. 17. 
836  Sog. „Apersonalität der Geschlechtspartner“, Erdemir, MMR 2003, 628 (631). 
837  BGH, Urt. v. 21.6.1990 – 1 StR 477/89, BGHSt 37, 55 (59) „Hintansetzung sonstiger menschlicher Be-

züge“; OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.3.1974 – 1 Ss 847/73, NJW 1974, 1474 (1475); OLG Karlsruhe, Urt. 

v. 27.11.1986 – 4 Ss 184/86, NJW 1987, 1957 (1957); OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.5.1974 – 1 Ss 75/74, 

NJW 1974, 2015 (2016) „Ausklammerung sonstiger menschlicher Bezüge“; KG, Beschl. v. 8.2.2008 – 

(4) 1 Ss 312/07 (192/07), NStZ 2009, 446 (447) Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 8; 

Gössel, § 7 Rn. 40. 
838  BGH, Urt. v. 22.7.1969 – 1 StR 456/68, BGHSt 23, 40 (44); BGH, Urt. v. 21.6.1990 – 1 StR 477/89, 

BGHSt 37, 55 (60); OLG Karlsruhe, Urt. v. 16.5.1974 – 1 Ss 75/74, NJW 1974, 2015 (2016); KG, Be-

schl. v. 8.2.2008 – (4) 1 Ss 312/07 (192/07), NStZ 2009, 446 (447) Rn. 5; Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 184 Rn. 2; Hörnle, in: MK, StGB, § 184 Rn. 19. 
839  BT-Drs. 6/3521 vom 14.6.1972, S. 60; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 8; Hörnle, in: MK, 

StGB, § 184 Rn. 20; die Rspr. ist uneinheitlich, vgl. abl. BGH, Urt. v. 21.6.1990 – 1 StR 477/89, BGHSt 

37, 55 (60); anders BVerwG, Urt. v. 20.2.2002 – 6 C 13/01, NJW 2002, 2966 (2969) und die führer Rspr., 

vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 28.3.1974 – 1 Ss 847/73, NJW 1974, 1474 (1475). 
840  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 10. 
841  KG, Beschl. v. 8.2.2008 – (4) 1 Ss 312/07 (192/07), NStZ 2009, 446 (Ls.). 
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sexuelle Abbildung muss den wesentlichen Inhalt der Darstellung ausmachen, die verkör-

perte Sexualität ihn gleichsam „anspringen“, sich dem Betrachter aufdrängen, ohne dass 

ein weiterer Zweck erkennbar wird. 

Diese differenzierten Anforderungen an eine pornographische Darstellung stellt § 3 Abs. 

4 AGG nicht. Dort genügen die weit verbreiteten Pin-ups, die nackte Personen in sexuell 

aufreizender Weise darstellen842. Vielfach sind dabei Geschlechtsorgane sichtbar oder 

kaum verdeckt. Dadurch soll die Fantasie des Betrachters in sexueller Weise stimuliert 

werden, was für eine sexuelle Belästigung ausreichend ist. Bei typischen Pin-Up-Darstel-

lungen kann es an der Entmenschlichung der Abbildung und an der erforderlichen anrei-

ßerischen Darstellung im Einzelfall fehlen. Es sind aber nahezu beliebig Darstellungen 

verfügbar, welche die vorstehenden Anforderungen erfüllen, weshalb zu prüfen ist, wel-

che weiteren Tatbestandsanforderungen vorliegen müssen. 

bb) § 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB - Anbieten, überlassen oder zugänglich machen 

Ist das Tatopfer unter achtzehn Jahren alt, kommt § 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB in Betracht. 

Nach Alt. 1 muss der Täter die pornographische Schrift anbieten, d. h. einer konkret be-

stimmten Person unter achtzehn Jahren ausdrücklich oder konkludent ein Angebot zur 

Besitzübertragung machen843. Nach Alt. 2 ist auch das Überlassen in Form der Verschaf-

fung des Besitzes zu eigenem, wenn auch nur vorübergehendem Gebrauch möglich844. 

Die 3. Alternative schließlich besteht im Zugänglichmachen der Schrift. Darunter ist die 

Zugriffsmöglichkeit auf die Sache – etwa wenn diese unbeaufsichtigt liegen gelassen wird 

– oder auf den Inhalt der Darstellung – etwa durch Vorlesen oder Zurverfügungstellung 

in Datennetzen – zu verstehen845.  

Sichtbares Anbringen einer pornographischen Darstellung stellt mithin gegenüber Perso-

nen unter achtzehn Jahren ein Verstoß gegen § 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB durch Zugänglich-

machen (Alt. 3) dar; Gleiches gilt für unerwünschtes Zeigen. Wegen Anbietens (Alt. 1) 

oder Überlassens (Alt. 2) vermag unerwünschtes Zeigen nur dann eine Strafbarkeit zu 

begründen, wenn es in der jeweils erforderlichen Form, also mit einem Angebot zum Be-

sitz oder der Verschaffung des Besitzes erfolgt. Hierfür müssen zusätzliche Motive beim 

Täter vorliegen, die über das bloße Zeigen hinausgehen. 

§ 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB kann auch jenseits des unerwünschten Zeigens und sichtbaren 

Anbringens von pornographischen Darstellungen erfüllt sein, z. B. wenn eine pornografi-

sche Schrift in Form einer E-Mail mit pornographischem Inhalt (in Wort, Bild oder Ton) 

einer jugendlichen Person durch Übersendung zugänglich gemacht wird846. Insofern ist § 

184 Abs. 1 Nr. 1 StGB nicht nur bei pornographischen Abbildungen am Arbeitsplatz zu 

prüfen, sondern auch bei unerwünschten sexuellen Einladungen sowie bei verkörperten 

                                                                 
842  Vgl. zu den Indizien für den pornographischen Charakter einer Darstellung Laubenthal, Rn. 918. 
843  BGH, Beschl. v. 10.6.1986 – 1 StR 41/86, BGHSt 34, 94 (98); OLG Hamburg, Urt. v. 28.1.1992 – 2 Ss 

124/91, NJW 1992, 1184 (1184); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 5; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 14; Laubenthal, Rn. 936; Horn, NJW 1977, 2329 (2332) „tatsächli-

che Abgabebeziehung“. 
844  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 15; Laubenthal, Rn. 940. 
845  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 16 f.; Lau-

benthal, Rn. 942 f. 
846  BT-Drs. 15/350 vom 28.1.2003, S. 18; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 17; Hörnle, in: 

MK, StGB, § 184 Rn. 28; Laubenthal, Rn. 947. 
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sexuellen Anspielungen. Die Grenze der Strafbarkeit ist in diesem Fällen vom Pornogra-

phiebegriff vorgegeben. 

Zu beachten ist das Erzieherprivileg des § 184 Abs. 2 S. 1 StGB, welches die Anwendung 

der Nr. 1 ausschließt, wenn der Sorgeberechtigte handelt, ohne seine Erziehungspflicht 

gröblich zu verletzen. 

cc) § 184 Abs. 1 Nr. 2 StGB – Zugänglichmachen an zugänglichen Orten 

Bei Personen unter achtzehn Jahren kommt auch § 184 Abs. 1 Nr. 2 StGB in Betracht. 

Dieser soll bereits im Vorfeld einer möglichen Strafbarkeit nach Nr. 1 verhindern, dass es 

soweit kommt. Die Tathandlung ist nach dem Inkrafttreten des 49. StRÄndG allein das 

Zugänglichmachen, das aber bereits vor dieser Gesetzesänderung als Oberbegriff der bis 

dahin zusätzlich und nicht abschließend aufgeführten Tathandlungen aufgefasst wurde. 

Entsprechend dieser Konzeption geht es bei Nr. 2 um die abstrakte und bei Nr. 1 um die 

konkrete Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Jugendliche847. D. h. eine Konkretisie-

rung auf eine bestimmte Person ist nicht erforderlich. Die Zugänglichmachung muss an 

einem Ort erfolgen, der von jugendlichen Personen ohne Weiteres betreten oder eingese-

hen werden kann und zwar gerade zu der Zeit, zu der dort die pornographische Schrift 

zugänglich ist. Ein Ort ist dann nicht zugänglich, wenn ein tatsächliches Zugangshindernis 

besteht oder ein rechtliches Zugangsverbot, das faktisch durchgesetzt wird848. 

Strafbar macht sich demnach nicht nur, wer einer konkretisierten Person unerwünscht 

pornographische Darstellungen zeigt oder sie für diese Person sichtbar anbringt, sondern 

auch wer dies auf eine Weise unternimmt, so dass unbestimmte jugendliche Personen be-

troffen sein können. Also etwas das „Herumzeigen“ einer pornographischen Darstellung 

im Betrieb in dem auch Personen unter achtzehn Jahren tätig oder anwesend sind sowie 

das Senden entsprechender Nachrichten an einen Verteiler oder auch das Anbringen von 

pornographischen Schriften an Orten, die von jugendlichen Personen aufgesucht oder ein-

gesehen werden können. Das können Räume sein, zu denen der Zutritt Jugendlicher recht-

lich verboten aber faktisch möglich ist und nicht sanktioniert wird und daher nicht unzu-

gänglich ist. 

dd) § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB – unaufgefordertes Gelangenlassen 

Bei volljährigen Personen kommt für die Begehungsweise am Arbeitsplatz das unaufge-

forderte Gelangenlassen von Pornographie an eine andere Person in Betracht, § 184 Abs. 

1 Nr. 6 StGB. Dieser Tatbestand schützt die ungewollte Konfrontation mit pornographi-

schem Material, weshalb für Nr. 6 kein Raum mehr bleibt, wenn der Täter vom Empfänger 

aufgefordert wurde, ihm pornographisches Material zukommen zu lassen und Erstgenann-

ter davon auch nicht qualitativ abweicht849. Gelangenlassen liegt dann vor, wenn die por-

nographische Schrift so in den Machtbereich einer anderen Person gelangt ist, dass diese 

                                                                 
847  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 23; Hörnle, in: MK, StGB, § 184 Rn. 36; Laubenthal, Rn. 

965. 
848  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 24; Hörnle, 

in: MK, StGB, § 184 Rn. 34; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184 Rn. 20; Laue, in: 

Dölling/Duttge/Rössner, StGB, § 184 Rn. 7; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 23 Rn. 9; Gössel, § 7 

Rn. 60; Laubenthal, Rn. 960; wohl enger Fischer, StGB, § 184 Rn. 11: tatsächliches und rechtliches Ver-

bot; ebenso Wolters, in: SK, StGB, § 184 Rn. 28. 
849  Hörnle, in: MK, StGB, § 184 Rn. 84; Fischer, StGB, § 184 Rn. 17. 
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Kenntnis von ihrem Inhalt nehmen kann – ohne dass die tatsächliche Kenntnisnahme er-

forderlich ist850. Das ist regelmäßig erst dann der Fall, wenn die andere Person Gewahr-

sam an dem Material erlangt hat851.  

Ob das bloß unerwünschte Zeigen oder sichtbare Anbringen den Tatbestand erfüllen kann, 

ist fraglich, denn sofern eine pornographische Darstellung lediglich vorgehalten wird, 

kann diese von der belästigten Person zwar zur Kenntnis genommen werden, worin eine 

unerwünschte Konfrontation mit Sexualität zu sehen ist; die bloße Kenntnisnahme erfüllt 

das Merkmal des Gelangenlassens jedoch nicht, insbesondere begründet sie keinen Ge-

wahrsam, und erfüllt damit den Tatbestand nicht. Gewahrsam setzt eine vom Herrschafts-

willen getragene, tatsächliche Herrschaft über die Sache voraus852.  

Die tatsächliche Sachherrschaft besteht, wenn der unmittelbaren Verwirklichung des Ein-

wirkungswillens keine faktischen Hindernisse entgegenstehen853. Deshalb reicht es für 

Nr. 6 nicht aus, wenn pornographische Darstellungen vorgeführt werden – z. B. auf einem 

Smartphone – oder wenn diese nur vorgehalten werden, ohne dass die belästigte Person 

einen Herrschaftswillen ausüben kann. Anders kann dies sein, wenn solche Darstellungen 

am Arbeitsplatz abgelegt854 oder per Post oder E-Mail übersendet werden, denn mit sol-

chermaßen überlassenen Darstellungen kann die betroffene Person faktisch verfahren wie 

sie möchte.  

Trotz der unmittelbaren Sachherrschaft über Pornographika, die sich am Arbeitsplatz ab-

gelegt wurden, stellt sich die Frage, ob die belästigte, abhängig beschäftigte Person nicht 

lediglich Mitgewahrsam an dem pornographischen Material erwirbt. Für soziale Abhän-

gigkeitsverhältnisse ist überwiegend anerkannt, dass die untergeordnete Person den Ge-

wahrsam der übergeordneten brechen kann, jedoch nicht umgekehrt. Die Rechtsprechung 

verwendet hierfür die Figur des mehrstufigen Gewahrsams855, die Literatur überwiegend 

die des Mitgewahrsams856. Das gilt, sofern nicht die untergeordnete Person ausnahms-

weise Alleingewahrsam besitzt, etwa aufgrund dessen, dass ihr ausdrücklich die alleinige 

Verantwortung für die Sache übertragen wurde857. Das ist bei unerwünscht überlassener 

Pornographie kaum denkbar.  

Fraglich ist auch, ob bei der belästigten Person der erforderliche Herrschaftswille gegeben 

ist. Aufgrund des für die Belästigung erforderlichen Arbeitsplatzbezugs besteht der Herr-

                                                                 
850  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 184 Rn. 6c; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 52; Fischer, 

StGB, § 184 Rn. 17; Laubenthal, Rn. 1017; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184 Rn. 35. 
851  BGH, Beschl. v. 23.11.2004 – 5 StR 156/05, NStZ-RR 2005, 309 (309); enger Hörnle, in: MK, StGB, § 

184 Rn. 81 wonach eine Konfrontation ohne Gewahrsam nicht ausreichen soll; ähnlich Wolters, in: SK, 

StGB, § 184 Rn. 57 der den Schwerpunkt ebenfalls nicht in der Kenntnisnahmemöglichkeit, sondern in 

der Gewahrsamsbegründung sieht. 
852  H. M.; statt aller vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 242 Rn. 8a. 
853  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 242 Rn. 9; Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, § 242 Rn. 25. 
854  Im Hinterlassen am Arbeitsplatz ist ein Zeigen im Sinne des § 3 Abs. 4 AGG zu sehen, vgl. hierzu diese 

Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (4) (d). 
855  BGH, Urt. v. 26.7.1957 – 4 StR 257/57, BGHSt 10, 400 (401 f.); BGH, Beschl. v. 13.7.1995 – 1 StR 

309/95, NStZ-RR 1996, 131 (132); OLG Celle, Beschl. v. 13.9.2011 – 1 Ws 355/11, NStZ 2012, 447 

(447). 
856  Fischer, StGB, § 242 Rn. 14a. 
857  Beispiele bei Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 242 Rn. 13. 

 



250 Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 

schaftswille möglicherweise nur beim Arbeitgeber, der das betriebliche Umfeld be-

herrscht. Der Herrschaftswille muss darauf gerichtet sein, im Rahmen des tatsächlich 

Möglichen mit der Sache nach eigenem Willen verfahren zu können858. Dabei genügt ge-

nereller und potenzieller Gewahrsamswille bezüglich eines bestimmten Gewahrsamsbe-

reichs sowie antizipierter Erlangungswille im eigenen Herrschaftsbereich859. D. h. wenn 

der Arbeitgeber selbst eine pornographische Darstellung am Arbeitsplatz einer Person de-

poniert, verliert er zwar Alleingewahrsam daran, die Person erlangt aber nur Mitgewahr-

sam, da sich die Darstellung weiterhin im generellen Gewahrsamsbereich des Arbeitge-

bers und getragen vom generellen Gewahrsamswillen desselben befindet. Deponiert ein 

Mitarbeiter die pornographische Darstellung am Arbeitsplatz, erlangt die belästigte Per-

son gleichfalls nur Mitgewahrsam. Nichts Anderes gilt für juristische Personen als Ar-

beitgeber. Diese können zwar nicht selbst Gewahrsam haben, wohl aber deren Organe 

oder Vertreter860. 

Auf Alleingewahrsam kann es für § 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB jedoch nicht ankommen, da 

nach h. M. die Kenntnisnahmemöglichkeit das zentrale Element des Gelangenlassen ist. 

Es wird flankiert von dem Regelerfordernis des Gewahrsams, um die reine Kenntnis-

nahme von der verkörperten oder digital konservierten861 Überlassung mit der Möglich-

keit zur Kenntnisnahme zu unterscheiden und Erstgenannte aus dem Tatbestand auszu-

schließen. Es geht im Kern darum, dass die belästigte Person die faktische Einwirkungs-

möglichkeit über das pornographische Material erlangt. Dafür genügt auch Mitgewahr-

sam.  

Dieser ist zu bejahen, wenn pornographische Darstellungen in der Form gezeigt werden, 

die der belästigten Person die tatsächliche Sachherrschaft ermöglichen, indem sie z. B. 

am Arbeitsplatz abgelegt werden. Nichts Anderes gilt für Darstellungen, die am Arbeits-

platz sichtbar in einer Art und Weise angebracht werden, welche die tatsächliche Sach-

herrschaft einräumt. Das ist bei sichtbar angebrachten Darstellungen dann nicht mehr der 

Fall, wenn diese zwar sichtbar sind, aber kein Gewahrsam begründet wird, etwa weil sich 

diese im Nachbarbüro befindet, welches durch eine Glaswand getrennt ist, zu dem die 

betroffene Person jedoch keinen Zugang hat.  

Festzuhalten bleibt, dass sich das Zeigen und sichtbare Anbringen vom Gelangenlassen 

hinsichtlich der faktischen Einwirkungsmöglichkeit auf die pornographische Darstellung 

unterscheiden und aufgrund dieses Unterschied auseinanderfallen können. Gelangenlas-

sen ist mehr als nur Kenntnisgabe bzw. die reine Kenntnisnahmemöglichkeit, die für die 

sexuelle Belästigung ausreichend sind. 

d) Subjektiver Tatbestand 

Auf der subjektiven Ebene ist für alle hier relevanten Tatbestände des § 184 Abs. 1 StGB 

bedingter Vorsatz erforderlich und ausreichend862. Er muss die Elemente des objektiven 

                                                                 
858  Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, § 242 Rn. 29. 
859  Ausführlich hierzu Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, § 242 Rn. 30; Rönnau, JuS 2009, 1088 

(1089 f.). 
860  Eser/Bosch, in: Schönke/Schröder, StGB, § 242 Rn. 29; Fischer, StGB, § 242 Rn. 13. 
861  Z. B. in Form von E-Mails mit Anhang. 
862  Fischer, StGB, § 184 Rn. 42; Hörnle, in: MK, StGB, § 184 Rn. 102. 
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Tatbestandes umfassen, wozu hier insbesondere die in der Laiensphäre vorzunehmende 

Bewertung der Schrift als pornographisch zählt.  

e) Zwischenfazit  

§ 184 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 StGB bieten für Personen unter achtzehn Jahren einen um-

fassenden Schutz vor pornographischen Darstellungen. Ein Defizit in der strafrechtlichen 

Reichweite in Relation zum zivilrechtlichen Belästigungsschutz folgt diesbezüglich nur 

im Hinblick auf den Pornographiebegriff, der einerseits weiter ist, da er jede Form der 

sinnlichen Wahrnehmung umfasst und andererseits enger, da die Anforderungen an den 

pornographischen Charakter höher sind. Es zeigt sich mithin das gleiche Problem wie bei 

tatsächlich ausgeführten sexuellen Handlungen, dass nämlich die strafrechtliche Ein-

griffsschwelle, die eine Aktivierung der Strafnormen bewirkt, höher liegt als das zivil-

rechtliche Schutzniveau, weshalb eine absolute Synchronisierung – unabhängig von der 

Frage ihrer Sinnhaftigkeit – nicht möglich ist.  

§ 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB enthält demgegenüber eine zusätzliche Anforderung durch die 

Begründung von (Mit-)Gewahrsam, die gleichfalls dazu führt, dass eine Strafbarkeit in 

Abhängigkeit von den konkreten Umständen des Einzelfalls zwar möglich ist, aber nicht 

zwingend. 

f) Täterschaft und Teilnahme 

Für die Täterschaft und die Teilnahme an § 184 Abs. 1 StGB kommt grundsätzlich jede 

Person in Betracht, insbesondere kommt es auf das Alter nicht an. Sofern es für das Ver-

breiten auf den Gewahrsam ankommt, kann Täter nur der Gewahrsamsinhaber sein863. 

Teilnahme folgt den allgemeinen Regeln, wobei die straffreie notwendige Teilnahme des 

jugendlichen Empfängers der Schrift zu beachten ist.  

                                                                 
863  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 184 Rn. 91; Laufhütte/Roggenbuck, in: LK, StGB, § 184 Rn. 51; 

Eschelbach, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 184 Rn. 86; Wolters, in: SK, StGB, § 184 Rn. 21; weiter 

Hörnle, in: MK, StGB, § 184 Rn. 103 für die Fälle, bei denen das pornografische Material nur in elektro-

nischer Form vorliegt – etwa im Internet.  
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III. BELEIDIGUNG 

1. § 185 StGB – Beleidigung  

a) Einleitung 

Bis Mitte der 1980er Jahre war es nach der Rechtsprechung keine Frage, dass die Ver-

wirklichung eines Sexualdelikts regelmäßig zugleich auch eine Beleidigung des Opfers 

darstellte, da die sexuelle Handlung zugleich eine Verletzung der Geschlechtsehre be-

wirkte864. § 185 StGB kam die Funktion eines kleinen Sexualdelikts zu. Der Beleidigungs-

tatbestand wurde insbesondere immer dann angewendet, wenn eine Strafbarkeit wegen 

eines tatbestandlich gegebenen Sexualdelikts ausschied – namentlich wegen Rücktritts 

vom Versuch – oder wenn die gesetzlichen Anforderungen an die Nötigungsmittel oder 

die sexuelle Handlung nicht festgestellt werden konnten, die Tat gleichsam aber als mo-

ralisch verwerflich und daher als strafwürdig angesehen wurde865. Sofern wegen eines 

Sexualdelikts schuldig gesprochen werden konnte, trat § 185 StGB auf Konkurrenzebene 

zurück866.  

Daran änderte auch die Reform der Sexualdelikte durch das Vierte Gesetz zur Reform des 

Strafrechts vom 23.11.1973 nichts. Es bedurfte erst einer weiteren Dekade der Kritik der 

Literatur an der Rechtsprechungspraxis bis zur Einleitung der Wende der Judikatur durch 

die Entscheidung des 3. Strafsenats des BGH vom 14.05.1986867. Darin stellte der BGH 

fest, dass für eine Bestrafung nach § 185 StGB erforderlich sei, dass das Verhalten des 

Täters aufgrund „der besonderen Umstände des Einzelfalls über die mit der sexuellen 

Handlung regelmäßig verbundene Beeinträchtigung hinaus einen Angriff auf die Ge-

schlechtsehre“868 enthalte. Es müssen besondere Begleitumstände vorliegen, so der 3. 

Strafsenat, die nach „Art und Weise ihrer Vornahme das Verhalten des Täters […] als 

einen Angriff auf die Ehre erscheinen lassen“869. Die bisherige Rechtsprechungspraxis sei 

mit Neufassung des Sexualstrafrechts nicht zu vereinbaren870. 

Weitergehend erkannte der 2. Strafsenat am 15.03.1989, dass die Ehre nur einen Teilas-

pekt der Personenwürde darstelle, nicht mit dieser oder dem allgemeinen Persönlichkeits-

recht einer Person identisch sei. Ein Angriff auf die Ehre werde geführt, wenn der Täter 

dem Opfer zu Unrecht Mängel nachsage, die, wenn sie wahr wären, den aus der Ehre 

fließenden Achtungsanspruch verletzten871. Da das Rechtsgut der Ehre nicht mit der Per-

sonenwürde oder der Persönlichkeitssphäre gleichgesetzt werden könne, sei für die Ver-

wirklichung des § 185 StGB in den Fällen einer Sexualdelinquenz erforderlich, dass „der 

                                                                 
864  BGH, Urt. v. 16.1.1951 – 3 StR 45/50, NJW 1951, 368; BGH, Urt. v. 12.11.1953 – 3 StR 713/52, BGHSt 

5, 362. 
865  Vgl. Kiehl, NJW 1989, 3003 (3003); Sick, JZ 1991, 330 (330);  
866  Sog. Konkurrenzlösung, vgl. BGH, Urt. v. 18.9.1986 – 4 StR 432/86, NStZ 1987, 21. 
867  BGH, Urt. v. 14.05.1986 – 3 StR 504/85, NStZ 1986, 453. Zur Kritik an der früheren Rechtsprechung vgl.  

die Nachweise bei Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 185 Rn. 4. 
868  BGH, Urt. v. 14.05.1986 – 3 StR 504/85, NStZ 1986, 453 (453). 
869  BGH, Urt. v. 14.05.1986 – 3 StR 504/85, NStZ 1986, 453 (454).  
870  Anders jedoch noch BGH, Urt. v. 15.10.1987 – 4 StR 420/87, NJW 1988, 2054 (2054) = BGHSt 35, 76 

(77); mit Bejahung der besonderen Umstände des Einzelfalls bei Unterbliebener Verurteilung nach § 177 

StGB wegen nicht erkennbaren Widerstandes des Opfers noch BGH, Urt. v. 18.9.1986 – 4 StR 432/86, 

NStZ 1987, 21 (22). 
871  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, NStZ 1989, 528 (528) = BGHSt 36, 145 (148). 
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Tatbestand des § 185 StGB nur dann erfüllt ist, wenn der Täter durch sein Verhalten zum 

Ausdruck bringt, der Betroffene weise einen seine Ehre mindernden Mangel auf. Eine 

solche Kundgabe ist in der sexuellen Handlung allein regelmäßig nicht zu sehen und er-

füllt deshalb auch nicht den Tatbestand des § 185 StGB“872. 

Die Literatur hat diese Umkehr der früheren Rechtsprechung begrüßt873. Gleichwohl ist 

festzustellen, dass „jedoch noch manche Abgrenzungsprobleme zu lösen“874 sind, denn 

wann „nach den gesamten Umständen in dem Verhalten des Täters zugleich eine – von 

ihm gewollte – herabsetzende Bewertung des Opfers zu sehen ist“875 bleibt vage876.  

Für die Frage der Strafbarkeit einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz bleibt festzu-

halten: eine Beleidigung kommt bei einer sexuellen Handlung nicht automatisch in Be-

tracht, da die in § 185 StGB geschützte Ehre nicht mit dem allgemeinen Persönlichkeits-

recht und damit nicht mit dem Recht der sexuellen Selbstbestimmungsfreiheit gleichzu-

setzen ist. Es muss sich vielmehr aus den gesamten Umständen der Tat ergeben, dass eine 

Herabwürdigung im Sinne einer Verletzung des Achtungsanspruchs vorliegt und gewollt 

war. Welches Verhalten hierfür ausreichend und erforderlich ist, bleibt zu untersuchen. 

Ebenso die Frage nach dem Inhalt und der Art der Kundgabe des beleidigenden Verhal-

tens. 

b) Rechtsgut und strafrechtlicher Ehrbegriff 

Das von § 185 StGB geschützte Rechtsgut der Ehre ist – wie oben dargestellt – nach 

herrschender Auffassung nicht identisch mit der Personenwürde. Die Ehre stellt nur einen 

Ausschnitt aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht dar877. Was jedoch unter Ehre zu 

verstehen ist, ist umstritten. Der Streit kann hier nicht im Detail dargestellt werden, son-

dern ist unter Berücksichtigung des zu untersuchenden Gegenstandes auf die hierfür rele-

vanten Fragen einzugrenzen878.  

Ehre ist ein Aspekt der Personenwürde, die jedem Menschen zuteilwird, so dass sich fest-

halten lässt, dass jeder Mensch über Ehre verfügt. Die Ehre die einer Person zukommt ist 

nicht steigerbar, d. h., dass auch besonders verdienstvolle Personen nicht mehr Ehre be-

sitzen können als ein Durchschnittsmensch879. Ehre ist gleichsam die Abwesenheit von 

Geltungsmängeln. Freilich kann eine Person selbst ihre Ehre durch entsprechende Hand-

lungen reduzieren880. Zur strafrechtlichen Konturierung werden seit Jahrzehnten Versu-

che unternommen, den Wert der Ehre in einen Ehrbegriff zu fassen, der seinerseits jedoch 

                                                                 
872  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, NStZ 1989, 528 (528 f.) = BGHSt 36, 145 (150). 
873  BGHSt 36, 145 mit Anm. Hillenkamp, NStZ 1989, 529 (529 f.); Otto, JZ 1989, 803 (803); Kiehl, NJW 

1989, 3003 (3003). 
874  Hilgendorf, in: LK, StGB, § 185 Rn. 31. 
875  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, NStZ 1989, 528 (529) = BGHSt 36, 145 (150). 
876  So auch Sick, JZ 1991, 330 (332), die insbesondere das Fehlen von eindeutigen Kriterien bemängelt. 
877  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, NStZ 1989, 528 (528) = BGHSt 36, 145 (148); Kühl, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, Vor. § 185 Rn. 1; Fischer, StGB, § 185 Rn. 3; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 185 Rn. 2; 

Hirsch, Ehre und Beleidigung, S. 59. 
878  Vgl. die ausführlichen Darstellungen bei Hirsch, Ehre und Beleidigung, S. 1 ff.; Amelung, Ehre, S. 4 ff.; 

Tenckhoff, Ehrbegriff, insbes. S. 27 ff.; Ignor, Der Straftatbestand der Beleidigung, S. 172 ff. 
879  A. A. Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 24 Rn. 7.  
880  Der überführte Dieb muss sich als solcher bezeichnen lassen; der ihm gegenüber geäußerte Geltungsman-

gel stellt keine Beleidigung dar, da der Dieb seinen diesbezüglichen Mangel bereits bewiesen hat. Dieser 

ist wahr und damit keine Kundgabe einer Missachtung; vgl. hierzu diese Arbeit unter D. III. 2. d). 
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kulturellen und gesellschaftlichen Werteveränderungen unterliegt. Entsprechend vielfäl-

tig sind die Facetten der verschiedenen Ehrbegriffe.  

Die Rechtsprechung vertritt den normativ-faktischen Ehrbegriff, der aus einer inneren 

Ehre, dem sittlichen und sozialen Persönlichkeitswert, und einer äußeren Ehre, sozusagen 

dem „guten Ruf“ besteht881. In der Literatur finden sich Ansichten, die den faktischen 

Ehrbegriff in dualistischer Ausprägung vertreten. Ehre ist danach einerseits die „äußere 

Ehre“ oder auch der „gute Ruf“ und zum anderen das innere Ehrgefühl oder die „subjek-

tive Ehre“882. Gegen diese Auffassung wird von Hirsch zu Recht vorgebracht, dass das 

innere Ehrgefühl höchst subjektiv ist und keinen Anhaltspunkt in der Realität haben muss. 

Ferner wird eingewendet, dass die äußere Ehre stark von der Zugehörigkeit zu verschie-

denen Gruppierungen und der Anerkennung in diesen abhängen kann oder auch stark re-

duziert sein kann bei entsprechender sozialer Isolation883.  

Von der Mehrheit der Literaturmeinungen wird heute ein normativ geprägter Ehrbegriff 

vertreten. Ehre ist entweder der aus der Personenwürde entspringende personale Gel-

tungswert eines Menschen884 oder der verdiente soziale Achtungsanspruch885 oder nach 

h. M. eine Kombination von faktischem und normativem Verständnis886. Gegen den nor-

mativen Ehrbegriff wird eingewendet, dass er den Kontakt zur Wirklichkeit verliere, denn 

eine solchermaßen verstandene Ehre könne nicht verletzt werden, da sie unantastbar und 

damit unverletzlich sei887. Dagegen wird zu Recht vorgebracht, dass zwar die Ehre das 

Schutzgut ist, diese aber für die Tatbestandsmäßigkeit nicht verletzt zu werden brauche. 

Ein Angriff auf den Anspruch auf Achtung der Ehre reiche für § 185 StGB aus888. Das 

Angriffsobjekt der Beleidigung ist nach weit verbreiteter Ansicht der aus der Ehre flie-

ßende verdiente Anspruch auf Achtung ihres Daseins889.  

Eine beachtenswerte Stimme der Literatur vertritt einen Ehrbegriff, der Ehre als Anerken-

nungs- oder Beziehungsverhältnis zur Umwelt versteht890. Danach ist Ehre nicht nur ein 

Aspekt der Personenwürde, sondern auch eine Voraussetzung für Existenz und Wirken 

von Personen und Institutionen891. § 185 StGB schützt die solchermaßen verstandene Ehre 

jedoch nur vor der Zuschreibung einer negativen Qualität; das Absprechen besonderer 

Verdienste stellt keine Verletzung dar. Nach einer modernen, nicht an die Personenwürde 

anknüpfenden Auffassung wird Ehre funktional als Kommunikationsvoraussetzung be-

griffen892. 

                                                                 
881  BGH, Beschl. v. 18.11.1957 – GSSt 2/57, BGHSt 11, 67 (70 f.). 
882  Stern, in: Baumgärtel u. a., FS-Hübner, S. 815 (824); Hilgendorf, JZ 2009, 139 (142). 
883  Vgl. Amelung, Ehre, S. 4 f. 
884  So Hirsch, Ehre und Beleidigung, S. 29 ff.; Hirsch, in: Zaczyk u. a., FS-Wolff, S. 125 (127). 
885  Arzt, JuS 1982, 717 (717); Tenckhoff, Ehrbegriff, S. 35 ff. 
886  Otto, NJW 2006, 575 (575) mit zahlreichen w.N.; Hilgendorf, in: LK, StGB, Vor § 185 Rn. 21; Kühl, in: 

Lackner/Kühl, StGB, Vor. § 185 Rn. 1. 
887  Wolff, ZStW 81 (1969), 886 (889 ff.); Tenckhoff, Ehrbegriff, S. 85. 
888  Hilgendorf, in: LK, StGB, Vor. § 185 Rn. 22. 
889  Hilgendorf, in: LK, StGB, Vor. § 185 Rn. 3; Hirsch, Ehre und Beleidigung, S. 32; Arzt, JuS 1982, 717 

(717). 
890  Zaczyk, in: NK, StGB, Vor. § 185 Rn. 1 m. w. N.; Schramm, in: Eser u. a., FS-Lenckner, S. 539 (545); 

Ignor, Der Straftatbestand der Beleidigung, S. 176; Fischer, StGB, Vor. § 185 Rn. 4; Lenckner/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, Vor. § 185 Rn. 1. 
891  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. § 185 Rn. 1. 
892  Amelung, Ehre; Amelung, in: Rogall u. a., FS-Rudolphi, S. 373 (375 ff.). 
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Im Ergebnis und damit in der Beurteilung einer Strafbarkeit nach § 185 StGB unterschei-

den sich die heute überwiegend vertretenen Auffassungen von Ehre kaum. Ihnen ist ge-

mein, dass eine Beleidigung die Verletzung des Achtungsanspruchs darstellt, der aus der 

Ehre resultiert. Der Achtungsanspruch ist verletzt, wenn dem Opfer durch den Täter Män-

gel nachgesagt werden, die – wenn sie vorlägen – seinen Geltungswert mindern wür-

den893. 

c)  Tatbestand 

aa) Grundtatbestand 

Um den Tatbestand der Beleidigung zu erfüllen, muss der Täter dem Opfer eine negative 

Qualität zusprechen, indem er ihm den sittlichen, personalen oder sozialen Geltungswert 

ganz oder teilweise abspricht und dadurch den Achtungsanspruch des Opfers verletzt894. 

Das kann mündlich, schriftlich, durch Gesten oder auch durch schlüssiges Verhalten ge-

schehen. Dabei sind drei Begehungsformen möglich: der Täter kann gegenüber dem Op-

fer ein abschätziges Werturteil (1) oder eine Tatsachenbehauptung (2) äußern. Tatsachen 

sind äußere Geschehnisse, die sinnlich wahrnehmbar und dem Beweis zugänglich sind895. 

Nach h. M. muss die Tatsache unwahr sein896. Werturteile hingegen sind subjektive Wer-

tungen oder Meinungsäußerungen, die nur nach persönlicher Überzeugung richtig oder 

falsch sind. Sofern die Beleidigung Dritten gegenüber erfolgt, erfüllt nur ein Werturteil 

(3) den Tatbestand des § 185 StGB; eine Dritten gegenüber geäußerte Tatsachenbehaup-

tung ist nach § 186 oder § 187 StGB zu prüfen. Eine Beleidigung liegt auch vor, wenn 

trotz erwiesener Wahrheit der behaupteten Tatsache, sich der beleidigende Charakter aus 

der Form der Äußerung ergibt, § 192 StGB. In allen Fällen ist erforderlich, dass der Täter 

die eigene Missachtung kundgibt897. 

Täter kann jeder Mensch sein. Passiv beleidigungsfähig sind alle natürlichen Personen898. 

Bei Kindern hängt die Verletzung des Achtungsanspruchs davon ab, ob der behauptete 

Mangel entsprechend der Altersstufe des Kindes bereits von dessen Geltungswert umfasst 

ist899. Unproblematisch kann daher der Vorgesetzte, der Arbeitgeber als Naturalperson 

oder das Organ des Arbeitgebers, sofern es eine natürliche Person ist, einer beschäftigten 

                                                                 
893  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, NStZ 1989, 528 (528) = BGHSt 36, 145 (148); Kühl, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, Vor. § 185 Rn. 1; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 185 Rn. 1; Fischer, 

StGB, § 185 Rn. 4 ff.; Rogall, in: SK, StGB, Vor. § 185 Rn. 42; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 185 Rn. 1; 

Zaczyk, in: NK, StGB, § 185 Rn. 2; Gaede, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 185 Rn. 3. 
894  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 185 Rn. 2; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 185 Rn. 4; 

Fischer, StGB, § 185 Rn. 8. 
895  Vgl. zum Begriff und zur Abgrenzung diese Arbeit unter D. III. 2. b) aa). 
896  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 185 Rn. 11; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 185 Rn. 6; 

Hilgendorf, in: LK, StGB, § 185 Rn. 35; Rogall, in: SK, StGB, § 185 Rn. 25; Regge/Pegel, in: MK, 

StGB, § 185 Rn. 21; Gaede, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 185 Rn. 4; Zaczyk, in: NK, StGB, § 185 Rn. 

11; Eisele, Computer- und Medienstrafrecht, § 24 Rn. 70 ff.; a. A. Gössel/Dölling, Strafrecht BT I, § 30 

Rn. 27; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 26 Rn. 9 ff.; Amelung, Ehre, S. 63 f.  
897  H. M.: Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 185 Rn. 3; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 185 

Rn. 1; Rogall, in: SK, StGB, § 185 Rn. 4; Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 185 Rn. 8; Gaede, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 185 Rn. 3; Zaczyk, in: NK, StGB, § 185 Rn. 2;  a. A. Tenckhoff, JuS 1988, 787 (791). 
898  Die darüberhinausgehende, jedoch in Teilen streitige Frage, ob Personengemeinschaften als Kollektive 

Ehrträger sein können, ist für die hier zu untersuchenden Fälle nicht maßgeblich. Vgl. hierzu Kühl, in: 

Lackner/Kühl, StGB, Vor. § 185 Rn. 5; Fischer, StGB, Vor. § 185 Rn. 12 jeweils m. w. N. 
899  Hilgendorf, in: LK, StGB, Vor. § 185 Rn. 24. 
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Person im Sinne von § 6 Abs. 1 AGG eine negative Qualität zusprechen. Dies kann auch 

unter einer Kollektivbezeichnung geschehen, sofern die betroffene Personenmehrheit aus 

der Allgemeinheit derart hervortritt, dass der Kreis der beteiligten Einzelpersonen deutlich 

umgrenzt ist900. Bei der Kollektivbezeichnung „Frauen“ ist dies nach Ansicht des BGH 

nicht der Fall901. Unzweifelhaft liegt daher eine Beleidigung vor, wenn eine Frau als 

„Schlampe“ bezeichnet wird, da durch diese verbale Kundgabe eines Werturteils genau 

dieser Frau der sittliche Geltungswert abgesprochen wird902. Keine Beleidigung ist es da-

gegen, wenn geäußert wird: „Frauen sind Schlampen“. 

bb) Qualifikation  

Die Beleidigung kann auch durch eine Tätlichkeit, im Sinne einer unmittelbaren körper-

lichen Einwirkung auf eine andere Person, begangen werden. Erforderlich ist auch in die-

ser qualifizierten Begehungsform, dass in dem Angriff auf den Körper des Opfers die 

Kundgabe einer Nicht- oder Missachtung liegt903. 

cc) Sexualbeleidigung 

Nachdem bei einer sexuellen Handlung nicht ohne Weiteres von einer Beleidigung aus-

gegangen werden kann, ist zu fragen, welche sexuelle Handlung oder welches sexuelle 

Verhalten erforderlich ist, um den Tatbestand zu erfüllen. Dabei gelten auch nach der 

jüngeren Rechtsprechung weiterhin die Anforderungen der Entscheidung des BGH vom 

15.3.1989904.  Da in der sexuell motivierten Handlung allein regelmäßig keine ehrverlet-

zende Kundgabe von Missachtung gesehen werden kann, ist nach den gesamten Umstän-

den festzustellen, ob in dem Verhalten des Täters eine von ihm gewollte herabsetzende 

Bewertung des Opfers zu sehen ist905.  

(1) Entscheidungen der jüngeren Rechtsprechung 

Ein Blick in die seit den 1980er Jahren ergangenen Rechtsprechung zeigt jedoch, dass der 

Umgang mit der Anforderung der nach den gesamten Umständen festzustellenden herab-

setzenden Bewertung des Opfers uneinheitlich und die Ausbildung geeigneter Abgren-

zungskriterien oder einer einheitlichen Kasuistik nur bedingt erfolgt ist. 

1. OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.7.1985 – 1 Ss 62/84 - Altenheimfall 

Bereits 1985 hat das OLG Zweibrücken festgestellt, dass nach dem 4. StrRG ein Ehran-

griff immer nur dann angenommen werden kann, wenn der Täter das Opfer in seinem 

inneren Wert, seiner Selbstachtung oder seiner sozialen Wertschätzung mindert. Dort 

hatte sich der Arbeitgeber der betroffenen Person nachts zu dieser ins Bett des Bereit-

schaftsraums gelegt und angefangen, sie unter dem BH an den Brüsten zu streicheln. Als 

die Betroffene dies bemerkte erklärte der Arbeitgeber, die Angestellte habe ihm schon 

                                                                 
900  BGH, Beschl. v. 28.2.1958 – 1 StR 387/57, BGHSt 11, 207 (208); BGH, Urt. v. 21.12.1989 – 1 StR 

641/88, BGHSt 36, 83 (85 f.) = NJW 1989, 1365 (1365). 
901  BGH, Urt. v. 21.12.1989 – 1 StR 641/88, BGHSt 36, 83 (86). 
902  Sofern der Begriff „Schlampe“ im betreffenden Kulturkreis keinen anderen als den allgemein bekannten 

Bedeutungsgehalt hat, da nicht die Benutzung bestimmter Worte pönalisiert wird, sondern die Kundegabe 

des damit verbundenen negativen Sinngehalts. 
903  Beispielsweise durch das Anspucken des Opfers, BGH, Urt. v. 5.3.2009 – 4 StR 594/08, NStZ-RR 2009, 

172 (173); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 185 Rn. 13; Fischer, StGB, § 185 Rn. 18. 
904  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, NStZ 1989, 528; jüngst bestätigt in BGH, Beschl. v. 16.2.2012 – 

3 StR 13/12, NStZ-RR 2012, 206. 
905  H. M., statt aller Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 185 Rn. 6 m. w. N.;  
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immer sehr gefallen und er möchte mit ihr schlafen. Auf Aufforderung der Angestellten 

entfernte sich der Täter. 

Das Verhalten des Täters bewertete das OLG zwar als schamlos, unverschämt und auf-

dringlich, erkannte aber in dem werbenden Verhalten mit dem Ziel des geschlechtlichen 

Verkehrs keine Beleidigung. Ein Angriff auf die Ehre hätte nur dann vorgelegen, wenn 

der Täter das Opfer durch sein Verhalten zum reinen Sexualobjekt erniedrigt hätte, zum 

Ausdruck gebracht hätte, dass ihr ein Anspruch auf Selbstgestaltung im Sexualbereich 

nicht zukomme oder dieser für gleichgültig erachtet werden könne, ein ihm vermeintlich 

zustehendes Verfügungsrecht ausgeübt hätte oder das Opfer als eine Frau behandelt hätte, 

die sich nach Dirnenart undifferenziert und primitiv stets zu jedweder sexuellen Praktik 

bereitfände906. Damit hat das OLG gleich vier Kriterien für die Bejahung des Beleidi-

gungstatbestandes aufgezeigt – freilich ohne Kenntnis der maßgebenden Rechtspre-

chungskorrektur durch den BGH907.  

2. BGH, Urt. v. 15.10.1987 – 4 StR 420/87 - Geldbörsenfall 

Nach einer Entscheidung des BGH aus dem Jahre 1987 stellte das Abtasten eines Mäd-

chens über und unter der Kleidung unter dem Verdacht, Geld aus einer Brieftasche ent-

wendet zu haben, einen Angriff auf die Geschlechtsehre dar, da diese gegen ihren Willen 

durch körperliche Untersuchungen zum Objekt sexualbezogener Handlungen gemacht 

würden und dadurch ihr sozialer Achtungsanspruch verletzt worden sei908. Der zuständige 

4. Strafsenat hat sich zwar mit der Entscheidung des 3. Strafsenats vom 14.05.1986 aus-

einandergesetzt, die dortigen Einschränkungen für den eigenen Sachverhalt jedoch ver-

neint.  

3. BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88 – Arztfall 

In der für die neuere Rechtsprechung grundlegenden Entscheidung des 2. Strafsenats hat 

dieser keine Beleidigung im geschlechtlichen Verkehr eines Arztes mit seiner Patientin 

unter Ausnutzung deren Willensschwäche gesehen, da die hierfür erforderliche Missach-

tung der Frau in der Vornahme der sexuellen Handlung allein – in diesem Fall wie auch 

regelmäßig – nicht zu sehen sei. Für die Annahme einer Beleidigung sei erforderlich, dass 

nach den gesamten Umständen in dem Verhalten des Täters zugleich eine – von ihm ge-

wollte – herabsetzende Bewertung des Opfers zu sehen sei909. 

4. BGH, Urt. v. 25.7.1989 – 1 StR 95/89 - Schwimmbadfall 

In einem anderen Fall hat der 1. Strafsenat eine herabsetzende Bewertung eines 12-jähri-

gen Mädchens bejaht910. Der Täter hatte mehrfach die Oberschenkel des Opfers zwischen 

Knie und Schritt betastet unter Missachtung des entgegenstehenden und klar geäußerten 

Willens. Unter Berücksichtigung der einschränkenden Rechtsprechung des 2. und 3. 

                                                                 
906  OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.7.1985 – 1 Ss 62/84, NJW 1986, 2960 (2961). 
907  Siehe sogleich unter (3); vgl. Sick, JZ 1991, 330 (331 ff.) zur älteren Rechtsprechung mit kritischer Ana-

lyse. 
908  BGH, Urt. v. 15.10.1987 – 4 StR 420/87, NJW 1988, 2054. 
909  BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 StR 662/88, NStZ 1989, 528 (529) = BGHSt 36, 145 (150). Zur Rezeption in 

der Literatur vgl. diese Arbeit unter D. III. 1. a). 
910  BGH, Urt. v. 25.7.1989 – 1 StR 95/89, NJW 1989, 3029. 
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Strafsenats stelle dieses Verhalten eine Ehrverletzung in Form der Missachtung der Ge-

schlechtsehre dar911. 

Bereits die Entscheidungen Nr. 2 und Nr. 4 zeigen, dass eine Einschränkung des Beleidi-

gungstatbestandes trotz der Vorgaben des Strafrechtsreformgebers schwierig umzusetzen 

war, da aus Sicht der Spruchkörper ein Bedürfnis für Bestrafung bestand und die jahr-

zehntelange Praxis eine Abkehr von der bisherigen Handhabung des § 185 StGB er-

schwerte.  

5. BGH, Urt. v. 19.9.1991 – 1 StR 509/91 

Es war ebenfalls der 1. Strafsenat, der im Fall einer 16-jährigen Geschädigten, die vom 

Täter in dessen Fahrzeug mitgenommen wurde und dabei gefragt wurde, was sie von Sex 

halte und “ob sie nicht ihr Taschengeld aufbessern möchte”912, urteilte, dass dies eine 

Beleidigung darstelle, da der Täter die Geschädigte sinngemäß einer Prostituierten gleich-

gestellt habe und damit seine Missachtung der Ehre des Mädchens zum Ausdruck ge-

bracht habe, das die Frage des Täters als Angebot für sexuelle Handlungen gegen Geld 

verstand und verneinte. Der Senat entschied, dass das Ansinnen einer sexuellen Handlung 

dann den Beleidigungstatbestand erfüllen kann, wenn der Täter das Opfer einer Prostitu-

ierten gleichstellt, indem er zu erkennen gibt, dass er die Betroffene für eine Person hält, 

mit der man „so etwas ohne weiteres machen kann“913. 

6. BGH, Beschl. v. 12.8.1992 – 3 StR 318/92 

Keine Beleidigung sei das unerwartete Umfassen des Opfers mit beiden Armen und Küs-

sen auf Nacken, Haar und Kopf, das Drücken der mit einem Lederhandschuh bekleideten 

Hand gegen das Geschlechtsteil bei gleichzeitiger Äußerung „fick, fick“. Unter Verweis 

auf BGHSt 36, 145 hob der erkennende Senat die Verurteilung wegen einer Beleidigung 

auf, da die herabsetzende Bewertung nicht hinreichend festgestellt sei914. 

7. BGH, Urt. v. 20.9.1994 – 1 StR 466/94 - Reitlehrerfall 

In einem anderen Fall wurde eine Beleidigung angenommen, da der Täter mit seinen 

Übergriffen zum Ausdruck brachte, er traue seiner 16-jährigen Reitschülerin zu, mit ihm 

völlig unvermittelt sexuelle Handlungen vorzunehmen. Ein solches Ansinnen sei geeig-

net, das junge Mädchen in seiner Ehre zu kränken915. 

8. BGH, Beschl. v. 26.7.2006 – 2 StR 285/06 

Abgelehnt wurde eine Beleidigung in einem Fall in dem der Täter telefonisch gegenüber 

einer Mitarbeiterin des Sozialamtes Stöhnlaute von sich gab, die den Eindruck erweckten, 

                                                                 
911  Die Entscheidung ist nicht unproblematisch, da der Senat auf eine Begründung für die Annahme einer 

Ehrverletzung verzichtet hat. Dabei ist unklar, worin genau die Verletzung des Achtungsanspruchs gese-

hen wird. Allein in der Vornahme der sexuellen Handlung kann sie seit BGH, Urt. v. 15.3.1989 – 2 

StR 662/88, NStZ 1989, 528 nicht mehr gesehen werden. Obwohl der erkennende Senat auf diese Ent-

scheidung hinweist, setzt er sich gleichwohl darüber hinweg.  
912  BGH, Urt. v. 19.9.1991 – 1 StR 509/91, NStZ 1992, 33 (34). 
913  BGH, Urt. v. 19.9.1991 – 1 StR 509/91, NStZ 1992, 33 (34); damit handelt es sich nicht um eine Sexu-

albeleidigung, da nicht durch eine sexuelle Handlung beleidigt wurde, sondern durch eine verbale Äuße-

rung. 
914  BGH, Beschl. v. 12.8.1992 – 3 StR 318/92, NStZ 1993, 182. 
915  BGH, Urt. v. 20.9.1994 – 1 StR 466/94, NStZ 1995, 129. 
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er onaniere, unterbrochen von seiner Äußerung „fuck you“. Der BGH entschied, dass Vo-

raussetzung für die Bejahung einer Beleidigung sei, dass der Täter selbst das Verhalten, 

welches er der betroffenen Person ansinnt, als verwerflich oder ehrenrührig betrachte und 

durch seine Äußerung zum Ausdruck bringe, dass er dem Tatopfer eine solche verach-

tenswerte Haltung zu Unrecht unterstelle, was nicht hinreichend festgestellt sei916. 

9. BGH, Beschl. v. 16.2.2012 – 3 StR 13/12 

Ebenfalls keine Beleidigung stelle es dar, wenn der bekleidete Täter sich einer anderen, 

ebenfalls bekleideten Person von hinten nähert und sein Becken dabei so stark gegen das 

Gesäß des Opfers drückt, dass dieses das Geschlechtsteil des Täters spürt während dieser 

sagt „Hups, angedockt“. Da in der sexuell motivierten Handlung allein regelmäßig keine 

Beleidigung zu erkennen sei und im Verhalten des Täters nach den gesamten Umständen 

keine herabsetzende Bewertung des Opfers zu sehen sei, stelle das Verhalten keine Belei-

digung dar917. 

10. OLG Hamm, Urt. v. 27.11.2007 – 3 Ss 410/07 

Der Täter hat das Opfer in seiner Privatwohnung aufgesucht, um in seiner Eigenschaft als 

Behördenmitarbeiter ein Dienstgespräch in einer Familiensache zu führen. Dieses hat er 

ausgenutzt, um das Opfer nach persönlichen und intimen Dingen zu fragen. Der Täter 

erklärte der Geschädigten dann, dass sie eine sehr schöne Frau sei und er sich vorstellen 

könne, mit ihr zu schlafen. Dann zog er ihr Oberteil hoch und leckte nacheinander die 

Brüste der Frau. Im Anschluss daran führte er die Hand des Opfers über der Kleidung zu 

seinem erigierten Geschlechtsteil und sagte sinngemäß „Kommen Sie Frau L, wir schaf-

fen das noch“918. Dieses Verhalten wurde vom OLG insgesamt als Beleidigung gewertet, 

wobei die Erklärung, das Opfer sei schön und er könne sich vorstellen mit ihm zu schlafen 

noch keine beleidigende Herabsetzung sei. Diese liege darin, dass der Täter eine abschät-

zende Bewertung zum Ausdruck gebracht hat, als er – nachdem er erkennen musste, dass 

das Opfer kein Interesse an spontanem Sex mit ihm hatte – dennoch äußerte, „Kommen 

Sie […] wir schaffen das noch“ und ihre Hand zu seinem Geschlechtsteil führte. Er habe 

damit zu erkennen gegeben, dass er sie für eine Frau halte, die sich zu „von ihr uner-

wünschtem spontanem sexuellen Kontakt“ bereitfinde, worin das Gericht eine Herabwür-

digung der Ehre sah. 

(2) Bewertung und Kritik 

Aus dieser knappen Übersicht lässt sich ersehen, dass die Rechtsprechung Schwierigkei-

ten hatte, die vom 2. Strafsenat aufgestellten Anforderungen an eine Sexualbeleidigung 

tatsächlich umzusetzen. Anders sind die abweichenden Entscheidungen in den Fällen Nr. 

4 und Nr. 7 nicht zu erklären. Die Entscheidungen Nrn. 1, 5 und 10 zeigen, dass die Not-

wendigkeit besteht, die generalklauselartige Voraussetzung der Herabsetzung nach den 

gesamten Umständen in eine griffigere Formulierung zu übersetzen. So soll die herabset-

zende Bewertung des Opfers dann vorliegen, wenn der Täter das Opfer wie eine Prostitu-

ierte behandelt, indem er zum Ausdruck bringt, es stelle keine gefühlsmäßigen Anforde-

rungen an Sexualkontakte, sondern mache es jederzeit mit jedermann.  

                                                                 
916  BGH, Beschl. v. 26.7.2006 – 2 StR 285/06, NStZ-RR 2006, 338 (339). 
917  BGH, Beschl. v. 16.2.2012 – 3 StR 13/12, NStZ-RR 2012, 206 (206). 
918  OLG Hamm, Urt. v. 27.11.2007 – 3 Ss 410/07, NStZ-RR 2008, 108 (109). 
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Die Grenzziehung, welches Täterverhalten eine solche Kundgabe enthält, ist jedoch we-

der klar noch nachvollziehbar und es muss bezweifelt werden, dass allein die Verletzung 

der Ehre durch Kundgabe einer Missachtung der Maßstab der Entscheidungen war. An-

ders ist es kaum zu erklären, dass „zulässige“ Übergriffe wie das Anstoßen mit dem Be-

cken oder der nächtliche Besuch im Bereitschaftsbett keinen Ehrangriff enthalten, das 

Abtasten vermeintlicher Diebinnen oder das Berühren der Oberschenkelinnenseite trotz 

Ablehnung hingegen eine beleidigende Kundgabe enthalten. Es ist davon auszugehen, 

dass moralische Wertungen eine Rolle gespielt haben. Es lässt sich nicht übersehen, dass 

bei minderjährigen Opfern eher von einer Ehrverletzung ausgegangen wird als bei er-

wachsenen Personen; ebenso wenn es sich um besonders verwerfliches Täterverhalten 

handelt, wie z. B. bei einem plötzlichen Übergriff durch einen Griff in den Schritt des 

Opfers919. Die Entscheidungen belegen in der Zusammenschau, dass § 185 StGB immer 

noch – wenn auch nicht mehr im Umfang wie vor BGHSt 36, 145 – als „moralischer 

Empörungstatbestand“920 genutzt wird, der zur Anwendung kommt, wenn keine andere 

Strafnorm das vom Gericht als moralisch verwerflich eingestufte Verhalten (ausreichend) 

pönalisiert.  

Ein Beispiel hierfür gibt die zuletzt aufgeführte Entscheidung des OLG Hamm vom 

27.11.2007921. Keine der dort genannten Handlungen stellt für sich und auch nicht das 

Tatgeschehen insgesamt eine ehrverletzende Herabwürdigung der Person des Opfers dar. 

Der Täter hat durch seine Erklärung zum Ausdruck gebracht, dass er die Dame als sexuell 

attraktiv ansieht und seine Bereitschaft zu sexuellen Handlungen demonstriert. Ohne 

Zweifel hat er das Opfer, welches mit diesen Handlungen nicht einverstanden war, dabei 

massiv belästigt. Spätestens nachdem ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht wurde, dass 

seitens des Opfers kein Einverständnis mit sexuellen Handlungen bestand, handelte der 

Täter gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Opfers, indem er es in sexuelle 

Handlungen einbezog, die das Opfer nicht wünschte. Damit ist die Prüfung der Sexualde-

likte indiziert, die in diesem Fall mangels Gewalt oder Erheblichkeit der sexuellen Hand-

lung jedoch nicht erfüllt sind. Verständlich ist auch, dass dieses Ergebnis – keine Straf-

barkeit trotz Verletzung des sexuellen Selbstbestimmungsrechts – nicht angemessen er-

scheint. Immerhin hat der Täter unter Ausnutzung seiner behördlichen Stellung und damit 

unter Ausnutzung eines asymmetrischen Verhältnisses, zugleich in der Privatwohnung 

des Opfers, eine tätliche sexuelle Belästigung begangen. Dies darf jedoch nicht dazu füh-

ren, dass aus moralischen Empfindungen Strafbarkeiten abgeleitet werden, indem Täter-

verhalten tatbestandserfüllend interpretiert wird, welches in Wahrheit eine Verletzung des 

sexuellen Selbstbestimmungsrechts – und nicht der Ehre – darstellt922.  

Auffällig ist, dass in asymmetrischen Täter-Opfer-Verhältnissen, wenn also der Täter z. 

B. durch Altersunterschied, Köperkraft oder gesellschaftlicher Stellung einen Mächtig-

keitsvorteil gegenüber dem Opfer besitzt und diesen zu Belästigungen ausnutzt, dies nach 

                                                                 
919  OLG Bamberg, Beschl. v. 28.9.2006 – 3 Ss 48/06, NStZ 2007, 96 (96); zu Recht ablehnend Fischer, 

StGB, § 185 Rn. 11b. 
920  Kiehl, NJW 1989, 3003 (3004) 
921  OLG Hamm, Urt. v. 27.11.2007 – 3 Ss 410/07, NStZ-RR 2008, 108. 
922  Ähnlich auch bei BGH, Urt. v. 15.10.1987 – 4 StR 420/87, NJW 1988, 2054 (2054) wo die Beleidigung 

nicht im Abtasten zu sehen ist, sondern in der Behauptung, dass die Opfer Geld aus der Geldbörse gestoh-

len haben. Wie hier Sick, JZ 1991, 330 (333). 
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den Gesamtumständen der Tat tendenziell eher zur Bejahung einer Beleidigung führt923. 

Wo dies nicht der Fall ist, wird die Beleidigung eher abgelehnt924. Eine Ausnahme stellt 

die Entscheidung des OLG Zweibrücken dar, das trotz des Abhängigkeitsverhältnisses 

keine Ehrverletzung erkannte, ebenso wie die Entscheidung BGHSt 36, 145 bei der die 

asymmetrische Beziehung zwischen Arzt und Patientin ebenfalls nicht zur Bejahung einer 

Beleidigung geführt hat. Diese Entscheidungen haben sich am Willen des Gesetzgebers 

orientiert und sich der naheliegenden Nutzbarmachung des Beleidigungstatbestandes ver-

wehrt.  

Die Schwierigkeit für den Spruchkörper liegt darin, zwischen den geschützten Rechtsgü-

tern der sexuellen Selbstbestimmung und der Ehre zu differenzieren. Beide sind Teilas-

pekte des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, dessen Verletzung nur teilweise strafrecht-

lich geschützt ist, das aufgrund des fragmentarischen Charakters des Strafrechts, jedoch 

überwiegend straffrei verletzt werden kann. Dabei werden diejenigen Verletzungen, die 

eine besondere Schwere darstellen, eher erfasst als leichtere Verletzungen. Allerdings gel-

ten im StGB unterschiedliche Schwellen für die Verletzung des sexuellen Selbstbestim-

mungsrechts und der Ehre, weshalb der Griff zum „Auffangtatbestand“ aufgrund des da-

hinterstehenden, identischen Rechtsguts nahe zu liegen scheint, jedoch wegen der entge-

genstehenden gesetzgeberischen Wertung abzulehnen ist. Nutzt der Täter zur Vornahme 

sexueller Handlungen seine Überlegenheit gegenüber dem Opfer kraft Asymmetrie aus, 

mag dies besonders verwerflich sein und zu moralischer Empörung beitragen, stellt aber 

bei genauer Betracht kein Indiz für eine herabsetzende Bewertung des Opfers dar925.  

Die übrigen, von OLG Zweibrücken aufgeworfenen Kriterien hat der BGH – soweit er-

kennbar – in seiner Rechtsprechung bislang nicht aufgegriffen. Dies ist bedauerlich, stel-

len doch die dort genannte Erniedrigung zum reinen Sexualobjekt, Negierung eines sexu-

ellen Selbstgestaltungsrechts und Ausübung eines Verfügungsrechts über die Person des 

Opfers Verhalten dar, die – wie die Gleichstellung mit einer Prostituierten – ebenfalls 

geeignet sind, einen ehrmindernden Sittlichkeitsmangel des Opfers zu demonstrieren.  

(3) Zwischenfazit zur Sexualbeleidigung 

Für die Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz wegen Beleidigung sind 

die zuvor festgestellten Ergebnisse von besonderer Bedeutung, da bis auf den Fall der 

Belästigung durch gleichgestellte Kollegen stets ein asymmetrisches Verhältnis vorliegt 

– insbesondere bei der Belästigung durch den Arbeitgeber. Die Ausnutzung dieses Ver-

hältnisses darf nicht dazu führen, dass eine Beleidigung leichtfertig bejaht wird. Vielmehr 

ist in diesen Fällen genau zu untersuchen, ob in dem Verhalten des Belästigers tatsächlich 

eine Missachtung enthalten ist. Hierfür können die vom OLG Zweibrücken aufgeworfe-

nen Kriterien nützlich sein. 

                                                                 
923  Vgl. hierzu die zitierten Entscheidungen Nrn. 2, 4, 7 und 10 sowie ergänzend zu diesen auch BGH, Urt. v. 

18.9.1986 – 4 StR 432/86, NStZ 1987, 21. 
924  Vgl. hierzu die zitierten Entscheidungen Nrn. 6, 8 und 9 sowie ergänzend zu diesen OLG Düsseldorf, Be-

schl. v. 29.5.2001 – 2a Ss 50/01, NJW 2001, 3562. 
925  Ähnlich auch Hilgendorf, in: LK, StGB, § 185 Rn. 29, der aus dem methodischen Vorgehen des Täters 

ableitet, dass dieser die sittliche Integrität des Opfers kennt und berücksichtigt. 
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d) Subjektiver Tatbestand 

In subjektiver Hinsicht reicht es aus, dass der Täter billigend in Kauf nimmt, dass seine 

Äußerung nach ihrem objektiven Sinn eine Miss- oder Nichtachtung darstellt926. Eine Be-

leidigungsabsicht ist nicht erforderlich. Der Tätervorsatz muss auch die Wahrnehmung 

durch den Äußerungsempfänger umfassen927. Handelt es sich bei der Äußerung um eine 

Tatsache, so muss sich der Vorsatz nach h. M. auch auf deren Unwahrheit erstrecken928. 

e) Rechtswidrigkeit 

Sofern nicht bereits einer der allgemeinen Rechtsfertigungsgründe dazu führt, dass die 

Tat gerechtfertigt ist, kommt für Beleidigungen der besondere Rechtfertigungsgrund der 

Wahrnehmung berechtigter Interessen gem. § 193 StGB in Betracht929. Die Vorschrift 

findet Anwendung auf die Tatbestände des vierzehnten Abschnitts. Eine weitergehende 

Anwendung auf andere Delikte wird überwiegend abgelehnt930. 

Die Tat ist nach § 193 StGB gerechtfertigt, wenn der Täter ein berechtigtes Interesse für 

sich in Anspruch nehmen kann, aufgrund dessen er zur Ehrverletzung berechtigt ist, die 

geeignet und erforderlich sein muss. Es darf keine Formalbeleidigung vorliegen, § 193 

Hs. 2 StGB. Bei dem berechtigten Interesse muss es sich um ein eigenes Interesse des 

Täters handeln, sei dies persönlich oder mittelbar kraft Stellung oder Amt, oder um ein 

Interesse der Allgemeinheit931. Das Interesse muss von der Rechtsordnung als schutzwür-

dig anerkannt sein. Das ist nicht der Fall, wenn es gegen die Rechtsordnung oder gegen 

die guten Sitten verstößt932. 

In § 193 StGB ist ausdrücklich eine beispielhafte Fallgruppe der Wahrnehmung berech-

tigter Interessen bei Vorhaltungen und Rügen der Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen 

genannt. Diese wird allgemein auf ähnliche Fälle der Über-Unterordnung ausgedehnt, 

z. B. im Lehrer-Schüler-Verhältnis933. Um die Wahrnehmung eines berechtigten Interes-

ses handelt es sich z. B. bei der formellen Abmahnung, mag diese aufgrund der Nichter-

füllung arbeitsvertraglicher Verpflichtungen den sozialen Geltungswert der betroffenen 

Person verletzen. Sofern sie durch den Arbeitgeber oder Vorgesetzten erfolgt, dieser also 

in eigenem oder mittelbarem Interesse handelt und die Abmahnung zugleich das mildeste 

                                                                 
926  Fischer, StGB, § 185 Rn. 17. 
927  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 185 Rn. 10 m. w. N.; Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 185 Rn. 30;  
928  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 185 Rn. 11; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 185 Rn. 14; 

Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 185 Rn. 32; Gaede, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 185 Rn. 19; Zaczyk, in: 

NK, StGB, § 185 Rn. 15; Rogall, in: SK, StGB, § 185 Rn. 19; a. A. Otto, Grundkurs Strafrecht, § 32 Rn. 

15; Gössel/Dölling, Strafrecht BT I, § 30 Rn. 27. 
929  Nach h. M. handelt es sich bei § 193 StGB um besondere Rechtfertigungsgründe, die als Ausprägung des 

Grundrechts der freien Meinungsäußerung dazu führen, dass im Rahmen einer Güter- und Interessenab-

wägung die Kollision der Grundrechte der Ehre und der Meinungsfreiheit gelöst werden; BGH, Urt. v. 

15.1.1963 – 1 StR 478/62, BGHSt 18, 182 (187); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 193 Rn. 1; Fischer, 

StGB, § 193 Rn. 1; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 193 Rn. 1 m. w. N.; nach a. A. han-

delt es sich um Strafunrechts- bzw. Schuldausschließungsgrund, vgl. die Nachweise bei Kühl a. a. O. 
930  OLG Düsseldorf, Urt. v. 25.10.2005 – III-5 Ss 63/05 - 33/05 I, NStZ 2006, 243 (244); Vgl. hierzu die 

Nachweise bei Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 193 Rn. 2. 
931  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 193 Rn. 6 f.; Fischer, StGB, § 193 Rn. 11 ff. 
932  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 193 Rn. 5; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 193 Rn. 9; 

Fischer, StGB, § 193 Rn. 10; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 193 Rn. 18; Rogall, in: SK, StGB, § 193 Rn. 

13. 
933  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 193 Rn. 7; Fischer, StGB, § 193 Rn. 40; Hilgendorf, in: 

LK, StGB, § 193 Rn. 32; Zaczyk, in: NK, StGB, § 193 Rn. 37. 
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geeignete Mittel ist, die betroffene Person auf ihre Verfehlung hinzuweisen, ist darin keine 

rechtswidrige Beleidigung zu sehen.  

Für die in dieser Untersuchung im Raum stehenden Verhaltensweisen kommt die Inan-

spruchnahme des Rechtfertigungsgrundes jedoch nicht in Frage. Sofern Äußerungen oder 

Verhaltensweisen, die eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach § 3 Abs. 4 AGG 

darstellen und tatbestandlich als Beleidigung zu bewerten sind, handelt es sich bei diesen 

jedenfalls um gesetzeswidrige Verhaltensweisen, die nicht unter dem Schutz der Rechts-

ordnung stehen. Eine Rechtfertigung nach § 193 StGB kommt mithin nicht in Betracht. 

f) Strafantragsdelikt und Privatklageverfahren 

Für sämtliche Delikte des vierzehnten Abschnitts ist grundsätzlich ein Strafantrag als Pro-

zessvoraussetzung erforderlich. Ausnahmen gelten für die in § 194 Abs. 1 S. 2 bis 4 sowie 

Abs. 2 S. 2 bis 4 StGB genannten Fälle. Wird ein Amtsträger im Sinne des Abs. 3 S. 1 

beleidigt, so ist auch der Dienstvorgesetzte selbständig neben dem Geschädigten berech-

tigt, den Strafantrag zu stellen, da ggf. auch ein Interesse der Behörde an der Strafverfol-

gung besteht. Vorgesetzter ist hierbei die Person, die in Personal- und Disziplinarangele-

genheiten weisungsbefugt ist, wobei es auf die funktionale Stelle und nicht deren Inhaber 

ankommt, so dass bei einem Wechsel des Stelleninhabers auch die nachfolgende Person 

antragsbefugt ist934. Eine Beleidigung einer Person des Abs. 3 S. 1 liegt nur dann vor, 

wenn die Tat während der Ausübung des Dienstes erfolgt oder in Beziehung auf den 

Dienst begangen wird. Ersteres ist der Fall, wenn die Beleidigung mit der Ausübung des 

Dienstes zeitlich zusammentrifft und sie zu dieser in einer örtlichen Beziehung steht935. 

Eine Beziehung auf den Dienst ist anzunehmen, wenn die Beleidigung die Tätigkeit im 

Dienst oder der Stellung im Beruf erkennbar zum Gegenstand hat936. 

Sofern die Beleidigung nicht gegen eine der in § 194 Abs. 4 StGB genannten Körper-

schaften gerichtet ist, kann der Verletzte (und im Falle des § 194 Abs. 3 StGB auch der 

Dienstvorgesetzte) die Tat im Privatklageverfahren verfolgen, § 374 Abs. 1 Nr. 2 StPO. 

Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nur, wenn bei gestellten Strafantrag auch das öf-

fentliche Interesse bejaht wird, § 376 StPO, was regelmäßig dann der Fall ist, wenn der 

Rechtsfrieden über den Lebenskreis des Verletzten hinaus gestört und die Strafverfolgung 

ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist, z. B. wegen der Stellung des Verletzten 

im öffentlichen Leben, RiStBV Nr. 86 Abs. 2. 

g) Zwischenfazit  

Wenn durch sexuell bestimmtes Verhalten ein von Beleidigungen gekennzeichnetes Um-

feld geschaffen wird, ist dies eine Form sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Zu sexuell 

bestimmtem Verhalten zählen sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexu-

ell bestimmte körperliche Berührungen und Bemerkungen sexuellen Inhalts.  

                                                                 
934  Fischer, StGB, § 194 Rn. 8, 9. 
935  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 194 Rn. 13; Fischer, StGB, § 194 Rn. 6; Lenckner/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 194 Rn. 13; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 194 Rn. 11; Rogall, in: SK, StGB, § 

194 Rn. 21; Zaczyk, in: NK, StGB, § 194 Rn. 21. 
936  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 194 Rn. 13; Fischer, StGB, § 194 Rn. 7; Lenckner/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 194 Rn. 14. 
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aa) Verbale Äußerungen 

Es bedarf nach den bisherigen Feststellungen keiner näheren Erörterung mehr, dass ver-

bale sexuell belästigende Verhaltensweisen den Tatbestand der Beleidigung grundsätzlich 

zu erfüllen vermögen, z. B. wenn der Täter erklärt, die betroffene Person verhalte sich 

„wie eine Prosituierte“ und damit dem Opfer seinen sittlichen Geltungswert jedenfalls 

teilweise abspricht. Zweideutige Äußerungen und Gesten in Form von anzüglichen Be-

merkungen über Figur oder sexuelles Verhalten im Privatleben wurden von über 70 Pro-

zent der befragten Personen als Beispiele indirekter Formen der sexuellen Belästigung 

genannt. Stellt der Belästiger fest, dass die Mitarbeiterin privat sicher „gut zu vögeln 

sei“937 und nimmt er dabei billigend in Kauf, dass die angesprochene Person die Doppel-

deutigkeit der Äußerung in sexuellem Sinn versteht, ist darin eine sexuelle Belästigung 

zu sehen938. Eine Beleidigung liegt hingegen nur vor, wenn der Geltungswert der Person 

gemindert oder abgesprochen wird. Stellt der Täter das Opfer mit einer Prostituierten 

gleich, ist diese Anforderung (jedenfalls) erfüllt. Die Gleichstellung ist dann vollzogen, 

wenn der Täter zum Ausdruck bringt, dem Opfer sei es völlig egal, mit wem es geschlecht-

lich verkehre und es sei jederzeit – insbesondere gegen Entgelt – dazu bereit. 

Dieser Erklärungsinhalt ist der beispielhaft genannten Zweideutigkeit nicht zu entneh-

men. Der Täter bringt zwar zum Ausdruck, die solchermaßen adressierte Person sei gut 

darin, da sie Erfahrung habe, die aus der vielfachen Betätigung resultiere, sie dies mithin 

gerne tue. Die Erklärung kann aber nicht dahingehend interpretiert werden, dass die Per-

son gegen Entgelt oder ohne Ansehung der Person zur Verfügung stehe. Eine Gleichstel-

lung mit einer Prostituierten liegt – jedenfalls nach den Kriterien der Rechtsprechung – 

nicht vor. Gleichwohl handelt es sich um eine Beleidigung. Denn nach dem heute herr-

schenden sittlichen Verständnis in Deutschland ist es ein ehrmindernder Makel, wenn ei-

ner Frau nachgesagt wird, sie übe regelmäßig und gerne den sexuellen Verkehr aus. Bei 

einem Mann mag dies – je nach Verkehrskreis – eine besondere Auszeichnung darstellen; 

einer Frau wird damit ein Sittlichkeitsniveau nachgesagt, das unterhalb des üblichen Ver-

ständnisses liegt, also einen Mangel aufweist.  

Eine generelle Aussage lässt sich aus diesem Beispiel insoweit ableiten, als belästigende 

zweideutige Äußerungen eine Beleidigung darstellen können. Dass dies nicht zwingend 

der Fall sein muss, zeigt die Frage gegenüber einer aus dem Urlaub zurückgekehrten Kol-

legin, ob sie „überall so braun sei“. Dieser Frage besitzt belästigende Qualität, da sie auch 

die sexuell belegten Körperzonen umfasst, also auch sexuellen Inhalt hat. Das Opfer fühlt 

sich – bildlich gesprochen – von der Frage ausgezogen und auf seinen Körper als Objekt 

reduziert. Darin wäre nur dann eine Beleidigung zu erkennen, wenn die Frage dahinge-

hend auszulegen wäre, dass der Täter eine abschätzige Aussage über die in Frage stehen-

den Gewohnheiten der betroffenen Person, sich ggf. völlig unbekleidet zu sonnen, treffen 

wollte. Anders als bei einer dementsprechenden Aussage ist dieser Bedeutungsgehalt in 

einer solchen Frage nicht enthalten; die Belästigung hat keine beleidigende Qualität. 

Gleiches gilt für eindeutige Äußerungen wie unerwünschte Einladungen oder Nachrichten 

in mündlicher, fernmündlicher oder schriftlicher Form. Sinnt der Belästiger der betroffe-

nen Person ein unsittliches sexuelles Verhalten an, das der Täter selbst für verwerflich 

                                                                 
937  In Anlehnung an LAG Niedersachsen, Urt. v. 13.10.2009 – 1 Sa 832/09, abrufbar über juris. 
938  Vgl. zu den Anforderungen des subjektiven Tatbestands diese Arbeit unter D. III. 1. d). 
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oder ehrenrührig hält und bringt er zum Ausdruck, dass er die belästigte Person für je-

manden hält, mit dem man so etwas ohne weiteres machen kann, stellt dieses Verhalten 

nicht nur eine sexuelle Belästigung, sondern auch eine Beleidigung dar939.  

Davon sind die Fälle zu unterscheiden, in denen der Täter belästigt, der Person aber nicht 

zutraut, dass sie auf sein Ansinnen eingeht, sondern er nur den dahingehenden Wunsch 

hegt und zum Ausdruck bringt940. Der Täter der die belästigte Person nicht für jemanden 

hält, mit dem man so etwas ohne weiteres machen kann, nutzt seine asymmetrische Be-

ziehung zum Opfer aus, um sein Ziel zu erreichen. Anders hingegen der Täter, der dem 

Opfer einen ehrmindernden Sittlichkeitsmangel unterstellt, der das Opfer für eine Person 

hält, mit der man so etwas machen kann und deshalb davon ausgeht, er könne sein Ziel 

auch ohnedies erreichen. Das Vorliegen einer asymmetrischen Beziehung ist in Wahrheit 

also eher ein Indiz gegen eine vom Vorsatz umfasste Ehrverletzung941. Dementsprechend 

sind Fälle wie der des OLG Hamm, bei denen der Täter zunächst seine Achtung zum 

Ausdruck bringt, sich danach aber gegen den Willen der belästigten Person stellt und da-

bei das asymmetrische Verhältnis ausnutzt, mangels Kundgabe einer Missachtung nicht 

als Beleidigung zu bewerten942.  

Freilich kann der Täter trotz einer asymmetrischen Beziehung durch sein Verhalten zu 

erkennen geben, dass er das Opfer für eine Person hält, die dirnengleich seinem verwerf-

lichen Ansinnen Folge leistet. Die Beziehung zwischen Täter und Opfer zu untersuchen 

und in die Gesamtumstände der Tat einzubeziehen, drängt sich in klaren Fallkonstellatio-

nen nicht auf, bei denen sich der beleidigende Charakter bereits aus den äußeren Umstän-

den, d. h. dem Inhalt der Äußerung ergibt. Bietet der Täter eine Gegenleistung für sexuelle 

Handlungen, liegt regelmäßig die Kundgabe eines sittlichen Mangels vor – das Opfer gibt 

sich für Geld oder sonstige Vorteile hin. Die sexuelle Hingabe wird zum Handelsgut, wie 

bei einer Prosituierten. Bei den Quid-pro-quo-Fällen der sexuellen Belästigung, bei denen 

der Belästiger dem Opfer einen Vorteil oder das Unterlassen eines Nachteils in Aussicht 

stellt, wenn es zu sexuellen Gefälligkeiten bereit ist, handelt es sich demnach um eine 

Beleidigung. Der Täter sinnt dem Opfer ein unsittliches Verhalten an. Dabei nutzt er zwar 

auch die asymmetrische Beziehung aus, seine Handlung wäre aber auch gegenüber jeder 

anderen Person, zu der er keine oder eine symmetrische Beziehung unterhält, eine Belei-

digung, da allgemein in dem Angebot „Sex für Geld“ gegenüber nicht-gewerblich han-

delnden Personen die Kundgabe eines sittlichen Mangels liegt. Auf die Beziehung zum 

Opfer kommt es mithin nur an, wenn die Tat nicht ohnehin bereits eine Ehrverletzung 

darstellt. 

bb) Nonverbale Äußerungen 

Die Schwierigkeit bei nonverbalen Äußerungen besteht darin, dass für die Ermittlung des 

Erklärungsinhalts die juristischen Auslegungsregeln nur bedingt nutzbar sind, denn es ist 

keine Aussage, sondern ein Verhalten zu bewerten. Da sexuelle Handlungen nach der 

ständigen Rechtsprechung und der h. M. im Schrifttum nicht per se eine Ehrverletzung 

                                                                 
939  BGH, Urt. v. 19.9.1991 – 1 StR 509/91, NStZ 1992, 33; BGH, Beschl. v. 26.7.2006 – 2 StR 285/06, 

NStZ-RR 2006, 338. 
940  Vgl. die Sachverhalte bei OLG Zweibrücken, Beschl. v. 5.7.1985 – 1 Ss 62/84, NJW 1986, 2960; 

OLG Hamm, Urt. v. 27.11.2007 – 3 Ss 410/07, NStZ-RR 2008, 108; wie hier Hilgendorf, in: LK, StGB, § 

185 Rn. 29. 
941  Vgl. auch die Ausführungen in dieser Arbeit unter D.III.1.c)cc)(2). 
942  OLG Hamm, Urt. v. 27.11.2007 – 3 Ss 410/07, NStZ-RR 2008, 108. 
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darstellen, muss sich aus den gesamten Umständen die herabsetzende Bewertung des Op-

fers ergeben. Hierfür kann die bereits zuvor erwähnte Asymmetrie der Beziehung zwi-

schen Täter und Opfer ein Indiz sein, das im Rahmen der Gesamtabwägung zu berück-

sichtigen ist. Ohne besondere Feststellungen zu den weiteren Umständen erfüllen sexuelle 

körperliche Annäherungen – seien sie ein- oder zweideutig – den Tatbestand der Beleidi-

gung nicht. Das bedeutet, dass sämtliche Formen der körperlichen Annäherung wie auf-

gedrängte Küsse, auf-den-Po-klatschen und „Busengrapschen“ keine Beleidigung darstel-

len, wenn sich nicht aus den Umständen ergibt, dass der Täter einen ehrmindernden Man-

gel kundgeben wollte. Gleiches gilt auch für pornographische Darstellungen am Arbeits-

platz. 

h) Täterschaft und Teilnahme 

Der Täter muss eigene Missachtung zum Ausdruck bringen943. Als Täter kommt daher 

nur in Frage, wer selbst eine ehrverletzende Äußerung tätigt oder sich eine fremde Kund-

gabe zu eigen macht944. Mittäterschaft erfordert daher von jedem Beteiligten, dass ihm die 

Kundgabe zuzurechnen ist und er sie als eigene verstanden wissen will945. Entsprechend 

ist bei mittelbarer Täterschaft nötig, dass der Hintermann seine eigene Missachtung durch 

das Werkzeug äußert946.  

Teilnahme ist bis zur Vollendung der Beleidigung durch Zugang der Missachtung bei ei-

nem Empfänger – nicht notwendigerweise bei dem vom Täter gewünschten Empfänger – 

möglich947.  

2. § 186 StGB – Üble Nachrede 

a) Einleitung und Abgrenzung zu § 185 StGB 

Auch § 186 StGB schützt als Rechtsgut die Ehre. Anders als bei § 185 StGB muss für die 

üble Nachrede jedoch stets eine Dreiecksstruktur zwischen den Täter, Drittem und Opfer 

bestehen. § 186 StGB erfordert, dass der Täter gegenüber einem Dritten eine Tatsache 

behauptet oder verbreitet, die dazu geeignet ist, dass der Dritte das Tatopfer künftig ge-

ringachtet. Oder kurz: § 186 StGB schützt vor der Ermöglichung fremder Missachtung948. 

Durch die Tat wird die Möglichkeit des Opfers gefährdet, ein seinem Geltungswert ent-

sprechendes Leben zu führen, in dem dieser durch Tatsachenbehauptungen des Täters ge-

genüber Dritten erschüttert wird.949. Die üble Nachrede ist ein abstraktes Gefährdungsde-

likt950. Bereits die Eignung der ehrenrührigen Tatsachenbehauptung ist ausreichend, un-

                                                                 
943  BVerfG, Beschl. v. 19.4.1990 – 1 BvR 40/86, 42/86, NJW 1990, 1980 (1981) = BVerfGE 82, 43 (51). 
944  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 185 Rn. 17; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 185 Rn. 40; Fi-

scher, StGB, § 185 Rn. 13;  
945  Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 185 Rn. 39. 
946  A. A. Zaczyk, in: NK, StGB, § 185 Rn. 19: keine mittelbare Täterschaft, da § 185 StGB ein eigenhändiges 

Delikt sei. 
947  Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 185 Rn. 40; Fischer, StGB, § 185 Rn. 14. 
948  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 2; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 1; 

Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 2; Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 186 Rn. 2. 
949  Rogall, in: SK, StGB, § 186 Rn. 2. 
950  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 1; Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 186 Rn. 2; Ga-

ede, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 186 Rn. 1; Rogall, in: SK, StGB, § 186 Rn. 11; Eppner/Hahn, JA 
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abhängig davon, ob sie wahr oder unwahr ist. Aufgrund der Dreiecksstruktur sind Tat-

handlungen möglich, bei denen neben dem Opfer mindestens eine weitere Person zugegen 

ist oder Äußerungen gegenüber Dritten, die in Abwesenheit des Opfers erfolgen.  

Eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz liegt nach der Begriffsbestimmung des § 3 

Abs. 3 AGG vor, wenn die Würde der betreffenden Person durch sexuelles – d. h. auf das 

körperliche Geschlecht bezogenes – Verhalten des Belästigers verletzt wird951. Das kann 

unproblematisch dann der Fall sein, wenn eine ehrenrührige Tatsachenbehauptung vom 

Belästiger aufgestellt wird und Dritte sowie die betreffende Person dabei anwesend sind. 

In diesem Fall ist bei Erfüllung der übrigen Tatbestandsmerkmale auch eine üble Nach-

rede begangen. Problematisch ist die Begehung des Vergehens, wenn die betreffende Per-

son nicht anwesend ist. Zwar spielt es für § 186 StGB keine Rolle, ob das Tatopfer Kennt-

nis von der Tatsachenbehauptung erlangt, da die Ermöglichung fremder Missachtung ge-

schützt ist; fraglich ist jedoch, ob eine sexuelle Belästigung nach dem AGG vorliegt, wenn 

die belästigte Person hiervon keine Kenntnis hat. 

Lenkt man den Blick auf die Fallgruppen der sexuellen Belästigung, so ist stets die Kennt-

nisnahme einer Äußerung oder eine körperlich spürbare Form des Verhaltens erforderlich. 

Daraus ließe sich schlussfolgern, dass die üble Nachrede ohne Kenntnis keine sexuelle 

Belästigung am Arbeitsplatz darstellen kann, da die betroffene Person nichts davon er-

fährt, die Belästigung „hinter ihrem Rücken“ geschieht. Auch der Wortlaut der Regelbei-

spiele des § 3 Abs. 4 AGG geht teilweise in diese Richtung. Danach ist die Würde insbe-

sondere dann verletzt, wenn ein negativ geprägtes Umfeld geschaffen wird. Um von ei-

nem negativen Umfeld für die betroffene Person sprechen zu können ist erforderlich, dass 

die betroffene Person von der Durchführung erfahren hat, wenn sie auch möglicherweise 

nicht selbst Adressat einer Einschüchterung, Anfeindung, etc. geworden ist.  

Für die sexuelle Belästigung genügt jedoch jede Würdeverletzung. Versteht man die 

Würde § 3 Abs. 4 AGG im Sinne des Menschenwürdebegriffs, ist es unproblematisch, 

dass die betroffene Person keine Kenntnis ihrer Würdeverletzung haben muss, denn die 

Menschenwürde ist unantastbar, sie gilt auch für ungeborenes Leben und Tote.  

Die hier vertretene Auffassung versteht die in § 3 Abs. 4 AGG bezeichnete Würde als 

Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Hinsichtlich der Kenntnisnahme gilt 

für das allgemeine Persönlichkeitsrecht nichts Anderes. Für die Frage nach der Strafbar-

keit der sexuellen Belästigung kommt es nicht darauf an, ob das Belästigungsopfer in die 

Belästigung einbezogen wurde oder ob sich diese gleichsam „hinter seinem Rücken“ er-

eignet, da auch durch solchermaßen erfolgtes, sexuelles Verhalten die in § 3 Abs. 4 AGG 

geschützte Würde verletzt werden kann. 

b) Objektiver Tatbestand 

Für die üble Nachrede ist – als weiteres Unterscheidungsmerkmal gegenüber der Beleidi-

gung in § 185 StGB – nur die Behauptung oder Verbreitung einer Tatsache tatbestands-

erfüllend, wenn die Tatsache geeignet ist, die betroffene Person verächtlich zu machen 

oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. § 186 StGB erfordert mithin die Un-

terscheidung zwischen einer Tatsachenbehauptung und einem Werturteil. Der Grund für 

                                                                 
2006, 860 (861); a. A. Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 6; Amelung, Ehre, S. 60; Hirsch, in: Zaczyk u. a., 

FS-Wolff, S. 125 (145).  
951  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. d) aa) (2). 
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die Strafbarkeit einer Tatsachenbehauptung ist im grundrechtlichen Schutz der Meinungs-

freiheit des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG zu sehen. Dieses Grundrecht gewährleistet jedermann 

das Recht, seine Meinung frei zu äußern952. Was dagegen nicht zur verfassungsmäßig vo-

rausgesetzten Meinungsbildung beitragen kann, ist nicht geschützt953. 

aa) Tatsache  

Tatsachen sind nach herrschender Meinung äußere, d. h. in die Wirklichkeit getretene Ge-

schehnisse oder Zustände, die sinnlich wahrgenommen werden können und die daher dem 

Beweis zugänglich sind954. Von Tatsachen sind Meinungsäußerungen zu unterscheiden.  

Meinungen sind durch die subjektive Beziehung des Einzelnen zum Inhalt seiner Aussage 

geprägt955. Für sie ist das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens kennzeich-

nend. Insofern lassen sie sich auch nicht als wahr oder unwahr erweisen956. Die Unter-

scheidung zwischen den Begriffen ist teilweise schwierig, da die Behauptung einer Tat-

sache auch ein Werturteil enthalten kann und umgekehrt. Unabdingbare Voraussetzung 

für eine zutreffende Einordnung einer Äußerung ist die Ermittlung des Aussagegehalts957. 

Enthält eine Aussage sowohl tatsächliche als auch wertende Elemente stellt sich die Frage, 

welches Element im Vordergrund steht und die Aussage prägt958. 

Um Tatsachenbehauptungen handelt es sich, wenn Werturteile durch das Anfügen von 

Tatsachen belegt werden. Keine Tatsachenbehauptung liegt vor, wenn das wertende Ele-

ment den tatsächlichen Gehalt der Aussage darstellt, der durch Tatsachen gestützt wird, 

die sich nicht auf Handlungen des Betroffenen beziehen959. Oder wenn der tatsächliche 

Gehalt aufgrund Substanzarmut völlig in den Hintergrund tritt960. Um eine Tatsachenbe-

hauptung handelt es sich auch, wenn der Sachverhalt, welcher der Behauptung zu Grunde 

liegt, verkürzt wird und in Gestalt eines Werturteils geäußert wird961. Um eine Tatsachen-

behauptung handelt es sich bei der Bezeichnung als ‚Dieb’, da dies auf das tatsächliche 

Geschehen des Diebstahls bezogen ist, das in dem Werturteil verkürzt wiedergegeben 

                                                                 
952 BVerfG, Beschl. v. 11.5.1976 – 1 BvR 163/72, BVerfGE 42, 163 (170 f.). 
953  BVerfG, Beschl. v. 22.6.1982 – 1 BvR 1376/79, BVerfGE 61, 1 (8). 
954  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 3; Fischer, StGB, § 186 Rn. 2; Rogall, in: SK, StGB, § 186 Rn. 

6; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 3; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 6; 

Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 186 Rn. 5; Gaede, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 186 Rn. 2; differenzie-

rend Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 2, der die Verbindung der Äußerung mit dem Tatopfer betont, die 

Grundlage für eine selbständige Stellungnahme des Dritten werden muss. 
955  BVerfG, Beschl. v. 14.5.1972 – 2 BvR 41/71, BVerfGE 33, 1 (14). 
956 BVerfG, Beschl. v. 13.4.1994 – 1 BvR 23/94, BVerfGE 90, 241 (247).  
957  BGH, Urt. v. 16.6.1998 – VI ZR 205–97, NJW 1998, 3047 (3048). 
958  Vgl. die Beispiele bei Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 3 und die Nachweise zur Rechtsprechung 

bei Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 4. 
959  Fischer, StGB, § 186 Rn. 3. 
960  BVerfG, Beschl. v. 22.6.1982 – 1 BvR 1376/79, BVerfGE 61, 1 (9); Lenckner/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 4. 
961  BayObLG, Beschl. v. 22.8.1994 – 4 St RR 81/94, NJW 1995, 2501 (2502) „Als verkürzte Bezeichnung 

eines bestimmten Sachverhalts tritt die mit jeder verkürzten Bezeichnung eines Sachverhalts notwendig 

verbundene Bewertung eines tatsächlichen Geschehens als dieser Bezeichnung unterfallend derart in den 

Hintergrund, daß ihr nicht mehr der Ausdruck einer Stellungnahme im Rahmen einer geistigen Auseinan-

dersetzung zuerkannt werden kann (vgl. BVerfGE 65, 1 (41) = NJW 1984, 419).“ 
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ist962; nicht jedoch bei der Bezeichnung eines Widerstandskämpfers als ‚Landesverräter’, 

da darin vorrangig ein abwertendes Werturteil zu sehen ist963.  

(1) Qualität der Tatsache 

Die Tatsache muss geeignet sein, die betroffene Person verächtlich zu machen oder in der 

öffentlichen Meinung herabzuwürdigen. Darin sind alle Aspekte des Ehrbegriffs enthal-

ten. Eine qualitative oder quantitative Unterscheidung der beiden Varianten wird im 

Schrifttum überwiegend abgelehnt964. Da es sich bei § 186 StGB um ein abstraktes Ge-

fährdungsdelikt handelt, reicht die Eignung aus – eine tatsächlich eingetretene Herabwür-

digung oder Verächtlichmachung ist nicht erforderlich.  

(2) Behaupten oder Verbreiten 

Für die üble Nachrede ist erforderlich, dass die Tatsache behauptet oder verbreitet wird. 

Eine Behauptung liegt vor, wenn der Täter eine Tatsache als nach eigener Überzeugung 

wahr hinstellt965. Dabei ist nicht erforderlich, dass er die zu Grunde liegenden Umstände 

mitteilt966. Ein Behaupten ist auch darin zu sehen, dass er sich in Form von Fragen äußert 

oder lediglich einen Verdacht bekundet, solange er eigenes Wissen zum Ausdruck 

bringt967. Selbst das Bestreiten einer Tatsache kann dafür ausreichend sein, wenn darin 

die konkludente Behauptung des Gegenteils zu sehen ist968. Das Behaupten kann insge-

samt konkludent, also allein durch eine nonverbale Handlung erfolgen969. Allerdings ist 

allein das Schaffen einer kompromittierenden Sachlage keine üble Nachrede, da es ent-

weder an der Äußerung oder am Drittbezug fehlt970. 

Der Täter verbreitet eine Tatsache, wenn er eine fremde Tatsachenäußerung weitergibt971. 

Dafür reicht es aus, wenn er nur ein Gerücht weitergibt, dessen Urheber ihm nicht bekannt 

ist – nicht jedoch, wenn er dem Gerücht ernsthaft entgegentritt972. Die Form der Weiter-

gabe ist unerheblich. Eine Kontroverse besteht in der Frage, ob es für die Verbreitung 

ausreicht, dass sich Personen unterhalten, denen die Tatsache bereits bekannt ist. Dagegen 

spreche, dass aufgrund der Bekanntheit der Tatsache nur dann eine Verbreitung stattfinde, 

wenn zu den bereits bekannten Informationen zusätzliches Wissen weitergegeben werde 

                                                                 
962  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 4. 
963  BGH, Urt. v. 6.5.1958 – 5 StR 14/58, BGHSt 11, 329 (330); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 3. 
964  Rogall, in: SK, StGB, § 186 Rn. 10; Fischer, StGB, § 186 Rn. 4; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 10; 

Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 186 Rn. 14; Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 5; Lenckner/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 5. 
965  OLG Köln, Urt. v. 7.6.1963 – Ss 85/63, NJW 1963, 1634 (1634); Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 7; 

Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 5; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 7; 

Gaede, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 186 Rn. 9; Rogall, in: SK, StGB, § 186 Rn. 13. 
966  Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 7. 
967  Fischer, StGB, § 186 Rn. 8. 
968  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 7; Fischer, StGB, § 186 Rn. 8. 
969  Vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 30.6.1986 – 4 Ss 271/86, NJW 1987, 1034 (1034) zur Behauptung einer ehr-

rührigen Tatsache durch eine sog. Sensorkontrolle im Kaufhaus; a. A. Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 186 

Rn. 17. 
970  Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 7; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 5; Lenckner/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 7; Fischer, StGB, § 186 Rn. 8; a. A. Streng, GA 1985, 214 (214 ff.); 

Gössel/Dölling, Strafrecht BT I, § 31 Rn. 20.  
971  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 5; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 8;  
972  Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 8. 
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oder Zweifel ausgeräumt würden973. Allerdings ist jede Kommunikation - auch über be-

kannte Tatsachen - geeignet, den Kenntnisstand zu präzisieren und zu verfestigen, so dass 

auch bei der erneuten Äußerung bekannter Tatsachen eine abstrakte Gefährdung der Ehre 

des Opfers und damit ein Angriff auf das Rechtsgut des § 186 StGB vorliegt974. 

c) Subjektiver Tatbestand 

In subjektiver Hinsicht reicht es aus, dass der Täter mit bedingtem Vorsatz bezüglich der 

Ehrenrührigkeit der Tatsache handelt, dass er diese kundtut und dass seine Äußerung an 

eine dritte Person gelangt975. Beleidigungsabsicht ist nicht erforderlich976. Der Vorsatz 

muss sich nicht auf die Unwahrheit der Tatsache oder deren Nichterweislichkeit bezie-

hen977.  

d) Objektive Bedingung der Strafbarkeit: Nichterweislichkeit der Wahr-
heit  

Eine weitere Voraussetzung der Strafbarkeit nach § 186 StGB liegt darin, dass die Wahr-

heit der behaupteten oder verbreiteten Tatsache nicht erwiesen werden kann. Die Wahr-

heit der Äußerung ist von Amts wegen vom Gericht zu erforschen. Maßgebend ist nicht, 

ob die geäußerte Tatsache wahr oder unwahr ist, sondern ob sie sich als wahr erweisen 

lässt978. Diese Pflicht trifft das Gericht selbst dann, wenn bereits feststeht, dass der Täter 

aufgrund Wahrnehmung berechtigter Interessen nach § 193 StGB straffrei bleibt979. Der 

Grund hierfür wird darin gesehen, dass durch das Behaupten oder Verbreiten abträglicher 

Tatsachen dem Betroffenen ein kaum wiedergutzumachender Nachteil entstehen kann980. 

Dies insbesondere, wenn der Täter straffrei bleibt. In diesen Fällen ist es deshalb aus 

Gründen des Opferschutzes geboten, unabhängig von § 193 StGB die Wahrheit der Tat-

sache festzustellen981. 

Nach Ansicht der Rechtsprechung und der herrschenden Auffassung in der Literatur han-

delt es sich bei der Nichterweislichkeit der Wahrheit um eine objektive Bedingung der 

Strafbarkeit, nicht um ein Tatbestandsmerkmal982. Ist die Wahrheit der Tatsache erwiesen, 

                                                                 
973  Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 9; Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 10; Rogall, in: SK, StGB, § 186 

Rn. 15. 
974  Fischer, StGB, § 186 Rn. 9; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 8; Regge/Pegel, in: 

MK, StGB, § 186 Rn. 18; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 25 Rn. 28. 
975  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 10; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 11; 

Fischer, StGB, § 186 Rn. 13. 
976  Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 11. 
977  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 Rn. 10. Hierzu sogleich. 
978  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 13. 
979  BGH, Beschl. v. 12.2.1958 – 4 StR 1891/57, BGHSt 11, 273 (274); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 

Rn. 7a; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 14; ausf. Graul, NStZ 1991, 457 (459 

ff.); Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 25. 
980  BGH, Beschl. v. 12.2.1958 – 4 StR 1891/57, BGHSt 11, 273 (274). 
981  Zudem hat die Feststellung die Funktion, den guten Ruf des Opfers bei unwahren Tatsachenbehauptungen 

wieder herzustellen, BGH, Beschl. v. 12.2.1958 – 4 StR 1891/57, BGHSt 11, 273 (275). 
982 BGH, Beschl. v. 12.2.1958 – 4 StR 1891/57, BGHSt 11, 273 (274); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 186 

Rn. 7; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 10; Fischer, StGB, § 186 Rn. 11; 

Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 25 Rn. 21; Tenckhoff, JuS 1988, 618 (622); Geppert, JURA 1983, 

580 (583); Geppert, JURA 2002, 820 (822); ausführlich Rogall, in: SK, StGB, § 186 Rn. 20 ff.; Gös-

sel/Dölling, Strafrecht BT I, § 31 Rn. 34. 

 



Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 271 

liegt ein Strafausschließungsgrund vor983. Hintergrund ist, dass die Behauptung wahrer 

Tatsachen keine Ehrverletzung darstellt. Solange die Wahrheit nicht bewiesen ist, wird 

zum Schutz des Opfers dessen Vollbesitz der Ehre angenommen984. Das bedeutet, dass 

der mutmaßliche Täter des § 186 StGB im Zweifel nicht freigesprochen wird, sondern – 

sofern die Wahrheit der Tatsachenbehauptung nicht nachgewiesen werden kann – einer 

Verurteilung wegen übler Nachrede entgegensehen muss.  

Hiergegen wird allerdings eine beachtliche Kritik vorgebracht, die sich an der Umkehrung 

der Unschuldsvermutung kristallisiert. Der Grundsatz in dubio pro reo werde in sein Ge-

genteil verkehrt, da die Nichterweislichkeit der Wahrheit der Tatsachenbehauptung zu 

Lasten des Täters zu einer Strafbarkeit führe. Vertreter dieser Ansicht sehen in dem Merk-

mal der Nichterweislichkeit der Wahrheit eine Sorgfaltspflicht des Täters bezüglich der 

Unwahrheit der Tatsache985. Sie korrigieren die Wertung des Gesetzgebers zu Lasten des 

Opfers, das nun mitansehen muss, wie der Täter freigesprochen wird, wenn er sich darauf 

beruft, er sei irrig von der Wahrheit der Tatsache ausgegangen. Am Opfer kann somit 

leicht ein Ehrmangel haften bleiben.  

An dem Willen des Gesetzgebers, bei § 186 StGB de lege lata eine Umkehrung des Zwei-

felssatzes in Kauf zu nehmen, bestehen heute keine Zweifel. Daraus folgt, dass gleichfalls 

keine Zweifel daran bestehen, dass bei der üblen Nachrede der Schutz der Ehre höher als 

die Unschuldsvermutung anzusiedeln ist. Dass damit, wie von den Vertretern der Sorg-

faltspflicht angeführt, gleichzeitig ein Verstoß gegen das Schuldprinzip erfolgt, ist zwei-

felhaft: § 186 StGB ist ein abstraktes Gefährdungsdelikt. Die Vorschrift schützt die Ge-

fährdung der Ehre einer anderen Person. Eine solche Gefährdung – und damit die Ver-

wirklichung des tatbestandlichen Unrechts – liegt bereits darin, dass Tatsachen behauptet 

werden, deren Wahrheit sich nicht erweisen lässt. Der Täter, der nicht erweisbare Tatsa-

chen äußert, riskiert stets eine Ehrverletzung der anderen Person.  

Die herrschende Auffassung ist vorzugswürdig. Sie kann den Wortlaut und die Intention 

des Gesetzgebers für sich verbuchen. Sie vermeidet eine unbillige Einschränkung des Ehr-

schutzes unter Inkaufnahme einer Verschiebung der Unschuldsvermutung, jedoch unter 

Berücksichtigung des übergeordneten Schuldprinzips. Die hieraus resultierenden Ergeb-

nisse sind auch nicht unbillig, da selbst nach der Bejahung des Tatbestandes die Strafbar-

keit aufgrund der Rechtfertigungsvorschrift des § 193 StGB entfallen kann986. 

Für die Erweislichkeit der Wahrheit ist erforderlich, dass der Tatsachenkern der Äußerung 

erwiesen ist987. Ob die Äußerung daneben auch unbedeutende Abweichungen von der 

Wahrheit enthält, spielt keine Rolle.  

                                                                 
983  BGH, Beschl. v. 12.2.1958 – 4 StR 1891/57, BGHSt 11, 273 (274); OLG Hamm, Beschl. v. 30.6.1986 – 4 

Ss 271/86, NJW 1987, 1034 (1034); Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 10. 
984  Tenckhoff, JuS 1988, 618 (621). 
985  Hirsch, Ehre und Beleidigung, S. 152 f.; Wolff, ZStW 81 (1969), 886 (905 f.); Zaczyk, in: NK, StGB, § 

186 Rn. 16; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 4; Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 186 Rn. 29; Gaede, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 186 Rn. 13; Küpper, JA 1985, 453 (459); Eppner/Hahn, JA 2006, 860 (862). 
986  Vgl. Tenckhoff, JuS 1988, 618 (622). 
987  BGH, Urt. v. 15.1.1963 – 1 StR 478/62, BGHSt 18, 182 (183). 
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e) Rechtswidrigkeit 

Nach den allgemeinen Rechtfertigungstatbeständen kommt § 193 StGB als zusätzlicher 

Rechtfertigungsgrund in Betracht. Unterschiede zur Anwendung bei übler Nachrede oder 

Beleidigung bestehen nicht, weshalb auf die hierzu erfolgten Ausführungen verwiesen 

werden kann988.  

f) Qualifikation “öffentlich oder durch Verbreiten von Schriften” 

Begeht der Täter die üble Nachrede öffentlich oder durch das Verbreiten von Schriften, 

erfüllt er die den Strafrahmen erhöhende Qualifikation. 

(1) Öffentlich 

Öffentlichkeit in diesem Sinne besteht, wenn die Äußerung von einem größeren, zahlen-

mäßig und individuell unbestimmten Personenkreis wahrgenommen werden kann989. Da-

rin liegt die gegenüber dem Grundtatbestand erhöhte Gefahr, dass die Missachtung des 

Opfers schnellere und weitere Kreise zieht und daher stärker wirkt und zugleich, dass ein 

Widerruf der Äußerung weniger wirksam ist, da unbekannt ist, wen die Äußerung erreicht 

hat. 

Entsprechend sind Äußerungen in Rundfunk und Fernsehen öffentlich in diesem Sinn. 

Ebenso die Äußerung in Computernetzen wie dem Internet, sofern diese allgemein abruf-

bar sind990. Öffentlich ist die Äußerung auch, wenn sie in einer Versammlung erfolgt, 

deren Teilnehmerkreis nicht bestimmt ist, wie etwa bei Demonstrationen oder Kundge-

bungen. Hierfür nicht ausreichend sind Versammlungen, die nur für einen bestimmten 

Personenkreis zugänglich sind – mag dieser auch zahlenmäßig groß sein, wie etwa die 

Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft, eine Parteiversammlung oder eine Betriebs-

versammlung. Das gilt auch für eine allgemein zugängliche Versammlung, sofern bei die-

ser keine unbeteiligten Personen anwesend sind, wie dies z. B. bei öffentliche Gerichts-

verhandlungen der Fall sein kann991. Die Anwesenheit von drei unbeteiligten Personen ist 

ausreichend, um das Merkmal zu erfüllen992. 

Auf die Öffentlichkeit des Ortes kommt es nicht an. Die Qualifikation ist nicht dadurch 

erfüllt, dass der Täter auf einem öffentlichen Platz hintereinander verschiedene Passanten 

anspricht993. 

(2) Verbreiten von Schriften 

Der Begriff des Verbreitens von Schriften ist nicht identisch mit dem Verbreiten der Tat-

sache in § 186 Hs. 1 StGB. Es gilt der presserechtliche Verbreitungsbegriff. Dieser findet 

u. a. auch bei der Verbreitung pornographischer Schriften Anwendung. Bei § 186 StGB 

ergeben sich keine Besonderheiten, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen auf 

                                                                 
988  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. III. 1. e). 
989  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 19; Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 27; Fi-

scher, StGB, § 186 Rn. 16; Regge/Pegel, in: MK, StGB, § 186 Rn. 35; Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 

Rn. 13. 
990  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 19. 
991  Hilgendorf, in: LK, StGB, § 186 Rn. 13; Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 19. 
992  OLG Celle, Urt. v. 10.5.1994 – 1 Ss 71/94, NStZ 1994, 440 (441). 
993  RG, Urt. v. 28.6.1923 – IV 262/23, RGSt 57, 343; Zaczyk, in: NK, StGB, § 186 Rn. 29.  
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die dortigen Untersuchungsergebnisse verwiesen wird994. Maßgebend ist die körperliche 

Zugänglichmachung. 

Das Aufhängen eines oder mehrerer Poster oder Plakate am Arbeitsplatz, welches ehren-

rührige Tatsachenbehauptungen in schriftlicher oder anderer Form enthält, stellt keine öf-

fentliche Äußerung dar, wenn der Arbeitsplatz nur bestimmten Personen, nämlich den 

Firmenangehörigen, zugänglich ist. Beim Anbringen von Plakaten handelt es sich auch 

nicht um das Verbreiten von Schriften, da nicht die physikalische Weitergabe, sondern 

die des Inhalts intendiert wird. Öffentlichkeit ist hingegen bei Arbeitsplätzen mit Besu-

cherzugang gegeben, da die Behauptung damit einer unbestimmten Anzahl von Personen 

gegenüber erfolgt. Dies ist unabhängig davon, ob ein Besucher tatsächlich Kenntnis der 

behaupteten Tatsache erlangt hat995.  

g) Zwischenfazit  

Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird durch sexuell bestimmtes Verhalten be-

gangen, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Bemerkungen sexuellen In-

halts gehören. Der Täter muss nicht zwingend eine Äußerung bewirken, tatsächliches 

Handeln kann ausreichen.  

aa) Verbale Äußerungen 

Betrachtet man die Formen sexueller Belästigung, in denen verbalisiert wird, etwa bei 

zweideutigen Äußerungen und eindeutig sexuellen Anspielungen, kann in der Verbalisie-

rung die Äußerung einer Tatsache liegen, z. B. wenn der Arbeitgeber gegenüber einer 

anderen Person verkündet, er unterhalte ein sexuelles Verhältnis mit seiner Sekretärin. Ist 

die solchermaßen behauptete Tatsache nicht erweislich wahr, liegt darin eine üble Nach-

rede und damit eine Ehrverletzung. Zugleich liegt eine sexuelle Belästigung vor, da durch 

eine Bemerkung sexuellen Inhalts die Würde der betroffenen Person verletzt wurde.  

Lästereien kommen am Arbeitsplatz in großer Zahl vor. Erreichen sie die Qualität einer 

Tatsachenbehauptung und beinhalten sie den Bezug zum biologischen Geschlecht, kann 

es sich bei der Äußerung um eine sexuelle Belästigung handeln, die als üble Nachrede 

strafbar ist. Gleichviel der Tatbestand erfüllt ist, kann dieser Fall nicht als typisches Bei-

spiel einer sexuellen Belästigung verstanden werden. Nach den Erhebungen zur sexuellen 

Belästigung fallen darunter überwiegend direkte Verhaltensweisen zwischen Täter und 

Opfer und gerade keine Dreieckstaten.  

Die Quid-pro-quo-Fälle, in denen der Arbeitgeber eine positive Entscheidung oder das 

Unterlassen einer negativen beruflichen Entscheidung von sexuellem Verhalten abhängig 

macht, stellen keine üble Nachrede dar. Es fehlt sowohl an der Kundgabe gegenüber ei-

nem Dritten als auch an der Tatsachenbehauptung. Aufforderungen zu sexuellem Verkehr 

sind gleichfalls keine Tatsachenbehauptungen und daher nicht nach § 186 StGB strafbar. 

Bei Einladungen zu sexuellem Verhalten wird es regelmäßig an der Beziehung auf einen 

anderen fehlen, da es nicht ausreicht, dass eine Dritte Person die Möglichkeit zur Kennt-

nisnahme der Tatsachenäußerung hat. Die Tatsache muss gezielt einem oder mehreren 

                                                                 
994  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 11. c) aa). 
995  Lenckner/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 186 Rn. 19. 
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Adressaten gegenüber kundgetan werden; daran wird es bei Einladungen fehlen, es sei 

denn es werden mehrere Personen eingeladen. 

Typisch ist hingegen, dass der Täter einer sexuellen Belästigung durch eine verbale Äu-

ßerung gegenüber Dritten – in einem persönlichen Gespräch oder per sachlichem bzw. 

elektronischem Kommunikationsmittel – eine ehrrührige Tatsache äußert. Als Beispiel 

mag hierfür dienen, dass der Arbeitgeber per E-Mail gegenüber allen Mitarbeitern äußert, 

er habe gesehen, wie sich Frau F privat sexuell verhalten habe. Die qualifizierte üble 

Nachrede zum Nachteil von F liegt auf der Hand. Sie kann nicht durch § 193 gerechtfertigt 

sein996.  

Die Konfrontation mit unerwünschter Sexualität kann zwar eine Belästigung darstellen, 

jedoch reicht dies für eine üble Nachrede nicht aus. Daher sind Telefonate oder Briefe 

oder sonstige Kommunikationsformen, die sexuelle Anspielungen beinhalten in der Regel 

nicht nach § 186 StGB strafbar. Es fehlt regelmäßig an der Dreiecksbeziehung und ggf. 

an der Tatsachenbehauptung. Tatbestandserfüllende Sachverhalte sind gleichwohl nicht 

ausgeschlossen. So kann der Brief oder eine E-Mail an eine Person eine sexuelle Anspie-

lung dahingehend enthalten, dass der Täter behauptete, er habe bereits mit der Kollegin 

sexuell interagiert und dieser habe es gut gefallen. 

Verbale Äußerungen sind typisch sowohl für die üble Nachrede als auch die sexuelle Be-

lästigung. Eine Strafbarkeit nach § 186 StGB ist grundsätzlich in Betracht zu ziehen.  

bb) Äußerungen durch tatsächliche Kundgabe 

Für die Kundgabe der Tatsache sind auch Formen nonverbalen Verhaltens denkbar. In 

Betracht kommt das Verbreiten von Schriften, wozu auch Darstellungen z. B. in Form 

von Fotografien zählen. Ob allerdings die klassischen Erscheinungsformen der sexuellen 

Belästigung, die körperlichen Aufdringlichkeiten, dazu zählen ist fraglich. 

Rein körperliches Verhalten kann einen Tatsachenkern haben, der eine Strafbarkeit nach 

§ 186 StGB begründen kann997. Wenn jedoch nonverbales Verhalten eine Tatsachenkun-

dgabe darstellen soll, dann muss genau dieses Verhalten in der Wahrnehmung der Allge-

meinheit einer Tatsachenkundgabe gleichkommen und darf nicht nach § 193 StGB ge-

rechtfertigt sein. Das OLG Hamm hat dies in der Entscheidung „Sensorkontrolle“ bejaht. 

Dem dortigen Verhalten kam die Behauptung eines Diebstahlsverdachts durch Untersu-

chung mit einem Sensor zu998. Danach kann noch nicht jede Kontrolle die Behauptung 

einer Tatsache darstellen, denn der Verdacht muss so konkretisiert sein, dass allein durch 

die Handlung die Kommunikation erfolgt. Beispielsweise bei der Verwendung eines Ate-

malkoholtesters im Rahmen einer Verkehrskontrolle ohne Einwilligung des Betroffenen; 

dort entsteht der Verdacht aus dem Verhalten, dass der Verkehrsteilnehmer alkoholisiert 

ist.  

Eine rein körperliche Betätigung, die ein sexuelles Verhalten im Sinn von § 3 Abs. 4 AGG 

darstellt und gleichzeitig eine allgemein bekannte Handlungsweise ist, die eine ehrrührige 

Tatsache ausdrückt, lässt sich nicht ohne Weiteres finden. Das liegt daran, dass sexuelle 

Handlungen einerseits nicht in einem Maße verkehrsüblich sind, dass eine Handlung mit 

                                                                 
996  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. III. 1. e). 
997  Vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 30.6.1986 – 4 Ss 271/86, NJW 1987, 1034 – Sensorkontrolle; strittig. 
998  OLG Hamm, Beschl. v. 30.6.1986 – 4 Ss 271/86, NJW 1987, 1034 (1035).  
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einer Tatsachenbehauptung gleichgesetzt werden kann. Andererseits kommt es dem se-

xuellen Belästiger regelmäßig nicht darauf an, Dritten gegenüber durch nonverbales, se-

xuelles Verhalten(!) Tatsachen über die betroffene Person mitzuteilen.  

Allenfalls Kombinationen von verbaler und tatsächlicher Kundgabe sind denkbar. So 

etwa, wenn der Täter Dritten gegenüber verkündet, seiner Mitarbeiterin M habe es gefal-

len, wie er sie angefasst habe und der Täter dies sogleich bei einer nahe stehenden Kolle-

gin K demonstriert, indem er ihr auf das Gesäß klapst. Damit behauptet der Täter die 

Tatsache, M gefalle es, wenn man ihr leicht auf den Hintern schlägt. Durch den verbalen 

Teil seiner Äußerung behauptet er, M habe ein körperlicher Kontakt gefallen – was für 

sich genommen bereits eine Tatsache darstellt – und mit der Veranschaulichung konkre-

tisiert der Täter, um welche Art des Kontaktes es ging. Der Klaps auf den Hintern von K 

allein ist keine Tatsachenbehauptung, sondern kann nur in Verbindung mit der verbalen 

Äußerung so verstanden werden. 

Rein körperliche Übergriffe unter Anwesenheit dritter Personen kommt mithin nicht die 

Qualität einer üblen Nachrede zu, da sexuelles Verhalten allein im allgemeinen keinen 

Bedeutungsinhalt trägt, der als Tatsachenbehauptung aufgefasst werden kann. Die Fall-

gruppen rein körperlicher sexueller Belästigung scheiden demnach aus; sie sind nicht als 

üble Nachrede strafbar.  

h) Täterschaft und Teilnahme 

Es gelten die allgemeinen Regeln unter Berücksichtigung der Feststellungen zu § 185 

StGB999. 

3. § 187 StGB – Verleumdung 

a) Abgrenzung zu § 186 StGB 

Der Tatbestand des § 187 StGB entspricht größtenteils dem der üblen Nachrede. Er enthält 

zwei Varianten mit unterschiedlichen Schutzgütern. In Alt. 1 wird die Verletzung der Ehre 

geschützt. Auch die Formulierung der Vorschrift ist weitgehend identisch zu § 186 StGB, 

enthält jedoch über die üble Nachrede hinausgehend das Erfordernis des Handelns wider 

besseren Wissens. § 187 Alt. 2 StGB ist ein Vermögensdelikt, welches die Kreditwürdig-

keit der betroffenen Person vor einer Gefährdung durch unwahre Tatsachenbehauptungen 

schützt. 

Der Unterschied zu § 186 StGB liegt darin, dass sowohl in objektiver als auch subjektiver 

Hinsicht erforderlich ist, dass es sich um eine unwahre Tatsache handelt, die durch den 

Täter kundgetan wird. Der Strafrahmen ist für die Verwirklichung des Grundtatbestandes 

auf bis zu zwei Jahre erhöht, um das mit der Verbreitung bekanntermaßen unwahrer Tat-

sachen verbundene größere Unrecht angemessen zu sanktionieren. Gleiches gilt für die 

Qualifikation, die bis auf das erhöhte Strafmaß der Regelung des § 186 StGB entspricht, 

freilich mit den erweiterten Anforderungen des Grundtatbestandes. Behauptet der sexu-

elle Belästiger ehrenrührige Tatsachen gegenüber Dritten, kommt es für die Strafbarkeit 

nach § 186 oder § 187 StGB darauf an, ob er vorsätzlich – bedingt genügt – wider seines 

                                                                 
999  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. III. 1. h). 
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besseren Wissens gehandelt hat. Ist ihm diese nicht nachzuweisen, entfällt einer Verurtei-

lung wegen Verleumdung. 

b) Zwischenfazit  

Gegenüber der Untersuchung zu § 186 StGB ergeben sich keine Unterschiede, weshalb 

auf die dortigen Feststellungen verwiesen werden kann1000.  

c) Täterschaft und Teilnahme 

Es gelten die allgemeinen Regeln unter Berücksichtigung der Feststellungen zu § 185 

StGB1001. 

 

IV. STRAFTATEN GEGEN DIE KÖRPERLICHE UNVERSEHRT-
HEIT 

Zu den weit verbreiteten Formen der sexuellen Belästigung zählen körperliche Übergriffe. 

Es verwundert daher, dass Beiträge zur Frage der Strafbarkeit sexueller Belästigung die 

Körperverletzungsdelikte unerwähnt lassen1002. Wer aber bei sexuellen Belästigungen den 

Nötigungscharakter verneint oder den Tatbestand mangels Gewalt ablehnt, der muss die 

Frage nach einer möglichen Verletzung der körperlichen Unversehrtheit stellen, da für §§ 

223 ff. StGB diese Tatbestandsmerkmale nicht erforderlich sind. 

1. § 223 StGB – Körperverletzung 

a) Einleitung 

Direkte Formen sexueller Belästigung bestehen überwiegend aus körperlicher Annähe-

rung1003. Sie sind von der betroffenen Person – jedenfalls in dieser Form – nicht gewollt. 

Die verschiedenen körperlichen Kontakte lassen sich nach der einwirkenden Energie 

(leichte Berührung oder kraftvoller Klaps), der Dauer und dem Sexualbezug unterschei-

den. Typische Fälle sind folgend beispielhaft dargestellt: 

Beispiel 1: Arbeitgeber A bespricht sich mit seiner Sekretärin S, die neben ihm 

steht. Überraschend für S küsst er sie auf den Mund. S empfindet hierbei Ekel 

der noch über Stunden anhält.  

Abwandlung 1: Statt des Kusses fasst A über der Bekleidung an die Brust von S 

und streicht mit seiner Hand darüber. S erschrickt und verlässt den Raum. Ihr 

ist längere Zeit schlecht, sie kann sich nicht mehr konzentrieren und muss sich 

schließlich übergeben. 

Abwandlung 2: Wie Abwandlung 1, A greift jetzt aber so kräftig an die Brust 

von S, dass diese Schmerzen empfindet, die nach wenigen Minuten abklingen. 

                                                                 
1000  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. III. 2. g). 
1001  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. III. 1. h). 
1002  So Schaefer/Wolf, ZRP 2001, 27 f.; Adelmann, JURA 2009, 24 ff. 
1003  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. IV. 2. e). 
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Abwandlung 3: Wie Abwandlung 1, S geht infolge des Übergriffs jeden Tag psy-

chisch angespannt zur Arbeit und erbringt ihre Leistungen in der permanenten 

Furcht vor weiteren Übergriffen. Aufgrund der dauernden Angespanntheit er-

leidet sie krankhaften Haarausfall. 

Abwandlung 4: Statt des Kusses kneift A der S in den Po. Daraus entsteht ein 

„blauer Fleck“ auf der Haut, der nach einigen Tagen abklingt. 

Strafbarkeit des A nach § 223 StGB? 

b) Rechtsgut 

Rechtsgut der Körperverletzungsdelikte ist die körperliche Unversehrtheit des Men-

schen1004. Diese kann tatbestandlich durch körperliche Misshandlung oder Schädigung 

der Gesundheit verletzt werden, wobei eine Tathandlung im Einzelfall auch beide Tatva-

rianten erfüllen kann.  

Die h. M. und die Rechtsprechung gehen von einem somatologischen Verständnis aus, 

wonach stets eine körperliche Auswirkung erforderlich ist, um von einer Verletzung der 

körperlichen Integrität zu sprechen1005. Ursache der körperlichen Reaktion kann sowohl 

eine physische als auch psychische Verletzung sein, etwa durch einen Schock oder die 

Erzeugung von psychischem Druck. Sofern die betroffene Person aber keine körperlichen 

Auswirkungen zeigt, liegt keine Körperverletzung vor, da rein psychische Auswirkungen 

wie Angst oder Ekel nicht unter den Tatbestand des § 223 StGB fallen, solange sie nicht 

durch körperliche Reaktionen objektiviert sind1006. 

Dagegen wendet sich eine Auffassung in der Literatur, die aufgrund der mannigfaltigen 

und nur schwer abgrenzbaren Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist auch seeli-

sche Auswirkungen erfasst sehen will1007. Vertreter der h. M. führen dagegen den Wort-

laut des Gesetzes an, der sowohl in der Abschnitt- als auch Deliktsüberschrift von einem 

Körperlichkeitsmoment spricht. Die systematische Betrachtung zeigt, dass das Gesetz in 

§ 225 Abs. 3 Nr. 2 StGB psychische Schädigungen kennt, in § 223 StGB aber nicht er-

wähnt, diese daher bei der Körperverletzung außer Betracht zu bleiben haben. Schließlich 

führt die Einbeziehung rein seelischer Auswirkungen zu Schwierigkeiten der Nachweis-

barkeit, da es sich um subjektive Empfindungen handelt und führt zu einem ausufernden 

Tatbestand der Injurie.  

                                                                 
1004  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 223 Rn. 1; Fischer, StGB, § 223 Rn. 2; Eser, in: Schönke/Schröder, 

StGB, Rn. 223 Rn. 1; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 8 Rn. 5; Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 

2; Engländer, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 223 Rn. 2; Joecks, in: MK, StGB, Vor. §§ 223 ff. Rn. 4; 

weitergehend Wolters, in: SK, StGB, § 223 Rn. 35 ff. der in der unmittelbaren und physischen Einwir-

kung auf den Organismus eines anderen ohne dessen wirksame tatsächliche oder mutmaßliche Einwilli-

gung eine Verletzung des körperbezogenen Selbstbestimmungsrechts und dadurch den Misshandlungstat-

bestand erfüllt sieht (a. a. O. Rn. 36). Ebenfalls weiter Freund/Heubel, MedR 1995, 194 (198); dagegen 

Schroeder, in: Weigend u. a., FS-Hirsch, S. 725 (736). 
1005  BGH, Beschl. v. 11.7.2012 – 2 StR 60/1, NStZ-RR 2012, 340 (341); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 223 

Rn. 4-5; Lilie, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 223 Rn. 2; Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 3; Fischer, 

StGB, § 223 Rn. 6; Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 4; Engländer, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 223 

Rn. 2; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 9 Rn. 2; Hardtung, JuS 2008, 864 (866); Bloy, in: Arnold u. 

a., FS-Eser, S. 233 (234). 
1006  BGH, Urt. v. 9.10.2002 – 5 StR 42/02, BGHSt 48, 34 (150) = NJW 2003, 150 (153) = BGHSt 48, 34 (37). 
1007  Wolters, in: SK, StGB, § 223 Rn. 35 ff.; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 1. 
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Zusätzlich zu den Nachweisschwierigkeiten des Ob der tatbestandlichen Empfindung, die 

dadurch entstünden, dass eine betroffene Person behauptet, sie habe Angst oder Ekel er-

litten, stellt sich die Frage nach der Intensität des Eingriffs, um Bagatellen ausscheiden zu 

können. In einem Erkenntnisverfahren ist die Intensität einer innerlich durchlebten Emp-

findung jedoch nicht zweifelsfrei zu klären, sondern muss stets an einer körperlichen Re-

aktion abgeleitet werden. Verzichtet man auf das Erfordernis einer körperlichen Auswir-

kung der physischen oder psychischen Einwirkung auf den Körper einer anderen Person, 

wäre nicht länger der Körper derselben geschützt, sondern deren Recht auf Freiheit vor 

psychischen(!) Einwirkungen durch andere. Dann könnten unliebsame Empfindungen wie 

sie etwa bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber1008 oder in-

folge des Scheidungsantrag des Ehepartners entstehen können, eine Verletzung des Kör-

pers darstellen. Mithin wäre alles was eine Person innerlich bewegt oder erregt potentiell 

strafbar. 

Die Körperverletzung erfordert de lege lata körperliche Auswirkungen. Ob es sinnvoll ist, 

de lege ferenda Eingriffe in die emotionale Persönlichkeit eines anderen zu sanktionieren 

und damit letztlich das Recht auf Selbstbestimmung zu schützen, kann im Rahmen dieser 

Untersuchung nur im Hinblick auf die Einwirkung durch eine sexuelle Belästigung am 

Arbeitsplatz hinterfragt werden. 

c) Tatbestand 

Erforderlich ist, dass ein anderer, lebender Mensch körperlich misshandelt oder an der 

Gesundheit geschädigt wird. 

aa) Körperliche Misshandlung 

Eine Körperliche Misshandlung ist eine üble und unangemessene Behandlung, die das 

körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur unerheblich be-

einträchtigt1009. Nach dieser gängigen Definition von Rechtsprechung und h. M. findet 

eine weitere Aufgliederung in körperliches Wohlbefinden und körperliche Unversehrtheit 

statt.  

(1) Körperliches Wohlbefinden 

Hierunter ist die subjektive Befindlichkeit des Opfers zu verstehen1010. Der Begriff ist 

irreführend, denn Ausgangspunkt muss nicht etwa eine „wohlige“, positive Befindlichkeit 

sein1011. Es genügt, wenn der Täter den status quo ante objektiv verschlechtert, unabhän-

gig davon, ob das Opfer sich bereits vor der Tätereinwirkung schlecht gefühlt hat, z. B. 

Schmerzen hatte1012. Ein Körperschaden ist nach der hier verwendeten Definition für die 

                                                                 
1008  Beispiel bei Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 3. 
1009  BGH, Urt. v. 3.5.1960 – 1 StR 131/60, BGHSt 14, 269 (271); BGH, Urt. v. 23.1.1974 – 3 StR 324/73, 

BGHSt 25, 277 (278); BGH, Urt. v. 14.1.2009 – 1 StR 158/08, BGHSt 53, 145 (158); BGH, Urt. v. 

15.9.2010 – 2 StR 400/10, NStZ-RR 2010, 374; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 223 Rn. 4; Joecks, in: 

MK, StGB, § 223 Rn. 4; Fischer, StGB, § 223 Rn. 4; Hardtung, JuS 2008, 864 (865). Abweichend Eser, 

in: Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 3; Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 8; Wolters, in: SK, StGB, § 

223 Rn. 4 die darunter nur die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens verstehen und die Be-

griffe des Wohlbefindens und der Unversehrtheit synonym verwenden. 
1010  Fischer, StGB, § 223 Rn. 6; Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 12. 
1011  Der Duden definiert Wohlbefinden mit „gutes körperliches, seelisches Befinden“, Scholze-Stubenrecht, 

Duden Universalwörterbuch, S. 2024, Stichwort „Wohlbefinden“. 
1012  Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 8. 
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Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens nicht erforderlich, sondern ein Fall der 

Verletzung der körperlichen Unversehrtheit. 

Das Wohlbefinden kann u. a. durch unmittelbare Einwirkungen beeinträchtigt werden. 

Die Kasuistik, welche Einwirkungen ausreichend sind, ist unübersichtlich und teilweise 

widersprüchlich. Auch die Meinungen in der Literatur divergieren teilweise stark, was 

nicht zuletzt daran liegt, dass bereits Schutzbereich und Schutzgut der Norm umstritten 

sind, was zwingende Auswirkungen auf die Reichweite der tatbestandsmäßigen Handlung 

hat.  

Eine unmittelbare Einwirkung kann ein Schlag oder eine Ohrfeige sein. Umstritten ist, ob 

das Opfer hierbei Schmerzen verspüren muss oder ob der Tatbestand auch unterhalb der 

Schmerzgrenze erfüllt sein kann1013. Damit ist die Frage verbunden, ob auch andere un-

mittelbare Einwirkungen, die zwar keine Schmerzen verursachen, aber andere unange-

nehme Empfindungen wie Ekel oder Angst auslösen, ausreichend sind1014. Nimmt man 

mit der wohl h. M. und der Rechtsprechung an, dass Schmerzen nicht in jedem Fall aus-

reichend sind, gleichwohl aber einen Grad der negativen körperlichen Befindlichkeit dar-

stellen, der üblicherweise ausreicht, um von einem körperlichen Unwohlsein auszugehen, 

stellt die – wenigstens kurzzeitige – Verursachung von Schmerzen durch unmittelbare 

Einwirkungen die tatbestandlich erforderliche Handlung dar. Dazu steht nicht im Wider-

spruch, dass auch ohne das Erleiden von Schmerzen das körperliche Wohlbefinden be-

schädigt sein kann, da Schmerzen nicht die einzige Form negativer Befindlichkeit darstel-

len.  

Auch andere Empfindungsformen können eine dem Schmerz vergleichbare negative Qua-

lität erreichen. So ist etwa ein vom Täter durch eine sehr schnelle Körperbewegung des 

Opfers herbeigeführter Schwindel, der zwar schmerzfrei ist, aber zu Übelkeit und schließ-

lich Erbrechen des Opfers führt, ein Angriff auf das körperliche Wohlbefinden, da die 

körperliche Verfassung somatisch objektivierbar beeinträchtigt ist. Handelt es sich hinge-

gen um ein rein psychisches Befinden, also um eine negative Emotion, fehlt es nach der 

hier vertretenen Auffassung am Körperlichkeitsmoment, da lediglich das psychische 

Wohlbefinden, nicht hingegen das körperliche verletzt wurde. Deshalb sind Empfindun-

gen wie Angst oder Ekel nicht ausreichend, sofern sie sich nicht aufgrund ihrer Intensität 

in einer körperlichen Auswirkung niederschlagen, mithin nicht eine dem Schmerz ver-

gleichbare Qualität und damit den somatisch objektivierbaren Zustand erreichen1015. Auch 

                                                                 
1013  Keine Schmerzen erforderlich nach BGH, Urt. v. 23.1.1974 – 3 StR 324/73, BGHSt 25, 277 (278); (an-

ders aber jüngst BGH, Beschl. v. 22.10.2013 – 3 StR 323/13, NStZ-RR 2014, 11;) ebenso die h. M.: Kühl, 

in: Lackner/Kühl, StGB, § 223 Rn. 4; Fischer, StGB, § 223 Rn. 6; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

223 Rn. 3; Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 13; Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 8; zur Bedeutung der 

Schmerzgrenze Schroeder, in: Weigend u. a., FS-Hirsch, S. 725 (729 f.). 
1014  Nach der ständigen Rechtsprechung reichen diese milden Formen negativer Empfindung nicht aus: BGH, 

Beschl. v. 5.11.1996 – 4 StR 490/96, NStZ 1997, 123 (124); BGH, Beschl. v. 11.7.2012 – 2 StR 60/1, 

NStZ-RR 2012, 340 (340). 
1015  Ob Schmerz überhaupt ein geeignetes Kriterium ist, um einen Eingriff in das körperliche Wohlbefinden 

abzugrenzen, darf bezweifelt werden, kann jedoch im Rahmen dieser Arbeit nicht näher untersucht wer-

den. Nur so viel: es existieren unterschiedlichste Arten von Schmerzen, die durch verschiedene körperli-

che Vorgänge entstehen und körperlich wahrgenommen werden. Dass Schmerz primär eine Interpretation 

der Nervenimpulse durch das Gehirn ist, zeigt der Phantomschmerz, bei dem die betroffene Person ver-

meintliche Schmerzen dort wahrnimmt, wo keine Körpersubstanz mehr existiert. Darüber hinaus ist die 

Wahrnehmung von Schmerz stets subjektiv. Wird Schmerz erwartet, etwa beim Blutabnehmen, ist der 

 



280 Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit 

das Erleiden von Schrecken – durch unmittelbare oder mittelbare Einwirkung – allein 

reicht nicht aus.  

Als mittelbare Einwirkung wurde für tatbestandsmäßig erachtet, wenn Personen in einem 

Abhängigkeitsverhältnis der Über-Unterordnung sich selbst in einen Zustand körperli-

chen unangenehmen Empfindens bringen – z. B. Überanstrengung – durch Befolgung von 

Anweisungen1016.  

Bis hierher bleibt festzuhalten, dass es für die körperliche Misshandlung durch Beein-

trächtigung des körperlichen Wohlbefindens nicht auf die Einwirkung des Täters auf das 

Opfer ankommt, sondern auf die Reaktion des Opfers, genauer der bei ihm eintretenden 

Auswirkungen. Diese hängen aber – jedenfalls auch – davon ab, auf welches Körperteil 

eingewirkt wird. So kann der feste Griff an die Geschlechtsteile bereits sehr schmerzhaft 

sein, wohingegen die gleiche Krafteinwirkung im Bereich des Torsos keine unangeneh-

men Gefühle ausgelöst hätte. Wenn aber die beim Opfer auftretenden körperlichen Aus-

wirkungen maßgebend sind und Einwirkungen auf geschlechtliche Körperregionen ten-

denziell zu stärkeren Auswirkungen führen, lässt sich bereits mit dieser Erkenntnis nicht 

mehr vertreten, dass Busengrapschen und Klapse auf das Gesäß per se keine Körperver-

letzung darstellen. Vielmehr ist zu prüfen, welche Auswirkungen beim Opfer eintreten.  

(2) Körperliche Unversehrtheit 

Unter körperlicher Unversehrtheit ist der zum Zeitpunkt des Eingriffs vorliegende, rela-

tive Körperzustand zu verstehen1017. Auch bereits versehrte Personen können – wie im 

Übrigen alle geeigneten Tatopfer – geschädigt werden durch: körperliche Substanzver-

luste wie das Abtrennen von Extremitäten oder auch nur der Haare1018, durch Substanz-

schädigungen wie Beulen, Blutergüssen, Wunden1019 sowie Defloration1020 oder durch 

Herabsetzung der Körperfunktion, etwa durch vorübergehenden Verlust des Gehörs1021. 

(3) Erheblichkeit der Beeinträchtigung 

Die Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens oder der körperlichen Unversehrt-

heit muss mehr als nur unerheblich sein. Damit werden Bagatellen ausgeschieden, bei 

denen begrifflich nicht von Misshandlungen gesprochen werden kann. Maßstab ist nicht 

                                                                 
Schmerz subjektiv stärker, als wenn die Aufmerksamkeit auf anderen Dingen liegt. Umgekehrt gilt das 

Gleiche: nicht selten lassen sich Substanzverletzungen in Form von Rissen, Schnitten oder kleinen Häma-

tomen entdecken, deren Ursache unbekannt ist, da das schadenstiftende Ereignis außerhalb der bewussten 

Wahrnehmung lag und der mit der Schädigung verbundene objektive Nervenerregung subjektiv nicht zu 

einem Schmerzereignis führte. 
1016  BGH, Urt. v. 14.1.2009 – 1 StR 158/08, BGHSt 53, 145 (158). 
1017  Fischer, StGB, § 223 Rn. 7; Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 7. 
1018  BGH, Urt. v. 25.9.1952 – 3 StR 742/51, NJW 1953, 1440 (1440): jedenfalls unregelmäßiges Kurzschnei-

den der Haupthaare, wenn dies zu einer Entstellung der Person führt. Andernfalls möglicherweise keine 

unangemessene, schlimme Behandlung; BGH, Urt. v. 5.7.1966 – 5 StR 280/66, NJW 1966, 1763 (1763); 

BGH, Beschl. v. 17.4.2008 – 4 StR 634/07, NStZ-RR 2009, 50; einschränkend OLG München, Beschl. v. 

9.7.2010 – 2 Ws 571/10, NJW 2010, 3527 (3529). H. M.: vgl. Fischer, StGB, § 223 Rn. 7; einschränkend 

Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 9; ablehnend Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 8. 
1019  Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 3; Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 11. 
1020  BGH, Urt. v. 10.2.2011 – 4 StR 566/10, NStZ 2011, 456 (457). 
1021  Bei dauerhaftem Verlust ist § 226 Abs.1 Nr. 1 StGB erfüllt. 
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das subjektive Empfinden der betroffenen Person, sondern das eines objektiven Betrach-

ters1022. Allerdings sind dabei subjektive Faktoren weiterhin zu berücksichtigen, wenn sie 

objektivierbar sind – bspw. besondere Schmerzempfindlichkeit1023. 

Anhaltspunkte für die nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung sollen Dauer und Intensität 

der Einwirkung sein1024. Unerheblich sollen Beeinträchtigungen sein, die nur Lästigkeits-

charakter besitzen, wie Schweißausbruch, Herzklopfen oder Durchfall1025. Nicht nur un-

erheblich sind hingegen Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schlaflosigkeit oder 

Schwindelgefühl1026. Die Auflistung dieser Auswirkungen zeigt eine gewisse Beliebigkeit 

im Ergebnis, denn weshalb genau Magenschmerzen oder Übelkeit erheblich, Durchfall 

hingegen unerheblich sein soll, erschließt sich nicht ohne Weiteres, denn bei sämtlichen 

dieser Merkmale handelt es sich um negative Veränderungen der Magen-Darm-Tätigkeit, 

die vorübergehenden Charakter und vergleichbare Intensität aufweisen.  

Die in der Kommentarliteratur und Rechtsprechung für die Abgrenzung unerheblicher von 

nicht nur unerheblichen Beeinträchtigungen angeführten Beispiele, zeigen, dass es stets 

um Auswirkungen bei der betroffenen Person geht, die bewertet werden1027. Die Defini-

tion spricht jedoch in aktiver Form von der Beeinträchtigung1028. Wenn tatsächlich die 

Auswirkungen beim Opfer maßgebend sein sollen, müsste passivisch formuliert werden, 

dass „beeinträchtigt wird“. Möglicherweise ist gerade diese Unschärfe der Begrifflichkeit 

dafür relevant, dass nicht nach Intensität und Dauer der Auswirkung – zwei durchaus ge-

eigneten Kriterien für den Erheblichkeitsmaßstab – entschieden wird, sondern auch die 

Qualität der Einwirkungshandlung in der Bewertung mitschwingt. Die Intensität oder 

Dauer der Einwirkung hingegen kann nicht maßgebend sein, wenn der Körperlichkeits-

bezug nicht zwingend eine körperliche Einwirkung voraussetzt1029. 

Wenn aber allein die Auswirkung für die Erheblichkeit entscheidend ist, dann ist auf deren 

Dauer und Intensität der Auswirkung abzustellen. Die Kriterien stehen relational zueinan-

der. Kürzere körperliche Reaktionen, müssen intensiver ausfallen und umgekehrt. Dem-

zufolge reichen vergleichsweise milde, jedoch lang andauernde körperliche Beeinträchti-

gungen, wie Schlaflosigkeit aus, um die Erheblichkeitsschwelle zu überschreiten.1030. 

                                                                 
1022  BGH, Urt. v. 14.1.2009 – 1 StR 158/08, BGHSt 53, 145 (158) = NJW 2009, 1360 (1363); OLG Düssel-

dorf, Beschl. v. 29.5.1991 – 5 Ss 168/91 - 58/91 I, NJW 1991, 2918 (2919); Eser, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 223 Rn. 4a; Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 8. 
1023  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 29.5.1991 – 5 Ss 168/91 - 58/91 I, NJW 1991, 2918 (2919); Eser, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 4a; Engländer, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 223 Rn. 6; Lilie, in: 

LK (11. Aufl.), StGB, § 223 Rn. 9. 
1024  Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 4a; Dauer ablehnend: Lilie, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 223 

Rn. 9. 
1025  OLG Köln, Beschl. v. 8.3.1996 – Ss 106/96 - 42, NJW 1997, 2191 (2192); Eser, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 223 Rn. 4a;  
1026  OLG Köln, Beschl. v. 8.3.1996 – Ss 106/96 - 42, NJW 1997, 2191 (2192) mit Verweis auf die Rspr. des 

BayObLG.  
1027  Vgl. die Beispiele bei Lilie, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 223 Rn. 9 und Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, 

§ 223 Rn. 4a. 
1028  Vgl. diese Arbeit oben unter D.IV.1.c)aa); nach Ansicht von Hardtung, JuS 2008, 864 (865) die „beste 

unter den gängigen Definitionen“. 
1029  Widersprüchlich daher Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 4 und 4a. 
1030  Vgl. BGH, Urt. v. 31.10.1995 – 1 StR 527/95, NStZ 1996, 131 (1069); zutreffend abweichend OLG Düs-

seldorf, Beschl. v. 23.5.2002 – 2a Ss 97/02 - 41/02 II, NJW 2002, 2118 bei mehrfacher Schlafstörung, da 

darin nicht mehr als eine unerhebliche körperliche Auswirkung zu sehen ist, denn letztlich handelt es sich 
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Übertragen auf die typischen Einwirkungen bei sexueller Belästigung ist aus diesen Er-

kenntnissen zu folgern, dass immer dann von einer Beeinträchtigung des körperlichen 

Wohlbefindens auszugehen ist, wenn die körperliche Auswirkung der belästigenden 

Handlung beim Belästigungsopfer nach Dauer oder Intensität nicht nur unerheblich ist1031. 

Es kommt nicht auf die nur kurzzeitige Einwirkung des Küssens, Umarmens oder Berüh-

rens der weiblichen Brust an, sondern darauf, was diese Verhaltensweise beim Opfer aus-

lösen. Dabei sind die Tatumstände höchst relevant. Denn das Opfer eines sexuellen Über-

griffs ist aufgrund der wirtschaftlichen und persönlichen Abhängigkeit gezwungen, sich 

arbeitstäglich erneut in den Machtbereich des Täters oder an den Tatort zu begeben. Hierin 

liegt ein wesentlich stärkerer psychischer Druck, der regelmäßig bereits bei geringen Ein-

wirkungen zu somatisch objektivierbaren Auswirkungen führen kann. Diese Verschie-

bung der tatbestandlichen Erheblichkeitsschwelle zu Lasten des Täters ist auch angemes-

sen, denn es sind doch gerade die Tatumstände – die asymmetrische Beziehung zum Opfer 

–, die dem Belästiger die Gelegenheit zur Tat geben oder die Hemmschwelle jedenfalls 

herabsetzen. Oder kurz: wer aufgrund einer Arbeitsbeziehung zum Opfer einen Übergriff 

leicht durchführen kann, muss die erhöhten Konsequenzen seines Verhaltens tragen. Das 

ist vorliegend eine Strafbarkeit nach § 223 Abs. 1 StGB wegen nicht nur unerheblicher 

Auswirkungen, die ein beliebiges Opfer „auf der Straße“ mangels Beziehung zum Täter 

nicht gezeigt hätte. 

(4) Üble und unangemessene Behandlung 

Die Rechtsprechung wendet das Kriterium der unangemessenen Behandlung auf die Fälle 

an, in denen in der Wehrausbildung erschöpfende Zusatzübungen mit Strafcharakter zu 

leisten sind1032. In der Literatur wird teilweise versucht, dadurch den ärztlichen Heilein-

griff aus dem Tatbestand auszuklammern1033. Ein Teil der Literatur geht hingegen zu 

Recht davon aus, dass das Kriterium aus einer Zeit stammt, in der die objektive Zurech-

nung noch nicht als allgemeingültiges Tatbestandsmerkmal etabliert war und misst die-

sem Teil der Definition heute keine Bedeutung mehr bei1034. 

bb) Gesundheitsschädigung 

Gesundheitsschädigung ist das Hervorrufen oder Steigern eines pathologischen Zustan-

des1035. Die Gesundheitsschädigung erfordert insofern mehr als die Beeinträchtigung, da 

                                                                 
um eine nur kurzfristige Störung des für den Schlaf relevanten Hormonhaushaltes. Abzulehnen ist aller-

dings die Begründung, es müssten „die Nerven in einen krankhaften Zustand versetzt werden“ (a. a. O. – 

Hervorhebung durch den Autor). Das dürfte biologisch zu hoch gegriffen sein. Die Interpretation von 

Nervenerregung oder der Nervenimpulse durch das Gehirn sind das Problem und die Ursache eines pa-

thologischen Zustandes. 
1031  Weitergehend Wolters, in: SK, StGB, § 223 Rn. 7, der bei übler, unangemessener Behandlung auch uner-

hebliche Beeinträchtigungen erfassen will; krit. Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 9 Rn. 4; Joecks, 

in: MK, StGB, § 223 Rn. 26; Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 11. 
1032  Vgl. BGH, Urt. v. 3.5.1960 – 1 StR 131/60, BGHSt 14, 269 (271); BGH, Urt. v. 14.1.2009 – 1 StR 

158/08, BGHSt 53, 145. 
1033  Lilie, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 223 Rn. 6, nach dem auch beim nicht einverständlichen Geschlechtsver-

kehr keine üble, unanagemessene Behandlung vorliegen soll; offen gelassen bei BGH, Beschl. v. 

22.11.2006 – 2 StR 382/06, NStZ 2007, 218; a. A. BGH, Urt. v. 10.2.2011 – 4 StR 566/10, bei Miebach, 

NStZ-RR 2012, 225 (225); Sick, Sexuelles Selbstbestimmungsrecht, S. 309.  
1034  Joecks, in: MK, StGB, § 233 Rn. 27; Hardtung, JuS 2008, 864 (866); Murmann, JURA 2004, 102 ff. 
1035  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 223 Rn. 5; Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 5; Fischer, 

StGB, § 223 Rn. 8; Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 28 
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sie erst vorliegt, wenn ein Heilungsprozess erforderlich ist1036. Es genügt aber bereits das, 

wenn auch nur vorübergehende, Herbeiführen einer pathologischen Verfassung, wobei 

die Beeinträchtigung nicht von Dauer zu sein braucht, sie muss aber andererseits über 

lediglich unerhebliche Beeinträchtigungen hinausgehen1037. Eine körperliche Misshand-

lung ist nicht vorausgesetzt, da die Gesundheitsschädigung etwa durch Beibringung ge-

sundheitsschädlicher Stoffe ohne Beeinträchtigung des Wohlbefindens oder der körperli-

chen Unversehrtheit erfolgen kann. 

Streit besteht bei der Frage, ob für die Gesundheitsschädigung eine rein psychische Schä-

digung ausreichend oder eine körperliche Schädigung erforderlich ist. Im Wortlaut ist 

diesbezüglich kein Körperlichkeitskriterium zu finden, was einige Autoren dazu veran-

lasst, psychische Erkrankungen ausreichen zu lassen1038. Hingegen verlangt die Recht-

sprechung auch in dieser Alternative einen somatisch objektivierbaren Zustand und mit 

ihr ein Großteil der Literatur1039. Nach der hier vertretenen Auffassung spricht de lege lata 

mehr dafür, dass der Gesetzgeber von einem zwingenden Körperlichkeitsbezug ausgegan-

gen ist1040. Für die hier allein interessierende Frage der Strafbarkeit sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz ist zu konstatieren, dass diese auch durch eine Gesundheitsschädigung, 

unter denselben Voraussetzungen wie bei einer körperlichen Misshandlung, d. h. unter 

Hervorbringung einer somatischen Reaktion des Opfers, die nicht nur unerheblich sein 

darf, zu einer Strafbarkeit wegen § 223 Abs. 1 StGB führen kann. 

cc) Kausalität und objektive Zurechnung 

Da es für die Körperverletzung stets auf die körperlichen Auswirkungen beim Opfer an-

kommt, stellt sich die Frage, ob die Auswirkungen dem Täter zuzurechnen sind. Das be-

darf keiner Diskussion in den Fällen der direkten körperlichen Auswirkung – z. B. wenn 

der Täter beim Opfer ein Hämatom verursacht das an der Stelle entsteht, an welcher der 

Täter zugegriffen hat. Anders stellt sich das für die Fälle indirekter körperlicher Auswir-

kungen dar, die quasi einen Umweg über die Psyche des Opfers nehmen, bevor sie auf-

treten – vgl. Abwandlung 3 zu o.g. Beispielsfall 1. Ob Kausalität vorliegt, lässt sich – wie 

regelmäßig – unproblematisch feststellen: die Einwirkung des Täters lässt sich nicht weg-

denken ohne dass der Erfolg entfällt. Etwas Anderes könnte aber für die ebenfalls erfor-

derliche, zu Recht weit verbreitete Lehre von der objektiven Zurechnung gelten. Es muss 

sich gerade die vom Täter durch seine Handlung geschaffene oder gesteigerte, rechtlich 

missbilligte Gefahr im tatbestandlichen Erfolg realisiert haben1041. Indem der Täter auf 

das Opfer mit sexueller Intention übergreift, schafft er unzweifelhaft die rechtlich miss-

                                                                 
1036  Vgl. zu den Schwierigkeiten, die Gesundheit und den Zustand ihrer Schädigung medizinisch zutreffend 

zu erfassen Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 30. 
1037  BGH, Urt. v. 3.12.1997 – 2 StR 397/97, NStZ 1999, 132 (132) m. w. N. zur Rechtsprechung. 
1038  Eser, in: Schönke/Schröder, StGB, § 223 Rn. 6; Wolters, in: SK, StGB, § 223 Rn. 23; Joecks, in: MK, 

StGB, § 223 Rn. 30; Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 9 Rn. 5; Hardtung, JuS 2008, 864 (867). 
1039  BGH, Urt. v. 3.12.1997 – 2 StR 397/97, NStZ 1999, 132 (132); BGH, Urt. v. 9.10.2002 – 5 StR 42/02, 

BGHSt 48, 34 (37) = NJW 2003, 150 (153); NStZ 2003, 149 (150); BGH, Beschl. v. 18.7.2013 – 4 StR 

168/13, NJW 2013, 3383 (3383); ; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 223 Rn. 5; Fischer, StGB, § 223 Rn. 

12; Paeffgen, in: NK, StGB, § 223 Rn. 15; Lilie, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 223 Rn. 15; Engländer, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 223 Rn. 7. 
1040  Vgl. dieser Arbeit unter D.IV.1.b). De lege ferenda mag es sinnvoll sein, aufgrund der Erkenntnisse der 

neueren Medizin über die Zusammenhänge zwischen Geist und Körper, künftig auch rein psychische Er-

krankungen einzubeziehen. 
1041  Kühl, StR AT, § 4 Rn. 43; Fischer, StGB, Vor. § 13 Rn. 25; Frisch, JuS 2011, 205 (209). 
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billigte Gefahr, dass das Opfer eine Körperverletzung erleidet. Ausnahmen durch Sozial-

adäquanz oder erlaubtem Mindestrisiko sind selbst dann nicht vorstellbar, wenn es sich 

um eine berufliche Tätigkeit auf engstem Raum handelt, die körperliche Berührungen un-

vermeidbar machen, denn für die hier zu untersuchenden Fälle der Köperverletzung ist 

ein Sexualbezug erforderlich. Eine körperliche Berührung mit Bezug zum biologischen 

Geschlecht kann aber nicht mehr als sozialadäquat gelten. In der indirekten körperlichen 

Auswirkung hat sich allein die vom Täter gesetzte Gefahr realisiert, da keines der von der 

Lehre entwickelten Kriterien, die zu einer Ablehnung der Zurechnung beim Täter führen, 

Anwendung findet. Diese betreffen u. a. die Abänderung des Kausalverlaufs durch Dritte 

oder durch die geschädigte Person selbst – beides ist bei den hier in Frage stehenden Fäl-

len nicht einschlägig. Der sog. Pflichtwidrigkeitszusammenhang, nach dem keine Zurech-

nung möglich ist, wenn auch rechtmäßiges Alternativverhalten zum Erfolg geführt hätte, 

ist zu bejahen, da der körperliche Übergriff in der Verhaltensalternative entfiele und mit 

ihm bereits die Kausalität. Auch der Schutzzweckzusammenhang ist unproblematisch ge-

geben.  

dd) Subjektive Anforderungen 

Der Täter muss wenigstens bedingt vorsätzlich handeln1042. Eine rohe Gesinnung ist nicht 

erforderlich1043. Allerdings muss der Vorsatz auf die Begehung einer körperlichen Miss-

handlung oder Gesundheitsschädigung gerichtet sein; aus welchem Grund – also z. B. 

auch im Scherz – ist ohne Bedeutung1044. Es spielt daher keine Rolle, ob die sexuelle 

Belästigung unter gezielter Ausnutzung der hierarchischen Position erfolgt oder auf der 

Weihnachtsfeier. Der Täter eines solchen Übergriffs nimmt auch in der mildesten Bege-

hungsweise in Kauf, dass das körperliche Wohlbefinden des Opfers beeinträchtigt wird, 

indem er auf den Körper desselben einwirkt. Deshalb können nur gravierende Abwei-

chungen vom Kausalverlauf zur Verneinung des Vorsatzes führen. 

d) Versuch, Vollendung, Strafantrag 

Der Versuch ist nach § 223 Abs. 2 StGB möglich. Die Tat ist vollendet mit Eintritt des 

ersten Misshandlungserfolgs. Für die Verfolgung ist ein Strafantrag nach § 230 Abs. 1 

StGB erforderlich, sofern nicht das besondere öffentliche Interesse zu bejahen ist. Das ist 

nach RiStBV Nr. 234 dann der Fall, wenn dem Opfer wegen seiner persönlichen Bezie-

hung zum Täter nicht zugemutet werden kann, einen Strafantrag zu stellen, und die Straf-

verfolgung ein gegenwärtiges Anliegen der Allgemeinheit ist. Andererseits kann auch der 

Umstand beachtlich sein, dass der Verletzte auf Bestrafung keinen Wert legt.  

e) Zwischenfazit  

Nach der hier vertretenen Auffassung kommt eine Körperverletzung, ggf. als Versuch, in 

Betracht, da der Täter stets in Kauf nimmt, das Opfer in seinem Wohlbefinden oder seiner 

Integrität zu beeinträchtigen. Auch wenn dies nicht stets das vorrangige Ziel des Täters 

ist, so ist es ihm jedenfalls gleichgültig. 

                                                                 
1042  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 223 Rn. 6; Fischer, StGB, § 223 Rn. 52; Eser, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 223 Rn. 65. 
1043  Lilie, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 223 Rn. 19; Joecks, in: MK, StGB, § 223 Rn. 55. 
1044  BGH, Beschl. v. 19.10.1999 – 4 StR 467/99, NStZ-RR 2000, 106 (106). 
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Die Hürden des objektiven Tatbestandes sind nicht sehr hoch. Es genügen körperliche 

oder psychische Einwirkungen, wenn diese zu körperlichen Auswirkungen beim Opfer 

führen. Es dürfte regelmäßig ungewiss sein, in welchem Umfang dies bei dem individua-

lisierten Opfer der Fall ist. Jede Person reagiert anders auf einen körperlichen Übergriff. 

Das asymmetrische Verhältnis zwischen Täter und Opfer in Verbindung mit der Abhän-

gigkeit vom Arbeitsplatz wird eher zu einer körperlichen Auswirkung führen als ein 

gleichartiger Übergriff gegenüber einer völlig fremden Person. Dieses Risiko haben be-

reits der Gesetzgeber des BSchG als auch der europäische Richtliniengeber gesehen, auf 

dessen Vorgabe das AGG beruht. Es ist deshalb nur konsequent, wenn auch der strafrecht-

liche Täter die Folgen seines leichteren Zugriffs auf das Opfer zu tragen hat.  

Die eingangs dargestellten Beispielsfälle sind nach alledem wie folgt zu beantworten: Im 

Ausgangsfall handelt es sich um bei dem empfundenen Ekel um eine nicht-körperliche 

Emotion, die eine Strafbarkeit nicht zu begründen vermag. In Abwandlung 1 reichen Übel-

keit und die Eintrübung des Konzentrationsvermögens nicht aus. Indem sich S jedoch 

Übergeben hat, zeigt sie körperliche Auswirkungen, die nach der Rechtsprechung auch 

nicht mehr nur unerheblich sind. A hat sie durch den kräftigen Griff an die Brust körper-

lich misshandelt. Die von S in Abwandlung 2 empfundenen Schmerzen sind für sich ge-

nommen bereits eine ausreichende körperliche Auswirkung und damit Beeinträchtigung 

des Wohlbefindens. Die weitere Folge des krankhaften Haarausfalls stellt in Abwandlung 

3 eine Gesundheitsschädigung dar. Diese ist dem A auch objektiv zurechenbar, da sich 

hierin der von ihm gesetzte körperliche Übergriff fortsetzt. In Abwandlung 4 schließlich 

hat A eine Integritätsverletzung durch Substanzschädigung begangenen. Ein Heilungsvor-

gang des Körpers von S ist hierdurch erforderlich geworden. Von einer Gesundheitsbe-

schädigung kann jedoch bei einem „blauen Fleck“ noch nicht gesprochen werden. 

f) Täterschaft und Teilnahme 

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln zu Täterschaft und Teilnahme.  

2. § 229 StGB – Fahrlässige Körperverletzung 

a) Einleitung 

Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz kann nach § 3 Abs. 4 AGG bezweckt oder be-

wirkt werden1045. Die Bewirken-Alternative erfordert nach h. M. weder vorsätzliches noch 

fahrlässiges Handeln des Täters, sondern schlichtes Verursachen der Belästigung des Op-

fers1046. Bewirken kann der Täter die sexuelle Belästigung damit jedenfalls auch durch 

fahrlässiges Handeln. Ist beim sexuellen Belästiger Körperverletzungsvorsatz nicht fest-

zustellen, kommt eine Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung in Betracht, § 229 

i. V. m. §§ 15, 16 Abs. 1 Satz 2 StGB.  

Bei den Fahrlässigkeitsdelikten besteht in der Literatur Einigkeit nur darin, dass Vieles 

noch ungeklärt ist und weiterer Diskussion bedarf1047. So ist bereits der genaue Inhalt des 

Fahrlässigkeitsbegriffs nicht abschließend gesichert; eine gesetzliche Definition im StGB 

                                                                 
1045  Ein solches Verursachungsverbot berücksichtigt nicht das im Strafrecht erforderliche strafwürdige Un-

recht. Vgl. Kühl, StR AT, § 17 Rn. 9. 
1046  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. f) aa). 
1047  Vgl. den Überblick über die verschiedenen Auffassungen bei Paeffgen, in: NK, StGB, § 229 Rn. 6 ff. 
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fehlt. Darüber hinaus sind Fragen zum Maßstab der erforderlichen Sorgfaltspflichtverlet-

zung und zu deren Einordnung im Rahmen des Prüfungsaufbaus umstritten. Eine Beschäf-

tigung mit diesen Fragen des Deliktsaufbaus verbietet sich in der vorliegenden Arbeit. 

Stattdessen gilt es – nachdem die Voraussetzungen des Erfolgseintritts bereits bei § 223 

StGB dargestellt sind – abzuprüfen, ob Anhaltspunkte bestehen, die eine Zurechnung des 

Taterfolgs zum Belästiger ausschließen.  

b) Tatbestand 

aa) Eintritt und Verursachung des tatbestandlichen Erfolgs 

Die Körperverletzung bei § 229 StGB entspricht sachlich dem Begriff des § 223 StGB1048, 

d. h. die Verletzungshandlung ist mit § 223 StGB identisch und umfasst sowohl die kör-

perliche Misshandlung als auch die Gesundheitsbeschädigung1049. Diesbezüglich kann auf 

die obigen Ausführungen verwiesen werden. § 229 StGB enthält keinen subjektiven Tat-

bestand und erfordert entsprechend kein vorsätzliches Handeln; ausreichend ist, dass der 

Täter den tatbestandlichen Erfolg fahrlässig verursacht hat. Fahrlässig handelt nach An-

sicht der Rechtsprechung und der h. M. des Schrifttums, wer eine objektive Sorgfalts-

pflichtverletzung begeht, sofern er diese nach seinen subjektiven Kenntnissen und Fähig-

keiten vermeiden konnte und wenn gerade die Pflichtwidrigkeit objektiv und subjektiv 

vorhersehbar den Erfolg herbeigeführt hat1050. Die subjektiven Merkmale sind im Rahmen 

der individuellen Vorwerfbarkeit zu prüfen1051. 

Da es für die Körperverletzung stets auf die körperlichen Auswirkungen beim Opfer an-

kommt, stellt sich die Frage, ob die Auswirkungen dem Täter zurechenbar sind. Das be-

darf keiner Diskussion in den Fällen der direkten körperlichen Auswirkung – z. B. wenn 

der Täter beim Opfer ein Hämatom verursacht das an der Stelle entsteht, an welcher der 

Täter fahrlässig zugegriffen hat. Anders sieht es möglicherweise in den Fällen indirekter 

körperlicher Auswirkungen aus, die quasi einen Umweg über die Psyche des Opfers neh-

men, bevor sie auftreten1052. Der erforderliche Kausalzusammenhang lässt sich in beiden 

Fällen jedoch regelmäßig unproblematisch feststellen: die Einwirkung des Täters lässt 

sich nicht wegdenken ohne dass der Erfolg entfällt.  

bb) Objektive Sorgfaltspflichtverletzung, Vorhersehbarkeit, Zurechnung 

Die zu beachtende Sorgfaltspflicht folgt bei sexueller Belästigung aus den Vorschriften 

des AGG, dessen in § 1 AGG erklärtes Ziel es ist, Benachteiligungen – u. a. wegen des 

                                                                 
1048  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 229 Rn. 2; Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 229 

Rn. 2; Hardtung, in: MK, StGB, § 229 Rn. 2; Paeffgen, in: NK, StGB, § 229 Rn. 4. 
1049  Hardtung, in: MK, StGB, § 229 Rn. 2; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 229 Rn. 2. 
1050  BGH, Urt. v. 22.11.2000 – 3 StR 331/00, NStZ 2001, 143 (144); BGH, Urt. v. 26.5.2004 – 2 StR 505/03, 

BGHSt 49, 166 (174); Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 229 Rn. 5; A. A. die Vertreter der „Risikoerhö-

hungstheorie“, nach deren Auffassung eine Sorgfaltspflichtverletzung bereits nicht erforderlich, statt des-

sen allein die objektive Zurechnung ausschlaggebend sei; vgl. hierzu die Nachweise bei Kühl, StR AT, § 

17 Rn. 21a. 
1051  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. IV. 2. c). 
1052  Vgl. Abwandlung 3 zu o. g. Beispielsfall 1. 
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Geschlechts in Form sexueller Belästigung gem. § 3 Abs. 4 AGG – zu verhindern. Nor-

madressat ist nach § 7 Abs. 1 AGG jedermann1053.  

Der Maßstab, der für die Feststellung einer objektiven Sorgfaltspflichtverletzung anzule-

gen ist, entspricht nach Rechtsprechung und h. M. dem eines durchschnittlich gewissen-

haften und besonnenen Teilnehmers des jeweiligen Verkehrskreises1054. Ob positives oder 

negatives Sonderwissen bzw. Sonderkönnen, also individuelle Fähigkeiten oder Defizite 

der Person zu berücksichtigen sind, ist umstritten. Nach h. M. muss der Täter besondere 

Fähigkeiten oder Kenntnisse über die er verfügt auch einsetzen1055. Sie werden ihm bei 

der Sorgfaltspflichtverletzung zugerechnet. Defizite hingegen werden von der h. M. nur 

im Rahmen der Schuldfrage berücksichtigt1056.  

Der Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs muss nach h. M. objektiv vorhersehbar sein, denn 

nur wenn der Erfolg voraussehbar ist, kann er bei der Steuerung seines Verhaltens vom 

Täter zur Vermeidung schädlicher Auswirkungen einkalkuliert werden1057. Die Einzelhei-

ten des durch das pflichtwidrige Verhalten in Gang gesetzten Kausalverlaufs brauchen 

dagegen nicht vorhersehbar zu sein1058. Wer dabei die Tatbestandsverwirklichung nicht 

erkennt, weil er die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen und seinen 

persönlichen Fähigkeiten verpflichtet wäre, handelt unbewusst fahrlässig. Derjenige, der 

seine Pflichten erkennt und im Vertrauen darauf handelt, dass die negative Folge nicht 

eintritt, handelt bewusst fahrlässig1059.  

Der Erfolg muss dem Täter auch objektiv zurechenbar sein. Das ist bei Fahrlässigkeitsde-

likten insbesondere dann nicht mehr der Fall, wenn der Erfolg außerhalb des Schutz-

zwecks der Sondernorm liegt oder wenn der Erfolg seine Ursache nicht mehr in der 

Pflichtwidrigkeit des Täters hat, sondern auch dann mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit eingetreten wäre, wenn der Täter sich pflichtgemäß verhalten hätte1060.  

Der Arbeitgeber hat nach § 12 AGG Maßnahmen zum Schutz vor Benachteiligungen zu 

treffen und dergleichen zu ergreifen, wenn es zu einer Benachteiligung gekommen ist. 

Gemäß § 7 Abs. 1 AGG dürfen Beschäftigte von keiner Person benachteiligt werden – 

jedenfalls nicht aus einem oder mehreren der in § 1 AGG genannten Gründe. Diese Son-

dernorm konkretisiert die Sorgfaltspflicht, die allen Personen im Rahmen des gesetzlichen 

Anwendungsbereichs obliegt. Der Arbeitgeber selbst handelt mithin sorgfaltspflichtig, 

                                                                 
1053  Freilich haftet nach dem AGG nur der Arbeitgeber für eine Verletzung, § 12 AGG; vgl. hierzu auch diese 

Arbeit unter D. III. 3. b). 
1054  BGH, Urt. v. 19.4.2000 – 3 StR 442/99, NJW 2000, 2754 (2758); BGH, Urt. v. 14.3.2003 – 2 StR 239/02, 

NStZ 2003, 657 (658) Rn. 8; BGH, Urt. v. 1.2.2005 – 1 StR 422/04, NStZ 2005, 446 (447) Rn. 7; Kühl, 

in: Lackner/Kühl, StGB, § 15 Rn. 37; Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, StGB, § 15 Rn. 

133; „objektive Maßstabsperson“ Fischer, StGB, § 15 Rn. 16; Kühl, StR AT, § 17 Rn. 25 m. w. N.; 

Kaspar, JuS 2012, 16 (20). 
1055  Fischer, StGB, § 15 Rn. 17a; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 229 Rn. 6; Sternberg-Lieben/Schuster, 

in: Schönke/Schröder, StGB, § 15 Rn. 138 ff.: Kühl, StR AT, § 17 Rn. 31; Kaspar, JuS 2012, 16 (20). 
1056  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 15 Rn. 38; Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

15 Rn. 132; Fischer, StGB, § 15 Rn. 17a; weitere Nachweise der h. M. bei Kühl, StR AT, § 17 Rn. 25. 

A. A. die Vertreter der „Theorie von der individuellen Sorgfaltswidrigkeit“ vgl. die Nachweise zu Vertre-

tern dieser Ansicht bei Kühl, StR AT, § 17 Rn. 27 Fn. 57. 
1057  Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, StGB, § 15 Rn. 125. 
1058  BGH, Urt. v. 22.11.2000 – 3 StR 331/00, NStZ 2001, 143 (144). 
1059  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 15 Rn. 35. 
1060  Sog. „Vermeidbarkeitstheorie“: BGH, Beschl. v. 6.11.1984 – 4 StR 72/84, BGHSt 33, 61 (63); Hirsch, in: 

LK (11. Aufl.), StGB, § 229 Rn. 7.  
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wenn er keine Schutzmaßnahmen vor sexueller Belästigung ergreift, diese nicht ahndet 

oder sie gar selbst vornimmt.  

Dass die Benachteiligung, respektive die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu einem 

Schaden für die betroffene Person führen kann, ergibt sich aus § 15 AGG. Der Gesetzge-

ber bringt dadurch zum Ausdruck, dass die Verletzung der Sorgfaltsnorm zu einem Scha-

den führt, der zu ersetzen ist. Für den Normadressaten bedeutet dies, dass er damit rechnen 

muss, bei einer Verletzung der Norm einen Schaden zu verursachen. Dass dieser infolge 

einer sexuellen Belästigung darin liegen kann, dass die betroffene Person körperliche Aus-

wirkungen zeigt, welche die Qualität einer körperlichen Misshandlung oder Gesundheits-

schädigung aufweisen, ist jedenfalls bei einer körperlichen Einwirkung objektiv vorher-

sehbar. 

Von einem atypischen Kausalverlauf, der die objektive Zurechnung unterbricht, kann 

nicht gesprochen werden. Es stellt eine doch geradezu typische Folge dar, dass eine Per-

son, die einen körperlichen sexuellen Übergriff erlitten hat und weiterhin regelmäßig dem 

Täter im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit – die ja nicht zum Selbstzwecke ausgeübt 

wird1061 – begegnet oder sogar mit diesem im Rahmen eines Über-Unterordnungsverhält-

nisses zusammenarbeiten muss, mit körperlichen Auswirkungen aufgrund der psychi-

schen Belastung reagiert. Keines der in Rechtsprechung unter Literatur verwendeten Zu-

rechnungskriterien vermag den Zurechnungszusammenhang zu unterbrechen. Der Erfolg 

liegt im Schutzbereich des AGG das nach § 1 AGG das Ziel verfolgt, Benachteiligungen 

zu verhindern. Der Pflichtwidrigkeitszusammenhang ist gegeben, da der Erfolg bei gehö-

riger Sorgfalt – d. h. nicht belästigendem Verhalten – mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit vermieden worden wäre. Auf Tatbestandsebene bestehen mithin regelmä-

ßig keine Ansatzpunkte, die eine Strafbarkeit nach § 229 StGB entfallen lassen könnten. 

c) Persönliche Vorwerfbarkeit 

Der Täter muss nach der h. M. aufgrund seiner individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse 

in der Lage sein, die objektive Sorgfaltspflicht zu erfüllen1062. Ist er es nicht, kann ihm 

kein Schuldvorwurf gemacht werden. Gleiches gilt für die Vorhersehbarkeit des Erfolgs. 

Zwar muss der Täter nach Ansicht der ständigen Rechtsprechung die Einzelheiten nicht 

im Detail vorhersehen können, aber doch ihrem Gewicht nach im Wesentlichen1063. 

d) Zwischenfazit  

Für die Frage nach der Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverletzung ist letzten Endes 

entscheidend, ob dem sexuellen Belästiger die Sorgfaltspflichtverletzung vorgeworfen 

werden kann, also ob diese für ihn vermeidbar und vorhersehbar war. Da es für die Be-

antwortung auf die Person des Belästigers ankommt, kann hier eine allgemeingültige Fest-

stellung nicht getroffen werden. Es dürfte jedoch kaum Fälle geben, in denen eine durch-

schnittliche erwachsene Person, die eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz begeht, die 

darin liegende Pflichtverletzung nicht erkennt und den mit ihr verbundenen Erfolg nicht 

                                                                 
1061  Vgl. Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 70 ff.  
1062  Kühl, StR AT, § 17 Rn. 90. 
1063  BGH, Beschl. v. 25.9.1990 – 4 StR 359/90, BGHSt 37, 179 (180); BGH, Urt. v. 8.9.1993 – 3 StR 341/93, 

BGHSt 39, 322 (324); BGH, Urt. v. 22.11.2000 – 3 StR 331/00, NStZ 2001, 143 (174); BGH, Urt. v. 

20.11.2008 – 4 StR 328/08, BGHSt 53, 55 (59). 
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vorhersehen kann. Es mag allenfalls in Ausnahmekonstellationen so sein, dass eine äu-

ßerst milde Einwirkung zu einer krass überproportionalen Auswirkung führt, die nicht 

vorhersehbar war. In der Regel aber jedenfalls eine fahrlässige Körperverletzung zu beja-

hen sein, wenn deren objektive Tatbestandsmerkmale gegeben sind und der Täter nicht 

vorsätzlich gehandelt hat. 

e) Täterschaft und Teilnahme 

Eine Teilnahme am Fahrlässigkeitsdelikt kommt mangels vorsätzlicher Haupttat nicht in 

Betracht. Eine fahrlässige mittelbare Täterschaft wird zu Recht überwiegend abgelehnt, 

da die nach der Tatherrschaftslehre erforderliche Beherrschung des Tatnächsten durch den 

Tatmittler mindestens zweifelhaft ist und im Übrigen der Rückgriff auf dieses Institut 

wegen täterschaftlicher Fahrlässigkeitshaftung nicht erforderlich ist1064. 

Fahrlässige Mittäterschaft wird von einem großen Teil der Literatur befürwortet, auch 

wenn eine ausdrückliche Anerkennung durch die Rechtsprechung bislang noch nicht er-

folgt ist1065. Die Anforderungen, die an die fahrlässige Mittäterschaft zu stellen sind, ent-

sprechen weitgehend denen der vorsätzlichen Begehung1066.  

3. § 225 StGB – Misshandlung von Schutzbefohlenen 

a) Einleitung 

Nach Ansicht der h. M. in der Literatur handelt es sich bei § 225 StGB teilweise um eine 

Qualifikation des Grundtatbestandes § 223 StGB1067. Auf Qualifikationen wird in dieser 

Untersuchung nicht eingegangen, da sie für die hier zu stellende Frage, ob ein sexueller 

Belästiger überhaupt wegen Körperverletzung bestraft werden kann, nicht zu einem Er-

kenntnisgewinn führen. Zwar kann es für den Täter einen gewaltigen Unterschied darstel-

len, ob er aus § 223 StGB oder z. B. §§ 227, 223 StGB bestraft wird. Die für die Qualifi-

kationen erforderlichen zusätzlichen Tathandlungen oder -folgen sind jedoch von den se-

xuellen Verhaltensweisen des § 3 Abs. 4 AGG und den für typisch gehaltenen Begehungs-

weisen einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz1068 regelmäßig nicht umfasst. Ob der 

Täter also im Einzelfall statt aus § 223 StGB wegen gefährlicher oder schwerer Körper-

verletzung bestraft wird, hängt allein von den Umständen des Einzelfalls ab. Aus diesem 

Grund ist auch § 225 StGB nur insoweit von Interesse als es sich bei der Vorschrift nicht 

um eine Qualifikation, sondern um ein eigenständiges Delikt handelt.  

                                                                 
1064  Kühl, StR AT, § 20 Rn. 10; Joecks, in: MK, StGB, § 25 Rn. 287; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 25 Rn. 109. 
1065  Vgl. den Streitstand hierzu bei Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 25 Rn. 111; zum Bedürfnis 

für das Institut und zur Rspr. siehe Fischer, StGB, § 25 Rn. 49 ff. 
1066  Vgl. hierzu Joecks, in: MK, StGB, § 25 Rn. 275 ff.; Heine/Weißer, in: Schönke/Schröder, StGB, § 25 Rn. 

115 ff. 
1067  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 225 Rn. 1; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 1; Stree/Stern-

berg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 225 Rn. 1/2 (noch anders in 28. Auflage); Fischer, StGB, § 

225 Rn. 2; Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 3; Engländer, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 225 Rn. 1; 

Wolters, in: SK, StGB, § 225 Rn. 2; a. A. Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 10 Rn. 2 (reines Sonder-

delikt); diff. Paeffgen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 2 zwar unechtes Sonderdelikt das aber stets eine körperli-

che Symptomatik fordert. 
1068  Vgl. diese Arbeit unter D. IV. 2. e). 
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b) Rechtsgut 

§ 225 StGB schützt die körperliche Unversehrtheit bestimmter Personen, die in einem von 

der Vorschrift umfassten Schutzverhältnis zum Täter stehen1069. Zusätzlich zum Schutz 

aus § 223 StGB wird hier teilweise auch die psychische Integrität erfasst. 

c) Tatbestand 

aa) Geschützte Personen 

Opfer einer Misshandlung von Schutzbefohlenen können nur Personen unter achtzehn 

Jahren sein oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Personen, § 225 Abs. 1 

StGB.  

Das Alter betreffend kommen hier primär Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnisse in 

Betracht, die sich regelmäßig durch das geringe Alter der Beschäftigten auszeichnen. 

Ebenso sind aber auch Aushilfsverhältnisse oder Arbeitsverhältnisse während der Schul-

ferien denkbar1070.  

                                                                 
1069  Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 2; Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

225 Rn. 3. 
1070  Die vom Gesetzgeber getroffene Unterscheidung zwischen Körperverletzungen unter voneinander unab-

hängigen Personen und solchen innerhalb von besonderen Schutzverhältnissen zeigt die in solchen Ver-

hältnissen liegende größere Gefahr für das Schutzgut, der durch Erweiterungen des Tatbestandes und An-

passung des Strafrahmens Rechnung getragen wird. Gleichzeitig enthält § 225 StGB aber auch eine Aus-

sage dazu, dass diese Gefahr nur für junge oder wehrlose Personen anerkannt wird, da eine diesbezüglich 

unauffällige Person dem strafrechtlichen Schutz nicht unterfällt. Da diese aber gleichwohl in einem 

Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehen kann, liegt für den Gesetzgeber die tatbestandsspezifische Gefahr in 

der erhöhten Wehrlosigkeit oder Gehemmtheit der genannten Personengruppen. Oder anders ausgedrückt: 

ein Opfer ohne diese Merkmale kann sich und hat sich nach Auffassung des Gesetzgebers zur Wehr zu 

setzen.  

 Ob diese Auffassung zutrifft, ist fraglich. Dass junge und aufgrund Alter oder Gebrechlichkeit wehrlose 

Personen eher einem Angriff nach § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB zum Opfer fallen können als durchschnittlich 

wehrhafte Personen mag noch zutreffen. Ob hingegen der dem fragmentarischen Charakter des Straf-

rechts geschuldete, eingeschränkte Schutz der körperlichen und seelischen Integrität besonders schutzbe-

dürftiger Personen innerhalb eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses angemessen gewählt wurde, ist zwei-

felhaft. Die Grenzziehung, nach der nur wehrlose Personen oder solche unter achtzehn Jahren geschützt 

sind, erscheint willkürlich wie folgendes Beispiel zeigt: Es sei die A eine Auszubildende, die nach errei-

chen der allgemeinen Hochschulreife während ihres 19. Lebensjahres eine Ausbildung beginnt. Wird sie 

von der ausbildenden Person sexuell belästigt, ohne dass körperliche Auswirkungen auftreten, liegt auch 

bei einer quälenden Behandlung kein Straftatbestand vor, da sie über der Altersgrenze liegt. Anders bei 

ihrer Kollegin K die noch keine achtzehn Jahre alt ist. Man mag mit dem Gesetzgeber sagen, dass K jün-

ger und daher schutzbedürftiger sei. Diese Auffassung erfasst jedoch nicht, dass nicht allein das Alter und 

die damit nur möglicherweise verbundene Gehemmtheit die Schutzbedürftigkeit soweit erhöht, dass sie 

für das Strafrecht relevant wird. Dieser Auffassung kann daher nicht gefolgt werden, denn für beide Per-

sonen ist vorrangig das Unterordnungsverhältnis gegenüber der ausbildenden Person der relevante Um-

stand, der zu einer Gefährdung und Verletzung der seelischen Integrität führt. Wenn aber die Unterord-

nung in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ausschlaggebend ist, führt die Begrenzung auf vermeintlich 

besonders gefährdete Personengruppen zu einer Privilegierung des Täters. Dieser kann bei wehrhaften 

Personen über achtzehn Jahren im Fall der Nr. 4 erheblichen psychischen Schaden verursachen, ohne dass 

dies zu einer Strafbarkeit führt. Dabei liegt stets die dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis innewohnende 

Abhängigkeit vor. Diese muss der Täter anders als bei § 174 StGB nicht bewusst ausnutzen, sie ermög-

licht aber regelmäßig das für § 225 StGB tatbestandliche Täterverhalten.  

 Konsequenterweise ist de lege ferenda auf die Beschränkung auf wehrlose Personen oder solche unter 

achtzehn Jahren bei § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB zu verzichten. Alternativ wäre auch eine Erweiterung des 
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Wehrlos sind Personen, die sich gegen eine Misshandlung nicht zur Wehr setzen kön-

nen1071. Sie müssen jedoch nicht hilflos sein1072. Die Wehrlosigkeit muss gerade auf der 

Gebrechlichkeit oder der Krankheit beruhen. Nicht ausreichend ist es, wenn der Täter die 

Wehrlosigkeit im Tatverlauf herbeiführt1073. Gebrechlich ist, wer infolge hohen Alters o-

der Behinderung nur noch eingeschränkt körperlich bewegungsfähig ist1074. Krankheit ist 

ein pathologischer Zustand, der – im Gegensatz zur Gebrechlichkeit – von vorübergehen-

der Natur ist1075.  

bb) Schutzverhältnis zwischen Täter und Opfer 

§ 225 StGB kennt vier Beziehungsverhältnisse zwischen Täter und Opfer aus denen her-

aus die Tathandlung zu erfolgen hat. § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB springt ins Auge: Unter-

ordnung im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses. Für die Frage nach der Straf-

barkeit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz können die übrigen Schutzverhältnisse zu-

nächst außer Betracht bleiben.  

(1) Dienst- oder Arbeitsverhältnis 

Das Opfer muss dem Täter in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis untergeordnet sein. 

Erfasst ist jedes öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Dienst- oder Arbeitsverhältnis 

und zwar unabhängig von dessen Entstehung, Inhalt, Entgeltlichkeit oder Rechtswirksam-

keit1076. Da für die Reichweite der unter § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB fallenden Verhältnisse 

die aus ihnen resultierende Abhängigkeit des Opfers entscheidend ist, zählen auch arbeit-

nehmerähnliche Verhältnisse dazu, die aufgrund von Art und Umfang ihres Inhalts zu 

einer Abhängigkeit des Opfers führen1077. 

Für die sexuelle Belästigung wurde festgestellt, dass der Anwendungsbereich des AGG 

mit dem Zugang der Bewerbung eröffnet ist und für alle sexuellen Belästigungsfälle be-

steht, die auf Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zurückzuführen sind1078. Dies um-

                                                                 
Grundtatbestandes der Körperverletzung auf rein psychisch bleibende Auswirkungen möglich, was je-

doch mit deutlich weitreichenderen Veränderungen verbunden wäre. 
1071  Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 4. 
1072  Hilflos ist, wer sich selbst nicht helfen kann, Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 849, 

Stichwort „hilflos“. Wer fliehen kann ist nicht hilflos, kann aber bereits wehrlos sein, Hardtung, JuS 

2008, 1060 (1060). Vgl. zur Unterscheidung auch Fischer, ZStW 112 (2000), 75 (80 f.). 
1073  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 225 Rn. 2; Fischer, StGB, § 225 Rn. 3; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), 

StGB, § 225 Rn. 4. 
1074  Fischer, StGB, § 225 Rn. 3; Hardtung, JuS 2008, 1060 (1060) „dauerhaft, nicht mehr ausheilende ge-

sundheitliche Schwächen“ (a. a. O.); ausführlich Paeffgen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 10 f. 
1075  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 225 Rn. 2; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 4; mit Hardtung, 

JuS 2008, 1060 (1060) lässt sich der Begriff so verstehen wie bei § 223 StGB. Vgl. hierzu diese Arbeit 

unter D. IV. 1. c) bb). 
1076  Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 20; vgl. auch die Kommentierung zu § 174 bei Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 174 Rn. 10; Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 9; Hardtung, JuS 2008, 

1060 (1060). 
1077  Fischer, StGB, § 225 Rn. 7; Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 225 Rn. 10; Paeff-

gen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 8. 
1078  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 4. 
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fasst auch außerbetriebliche Veranstaltungen, die auf eine betriebliche Veranlassung zu-

rückgehen. Der Anwendungsbereich endet dort, wo kein betrieblicher Bezug mehr ver-

mittelt wird; Entsprechendes wird auch bei § 225 StGB zu Grunde gelegt1079.  

(2) Unterordnung 

Unterordnung liegt vor, wenn der Täter als Vorgesetzter des Opfers diesem gegenüber 

weisungsbefugt ist1080. Die Arbeitgebereigenschaft des Täters ist nicht zwingend erfor-

derlich – aber stets ausreichend. Unzweifelhaft fallen hierunter Berufs- und Ausbildungs-

verhältnisse, in denen das Opfer als weisungsabhängiger Arbeitnehmer, hierarchisch dem 

Täter untergeordnet, also von diesem abhängig ist1081. Gegenüber dem Missbrauch von 

Schutzbefohlenen erfordert der Wortlaut von § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB jedoch nicht, dass 

eine mit dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis verbundene Abhängigkeit missbraucht, d. h. 

bewusst ausgenutzt wird1082.  

Bei Einrichtungen, die für behinderte Personen die Möglichkeit zu einer Arbeitstätigkeit 

bieten, ist zu unterscheiden: Erfolgt eine Beschäftigung zum Erwerb eines Einkommens 

für die Ermöglichung selbständiger Lebensgestaltung, liegt eine Arbeitstätigkeit vor. So-

fern hieraus ein Unterordnungsverhältnis nach dargestellten Grundsätzen folgt, ist die An-

wendung von § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB eröffnet. Erfolgt die Beschäftigung der behinderten 

Person nur zu therapeutischen Zwecken, wie etwa um Kontakt zu anderen Personen durch 

arbeitsteiliges Zusammenwirken zu ermöglichen oder die Person auf eine selbständige 

Erwerbstätigkeit vorzubereiten, liegt kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis vor. Stattdessen 

käme ein Fürsorge- oder Obhutsverhältnis nach Nr. 1 in Betracht. Diese Konstellation 

liegt jedoch außerhalb des AGG und damit außerhalb des von dieser Arbeit erfassten Un-

tersuchungsbereichs1083. 

cc) Tathandlung 

Die Misshandlung von Schutzbefohlenen kann durch quälen des Opfers, durch rohes 

misshandeln oder durch böswillige Vernachlässigung der Fürsorgepflicht erfolgen. Die 

letztgenannte Alternative ist ein echtes Unterlassungsdelikt, das eine entsprechende Für-

sorgepflicht voraussetzt. Dabei handelt es sich um eine auf Dauer angelegte Verpflich-

tung, für das leibliche oder seelische Wohl des Pfleglings oder Zöglings zu sorgen1084. 

Eine solche Pflicht trifft den Arbeitgeber oder dessen Mitarbeiter und Kunden regelmäßig 

nicht.  

                                                                 
1079  Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 10; Paeffgen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 8; Fischer, StGB, § 

225 Rn. 7. 
1080  Fischer, StGB, § 225 Rn. 7; Wolters, in: SK, StGB, § 225 Rn. 8; Stree/Sternberg-Lieben, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 225 Rn. 10; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 10. 
1081  Paeffgen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 8; Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 225 Rn. 10; 

Fischer, StGB, § 225 Rn. 7; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 10. Vgl. auch BT-Drs. 13/8587 

vom 25.9.1997 S. 37. 
1082  Vgl. zu den Anforderungen, die an den Missbrauch iSv § 174 StGB zu stellen sind, diese Arbeit unter D. 

II. 5. b) bb) (1). 
1083  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. III. 4. b) sowie D. II. 5. b) aa). 
1084  Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 6. 
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(1) Quälen 

Quälen ist das Verursachen länger dauernder oder sich wiederholender Schmerzen oder 

Leiden1085. Dieses Tatbestandsmerkmal wird typischerweise durch Vornahme mehrerer 

Handlungen verwirklicht1086; oft macht erst die ständige Wiederholung den besonderen 

Unrechtsgehalt aus1087. Die Leiden (oder Schmerzen) können körperlicher oder seelischer 

Art sein1088. § 225 Abs. 1 StGB geht in seiner Alt. 1 hinsichtlich der Verursachung seeli-

scher Leiden über § 223 StGB hinaus. Eine niedere Gesinnung des Täters wird von der h. 

M. nicht verlangt1089. Dem ist zuzustimmen, da gegenüber § 223 StGB der gesteigerte 

Unrechtsgehalt im Zeitmoment dieser Begehensform enthalten ist. Die dagegen vertretene 

Auffassung mit historischer Begründung überzeugt angesichts des (heutigen) Begriffsver-

ständnisses nicht. 

Der Blick auf die hierzu ergangene Rechtsprechung zeigt, dass es sich um Fälle handelt, 

in denen die geschützte Person entweder regelmäßig durch massive Schläge verletzt wird 

oder ihr durch Umstände, die sich aus der Mächtigkeit des Täters gegenüber dem Opfer 

ergeben, regelmäßig Leiden zugefügt werden, wie z. B. bei Nahrungsentzug oder Unter-

kühlung1090. Es soll ausreichen, wenn das Opfer in Todesangst versetzt wird1091. Daraus 

erwachsen Zweifel, ob die Begehungsvariante bei der sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz überhaupt in Betracht zu ziehen ist oder ob nicht die Tathandlung bei § 225 Abs. 1 

Nr. 4 Alt. 1 StGB über den Charakter einer sexuellen Belästigung deutlich hinausgeht.  

Nach § 3 Abs. 4 AGG ist eine Würdeverletzung erforderlich, die insbesondere dann vor-

liegt, wenn ein von Entwürdigungen oder Erniedrigungen gekennzeichnetes Umfeld ge-

schaffen wird. Ausreichend ist also, wie beim Quälen, die einmalige Begehung. Typisch, 

wenn auch nicht zwingend, ist für die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, dass sie vom 

                                                                 
1085  BGH, Urt. v. 30.3.1995 – 4 StR 768/94, BGHSt 41, 113 (115); BGH, Urt. v. 6.12.1995 – 2 StR 465/95, 

NStZ-RR 1996, 197; BGH, Urt. v. 17.7.2007 – 5 StR 92/07, NStZ-RR 2007, 304 (306); BGH, Beschl. v. 

20.3.2012 – 4 StR 561/11 bei Miebach, NStZ-RR 2013, 265 (268) Nr. 19; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, 

§ 225 Rn. 4; Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 225 Rn. 12; Hirsch, in: LK (11. 

Aufl.), StGB, § 225 Rn. 12; Fischer, StGB, § 225 Rn. 8a; Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 11; Paeff-

gen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 13; Engländer, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 225 Rn. 7;  
1086  Weiter Wolters, in: SK, StGB, § 225 Rn. 10 “manchmal“ (a. a. O.); enger Maurach/Schroeder/Maiwald, 

BT 1, § 10 Rn. 8 „mindestens wiederholte Begehung“ (a. a. O.) – sonst ggf. rohe Misshandlung; differen-

zierend Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 13 „typischerweise […] durch eine Handlung“ (a. a. O.) bei 

dauernden Schmerzen und durch mehrere Handlungen bei wiederholenden Schmerzen. 
1087  BGH, Urt. v. 30.3.1995 – 4 StR 768/94, BGHSt 41, 113 (115) = NJW 1995, 2045 (2046) = NStZ 1996, 

35 mit Anm. Hirsch; BGH, Urt. v. 17.7.2007 – 5 StR 92/07, NStZ-RR 2007, 304 (306); Fischer, StGB, § 

225 Rn. 8a. 
1088  H. M.; vgl. statt aller Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 225 Rn. 12 m. w. N.; anders 

wohl nur Paeffgen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 2, der zwar unter Quälen „zweifelsfrei auch das Zufügen 

seelischer Schmerzen“ (a. a. O.) versteht, daraus – und aus der die Körperverletzung nicht erwähnenden 

Überschrift der Norm – jedoch nicht den Schluss zieht, dass diese erfasst sind, wenn sie im rein Seeli-

schen verbleiben. Dies ergebe sich aus der systematischen Stellung („Körperverletzung“) und aus histori-

schen Gesichtspunkten, u. a. der eingeschränkten Verwendung des Begriffs im TierschutzG v. 

24.11.1933. 
1089  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 225 Rn. 4; Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 225 

Rn. 12; Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 12; Engländer, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 225 

Rn. 7; Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 26; a. A. Wolters, in: SK, StGB, § 225 Rn. 10; Paeffgen, in: 

NK, StGB, § 225 Rn. 13. 
1090  Vgl. BGH, Urt. v. 30.3.1995 – 4 StR 768/94, BGHSt 41, 113; BGH, Urt. v. 17.7.2007 – 5 StR 92/07, 

NStZ-RR 2007, 304. 
1091  BGH, Urt. v. 21.10.1954 – 4 StR 460/54, NJW 1954, 1942. 
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selben Täter mehrfach gegenüber dem selben Opfer verübt wird1092. Insofern besteht 

ebenfalls eine Parallele zu § 225 StGB. Für die sexuelle Belästigung reicht es aus, wenn 

das Opfer an der Würde verletzt wird oder ein entwürdigendes Umfeld entsteht. § 225 

StGB stellt demgegenüber höhere Anforderungen, indem erhebliche Leiden verlangt wer-

den. Die Folgen sexueller Belästigung erreichen nur in Ausnahmefällen diese Qualität. 

Regelmäßig werden Angst, Empfindsamkeit oder auch Aggression genannt. Lediglich 

von kleineren Gruppen genannte Nachwirkungen sind Allergien oder Depressionen1093. 

Es kann freilich nicht ausgeschlossen werden, dass ein sexueller Übergriff am Arbeits-

platz zu dauernden Schmerzen oder mehrfache Übergriffe zu wiederholtem Leiden führt, 

regelmäßig dürfte davon jedoch nicht auszugehen sein.  

(2) Rohes Misshandeln 

Eine rohe Misshandlung liegt vor, wenn der Täter einem anderen eine Körperverletzung 

aus gefühlloser Gesinnung zufügt, die sich in erheblichen Handlungsfolgen äußert1094. 

(a) Erhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens – objektive Kompo-

nente 

Die Rohheit der Misshandlung muss objektiv zu Tage treten1095. Die Definition der kör-

perlichen Misshandlung bei § 223 StGB verlangt eine üble und unangemessene Behand-

lung, die das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht nur un-

erheblich beeinträchtigt1096. Bei § 225 StGB muss es sich um eine dementsprechende Be-

handlung handeln, die hier jedoch erheblich sein, also über das durchschnittliche Maß 

hinausgehen muss1097. Zu verlangen sind demnach starke Schmerzen, etwa infolge von 

knöchernen Frakturen oder vergleichbare Leiden, die sich in nicht remedierenden Verlet-

zungen äußern1098.  

Umstritten ist, ob eine Beeinträchtigung des körperlichen Wohlbefindens erforderlich o-

der eine des nur seelischen ausreichend ist. Die h. M. verlangt wie bei § 223 StGB eine 

körperliche Beeinträchtigung1099. Sie stützt sich auf die Entstehungsgeschichte der Vor-

schrift und systematisch darauf, dass es eine unangemessene Ausdehnung und große Un-

bestimmtheit bedeuten würde, den Begriff im Sinne der Mindermeinung zu verstehen1100. 

                                                                 
1092  Vgl. hierzu Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 185, Tabelle 27. Nach der von diesen durchgeführten 

Untersuchung besteht ein nahezu ausgewogenes Verhältnis zwischen einmaliger, 2-3maliger und häufige-

rer sexueller Belästigung. D. h. knapp 2/3 der sexuell belästigenden Handlungen liegt ein Wiederholungs-

fall vor.  
1093  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 197, Tabelle 33. 
1094  BGH, Urt. v. 23.1.1974 – 3 StR 324/73, BGHSt 25, 277 (278). 
1095  BGH, Beschl. v. 3.3.2009 – 3 StR 47/09, NStZ-RR 2009, 180 (181). 
1096  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. IV. 1. c) aa). 
1097  Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 12. Was überdurchschnittliche Schmerzen sein sollen, bleibt freilich 

offen. Die von der Rechtsprechung zu entscheidenden Fallgestaltungen weisen jeweils massive Schädi-

gungen des Körpers (von zumeist Kleinkindern) auf, die zu irreparablen (wenn nicht sogar tödlichen) kör-

perlichen Veränderungen führen. Vgl. die Nachweise zur Rspr. bei Fischer, StGB, § 225 Rn. 9. A. A. 

Wolters, in: SK, StGB, § 225 Rn. 16 die auch die Gesundheitsschädigung bei § 255 StGB unter den Be-

griff subsumieren. 
1098  Nicht jedoch bei schmerzunempfindlichen Personen, sofern in anderer Form erhebliche Leiden verursacht 

werden. 
1099  Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 13; Stree/Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 

225 Rn. 13; Paeffgen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 16; offen gelassen bei Fischer, StGB, § 225 Rn. 9 und 

Engländer, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 225 Rn. 8. 
1100  Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 13; Paeffgen, in: NK, StGB, § 225 Rn. 16. 
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Dagegen wendet sich eine abweichende Meinung, die mit dem Wortlaut des § 225 StGB 

keine Beschränkung auf körperliche Misshandlungen vornimmt1101. Sie kann für ihre Auf-

fassung die historische Parallele zum TierSchG nutzbar machen, das Formulierungsvor-

lage für den ursprünglichen § 223b StGB war und gegenüber früher nunmehr ausdrücklich 

auch Leiden erfasst. Ergänzend lässt sich für diese Ansicht anführen, dass „roh“ dem 

Wortsinn nach körperlich oder seelisch verletzend bedeutet1102.  

Diese Ansicht überzeugt. Wie in § 223 StGB wird hier von Misshandlung gesprochen. 

Sie ist in § 223 StGB als „körperlich“ näher qualifiziert und in § 225 StGB als „roh“. 

Bereits daraus folgt, dass der Gesetzgeber in § 223 StGB davon ausgegangen sein muss, 

dass die „Misshandlung“ als solche nicht allein auf körperliche Auswirkungen gerichtet 

ist; andernfalls würde es sich um einen unbegründeten Pleonasmus handeln. Wenn aber 

in § 223 StGB die Einschränkung über das Adjektiv erfolgt, dann muss für § 225 StGB 

dasselbe gelten: die Misshandlung wird als „roh“ qualifiziert. Wie bereits nachgewiesen, 

kann es sich bei rohem Verhalten um körperlich oder seelisch verletzendes Verhalten han-

deln. Hätte der Gesetzgeber die Tatalternative des § 225 StGB auf körperliche Leiden 

einschränken wollen, hätte er dies nach seinem, in § 223 StGB dokumentierten, Verständ-

nis der Begrifflichkeit durch „roh körperlich misshandelt“ zum Ausdruck bringen können. 

(b) Gefühllose Gesinnung – subjektive Komponente  

Rohes Misshandeln setzt auch eine gefühllose, fremdes Leiden missachtende Gesinnung 

voraus1103. Der Täter muss das Gefühl für das Leiden der misshandelten Person verloren 

haben, das sich bei jedem menschlich und verständig Denkenden eingestellt haben 

würde1104. Dies braucht keine dauerhafte Eigenschaft des Täters zu sein. Rohes Misshan-

deln ist z. B. das Schütteln von Kleinkindern1105 oder das Zufügung von Knochenfraktu-

ren bei diesen1106. Dieses subjektive Element liegt nach Ansicht der Rechtsprechung in 

der Regel vor, wenn der Täter dem Opfer erhebliche Schmerzen oder Leiden verur-

sacht1107.  

(c) Sexuelle Belästigung als rohe Misshandlung? 

Ob eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eine körperliche Misshandlung darstellen 

kann, ist positiv beantwortet1108. Dadurch ist zugleich festgestellt, dass grundsätzlich auch 

wegen einer rohen Misshandlung i. S. v. § 225 StGB bestraft werden kann, soweit die 

zusätzlichen Voraussetzungen vorliegen. Dass bei der rohen Misshandlung auch rein see-

lische Leiden umfasst sind, macht den Misshandlungstatbestand für den sexuellen Beläs-

                                                                 
1101  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 225 Rn. 5; Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 17; Hardtung, JuS 2008, 

1060 (1061); Küper/Zopfs, Rn. 377. 
1102  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 1461, Stichwort „roh“. 
1103  BGH, Urt. v. 6.6.1952 – 1 StR 708/51, BGHSt 3, 105 (109); BGH, Urt. v. 3.7.2003 – 4 StR 190/03, NStZ 

2004, 94 (94); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 225 Rn. 5; Fischer, StGB, § 225 Rn. 9; Stree/Sternberg-

Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 225 Rn. 13. 
1104  BGH, Beschl. v. 28.2.2007 – 5 StR 44/07, NStZ 2007, 405 (405). 
1105  BGH, Beschl. v. 28.2.2007 – 5 StR 44/07, NStZ 2007, 405. 
1106  BGH, Urt. v. 3.7.2003 – 4 StR 190/03, NStZ 2004, 94. 
1107  BGH, Urt. v. 23.1.1974 – 3 StR 324/73, BGHSt 25, 277 (279). 
1108  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. IV. 1. e). 
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tiger zunächst erreichbarer, da nach einer sexuellen Belästigung nicht zwingend körperli-

che Auswirkungen auftreten, sondern (rein) psychische Folgen die Regel sind, die de lege 

lata von § 223 StGB nicht erfasst werden1109.  

Der Täter muss über § 223 StGB hinaus jedoch sowohl objektiv als auch subjektiv roh 

handeln, d. h. überdurchschnittliche Schmerzen oder Leiden verursachen und dabei ge-

fühllos vorgehen. Im Einzelfall mag es durchaus möglich sein, dass bei einer sexuellen 

Belästigung überdurchschnittliche Schmerzen verursacht werden, da es sich bei den se-

xuell bedeutsamen Körperregionen um stark innervierte Bereiche handelt, auf die eine 

physische Einwirkung im Vergleich zu anderen Körperregionen stärkere Schmerzen aus-

lösen kann. Regelmäßig ist jedoch die Einwirkung nicht ausreichend stark und führt nicht 

zu einem überdurchschnittlichen Schmerz, denn typischerweise geht es um Küsse, Umar-

mungen, Klapse oder andere Berührungen mit mäßigem Krafteinsatz, die, wenn über-

haupt, nur leichte, d. h. durchschnittliche oder mildere Schmerzen auslösen. 

Anders könnte dies bei der Verursachung überdurchschnittlicher Leiden zu bewerten sein, 

da es dabei gerade nicht überwiegend auf die physische Einwirkung ankommt. Nach der 

hier vertretenen Auffassung reicht seelisches Leiden aus. Das Leiden ist ein Gebrechen 

oder eine Krankheit, mit der eine Person über längere Zeit oder dauernd behaftet ist. Zur 

Bildung des Vergleichsmaßstabs wird man auf den normalen – d. h. durchschnittlichen – 

Verlauf abzustellen haben. Ist das Leiden stärker, etwa bei einem intensiveren oder län-

geren Verlauf der Krankheit, liegt überdurchschnittliches, d. h. tatbestandsmäßiges Lei-

den vor. Bei rein psychischen Leiden ergeben sich keine Unterschiede. Hier ist zunächst 

festzustellen, ob es sich um ein psychisches Gebrechen oder eine Krankheit handelt, mit-

hin ob nicht nur eine – normale, wenn auch unangenehme – psychische Reaktion erfolgt: 

Wird jemand gekränkt oder in seiner Würde verletzt, mag dies eine psychische Reaktion 

zur Folge haben, die jedoch nicht zu einem Leiden werden muss. Die rohe Misshandlung 

des § 225 StGB ist etwas anderes als die Würdeverletzung des § 3 Abs. 4 AGG1110. Nur 

ausnahmsweise dürfte die erforderliche Würdeverletzung durch die Zufügung erheblicher 

Schmerzen oder Leiden erfolgen.  

Hinzu kommt, dass der Täter mit gefühlloser, fremdes Leiden missachtender Gesinnung 

handeln muss. Dem sexuellen Belästiger kommt es regelmäßig nicht auf die Verursachung 

erheblicher Schmerzen oder Leiden an, mag er diese auch billigend in Kauf nehmen. Doch 

selbst wenn der vorsätzliche sexuelle Belästiger sich zur Befriedigung eigener sexueller 

Gefühle oder Machtfantasien einer anderen Person bemächtigt und mit niederer Gesin-

nung handelt, genügt dies noch nicht für die erforderliche rohe Gesinnung des § 225 StGB. 

Die Frage, ob der sexuelle Belästiger gefühllos, d. h. bar jeder menschlichen Empfindung 

hinsichtlich der zugefügten Leiden handelt, dürfte jedoch regelmäßig zu verneinen sein, 

ist jedoch im Ausnahmefall durchaus kritisch zu prüfen.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass eine sexuelle Belästigung durchaus auch in 

Form einer rohen Misshandlung begangen werden kann. Allerdings ist zugleich zu kon-

statieren, dass es sich aufgrund der objektiven nötigen Auswirkungen und der subjektiv 

                                                                 
1109  Vgl. Plogstedt/Bode, S. 103; Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 197 „Ängste, Verunsicherung, Miss-

trauen“ (a. a. O.). 
1110  Zu Recht der Hinweis bei Hirsch, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 225 Rn. 14. 
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erforderlichen Gesinnung um massive Formen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 

handeln muss, die ein sexueller Übergriff nur in absoluten Ausnahmefällen erreicht. 

dd) Vorsatz 

Eventualvorsatz ist erforderlich und ausreichend1111. Die Quälen-Alternative erfordert mit 

der h. M. keine Grausamkeit. Da bei der Begehung durch Misshandlung eine gefühllose 

Gesinnung nötig ist, ergibt sich beim Quälen ein geringeres subjektives Unrecht, das aber 

durch das (zeitlich) größere objektive Unrecht des Quälens nivelliert wird1112.  

d) Zwischenfazit zur Strafbarkeit nach § 225 StGB 

Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz und § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB weisen eine leicht 

zu erkennende Parallele auf: Beide Vorschriften erfordern ein Schutzverhältnis in Form 

eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses aus dem heraus der Täter agiert. Im Übrigen ist § 

225 StGB jedoch deutlich enger, denn er schützt in den hier maßgebenden Alternativen 

Körper und Geist des Opfers vor roher Misshandlung und Qual. Dabei handelt es sich um 

von der Würde des § 3 Abs. 4 AGG verschiedene Schutzgüter. Der Täter kann zwar durch 

eine Handlung die Schutzgüter beider Vorschriften verletzen. Diese liegen jedoch nicht 

so dicht beisammen, dass durch die Verletzung des einen regelmäßig auch das andere 

verletzt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Nur in sehr schweren Fällen sexueller Belästi-

gung am Arbeitsplatz dürfte zugleich eine Misshandlung Schutzbefohlener vorliegen. 

Selbst wenn der Täter sexuelle Handlungen erzwingt, ist damit noch nicht gesagt, ob er 

sein Opfer zugleich im Sinne von § 225 Abs. 1 Nr. 4 StGB misshandelt hat. 

                                                                 
1111  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 225 Rn. 7. 
1112  Hardtung, in: MK, StGB, § 225 Rn. 26. 
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V. STRAFTATEN GEGEN DIE PERSÖNLICHE FREIHEIT 

1. § 240 StGB – Nötigung 

a) Einleitung und Abgrenzung zu § 177 StGB 

Die Erzwingung von sexuellen Handlungen mit qualifizierter Gewalt, Drohung mit ge-

genwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder die Ausnutzung einer schutzlosen Lage kön-

nen eine Strafbarkeit wegen sexueller Nötigung begründen. Die meisten direkten For-

men1113 sexueller Belästigung am Arbeitsplatz erfüllen jedoch entweder nicht die Quali-

fikationen der Nötigungsmittel1114 oder stellen keine sexuelle Handlung im Sinne von 

§ 184h Nr. 1 StGB dar.  

Durch das 6. StrRG wurde mit dem Regelbeispiel des § 240 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB ein 

Auffangtatbestand1115 geschaffen, dessen Verwirklichung nicht dieselben hohen Anfor-

derungen an die Nötigungshandlung stellt wie § 177 Abs. 1 StGB, der jedoch wie dieser 

voraussetzt, dass die sexuelle Handlung die Erheblichkeitsschwelle des § 184h Nr. 1 StGB 

überschreitet1116. Wann immer die Nötigungshandlung nicht den Nötigungsmitteln des § 

177 Abs. 1 StGB entspricht, stellt sich die Frage, ob sexuelle Erpressungen, sexuell be-

stimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen Inhalts oder sexuelle Hand-

lungen als besonders schwerer Fall der Nötigung nach § 240 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB straf-

bar sind. Erreicht die sexuelle Handlung hierbei nicht die Erheblichkeitsschwelle des § 

184h Nr. 1 StGB, so ist der Grundtatbestand des § 240 Abs. 1 StGB in Erwägung zu 

ziehen. Die Prüfung der Strafbarkeit nach § 240 StGB und dessen Regelbeispiel in Abs. 

4 S. 2 Nr. 1 kann auf die Differenzen zum spezielleren § 177 StGB beschränkt werden.  

b) Rechtsgut 

Schutzgut des Nötigungstatbestandes ist nach h. M. in der Literatur und Rechtsprechung 

die persönliche Freiheit der Willensentschließung und Willensbetätigung1117. Opfer kön-

nen nur natürliche Personen sein. Die Freiheit der Willensentschließung oder Willensbil-

dung stellt das Vermögen einer Person dar, unter einer von mehreren Verhaltensweisen 

auszuwählen, wohingegen die Freiheit der Willensbetätigung oder Willensausübung die 

Verwirklichung der zuvor ausgewählten Verhaltensweise bedeutet. Nach h. M. ist die 

Freiheit zu beliebigem Verhalten geschützt, d. h. sie ist insbesondere nicht beschränkt auf 

die rechtlich garantierte Verhaltensfreiheit aus der nur der Schutz rechtlich gebilligten 

Verhaltens resultiert1118. 

                                                                 
1113  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. IV. 2. e). 
1114  Vgl. diese Arbeit unter D. II. 3. f). 
1115  Renzikowski, NStZ 1999, 440 (440). 
1116  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 2. Etwas Anderes gilt, wenn man von der Idendität des Gewaltbe-

griffs bei § 177 und § 240 StGB ausgeht. 
1117  BVerfG, Urt. v. 11.11.1986 – 1 BvR 713/83, BVerfGE 73, 206 (237); BVerfG, Beschl. v. 10.1.1995 – 1 

BvR 718/89 u. a., BVerfGE 92, 1 (13 f.) = NStZ 1995, 275 ff.; Fischer, StGB, § 240 Rn. 2; Heger, in: 

Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 1; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 1; Toepel, in: NK, 

StGB, § 240 Rn. 13; a. A. Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 10; Köhler, NJW 1983, 10 (12); Hruschka, 

NJW 1996, 160 (162). 
1118  Vgl. die Kritik zur Mindermeinung bei Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 21 f.; Fischer, StGB, § 240 Rn. 

2; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 1a. 
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Die Freiheit der Willensentschließung und noch mehr die der Willensbetätigung unterlie-

gen allerdings vielfältigen gesellschaftlichen Zwängen, die keineswegs alle als Unrecht 

gelten oder gar strafwürdig erscheinen. Der Gesetzgeber hat daher die Strafbarkeit auf die 

Nötigung mit bestimmten Mitteln beschränkt1119. 

c) Nötigen 

Nötigen bedeutet, einer anderen Person ein von dieser nicht gewolltes Verhalten aufzu-

zwingen, d. h. sie gegen ihren Willen zu einem Tun, Dulden oder Unterlassen zu bestim-

men1120. Daran fehlt es, wenn die Person keinen eigenen Willen zum geforderten Verhal-

ten hat, bilden kann oder dieses Verhalten bereits selbst will. Die vorsätzliche Überwin-

dung eines entgegenstehenden Willens einer anderen Person ist ein alltäglicher Vorgang 

und als solcher nicht zwingend Unrecht. Zu denken ist an berufliche oder private Situati-

onen, in denen der „Täter“ die andere Person dazu bringt, sich gegen ihren Willen zu 

verhalten, etwa einen Preisnachlass zu akzeptieren oder in einem anderen als dem bevor-

zugten Restaurant zu speisen. Hierfür können durch den „Täter“ beliebige Handlungsfor-

men eingesetzt werden. Nach der hier vertretenen Ansicht handelt es sich hierbei um ein 

Nötigen unterhalb der Strafbarkeitsschwelle1121. Eine strafbare Nötigung nach § 240 

StGB setzt demgegenüber voraus, dass bestimmte, vom Gesetzgeber benannte Zwangs-

mittel eingesetzt werden zu einem Zweck, der die Wahl dieser Mittel verwerflich erschei-

nen lässt.  

Darin klingt ein Wesensmerkmal des Nötigens an. Das vom Täter beabsichtigte Verhalten 

der genötigten Person kann sich nicht in der Duldung des Zwangsmittels erschöpfen1122. 

Der Einsatz des Nötigungsmittels muss darauf gerichtet sein, das Tatopfer gegen dessen 

Willen zu einem vom Täter erwünschten Verhalten zu veranlassen. So ist z. B. eine Kör-

perverletzung nach § 223 StGB nicht zugleich eine Nötigung zur Duldung einer körperli-

chen Integritätsverletzung. Denn obgleich man davon ausgehen darf, dass ein genereller 

Wille dahingehend besteht, keine Körperverletzung zu erleiden und insofern zugleich der 

Wille des Opfers verletzt wurde, ist das Schutzgut des Nötigungstatbestandes nicht be-

troffen1123. Geschützt ist die freie Willensentschließung und -betätigung, die nicht statt-

gefunden hat, wenn das Opfer nicht unter dem Zwang des Nötigungsmittels gegen seinen 

eigentlichen Willen handelt, duldet oder unterlässt1124. 

Für die Frage nach der Strafbarkeit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist diese Ein-

schränkung von großer Bedeutung, denn die überwiegend vorkommenden indirekten For-

men sexuell belästigenden Verhaltens, wie vermeintlich zufällige Berührungen oder an-

zügliche Bemerkungen über die Figur oder über privates Sexualverhalten, erschöpfen sich 

                                                                 
1119  BVerfG, Beschl. v. 10.1.1995 – 1 BvR 718/89 u. a., BVerfGE 92, 1 (16). 
1120  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (141) = BGHSt 45, 253; BVerfG, Beschl. v. 

1.7.2004 – 2 BvR 568/04, NStZ 2005, 30. 
1121  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (3) (c) (cc). 
1122  Fischer, StGB, § 240 Rn. 6; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 12; Schroeder, in: 

Dölling u. a., FS-Gössel, S. 415 (421); Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 5; vgl. auch diese Arbeit 

unter D. II. 3. b) bb) (1) (a). 
1123  BGH, Beschl. v. 1.12.2005 – 4 StR 506/05, NStZ-RR 2006, 77 (77); BGH, Beschl. v. 1.12.2005 – 4 StR 

506/05, NStZ-RR 2006, 77. 
1124  BGH, Beschl. v. 15.1.2004 – 3 StR 490/03, NStZ 2004, 385 (386); BGH, Urt. v. 2.6.1982 – 2 StR 669/81, 

NJW 1982, 2264. 
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in der Durchführung der Handlung und stellen somit keine Nötigung dar, obwohl sie ge-

gen den allgemein zu unterstellenden Willen der betroffenen Personen ausgeführt werden, 

solche Handlungen nicht dulden zu müssen1125. Gleiches gilt – wie bereits zu § 177 StGB 

festgestellt – für alle Formen der überraschenden Vornahme sexuellen Verhaltens wie 

unerwartetes Berühren der weiblichen Brust, überraschende Küsse oder ähnliches, sofern 

sie nicht mit einer darüberhinausgehenden Zwangswirkung verbunden sind, welche auf 

Willensbeugung gerichtet ist, wie etwa das Umarmen einer Person, um einen Kuss zu 

ermöglichen. Hierauf ist sogleich bei der Untersuchung des Gewaltbegriffs einzugehen. 

d) Zwangsmittel 

Als Zwangsmittel kommen nach § 240 StGB ausschließlich Gewalt oder Drohung mit 

einem empfindlichen Übel in Betracht. Die Ausnutzung einer vom Täter unabhängigen 

Zwangslage1126 oder die Anwendung einer List1127 sind hingegen keine geeigneten Mittel. 

aa) Gewalt 

Verlangt man mit der Rechtsprechung und der hier vertretenen Meinung bei § 177 StGB 

ein erhöhtes Maß an Gewalt in Form einer durch Körperkraft des Täters vermittelten kör-

perlichen Zwangslage gegen die Person des Opfers, ist der allgemeine Gewaltbegriff des 

§ 240 StGB zunächst hiervon abzugrenzen. Es reicht aus, dass der vom Täter physisch 

ausgeübte Zwang beim Opfer physisch empfunden wird, auch wenn sich die Krafteinwir-

kung gegen Sachen oder Dritte richtet, so etwa, wenn der Täter sein Kraftfahrzeug instru-

mentalisiert durch Betätigung des Gaspedals1128 oder wenn eine Metallkette an Torpfosten 

angebracht wird1129.  

Eine umfassende Darstellung der vielfältigen und unterschiedlichen Literaturstimmen 

zum Gewaltbegriff nach der Entscheidung des BVerfG1130 vom 10. Januar 1995 und die 

darauf ergangene „Zweite-Reihe-Rechtsprechung“ des BGH1131 würden den Rahmen die-

ser Arbeit sprengen, da die Diskussion im Schrifttum gegenwärtig von individuellen Er-

weiterungen und Einschränkungen des Gewaltbegriffs aufgrund unterschiedlichster me-

thodischer Ansätze geprägt ist1132.  

In der Literatur wird neben dem von Krafteinwirkungen und -auswirkungen geprägten 

Gewaltbegriff der Rechtsprechung ein weiter Gewaltbegriff vertreten. Gewalt ist danach 

die gegenwärtige Zufügung eines empfindlichen Übels. Dieser von Knodel entwickelte 

Ansatz verzichtet auf das Merkmal physischer Krafteinwirkung ebenso wie auf den Ein-

tritt einer Zwangswirkung beim Opfer1133. Gewalt ist nach diesem Verständnis der Dro-

                                                                 
1125  Vgl. die hierzu in dieser Arbeit unter C. IV. 2. a) dargestellten Anteil in Höhe von ca. 80 Prozent aller 

befragten Personen, die solches Verhalten als sexuell belästigend qualifizieren. 
1126  Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 33. 
1127  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 3. 
1128  BVerfG, Beschl. v. 29.3.2007 – 2 BvR 932/06, NJW 2007, 1669 (1670) Rn. 10. 
1129  BVerfG, Beschl. v. 24.10.2001 – 1 BvR 1190/90 u. a., NJW 2002, 1031 = BVerfGE 104, 92. 
1130  BVerfG, Beschl. v. 10.1.1995 – 1 BvR 718/89 u. a., BVerfGE 92, 1. 
1131  BGH, Beschl. v. 23.3.1991 – 1 StR 3/90, NStZ 1991, 582 = BGHSt 37, 350. 
1132  Vgl. zum Überblick über den Streitstand Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 10; Sinn, in: MK, 

StGB, § 240 Rn. 55 ff. 
1133  Knodel, S. 59. 
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hung mit einem empfindlichen Übel angenähert, denn der einzige Unterschied zur Dro-

hung besteht darin, dass das empfindliche Übel gegenwärtig zugefügt wird1134. Die Defi-

nition des Gewaltbegriffes als Zufügung empfindlichen Übels vermeidet die bei der her-

kömmlichen Definition entstehenden Probleme an der Grenze zwischen Drohung und Ge-

walt. So kann eine Drohung mit einem empfindlichen Übel den Nötigungstatbestand er-

füllen. Die Verwirklichung der Drohung ohne physische Beeinträchtigung des Opfers 

stellt nach dem herrschenden Gewaltbegriff jedoch keine strafbare Nötigung dar1135. Auf-

grund der neueren Rechtsprechung des BVerfG kann diese Definition im Rahmen der 

Verfassungsmäßigkeit freilich nicht mehr ohne zusätzliche Berücksichtigung des Erfor-

dernisses einer physischen Beeinträchtigung des Opfers angewendet werden1136. 

(1) Formen der Gewalt: vis absoluta und vis compulsiva 

Es kann als heute allgemein anerkannt bezeichnet werden, dass die willensbeugende Ge-

walt (vis compulsiva) Gewalt im Sinne des „kleinsten gemeinsamen Nenners“1137 des Ge-

waltbegriffs darstellt1138. Vis compulsiva braucht nicht unwiderstehlich zu sein, sondern 

liegt auch dann vor, wenn sich das Opfer z. B. durch Flucht der Zwangsanwendung ent-

ziehen könnte. Die Überwindung eines erwarteten Widerstandes reicht aus1139. Durch 

Kompulsivgewalt soll das Opfer durch gegenwärtige Übelszufügung zu einem Verhalten 

veranlasst werden. Dabei kann es sich auch um psychischen Druck handeln, der beim 

Opfer zu merkbaren Angstreaktionen körperlicher Art führt1140. Diese Körperlichkeits-

komponente ist es, die vis compulsiva von der Drohung unterscheidet, denn auch in der 

willensbeugenden Gewalt kann eine Drohung enthalten sein; etwa mit der Gewalt zeitlich 

fortzufahren oder sie zu intensivieren. Maßgebend ist, ob das Übel nur angekündigt wird 

oder bereits gegenwärtig ist1141. Die Abgrenzung zur Drohung kann dabei durchaus 

schwierig sein. So ist die Bewegung der Sprechmuskulatur zwar stets ein physischer Vor-

gang, stellt jedoch keine Gewalt dar, da auf das Opfer nicht körperlich eingewirkt wird. 

Die solchermaßen mittels Muskelkraft geäußerten Laute können jedoch bei entsprechen-

dem Inhalt eine Drohung mit einem empfindlichen Übel darstellen. Hingegen stellt es 

nach der Rechtsprechung Gewalt dar, wenn die Bewegung der Sprechmuskulatur dazu 

                                                                 
1134  Knodel, S. 81. Dies erschwert die Abgrenzung zur Drohung und bietet Raum für Kritik. Gewalt sei dann 

von der Drohung kaum noch unterscheidbar, Fischer, StGB, § 240 Rn. 12a. 
1135  Hieran kristallisiert sich ein Großteil der Kritik. Vgl. Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 11a; E-

ser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 17a; ablehnend: Toepel, in: NK, StGB, § 240 

Rn. 40; Fischer, StGB, § 240 Rn. 12 f. Keine Schwierigkeit stellt dies für Vertreter der Auffassung dar, 

Drohung sei kein weniger von Gewalt, sondern etwas Anderes, vgl. Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 50. 
1136  Vgl. hierzu Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 6; Toepel, in: NK, StGB, § 240 

Rn. 40. 
1137  Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 11a. 
1138  Anders noch Teile der älteren Literatur, die allein vis absoluta als Gewalt verstanden. Vgl. die Nachweise 

bei  Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 55. 
1139  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (1) (b). 
1140  BVerfG, Beschl. v. 29.3.2007 – 2 BvR 932/06, NJW 2007, 1669 (1670); ablehnend Toepel, in: NK, StGB, 

§ 240 Rn. 92a „nicht harmonisierbare[r] Bruch“; Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 51; von Jakobs, in: 

Baumann u. a., FS-Peters, S. 69 (77) bereits 1974 als „groteske Amateurphysiologie“ bezeichnet. 
1141  So soll nach der Rechtsprechung bereits im Vorhalten einer entsicherten Pistole Gewalt liegen, BGH, Urt. 

v. 3.2.1993 – 3 StR 356/92, NStZ 1993, 333 (334) = BGHSt 39, 133, ablehnend Eser/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 16. Gleiches gilt für die Abgabe von Schreckschüssen,  

BGH, Urt. v. 5.4.1951 – 4 StR 129/51, BGHSt 1, 145 (147). 
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verwendet wird, eine Geräuschkulisse zu erzeugen, welche die Fortsetzung einer Vorle-

sung stört und dies zu einer physischen Reaktion des Opfers führt1142. 

Eine Person gegen die Gewalt in Form der vis compulsiva verübt wird, deren Willensbe-

tätigung oder Willensentschließung gebeugt werden soll, wird nicht durch die bereits er-

littene Gewalt motiviert, denn diese ist vergangen, der Gewalteinsatz kann nicht mehr 

ungeschehen gemacht werden. Die Motivation zur Abweichung vom eigentlichen Willen 

erfolgt durch die vom Opfer antizipierte Aufrechterhaltung der Gewalteinwirkung, ihrer 

zeitlichen oder qualitativen Ausdehnung oder erneuten Anwendung1143. Insofern ist in fast 

jeder Kompulsivgewalt faktisch eine Drohungskomponente enthalten1144. Ob man daher 

mit einem Teil der Literatur davon ausgehen kann, dass Drohung und Gewalt im Sinne 

des § 240 StGB nicht in einem Rangverhältnis stehen, ist zweifelhaft1145. Jedenfalls für 

vis compulsiva drängt sich diese Ansicht nicht auf. 

Neben willensbeugender Gewalt kommt auch überwältigende Gewalt (vis absoluta) als 

Zwangsmittel in Betracht. Sie ist unwiderstehlich. Ihr Einsatz führt dazu, dass das vom 

Opfer erwünschte Verhalten unmittelbar erzwungen wird. Aufgrund dieser unmittelbaren 

Steuerung des Opfers durch den Täter kann eigentlich nicht mehr von einem „vertypten 

Delikt in mittelbarer Täterschaft“1146 gesprochen werden und auch eigentlich nicht davon, 

dass das Opfer zu einer Handlung, Duldung oder einem Unterlassen gegen seinen Willen 

genötigt wird. Der h. M. genügt daher das Opferverhalten in einem „uneigentlichen 

Sinne“1147. Die Mindermeinung, vis absoluta könne keine nötigende Gewalt sein, da da-

mit die Zweiaktigkeit der Nötigung und die Zielgerichtetheit des Zwangsmitteleinsatzes 

zusammenfielen, weist darauf hin, dass es sich nicht mehr um eine Duldung im Sinne des 

Wortlauts handele, wenn das Opfer keine Möglichkeit zu alternativen Verhaltensformen 

mehr habe1148. Dieser Meinung wird entgegengehalten, dass dem Opfer durch das Nöti-

gungsmittel ein bestimmtes Verhalten abgezwungen werden soll, was erst recht bei vis 

absoluta der Fall sei1149. Dabei wird jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, dass Schutz-

gut die Willensbildungs- und Willensbetätigungsfreiheit ist. Das Opfer wird zu einem 

Verhalten gezwungen, jedoch nicht in allen Fällen gegen seinen Willen, sondern unter 

Ausschluss seines Willens1150. Überzeugender scheint im Hinblick auf die Systematik und 

den Zweck der Vorschrift, dass für den Täter der so hart zuschlägt, dass das Opfer be-

wusstlos wird, eine Strafbarkeit nach § 240 StGB ausscheidet, wohingegen der weniger 

hart zuschlagende Täter, der nur willensbeugende Gewalt anwendet, strafbar wäre.  

                                                                 
1142  BGH, Beschl. v. 8.10.1981 – 3 StR 449/450/81, NStZ 1982, 158 (159). 
1143  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 17a sprechen von „psychisch-motivatori-

scher Zwangswirkung“. 
1144  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 16. 
1145  So aber Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 50; Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 29 m. w. N.; Sommer, NJW 

1985, 769 (771). 
1146  Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 18. 
1147  Statt aller Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 13; dies. § 240 Rn. 12. 
1148  Hruschka, NJW 1996, 160 (162); Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 10. 
1149  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 1a. 
1150  Das Führen des Arms als unwiderstehliche Gewalt gegen den Willen bildet den Unrechtsgehalt im Hin-

blick auf das Schutzgut ab. Hingegen ist die Herbeiführung einer Bewusslosigkeit des Opfers zum Zwe-

cke der Duldung eines Verhaltens außerhalb des Schutzbereichs. 

 



Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 303 

(2) Gewalt gegen dritte Personen und Einwirkung auf Sachen 

Gewalt gegen dritte Personen kann auch Gewalt gegen das Nötigungsopfer sein, wenn sie 

von ihm als Zwang empfunden wird1151. Ob hierfür physischer Zwang beim Nötigungs-

opfer erforderlich ist oder psychischer Zwang ausreicht, ist umstritten1152. Ebenso, ob und 

wie sehr die dritte Person dem Opfer nahe stehen muss1153. Diese Fälle der sog. Dreiecks-

nötigung sind dadurch gekennzeichnet, dass Gewaltopfer und Nötigungsopfer auseinan-

derfallen. Ähnliches gilt, wenn der Täter auf Sachen einwirkt, um beim Opfer einen phy-

sischen Zwang zu bewirken, etwa indem er im Winter die Heizung abdreht, worauf das 

Opfer zu frieren beginnt1154. 

(3) Gewalt durch Unterlassen 

Nach Ansicht der h. M. kann der Täter Gewalt auch durch Unterlassen verüben1155. Hier-

für ist erforderlich, dass der Täter eine Garantenstellung gegenüber dem Nötigungsopfer 

innehat, also zum Handeln verpflichtet ist1156. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass 

nicht jedes Unterlassen dem Entsprechenserfordernis des § 13 Abs. 1 StGB genügt. Er-

forderlich ist eine aus der Garantenstellung resultierende Handlungspflicht, deren Unter-

lassen sich eine bereits eingetretene physische Zwangswirkung perpetuiert oder eine sol-

che bewirkt1157. Diese liegt nicht bereits dann vor, wenn lediglich eine – z. B. aus Vertrag 

resultierende – Verpflichtung besteht, etwas zu tun.  

(4) Widerstand 

Der Täter muss die Gewalt nicht zur Überwindung eines aktuellen Widerstands anwen-

den. Es genügt, wenn er Widerstand erwartet, den er vorsorglich durch die Gewaltanwen-

dung auszuschalten beabsichtigt1158. Die heimliche Beibringung von Betäubungsmitteln 

ist ein solcher Fall1159. Gegen die Einbeziehung erwarteten Widerstandes ließe sich ein-

wenden, dass die Gedanken des Täters für die Strafbarkeit maßgebend werden, wenn das 

Opfer – z. B. aufgrund Schocks – keinen Widerstand übt. Erwarteten Widerstand nicht zu 

berücksichtigen und nur aktuellen Widerstand ausreichen zu lassen, hieße jedoch, das Op-

fer zu einem Widerstand zu verpflichten, da andernfalls die Strafbarkeit entfiele, mithin 

                                                                 
1151  BGH, Beschl. v. 31.1.1997 – 2 StR 651/96, NJW 1997, 1244 (1244); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 

240 Rn. 11; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 6; Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 55; 

Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 58; Fischer, StGB, § 240 Rn. 26. 
1152  Psychischen Zwang setzen voraus Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 66; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 58 

ff.; Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 55; Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 29, andernfalls 

liege nur eine Drohung gegenüber dem Nötigungsopfer vor. A. A. Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 

Rn. 11; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 19; Fischer, StGB, § 240 Rn. 26. 

Differenzierend Schroeder, NJW 1985, 2392 f. 
1153  Beeinflussungsnähe erforderlich bei Fischer, StGB, § 240 Rn. 26; hingegen „nicht notwendig […] einan-

der ‚nahe stehende’ Personen“ bei Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 19. 
1154  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 13a; Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 64. 
1155  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 9a; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 8; Fi-

scher, StGB, § 240 Rn. 22; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 72; Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 72; 

Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 14; Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 31; 

Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 13 II Rn. 21; ablehnend Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 67; Berg-

mann, S. 64; vgl. auch die weiteren Nachweise bei Timpe, Nötigung, S. 92. 
1156  Vgl. zur Unterlassungshaftung des Arbeitgebers diese Arbeit unter D. II. 3. g) bb). 
1157  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 9a; Fischer, StGB, § 240 Rn. 22. 
1158  BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (§ 240 Rn. 8); Eser/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 22. 
1159  Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 57; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 22. 
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Schutzlücken entstünden. Die h. M. geht daher zu Recht mit der Rechtsprechung von der 

Einbeziehung erwarteten Widerstandes aus. 

Hingegen soll die überraschende Vornahme sexueller Handlungen keine Nötigung 

sein1160. Das ist nach der hier vertretenen Ansicht richtig, so lange der Täter keinen Wi-

derstand erwartet und die Handlung zeitlich so kurz ausfällt, dass das Opfer nicht in der 

Lage ist, während der überraschenden Handlung einen entgegenstehenden Willen zu bil-

den1161. Dauert die Handlung jedoch an und kann das Opfer infolgedessen einen entge-

genstehenden Willen bilden und äußern und setzt der Täter die Handlung in Kenntnis des 

nunmehr vorhandenen Willens fort, beugt er denselben durch Gewalt. Übt der Täter über-

raschende Gewalt zur Überwindung erwarteten Widerstandes aus, kann es auf einen ent-

gegenstehenden Willen nicht ankommen, da sonst nur Fälle strafbar wären, bei denen Tä-

ter die Gewaltanwendung ankündigt1162. 

(5) Ist sexuelle körperliche Annäherung Gewalt? 

Fraglich ist, ob die Belästigungsformen eindeutiger und zweideutiger körperlicher Annä-

herung Gewalt in dem soeben definierten Sinn sein können1163. Für die wenig konkret 

ausgestaltete Fallgruppe der Erzwingung von sexuellen Handlungen ist dies zweifelsohne 

der Fall, da hierfür eine beliebige Form von Zwang erforderlich ist. Die übrigen Fallgrup-

pen erschöpfen sich in körperlichen Berührungen, die mehr oder weniger intensiv ausge-

führt werden. Ihnen allen ist gemein, dass die Körperlichkeit des Verhaltens auf der Hand 

liegt, die Frage deshalb zu stellen ist, ob Zwang und Widerstand im Sinne des Gewaltbe-

griffs nach § 240 StGB gegeben sind. 

Leistet die belästigte Person Widerstand oder erwartet die belästigende Person solchen 

und handelt sie zu dessen Überwindung, indem sie Entziehungsmöglichkeiten des Opfers 

vermindert, insbesondere durch Festhalten oder Versperren des Fluchtweges, ist von 

Zwang auszugehen1164. Dieser wirkt beim Opfer physisch in Form der Einschränkung von 

Bewegungsmöglichkeiten. Umarmt der Täter das Opfer, um einen Kuss zu ermöglichen, 

liegt ebenso Gewalt vor, wie wenn der Täter einen Aus- oder Durchgang körperlich ver-

stellt, um eine körperliche Berührung zu ermöglichen. Auch das Heranziehen des Opfers, 

um es auf den Mund zu küssen ist ausreichend1165. Die rein physische Anwesenheit des 

Täters an einem Ort reicht hingegen nicht aus, um Gewalt zu bewirken. Begibt sich der 

Täter jedoch an einen Ort, den das Opfer passieren muss oder an dem es sich aufhält, liegt 

in der Bewegung dorthin die körperliche Kraftentfaltung, da diese bereits mit dem Ziel 

der Nötigung entfaltet wird1166. In Übertragung dieser Rechtsprechung des BGH zu den 

Demonstrations- bzw. Blockade-Fällen ist die Annäherung an eine Fließbandarbeiterin, 

                                                                 
1160  Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 89; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 23. 

Vgl. auch diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (1) (d). 
1161  BGH, Urt. v. 12.12.1989 – 1 StR 613/89, BHGR Strafsachen StGB § 249 Abs. 1 Gewalt 4. 
1162  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 3. b) bb) (1) (d). 
1163  Vgl. zu den hier zu untersuchenden direkten und indirekten Formen sexueller Belästigung diese Arbeit 

unter C. IV. 2. e). 
1164  Anders aber, wenn das Versperren des Weges auf offener Straße stattfindet und das Opfer leicht auswei-

chen kann, OLG Karlsruhe, Urt. v. 6.6.2002 – 1 Ss 13/02, NJW 2003, 1263. 
1165  OLG Hamm, Beschl. v. 26.2.2013 – 5 RVs 6/13, BeckRS 2013, 04710 mit Besprechung von Hecker, JuS 

2013, 751 ff. 
1166  Vergleichbar dem „Sich-auf-die-Fahrbahn-Begeben“ nach BGH, Urt. v. 20.7.1995 – 1 StR 126/95, NJW 

1995, 2643 (2643) = BGHSt 41, 182. 
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die aufgrund arbeitsvertraglicher Pflichten ihre Station nicht ohne Weiteres verlassen 

kann, um weiteren körperlichen Kontakt herzustellen, als Gewalt zu qualifizieren, wenn 

eine physische Zwangswirkung eintritt1167.  

Erschöpft sich die von der belästigenden Person vorgenommene Handlung in einem Ver-

halten gegenüber der belästigten Person ohne Vorsatz bezüglich der Bewirkung eines wei-

tergehenden, gegen den Willen des Opfers gerichteten Verhaltens, liegt mangels Willens-

beugungsabsicht keine Nötigung vor. Davon ist in den Fällen der vermeintlich zufälligen 

oder überraschend und zeitlich sehr kurz ausgeführten körperlichen Annäherungen aus-

zugehen, bei denen es dem Täter nicht auf die Willensbeugung des Opfers ankommt, son-

dern der hierarchisch begünstigte Macht- oder Lustphantasien befriedigen will. Diese 

Fälle der überrumpelnden Handlungen stellen keine Nötigung dar.  

Anders ist dies jedoch zu bewerten, wenn das Opfer dem Täter zuvor klargemacht hatte, 

dass es solches Verhalten ablehnt, mithin seinen entgegenstehenden Willen klar zum Aus-

druck bringt1168. Ist dem Täter bekannt, dass das Opfer bereits milderes sexuelles Verhal-

ten ablehnt, nimmt er bei anschließendem sexuellem Verhalten billigend in Kauf, dass er 

sich über den entgegenstehenden Willen hinwegsetzt. Gewalt kann somit auch bei zeitlich 

sehr kurzen Handlungen vorliegen, da das Opfer einen entgegenstehenden Willen auf-

grund des Vorverhaltens des Täters bereits gebildet hat.  

Dieser einmal geäußerte Wille ist vom Täter dauerhaft zu berücksichtigen. Aus Gründen 

des Opferschutzes kann sich die Validität des entgegenstehenden Willens nicht auf die 

konkrete Situation beziehen. Der einmal geäußerte Wille ist als gültig zu betrachten, so-

lange das Opfer keine anderslautende Erklärung – ausdrücklich oder aus den Umständen 

zu entnehmen – abgibt. Für die Belästigung durch den Arbeitgeber, Vorgesetze, Kollegen 

oder Dritte am Arbeitsplatz besitzt der entgegenstehende Wille Gültigkeit mindestens für 

die gesamte Dauer des Arbeitsverhältnisses und zwar unabhängig davon, ob die Erklärung 

am Arbeitsplatz oder im Kontext des Arbeitsverhältnisses – z. B. auf einer Betriebsfeier 

– erfolgte. 

(6) Zwischenfazit 

Der Nötigungstatbestand ist so konzipiert, dass das Dulden der Zwangshandlung allein 

nicht ausreicht, um eine Nötigung zu bewirken. Das schließt die Anwendung des Tatbe-

standes in all jenen Fällen aus, in denen es dem Täter nicht auf die Überwindung eines 

entgegenstehenden Willens zur Erreichung des erzwungenen Verhaltens ankommt, son-

dern in denen es dem Täter schlicht darum geht, ein für ihn befriedigendes Verhalten unter 

Einbeziehung der belästigten Person durchzuführen. Für Gewaltnötigung bleibt kein 

Raum in den hier zu untersuchenden Fällen sexueller körperlicher Annäherung. 

Anders ist dies freilich für alle Fälle zu beurteilen, in denen sich der Arbeitgeber, Vorge-

setzte, Kollege oder Dritte eine überlegene körperliche Konstitution oder Befugnisse am 

Arbeitsplatz zunutze macht und durch z. B. Versperren des Weges oder Einsperren, den 

                                                                 
1167  Beispiel nach dem Sachverhalt von LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urt. v. 14.8.2012 – 5 Sa 324/11, 

BeckRS 2012, 75369. 
1168  OLG Hamm, Beschl. v. 26.2.2013 – 5 RVs 6/13, BeckRS 2013, 04710. In der Entscheidung des OLG 

Hamm hatte ein Musiklehrer gegenüber seiner Schülerin in einer Unterrichtspause verbale Annäherungs-

versuche unternommen. Diese hatte erklärt, sie wolle das nicht. Daraufhin hatte der Täter das Opfer her-

angezogen und geküsst. 
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entgegenstehenden Willen des Opfers beugt. Dort ist unter Zugrundelegung der vorste-

hend dargestellten Anforderungen an den Gewaltbegriff von Gewaltnötigung auszugehen. 

Gewalt liegt auch in den Fällen vor, in denen das spätere Opfer seinen entgegenstehenden 

Willen bereits zuvor zum Ausdruck gebracht hatte und der Täter sich darüber hinwegge-

setzt hat. 

bb) Drohung 

Der Täter hat für eine Nötigung nach § 240 Abs. 1 StGB das empfindliche Übel nicht 

zwingend gegenwärtig zuzufügen; es genügt, wenn er dem Opfer droht. Dem Begriff nach 

fällt hierunter insbesondere die Fallgruppe des Androhens beruflicher Nachteile bei sexu-

eller Verweigerung. Fraglich ist hingegen, ob auch andere Fälle der Äußerung sexueller 

Absichten oder Anspielungen sowie die Inaussichtstellung von Vorteilen bei sexuellen 

Gefälligkeiten unter den Drohungsbegriff subsumiert werden können. Hierfür sind zu-

nächst die tatbestandlichen Anforderungen an eine Drohung zu betrachten. 

(1) Definition der Drohung 

Unter einer Drohung wird von der h. M. in der Literatur und der Rechtsprechung das 

Inaussichtstellen eines künftigen Übels verstanden, auf dessen Eintreten der Drohende 

tatsächlich oder angeblich Einfluss besitzt und das er verwirklichen wird, wenn die be-

drohte Person sich nicht seinem Willen entsprechend verhält1169. 

Wesensmerkmal der Drohung ist die Herstellung einer „Wenn-Dann-Beziehung“1170 

durch den Täter mittels derer dieser das Opfer in eine Zwangslange versetzt, um die Wil-

lensbeugung zu ermöglichen. Ob der Täter den Eintritt des Übels tatsächlich zu bewirken 

vermag, kann immer dann keine Rolle spielen, wenn das Opfer – ggf. irrtumsbedingt – 

davon ausgeht, der Täter verfüge über die Möglichkeit der Übelszufügung1171. Eine Dro-

hung liegt dann vor, wenn sie objektiv und aus Sicht der bedrohten Person ernstlich er-

scheint1172; so z. B. bei der Verwendung einer Scheinwaffe. Die vom Täter angewendete 

List kann seine Drohung verstärken. Listiges Verhalten allein stellt jedoch keine Drohung 

dar.  

Die Äußerung der Drohung kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen1173. Dass der Tä-

ter die Drohung ausspricht oder sonst äußert, ist nicht erforderlich1174. Dies kann zu Über-

schneidungen mit dem Gewaltbegriff führen. So kann in der vorhergehenden Anwendung 

von vis compulsiva die konkludente Drohung zu sehen sein, diese Gewalt erneut oder so 

                                                                 
1169  BGH, Urt. v. 19.12.1961 – 1 StR 288/61, NJW 1962, 596 (596); statt aller Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 240 Rn. 12. 
1170  Sinn, JuS 2009, 577 (582). 
1171  BGH, Urt. v. 30.6.1970 – 1 StR 127/70, BGHSt 23, 294 (295 f.); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 

Rn. 12; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 31; Toepel, in: NK, StGB, § 240 

Rn. 99 ; a. A. Küper, GA 2006, 439 ff. 
1172  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 33. 
1173  Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 38; Fischer, StGB, § 240 Rn. 31. 
1174  BGH, Urt. v. 16.3.1976 – 5 StR 72/76, NJW 1976, 976 (976). 
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lange anzuwenden, bis die bedrohte Person sich tätergemäß verhält1175. Eine Drohung 

kann auch dann vorliegen, wenn das Opfer den ersten Schritt tut1176. 

Es ist zweifelhaft, ob unerwünschte Einladungen mit sexuellen Absichten und Telefonate 

oder Briefe mit sexuellen Anspielungen als Drohungen in diesem Sinne darstellen kön-

nen, denn es könnte an der Wenn-Dann-Beziehung mangeln. Eine solche wäre nur zu 

begründen, wenn man annimmt, dass in sexuellen Anspielungen oder Einladungen mit 

sexuellen Absichten die konkludente Drohung mit der Wiederholung liegt. Für ersteres 

wäre erforderlich, dass in einer Einladung gegen den Willen der eingeladenen Person Ge-

walt im Sinne zuvor dargestellten Gewaltbegriffs zu sehen ist. Zwar ließe sich mit Ver-

weis auf die Rechtsprechung des BVerfG das Schreiben einer Einladung noch als un-

rechtsrelevantes Verhalten und damit als Gewalt einordnen, wenn es bei der eingeladenen 

Person zu einer physischen Zwangslage kommt1177, etwa weil das Opfer seine Aufstiegs-

chancen bei Ablehnung gefährdet sieht. Einer solchen Einladung jedoch zugleich auch die 

konkludente Drohung ihrer Aufrechterhaltung oder Wiederholung beizumessen, dürfte 

den Rahmen herkömmlichen Handlungswillens der einladenden Person überschreiten1178. 

Gleiches gilt für sexuelle Anspielungen: die genannten Verhaltensweisen beinhalten nicht 

ohne Weiteres eine konkludente Drohung. In der Regel wird eine Nötigung daher nur bei 

einer ausdrücklichen Wenn-Dann-Beziehung in Frage kommen, z. B. wenn berufliche 

Nachteile in Aussicht gestellt werden.  

(2) Abgrenzung zur Warnung 

Macht der „Täter“ das Opfer lediglich auf ein möglicherweise eintretendes Übel als Folge 

eines bestimmten Opferverhaltens aufmerksam, auf dessen Verwirklichung der Warnende 

keinen Einfluss hat, stellt dies keine Drohung dar1179. Maßgebend ist, ob der Eintritt des 

Übels vom Willen des Täters abhängt, ob dieser „Herr des Geschehens“ ist1180. Das ist 

nach h. M. auch dann der Fall, wenn der Täter vorgibt, diesen Einfluss zu besitzen, z. B. 

auf einen Dritten Einfluss zu haben, vom dem das Übel droht1181. 

Erklärt ein Arbeitnehmer seiner neuen Kollegin bewusst wahrheitswidrig, sie müsse mit 

einer Arbeitgeberkündigung rechnen, wenn sie sich nicht aufreizender anziehe, ist darin 

eine Warnung und Täuschung zu sehen, jedoch keine Drohung1182. Zwar wird das Opfer 

gegen seinen Willen manipuliert und eine Willensbeugung jedenfalls versucht. Jedoch 

                                                                 
1175  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 12; Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 70. 
1176  BGH, Urt. v. 3.2.1993 – 2 StR 410/92, NJW 1993, 1484 (1484); OLG Karlsruhe, Beschl. v. 20.10.2004 – 

1 Ss 76/03, NJW 2004, 3724 (3724); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 12. 
1177  BVerfG, Beschl. v. 29.3.2007 – 2 BvR 932/06, NJW 2007, 1669. 
1178  Mögen die Einladungen oder Anspielungen massiver sexueller Art sein, so ist regelmäßig nicht davon 

auszugehen, dass der Belästiger mehr erreichen will als die Duldung der Belästigung durch die belästigte 

Person. 
1179  Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 17. 
1180  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NJW 1983, 765 (767) = BGHSt 31, 195 (201); Toepel, in: 

NK, StGB, § 240 Rn. 97; Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 38 
1181  Fischer, StGB, § 240 Rn. 36; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 31; a. A. Sinn, 

in: MK, StGB, § 240 Rn. 74 der bereits die Instrumentalisierung des Opfers durch Täuschung ausreichen 

lässt.  
1182  Nach a. A. ist in diesem Fall aufgrund der Herrschaft über den Entscheidungsprozess des Opfers von ei-

ner Drohung auszugehen. Diese Auffassung wird jedoch nicht mehr vom Wortlaut getragen, der für die 

Drohung erfordert, dass eine tatsächliche oder vorgegebene Einflussmöglichkeit auf das Übel besteht. 
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gibt die warnende Person nicht vor, Einfluss darauf zu haben oder täuscht über diesen 

Umstand.  

(3) Empfindliches Übel 

Bei einem Übel handelt es sich um einen Nachteil für das Opfer1183. Dieser setzt eine 

gewisse Konkretisierung voraus, d. h. die allgemeine oder unspezifische Ankündigung 

von „Problemen“ oder „Schwierigkeiten“ reicht nicht aus1184. Das Übel ist empfindlich, 

wenn es geeignet ist, aufgrund seiner Erheblichkeit das Opfer zu motivieren, dem Täter-

verlangen nachzukommen1185. Ob die Zufügung des Übels erlaubt ist, spielt keine 

Rolle1186. Die Ankündigung eines Verhaltens, das bei Verwirklichung Gewalt im Sinne 

des § 240 StGB darstellt, ist stets ausreichend, bloße Belästigungen hingegen nicht1187. 

Umstritten ist, aus welcher Perspektive ein solches empfindliches Übel vorliegen muss. 

Früher wurde verlangt, dass ein objektiver Maßstab eines „besonnenen Durchschnitts-

menschen“ für die Beurteilung der Empfindlichkeit geeignet und erforderlich sei1188. Seit 

der Entscheidung des BGH aus dem Jahr 1983 liegt für die Rechtsprechung kein empfind-

liches Übel vor, wenn von dem Bedrohten in seiner Lage erwartet werden kann, dass er 

der Drohung in besonnener Selbstbehauptung standhält1189. Die h. M. in der Literatur ist 

dieser Auffassung gefolgt und hält gleichfalls den Opferhorizont für maßgebend1190. Je-

doch nicht ohne Einschränkungen: die rein subjektive Opfersicht wird um das objektive 

Korrektiv der besonnenen Selbstbehauptung, je nach Ansicht allgemein oder in besonde-

ren Fallgestaltungen – wie in den Fällen allein innersubjektiver Nachteile – ergänzt1191.  

Droht der Arbeitgeber mit beruflichen Nachteilen bei der Verweigerung sexueller Gefäl-

ligkeiten könnte darin ein empfindliches Übel für die belästigte Person liegen. Entschei-

dend hierfür ist allein die Frage, ob der Nachteil von solcher Erheblichkeit ist, dass bereits 

seine Ankündigung geeignet ist, die bedrohte Person im Sinne des Täterverhaltens zu mo-

tivieren. Oder kann von der Person noch erwartet werden, dass sie in ihrer Lage dem in 

Aussicht gestellten Nachteil in besonnener Selbstbehauptung standhält1192? Der Verlust 

des Arbeitsplatzes kann – freilich in Abhängigkeit von weiteren Umständen wie Nach-

frage der Qualifikation am Arbeitsmarkt, Alter, familiäre Situation, etc. – zu massiven 

wirtschaftlichen Einschnitten bei der bedrohten Person führen, nach deren Androhung be-

                                                                 
1183  Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 103;  
1184  BGH, Urt. v. 28.1.1976 – 2 StR 696/75, NJW 1976, 760 (760); Fischer, StGB, § 240 Rn. 32; Eidam, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 39; Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 77. 
1185  Fischer, StGB, § 240 Rn. 32a; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 9. 
1186  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 13; Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 82.  
1187  Fischer, StGB, § 240 Rn. 33. 
1188  Vgl. BGH, Urt. v. 31.3.1982 – 2 StR 2/82, NStZ 1982, 287 mit Verweis auf die ältere Literatur. 
1189  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NJW 1983, 765 (767) = NStZ 1983, 311 (312) = BGHSt 31, 

195 (201).  
1190  Fischer, StGB, § 240 Rn. 32a mit Einschränkung für innersubjektive Nachteile; Eser/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 9; krit. Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 13.  
1191  Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 80; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 104; abl. Sinn, in: MK, StGB, § 

240 Rn. 81 ff. der auf das Prinzip der Selbstveranwortung abstellt und stärker die subjektiven Umstände 

zum Maßstab macht. 
1192  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NJW 1983, 765 (767). Unklar bei Mästle, AuR 2002, 410 

(411) der das Korrektiv der besonnenen Selbstbehauptung nur für die Fälle der Drohung mit einem Unter-

lassen anzuwenden scheint.  
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sonnenes Standhalten nicht mehr verlangt werden kann. Davon ist selbst dann auszuge-

hen, wenn die wirtschaftlichen Nachteile im Einzelfall gering ausfallen, da die Drohung 

zugleich den Entzug der Verdienstmöglichkeit darstellt, die, auf die Dauer eines ansonsten 

fortbestehenden Arbeitsverhältnisses gesehen, stets einen Wert darstellt, der geeignet ist, 

die bedrohte Person im Sinne des Täterverhaltens zu motivieren. Eine Drohung mit Ver-

lust des Arbeitsplatzes reicht daher für die erforderliche Empfindlichkeit aus1193. 

Etwas Anderes kann gelten, wenn der Arbeitgeber nicht mit der Beendigung des Arbeits-

verhältnisses, sondern mit dessen Umgestaltung droht – etwa dem Ausspruch einer Än-

derungskündigung oder einer zulässigen Weisung. Von ausreichender Empfindlichkeit 

wird man auszugehen haben, sobald die Entgelthöhe vom angedrohten Verhalten in vom 

Opfer spürbarer Weise erfasst wird, da die Erzielung von Einkommen üblicherweise das 

Primärziel einer abhängigen Beschäftigung ist. Soll dieses mit einer angedrohten Ände-

rungskündigung verringert werden, ist das Übel empfindlich. Dieser Maßstab ist auch für 

Sachzuwendungen mit Entgeltcharakter anzusetzen, da auch der Entzug z. B. des privat 

genutzten Dienstwagens einen wirtschaftlichen Nachteil in signifikanter Höhe bedeutet, 

der das Opfer entsprechend motivieren kann. Hingegen sind Weisungen – unabhängig 

davon ob im Einzelfall zulässig oder nicht – eher unterhalb der Empfindlichkeitsschwelle 

anzusehen, sofern sie keinen spürbaren Einfluss auf die Entgelthöhe besitzen. So mag die 

Versetzung auf einen anderen Arbeitsplatz oder der Entzug von Sonderrechten zwar ein 

Nachteil für die belästigte Person darstellen, der ggf. vor den Arbeitsgerichten überprüft 

werden kann, von strafbarem Unrecht ist jedoch nicht auszugehen. Von einer solcherma-

ßen bedrohten Person kann verlangt werden, dass sie dem geforderten sexuellen Verlan-

gen nicht nachgibt. Die Schwelle ist allerdings nicht allzu hoch anzusetzen, da andernfalls 

kein Raum für eine Strafbarkeit des Versuchs verbleibt, der voraussetzt, dass der Täter 

Nötigungsmittel anwendet1194.  

(4) Drohung mit Unterlassen 

Nach gefestigter Rechtsprechung kann eine Drohung auch dadurch ausgeübt werden, dass 

der Täter ankündigt, er werde eine Handlung unterlassen, wenn sich das Opfer nicht nach 

seinem Willen verhält1195. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Unterlassen rechtmäßig 

oder rechtswidrig erfolgt, denn für die Zwangswirkung beim Opfer ist diese Unterschei-

dung unerheblich. Das Übel für die bedrohte Person liegt im angekündigten Unterlassen. 

Mit einem Unterlassen droht z. B. der künftige Arbeitgeber, wenn er ankündigt, er werde 

eine Bewerberin nach Zusage nun doch nicht einstellen, wenn sie nicht mit ihm ge-

schlechtlich verkehrt1196. Wie die Drohung mit einem aktiven Tun ist auch die Drohung 

mit einem Unterlassen ein Begehungsdelikt und erfordert entsprechend, dass der Täter 

„Herr des Geschehens“ ist, das in Aussicht gestellte Übel für die bedrohte Person emp-

findlich ist und diese ihm nicht unter Berücksichtigung ihrer individuellen Fähigkeiten 

und Umstände in besonnener Selbstbehauptung standhalten kann1197. Freilich kann dies 

auch in Fällen rechtmäßiger Drohung mit einem Unterlassen der Fall sein, wie im soeben 

genannten Fall der angedrohten Nicht-Einstellung. Die Rechtsprechung verlangt bereits 

                                                                 
1193  BGH, Urt. v. 25.2.1993 – 1 StR 652/92, NJW 1993, 1807 (1807); Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 

240 Rn. 41; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 107. 
1194  H. M., vgl. diese Arbeit unter D. V. 1. g). 
1195  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NJW 1983, 765 (767). 
1196  BGH, Urt. v. 25.2.1993 – 1 StR 652/92, NJW 1993, 1807. 
1197  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NJW 1983, 765 (766 f.). 
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für die Tatbestandsmäßigkeit eine verwerfliche Verbindung von Mittel und Zweck und 

scheidet die Fälle aus dem Bereich der Strafbarkeit aus, bei denen die Verquickung von 

Mittel und Zweck nach allen bei der Wertung zu berücksichtigenden Umständen nicht als 

verwerflich zu qualifizieren ist. Solche Konstellationen mangelnder Verwerflichkeit sol-

len lediglich zu einer Erweiterung des Handlungsspielraums der bedrohten Person führen, 

ohne jedoch die Autonomie ihrer Entschlüsse in strafwürdiger Weise zu beeinträchti-

gen1198. 

In der Literatur wird teilweise einschränkend verlangt, dass nur dann eine Drohung mit 

einem Unterlassen vorliege, wenn eine Rechtspflicht zum Handeln bestehe, da der recht-

lich garantierte Freiheitsraum der bedrohten Person von vornherein mit diesem Unterlas-

sensübel belastet sei1199. Diese Auffassung ist konsequent, sofern man davon ausgeht, dass 

nur die rechtlich garantierte Freiheit von § 240 StGB geschützt wird. Sie führt jedoch 

dazu, dass die Strafbarkeit von Formulierungsnuancen abhängt und ist daher im Ergebnis 

abzulehnen1200.  

Die h. M. in der Literatur teilt die Auffassung der Rechtsprechung1201. Diese Ansicht ist 

vorzugswürdig, denn es darf im Ergebnis keinen Unterschied bedeuten, ob der Täter mit 

einem rechtmäßigen Verhalten, z. B. einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ein Übel 

zufügt und dieses dann durch Drohung mit Unterlassen (z. B. der „Rücknahme“ der Kün-

digung) nötigt1202 oder ob er bereits mit der Zufügung, also mit dem Ausspruch der Kün-

digung, droht und dadurch nötigt. Die Situation in der sich das Opfer befindet ist identisch. 

Aus Sicht des Opfers steht es vor der Wahl, den Nachteil des Verlusts des Arbeitsplatzes 

durch sexuelle Handlungen zu vermeiden. 

Von den vorgenannten Fällen der Eingriffsunterlassungsnötigung sind solche Konstella-

tionen zu unterscheiden, in denen der Täter allein eine Verbesserung des Status quo in 

Aussicht stellt, ohne zuvor oder zugleich ein Übel in Gang gesetzt zu haben oder sich das 

von einem Dritten gesetzte Übel zu Nutze zu machen. Als Beispiel hierfür mag der Ar-

beitgeber dienen, der eine freiwillige Beförderung gegen sexuelle Gefälligkeiten in Aus-

sicht stellt. Von einem Nachteil im Sinne einer negativen Auswirkung auf das Opfer ließe 

sich nur im Verhältnis zur potentiellen Verbesserung sprechen, so dass bereits das Vor-

liegen eines Übels zweifelhaft ist. Von einem Nachteil könnte aber auch im Verhältnis zu 

einer anderen Person auszugehen sein, wenn der Vorteil – wie etwa eine vakante Position 

                                                                 
1198  BGH, Beschl. v. 13.1.1983 – 1 StR 737/81, NJW 1983, 765 (767). Diese grundlegende Entscheidung des 

BGH aus den 1980er Jahren ist im Schrifttum zunächst auf Kritik gestoßen, weil sie die erforderliche Ab-

grenzung straffreien Verhaltens von strafwürdiger Einwirkung auf die Willensfreiheit auf die Rechtswid-

rigkeitsebene verlagere und den Tatbestand ausweite. 
1199  Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 16; Horn, NStZ 1983, 497 ff.; Ostendorf, NJW 1980, 2592 

(2592); Jakobs, in: Baumann u. a., FS-Peters, S. 69 (78 f.). 
1200  Vgl. zum Erfordernis der Einschränkung Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 14 m. w. N. zu den 

hierzu diskutierten Ansätzen in der Literatur.  
1201  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 10; Fischer, StGB, § 240 Rn. 34 f.; Eidam, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 42; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 118 m. w. N.; Altvater, in: LK, 

StGB, § 240 Rn. 82; Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 89; ders., JuS 2009, 577 (583). Krit. Heger, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 14 m. w. N. zu den kritischen Stimmen i. d. Literatur, die im Hinblick auf die 

Unbestimmtheit der Verwerflichkeitsklausel um eine Konkretisierung der Abgrenzungskriterien bemüht 

sind. 
1202  Von Herdegen als „Eingriffs-Unterlassensdrohung“ bezeichnet, Herdegen, in: LK (11. Aufl.), StGB, § 

253 Rn. 4; ihm folgend Vogel, in: LK, StGB, § 253 Rn. 11. 

 



Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz 311 

– nur einmal besteht, die Anzahl der dafür in Frage kommenden Personen jedoch größer 

ist, so dass das Widerstehen der solchermaßen „bedrohten“ Person zu einem Nachteil 

führt, da die Position dann anderweitig vergeben wird. Sofern man darin noch einen Nach-

teil erkennt, sind jedoch große Zweifel geboten, was die Empfindlichkeit anbelangt, da 

dem Opfer keine Verschlechterung des Status quo in Aussicht gestellt wird, sondern ihm 

vom Täter lediglich zusätzliche Handlungsoptionen geboten werden. Dem Opfer steht es 

frei, seine Situation zu verbessern oder es beim Status quo zu belassen1203. Ohne eine 

Verschlechterung des bestehenden Status’, ist eine Drohung abzulehnen1204. 

In der Rechtsprechung wird jedoch darauf hingewiesen, dass eine solche Einschränkung 

des Straftatbestandes zu restriktiv sein könne, wenn „die Fortdauer eines Übels für den 

Adressaten ein besonderes, dem Eintritt eines neuen Übels gleichwertiges Gewicht er-

langt“1205. Zu denken wäre im hier zu untersuchenden Rechtskreis an die Aussicht auf 

Einstellung einer alleinerziehenden Mutter, die auf Basis der Grundsicherung ihre Kinder 

durchbringen muss und die für die Einstellung sexuelle Handlungen vorzunehmen hat. 

Dabei könnte sowohl die Fortdauer der Inanspruchnahme der staatlichen Grundsicherung 

ein besonderes Gewicht haben als auch die Vornahme sexueller Handlungen eine beson-

ders schwere Zumutung darstellen. Die Fortdauer eines Übels – auch bei großem Gewicht 

– dem mit einer Unterlassung drohenden Täter zuzurechnen, kommt einer Gleichordnung 

dieser Fallgestaltungen mit jenen dar, bei denen der Täter aufgrund Garantenstellung zu 

einem Tun verpflichtet ist; es würde eine quasi-Garantenstellung „durch die Hintertür“ 

begründet. Diese Fallgruppe ist – jedenfalls für die hier zu untersuchenden möglichen 

Fälle – abzulehnen.  

Abzugrenzen ist die Drohung mit Unterlassung von der Drohung durch Unterlassung, bei 

der eine Handlungspflicht des Täters bestehen muss, aufgrund der er zum Eingreifen ver-

pflichtet wäre1206. Es bestehen keine Besonderheiten; die Drohung durch Unterlassen ist 

ein unechtes Unterlassungsdelikt. 

(5) Zwischenfazit  

Für die Frage der Strafbarkeit einer sexuellen Belästigung durch Versprechen von beruf-

lichen Vorteilen gegen sexuelles Entgegenkommen als Form eines Quid-pro-quo-Falles 

ist festzuhalten, dass es nach Rechtsprechung und h. M. grundsätzlich keine Rolle spielt, 

ob der Täter mit der aktiven Zufügung eines Nachteils oder mit dem Unterlassen eines 

„Vorteils“ in Form der Beseitigung des von ihm gesetzten Nachteils droht. Voraussetzun-

gen sind in beiden Fällen, dass der Täter als „Herr des Geschehens“ angesehen wird und 

dass das Übel für die betroffene Person so empfindlich ist, dass von ihr ein Standhalten in 

besonnener Selbstbehauptung nicht erwartet werden kann. Das ist jedoch in den Konstel-

lationen zu erwarten, wenn der Täter keine Verschlechterung des Status quo setzt, sondern 

diesen lediglich verbessert, die Nichtannahme seiner Inaussichtstellung mithin das Ver-

bleiben auf dem Status quo das Übel darstellt. Von ausreichender Empfindlichkeit ist im-

                                                                 
1203  BGH, Beschl. v. 22.4.1998 – 5 StR 5/98, NJW 1998, 2612 (2614). 
1204  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 20a. 
1205  BGH, Beschl. v. 22.4.1998 – 5 StR 5/98, NJW 1998, 2612 (2614). 
1206  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 35. 
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mer dann auszugehen, wenn der Grund für die Aufnahme und Durchführung einer Ar-

beitstätigkeit betroffen ist, wenn also die synallagmatischen Essentialia des Arbeitsver-

hältnisses berührt werden.  

e) Subjektiver Tatbestand 

In subjektiver Hinsicht ist Vorsatz bezüglich aller Merkmale des objektiven Tatbestandes 

erforderlich. Nach Rechtsprechung und h. M. reicht hierfür bedingter Vorsatz aus1207. Die 

Opferreaktion muss vom Täter bezweckt werden; das ergibt sich bereits aus § 240 Abs. 2 

StGB. Sie darf nicht nur Folge, sondern muss Ziel des Täterhandelns sein und als solches 

vom Täter gewollt sein.  

f) Verwerflichkeit 

aa) Systematische Einordnung 

Es besteht Streit darüber, ob die in § 240 Abs. 2 StGB eingefügte Verwerflichkeitsklausel 

ein Merkmal des Tatbestandes der Vorschrift oder eine besondere Rechtswidrigkeitsregel 

darstellt. Ihr Zweck ist die Begrenzung des Tatbestandes, der nach der Erweiterung um 

die Drohungsalternative ein einschränkendes Korrektiv benötigte zur Abgrenzung straf-

würdigen willensbeugenden Zwangs von sozialadäquater Einflussnahme1208. Nach einer 

Ansicht sei aus der Funktion als Tatbestandskorrektiv abzuleiten, dass die Verwerflich-

keitsklausel zu den Tatbestandsmerkmalen zu zählen sei1209. Rechtsprechung und h. M. 

fassen die Verwerflichkeitsklausel als spezielle Rechtswidrigkeitsregel auf, der im Rah-

men der Prüfung der Rechtswidrigkeit nach den allgemeinen Rechtfertigungsgründen die 

besondere Funktion der Abgrenzung zukommt, denn bei § 240 StGB wird die Rechtswid-

rigkeit nicht durch die Tatbestandmäßigkeit indiziert, da die Ausübung von Zwang eine 

solche Wirkung nicht besitzt1210. Die Rechtswidrigkeit ist positiv festzustellen, da erst die 

Verquickung des Nötigungsmittels mit der angestrebten Verhaltensweise des Genötigten 

den Schluss auf tatbestandsmäßig-rechtswidriges Verhalten begründen kann1211. Prakti-

sche Auswirkungen zeigt der Streit jedoch nur beim Irrtum des Täters über die Verwerf-

lichkeit, der nach Ansicht der h. M. als Tatumstandsirrtum nach § 16 Abs. 1 StGB, nach 

a. A. als Verbotsirrtum gem. § 17 StGB zu behandeln ist.  

bb) Zweck-Mittel-Relation 

Von größerer Bedeutung für die hier zu betrachtende Strafbarkeit sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz ist, welche Anforderungen an die Verwerflichkeitsklausel zu stellen sind. 

                                                                 
1207  BGH, Urt. v. 2.10.1953 – 3 StR 151/53, BGHSt 5, 245 (246); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 

16; Fischer, StGB, § 240 Rn. 53; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 34; Sinn, in: MK, 

StGB, § 240 Rn. 105; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 194; Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 150. 
1208  BVerfG, Urt. v. 11.11.1986 – 1 BvR 713/83, BVerfGE 73, 206 (253); BGH, Beschl. v. 5.5.1988 – 1 StR 

5/88, NJW 1988, 1739 (1740) = BGHSt 35, 270 (275f.); Fischer, StGB, § 240 Rn. 38. 
1209  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 16. Für gesamttatbewertendes Merkmal, welches so-

wohl auf Tatbestands- als auch auf Rechtswidrigkeitsebene zu beachten ist, Toepel, in: NK, StGB, § 240 

Rn. 139. 
1210  BGH, Beschl. v. 5.5.1988 – 1 StR 5/88, NJW 1988, 1739 (1740 f.). 
1211  BGH, Beschl. v. 18.3.1952 – GSSt 2/51, BGHSt 2, 194 (196). 
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Das BVerfG sieht die Zweck-Mittel-Relation als Ausprägung des Grundsatzes der Ver-

hältnismäßigkeit1212. Die Rechtsprechung beurteilte das Verhältnis von Zweck und Mittel 

als verwerflich, wenn ein erhöhter Grad sittlicher Missbilligung vorlag1213. Die Zweck-

Mittel-Relation ist nach allgemeiner Ansicht im Schrifttum dann verwerflich, wenn die 

Tat sozial unerträglich ist1214. Da Kern der Verwerflichkeitsklausel die Relation von Mit-

tel und Zweck ist, kann nicht allein auf das Mittel abgestellt werden. Es sind stets der vom 

Täter erstrebte Zweck und das hierfür angewendete Mittel zueinander in Beziehung zu 

setzen1215.  

Nach der Rechtsprechung bleibt die Motivationslage des Täters in Form eines über die 

Erzwingung des unmittelbaren Nötigungserfolgs hinausgehenden Fernzieles bei dieser 

Frage unberücksichtigt, sie ist allenfalls bei der Strafzumessung zu bedenken1216. Dage-

gen wendet sich eine verbreitete Auffassung in der Literatur. Nach dieser sind Fernziele 

in die Gesamtwürdigung bei Abs. 2 einzubeziehen, da sie in die „Gesamtzielsetzung des 

Täters eingebettet“ sind und von dieser nicht getrennt werden können1217. Ferner besteht 

überwiegend Einigkeit, dass für die Frage der Verwerflichkeit der unmittelbare Nöti-

gungszweck bei der zu bildenden engen Zweck-Mittel-Relation als Schwerpunkt der Ab-

wägung zu berücksichtigen ist1218. Wie die Fernziele des Täters in concreto zu berück-

sichtigen sind, ist freilich umstritten1219. An der Einbeziehung der Fernziele ist begrüßens-

wert, dass eine solche Gesamtzielabwägung zu Ergebnissen führt, die der individuellen 

Verwerflichkeit der Tat angemessener sind, da nicht allein die Tatumstände, sondern auch 

Motive und Hintergründe einbezogen werden, was dem Strafrecht grundsätzlich nicht 

fremd ist. Es besteht jedoch die Gefahr, dass eine moralische Verfärbung eintritt, da eine 

Bewertung der sozialen Billigkeit der Fernziele des Täters durch den gesetzlichen Richter 

zu erfolgen hat und Fernziele mit politischer Gesinnung und Meinung behaftet sein kön-

nen1220. Nach hier vertretener Ansicht ist die Gesamtzielmotivation des Täters bei der 

Strafzumessung zu berücksichtigen. Dort können billigenswerte Fernziele zu einer Redu-

zierung oder unbillige zu einer Erhöhung der Strafe sinnvoll beitragen. Bei der Verwerf-

lichkeitsprüfung hingegen kann nur der direkte Nötigungszweck berücksichtigt werden. 

Gegen die Aufnahme über den direkten Nötigungszweck hinausgehender Ziele spricht, 

dass andernfalls die Konturen des ohnehin die Grenze zur Unbestimmtheit berührenden 

                                                                 
1212  BVerfG, Urt. v. 11.11.1986 – 1 BvR 713/83, BVerfGE 73, 206 (253); BVerfG, Beschl. v. 24.10.2001 – 1 

BvR 1190/90 u. a., NJW 2002, 1031 (1034) = BVerfGE 104, 92 (109); Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 

145; ablehnend Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 17. 
1213  BGH, Beschl. v. 18.3.1952 – GSSt 2/51, BGHSt 2, 194 (196); BGH, Urt. v. 11.5.1962 – 4 StR 81/62, 

BGHSt 17, 328 (331). 
1214  Statt aller Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 18. So auch die neuere Rechtsprechung seit BGH, 

Beschl. v. 19.6.1963 – 4 StR 132/63, BGHSt 18, 389 (391); jüngst BGH, Beschl. v. 5.9.2013 – 1 StR 

162/13, NStZ 2014, 149 (152) Rn. 58 = NJW 2014, 401 (403). 
1215  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 18; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 17. 
1216  BGH, Beschl. v. 5.5.1988 – 1 StR 5/88, NJW 1988, 1739 (1740) = BGHSt 35, 270 (275). 
1217  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 18a; Sinn, JuS 2009, 577 (584); Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 

126; Otto, NStZ 1987, 212 (213); ablehnend Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 37a. 
1218  Fischer, StGB, § 240 Rn. 44; Hilgendorf, in: Arzt/Weber, StR BT, § 9 Rn. 78; Maurach/Schroeder/Mai-

wald, BT 1, § 13 II Rn. 35; Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 62; Altvater, in: LK, StGB, § 

240 Rn. 105. 
1219  Für eine Berücksichtigung im Rahmen der Verwerflichkeit: Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 156 m. w. 

N.; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 29. 
1220  Hierauf weist auch hin: Otto, NStZ 1992, 568 (571). 

 



314 Straftaten gegen die persönliche Freiheit 

Straftatbestandes aufgelöst würden und der Strafrichter endgültig an die Stelle des Ge-

setzgebers gesetzt würde. Ob dies allerdings aus dem Wortlaut entnommen werden kann, 

ist zweifelhaft, da sowohl Fern- als auch Nahziele „angestrebt“ werden1221. 

Je unerträglicher der Zweck, desto geringer ist die Akzeptanz des Mittels und umge-

kehrt1222. Stellt das Nötigungsmittel selbst eine Straftat dar, so ist Verwerflichkeit in der 

Regel zu bejahen1223. Hingegen kann auch erlaubtes Verhalten selbst dann verwerflich 

sein, wenn dadurch rechtlich gebilligtes Verhalten erzwungen werden soll, es den beiden 

Verhalten aber an einem inneren Zusammenhang fehlt (Inkonnexität)1224. Damit ist ge-

meint, dass der Einsatz des gebilligten Mittels nicht zum gebilligten Zweck erlaubt ist. 

Um die Verwerflichkeit festzustellen, ist ein Werturteil erforderlich, das auf der Grund-

lage objektiver Maßstäbe zu treffen ist1225. Roxin hat aus den allgemeinen sozialen Ord-

nungsprinzipien Hilfestellungen bei der Bewertung der Verwerflichkeit abgeleitet. Nach 

seiner Prinzipienlehre sind die Rechtswidrigkeit des vom Opfer geforderten Verhaltens, 

ein Verstoß gegen den Vorrang staatlicher Zwangsmittel, die Hinderung des Opfers an 

sozialwidrigen Zielen, das Geringfügigkeitsprinzip, das Prinzip mangelnden Zusammen-

hangs und das Autonomieprinzip zu beachten1226. Die drei erstgenannten Prinzipien sind 

auf die hier zu untersuchenden Sachverhalte nicht anwendbar und bleiben im Folgenden 

außer Betracht. 

(1) Inkonnexität 

Nach dem Prinzip mangelnden Zusammenhangs ist Sozialwidrigkeit dort naheliegend, wo 

das eingesetzte Mittel in keiner inneren Beziehung zum Zweck steht1227. Danach ist es 

verwerflich, wenn der Gläubiger dem Schuldner mit der Aufdeckung früherer Straftaten 

droht, nicht jedoch, wenn er mit einer Strafanzeige droht, um die Zahlung auf seinen Scha-

den zu erreichen1228. Konnexität ist z. B. dort anzunehmen, wo der Arbeitgeber die Ab-

leistung unbezahlter Überstunden für berufliches Fortkommen fordert.  

Es bedarf jedoch keiner umfangreichen Erörterung, dass zwischen einer Drohung mit be-

ruflichen Nachteilen oder der Inaussichtstellung von beruflichen Vorteilen gegen sexuelle 

Gefälligkeiten keine innere Beziehung besteht und ein solches Verhalten in hohem Grad 

sozialwidrig erscheint1229. Berufliche Veränderungen sind Folge des Vorhandenseins oder 

                                                                 
1221  Anders jedoch Arzt, in: Stratenwerth u. a., FS-Welzel, S. 823 (828).  
1222  Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 149; Sinn, JuS 2009, 577 (584). 
1223  Sinn, in: MK, StGB, § 240 Rn. 129. 
1224  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 18a; ; Sinn, JuS 2009, 577 (584); krit. zum Sprachgebrauch 

Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 153. 
1225  BGH, Beschl. v. 4.3.1964 – 4 StR 529/63, BGHSt 19, 263 (268); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 

Rn. 18. 
1226  Roxin, JuS 1964, 373 (376 f.); zustimmend Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 151; Küper/Zopfs, Rn. 402; 

ablehnend Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 39 ff. 
1227  Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 59; Roxin, JuS 1964, 373 (377); Arzt, in: Stratenwerth u. 

a., FS-Welzel, S. 823 (835). Ablehnend Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 42 die nur die rechtlich 

garantierte Freiheit als geschütztes Rechtsgut erkennen. Für deren Verletzung könne es jedoch keinen Un-

terschied bedeuten, ob Zweck und Mittel inkonnex seien. Sofern es sich um einen Eingriff in eine nicht 

garantierte Freiheit handele, werde diese nicht dadurch verwerflich, dass der Täter seine Handlung mit 

einem inkonnexen Zweck verknüpfe. 
1228  BGH, Urt. v. 19.11.1953 – 3 StR 17/53, BGHSt 5, 254 (258). Die Verwerflichkeit wurde bei BGH, Be-

schl. v. 5.9.2013 – 1 StR 162/13, NStZ 2014, 149 bejaht, da die Ersatzforderung dort nicht bestand. 
1229  Arzt, in: Stratenwerth u. a., FS-Welzel, S. 823 (836). 
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der Ermangelung persönlicher Fähigkeiten und Leistungen. Zwischen der Leistung im 

Rahmen der Arbeitstätigkeit und Karriereaussichten besteht ein Zusammenhang. Nicht 

jedoch zwischen nichtleistungsbezogenem Verhalten in Form von sexuellen Gefälligkei-

ten und beruflicher Veränderung. Eine solche Konnexität besteht selbst dort nicht, wo die 

betroffene Person beruflich mit der Vornahme oder Duldung von sexuellen Handlungen 

befasst ist. Selbst im Milieu besteht die Arbeitsleistung aus der Vornahme sexueller Leis-

tungen gegenüber zahlenden Kunden, nicht gegenüber dem Arbeitgeber als Gefälligkeit 

für berufliches Fortkommen. Freilich ist denkbar, dass die Inkonnexität von Mittel und 

Zweck wegen Geringfügigkeit aus dem Bereich strafbarer Nötigungen auszuscheiden ist. 

(2) Geringfügigkeit 

Im Bereich des Straßenverkehrs ist nach der ständigen Rechtsprechung nicht jeder vor-

sätzliche, ein Nötigungselement enthaltende Regelverstoß eine Nötigung im Sinne des 

§ 240 StGB1230. Nach dem Geringfügigkeitsprinzip ist für die Annahme einer Nötigung 

ein Verhalten erforderlich, das eine gewisse Intensität und Dauer umfasst und das nicht 

nur zur Folge hat, dass eine andere Person physisch wirkenden Zwang erleidet, sondern 

dass dies gerade der Zweck des Täterverhaltens ist1231. Die Begründung wird darin gese-

hen, dass nicht jede Belästigung strafwertes Unrecht darstelle, da sich im heutigen Stra-

ßenverkehr die Verkehrsteilnehmer ständig gegenseitig behinderten1232. In der Literatur 

besteht Einigkeit darüber, dass es ganz generell eines Mindestmaßes an Zwangswirkung 

bedarf und dass darunterliegende Gewalt als Bagatelle auszuscheiden ist1233. Die Grenze 

wird bei bloßen Belästigungen gesehen. Sofern diese vielfach auftreten, kann die Baga-

tellgrenze jedoch aufgrund des Kumulationseffekts wieder überschritten sein1234.  

Fraglich ist, wo bei sexuellem Verhalten die Grenze zur Bagatelle oder zur bloßen Beläs-

tigung zu ziehen ist. Für sexuelle Handlungen des Opfers wird vertreten, dass die Be-

griffsbestimmungen des § 184h StGB die Grenze darstellen1235. Allein dieser Verweis 

hilft nicht weiter, wenn die bezweckte Handlung keine sexuelle in diesem Sinne ist und 

der Straftatbestand eine solche nicht erfordert. Angesichts der Strafdrohungen von min-

destens sechs Monaten bei § 240 Abs. 4 StGB bzw. einem Jahr bei § 177 Abs. 1 StGB 

und ist es angemessen, eine erhebliche sexuelle Handlung zu verlangen1236. Der Strafrah-

men des § 240 Abs. 1 StGB ist demgegenüber nach unten offen, weshalb sich eine Min-

destanforderung an das sexuelle Verhalten hieraus nicht ergeben kann.  

(a) Gewaltnötigung 

Raum für die Anwendung des Geringfügigkeitsprinzips besteht nur dort, wo der Täter 

mehr bezweckt als die reine Duldung der Zwangshandlung, da andernfalls keine Nötigung 

                                                                 
1230  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 9.8.2007 – 5 Ss 130/07 – 61/07 I, NJW 2007, 3219 (3220). 
1231  BGH, Urt. v. 21.5.1969 – 4 StR 18/69, NJW 1969, 1444 = BGHSt 23, 4; BGH, Urt. v. 20.2.2003 – 4 StR 

228/02, NStZ 2003, 486 = BGHSt 48, 233; BGH, Urt. v. 31.8.1995 – 4 StR 283/95, NJW 1996, 203 

(205); OLG Hamm, Beschl. v. 25.6.2008 – 4 Ss 234/08, NStZ 2009, 213 (213); zustimmend Heger, in: 

Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 9; BGH, Urt. v. 20.10.1999 – 2 StR 248/99, NStZ 2000, 140 (§ 240 Rn. 

27 f.); Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. Rn. 24. 
1232  OLG Düsseldorf, Beschl. v. 9.8.2007 – 5 Ss 130/07 – 61/07 I, NJW 2007, 3219 (3220). 
1233  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 21; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, Vor. §§ 234 ff. 

Rn. 24; Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 54; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 56. 
1234  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 21; Toepel, in: NK, StGB, § 240 Rn. 56; Altvater, in: LK, 

StGB, § 240 Rn. 54; Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 240 Rn. 35. 
1235  Altvater, in: LK, StGB, § 240 Rn. 117. 
1236  Vgl. zur Definition und zu den Anforderungen der Erheblichkeit diese Arbeit unter D. II. 2. c). 
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vorliegt. Nach der hier vertretenen Auffassung ist dies bei überraschender Gewalt dann 

der Fall, wenn der Angriff so lange dauert, dass das Opfer in die Lage versetzt wird, einen 

entgegenstehenden Willen zu bilden. Hat das Opfer seinen Willen gebildet und hält der 

Täter das Nötigungsmittel in Kenntnis des gegenläufigen Willens aufrecht, stellt sich die 

Frage, ob im Rahmen der dann vorliegenden Gewaltnötigung Raum für die Ablehnung 

der Verwerflichkeit wegen Geringfügigkeit bleibt.  

Dafür ließe sich vorbringen, dass z. B. eine flüchtige aber unfreiwillige Umarmung durch 

den bedingt vorsätzlich handelnden Täter noch kein strafbares Unrecht verwirkliche, da 

der Eingriff in die Willensfreiheit gering sei. Dagegen ist jedoch einzuwenden, dass zum 

Zwecke persönlicher Triebbefriedigung – sei es aus macht- oder lustmotiviertem Antrieb 

– der Eingriff in die Körpersphäre der genötigten Person bei Gesamtwürdigung als solcher 

bereits fragwürdig ist. Jedenfalls ist eine solche Verquickung von Zweck und Mittel im 

Rahmen einer durch das Arbeitsverhältnis bedingten wirtschaftlichen und sozialen Ab-

hängigkeit sowie der im Arbeitsverhältnis vorherrschenden Mächtigkeitsverhältnisse als 

sozial inadäquat einzustufen. Eine solche Zweck-Mittel-Relation ist für das Zusammen-

leben der Menschen und insbesondere für das notwendige Zusammenarbeiten jenseits der 

Grenze des Angemessenen. Spätestens wenn nicht mehr nur die Körpersphäre, sondern 

der Sexualbereich betroffen ist, weil sich die Nötigungshandlung gegen primäre Ge-

schlechtsmerkmale oder sexuell belegte Körperregionen richtet, ist eine abweichende Be-

wertung nicht mehr denkbar. 

Der Zweck der Nötigungshandlung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist derart 

nieder, dass bereits jedes Mittel über die Geringfügigkeitsschwelle führt, welches nicht 

nur so kurz angewendet wird, dass die Bildung eines entgegenstehenden Willens möglich 

ist. Dies belegt auch die Ausgestaltung der Nötigung zu einer sexuellen Handlung als 

besonders schwerer – d. h. besonders verwerflicher – Fall einer Nötigung1237.  

Etwas Anderes könnte nur dort gelten, wo das Opfer nach einer ersten Nötigung seinen 

entgegenstehenden Willen kundgetan hat und diesen täglich neu perpetuiert, so dass auch 

ein erneuter Angriff auf einen entgegenstehenden Willen trifft. Hier wird man jedoch auch 

dann nicht zur Verneinung der Verwerflichkeit wegen Geringfügigkeit gelangen können, 

da eine Kumulierung mit dem zeitlich vorausgehenden Angriff gleichfalls die Grenze ei-

ner Bagatelle überschritten ist. So lange das Opfer eines Angriffs den vormaligen Täter 

als potentiellen Wiederholungstäter betrachtet und sich eines erneuten Angriffs versieht, 

wirkt die Initialtat fort, so dass für Geringfügigkeit kein Raum bleibt. 

(b) Drohung 

Auch bei der Nötigung durch Drohung ist die Geringfügigkeitsschwelle zu beachten. Sie 

ist bereits im Tatbestandsmerkmal der Empfindlichkeit enthalten1238. In Aussicht ge-

stellte, jedoch nicht empfindliche Übel sind schon tatbestandlich unerheblich. Eine Dro-

                                                                 
1237  Der Gesetzgeber hat die Nötigung zu sexuellen Handlungen einer bestimmten Qualifikation (Erheblich-

keit des § 184h StGB) als besonders schweren Fall herausgehoben. Dadurch hat er zum Ausdruck ge-

bracht, dass sexuelle Handlungen dieser Erheblichkeit als erzwungene Handlungen besonders verwerflich 

sind. Das lässt den Schluss zu, dass unterhalb der Erheblichkeitsschwelle des § 184h StGB liegende sexu-

elle Handlungen zwar keine besonders schweren Fälle sind, die eine Erhöhung des Strafrahmens rechtfer-

tigen, aber dass die Erzwingung von sexuellen Handlungen generell besonders verwerflich ist. Die Ein-

ordnung der Erzwingung sexueller Handlungen als Bagatelle ist daher nur in Ausnahmefällen möglich. 
1238  Roxin, JuS 1964, 373 (377). 
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hung mit einem tatbestandsmäßigen Übel kann dennoch unterhalb der Bagatellgrenze lie-

gen. Stellt der Arbeitgeber z. B. in Aussicht, er werde unbezahlte Überstunden anordnen, 

wenn die bedrohte Person ihm keinen Kaffee bringe, gleichviel dies nicht zu ihren ge-

schuldeten Tätigkeiten zählt, so ist darin noch keine nicht mehr hinnehmbare Sozialwid-

rigkeit zu erkennen. Ob solcherlei Drohungen auch mit sexuellem Anstrich denkbar sind, 

ohne den Bagatellcharakter zu verlieren, ist zweifelhaft. Denn besteht der Drohungszweck 

aus einer körperlichen Annäherung, z. B. einer Umarmung oder einem Kuss, wird in die 

Körper- bzw. Sexualsphäre der betroffenen Person eingegriffen. Damit stünde am Ende, 

d. h. bei Verwirklichung der Drohung, nicht nur die Arbeitskraft der Person zur Disposi-

tion des Arbeitgebers, sondern die Person als solche. Dass dies nicht dem modernen Ver-

ständnis einer sozialen Grundordnung entspricht, bedarf keiner Ausführungen. Damit ist 

zugleich festgestellt, dass, wie bei der Gewaltnötigung auch, bei einer Drohung im sexu-

ellen Bereich keine Fälle denkbar sind, die unterhalb der Bagatellgrenze liegen. 

g) Vollendung und Versuch 

Die Tat ist vollendet, wenn die genötigte Person aufgrund des vom Täter ausgeübten 

Zwangs mit der Ausführung der verlangten Handlung wenigstens begonnen hat1239. Ein 

nach § 240 Abs. 3 StGB strafbarer Versuch liegt vor, wenn der Täter mit der Ausführung 

des Nötigungsmittels beginnt1240. 

h) Besonders schwerer Fall 

§ 240 Abs. 4 StGB sanktioniert besonders schwere Fälle einer Nötigung mit erhöhtem 

Strafrahmen von sechs Monaten bis fünf Jahren. Nach Abs. 4 Nr. 1 liegt ein besonders 

schwerer Fall in der Regel vor, wenn das Opfer zu einer sexuellen Handlung genötigt 

wird. Anders als bei § 177 Abs. 1 StGB ist bei § 240 Abs. 4 S. 2 Nr. 1 StGB nur die 

Nötigung zur Vornahme einer sexuellen Handlung durch das Opfer tatbestandsmäßig; die 

Duldung einer sexuellen Handlung fällt nicht unter das Regelbeispiel1241, könnte aber un-

ter Berücksichtigung des Unrechtsgehalts des jeweiligen Sachverhalts einen besonders 

schweren Fall nach § 240 Abs. 4 S. 1 StGB darstellen1242. 

Der Anwendungsbereich des Regelbeispiels ist eröffnet, wenn der Täter durch Mittel nö-

tigt, die unterhalb der Grenze des § 177 Abs. 1 StGB liegen. Etwa wenn der Arbeitgeber 

als Täter droht, er werde die genötigte Person entlassen, sofern sie nicht sexuelle Hand-

lungen an ihm vornimmt. Ein weiterer Anwendungsfall besteht darin, dass der Täter zwar 

mit den Nötigungsmitteln des § 177 Abs. 1 StGB nötigt, jedoch nicht die dort verlangte 

Körperlichkeit der sexuellen Handlung an einer anderen Person bezweckt, sondern z. B. 

die Vornahme einer sexuellen Handlung vor dem Täter1243.  

                                                                 
1239  BGH, Urt. v. 26.8.1986 – 1 StR 365/86, NStZ 1987, 70 (71); BGH, Beschl. v. 15.1.2004 – 3 StR 490/03, 

NStZ 2004, 385 (386); Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 240 Rn. 26; Fischer, StGB, § 240 Rn. 55. 
1240  BVerfG, Beschl. v. 7.9.2006 – 2 BvR 1219/05, NJW 2007, 1443 (1443); Eser/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 37; Fischer, StGB, § 240 Rn. 56; weiter, bereits mit Beginn der Tat-

bestandsausführungshandlung, nicht zwingend der Nötigungshandlung Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 

240 Rn. 26. 
1241  BGH, Beschl. v. 26.11.2008 - 5 StR 506/08 – BeckRS 2008, 25833 = BGH bei Pfister, NStZ-RR 2010, 5 

(6) Nr. 44; Fischer, StGB, § 240 Rn. 59; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 38;  
1242  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 240 Rn. 38; Laubenthal, Rn. 217. Dies übersiehen Horn/Wol-

ters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 59, die nur den Normalstrafrahmen für anwendbar halten. 
1243  Horn/Wolters, in: SK, StGB, § 240 Rn. 59a. 
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i) Zwischenfazit  

Die Überprüfung der Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz nach § 240 

StGB hat ergeben, dass kaum Raum für die Ablehnung der Strafbarkeit mangels Verwerf-

lichkeit des nötigenden Verhaltens bleibt, sofern das Täterverhalten den Anforderungen 

an die Nötigungsmittel entspricht. Ein sexuelles Verhalten oder gar sexuelle Handlungen 

vom Opfer innerhalb eines Arbeitsverhältnisses als Arbeitgeber zu fordern ist derart ver-

werflich, dass kaum Bagatellfälle und keine konnexe Zweck-Mittel-Relation denkbar 

sind.  

Die Grenze für tatbestandsmäßiges Verhalten bilden demnach die Nötigungsmittel selbst. 

Bereits das Versperren eines Durchgangs durch den Körper des Täters zu Nötigungszwe-

cken kann ausreichend sein; erst Recht die körperliche physische Zwangseinwirkung auf 

das Opfer. Problematisch sind bei der Gewaltnötigung jedoch die Fälle, in denen der Täter 

überraschend zugreift und dabei ausnutzt, dass das Opfer keinen entgegenstehenden Wil-

len bilden kann. Aus Opfersicht ist es ein schwacher Trost, dass die Strafbarkeit bei wei-

teren Übergriffen durch den Täter, die im Arbeitsverhältnis typisch sind, daran nicht 

scheitert, wenn der entgegenstehende Wille geäußert wurde. Die Fälle der sexuellen Er-

pressung durch Versprechen von Vorteilen oder Androhung von Nachteilen gegen sexu-

elles Entgegenkommen werden von der Drohungsalternative nahezu vollständig erfasst. 

Wann immer der Täter mit der Verschlechterung des Status quo droht oder die Ver-

schlechterung bereits in Gang gesetzt hat und nun die Verbesserung der Situation durch 

Wiederherstellung des Status quo in Aussicht stellt, handelt es sich um die Drohung mit 

einem empfindlichen Übel. Es sei denn die Verschlechterung ist so gering, dass sie bereits 

nicht mehr als empfindlich betrachtet werden kann oder der Täter stellt „einfach so“ die 

Verbesserung des gegenwärtigen Zustandes gegen sexuelle Gefälligkeiten in Aussicht. In 

diesen beiden Fällen hat das Opfer dem Ansinnen in Selbstbehauptung standzuhalten; eine 

Nötigung liegt nicht vor. 

Im Ergebnis dürfte dies für belästigte Personen kein zufriedenstellender Befund sein. 

Zwar ist sexuelle Erpressung nach § 240 StGB strafbar, ggf. sogar als besonders schwerer 

Fall. Die vielfältigen und häufiger vorkommenden Belästigungen durch sexuelle körper-

liche Annäherung oder Übergriffe stellen größtenteils jedoch keine Nötigung dar. 

Für Täterschaft und Teilnahme gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln.  

2. § 241 StGB – Bedrohung 

Droht der Täter dem Opfer, ohne dass es ihm darauf ankommt, dass das Opfer eine Hand-

lung vornimmt, duldet oder unterlässt, kann ein Fall der strafbaren Bedrohung gem. § 241 

StGB vorliegen.  

a) Rechtsgut 

Schutzgut des § 241 StGB ist der Rechtsfriede des Einzelnen im Sinne eines individuellen 

Rechtssicherheitsvertrauens, insbesondere des Vertrauens in dessen Fortbestand, sowie 
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seine durch die Bedrohung gefährdete Handlungsfreiheit1244. Nach überwiegender An-

sicht handelt es sich um ein abstraktes Gefährdungsdelikt1245. Die bedrohte Person muss 

sich nicht als tatsächlich gefährdet sehen1246. Es genügt, wenn ihr Vertrauen in die Nicht-

beeinträchtigung erschüttert wird. 

b) Bedrohungstatbestand, § 241 Abs. 1 StGB 

Objektiv verwirklicht der Täter den Tatbestand, wenn er dem Opfer mit der Begehung 

eines Verbrechens im Sinne von § 12 Abs. 1 StGB droht. Drohen meint das Inaussicht-

stellen einer vom Willen des Täters abhängigen Begehung des Verbrechens. Die Drohung 

muss objektiv den Eindruck der Ernstlichkeit erwecken1247. Nicht erforderlich ist, ob die 

bedrohte Person die Drohung subjektiv glaubt oder ernst genommen hat und ob der Täter 

sie realisieren wollte. Die Drohung muss nicht ausdrücklich, sondern kann auch konklu-

dent erfolgen (z. B. durch die Abgabe von Schreckschüssen)1248. Sie hat sich jedoch auf 

ein bestimmtes tatsächliches Verhalten zu beziehen. Allgemein gehaltene Drohungen, bei 

denen die wesentlichen Merkmale des Verbrechens nicht hinreichend konkret bestimmt 

sind und aus der Äußerung – ggf. in Verbindung mit Begleitumständen wie Gesten – nicht 

hervorgehen, reichen nicht aus1249. Die Drohung muss an einen oder mehrere bestimmte 

Adressaten gerichtet sein1250. Das Verbrechen kann auch gegen andere, der bedrohten Per-

son nahestehende Personen verübt werden, diese müssen jedoch tatsächlich existieren1251. 

Es genügt, dass die Drohung einem Dritten gegenüber geäußert wird, wenn dieser den 

Erklärungsinhalt erwartungsgemäß der eigentlich bedrohten Person übermittelt1252. 

Von einer tatbestandlichen Drohung sind bloße Beschimpfungen oder Verwünschungen 

zu unterscheiden1253. Sie erfüllen den Tatbestand ebenso wenig wie jugendliche Wichtig-

tuereien wie Prahlereien oder großmäulige Redensarten1254. Dabei kann auf das im Le-

bensumfeld der Beteiligten typische Verständnis dieser Großspurigkeiten abgestellt wer-

den1255. Eine Warnung genügt ebenfalls nicht1256. Hat der Täter bereits mit der Ausfüh-

rung einer verbrecherischen Handlung begonnen, kann darin nicht zugleich die Andro-

hung des begonnenen Verbrechens gesehen werden1257. 

                                                                 
1244  BVerfG, Beschl. v. 19.12.1994 – 2 BvR 1146/94, NJW 1995, 2776 (2777); Heger, in: Lackner/Kühl, 

StGB, § 241 Rn. 1; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 2; Fischer, StGB, § 241 Rn. 2; 

Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 241 Rn. 2; Schluckebier, in: LK, StGB, § 241 Rn. 1; Wolters, in: 

SK, StGB, § 241 Rn. 2; a. A. Schroeder, in: Küper u. a., FS-Lackner, S. 665 (671), der die Willensent-

schließungsfreiheit als Schutzgut ansieht; Spendel, in: Geppert u. a., FS-Schmitt, S. 205 (207 f.). 
1245  RG, Urt. v. 16.3.1899 – 557/99, RGSt 32, 102; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 2; 

Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 241 Rn. 3. 
1246  Toepel, in: NK, StGB, § 241 Rn. 5. 
1247  OLG Koblenz, Beschl. v. 20.2.2006 – 1 Ss 367/05, NJW 2006, 3015 (3015); statt aller Eser/Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 4. 
1248  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 241 Rn. 2; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 4.  
1249  BGH, Urt. v. 3.7.1962 – 1 StR 213/62, BGHSt 17, 307 (308); Wolters, in: SK, StGB, § 241 Rn. 6 
1250  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 241 Rn. 2; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 6;  
1251  BVerfG, Beschl. v. 19.12.1994 – 2 BvR 1146/94, NJW 1995, 2776 (2777). 
1252  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 6. 
1253  RG, Urt. v. 16.3.1899 – 557/99, RGSt 32, 102 (103). 
1254  AG Saalfeld, Urt. v. 13.4.2004 – 663 Js 11878/03 2 Ds jug., NStZ-RR 2004, 264 (264). 
1255  Fischer, StGB, § 241 Rn. 3a; Schluckebier, in: LK, StGB, § 241 Rn. 14. 
1256  Wolters, in: SK, StGB, § 241 Rn. 4; vgl. zum Begriff diese Arbeit unter D. V. 1. d) bb) (2). 
1257  BGH, Beschl. v. 8.6.1984 – 2 StR 293/84, NStZ 1984, 454; Fischer, StGB, § 241 Rn. 3a;  
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Im subjektiver Hinsicht ist Eventualvorsatz erforderlich hinsichtlich des Drohcharakters 

der Äußerung, deren Kundgabe und der Möglichkeit, dass die Drohung ernst genommen 

wird1258. Weiter ist die – jedenfalls laienhafte – Bewertung des angedrohten Verhaltens 

als schweres Delikt nötig. Eine zutreffende Bewertung als Verbrechen im Sinne von § 12 

Abs. 1 StGB ist hingegen nicht erforderlich1259. Ebenso wenig, dass der Täter seine Dro-

hung ernst meint und zu verwirklichen beabsichtigt1260. 

c) Vortäuschungstatbestand, § 241 Abs. 2 StGB 

Kündigt der Täter an, dass die Verwirklichung eines gegen das Opfer oder einer ihm na-

hestehenden Person gerichteten Verbrechens geplant ist, und gibt der Täter vor, keinen 

Einfluss auf die Verwirklichung zu haben, liegt eine tatbestandliche Vortäuschung vor, 

wenn die Ankündigung objektiv falsch ist, mithin die Verwirklichung der Tat gerade nicht 

bevorstand1261. Der Hinweis auf wirklich bevorstehende Taten ist nicht strafbar. Gibt der 

Täter vor, Einfluss auf die Verwirklichung zu haben, kommt Abs. 1 in Frage.  

Der Täter muss wider besseres Wissen handeln, d. h. es ist zusätzlich zu den subjektiven 

Erfordernissen von § 241 Abs. 1 StGB erforderlich, dass der Täter zum Zeitpunkt seiner 

Äußerung sicher weiß, dass das Verbrechen nicht geplant ist. 

d) Zwischenfazit  

§ 241 StGB ist ein Äußerungsdelikt; der Täter muss die Bedrohung oder Vortäuschung 

kundgeben. Dies kann zwar auch konkludent geschehen, erfordert aber – ähnlich wie bei 

den Beleidigungstatbeständen1262 – ein Verhalten, welches genau den Inhalt hat, dass die 

Verwirklichung eines, nach seinen wesentlichen Merkmalen konkretisierten Verbrechens 

in Aussicht gestellt wird. Da dem sexuell belästigenden Verhalten regelmäßig kein wei-

terer Inhalt beigemessen werden kann als Lust- und Machtbefriedigung, kommt § 241 

StGB in beiden Tatbeständen nur dann in Betracht, wenn eindeutige verbale Äußerungen 

vorgenommen werden oder eindeutiges Handeln vorliegt, dem die Qualität einer Bedro-

hung oder Vortäuschung zukommt. Die typischen sexuell belästigenden Handlungen der 

körperlichen Berührung scheiden mithin aus. Auch verbale Äußerungen ohne Droh- oder 

Vortäuschungscharakter kommen nicht in Frage. Ebenso wenig allein das Zurschaustellen 

von Genitalien, sofern dadurch nicht zugleich zum Ausdruck kommt, der Täter wolle das 

Opfer penetrieren oder in anderer Form sexuell nötigen.  

An eine Strafbarkeit nach § 241 StGB ist zu denken, wenn der Täter sexuelle Absichten 

oder Anspielungen äußert. Nicht ausreichen dürften Fragestellungen sein, wie die Frage 

danach, ob sexuelle Handlungen erwünscht sind oder die – hier verallgemeinernd formu-

lierte – rhetorische Frage „Soll ich sexuelle Handlungen an dir ausführen?“1263. Anderer-

seits wird man die Strafbarkeit nicht allein an Formulierungsnuancen festmachen können, 

so dass sich der Charakter einer ernsthaften Bedrohung – insbesondere bei Äußerungen 

in Frageform – aus den gesamten Umständen ergeben kann. Erklärt der Täter hingegen, 

                                                                 
1258  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 241 Rn. 3; Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 7; 

Schluckebier, in: LK, StGB, § 241 Rn. 21. 
1259  BGH, Urt. v. 3.7.1962 – 1 StR 213/62, BGHSt 17, 307 (308 f.); Fischer, StGB, § 241 Rn. 6. 
1260  RG, Urt. v. 16.3.1899 – 557/99, RGSt 32, 102 (102);  
1261  Eser/Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 241 Rn. 11. 
1262  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D.III., insbesondere D. III. 1. g) bb). 
1263  Vgl. hierzu die Entscheidung des OLG Koblenz, Beschl. v. 20.2.2006 – 1 Ss 367/05, NJW 2006, 3015, 

das die Unentschlossenheit, die in der Fragestellung liegt, hervorgehoben hat. 
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er werde sexuelle Handlungen am Opfer vornehmen, ist darin die Bedrohung mit dem 

Verbrechen einer gegen das Opfer gerichteten sexuellen Nötigung gem. § 177 Abs. 1 

StGB zu sehen; sofern der Täter das Eindringen in den Körper des Opfers ankündigt sogar 

die Bedrohung mit einer Vergewaltigung nach § 177 Abs. 2 StGB. Ist einer sexuellen 

Bemerkung oder der Aufforderung zu sexuellem Verhalten ein solcher Erklärungsinhalt 

beizumessen, liegt eine Bedrohung in tatbestandlichem Sinne vor.  

Das bedeutet nicht, dass jede Form eindeutigen, sexuellen Verhaltens in verbaler Form 

nach § 241 StGB strafbar wäre, zeigt aber, dass eindeutige sexuelle Äußerungen durchaus 

im Umfeld strafbarer Handlungen liegen können. Freilich ist die für die Tatbestandsver-

wirklichung erforderliche Verbindung mit einem Verbrechen nicht typisch für allgemeine 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ein solches Täterverhalten ist aber auch nicht fern-

liegend. Eine (anonyme) Nachricht an die Mitarbeiterin mit dem sinngemäßen Inhalt „auf 

der Weihnachtsfeier werde ich dich penetrieren“ reicht aus.  

In der bloßen Aufforderung zum sexuellen Verkehr oder sonstigen sexuellen Handlungen, 

die nicht zum Ausdruck bringen, die Durchführung des Verkehrs stehe in der Macht des 

Täters, ist hingegen keine Bedrohung zu sehen. Ebenfalls keine Bedrohung ist die sexuelle 

Erpressung des Opfers z. B. durch Inaussichtstellen von beruflichen Nachteilen bei sexu-

eller Verweigerung. Es fehlt bereits auf Tatbestandsebene an der Bedrohung mit einem 

Verbrechen, stattdessen wird mit beruflichen Konsequenzen gedroht. Darüber hinaus 

stellt sich auch die Frage, nach dem Verhältnis zwischen § 177, § 240 und § 241 StGB1264. 

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln zu Täterschaft und Teilnahme.  

3. § 238 StGB – Nachstellung 

a) Einleitung 

Die Nachstellung in § 238 StGB ist durch das 40. StrÄndG vom 22.3.2007 in das Straf-

gesetzbuch eingefügt worden und am 31.3.2007 in Kraft getreten1265. Gleichwohl viel 

Aufhebens um den Begriff der Nachstellung gemacht wurde, ist heute weitgehend geklärt, 

dass es sich dabei um Verhaltensweisen handelt, die auf ungewollte Kommunikation und 

die Beeinträchtigung von Rechtsgütern gerichtet sind. Ihnen liegt eine vom Täter defi-

nierte Beziehung zum Opfer zu Grunde. Die Verhaltensweisen sind von Einseitigkeit ge-

prägt und haben mindestens belästigenden, wenn nicht bedrohenden Charakter oder er-

füllen gar einen Straftatbestand – z. B. den der Bedrohung, § 241 StGB. Das Täterverhal-

ten zielt auf Erlangung oder Demonstration von Kontrolle und Macht gegenüber dem Op-

fer ab, ist von einer gewissen Dauerhaftigkeit geprägt und dient dazu, durch Eingriffe in 

den persönlichen Lebensbereich des Opfers dessen Handlungs- und Entschließungsfrei-

heit zu beeinträchtigen1266.  

                                                                 
1264  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. V. 1. a). 
1265  Vgl. zum Gesetzgebungsverfahren Kinzig/Zander, JA 2007, 481 (482); zum Rechtsgüterschutz durch § 

238 StGB Kinzig, ZRP 2006, 255 (257 f.); massive Kritik bei Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 16 

Rn. 9. 
1266  BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 7; Fischer, StGB, § 238 Rn. 9; Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 31. 
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Der Vergleich mit der Definition der sexuellen Belästigung ergibt, dass hier wie dort un-

erwünschte, belästigende Handlungen, die im Einzelnen oftmals unterhalb der strafrecht-

lichen Erheblichkeitsschwelle liegen, Gegenstand des Verhaltens sind. Dieses ist in bei-

den Fällen von Einseitigkeit geprägt und basiert in der Regel auf einer (ehemaligen) Be-

ziehung zwischen Täter und Opfer, die von Asymmetrie gekennzeichnet ist. Bei der se-

xuellen Belästigung am Arbeitsplatz geht es wie bei der Nachstellung um Dominanz über 

die betroffene Person zur Befriedigung von Täterbedürfnissen1267. Im Unterschied zur se-

xuellen Belästigung, die gem. § 3 Abs. 4 AGG bereits bei einmaligem Verhalten gegeben 

sein kann, muss es sich bei der Nachstellung um beharrliches Verhalten handeln, dem eine 

gewisse Dauerhaftigkeit innewohnt. Gleichwohl liegt insbesondere eine Verletzung der 

vom AGG geschützten Würde vor, wenn ein feindliches Umfeld geschaffen wird, wofür 

regelmäßig mehrere Handlungen im zeitlichen Verlauf erfolgen müssen1268.  

§ 238 Abs. 1 StGB sanktioniert Täterverhalten, welches für sich genommen im Einzelfall 

regelmäßig als bloße Belästigung zu qualifizieren ist1269. Erfolgt es jedoch unbefugt und 

beharrlich und führt es zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung 

des Opfers, kann das Verhalten gleichwohl strafrechtlich relevant werden. Die sexuelle 

Belästigung korrespondiert damit insoweit, als dort auch die belästigende Kontaktauf-

nahme geahndet wird. § 3 Abs. 4 AGG ist insofern weiter als es keines Erfolgs bedarf, da 

es ausreicht, dass die Rechtsgutsverletzung vom Belästiger bezweckt wird. Nachstellung 

und sexuelle Belästigung sind ähnliche, wenn auch nicht übereinstimmende Tatbestände. 

Übereinstimmung ist für die Frage nach der Strafbarkeit sexueller Belästigung nicht er-

forderlich, solange durch die sexuelle Belästigung eine Verletzung oder zumindest Ge-

fährdung des Schutzgutes zu besorgen ist und die Belästigungshandlung in einer denkba-

ren Form den Straftatbestand erfüllen kann. 

b) Rechtsgut 

Die Bestimmung des von § 238 StGB geschützten Rechtsguts ist aufgrund der unter-

schiedlichsten Angriffsmöglichkeiten schwierig. Einerseits besteht das Interesse, die Op-

fer möglichst umfassend vor Nachstellungshandlungen zu schützen und daher ein über-

geordnetes Rechtsgut zu wählen, andererseits gewährleistet die Konkretisierung des 

Rechtsguts den Boden für eine ausreichend bestimmte Strafnorm, die es ermöglicht, straf-

bare Handlungen von straffreien abzugrenzen. Allgemeine Rechtswünsche wie das 

„Recht in Ruhe gelassen zu werden“1270 oder der „Rechtsfrieden des Einzelnen“1271 sind 

daher nicht geeignet, den Rahmen der Strafbarkeit zu definieren1272. Auch das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht als Schutzgut scheint zu abstrakt, da es ein Auffangbecken für eine 

Vielzahl von Freiheitsrechten ist, die im Einzelnen unterschieden werden können. Wo 

                                                                 
1267  Vgl. die Definition der verschiedenen Stalkertypen bei Dressing/Kühner/Gass, FPR 2006, 176 (178 ff.); 

Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 6 ff. 
1268  Siehe hierzu diese Arbeit unter C. III. 5. e) bb). 
1269  Wie z. B. unerwünschte Telefonanrufe, Briefe oder sonstige Kontaktaufnahme. Der Begriff der Nachstel-

lung ist aus § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. b) Gewaltschutzgesetz bekannt. Dort ist die wiederholte Nachstellung 

eine unzumutbare Belästigung, sofern sie nicht der Wahrnehmung berechtigter Interessen dient. 
1270  Mosbacher, NStZ 2007, 665 (666); Mitsch, NJW 2007, 1237 (1238); Gazeas, JR 2007, 497 (498). 
1271  Meyer, ZStW 115 (2004), 249 (284); Mitsch, NJW 2007, 1237 (1238). 
1272  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 4. 
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aber eine solche Unterscheidungsmöglichkeit besteht, ist sie zur Konkretisierung der Be-

stimmtheit und aufgrund des fragmentarischen Charakters des Strafrechts zu nutzen1273. 

Nach überwiegender Meinung wird der individuelle Lebensbereich des Opfers geschützt, 

d. h. seine Handlungs- und Entschließungsfreiheit im Rahmen der persönlichen Lebens-

gestaltung1274. Der individuelle Lebensbereich umfasst die individuellen Freiheitsrechte, 

die aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht folgen1275. Angesprochen ist damit das 

Recht, Herr der eigenen, privaten Lebensführung zu sein und freie Entscheidungen zu 

seiner Gestaltung zu treffen. Eingeschränkt wird dieses Recht durch psychische und phy-

sische Angriffe auf die Entschließungsfreiheit, z. B. durch Körperverletzung, Nötigung, 

Bedrohung, Freiheitsberaubung oder auch durch die Verletzung des Rechts auf informa-

tionelle oder sexuelle Selbstbestimmung. Daraus folgt, dass auch die psychische und phy-

sische Integrität vom Schutzzweck umfasst sind als Bestandteile des Schutzes des indivi-

duellen Lebensbereichs1276. Das Vermögen des Opfers ist hingegen nicht Bestandteil des 

individuellen Lebensbereichs und von § 238 StGB nicht geschützt1277.  

Es besteht eine große Übereinstimmung zwischen der Nachstellung und der sexuellen Be-

lästigung im Hinblick auf die geschützten Rechtsgüter, denn in beiden Fällen werden Frei-

heitsrechte der betroffenen Personen gegen körperliche oder psychische Angriffe ge-

schützt. Aufgrund des fragmentarischen Charakters des Strafrechts stellt sich nun die 

Frage, inwiefern sich die Alternativen der Tathandlung des § 238 Abs. 1 StGB mit sexu-

eller Belästigung überschneiden. 

c) Objektiver Tatbestand 

aa) Tathandlung 

Tathandlung ist das unbefugte Nachstellen durch beharrliche unmittelbare und mittelbare 

Verhaltensweisen nach den Nrn. 1 bis 5.  

(1) Nachstellen 

Der Begriff des Nachstellens umschreibt bei § 238 StGB alle tatbestandlichen Handlun-

gen, die darauf ausgerichtet sind, in den persönlichen Lebensbereich des Opfers einzu-

greifen und dadurch dessen Handlungs- und Entschließungsfreiheit zu beeinträchtigen1278. 

                                                                 
1273  Krit. auch Kinzig/Zander, JA 2007, 481 (482). 
1274  BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 6; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 1; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 4; ähnlich BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 

189 (193) = NStZ 2010, 277 (278) „Schutz der eigenen Lebensführung vor gezielten, hartnäckigen und 

schwerwiegenden Belästigungen der Lebensgestaltung“; ebenso Mosbacher, NStZ 2007, 665 (665 f.); 

Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 14; Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 238 Rn. 1; Gericke, in: MK, 

StGB, § 238 Rn. 1; Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 2; Rössner/Krupna, in: Dölling/Duttge/Rössner, § 

238 Rn. 1; Sonnen, in: NK, StGB, § 238 Rn. 13. 
1275  Fischer, StGB, § 238 Rn. 2. 
1276  Kühl, in: Geisler u. a., FS-Geppert, S. 311 (314); Fischer, StGB, § 238 Rn. 2; Eidam, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 238 Rn. 1. 
1277  Fischer, StGB, § 238 Rn. 2; a. A. Mosbacher, NStZ 2007, 665 (666). 
1278  BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 7; BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 189 (193). 
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Nachstellung ist ein Gesamtverhalten, das stets aus mehreren einzelnen Handlungen zu-

sammengesetzt ist1279. Der Begriff der Nachstellung wird durch die aufgeführten Verhal-

tensweisen ausgefüllt; er bedarf keiner darüberhinausgehenden, selbständigen Defini-

tion1280. Eine solche ist aufgrund der offenen Tatbestandsstruktur kaum sinnvoll mög-

lich1281. 

(2) Beharrlichkeit 

Beharrlichkeit bezeichnet eine besondere Hartnäckigkeit und eine gesteigerte Gleichgül-

tigkeit des Täters gegenüber dem gesetzlichen Verbot aus, die in der Tatbegehung zum 

Ausdruck kommen. Dem Begriff wohnen objektive Momente der Zeit sowie subjektive 

und normative Elemente der Uneinsichtigkeit und Rechtsfeindlichkeit inne1282. Beharr-

lichkeit erfordert daher die wiederholte Begehung der genannten Verhaltensweisen, ist 

aber nicht bereits bei bloßer Wiederholung zu bejahen1283. Erforderlich ist vielmehr, dass 

der Täter aus Missachtung des entgegenstehenden Opferwillens oder aus Gleichgültigkeit 

gegenüber den Wünschen des Opfers mit dem Willen handelt, sich auch in Zukunft immer 

wieder entsprechend zu verhalten1284. Die Beharrlichkeit ergibt sich aus der Gesamtwür-

digung der verschiedenen Handlungen, wobei keine verallgemeinerungsfähige Min-

destanzahl von Angriffen festgelegt werden kann, da bei der Bewertung u. a. der zeitliche 

Abstand der Angriffe und deren innerer Zusammenhang von Bedeutung sind1285. Die An-

zahl der Angriffe ist gleichfalls zu berücksichtigen, wobei es nicht erforderlich ist, dass 

der Täter dieselbe Handlung wiederholt vorgenommen hat1286. Entscheidend ist, dass 

mehrere Handlungen der Nrn. 1 bis 5 vorliegen, wobei die Aufgabe des Merkmals, sozi-

aladäquate Handlungen von unerwünschten Verhaltensweisen abzugrenzen, nicht an den 

beispielhaft genannten fünf Handlungen hängt, sondern an deren Qualität1287. 

                                                                 
1279  Fischer, StGB, § 238 Rn. 9; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 6. 
1280  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 3; Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 7; Eidam, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 238 Rn. 5; a. A. Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 32; Gazeas, JR 2007, 497 (498); 

Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 16 Rn. 12. 
1281  Vgl. hierzu die Definitionen der Vertreter der Gegenansicht. Beispielhaft diejenige von Krehl, in: LK, 

StGB, § 238 Rn. 31, die nicht über die Umschreibung des Schutzgutes nebst Tätermotivation hinaus-

kommt. 
1282  BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 189 (195); Fischer, StGB, § 238 Rn. 19; Eisele, 

in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 25; Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 15; krit. zu den subjektiven 

Elementen, die Feststellungen zur „inneren Einstellung“ des Täters erforderlich machen Kühl, in: Lack-

ner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 3; Gazeas, JR 2007, 497 (502); Kinzig/Zander, JA 2007, 481 (484); Mosba-

cher, NStZ 2007, 665 (666). 
1283  H. M., vgl. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 25 ; a. A. Mitsch, NStZ 2010, 513 (514), wo-

nach Dauerhaftigkeit ohne Wiederholung ausreichen soll. 
1284  BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 7; Rössner/Krupna, in: Dölling/Duttge/Rössner, § 238 Rn. 4. 
1285  BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 7; BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 189 (195); 

OLG Brandenburg, Beschl. v. 23.11.2009 – 1 Ss 93/09, NStZ 2010, 519 (520); OLG Zweibrücken, Urt. v. 

15.1.2010 – 1 Ss 10/09, BeckRS 2010, 04520 = NJW 2010, 1827 (Ls.); Fischer, StGB, § 238 Rn. 19; Ge-

ricke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 44; krit. Mitsch, NStZ 2010, 513 (514 f.). 
1286  BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 189 (196); Fischer, StGB, § 238 Rn. 20; Kin-

zig/Zander, JA 2007, 481 (484); Valerius, JuS 2007, 319 (322). 
1287  Zu Recht wird daher die Ansicht vertreten, bei den „fünf Handlungen“ in BT-Drs. 16/1030 vom 

23.3.2006, S. 7 handele es sich lediglich um eine Orientierungsgröße: Eisele, in: Schönke/Schröder, 

StGB, § 238 Rn. 25; Krüger, NStZ 2010, 546 (550); a. A. (mindestens fünf Handlungen) Eidam, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 238 Rn. 9; Kinzig/Zander, JA 2007, 481 (484). 
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Die zwingende Wiederholung der Handlung ist ein signifikanter Unterschied zur sexuel-

len Belästigung, die bereits bei einfacher unerwünschter Verhaltensweise gegeben ist. An-

zumerken bleibt jedoch, dass auch die sexuelle Belästigung regelmäßig wiederholend be-

gangen wird. Im Übrigen jedoch ähneln sich die Verhaltensmuster. Hier wie dort setzt 

sich der Täter über die Wünsche der Rechtsordnung und des Opfers hinweg in der Ab-

sicht, eigene Bedürfnisse zum Nachteil des Opfers zu befriedigen.  

(3) Unbefugtheit 

Bei dem Merkmal „unbefugt“ soll es sich um einen zum Tatbestand gehörenden Umstand 

handeln, der den Anwendungsbereich auf die strafwürdigen Fälle beschränkt, indem er 

klarstellt, dass ein Einverständnis des Opfers den Tatbestand ausschließt und dass der Tä-

ter nicht unbefugt handelt, der sich auf eine Befugnisnorm berufen kann1288. Es ist zwei-

felhaft, ob dieses Merkmal geeignet ist, sozialadäquates Verhalten aus dem Tatbestand 

auszuklammern1289. Sowohl das Vorliegen eines Einverständnisses als auch einer Befug-

nisnorm setzen dem Grunde nach tatbestandsmäßiges, d. h. strafbares und strafwürdiges 

Verhalten voraus. Solches kann nicht sozialadäquat (= gesellschaftlich angemessen) sein. 

Durch Einverständnis oder Befugnisnorm wird das Verhalten nicht sozialadäquat, son-

dern lediglich strafrechtlich irrelevant, da gerechtfertigt.  

Es ist nach der Nachstellungshandlung zu differenzieren: soweit die Nrn. 1 und 2 betroffen 

sind, handelt es sich um sozialadäquate Verhaltensweisen, zu denen jedermann grundsätz-

lich ohne Einverständnis oder Befugnisnorm befugt ist. Die Beharrlichkeit der Bege-

hungsweise eröffnet den Tatbestand, der nur dann wieder entfällt, wenn eine besondere 

Befugnis durch Einverständnis oder Legitimationsnorm auch in diesem Fall besteht, wie 

z. B. bei Gerichtsvollziehern oder observierenden Beamten. Soweit die Handlungen der 

Nrn. 3 und 4 betroffen sind, handelt es sich stets um sozial inadäquate Verhaltensweisen 

mit der Konsequenz, dass diese dem Zweck des Merkmals nach nicht aus dem Tatbestand 

ausscheiden, sondern allenfalls als gerechtfertigt bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit 

ausgeschieden werden können. Unbefugt bedeutet bei Nrn. 3 und 4 lediglich das Fehlen 

von Rechtfertigungsgründen1290. Der Irrtum über das Merkmal ist bei Handlungen nach 

Nrn. 1 und 2 als Tatbestandsirrtum, bei Nrn. 3 und 4 als Erlaubnistatbestandsirrtum zu 

qualifizieren. Für Nr. 5 gilt, dass diese auch sozialadäquate Handlungen erfassen kann, 

weshalb das Merkmal wie bei Nrn. 1 und 2 einzuordnen ist1291.  

(4) Die einzelnen Nachstellungshandlungen 

(a) Aufsuchen der räumlichen Nähe - § 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB 

Die sexuelle Belästigung verlangt nach § 3 Abs. 4 AGG in der hier vertretenen Ansicht 

objektiv unerwünschtes sexuell bestimmtes Verhalten. Solches wird von § 238 Abs. 1 Nr. 

                                                                 
1288  BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 7; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 6. 
1289  Dem Merkmal wird diese Funktion zugeordnet durch Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 26 

unter Verweis auf BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 7; Rössner/Krupna, in: Dölling/Duttge/Rössner, § 

238 Rn. 3 („zentrales Unrechtskriterium“); Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 238 Rn. 6; Eidam, JuS 

2010, 869 (872); Valerius, JuS 2007, 319 (322). 
1290  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 26; Fischer, StGB, § 238 Rn. 26; Eidam, in: Matt/Ren-

zikowski, StGB, § 238 Rn. 6; Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 69; weitergehend Mitsch, NJW 2007, 1237 

(1240) – „Doppelnatur“; Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 8 - stets nur Fehlen von Rechtfertigungsgrün-

den; wie dieser Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 16 Rn. 12. 
1291  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 26; Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 69. 
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1 StGB nicht vorausgesetzt. Für diese Tatbestandsalternative reicht es aus, dass der Täter 

die räumliche Nähe zum Opfer aufsucht, sofern er diese dadurch tatsächlich herstellt. Ob 

räumliche Nähe vorliegt, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Von räumlicher 

Nähe kann dann nicht mehr gesprochen werden, wenn zur Wahrnehmung Sichtgeräte er-

forderlich wären1292. Auf die Wahrnehmung des Täters durch das Opfer kommt es nicht 

an1293, was folgendes Beispiel illustrieren mag: Führt der Täter in der Nähe des Opfers 

Handlungen durch, wie z. B. das Anfertigen von Fotografien des Opfers, von denen das 

Opfer erst später erfährt, kann dies eine noch stärkere Verletzung des Rechtsguts darstel-

len, als die aktuelle körperliche Anwesenheit des Täters, denn dem Opfer wird so vor 

Augen geführt, dass es nicht in der Lage ist, sich Kenntnis über die räumliche Nähe des 

Täters zu verschaffen oder darauf zu reagieren. Dominanz und Macht des Täters über das 

Opfer kommen darin zum Ausdruck. Im Übrigen gibt der Wortlaut keinen Anhaltspunkt 

einer einschränkenden Auslegung. Das Präsentieren entsprechender Bildaufnahmen ohne 

verbale Kommunikation wäre nach der restriktiven Ansicht bei Nr. 3 gleichfalls nicht 

strafbar – es bliebe allein Nr. 5 als Auffangtatbestand1294. Die Wahrnehmung durch das 

Opfer kann mithin nicht das entscheidende Kriterium sein, vielmehr kommt es auf die 

Kenntnisnahme an, die ggf. auch nachträglich erfolgen und so zu schwerwiegenden Be-

einträchtigungen der Lebensgestaltung führen kann.  

Das Aufsuchen beinhaltet zunächst ein dynamisches Element, denn der Täter muss die 

räumliche Nähe zum Opfer herstellen. Das setzt eine auf das Opfer gerichtete Bewegung 

voraus, die z. B. durch Verfolgen, Auflauern oder schlichtes Zubewegen erfüllt ist. Der 

bloße Verbleib in der räumlichen Nähe genügt nicht, weshalb das Unterlassen des Sich-

Entfernens nicht in den Anwendungsbereich fällt1295. Ferner enthält der Begriff ein finales 

Element. Die räumliche Nähe muss gezielt herbeigeführt werden; rein zufällige Begeg-

nungen genügen nicht1296. Um Zufall handelt es sich aber nicht, wenn der Täter damit 

rechnet, das Opfer könne die Stelle passieren, an der er ihm auflauert.  

Sucht der Arbeitgeber beharrlich die räumliche Nähe zu einer Mitarbeiterin ist dies sozi-

aladäquat, solange er hierzu befugt ist. Die Befugnis entfällt, wenn keine beruflichen 

Gründe vorliegen. Da sexuelle Belästigung regelmäßig körperliche Nähe erfordert, könnte 

§ 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB eine mögliche Vorstufe der sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz sein. Zwingend ist das freilich nicht, da (verbale) sexuelle Belästigung auch über 

Telekommunikationsmittel möglich ist und eine Wiederholung gleichfalls nicht nötig ist, 

mithin das Merkmal der Beharrlichkeit nicht erfüllt sein muss. Sexuelle Belästigung wäre 

auch bei befugtem Aufsuchen der räumlichen Nähe denkbar. Bei einer sexuellen Belästi-

gung am Arbeitsplatz mag § 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB mit verwirklicht sein. Das der Beläs-

tigung innewohnende Unrecht kommt darin jedoch nicht ausreichend zum Ausdruck. 

                                                                 
1292  Gazeas, JR 2007, 497 (499); wohl weiter Valerius, JuS 2007, 319 (321). 
1293  Wie hier: Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 8; Fischer, StGB, § 238 Rn. 12; Sonnen, in: NK, 

StGB, § 238 Rn. 32; Gericke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 20. A. A. Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 38; Ei-

dam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 238 Rn. 13 ; Rössner/Krupna, in: Dölling/Duttge/Rössner, § 238 Rn. 

5; Gazeas, JR 2007, 497 (499); Krüger, NStZ 2010, 546 (549); Mitsch, NJW 2007, 1237 (1239); wohl 

auch Valerius, JuS 2007, 319 (321). 
1294  Zu beiden Nachstellungsalternativen vgl. diese Arbeit sogleich unter (b) und (e).  
1295  Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 10. 
1296  Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 10; Gazeas, JR 2007, 497 (499); Valerius, JuS 2007, 319 (321); Kin-

zig/Zander, JA 2007, 481 (483). 
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(b) Versuch der Kontaktaufnahme - § 238 Abs. 1 Nr. 2 StGB 

Diese Tatbestandsalternative umfasst den Versuch der Kontaktaufnahme, darüber hinaus 

aber auch die erfolgreiche Herstellung desselben. Das kann nach Alt. 1 entweder durch 

Telekommunikationsmittel wie SMS, E-Mail, Fax, Telefon oder durch die Nutzung von 

internetbasierten Diensten wie Chat, instant messaging, (sozialen) Netzwerken oder ähn-

lichem geschehen. Der Versuch ist unternommen, wenn sprachlich-gedankliche Informa-

tionen vom Täter mit Zielrichtung auf das Opfer ausgesendet wurden.  

Unter sonstigen Mitteln der Kommunikation ist zunächst an verbale Kommunikation in 

Form von Sprache in verkörperter Form als Briefe oder sonstige geschriebene Nachrich-

ten zu denken. Weiter sind auch reine Darstellungen wie Fotos oder deren Verkörperung 

auf Datenträgern sowie akustische Nachrichten auf Tonträgern umfasst.  

Umstritten ist, ob nonverbale Kommunikation, insbesondere die Verwendung eines Kom-

munikationsmittels ohne Informationsgehalt, wie z. B. eine E-Mail ohne Inhalt und Be-

treff oder „Telefonterror“ durch Telefonanrufe ohne sprachliche Nutzung sowie Sendun-

gen ohne „Begleitschreiben“ darunterfallen. Nach e. A. zählen diese Verhaltensweisen 

nicht zur Nr. 2, da andernfalls praktisch jedes Stalkingverhalten unter diese Tatbestands-

alternative zu subsumieren und eine sinnvolle Abgrenzung zu anderen Handlungen kaum 

möglich sei1297. Konsequenz dieser Auffassung ist, dass solche nonverbalen Handlungen 

über den Auffangtatbestand der Nr. 5 Eingang finden müssten, was die Folgefrage der 

Vergleichbarkeit aufwirft. Nach a. A. zählen auch nonverbale Verhaltensweisen zur Nr. 

21298.  

Nach dem Wortlaut der Nr. 2 Alt. 1 und Alt. 2 geht es um den Versuch der Kontakther-

stellung unter Verwendung von Kommunikationsmitteln, also gerade nicht um die Kom-

munikation als solche, was bereits für ein weites Verständnis der Tatbestandsalternative 

spricht. Kontakt und Kommunikation können zwar synonym verstanden werden, Kontakt 

wird jedoch auch in der Bedeutung „Herstellung einer Verbindung“ verwendet1299. Da der 

Gesetzgeber die Begriffe der Kommunikation und des Kontaktes finalkonnex verwendet, 

bringt er zum Ausdruck, dass diese nicht synonym zu verstehen sind. Kontakt ist bei § 

238 Abs. 1 Nr. 2 mehr als (verbale) Kommunikation. Selbst wenn man auf die Kommu-

nikation des Täters mit dem Opfer abstellt, sind jedenfalls alle Kontaktversuche einzube-

ziehen, die einen kommunikativen Akt enthalten. Das mag nicht für anonyme Geschenke 

gelten, bei denen sich allein aus einer Vermutung des Opfers die Kommunikation ergibt, 

gilt hingegen für Störanrufe oder sonstige Verhaltensweisen, die dem Opfer kommunizie-

ren, dass der Täter die Lebensgestaltung des Opfers kontrollieren kann1300. 

Auch Sinn und Zweck der Vorschrift gebieten es, die Kontaktherstellung nicht auf verbale 

Kommunikationsvorgänge einzuschränken, denn es geht um den Schutz vor psychischen 

Angriffen auf den individuellen Lebensbereich. Der sozial inadäquaten Nutzung von 

Kommunikationsmitteln – auch und gerade in sachfremder Art und Weise – kann sich das 

Opfer nur durch Verzicht auf das jeweilige Kommunikationsmittel entziehen, wenn es 

dem dadurch vermittelten Verkehr mit dem Täter entgehen will. Dieser Verzicht stellt 

                                                                 
1297  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 13; Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 11; Gazeas, JR 

2007, 497 (500); Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 238 Rn. 16; Sonnen, in: NK, StGB, § 238 Rn. 36. 
1298  Fischer, StGB, § 238 Rn. 14; Gericke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 23. 
1299  Scholze-Stubenrecht, Duden Universalwörterbuch, S. 1034, Stichwort „Kontakt“. 
1300  So auch Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 42. 
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jedoch eine Beeinträchtigung des individuellen Lebensbereichs dar, da er durch die sach-

fremde Nutzung durch den Täter erzwungen wird. Der Systematik nach bedarf es keiner 

Abgrenzung zwischen den einzelnen Tatbestandsalternativen bei der Kontaktaufnahme 

durch nonverbale Kommunikation. Das Argument mangelnder Abgrenzbarkeit verfängt 

nicht, denn wie zuvor festgestellt, handelt es sich bei Nrn. 1 und 2 um Verhaltensweisen, 

die sich aufgrund ihrer grundsätzlichen Sozialadäquanz von denen der Nrn. 3 und 4 un-

terscheiden. Bereits daraus ergibt sich ein geeignetes Abgrenzungskriterium. Zwischen 

Nrn. 1 und 2 ist die Abgrenzung ebenfalls nicht davon abhängig, ob verbal kommuniziert 

wird, sondern ob die bei Nr. 1 erforderliche körperlich-räumliche Nähe geschaffen wurde. 

Die Befürchtung, eine sinnvolle Abgrenzung sei nicht möglich, geht mithin ins Leere. 

Vorzugswürdig ist die Auffassung, nach der jede beharrliche Verwendung von Kommu-

nikationsmitteln den Tatbestand erfüllt, denn dadurch wird eine vormals sozialadäquate 

Handlung zur Rechtsgutsverletzung, die sich von allen anderen Stalkinghandlungen 

dadurch unterscheidet, dass bei ihr nicht die räumliche Nähe maßgebend ist (Nr. 1) und 

sie nicht bereits bei der einmaligen Vornahme sozial inadäquat war (Nrn. 3 und 4).  

Schließlich kann nach Alt. 3 die offene Kontaktherstellung auch durch gut- oder bösgläu-

bige Dritte, wie Arbeitskollegen oder Freunde, erfolgen. Ein besonderes Näheverhältnis 

zwischen dem Dritten und dem Opfer ist nicht erforderlich1301.  

Unter die Tatvariante des § 238 Abs. 1 Nr. 2 StGB lassen sich alle Fälle verbaler sexueller 

Belästigung fassen, insbesondere die milden Formen der zweideutigen Äußerungen oder 

der Einladungen und Briefe mit sexuellen Absichten, da es für § 238 Abs. 1 Nr. 2 StGB 

nicht auf den Inhalt der Kommunikation ankommt. Gleichwohl ist festzuhalten, dass die 

Schutzrichtung eine andere ist. Der Straftatbestand schützt vor dem unerwünschten Kon-

takt, die Vorschriften des AGG vor dem sexuellen Inhalt der Kommunikation. Nur wenn 

beides zusammenkommt, ist die sexuelle Belästigung nach § 238 Abs. 1 Nr. 2 StGB straf-

bar. 

(c) Bestellung von Waren oder Kontaktaufnahme durch Dritte - § 238 Abs. 1 Nr. 3 

StGB 

§ 238 Abs. 1 Nr. 3 StGB betrifft die Fälle, bei denen der Täter für das Opfer – ob im 

Namen des Opfers oder als dessen Vertreter spielt keine Rolle – eine Bestellung aufgibt, 

z. B. bei einem Pizzalieferdienst, oder in anderer Weise Dritte veranlasst, mit dem Opfer 

Kontakt aufzunehmen, z. B. durch eine Kontaktanzeige1302. Ob dem Opfer ein wirtschaft-

licher Nachteil zugefügt wird, ist unerheblich1303, denn im Kern geht es um die Verletzung 

des Schutzgutes durch mittelbare Kontaktherstellung des Täters mit dem Opfer über dritte 

Personen. Einer tatsächlichen Kontaktherstellung bedarf es dem Wortlaut nach nicht. In 

Nr. 3 wird auf die Aufgabe der Bestellung bzw. die Veranlassung Dritter abgestellt, mithin 

auf den Zeitpunkt und die Handlung, die gegenüber dritten Personen den Geschehensab-

lauf in Gang setzt. Dabei kann es sich um Umstände handeln, die zeitlich der mittelbaren 

Kontaktherstellung weit vorgelagert sind. Freilich wird § 238 Abs. 1 StGB kaum jemals 

                                                                 
1301  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 14; Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 11; Eidam, in: 

Matt/Renzikowski, StGB, § 238 Rn. 17; a. A. Rössner/Krupna, in: Dölling/Duttge/Rössner, § 238 Rn. 6. 
1302  Enger Gazeas, JR 2007, 497 (500) der Schenkungen ausnehmen will. Das dürfte aber dem Sinn und 

Zweck der Vorschrift zuwiderlaufen. Ob Todesanzeigen unter Nr. 3 oder Nr. 5 fallen ist umstritten, für 

diese Arbeit jedoch unerheblich. Zum Streitstand vgl. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 18. 
1303  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 16; Fischer, StGB, § 238 Rn. 15a; anders wohl Krehl, in: 

LK, StGB, § 238 Rn. 46. 
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verwirklicht sein, wenn das Opfer von der Bestellung oder Veranlassung nichts erfährt, 

denn eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung ist dann nicht zu be-

sorgen.  

Bei der Bestellung oder Veranlassung ist die missbräuchliche Verwendung der personen-

bezogenen Daten des Opfers erforderlich. Für den Begriff der personenbezogenen Daten 

kann die Definition in § 3 Abs. 1 BDSG herangezogen werden. Danach sind personenbe-

zogene Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimm-

ten oder bestimmbaren natürlichen Person. Diese werden missbräuchlich verwendet, 

wenn der Täter nicht zur Nutzung im Sinne von § 238 Abs. 1 Nr. 3 StGB befugt ist1304. 

Für eine Strafbarkeit ist mithin hier „doppelte“ Unbefugtheit erforderlich durch unbefugte 

Verwendung von Daten und unbefugtes Nachstellen. 

Mangels direkter Kontaktaufnahme ist kaum ein Fall sexueller Belästigung am Arbeits-

platz denkbar, denn bei dieser kommt es dem Täter regelmäßig auf die unmittelbare Ver-

übung sexuellen Verhaltens an. 

(d) Bedrohung - § 238 Abs. 1 Nr. 4 StGB 

Bedroht der Täter das Opfer mit der Verletzung einer der in Nr. 4 genannten Rechtsgüter 

des Opfers oder einer dem Opfer nahestehenden Person, ist die Tatvariante erfüllt. Zum 

Begriff der Drohung ist auf § 240 StGB zu verweisen1305. Die Drohung ist weiter als bei 

§ 241 StGB, da auch die Drohung mit einem Vergehen erfasst wird. Die tatsächliche 

Durchführung der angedrohten Verhaltensweisen durch Gewalt oder einen tätlichen An-

griff wird von Nr. 4 nicht gefordert1306. 

(e) Andere vergleichbare Handlung - § 238 Abs. 1 Nr. 5 StGB 

Auch andere, mit Nrn. 1 bis 4 vergleichbare Handlungen sollen von Nr. 5 erfasst werden, 

bei der es sich um einen Auffangtatbestand handelt, der Strafbarkeitslücken für solche 

Verhaltensweisen vermeiden soll, die sich nicht unter eine der vorgesehenen Fallgruppen 

subsumieren lassen und es ermöglichen soll, künftigen technischen Entwicklungen Rech-

nung zu tragen. Damit werde der für das Phänomen Stalking typischen Vielgestaltigkeit 

möglicher Verhaltensformen Rechnung getragen1307. Diese gesetzgeberische Aufforde-

rung zur Analogie zu Ungunsten des Täters wird im Schrifttum überwiegend und zu Recht 

abgelehnt1308. Ein Auffangtatbestand ist in einem fragmentarischen Strafrecht nicht nötig, 

zumal die harten Formen des Stalkings von anderen Straftatbeständen erfasst werden und 

                                                                 
1304  Fischer, StGB, § 238 Rn. 15. 
1305  Vgl. diese Arbeit unter D. V. 1. d) bb). 
1306  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 19. 
1307  Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses BT-Drs. 16/3641 vom 29.11.2006, S. 14. Krit. 

Schöch, NStZ 2013, 221 (222) „totes Recht“ mangels Anwendung. Bereits aus dieser Begründung des 

Gesetzgebers folgt, dass gegenwärtig nicht absehbare Verhaltensweisen künftig – quasi vorbeugend – un-

ter Strafe gestellt werden sollen, was mit dem Besteimmtheitsgebot nicht vereinbar ist. Zu Recht daher 

der ablehnende Hinweis bei Eidam, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 238 Rn. 21. 
1308  Vgl. die Nachweise bei Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 23; Gazeas, JR 2007, 497 (501 f.); 

a. A. Gericke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 35; Mosbacher, NStZ 2007, 665 (668); Krüger, FPR 2011, 219 

(221). 
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die weichen Formen von § 238 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 StGB1309. Die Zulässigkeit einer in-

nertatbestandlichen Analogie, wie bei §§ 315, 315b StGB, ist aufgrund des Verweises auf 

die in Nrn. 1 bis 4 genannten vergleichbaren Handlungen bereits fraglich1310, da diese 

disparate Begehensweisen beinhalten. Selbst wenn man die Analogie insoweit für zulässig 

hielte, führte eine solche jedoch zu einer nicht hinreichend bestimmten Vorschrift im 

Sinne von Art. 103 Abs. 2 GG, da, anders als bei § 315b StGB, der Ausgangsbegriff des 

beharrlichen Nachstellens und der Erfolg der schwerwiegenden Beeinträchtigung der Le-

bensgestaltung zu wenig konturiert sind1311. 

Beispiele für vergleichbare Handlungen wären das Schalten von Anzeigen zu Lasten des 

Opfers, die jedoch keine Kontaktaufnahme durch Dritte ermöglichen, wie z. B. Todesan-

zeigen oder verdeckte Ausforschung sowie alle Verhaltensweisen, die quantitativ und 

qualitativ eine vergleichbare Schwere aufweisen1312.  

(aa) Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als andere vergleichbare Handlung? 

Kann unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten i. S. v. § 3 Abs. 4 AGG eine andere 

vergleichbare Handlung darstellen? Dazu müssen zunächst die Anforderungen an eine 

Nachstellung erfüllt sein, d. h. es muss sich um ein Täterverhalten handeln, das darauf 

gerichtet ist, durch unmittelbare oder mittelbare Annäherungen an das Opfer in dessen 

persönlichen Lebensbereich einzugreifen und dadurch seine Handlungs- und Entschlie-

ßungsfreiheit zu beeinträchtigen1313. Dies muss beharrlich erfolgen, mithin von besonde-

rer Hartnäckigkeit und gesteigerter Gleichgültigkeit des Täters gegenüber dem gesetzli-

chen Verbot gekennzeichnet sein und objektiv durch Wiederholung zum Ausdruck ge-

bracht werden, wobei sich die Beharrlichkeit aus der Gesamtwürdigung der verschiedenen 

Handlungen ergibt, bei der die Anzahl der Angriffe ist zu berücksichtigen ist1314. Wie 

zuvor bereits festgestellt, beinhaltet der Tatbestand der sexuellen Belästigung die Beharr-

lichkeitsanforderungen nicht. 

Weiter muss die sexuelle Belästigung eine Handlung sein, die ihrer Bedeutung nach den 

in § 238 Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 StGB genannten entspricht, also sowohl quantitativ als auch 

qualitativ eine vergleichbare Schwere aufweist und in ihrem Handlungs- und Erfolgsun-

wert diesen gleichkommt, so die Anforderungen der Beschlussempfehlung1315. Folgt man 

der von Kühl vertretenen Ansicht, dass die vergleichbare Handlung nicht knapp neben 

oder kurz vor den genannten Handlungen liegen darf, ergibt sich hieraus eine zusätzliche 

Einschränkung bzw. die Anforderung an Andersartigkeit1316.  

Die erforderliche Quantität hängt von den Umständen des Einzelfalls und damit auch von 

der Qualität der Handlung ab.  

                                                                 
1309  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 5; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 22; Wolters, 

in: SK, StGB, § 238 Rn. 14. 
1310  Vgl. den kritischen Hinweis von Kühl, Stellungnahme als Sachverständiger vom 13.10.2006, S. 8. 
1311  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 23; ausführlich Fischer, StGB, § 238 Rn. 6 ff.; Gazeas, JR 

2007, 497 (502); Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 14; Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 55 f. 
1312  Vgl. zu weiteren Beispielen Fischer, StGB, § 238 Rn. 17a; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 

21; Gericke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 37; einschränkend Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 5, wo-

nach nur „andere“ Verhaltensweisen erfasst werden; ihm folgend Gazeas, JR 2007, 497 (502). 
1313  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. V. 3. c) aa) (1). 
1314  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. V. 3. c) aa) (2). 
1315  BT-Drs. 16/3641 vom 29.11.2006, S. 14. 
1316  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 5. 
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Hinsichtlich der Qualität ist ein Vergleich der in Ziffern 1 bis 4 genannten Handlungen 

mit den Verhaltensweisen des § 3 Abs. 4 AGG anzustellen. Die dort genannten Verhalten 

sind jeweils sexuell bestimmt und entweder kommunikativer oder physischer Art.  

Soweit es sich um Verhalten physischer Art handelt, geht die Qualität der Handlung und 

damit das Handlungsunrecht über die Anforderungen des § 238 StGB hinaus, denn darin 

sind keine physischen Übergriffe erfasst. Aufgrund des intensiveren Eingriffs in die Kör-

persphäre statt lediglich in den individuellen Lebensbereich steht fest, dass Andersartig-

keit angenommen werden kann. Fraglich ist jedoch, ob Vergleichbarkeit noch gegeben 

ist. Betrachtet man den Erfolgsunwert, so lässt sich sowohl bei der sexuellen Belästigung 

als auch bei der Nachstellung als Gemeinsamkeit festhalten, dass im Erfolgsfall ein Frei-

heitsrecht des Opfers verletzt wurde. Die Tatfolgen sind mithin vergleichbar: das Opfer 

leidet psychisch unter dem dominierenden Einfluss des Täters, der sich seine Überlegen-

heit in sexueller Hinsicht bei der physischen Belästigung bzw. in kommunikativer Hin-

sicht bei der Nachstellung zunutze macht und das Opfer dadurch in seiner individuellen 

Freiheit beschneidet.  

Vergleichbarkeit einer anderen Handlung nach Nr. 5 mit den Handlungen der Nrn. 1 bis 

4 setzt voraus, dass die zu vergleichenden Handlungen in bestimmten Merkmalen über-

einstimmen1317. Die Anforderung des Gesetzes und des Gesetzgebers ist mithin nicht, dass 

identische oder sehr ähnliche Handlungen bei Nr. 5 einbezogen werden können, sondern 

lediglich solche, bei denen Vergleichbarkeit möglich ist hinsichtlich der oben genannten 

Kriterien. Da bei sexuellen Berührungen mehrere Merkmale übereinstimmen, ist die Ver-

gleichbarkeit zu bejahen. Sexuell bestimmte Berührungen sind als Form der sexuellen 

Belästigung eine mögliche Nachstellungshandlung des § 238 Abs. 1 Nr. 5 StGB.  

Gleiches gilt für die milderen Begehungsweisen der Belästigung durch nicht berührende 

Verhaltensweisen. Diese kommunikativen Verhaltensformen stellen gegenüber den Zif-

fern 1 bis 3 ein Plus dar, da Nr. 1 die räumliche Nähe genügen lässt, Nr. 2 den Versuch 

und Nr. 3 schließlich stellt auf die Bestellung bzw. Veranlassung ab, so dass es in allen 

Fällen nicht zur Kommunikation mit dem Opfer kommen muss. Zu dem die Vergleich-

barkeit begründenden Erfolgsunwert ist auf die obigen Feststellungen zu verweisen. 

(bb) Zwischenfazit 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine Form der Belästigung des § 3 Abs. 4 AGG. 

Zwar ist sie aufgrund der Eingriffsintensität regelmäßig bereits bei einmaliger sexueller 

Verhaltensweise verwirklicht und unterscheidet sich dadurch von den quantitativ höheren 

Anforderungen des § 238 Abs. 1 StGB. Das verwundert jedoch nicht, handelt es sich bei 

einer Strafnorm stets um die Ultima-ratio des Gesetzgebers. Inhaltlich geht es bei § 238 

Abs. 1 StGB um die beharrliche Begehung belästigender Verhaltensweisen von gewisser 

Schwere. Die sexuell belästigenden Verhaltensweisen stehen diesen nicht nach, sondern 

übertreffen sie dem Handlungsunwert nach sogar. Die Wiederholungsanforderungen sind 

daher im Rahmen der Beharrlichkeit an der unteren Grenze zu verorten, freilich stets ab-

hängig von den Gesamtumständen des Einzelfalls. Die wiederholte sexuelle Belästigung 

                                                                 
1317  Stimmen sie in allen Merkmalen überein, sind sie identisch; stimmen sie in keinem Merkmal überein, 

sind sie inkomparabel. 
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am Arbeitsplatz stellt demnach hinsichtlich der Tathandlung eine Nachstellung nach § 

238 Abs. 1 Nr. 5 StGB dar1318. 

bb) Taterfolg - Schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensgestaltung 

Die Nachstellung ist als Erfolgsdelikt ausgestaltet. Der Täter muss die Lebensgestaltung 

des Opfers schwerwiegend beeinträchtigen.  

(1) Beeinträchtigung der Lebensgestaltung 

Eine Beeinträchtigung der Lebensgestaltung liegt vor, wenn das Opfer zu einem Verhal-

ten veranlasst wird, welches es ohne Zutun des Täters nicht gezeigt hätte – oder anders 

ausgedrückt: welches es gegen seinen wahren Willen vornimmt1319. Dabei geht es um 

Maßnahmen zum Schutz vor den Nachstellungshandlungen des Täters oder um diesen 

auszuweichen. Sofern die Maßnahmen nicht allein aufgrund der Nachstellungshandlun-

gen ergriffen werden, sind Kausalitätsüberlegungen oder Fragen der objektiven Zurech-

nung anzustellen, die im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht untersucht werden können. 

Die Reaktion des Opfers muss objektiv erkennbar sein, also in der Außenwelt wahrnehm-

bar sein. Rein interne, psychische Vorgänge werden nicht erfasst1320.  

(2) Schwere der Beeinträchtigung 

Die Beeinträchtigung der Lebensgestaltung ist schwerwiegend, wenn das unfreiwillige 

Verhalten des Opfers zu gravierenden, ernst zu nehmenden Folgen führt, die über durch-

schnittliche, regelmäßig hinzunehmende Beeinträchtigungen der Lebensgestaltung erheb-

lich und objektivierbar hinausgehen1321. Als Beispiele hierfür wird der Wechsel der Woh-

nung oder des Arbeitsplatzes angeführt. Nicht ausreichend sind weniger gewichtige Maß-

nahmen der Eigenvorsorge wie z. B. die Einrichtung einer Fangschaltung1322.  

Nach einer Auffassung im Schrifttum wird vom Opfer verlangt, dass es gewissen Nach-

stellungshandlungen in besonnener Selbstbehauptung standhält1323. Richtig an dieser An-

forderung ist, dass das Opfer „warten“ muss, bis der Täter die Tathandlung begangen hat, 

was bei der Nachstellung aufgrund ihrer Mehrgliedrigkeit die wiederholte Begehung einer 

Handlung nach Nrn. 1 bis 5 voraussetzt, bevor es in tatbestandsbegründender Weise un-

freiwillige Abwehr- oder Ausweichmaßnahmen durchführt. Das kann für besonders emp-

findliche Personen eine zu hohe Hürde sein. Freilich ist es nicht gehindert, solche bereits 

vor Abschluss der Tathandlung vorzunehmen. Das kann den Täter begünstigen, denn die 

Beeinträchtigung der Lebensgestaltung muss auf den Nachstellungshandlungen beruhen 

(„dadurch“). Entspricht die Tathandlung (noch) nicht den gesetzlichen Anforderungen, 

                                                                 
1318  Ähnlich Valerius, JuS 2007, 319 (322). 
1319  BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 189 (197) „erzwungene Veränderung der Le-

bensumstände“; Rössner/Krupna, in: Dölling/Duttge/Rössner, § 238 Rn. 10. 
1320  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 30; Fischer, StGB, § 238 Rn. 22; Wolters, in: SK, StGB, § 

238 Rn. 4. 
1321  BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 189; OLG Rostock, Beschl. v. 27.05.2009 – 1 Ss 

96-09 I 40/09, BeckRS 2009, 19346 II. b.; Fischer, StGB, § 238 Rn. 23; Gazeas, JR 2007, 497 (503); krit. 

Mitsch, NStZ 2010, 513 (514). Vgl. zu neueren Ausweitungstendenzen Köhne, ZRP 2014, 141 ff. 
1322  BT-Drs. 16/575 vom 8.2.2006, S. 8; BGH, Beschl. v. 19.11.2009 – 3 StR 244/09, BGHSt 54, 189 (197); 

OLG Hamm, Beschl. v. 20.11.2008 – 3 Ss 469/08, NStZ-RR 2009, 175; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 

238 Rn. 2; Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 30; Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 6; Fi-

scher, StGB, § 238 Rn. 24. 
1323  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 30; Gericke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 50; 
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liegt mithin insbesondere Beharrlichkeit (noch) nicht vor, hat das Opfer aber bereits rea-

giert, führt das Opferverhalten nicht zu einer Begründung der Strafbarkeit.  

Problematisch ist hingegen der Fall, in dem das Opfer trotz ausreichend gegebener Nach-

stellungshandlungen nicht reagiert, denn dieses Standhalten führt zur Verneinung der 

Strafbarkeit eines objektiv strafbaren Verhaltens. Besonders standhafte Opfer schützen 

mithin den Täter, etwa wenn das Opfer trotz andauernden Telefonterrors bis zur Stellung 

des Strafantrags nicht unternimmt1324. Daran ändert auch die objektivierbare Beeinträch-

tigung nichts, die nicht allein auf die subjektive Sicht des Opfers abstellt. Denn dieser 

Betrachtungsmaßstab hilft nur bei der Frage, ob es sich um eine schwerwiegende Beein-

trächtigung handelt oder diese noch hinzunehmen ist. Da sich sowohl bei besonders emp-

findsamen als auch standhaften Personen Strafbarkeitslücken ergeben, ist davon auszuge-

hen, dass die Norm auf durchschnittlich empfindsame Personen zugeschnitten ist1325. 

Für die Frage nach der Erheblichkeitsschwelle der Schwere der Beeinträchtigung gibt die 

Definition des Gesetzgebers, der sich die Rechtsprechung und zum überwiegenden Teil 

auch die Literatur angeschlossen haben, wenig Ansatzpunkte. Es bleibt vage, wann die 

Beeinträchtigung ausreichend schwerwiegend ist. Einigkeit besteht darüber, dass der 

Wechsel des Arbeitsplatzes hierfür ausreichen soll. Darunter ist nach Sinn und Zweck der 

Vorschrift jede Form des Wechsels zu verstehen, mithin der räumliche Wechsel ebenso 

wie der Positions- oder Arbeitgeberwechsel. Positions- und Arbeitgeberwechsel sind un-

zweifelhaft schwerwiegende Beeinträchtigungen der beruflichen Lebensgestaltung. Der 

räumliche Wechsel des Arbeitsplatzes – z. B. von einem Bürotrakt in einen anderen oder 

von einer Stadt in eine andere – kann in besonders milden Ausprägungen noch hinzuneh-

men sein, etwa wann in das benachbarte Büro umgezogen wird, weil dort neben Frauen 

auch Männer arbeiten und das Opfer sich davon eine Verhinderung künftiger Nachstel-

lungen erhofft. Abgesehen von diesen Grenzfällen ist der räumliche Arbeitsplatzwechsel 

aber auch bei vergleichsweise geringfügigen Veränderungen ausreichend, denn mit ihm 

geht stets eine Veränderung des arbeits-sozialen und arbeits-organisatorischen Umfeldes 

einher, das sich darüber hinaus arbeitstäglich perpetuiert und dadurch auf das Opfer ein-

wirkt.  

d) Subjektiver Tatbestand 

Nach der h. M. genügt grundsätzlich dolus eventualis hinsichtlich aller Merkmale des ob-

jektiven Tatbestandes1326. Das gilt nach überwiegender Meinung trotz der subjektiven 

Elemente, die der Beharrlichkeit innewohnen und der Zielgerichtetheit des Aufsuchens 

räumlicher Nähe bei Nr. 1. Der Vorsatz muss sich dabei auch auf die Unbefugtheit erstre-

cken1327.  

                                                                 
1324  Vgl. wie hier Schöch, NStZ 2013, 221 (223). 
1325  Wolters, in: SK, StGB, § 238 Rn. 2; ähnlich Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 2; Eisele, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 30; Mitsch, NJW 2007, 1237 (1240).  
1326  H. M., vgl. Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 33; Gericke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 51; 

Krehl, in: LK, StGB, § 238 Rn. 73; Mosbacher, NStZ 2007, 665 (669); Kinzig/Zander, JA 2007, 481 

(484). A. A. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 238 Rn. 4 u. 7 der bei Nr. 1 “Gezieltheit” fordert; Gazeas, 

JR 2007, 497 (499) verlangt bei Nr. 1 dolus directus 1. Grades; krit. Fischer, StGB, § 238 Rn. 30 zu be-

dingt vorsätzlicher Verwirklichung von Beharrlichkeit. 
1327  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 33. 
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e) Vollendung, Strafantrag 

Vollendet ist die Nachstellung mit Eintritt der Beeinträchtigung. Der Versuch ist als sol-

cher nicht strafbar, allerdings genügt bei Handlungen nach Nr. 2 der Versuch der Kon-

taktaufnahme. Es handelt sich nach § 238 Abs. 4 StGB um ein relatives Antragsdelikt, 

sofern nicht besonderes öffentliches Interesse vorliegt. 

f) Zwischenfazit  

Der wiederholt sexuell belästigende Arbeitgeber macht sich der Nachstellung strafbar, 

wenn er die Belästigung in Form gleicher oder unterschiedlicher Nachstellungshandlun-

gen nach § 238 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 StGB verübt. Regelmäßig sind dabei das Aufsuchen der 

räumlichen Nähe oder Kontaktversuche durch Kommunikationsmittel betroffen oder ver-

gleichbare andere Handlungen nach Nr. 5. Gegenüber den Sexualdelikten besteht bei § 

238 StGB keine Erheblichkeitsschwelle hinsichtlich der sexuellen Handlung, so dass der 

Nachstellungstatbestand als Auffangtatbestand für belästigende sexuelle Handlungen die-

nen könnte. Dass dem nicht so ist, ergibt sich aus der Wiederholungsanforderung des Be-

harrlichkeitsmerkmals, welche die vereinzelte Belästigung unberücksichtigt lässt und aus 

dem Charakter des Erfolgsdelikts, welches eine vom Opfer vorzunehmende, objektivier-

bare Reaktion auf die Tathandlungen voraussetzt. Dieses Reaktionserfordernis entspricht 

nicht dem überwiegenden Verhalten sexuell belästigter Frauen, die eher dazu tendieren, 

den Übergriff mit sich selbst auszumachen und zu verschweigen; jedenfalls nicht gravie-

rende und ernst zu nehmende Ausweichhandlungen zu vollziehen.  

§ 238 Abs. 1 StGB kann daher nur dort als Straftatbestand einer sexuellen Belästigung am 

Arbeitsplatz zur Anwendung gelangen, wo sich einerseits Übergriffe häufen und das Op-

fer zu einer entsprechenden Veränderung der Lebensgestaltung bewogen haben.  

g) Täterschaft und Teilnahme 

Es gelten grundsätzlich die allgemeinen Regeln zu Täterschaft und Teilnahme, wobei zu 

beachten ist, dass die Begehung nach § 238 Abs. 1 Nr. 1 StGB ein eigenhändiges Delikt 

darstellt, da räumliche Nähe zwischen Täter und Opfer hergestellt werden muss1328. Dritte 

Personen bei Nr. 2 und Nr. 3 können Gehilfenstatus haben, sofern sie – was regelmäßig 

nicht der Fall sein wird – bösgläubig sind1329. 

 

VI. STRAFTATEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE ORDNUNG 

1. § 130 StGB – Volksverhetzung 

a) Einleitung 

Baer stellt in ihrer Schrift zur grundrechtlichen Konzeption von Recht gegen Diskrimi-

nierung fest, dass § 130 StGB nicht auf Fälle sexueller Belästigung angewendet werde, 

obwohl „sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz […] nicht selten die Form grober Be-

schimpfung aller oder bestimmter Frauen“ annehme1330. Diese Feststellung wird durch 

                                                                 
1328  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 238 Rn. 35. 
1329  Gericke, in: MK, StGB, § 238 Rn. 57; Fischer, StGB, § 238 Rn. 33. 
1330  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 141 ff. 
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die in der vorliegenden Arbeit berücksichtigten Umfragen und empirischen Untersuchun-

gen zur sexuellen Belästigung nicht gestützt. Es handelt sich bei sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz primär um individualbezogenes Verhalten, das meist aus einem körperlichen 

Übergriff besteht, so dass die Nichtanwendung in diesen Fällen berechtigt erscheint. Da 

sexuelle Belästigung aber auch durch Äußerungen erfolgen kann, ist die Strafbarkeit nach 

§ 130 StGB zu untersuchen. 

b) Rechtsgut 

Welches Rechtsgut von § 130 StGB geschützt wird, ist umstritten. Abs. 1 und 2 der Vor-

schrift schützen nach überwiegender Ansicht in erster Linie den öffentlichen Frieden1331. 

Darüber hinaus wird die Menschenwürde als weiteres Schutzgut angesehen1332. Je nach 

vertretener Auffassung wird dieses auch als das zentrale Schutzgut verstanden1333. Eine 

a. A. vertritt, dass § 130 StGB vor allem dem Schutz von Individualrechtsgütern diene1334. 

Folgt man der h. M. und sieht den öffentlichen Frieden im Sinne eines Zustandes des frei 

von Furcht verlaufenden Zusammenlebens der Bürger und des Vertrauens der Bevölke-

rung, mindestens jedoch einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Personen, in die Fort-

dauer dieses Zustandes als zentrales Schutzgut1335, ergeben sich bereits hier Zweifel, ob 

eine sexuelle Belästigung eine Gefährdung des Schutzgutes hervorzubringen vermag.  

Erforderlich und ausreichend ist die Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens. Es 

handelt sich mithin um ein abstrakt-konkretes Gefährdungsdelikt1336, für dessen Verwirk-

lichung es nicht darauf ankommt, dass eine konkrete Gefahr für den öffentlichen Frieden 

verursacht wird. Die Tathandlung muss konkret geeignet sein, eine Friedensstörung her-

beizuführen1337.  

c) Objektiver Tatbestand des Abs. 1 

aa) Geschützter Personenkreis 

Angriffsobjekte sind die in § 130 Abs. 1 Nr. 1 StGB genannten Gruppen, Teile der Be-

völkerung und einzelne Personen, die zu einer Gruppe oder zu einem Teil der Bevölke-

rung zählen. Ob sich Schnittmengen der geschützten Personen bei § 130 Abs. 1 StGB und 

§ 3 Abs. 4 AGG ergeben, scheint zunächst fraglich, da sich sexuelle Belästigung am Ar-

beitsplatz regelmäßig nur gegen eine Person richtet. Auch der Wortlaut des § 3 Abs. 4 

AGG deutet darauf hin, indem er von der betreffenden Person spricht. Da bei § 130 Abs. 

1 StGB seit der Erweiterung durch das Gesetz vom 16.3.20111338 auch einzelne Personen 

                                                                 
1331  Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 130 Rn. 1a; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 130 Rn. 1; 

Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 2; Altenhain, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 130 Rn. 3; Krauß, in: LK, 

§ 130 Rn. 2 m. w. N. 
1332  Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 1, § 60 Rn. 57; Ostendorf, in: NK, StGB, § 130 Rn. 4 („quantitative 

Menschenwürde“). 
1333  Rössner/Krupna, in: Dölling/Duttge/Rössner, § 130 Rn. 1. 
1334  Fischer, StGB, § 130 Rn. 2; Rudolphi/Stein, in: SK, StGB, § 130 Rn. 1c („Persönlichkeitsrechte“). 
1335  Heger, in: Lackner/Kühl, StGB, § 126 Rn. 1. 
1336  Auch als potentielles Gefährdungsdelikt bezeichnet, vgl. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 130 Rn. 1. 
1337  BGH, Urt. v. 12.12.2000 – 1 StR 184/00, BGHSt, 212 (218); OLG Stuttgart, Urt. v. 19.5.2009 – 2 Ss 

1014/09, NStZ 2010, 453 (455); Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 9. 
1338  BGBl. I 2011, S. 418 ff. 
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Angriffsobjekt sein können, könnte sich daraus eine Anwendbarkeit des Volksverhet-

zungstatbestandes bei sexueller Belästigung ergeben. Hierfür ist die Zugehörigkeit zu ei-

ner der genannten Gruppen oder zu einem Teil der Bevölkerung erforderlich.  

Damit stellt sich die Frage, welche Gruppe oder welcher Bevölkerungsteil betroffen ist. 

Sofern die sexuelle Belästigung in tätlicher Weise begangen wird, liegt keine Äußerung 

hierzu vor. In diesem Fall ist es nicht vorstellbar, dass das rein körperliche Verhalten zu-

gleich einen Angriff auf eine bestimmte Gruppe oder einen Bevölkerungsteil darstellt. 

Dies kann auch nicht aus der Zugehörigkeit der betroffenen Person zu einer Gruppe oder 

zu einem Bevölkerungsteil hergeleitet werden. Handelt es sich um eine verbale Äußerung, 

hat diese zunächst sexuell bestimmt zu sein und muss gleichzeitig den Angriff gegenüber 

der Einzelperson auf die Gruppe oder den Bevölkerungsteil transportieren. Das kann z. B. 

bei verbalen Äußerungen der Fall sein, bei denen die betreffende Person zum sexuellen 

Verkehr aufgefordert wird unter Verweis darauf, dass die Mitglieder der nationalen, ras-

sischen, religiösen oder durch ihre ethnische Herkunft bestimmten Gruppe gerne mit 

wechselnden Partnern verkehren würden.  

(1) Gruppenzugehörigkeit 

Unter einer solchermaßen gesetzlich geschützten Gruppe ist eine durch gemeinsame 

Merkmale und deren subjektive Entsprechung verbundene Mehrzahl von Personen zu ver-

stehen, die sich hierdurch von anderen unterscheiden1339. Diese können zugleich auch 

Teile der Bevölkerung darstellen, sofern sie über eine entsprechende Größe verfügt. Im 

Unterschied zum Bevölkerungsteil müssen sich ihre Mitglieder jedoch nicht im Inland 

befinden.  

Da der Katalog der geschützten Gruppen abschließend ist und das Geschlecht dabei keine 

Rolle spielt, kommt eine Gruppenzugehörigkeit allein aufgrund des weiblichen Ge-

schlechts nicht in Betracht. Gleiches gilt für die weniger häufigen sexuellen Belästigun-

gen von männlichen oder andersgeschlechtlichen Personen oder aus Gründen der Homo-

sexualität. Eine Strafbarkeit nach § 130 Abs. 1 StGB kommt mithin nur dann in Betracht, 

wenn der Täter die sexuelle Belästigung einer Person, die zu einer der geschützten Grup-

pen zählt, unter Verweis auf die Gruppenzugehörigkeit begeht.  

(2) Teile der Bevölkerung 

Um Teile der Bevölkerung handelt es sich bei Personenmehrheiten, die sich auf Grund 

gemeinsamer äußerer oder innerer Merkmale als eine von der übrigen Bevölkerung un-

terscheidbare Bevölkerungsgruppe darstellen und die zahlenmäßig von einiger Erheblich-

keit, d. h. individuell nicht mehr überschaubar sind1340. Dabei muss es sich um in Deutsch-

land lebende Personen handeln, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft.  

Das ist für das weibliche Geschlecht der Fall, da sich diese Personen durch körperliche 

Merkmale von andersgeschlechtlichen Personen unterscheiden. Dass es sich bei den weib-

lichen Personen tatsächlich um die Personenmehrheit in Deutschland handelt, spielt keine 

                                                                 
1339  Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 28; Krauß, in: LK, § 130 Rn. 75. 
1340  BGH, Urt. v. 30.1.1979 – 5 StR 642/78, GA 1979, 391 ff., abrufbar über juris; BGH, Urt. v. 3.4.2008 – 3 

StR 394/07, BHGR Strafsachen § 130 Nr. 1 - Bevölkerungsteil 3.; OLG Stuttgart, Urt. v. 19.5.2009 – 2 Ss 

1014/09, NStZ 2010, 453 (454); Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 130 Rn. 2; Fischer, StGB, § 130 Rn. 4. 
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Rolle1341, da § 130 Abs. 1 StGB nicht voraussetzt, dass der Bevölkerungsteil zur Minder-

heit zählt und auch die Gefährdung des öffentlichen Friedens gerade dieses Bevölke-

rungsteils auch dann in Frage kommt, wenn es sich dabei um die Mehrheit handelt – je-

denfalls solange diese Mehrheit nicht weit überwiegend ist1342. In den Fällen der sexuellen 

Belästigung von Männern durch Frauen oder der gleichgeschlechtlichen Belästigung von 

Männern stellt sich diese Frage aufgrund der Zugehörigkeit zur Minderheit bereits nicht. 

(3) Zwischenfazit 

Auch eine einzelne Person kann im Rahmen einer sexuellen Belästigung Angriffsobjekt 

einer Volksverhetzung sein, wenn dadurch ein Angriff auf eine geschützte Gruppe oder 

einen Teil der Bevölkerung verübt wird. Der Angriff muss den gesetzlichen Anforderun-

gen an die Tathandlung genügen. 

bb) Tathandlung 

(1) Aufstacheln zum Hass, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen - Abs. 1 Nr. 1 

Aufstacheln zum Hass ist das Einwirken auf Sinne und Gefühle einer anderen Person das 

objektiv geeignet und subjektiv bestimmt ist, eine gesteigerte, über die bloße Ablehnung 

und Verachtung hinausgehende feindselige Haltung gegen die betreffenden Bevölke-

rungsteile zu erzeugen oder zu steigern1343. Zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen stachelt 

auf, wer andere in einer über das bloße Befürworten hinausgehenden Art und Weise aus-

drücklich oder konkludent einwirkt mit dem Ziel, in ihnen den Entschluss zu diskriminie-

renden Handlungen hervorzurufen, die den elementaren Geboten der Menschlichkeit wi-

dersprechen1344. Der Appell richtet sich gegen Dritte. Bei der sexuellen Belästigung geht 

es zwar auch um diskriminierendes Verhalten, dieses richtet sich jedoch regelmäßig direkt 

gegen die betroffene Person. Selbst in den Fällen der Anweisung zur Belästigung oder der 

Belästigung in Gegenwart dritter Personen erreicht belästigendes Verhalten üblicherweise 

nicht die Qualität des Aufstachelns.  

(2) Beschimpfen, böswillig verächtlich machen oder verleumden - Abs. 1 Nr. 2 

Die Begehungsmöglichkeiten der Nr. 2 stellen qualitativ niedrigere Anforderungen an die 

Tathandlung. So stellt das Beschimpfen eine nach Inhalt oder Form besonders verletzende 

Äußerung der Missachtung dar, die sowohl durch Tatsachenbehauptungen als auch durch 

Werturteile erfolgen kann1345. Auch böswilliges Verächtlichmachen ist eine Äußerung. 

                                                                 
1341  Krit. Fischer, StGB, § 130 Rn. 4. 
1342  Das Verhältnis von Frauen zu Männern beträgt nach dem fortgeschriebenen Ergebnis des Zensus 2011 

zum Stichtag 31.03.2014 ca. 51 Prozent zu ca. 49 Prozent, Statistisches Bundesamt, Bevölkerung 

30.09.2014, abrufbar unter: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelke-

rung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/Zensus_Geschlecht_Staatsangehoerigkeit.html (besucht am 

16.06.2016) 
1343  BGH, Urt. v. 15.3.1994 – 1 StR 179/93, BGHSt 40, 97 (102) unter Verweis auf BGH, Urt. v. 15.11.1967 

– 3 StR 4/67; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 130 Rn. 4; Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, 

§ 130 Rn. 5a; Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 40. 
1344  BGH, Urt. v. 3.4.2008 – 3 StR 394/07, BGHR StGB, § 130 Nr. 1, Auffordern 1; Sternberg-Lieben, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 130 Rn. 5b; Fischer, StGB, § 130 Rn. 10. 
1345  BGH, Urt. v. 12.12.2000 – 1 StR 184/00, BGHSt, 212 (216); Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 51; Fi-

scher, StGB, § 130 Rn. 11. 
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Durch sie soll eine Person als der Achtung der Staatsbürger unwert oder unwürdig hinge-

stellt werden1346. Das Verleumden schließlich ist im Sinne des § 187 StGB zu verstehen 

als eine wider besseren Wissens aufgestellte Tatsachenbehauptung1347.  

Neben diesen Missachtungsäußerungen setzt Nr. 2 auch einen Angriff auf die Menschen-

würde voraus. Dieser erfordert, dass die betroffene Person nicht nur in einzelnen Persön-

lichkeitsrechten angegriffen, sondern im Kern ihrer Persönlichkeit getroffen wird, d. h. 

sie muss als unterwertig bezeichnet und ihr Lebensrecht in der Gemeinschaft in Abrede 

gestellt werden1348. Das ist dann der Fall, wenn die Person, die Gruppe oder der Bevölke-

rungsteil so wie Tiere abzuschießen, zu vergasen oder in sonstiger Weise zu behandeln 

sei, durch welche das Menschentum des bzw. der Angegriffenen bestritten wird. Eine tat-

sächliche Verletzung der Menschenwürde ist nicht erforderlich1349. 

Eine Verneinung des Menschentums der sexuell belästigten Person wird mit den hier auf-

gestellten Kategorien von Übergriffen regelmäßig nicht erreicht. So stellen weder uner-

wünschte Einladung noch anzügliche Bemerkungen einen derart massiven Angriff auf die 

Persönlichkeitsrechte dar. Bei sexuellen Erpressungen ist ebenfalls davon auszugehen, 

dass auch hierin regelmäßig kein Unwerturteil über das Lebensrecht in der Gemeinschaft 

enthalten ist, mag die Erpressung auch mit Beschimpfungen oder Verächtlichmachung 

einhergehen. In Fällen krasser Unverhältnismäßigkeit des Vorteils – oder des zu vermei-

denden Nachteils – und der sexuellen Handlung lässt sich dem Ansinnen möglicherweise 

eine Bewertung der betroffenen Person als unterwertig entnehmen, wenn die Auslegung 

der Äußerung ergibt, dass der unverhältnismäßige Vorschlag genau das zum Ausdruck 

bringen sollte.  

cc) Eignung zur Störung des öffentlichen Friedens 

Die Tat muss ferner geeignet sein, den öffentlichen Frieden nach eingangs genannter De-

finition zu stören. Die Eignung ist zu bejahen, wenn die Tat nach Art und Inhalt der tat-

bestandlichen Äußerung oder den sonstigen relevanten Umständen des Einzelfalls so be-

schaffen ist, dass das Ergebnis einer Gesamtwürdigung die Besorgnis rechtfertigt, es 

werde zu einer Störung des öffentlichen Friedens kommen1350. Dafür ist nicht erforderlich, 

dass der Angriff öffentlich erfolgt oder dass der betroffene Bevölkerungsteil oder die 

Gruppe überhaupt davon erfährt, sondern lediglich, dass nach den konkreten Umständen 

mit einem bekannt werden in der Öffentlichkeit zu rechnen ist, wofür die öffentliche Re-

sonanz in den Medien ein gewichtiges Indiz darstellt1351.  

Bei sexistischem Verhalten von prominenten Personen wie z. B. Politikern kann dies mög-

lich sein, wie der erwähnte Fall des Politikers der FDP Herr Rainer Brüderle im Jahr 2012 

                                                                 
1346  BGH, Urt. v. 14.10.1952 – 2 StR 339/52, BGHSt 3, 346 (348). 
1347  Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 130 Rn. 5d; vgl. hierzu auch diese Arbeit unter D. III. 

3. 
1348  BGH, Urt. v. 15.11.1967 – 3 StR 4/67, BGHSt 21, 371 (373); BGH, Urt. v. 12.12.2000 – 1 StR 184/00, 

BGHSt, 212; Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 130 Rn. 3 mit weiteren Nachweise zur Rechtsprechung 

und Literatur; Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 130 Rn. 6. 
1349  Fischer, StGB, § 130 Rn. 12 – 12c; Streng, in: Küper u. a., FS-Lackner, S. 501 (508). 
1350  Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 23 
1351  BGH, Urt. v. 20.6.1979 – 3 StR 131/79, BGHSt 29, 26 (27); BGH, Urt. v. 6.4.2000 – 1 StR 502/99, 

BGHSt 46, 36 (42); BGH, Urt. v. 10.4.2002 – 5 StR 485/01, BGHSt 47, 275 (282); Sternberg-Lieben, in: 

Schönke/Schröder, StGB, § 130 Rn. 11; Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 25. 
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gezeigt hat. Gleiches ist für sexuell diskriminierendes Verhalten anzunehmen. Anderer-

seits deuten die Anzahl der statistisch erfassten Fälle sexueller Belästigung am Arbeits-

platz und das weit verbreitete Desinteresse der Öffentlichkeit an der darüber erfolgenden 

Berichterstattung, dass eine konkrete sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im Allgemei-

nen nicht geeignet ist, den öffentlichen Frieden des betroffenen Bevölkerungsteils zu stö-

ren. In der Öffentlichkeit bekannte Täter müssten davon ausgehen, dass ihre Handlungen 

bevorzugt auf mediales Interesse stoßen und daher eher dazu geeignet sind, den öffentli-

chen Frieden zu stören.  

Das OLG Stuttgart pflegt einen unkomplizierten Umgang mit diesem Tatbestandsmerk-

mal, wenn es feststellt, dass ein Werturteil, welches einen Angriff gegen die Menschen-

würde darstellt, in der Regel geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören1352. 

Ein Automatismus zwischen einer sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz und ihrer Eig-

nung zur Störung des öffentlichen Friedens lässt sich nicht annehmen, da die sich aus der 

sexuellen Belästigung der betroffenen Person ergebenden Rechte nach den §§ 13 ff. AGG 

keine zwingende Veröffentlichung vorsehen. Das Ergebnis der Beschwerdestelle ist nach 

§ 13 Abs. 1 Satz 2 AGG der die Beschwerde führenden Person mitzuteilen; die Rechte 

aus den übrigen Vorschriften richten sich gegen den Arbeitgeber und sehen keine zwin-

gende Teilnahme von Behörden oder Dritten vor. Es lässt sich daher nicht sagen, dass 

eine sexuelle Belästigung stets geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. 

d) Objektiver Tatbestand des § 130 Abs. 2 StGB 

Die Tathandlungen des Abs. 2 entsprechen denen des Abs. 1. Hierzu ist auf die vorange-

gangenen Ausführungen zu verweisen. Eine sexuelle Belästigung wird kaum jemals die 

erforderliche Angriffsqualität aufweisen. Die Tatmittel des Abs. 2 sind Schriften i. S. d. 

§ 11 Abs. 3 StGB oder Darbietungen, die durch Rundfunk, Medien- und Teledienste ver-

breitet werden. In Betracht kommen mithin schriftliche sexuell bestimmte Verhaltenswei-

sen wie unerwünschte Einladungen per E-Mail oder als Brief sowie pornografische Dar-

stellungen. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es kein Verbreiten im Sinne der Vor-

schrift darstellt, wenn die Schrift lediglich zwischen zwei Personen ausgetauscht wird, 

denn das Tatbestandsmerkmal des Verbreitens erfordert, dass die Schrift einem größeren, 

nicht mehr kontrollierbaren Personenkreis zugänglich gemacht wird1353. Daran mangelt 

es bei den hier zu untersuchenden typischen Konstellationen der sexuellen Belästigung 

am Arbeitsplatz, die sich entweder darin erschöpfen, dass sie der belästigten Person oder 

allenfalls noch einem Kreis von Kollegen zugehen. 

e) Zwischenfazit 

Die Volksverhetzung nach § 130 Abs. 1 und Abs. 2 StGB setzt einen qualifizierten Angriff 

voraus, dessen Unrechtsgehalt im Vergleich zu den Beleidigungsdelikten gesteigert sein 

muss. Die Tat muss von Feindseligkeit geprägt sein und sich gegen den unverzichtbaren 

Persönlichkeitskern der betroffenen Person richten. Ferner kommen Angriffe in Betracht, 

die eine schwerwiegende Missachtung durch ein hohes Maß an Gehässigkeit oder Rohheit 

                                                                 
1352  OLG Stuttgart, Urt. v. 19.5.2009 – 2 Ss 1014/09, NStZ 2010, 453 (Ls.). 
1353  Siehe nur BVerfG, Beschl. v. 9.11.2011 – 1 BvR 461/08, NJW 2012, 1498 (1500). 
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zum Ausdruck bringen und das Existenzrecht der angegriffenen Person in der Gemein-

schaft negieren1354. 

Es ist bereits zweifelhaft, dass eine verbale sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz die für 

§ 130 StGB erforderliche Angriffsqualität erreicht. Aber selbst wenn dies einmal der Fall 

wäre, bliebe zweifelhaft, ob beim kumulativen Vorliegen der objektiven Voraussetzungen 

des § 130 Abs. 1 StGB und des § 3 Abs. 4 AGG davon gesprochen werden kann, dass die 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als Volksverhetzung strafbar ist. Zwar richten sich 

beide Taten gegen die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person, die Angriffsqualität 

unterscheidet sich jedoch so gravierend, dass üblicherweise anhand der subjektiven An-

forderungen eine Abgrenzung vorgenommen werden kann. Allerdings umfasst die Bewir-

ken-Alternative von § 3 Abs. 4 AGG keine subjektive Komponente1355, weshalb eine Un-

terscheidung in dieser Konstellation nicht möglich ist. Denknotwendig und systematisch 

kann folglich nicht ausgeschlossen werden, dass sich der sexuelle Belästiger in einem 

extrem krassen Fall auch der Volksverhetzung strafbar macht.  

Daraus abzuleiten, dass die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als Volksverhetzung 

strafbar sei, wird dem Befund nicht gerecht. Zutreffender ist die Feststellung, dass eine 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zu einer strafbaren Volksverhetzung führend kann, 

wenn die Angriffshandlung das Maß dessen massiv überschreitet, welches für eine sexu-

elle Belästigung typisch ist und der Angriff nicht nur gegen die sexuelle Selbstbestim-

mungsfreiheit geführt wird, sondern gegen die Person als Mitglied der Gemeinschaft – 

und zwar stellvertretend für alle Personen des Bevölkerungsteils oder der Gruppe.  

2. § 140 StGB - Belohnung und Billigung von Straftaten 

a) Rechtsgut 

Nach § 140 StGB macht sich strafbar, wer eine der genannten Straftaten, nachdem sie 

begangen oder in strafbarer Weise versucht wurde, belohnt oder öffentlich billigt. Ge-

schütztes Rechtsgut ist nach h. M. der öffentliche Friede vor der Entstehung eines psychi-

schen Klimas um sich greifender Verbrechensbereitschaft1356. Individualrechtsgüter sind 

nicht geschützt, was die Anwendung des § 140 StGB auf eine sexuelle Belästigung frag-

lich erscheinen lässt. 

b) Tathandlung 

Bei der erforderlichen Vortat kann es sich um eine eigene oder fremde rechtswidrige Straf-

tat handeln1357, sofern diese nur konkret bestimmt ist – eine Billigung der Gattung nach 

                                                                 
1354  Krauß, in: LK, § 130 Rn. 34; Schäfer, in: MK, StGB, § 130 Rn. 21. 
1355  Vgl. diese Arbeit C.III.5.f)aa). 
1356  BGH, Urt. v. 17.12.1968 – 1 StR 161/68, BGHSt 22, 282 (286); OLG Karlsruhe, Urt. v. 19.10.1995 – 3 

Ss 9/95, NStZ-RR 1996, 58 (58); Hanack, in: LK, § 140 Rn. 1a; Rudolphi/Stein, in: SK, StGB, § 140 Rn. 

2a; krit. Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 140 Rn. 1; Kühl, NJW 1987, 737 (745); Fischer, StGB, § 140 

Rn. 2 (Schutz der Rechtsgüter der in § 140 StGB genannten Tatbestände vor Wiederholung bzw. Nachah-

mung); so auch Hohmann, in: MK, StGB, § 140 Rn. 2; Dietmeier, in: Matt/Renzikowski, StGB, § 140 

Rn. 1; a. A. Ostendorf, in: NK, StGB, § 140 Rn. 3 („Rechtskonsens in der Bevölkerung“); ähnlich 

Maurach/Schroeder/Maiwald, BT 2, § 102 Rn. 2: „§ 140 schützt daher die grundlegenden Wertauffassun-

gen der Gemeinschaft“. 
1357  BGH, Urt. v. 9.8.1977 – 1 StR 74/77, NJW 1978, 58 (58); Fischer, StGB, § 140 Rn. 3. 
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genügt nicht1358. Von den maßgebenden Straftaten kommt unter den hier untersuchten 

allein § 177 StGB in Betracht.  

aa) Fremde Vortat 

(1) Angewiesene Vortat 

Zu einer fremden Vortat kann ein Vorgesetzter nach § 3 Abs. 5 AGG angewiesen haben. 

Die Anweisung zur Benachteiligung stellt eine Benachteiligung dar. 

Bei § 140 StGB muss die Belohnung oder die Billigung erfolgen, nachdem die Vortat 

begangen oder versucht wurde, andernfalls eine Beteiligung an der Vortat vorliegt1359. 

Anders hingegen bei § 3 Abs. 5 AGG, wo die Anweisung dem Wortsinn nach bereits ein 

zeitlich vor der Benachteiligung liegendes Tun oder Unterlassen voraussetzt. Die Tat-

handlungen fallen zeitlich zwingend auseinander, weshalb sich keine Schnittmenge zwi-

schen den objektiven Tatbeständen bilden lässt, mithin eine Strafbarkeit nach § 140 StGB 

ausscheidet, wenn es sich um die sexuelle Belästigung durch eine dritte Person handelt, 

welche mindestens die Qualität einer versuchten sexuellen Nötigung gem. §§ 177 Abs. 1, 

22, 23 Abs. 1 StGB erreicht.  

(2) Unabhängige Vortat 

Bei einer fremden Vortat, die nicht auf einer Anweisung basiert, also in keiner Verbin-

dung zur Belohnung oder Billigung steht, könnte eine Strafbarkeit nach § 140 StGB we-

gen sexueller Belästigung gegeben sein, da der soeben aufgeworfene zeitliche Wider-

spruch in dieser Konstellation nicht existiert. 

(a) § 140 Nr. 1 StGB – Belohnung 

Belohnen nach § 140 Nr. 1 StGB erfordert die Zuwendung eines zuvor nicht versproche-

nen, ggf. auch nicht materiellen Vorteils. Eine Belohnung wäre z. B. die Beförderung des 

Täters oder eines Teilnehmers einer sexuellen Belästigung, sofern diese mindestens die 

Qualität einer versuchten sexuellen Nötigung, §§ 177 Abs. 1, 22, 23 Abs. 1 StGB erreicht 

hat. Befördert der Arbeitgeber den sexuellen Belästiger nach seiner (mindestens versuch-

ten) Tat, ohne dies zuvor versprochen zu haben, liegt darin die Verwirklichung des § 140 

Nr. 1 StGB. Eine sexuelle Belästigung ist hierin jedoch nicht zu sehen, da die Beförderung 

die Tatbestandsanforderungen des § 3 Abs. 4 oder des Abs. 5 AGG nicht erfüllt. Infolge 

dessen lässt sich auch nicht feststellen, dass die sexuelle Belästigung als Belohnung von 

Straftaten nach § 140 Nr. 1 StGB strafbar sei. Etwas Anderes könnte sich bei der Billigung 

der sexuellen Belästigung ergeben. 

(b) § 140 Nr. 2 StGB – Billigung 

Eine Vortat billigt, wer diese „gutheißt“ oder sich moralisch hinter den Täter stellt1360. Die 

Billigung hat dabei nicht ausdrücklich zu erfolgen, muss jedoch von außen wahrnehmbar 

sein. Ferner muss sie zur Störung des öffentlichen Friedens geeignet sein und der Form 

                                                                 
1358  BGH, Urt. v. 17.12.1968 – 1 StR 161/68, BGHSt 22, 282 (287); BGH, Urt. v. 9.8.1977 – 1 StR 74/77, 

NJW 1978, 58 (58); Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 140 Rn. 1; Hohmann, in: MK, 

StGB, § 140 Rn. 8. 
1359  Kühl, in: Lackner/Kühl, StGB, § 140 Rn. 5; Fischer, StGB, § 140 Rn. 6. 
1360  BGH, Urt. v. 17.12.1968 – 1 StR 161/68, BGHSt 22, 282 (286 f.); OLG Karlsruhe, Beschl. v. 15.11.2002 

– 1 Ws 179/02, NJW 2003, 1200 (1201); Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 140 Rn. 5. 
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nach öffentlich, d. h. gegenüber einer individuell nicht feststehenden Anzahl von Perso-

nen, oder in einer Versammlung oder durch Schriften erfolgen. Daran wäre zu denken, 

wenn ein Vorgesetzter per Mitteilung eine sexuelle Nötigung positiv bewertet.  

Doch gilt auch hier, dass die Billigung für sich genommen weder den Anforderungen des 

§ 3 Abs. 4 noch des Abs. 5 AGG genügt; es sei denn sie enthält die dortigen Tatbestands-

merkmale. Entscheidend für die Verbindung zwischen sexueller Belästigung und dem hier 

untersuchten Straftatbestand ist also, ob es sich bei diesem Gutheißen selbst um eine se-

xuelle Belästigung handeln kann. Das bedeutet, dass eine sexuelle Belästigung für sich 

genommen nicht zugleich den Straftatbestand des § 140 StGB erfüllen kann, selbst wenn 

es sich um eine Tat handelt, die nach § 177 StGB strafbar ist. Erforderlich ist stets eine 

weitere sexuelle Belästigung, die in der Art und Weise der Billigung der ersten sexuellen 

Belästigung liegt. Ferner ist einschränkend zu berücksichtigen, dass die Billigung nur in 

den genannten Formen möglich ist.  

Nimmt der sexuelle Belästiger Bezug auf die Vortat eines anderen – etwa bei einer schrift-

lichen sexuellen Einladung – ist darüber hinaus stets auch das Erfordernis der Eignung 

zur Friedensstörung zu erfüllen. Nicht jede E-Mail, die auf eine fremde Vortat Bezug 

nimmt, hat die erforderliche Qualität, zu einem psychischen Klima um sich greifender 

Verbrechensbereitschaft zu führen. Tatsächlich dürfte dies –wie auch bei § 130 StGB – 

nur in absoluten und extremen Ausnahmefällen gegeben sein, weshalb unter Berücksich-

tigung der unterschiedlichen Schutzgüter, des Erfordernisses einer Vortat und der Qualität 

der Billigung nicht davon gesprochen werden kann, dass eine (typische) sexuelle Belästi-

gung am Arbeitsplatz nach § 140 StGB strafbar ist. 

bb) Eigene Vortat 

Nichts Anderes ergibt sich bei einer Vortat durch den Belohner oder Billiger selbst, sofern 

man berücksichtigt, dass die Begehung der Tat allein für § 140 StGB nicht genügt. Erfor-

derlich ist eine über die mit der Tatbegehung verbundene Rechtsstörung hinausgehende 

Eignung zur Friedensstörung1361.  

c) Zwischenfazit 

Wie bereits bei § 130 StGB so ist auch bei § 140 StGB die Frage nach der Tatbestands-

mäßigkeit bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu verneinen. Die Begründung dafür 

wird einerseits getragen von den nicht übereinstimmenden Schutzgütern. Hinzu tritt, dass 

nur besondere Begehungsweisen der sexuellen Belästigung eine Strafbarkeit begründen. 

Das ist zwar bei allen anderen hier untersuchten Straftatbeständen auch der Fall, da die 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als solche ein große Bandbreite möglicher Bege-

hungsweisen zulässt. Im Unterschied zu den übrigen Delikten, insbesondere den Sexu-

aldelikten, ist hier jedoch zusätzlich zu einer bestimmten Vorgehensweise eine Vortat 

nach § 177 StGB erforderlich.  

Dieser Umstand alleine führt nicht zu einem logischen Ausschluss des § 140 StGB aus 

der Reihe möglicher Straftatbestände, schränkt jedoch in Verbindung mit den in Frage 

kommenden Begehungsweisen die denkbaren Fallkonstellationen dahingehend ein, dass 

                                                                 
1361  Sternberg-Lieben, in: Schönke/Schröder, StGB, § 140 Rn. 5. 
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aufgrund der Vortat weder von einer sexuellen Belästigung noch wegen der zur friedens-

störenden geeigneten Begehungsweise der (zweiten) sexuellen Belästigung von einer ty-

pischen gesprochen werden kann.  

Stattdessen ist von einer Strafbarkeit anlässlich einer sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz oder mit Bezug auf eine solche auszugehen. Für die hier angestellte Untersuchung 

der Strafbarkeit wegen sexueller Belästigung ist die Frage nach derselben zu verneinen.  
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E. ZUSAMMENFASSUNG UND BEWERTUNG DER ERGEB-

NISSE 

I. ZUSAMMENFASSUNG DER STRAFBARKEIT 

In der Literatur finden sich vereinzelte Stimmen, die von einer Straflosigkeit der sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz oder einzelner Handlungen, die als sexuelle Belästigung zu 

qualifizieren sind, ausgehen. Am prominentesten konstatiert Frommel1362 und ihr folgend 

Baer1363, dass sexuelle Belästigung in einen strafrechtsfreien Raum falle. Zu einem ähn-

lichen Ergebnis gelangen Schaefer/Wolf, die eine Strafbarkeitslücke festgestellt haben 

und Adelmann, deren Beitrag mangelnde Strafbarkeit von sexuellen Grapschereien im 

Allgemeinen kritisiert1364. Zu einem differenzierten Ergebnis gelangt Mästle, der bei ge-

walttätigen Belästigungen und Quid-pro-quo-Fällen eine Strafbarkeit des Belästigers nach 

§ 177 Abs. 1 StGB oder § 240 StGB erkennt, gleichzeitig aber bei weniger schweren 

Belästigungen Defizite sieht1365. Auch Herzog stellt fest, dass belästigendes Verhalten le-

diglich vereinzelt strafbar ist1366. 

Die vorliegende Untersuchung hat sich zum Ziel gesetzt, diese teilweise sehr knappen 

Einschätzungen zu überprüfen. Hierzu wurden anhand vielfach verwendeter typischer 

Items Formen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gebildet und sodann deren Strafbar-

keit untersucht. Das hat zu folgenden Ergebnissen geführt: 

1. Darstellung nach Items 

a) Indirekte Formen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

(1) Anzügliche Bemerkungen über die Figur oder sexuelles Verhalten im Privatleben als 

indirekte Form sexueller Belästigung ohne körperlichen Übergriff kann als Beleidigung 

oder Verleumdung strafbar sein. Tritt das Verhalten wiederholt auf, kommt auch § 238 

StGB in Betracht. 

(2) Vermeintlich zufällige körperliche Berührungen wie z. B. das Vorbeistreifen an einer 

Kollegin bei beengten Platzverhältnissen ist aufgrund des zweideutigen Charakters nicht 

strafbar. Es erfüllt weder die Erheblichkeitsanforderungen einer sexuellen Handlung noch 

ist der Eingriff in die körperliche Sphäre ausreichend stark, um die Körperverletzungsde-

likte zu eröffnen. Es liegt hierbei auch keine Nötigung der für § 240 StGB erforderlichen 

Qualität vor.  

(3) Pornografische Bilder am Arbeitsplatz fallen erwartbarerweise unter § 184 StGB und 

– sofern es sich bei der davon belästigten Person um ein Kind handelt – auch unter § 176 

Abs. 4 Nr. 4 StGB. 

                                                                 
1362  Frommel, NK 1993, 22 (27). 
1363  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 146. 
1364  Schaefer/Wolf, ZRP 2001, 27 f.; Adelmann, JURA 2009, 24 ff. 
1365  Mästle, AuR 2002, 410 (411 f.). Ferner könne beim Handel mit sexuellen Gefälligkeiten der sexuelle 

Missbrauch von Schutzbefohlenen gem. § 174 StGB oder ggf. exhibitionistische Handlungen gem. § 183 

StGB vorliegen. § 185 StGB könne allenfalls punktuell zum Einsatz gelangen. 
1366  Herzog, S. 88. 
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b) Direkte Formen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz 

(1) Unerwünschte Einladungen mit sexuellen Absichten und Nachrichten mit sexuellen 

Anspielungen können Kindern gegenüber nach § 176 Abs. 4 Nr. 3 StGB strafbar sein, 

wenn es sich um Schriften im Sinne des Gesetzes handelt. Solches Verhalten kann auch 

gegenüber Erwachsenen als Nachstellung strafbar sein, wenn es beharrlich erfolgt. Im 

Einzelfall kann durch diese Belästigungsformen auch ein Beleidigungsdelikt oder eine 

Bedrohung verwirklicht werden. 

(2) Sexuelle Erpressung durch Versprechen beruflicher Vorteile gegen sexuelles Entge-

genkommen ist Kindern gegenüber nach § 176 Abs. 4 Nr. 2 StGB und eingeschränkt auch 

nach § 174 Abs. 3 i. V. m. Abs. 1 StGB strafbar und kann bei Jugendlichen die Anforde-

rungen des § 182 StGB erfüllen. Außerhalb dieser Tatbestände stellt sexuelle Erpressung 

stets eine Beleidigung dar und bei Beharrlichkeit eine Nachstellung. Sofern zuvor vom 

Belästiger ein Nachteil zugefügt wurde kommt auch eine Nötigung durch Drohung in Be-

tracht. Hiervon zu unterscheiden ist die sexuelle Erpressung durch Androhung von Nach-

teilen bei sexueller Verweigerung, die bei ansonsten unverändertem Befund stets eine Nö-

tigung nach § 240 Abs. 1 Alt. 2 StGB darstellt. 

(3) Die direkte Aufforderung zum sexuellen Verkehr ist gegenüber Kindern als sexueller 

Missbrauch nach § 176 Abs. 4 Nr. 4 StGB strafbar, im Übrigen nur bei beharrlichem 

Verhalten als Nachstellung. Sofern sie entsprechend vorgetragen wird, kommt auch eine 

Beleidigung in Betracht.  

(4) Beim Erzwingen von sexuellen Handlungen besteht kein Zweifel an der Erheblichkeit 

im Sinne des § 184h StGB. Regelmäßig wird eine sexuelle Nötigung, jedenfalls aber eine 

einfache Nötigung, ggf. auch ein besonders schwerer Fall derselben, vorliegen. Bei be-

harrlichem Vorgehen kommt auch eine Nachstellung in Betracht. Sofern es sich beim Op-

fer um eine besonders schutzbedürftige Person handelt, kommen abhängig vom Schutz-

grund die §§ 176 und 180 StGB bei Kindern und Jugendlichen, § 182 StGB bei Jugendli-

chen sowie die §§ 179, 174, 174a StGB bei entsprechenden Personen in Betracht. 

Mildere Formen sexueller körperlicher Übergriffe sind im Einzelnen: 

Das Klatschen auf das Gesäß, welches mangels sexueller Erheblichkeit nur als Körper-

verletzung nach § 223 StGB oder § 229 StGB strafbar ist, sofern die dortigen Vorausset-

zungen erfüllt werden. 

Das Berühren der weiblichen Brust ist bei entsprechend starker Einwirkung gleichfalls als 

Körperverletzung strafbar. Es wird in dieser Arbeit als sexuell erhebliche Handlung be-

wertet und kann daher zudem gegenüber Widerstandsunfähigen nach § 179 StGB sowie 

gegenüber Kindern nach §§ 176 und 180 StGB und Jugendlichen nach § 182 StGB straf-

bar sein. Ebenso in den Sonderschutzverhältnissen nach § 174 Abs. 1 StGB und § 174a 

StGB.  

Küsse fallen nach der hier vertretenen Auffassung nicht zwingend in die Kategorie sexuell 

erheblicher Handlungen. Es ist nach der Art ihrer Ausführung und dem Alter des Opfers 

zu unterscheiden. Ein Zungenkuss wäre mit Ausnahme der Körperverletzungsdelikte wie 

das Berühren der weiblichen Brust zu bestrafen. Weniger intensive Küsse werden regel-

mäßig unter der Erheblichkeitsschwelle bleiben, sofern nicht das Opfer ein Kind ist.  
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Das Zurschaustellen des männlichen Genitals ist eine exhibitionistische Handlung und 

demzufolge nach § 183 StGB strafbar. Sofern es sich zugleich um eine sexuelle Handlung 

handelt, kommen die §§ 176 Abs. 2, 174 Abs. 3 sowie 180 Abs. 3 StGB in Betracht. 

2. Darstellung nach Straftatbeständen 

(1) Delikte gegen die öffentliche Ordnung, insbesondere die §§ 130 und 140 StGB werden 

durch sexuelle Belästigung nicht verwirklicht1367.  

(2) Die Körperverletzungsdelikte der §§ 223 und 229 StGB kommen bei den körperlichen 

Übergriffen in Betracht. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein entsprechend massiver 

Übergriff, der nicht bereits bei jeder körperlichen Berührung vorliegt, weshalb bei ver-

meintlich zufälligen Berührungen grundsätzlich nicht auf Körperverletzung zu erkennen 

ist. § 225 StGB stellt für die sexuelle Belästigung zu hohe Anforderungen an die Verlet-

zungshandlung, um eine Strafbarkeit zu begründen. 

(3) Von den Delikten gegen die persönliche Freiheit kommt bei beharrlichem Vorgehen 

regelmäßig eine Strafbarkeit wegen Nachstellung in Betracht. Sofern Handlungen er-

zwungen werden, liegt eine Nötigung nach § 240 StGB vor, die auch bei der sexuellen 

Erpressung verwirklicht sein kann. Die sexuelle Belästigung ist nur in Ausnahmefällen 

als Bedrohung nach § 241 StGB strafbar.  

(4) Meist ist in der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz kein Beleidigungsdelikt zu se-

hen. Üble Nachrede oder Verleumdung sind nur in Ausnahmefällen und bei Anwesenheit 

weiterer Personen verwirklicht. Eine Beleidigung nach § 185 StGB liegt hingegen regel-

mäßig in Fällen sexueller Erpressung vor.  

(5) Die Sexualdelikte führen bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz überwiegend nicht 

zu einer Strafbarkeit. Sie sind aufgrund der mit der sexuellen Handlung verbundenen Er-

heblichkeitsanforderung des § 184h Nr. 1 StGB bereits tatbestandlich oftmals nicht erfüllt. 

Als Ausnahme ist § 176 StGB anzusehen, bei dem einerseits mit Abs. 4 Nr. 4 eine Vor-

schrift innerhalb der Sexualdelikte vorliegt, die keine sexuelle Handlung erfordert. Dar-

über hinaus ist bei § 176 StGB allgemein aufgrund des geringen Alters des Opfers die 

Erheblichkeitsschwelle abzusenken, so dass gegenüber Erwachsenen nicht erhebliche 

Handlungen bereits als sexuelle Handlungen zu qualifizieren sein können. Gegenüber er-

wachsenen, nicht gesondert schutzbedürftigen Personen ist selbst der eindeutige Griff an 

die weibliche Brust nicht zwingend eine erhebliche sexuelle Handlung i. S. d. § 184h 

StGB.  

Die sexuelle Nötigung nach § 177 StGB kann nur dort zur Anwendung gelangen, wo eine 

erzwungene sexuelle Handlung vorliegt.  

Beim Missbrauch einer widerstandsunfähigen Person sind die Anforderungen an die Er-

heblichkeit zu reduzieren, weshalb hier auch der Griff an die weibliche Brust und ggf. 

auch aufgedrängte Küsse als sexuelle Handlungen an einer Person zu werten sind.  

Der Missbrauch Schutzbefohlener nach § 174 StGB setzt ein entsprechendes Obhutsver-

hältnis voraus. Das Obhutsverhältnis ist ein Grund für die Reduzierung der Erheblich-

keitsanforderungen ebenso wie das geringe Alter bzw. die Jugendlichkeit des Opfers. Es 

                                                                 
1367  A. A. Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 145. 
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ist daher unter Berücksichtigung des konkreten Alters der körperliche Übergriff gegen die 

weibliche Brust als sexuelle Handlung zu werten. Abhängig von der Heftigkeit auch auf-

gedrängte Küsse und nach Abs. 3 das Zurschaustellen des Genitals, sofern dabei sexuelle 

Handlungen vor dem Opfer vorgenommen werden. 

Personen nach § 174a StGB sind aufgrund ihrer Abhängigkeit vom Anstaltspersonal im 

Vergleich zu nicht gesondert schutzbedürftigen Personen ebenfalls stärker zu schützen, 

mithin sind die Anforderungen des § 184h StGB zu reduzieren, so dass auch Grapsche-

reien an der weiblichen Brust oder am Genital erheblich sein können. Mildere körperliche 

Übergriffe sind nicht erheblich.  

Bereits aus den genannten drei Tatbestanden, bei denen es um den Schutz der sexuellen 

Selbstbestimmungsfreiheit von Personen mit erhöhter Schutzbedürftigkeit geht und die 

teilweise Sonderdelikte sind, wird erkennbar, dass die Beschränkung des § 184h StGB die 

tragende Rolle für die Strafbarkeit vergleichbarer Übergriffe bildet. Diese Vorschrift ist 

gleichsam das Tor zu den meisten Sexualdelikten, denn sie bestimmt, ob mit dem Vorlie-

gen einer sexuellen Handlung der Anwendungsbereich eröffnet ist. 

Es ist daher angebracht, die Schwelle der Erheblichkeit bei Kindern auf das geringste Ni-

veau abzusenken und sexuelle Handlungen zum Schutz der Opfer bereits in pornografi-

schen Bildern und sexuellen Einladungen oder Anspielungen zu sehen. Selbstverständlich 

hat dies dann auch für Formen sexueller Erpressung und sexueller körperlicher Übergrif-

fen jeglicher Art zu gelten. Danach sind bei § 176 StGB von den genannten Items nur 

zufällige Berührungen, anzügliche, d. h. nicht eindeutig sexuelle Bemerkungen und nicht-

sexuelle körperliche Berührungen straffrei.  

Bei Jugendlichen ist, abhängig vom jeweiligen Alter des Opfers, die Erheblichkeits-

schwelle entsprechend nach oben anzupassen. § 182 StGB ist mithin bei sexueller Erpres-

sung in Betracht zu ziehen, da die Vorschrift auf die Zwangslage der jugendlichen Person 

abzielt bzw. auf die mit der Jugendlichkeit verbundene leichtere Disposition sexueller 

Selbstbestimmung gegen Entgelt. Die Qualität der sexuellen Handlung hängt von der Tat-

bestandsalternative und dem damit verbundenen Alter ab, welches bei Abs. 1 keiner Be-

schränkung nach unten unterliegt.  

Ähnliches gilt bei § 180 Abs. 3 StGB, der jedoch wegen des zusätzlich erforderlichen 

Obhutsverhältnisses leicht verringerte Anforderungen stellt, so dass der Griff an die Brust 

den Tatbestand klar erfüllt. Da die Handlung vor einem Dritten genügt, kommt auch das 

Zeigen des Genitals in Betracht. 

Exhibitionismus des Täters ist nach § 183 StGB unproblematisch strafbar, da keine sexu-

elle Handlung erforderlich ist. Gleiches gilt für pornografische Schriften am Arbeitsplatz.  

3. Darstellung nach Opferkreisen 

Die vorstehenden Zusammenfassungen zeigen, dass im deutschen Strafrecht besonders 

schutzbedürftige Personen, die ihr Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aufgrund gerin-

gen Alters oder anderer Gründe nicht oder nicht vollständig wahrnehmen können, durch 

eigens hierfür konzipierte Tatbestände geschützt werden. Dieser Schutz ist begrenzt durch 

die Erheblichkeitsanforderungen des § 184h StGB. Um ihn durch diese Vorschrift nicht 
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auszuhöhlen, sind die Erheblichkeitsanforderungen entsprechend des konkret geschützten 

Rechtsguts anzupassen.  

Die meisten Personen sind jedoch nicht gesondert schutzbedürftig. Zur Strafbarkeit einer 

sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz in einer der typischen Begehensweisen an einer 

erwachsenen, nicht in der Ausbildung befindlichen, gesunden Person ist Folgendes fest-

zustellen. 

Von den Delikten, die eine sexuelle Handlung erfordern, kommt allein die sexuelle Nöti-

gung in Betracht, deren Anforderungen an die Erheblichkeit der sexuellen Handlung ent-

sprechend der Strafdrohung sehr hoch sind. Ein Straftatbestand gemäß § 12 Abs. 2 StGB, 

der mildere Übergriffe entsprechend angemessen sanktionieren könnte, existiert nicht. 

Entsprechend hat der Rechtsanwender Heil in anderen Abschnitten des StGB zu suchen. 

Innerhalb der Sexualstraftaten wird er allein bei Exhibitionismus oder Pornografie noch 

fündig. Es darf daher nicht verwundern, dass in der Vergangenheit versucht wurde, dem 

Sanktionierungsbedürfnis durch die Sexualbeleidigung nach § 185 StGB Rechnung zu 

tragen. Zu Recht wurde dieser Verfahrensweise durch den BGH eine Absage erteilt. Da-

mit verbleibt der Anwendungsbereich der Beleidigungstatbestände bei ehrverletzenden 

Äußerungen – primär verbaler Art. Mithin ist nach dem vierzehnten Abschnitt keine Straf-

barkeit bei körperlichen Übergriffen gegeben. 

Aber auch die Körperverletzungsdelikte können nicht beispringen, da sie nicht die unsitt-

liche körperliche Berührung ahnden, sondern die Verletzung der körperlichen Integrität 

und der Gesundheit, die zwar bei psychischen Schäden nach sexueller Belästigung mög-

licherweise aber doch nicht zwingend und primär verletzt sind. Eine unmittelbare Straf-

barkeit wegen einer Körperverletzung kommt daher nur bei heftiger geführten Übergrif-

fen in Betracht oder wenn das Opfer körperliche Symptome entwickelt. 

Die Nötigung nach § 240 StGB führt zur Strafbarkeit der sexuellen Erpressung – jedoch 

nur in den Fällen der Nachteilsandrohung, bzw. bei der vorherigen Zufügung eines Nach-

teils. Sie lässt sich durch einen aufmerksamen Täter umgehen. Oder anders ausgedrückt: 

die Strafbarkeit wegen Nötigung hängt zu einem guten Teil von der Sachverhaltsgestal-

tung ab, die aber in der Sache aus Sicht des Opfers irrelevant ist. Sie führt damit zu un-

vorhersehbaren, jedenfalls zu unbefriedigenden Ergebnissen. 

Der breite Anwendungsbereich der Nachstellung nach § 238 StGB kann dies und auch die 

Unzuständigkeit der anderen Straftatbestände nicht kompensieren. Sie selbst kann zwar 

formal auf viele Sachverhaltskonstellationen angewendet werden, da sie jedoch Beharr-

lichkeit und schwerwiegende Beeinträchtigungen der Lebensgestaltung als weitere Straf-

barkeitsvoraussetzungen mit sich bringt, bleibt der Schutz vor einfacher und einmaliger 

sexueller Belästigung durch einen körperlichen Übergriff lückenhaft. 
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4. Darstellung nach tatsächlichem Erleben1368 

Ob sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz strafbar ist, hängt wesentlich davon ab, was un-

ter sexueller Belästigung verstanden und was als solche erlebt wird1369. Das durch Befra-

gungen ermittelte Verständnis sexueller Belästigung und die Begriffsdefinition des AGG 

sind Gegenstand und Begrenzung der hier durchgeführten Untersuchung. Aufgrund des 

weitreichenden Verständnisses und der komplexen gesetzlichen Definition bleibt die se-

xuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein weit reichender Terminus, der vielfältige Belästi-

gungsformen unter sich vereint, die in unterschiedlicher Häufigkeit tatsächlich auftreten. 

Genaue Zahlen hierzu liegen jedoch nicht vor. Jede der durchgeführten Befragungen hat 

sich an einen unterschiedlichen Teilnehmerkreis gerichtet und unterschiedliche Ergeb-

nisse produziert. So darf es nicht verwundern, dass die Dortmunder Studie1370 festgestellt 

hat, dass (nur) fast jede neunte Frau tatsächlich Anstarren, taxierende Blicke und Hinter-

herpfeifen erlebt hat, während die jüngste Befragung durch die Antidiskriminierungsstelle 

ergeben hat, dass bereits jede zweite Frau dies erlebt hat. Ähnliches gilt für beobachtende 

Männer bei dieser Belästigungsform1371.  

Ermittelt man den Durchschnitt der gefundenen Werte ergibt sich die folgende Betroffen-

heit tatsächliches Erleben von Frauen oder Beobachten von Männern von Verhaltenswei-

sen, die überwiegend als sexuelle Belästigung bewertet werden durch: 

 

Prozent 1372 Belästigungsform strafbar gem. (StGB) 

47 
Anzügliche Bemerkungen über Figur oder se-
xuelles Verhalten im Privatleben 

§ 185, § 186, § 187, 
§ 238 

43 Vermeintlich zufällige Berührungen nicht strafbar 

29 Pornografische Bilder am Arbeitsplatz § 184  

28 
Unerwünschte Einladung mit sexuellen Ab-
sichten 

§ 238 

20 
Telefonate, Briefe mit sexuellen Anspielun-
gen 

§ 238 

10 
Versprechen beruflicher Vorteile gegen sexu-
elles Entgegenkommen 

§ 185, § 238 

7 
Androhung von Nachteilen bei sexueller Ver-
weigerung 

§ 185, § 238, ggf. 
§ 240 

28 
Körperliche Annäherung (Grapschereien, 
Klapse, Küsse, Umarmungen) 

§ 223 bzw. § 229 

4 Zurschaustellen des Genitals § 183 

19 Aufforderung zum sexuellen Verkehr § 238 

                                                                 
1368  Für die hierunter festgestellten Ergebnisse bleiben die besonders schutzbedürftigen Personen außer Be-

tracht, da es sich hierbei um Minderheiten handelt, die auch im Rahmen der empirischen Untersuchungen 

nicht berücksichtigt wurden, die Grundlage der zahlenmäßigen Bewertung sind. 
1369  Vgl. hierzu diese Arbeit unter C. IV. 2. a). 
1370  Vgl. hierzu diese Abeit unter C. IV. 2. e). 
1371  Zu den mutmaßlichen Gründen für diese Differenz der Ergebnisse vgl. diese Arbeit unter C. IV. 1. 
1372  Durchschnittlicher Prozentsatz der Befragten der Untersuchungen, die ein entsprechendes Item beinhaltet 

haben; teilweise gerundet. 
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5 Erzwingen von sexuellen Handlungen § 177, § 240, § 238 

Tabelle 4 Übersicht prozentualer Betroffenheit von bestimmten Belästigungsformen und de-

ren Strafbarkeit. 

 

Es lässt sich erkennen, dass es für einzelne Verhaltensweisen dedizierte Straftatbestände 

gibt. So ist § 183 StGB speziell für exhibitionistische Handlungen von Männern konzi-

piert und erfasst damit die vergleichsweise konkrete Belästigungsform des Zurschaustel-

lens des Genitals. Gleiches gilt für § 177 StGB der die Nötigung zu sexuellen Handlungen 

sanktioniert und damit das Erzwingen dergleichen recht präzise erfasst. Für § 184 StGB 

gilt das bereits nur noch eingeschränkt. Zwar erfordern sowohl die Strafnorm als auch die 

belästigende Verhaltensweise Pornographika, allerdings führt § 184 StGB bei Erwachse-

nen nur bei der Begründung von (Mit-)Gewahrsam zur Strafbarkeit.  

Für die prozentual wenig erlebten Formen des Zurschaustellens des Genitals mit durch-

schnittlich 4 Prozent und des Erzwingens sexueller Handlungen mit durchschnittlich 5 

Prozent lässt sich die Strafbarkeit recht präzise vorhersehen. Bei der ca. 6-fach häufiger 

vorkommenden Verhaltensweise der pornografischen Bilder am Arbeitsplatz von der 

durchschnittlich knapp 1/3 der Befragten betroffen sind, liegt eine Strafbarkeit nur dann 

vor, wenn (Mit-)Gewahrsam begründet wird. 

Die am häufigsten auftretenden Formen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz führen ent-

weder überhaupt nicht zu einer Strafbarkeit (vermeintlich zufällige Berührungen) oder nur 

dann, wenn sie beharrlich im Sinne des § 238 StGB begangen werden (unerwünschte Ein-

ladungen mit sexuellen Absichten, sexuelle Anspielungen und direkte Aufforderungen zu 

sexuellen Handlungen, anzügliche Bemerkungen) oder aber wenn sie in einer besonderen 

Form ausgeführt werden, die zugleich den Tatbestand einer Strafnorm erfüllt, die spezi-

eller ist oder einen anderen Schwerpunkt besitzt und daher über die belästigende Verhal-

tensweise hinausgehende Anforderungen stellt (anzügliche Bemerkungen als Beleidi-

gung, Verleumdung oder üble Nachrede und sexuelle Erpressung als Beleidigung). 

Die massivste aller Formen sexuell belästigenden Verhaltens, der körperliche Übergriff 

durch sexuelle Handlungen, die durchschnittlich von jeder vierten befragten Person erlebt 

oder beobachtet wurde, ist lediglich als Körperverletzung strafbar und das auch nur in den 

Fällen, in welchen körperliche Folgen durch den Eingriff in die körperliche Integrität 

sichtbar oder durch psychische Folgen hervorgerufen werden. Dies hängt oftmals vom 

Zufall bzw. der Konstitution der belästigten Person ab. 

Es besteht ein Missverhältnis zwischen der Strafbarkeit und dem tatsächlichen Auftreten 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Verhaltensweisen geringer Häufigkeit sind straf-

bar, hingegen sind die am weitesten verbreiteten Formen sexueller Belästigung am Ar-

beitsplatz straffrei bzw. nur dann strafbar, wenn sie die für die sexuelle Belästigung unty-

pischen Tatbestandsmerkmale der jeweiligen Strafnorm erfüllen. Diese Schieflage lässt 

sich nicht durch den Hinweis darauf begründen, dass sich die Strafbarkeit nicht an der 

Häufigkeit, sondern an der Schwere des Rechtsgutseingriffs orientieren sollte. Dann 

müsste es nämlich so sein, dass ab einer bestimmten Schwere die Strafbarkeit endet. Bei 

der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz trifft dies nicht zu. Zwar sind die schwersten 

Verletzungen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung durch Zwang strafbar nach § 177 
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StGB, die weniger schweren Verletzungen des Rechtsguts durch körperlichen Übergriffe 

ohne Zwang bleiben jedoch regelmäßig straffrei. Jenseits der körperlichen Übergriffe und 

damit unterhalb deren Eingriffsintensität finden sich die milderen Formen der Rechtsguts-

verletzung durch verbales Verhalten z. B. Beleidigung oder Exhibitionismus, die aber 

wiederum strafbar sind bzw. sein können. Freilich ist diese Strafbarkeitslücke der Tatsa-

che geschuldet, dass die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ein vielschichtiger Tatbe-

stand ist, für den viele Strafnormen nutzbar gemacht werden, die mit abweichender Ziel-

richtung konzipiert wurden. Gleichwohl ist festzustellen, dass eine Verletzung des Rechts 

auf sexuelle Selbstbestimmung durch ein physisches Verhalten, mangels sexueller Hand-

lung oder mangels Erheblichkeit derselben regelmäßig straffrei bleibt, da die (zusätzli-

chen) Tatbestandsanforderungen der Körperverletzungsdelikte gleichfalls nicht vorliegen.  

Den Schwerpunkt der auftretenden Verhaltensweisen sexueller Belästigung am Arbeits-

platz bilden verbale und körperliche Übergriffe mit insgesamt 48 Prozent für sexualisierte 

Kommunikation und 28 Prozent für sexuelle Übergriffe. Beide Verhaltensweisen sind nur 

rechtsgutsfremd strafbar, denn bei den verbalen Kommunikationsvorgängen kommt nur 

eine Strafbarkeit wegen Nachstellung in Betracht, die auf der Verletzung der persönlichen 

Freiheit basiert und nicht auf der Verletzung des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung. 

Gleiches gilt für körperliche Übergriffe, die allenfalls als Verletzung der körperlichen Un-

versehrtheit geahndet werden können und gleichfalls nicht als Verletzung des sexuellen 

Selbstbestimmungsrechts. 

Mit § 238 StGB wurde zwar eine Verbotsnorm geschaffen, die belästigendes Verhalten 

erfassen soll. Sie kommt jedoch nur bei beharrlichem Verhalten zur Anwendung. Das ist 

eine für die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unerträgliche Einschränkung der straf-

rechtlichen Folge, da sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz nach § 3 Abs. 4 AGG gegen-

über der früheren Regelung des BSchG keine Wiederholung des belästigenden Verhaltens 

voraussetzt. Die Nachstellung des § 238 StGB kann daher lediglich als Auffangtatbestand 

für die Fälle beharrlicher Belästigung dienen.  

5. Zwischenfazit 

Die Betrachtung der Ergebnisse zeigt, dass es typische Verhaltensweisen sexueller Beläs-

tigung am Arbeitsplatz gibt, die zu einer klaren Strafbarkeit führen. Es lässt sich daher 

nicht behaupten, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sei ein straffreier Raum1373. Rich-

tig ist, dass die Strafbarkeit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz von erwachsenen, nicht 

gesondert schutzbedürftigen Personen nur unvollständig ausgestaltet ist. Von den Sexu-

aldelikten des dreizehnten Abschnitts kommen lediglich die Verbreitung pornographi-

scher Schriften, exhibitionistische Handlungen und die sexuelle Nötigung in Betracht. 

Diese Verhaltensweisen kommen im Durchschnitt der durchgeführten Befragungen mit 

18,4 Prozent für pornographische Darstellungen am Arbeitsplatz, 3 Prozent für Exhibiti-

onismus und 4 Prozent für das Erzwingen sexueller Handlungen jedoch nur selten vor. 

Noch geringer ist der Anteil in der jüngsten Befragung mit 2 und 3 Prozent für die beiden 

erstgenannten Verhaltensweisen1374. Danach lässt sich festhalten, dass die Sexualdelikte 

                                                                 
1373  So aber Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 146. 
1374  Angegeben sind die Werte der befragten Frauen. Nach durch Zwang herbeigeführte sexuelle Handlungen 

wurde in der ADS-Umfrage nicht gefragt. 
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kaum zur Anwendung kommen, wenn es um den Schutz vor sexueller Belästigung am 

Arbeitsplatz geht. 

Die durchschnittlich am häufigsten vorkommenden Verhaltensweisen der verbalen sexu-

ellen Belästigung sind nur dann strafbar, wenn sie entweder beharrlich, d. h. mindestens 

wiederholt, vorgenommen werden oder aber andere straftatbestandliche Qualifikationen 

erfüllen. Insofern kann zwar nicht grundsätzlich von Straffreiheit solcher Verhaltenswei-

sen gesprochen werden. Allerdings ist die wiederholte Belästigung der zivilrechtlichen 

Regelung fremd. Genau diese einmalige verbale Belästigung kann jedoch als straffrei gel-

ten, denn einen Tatbestand des StGB erfüllt diese nur bei der Erfüllung belästigungsunty-

pischer Straftatbestandsmerkmale. 

Eine Ausnahme hiervon ist für die Untergruppe der Verhaltensweisen in Form von sexu-

eller Erpressung zu bilden. Diese führen zu einer Strafbarkeit wegen Nötigung oder Be-

leidigung. Das liegt nicht zuletzt daran, dass bei dieser Form das sexuell belästigende 

Verhalten konkreter bezeichnet ist. Im Übrigen hängt die Strafbarkeit stark von der indi-

viduellen Ausgestaltung der sexuellen Belästigung ab, die für die Anwendung von Straf-

normen besondere, meist intensive Formen aufweisen muss.  

Der von durchschnittlich jeder vierten Person erlebte oder beobachtete körperliche Über-

griff, der von durchschnittlich über 80 Prozent der befragten Personen als sexuelle Beläs-

tigung aufgefasst wird, ist nur dann strafbar, wenn entweder eine Körperverletzung nach 

§ 223 StGB oder § 229 StGB gegeben ist. Das darf als untypisch für eine sexuelle Beläs-

tigung bezeichnet werden, da entweder ein die körperliche Integrität verletzenden Über-

griff vorliegen muss oder aber ein Fall körperlich auftretender psychischer Folgen beim 

Opfer. Das bedeutet, dass bei körperlichen Übergriffen die Strafbarkeit des belästigenden 

Verhaltens nicht von der Würdeverletzung, sondern von der Körperlichkeit – ggf. auch 

als Folge der psychischen Einwirkung – abhängt.  

Bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gegenüber gesondert schutzbedürftigen Perso-

nen wird im Verhältnis zur Allgemeinheit eher eine Strafbarkeit begründet, da die An-

wendung der Sexualdelikte wegen der abgesenkten Erheblichkeitsschwelle des § 184h 

StGB in deutlich mehr Fällen möglich ist. 

II. ANGEMESSENHEIT DER FESTGESTELLTEN STRAFBAR-
KEIT 

Wie weit eine Strafbarkeit de lege lata reicht, hat diese Untersuchung ergeben. Dabei ist 

offenbar geworden, dass eine Strafbarkeit der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz nur 

in besonders schweren oder in wenig verbreiteten Begehungsweisen und damit nur in un-

typischen Formen strafbar ist. Die Strafbarkeit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ist 

mithin lückenhaft oder unvollständig. Diese Lückenhaftigkeit bedeutet jedoch nicht auto-

matisch, dass eine zu schließende, möglicherweise sogar systemwidrige Strafbarkeitslü-

cke vorliegt. Denn strafrechtliche Sanktionen als ultima ratio staatlichen Rechtsgüter-

schutzes sind nur dort zum Einsatz zu bringen, wo mildere Mittel nicht ausreichend er-

folgreich sind. 

Ob in Deutschland ein Straftatbestand der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz zu 

schaffen ist, hängt davon ab, ob eine rechtliche Verpflichtung des Staates hierzu besteht.  
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1. Pflicht des Staates zum Schutz vor sexueller Belästigung 

a) Umsetzung des Grundgesetzes 

In der juristischen Literatur sind vielfach Rufe nach einem Straftatbestand gegen sexuelle 

Belästigung und insbesondere einer solchen am Arbeitsplatz laut geworden1375. Dabei ist 

auf die aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG abgeleitet Pflicht des Staates zum 

Schutz von grundrechtlich garantierten Rechtsgütern vor dem Eingriff Dritter verwiesen 

worden1376. Ferner darauf, dass das dem Kernbereich des Persönlichkeitsrechts zugehö-

rige Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gegenüber dem Eigentum weniger umfassend 

und damit entgegen der Werteordnung des Grundgesetzes geschützt sei1377. 

Mit Inkrafttreten des BSchG im Jahr 1994 hat der Gesetzgeber eine das Recht auf sexuelle 

Selbstbestimmung am Arbeitsplatz schützende, zivilrechtliche Regelung erlassen. Diese 

wurde durch Inkrafttreten des AGG am 14.08.2006 abgelöst. Es ist ständige Rechtspre-

chung des BVerfG, dass der Gesetzgeber grundsätzlich darin frei ist, den Bereich strafba-

ren Handelns festzulegen1378.  

„Bei der Beurteilung der Eignung und Erforderlichkeit des gewählten Mittels zur Errei-

chung der erstrebten Ziele sowie bei der in diesem Zusammenhang vorzunehmenden Ein-

schätzung und Prognose der dem Einzelnen oder der Allgemeinheit drohenden Gefahren 

steht dem Gesetzgeber ein Beurteilungsspielraum zu, welcher vom Bundesverfassungs-

gericht je nach Eigenart des in Rede stehenden Sachbereichs, der auf dem Spiel stehenden 

Rechtsgüter und den Möglichkeiten, sich ein hinreichend sicheres Urteil zu bilden, nur in 

begrenztem Umfang überprüft werden kann.“1379 Dabei hat der Gesetzgeber jedoch zu 

berücksichtigen, dass Strafrecht nur als ultima ratio des Rechtsgüterschutzes eingesetzt 

werden kann, wenn „ein bestimmtes Verhalten über sein Verbotensein hinaus in beson-

derer Weise sozialschädlich und für das geordnete Zusammenleben der Menschen uner-

träglich, seine Verhinderung daher besonders dringlich ist“.1380 

Durch den Erlass des BSchG hat der Gesetzgeber von seinem Spielraum bei der Bewer-

tung der Erforderlichkeit eines Straftatbestandes Gebrauch gemacht.  

b) Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben  

Bereits zur Richtlinie 76/207/EWG hat der EuGH entschieden, dass es Sache des natio-

nalen Gesetzgebers sei, die Sanktion für einen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot 

zu wählen, diese müsse jedoch abschreckende Wirkung haben1381. An diesem Erfordernis 

hat sich durch die Zusammenfassung der Richtlinie 2006/54/EG nur geändert, dass bereits 

in Nr. 35 der Erwägungsgründe aufgeführt ist, dass die Mitgliedstaaten wirksame, ver-

hältnismäßige und abschreckende Sanktionen festlegen sollten, die bei einer Verletzung 

der aus dieser Richtlinie erwachsenden Verpflichtungen zu verhängen sind. Eine Ver-

pflichtung des nationalen Gesetzgebers erwächst aus Art. 18 der Richtlinie, nach welchem 

                                                                 
1375  Adelmann, JURA 2009, 24 (26); Schaefer/Wolf, ZRP 2001, 27 (28); Mästle, AuR 2002, 410 (412); Sick, 

JZ 1991, 330 (335). 
1376  Mästle, AuR 2002, 410 (412). 
1377  Sick, JZ 1991, 330 (335). 
1378  BVerfG, Beschl. v. 17.1.1979 – 1 BvL 25/77, BVerfGE 50, 142 (162). 
1379  BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (240). 
1380  BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (240). 
1381  EuGH, Urt. v. 10.04.1984 – Rs 14/83, NJW 1984, 2021 (2022). 
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die Mitgliedstaaten die Regeln für die Sanktionen festlegen, die bei einem Verstoß gegen 

die einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie zu verhängen sind, und 

alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um deren Anwendung zu gewährleisten. 

Daraus lässt sich nicht ableiten, dass gerade eine Strafnorm erforderlich und geboten ist, 

um eine ausreichend abschreckende Wirkung zu entfalten. Zwar ließe sich gegen einen 

Straftatbestand nur schwer einwenden, er sei in seiner Wirkung nicht ausreichend abschre-

ckend. Es gilt jedoch das Übermaßverbot, wonach Strafrecht nur dann zur Anwendung 

kommen soll, wenn mildere Mittel nicht ausreichen. Fraglich ist, ob der Gesetzgeber mit 

der Einführung des AGG als nationale Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben eine 

Regelung mit abschreckenden Sanktionen erlassen hat. 

Dies könnte auf den ersten Blick zweifelhaft sein, da Rechtsfolgenadressat des AGG al-

lein der Arbeitgeber ist. Für den Fall, dass der Arbeitgeber selbst diskriminiert, richtet 

sich das Gesetz gegen den Verursacher. Sofern eine andere Person diskriminiert, ist diese 

zwar in den Adressatenkreis des § 7 Abs. 1 AGG einbezogen, wird in den Rechtsfolgen 

durch das AGG jedoch nicht direkt und unmittelbar mit Konsequenzen bedroht. Das Ge-

setz wendet sich an den Arbeitgeber, der durch Ergreifung geeigneter Maßnahmen nach 

§ 12 AGG, insbesondere durch Versetzung oder Kündigung belästigender Personen für 

den Schutz der Betroffenen sorgen soll. Das AGG verzichtet darauf, konkrete Maßnah-

men oder einen Maßnahmenkatalog anzudrohen und so im Sinne negativer Generalprä-

vention eine abschreckende Wirkung zu etablieren. Stattdessen verweist es auf geeignete, 

erforderliche und angemessene Maßnahmen, die im Einzelfall zu treffen sind und zwar 

durch ein privatrechtliches Subjekt und nicht durch eine Behörde oder öffentliche Stelle. 

Welche Maßnahme droht, ist für den potentiellen Belästiger nicht im Voraus zu durch-

schauen. Eine darauf aufbauende, abschreckende Wirkung ist dem AGG daher kaum zu-

zuschreiben. Hinzu kommt, dass die ultimative Maßnahme, eine Beendigungskündigung 

des Arbeitsverhältnisses, leicht und mit geringen Kosten einer gerichtlichen Überprüfung 

anheimgestellt werden kann, die prozessordnungsgemäß auf eine gütliche Einigung ange-

legt ist. Macht der betroffene Arbeitnehmer davon Gebrauch – was auch für den Arbeit-

geber eine effiziente Lösung des Rechtsstreits sein kann – bleibt am Belästiger kaum mehr 

ein sozialer Makel haften; seine Schuld wird nicht festgestellt. 

Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass der Verlust des Arbeitsplatzes ein größerer finan-

zieller Schaden darstellen kann als ihn das Strafrecht mit einer möglicherweise verhängten 

Geldstrafe oder womöglich einer Verwarnung unter Strafvorbehalt verursachen könnte. 

Da von einem Arbeitsplatz auch die Existenz der Familienangehörigen abhängen kann, 

kommt dem „Spiel mit der Beschäftigung“ durch sexuelle Belästigung eine gewisse ab-

schreckende Wirkung zu. Auch die soziale Ächtung kann bei einer internen (Straf-)Ver-

setzung stärker sein als bei einem der Öffentlichkeit nicht ohne Weiteres zugänglichen 

Strafbefehlsverfahren. 

Dass auch die Rechtsgestaltung durch die zivilrechtlichen Regelungen des BSchG und 

des AGG abschreckende Wirkung entfalten, lässt sich aus den dieser Arbeit zu Grunde 

gelegten Untersuchungen zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz entnehmen. Zu je-

dem Befragungsitem ist der Anteil der Personen, die das Verhalten tatsächlich erlebt hat 

in der letzten Befragung der Antidiskriminierungsstelle im Jahr 2014 geringer als in der 

ersten Untersuchung von Schneble/Domsch aus dem Jahr 1990. Zwar ist eine teilweise 

Zunahme tatsächlich erlebter sexueller Belästigung zwischen 1990 und der Befragung von 
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Holzbecher et al. 1997 festzustellen, diese ist jedoch seit diesem Zeitpunkt im Mittel auf 

weniger als die Hälfte zurückgegangen. Waren 1990 noch durchschnittliche ca. 24 Pro-

zent aller befragten Frauen von sexueller Belästigung1382 selbst betroffen, betrug dieser 

Anteil Ende 2014 noch durchschnittlich ca. 10 Prozent. Während zur Zeit der Gültigkeit 

des BSchG der Wert zwischen ca. 21 Prozent und ca. 27 Prozent (im Jahr 2003) 

schwankte, zeigt die neueste Untersuchung den deutlichen Rückgang. Die Befragungen 

selbst sind zwar stets repräsentativ, ob sie jedoch auch direkt vergleichbar sind, ist aus 

mehreren Gründen zweifelhaft1383. Aus diesem Grund darf den hieraus abgeleiteten Zah-

len keine absolute Richtigkeit zugemessen werden. Als Grundlage für die hier angestellte, 

trendartige Bewertung sind sie ausreichend. 

c) Zwischenfazit 

Weder aus dem nationalen Recht noch aus Gemeinschaftsrecht ergibt sich eine Pflicht des 

Gesetzgebers zum Erlass eines Straftatbestandes der sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz. Die grundrechtlichen Anforderungen sind durch den Erlass der zivilrechtlichen Ge-

setze erfüllt. Der Richtlinienvorgabe einer abschreckenden Sanktion ist durch das AGG 

und seinen Regelungen für den Fall sexueller Belästigung Rechnung getragen. Die Richt-

linie ist insoweit ausreichend umgesetzt. Die Anzahl der Fälle ist rückläufig und belegt 

den abschreckenden Charakter auch dann, wenn man davon ausgeht, dass gesellschaftli-

che Veränderungen ebenfalls zu einem Rückgang beigetragen haben. 

2. Schaffung eines Straftatbestandes gegen sexuelle Belästi-
gung am Arbeitsplatz 

Auch wenn keine Pflicht des Gesetzgebers besteht, einen Straftatbestand zu erlassen, 

könnte dies gleichwohl empfehlenswert sein, um die Fälle sexueller Belästigung am Ar-

beitsplatz zu reduzieren. Nach der jüngsten Untersuchung der Antidiskriminierungsstelle 

hat jede zweite befragte Person gesetzlich verbotene Belästigungen am Arbeitsplatz schon 

einmal erlebt. Jede sechste Frau und jeder 14. Mann stuft das Erlebte explizit als „sexuelle 

Belästigung“ ein.1384 Dabei ist zu vergegenwärtigen, dass es sich beim Arbeitsplatz um 

eine Zwangsgemeinschaft mit Arbeitgeber und Kollegen handelt, die der wirtschaftlichen 

Existenz dient und die regelmäßig nicht die Möglichkeit bietet, dem Verhalten von Ar-

beitgeber, Kollegen oder Kunden auszuweichen, sondern vielmehr die werktägliche 

Rückkehr auf den Arbeitsplatz verlangt. Grund genug, über einen Straftatbestand nachzu-

denken, um eine Reduzierung des tatsächlichen Auftretens herbeizuführen. 

a) Zulässigkeit eines Straftatbestandes der sexuellen Belästigung am 
Arbeitsplatz 

Ob ein Straftatbestand geschaffen werden kann, ist am Rechtsstaatlichkeitsprinzip zu 

messen. Nach Art. 20 Abs. 3 GG ist die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung 

und nach Art. 1 Abs. 3 GG an das grundrechtliche Wertesystem gebunden. Der Staat hat 

                                                                 
1382  Bezogen auf die für diese Untersuchung als relevant charakterisierten Items, vgl. diese Arbeit unter C. IV. 

2. f). Errechnet wurde der Anteil durch Bildung des Mittelwertes über alle Items unter Ausschluss der 

Items „Anstarren, taxierende Blicke, Hinterherpfeifen“ und „Anzügliche Witze“. 
1383  Vgl. hierzu die Anmerkungen zu den Untersuchungen in dieser Arbeit unter C. IV. 1 und 3. 
1384  ADS, Umfrage Beschäftigte, S. 6, Folie „Sexuelle Belästigung: konkrete Erfahrung und persönliche Ein-

schätzung“. 
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die grundrechtlich garantierten Freiheitsrechte des Einzelnen zu schützen. Da der Frei-

heitsschutz des einen regelmäßig einen Eingriff in die Freiheit des anderen umfasst, ist 

stets eine Abwägung im Geiste des grundrechtlichen Wertesystems erforderlich. Das gilt 

erst recht, wenn der Gesetzgeber zu seinem schärfsten Schwert greift, dem Strafrecht.  

Nach dem BVerfG ist es Sache des Gesetzgebers, die Strafzwecke und die zu schützenden 

Güter festzulegen. Es misst die Strafgesetze am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bzw. dem 

Übermaßverbot1385 und lehnt eine Beschränkung auf vor- oder überpositive Wertungen 

ab1386. Die Strafrechtswissenschaft folgt überwiegend der Rechtsgutslehre, wonach ein 

Rechtsgut eines Einzelnen oder der Allgemeinheit betroffen sein muss. Beim von der se-

xuellen Belästigung betroffenen Recht auf sexuelle Selbstbestimmung als Bestandteil des 

allgemeinen Persönlichkeitsrechts taucht zwar die Schwierigkeit auf, dass das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht kein so eindeutiger Begriff ist wie das Leben oder die körperliche 

Unversehrtheit, sondern eine „diffuse normative Struktur“ aufweist1387. Das Recht auf se-

xuelle Selbstbestimmung ist jedoch Schutzgut vieler Normen des dreizehnten Abschnitts 

und wird als Abwehrrecht vor sexuellen Kontakten verstanden1388. Es ist daher jenseits 

aller Abgrenzungs- und Konturierungsschwierigkeiten als schützenswertes Rechtsgut zu 

bezeichnen, dessen Strafrechtsschutz nicht aufgrund von strukturellen Schwierigkeiten 

unterbleiben darf. 

Es ist jedoch nicht zulässig, jede Einwirkung auf das Rechtsgut mit einer strafrechtlichen 

Sanktion zu versehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebietet, dass eine Straf-

norm dem Schutz anderer oder der Allgemeinheit dienen muss und dass ein bestimmtes 

Verhalten über sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich und für das 

geordnete Zusammenleben der Menschen unerträglich, seine Verhinderung daher beson-

ders dringlich zu sein hat1389. Abzugrenzen hiervon sind unmoralische oder unsittliche 

Verhaltensweisen, die nicht zu einem Rechtsgutschutz führen.  

Ob eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz als sozialschädlich zu klassifizieren ist, 

hängt von mehreren Faktoren ab. Einerseits von der Schwere der Belästigung, d. h. der 

Intensität der Einwirkung auf das geschützte Rechtsgut. Denn grundsätzlich ist eine Be-

lästigung eine Lästigkeit, die nicht per se sozialschädliche Züge aufweist, sondern bis zu 

einer festzulegenden Grenze auszuhalten ist. „Eine Belästigung ist dadurch charakteri-

siert, dass sie vom Betroffenen auszuhalten ist, sie damit gerade im Gegensatz zu einer 

Rechtsgutsverletzung steht“1390. Darüber hinaus hängt die Sozialschädlichkeit vom Aus-

maß des Schadens ab, der bei einem Verstoß gegen das Verhaltensverbot eintritt, und von 

der Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts1391.  

Beispielhaft kann dies die für diese Untersuchung ausgeschlossene Kategorie der anzüg-

lichen Witze veranschaulichen, die von weniger als der Hälfte der befragten Personen als 

sexuelle Belästigung qualifiziert wurde. Die Befassung mit einem sexuellen Vorgang fin-

det nur in den Gedanken der betroffenen Person statt, die dem Witzeerzähler zuhört. Der 

                                                                 
1385  Eisele, in: Schönke/Schröder, StGB, § 13 Rn. 10a. 
1386  BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (241 f.); gegen den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit als Prüfungsmaßstab Kühl, in: Hilgendorf u. a., FS-Heinz, S. 766 (767 ff.). 
1387  Schünemann, in: LK, StGB, Vor § 201 Rn. 4; Kühl, in: Geisler u. a., FS-Geppert, S. 311 (312). 
1388  Vgl. hierzu diese Arbeit unter D. II. 1. 
1389  BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (239 f.). 
1390  Kinzig/Zander, JA 2007, 481 (483) mit Verweis auf die SV-Stellungnahme von Kühl. 
1391  Günther, JuS 1978, 8 (10). 
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„Eingriff“ erfolgt mithin nur in der Vorstellung des „Opfers“, dem es sich ohne Weiteres 

entziehen kann, indem es seine Aufmerksamkeit auf etwas Anderes lenkt. Eine negative 

Auswirkung auf das geordnete Zusammenleben der Menschen geht nicht über hinzuneh-

mende Aspekte der Ausübung eines Freiheitsrechts hinaus. 

Anders ist dies – ebenfalls beispielhaft – bei der einmaligen Androhung beruflicher Nach-

teile wegen Verweigerung sexueller Hingabe zu beurteilen. Unzweifelhaft handelt es sich 

um eine moralisch und sittlich nicht hinnehmbare Forderung, da berufliche Nachteile, die 

regelmäßig von beruflichem Verhalten oder beruflicher Leistung abhängen, zu einem 

Verhalten in Beziehung gesetzt werden, welches in keinerlei Kontext zur beruflichen 

Leistung steht und darüber hinaus regelmäßig eine persönliche und gerade keine berufli-

che Beziehung zum „Empfänger“ der sexuellen Leistung voraussetzt. Dieses Verhalten 

ist auch sozialschädlich, da es die Überlegenheit der Stellung einer Person gegenüber der 

belästigten Person ausnutzt. Die belästigte Person kann sich dem nicht ohne Weiteres ent-

ziehen, da ein Eingriff in ihre wirtschaftliche Existenz durch die Nachteilzufügung droht. 

Ist die belästigte Person nicht bereit, den beruflichen Nachteile in Kauf zu nehmen, ver-

schlechtert sie damit ihre wirtschaftliche Lage aus sachfremden Gründen, über die der 

Täter bestimmen kann. Der gesellschaftliche Schaden besteht darin, dass nicht länger be-

rufliche Leistungsfähigkeit darüber entscheiden würde, wer beruflichen Nachteilen aus-

gesetzt ist, sondern die Bereitschaft zu berufsfremder körperlicher Hingabe maßgebend 

würde, mithin ein Zustand der Korruption, der zu einem massiven wirtschaftlichen Scha-

den aller betroffenen Personen und des Staates selbst führen würde. 

Wo aber ist die Grenze der Sozialschädlichkeit bei der sexuellen Belästigung am Arbeits-

platz zu ziehen? Dem Gesetzgeber wird für die Beantwortung dieser Frage vom BVerfG 

ein weiter Beurteilungsspielraum eingeräumt. Er ist bei der Entscheidung grundsätzlich 

frei, ob er ein bestimmtes Rechtsgut gerade mit den Mitteln des Strafrechts verteidigen 

will. Die Strafnorm muss geeignet und erforderlich sein, den erstrebten Zweck zu errei-

chen, den der Gesetzgeber jedoch entsprechend ausgestalten kann. Ein Gesetz ist erfor-

derlich, wenn der Gesetzgeber nicht ein anderes, gleich wirksames, aber das Grundrecht 

nicht oder weniger stark einschränkendes Mittel wählen könnte1392. Schließlich hat die 

Verhältnismäßigkeit i. e. S. – also die Zumutbarkeit für die Verbotsadressaten – durch 

Gesamtabwägung zwischen der Schwere des Eingriffs und dem Gewicht sowie der Dring-

lichkeit der ihn rechtfertigenden Gründe gewahrt zu sein1393.  

Als Zweck kommt vorliegend die weitere Reduzierung der sexuellen Belästigung am Ar-

beitsplatz in Betracht. Hierzu ist ein entsprechender Straftatbestand grundsätzlich und ins-

besondere aufgrund der Strafdrohung geeignet. Er ist auch erforderlich, da die gegenwär-

tige Gesetzeslage sich nicht unmittelbar an den Belästiger richtet, sondern die zivilrecht-

liche Ahndung durch den Arbeitgeber vorsieht. Betrachtet man den gegenwärtigen Ein-

griff durch das AGG in die Rechte der belästigenden Person, wird für den zu schaffenden 

Straftatbestand nicht mehr verlangt werden, da dieser inhaltlich nicht über die Regelungen 

des AGG hinausgehen soll. Daher ist allein die Frage zu stellen, ob der Eingriff auch mit 

den Mitteln des Strafrechts verhältnismäßig ist. Verlangt wird erstens, unerwünschte Kör-

perlichkeiten mit sexuellem Bezug am Arbeitsplatz zu unterlassen. Dabei handelt es sich 

                                                                 
1392  BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (240). 
1393  BVerfG, Beschl. v. 26.02.2008 – 2 BvR 392/07, BVerfGE 120, 224 (241). 
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um eine Einschränkung der Verhaltensfreiheit, die nicht zu diskutieren ist. Zweitens sol-

len Formen sexueller Erpressung sanktioniert werden, die einen berufliche Vor- oder 

Nachteile von sexuellem Verhalten abhängig machen. Die Sozialschädlichkeit solcher 

Verhaltensweisen wurde zuvor erörtert, das Abwägungsergebnis ist eindeutig. Ferner sol-

len am Arbeitsplatz unerwünschte persönliche verbale sexuelle Verhaltensweisen unter-

lassen werden, wozu sexuelle Anspielungen und sexuelle Anmache u. a. durch Einladun-

gen zählen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei der Arbeitstätigkeit regelmäßig 

um eine existenzsichernde Maßnahme eines Individuums handelt, deren Aufgabe zu gra-

vierenden finanziellen Nachteilen führt, so dass Ausweichen nicht in Betracht kommt. Die 

alltägliche Rückkehr auf den Arbeitsplatz ist erforderlich zur – jedenfalls kurzfristigen – 

Erlangung des Einkommens. Unter Berücksichtigung der zuvor bereits ausgeführten 

Gründe gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wird man verlangen können, dass die 

belästigende Person den Eingriff in ihre Freiheitsrechte zu akzeptieren hat, da die Leis-

tungsfähigkeit und -willigkeit der belästigten Person für ihre wirtschaftliche Existenz und 

für die Gemeinschaft von größerer Bedeutung ist. Selbst wenn man von ehrenhaftem Wer-

ben um eine andere Person ausginge, würde das nichts am Abwägungsergebnis ändern, 

da hierfür außerhalb der Arbeitszeit und des beruflichen Umfeldes genügend Möglichkei-

ten bestehen, die keine unerwünschte und zu vermeidende Sexualisierung des beruflichen 

Umfeldes der betroffenen Person zu Folge haben. Da regelmäßig keine Freiheit im eigent-

lichen Sinn bei der täglichen Wahl des Arbeitsplatzes vorliegt, stellen auch verbal blei-

bende persönliche sexuelle Verhaltensweisen nicht akzeptable Eingriffe in das Recht auf 

sexuelle Selbstbestimmung dar. Das Arbeitsumfeld ist von solchen Verhaltensweisen frei 

zu halten. 

Schließlich ist zu fragen, ob auch zweideutige oder unpersönliche unerwünschte sexuelle 

Bemerkungen oder Verhalten strafrechtlich zu sanktionieren sind. Anders formuliert: ist 

alles Sexuelle aus dem Arbeitsverhältnis zu entfernen? Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass in einer aufgeklärten Gesellschaft Sexualität, jedenfalls in abstrakter Form, ein 

Thema ist wie jedes andere auch. Gespräche darüber am Arbeitsplatz strafrechtlich zu 

untersagen wäre eine Überdehnung des Freiheitsrechtes allein kraft Kenntnisnahme, je-

doch nicht inhaltlich betroffener Personen zu Lasten der Rechte derer, die in Gespräche 

über sexuelle Themen keine Belästigung sehen. 

Ein Straftatbestand also, welcher am Arbeitsplatz körperliche sexuelle Annäherung, se-

xuelle Erpressung und auf eine bestimmte Person bezogene, unerwünschte sexuelle Äu-

ßerungen unter Strafe stellt, wäre erforderlich, geeignet und verhältnismäßig.  

b) Angemessenheit eines Straftatbestandes der sexuellen Belästigung 
am Arbeitsplatz 

Angesichts der im Rahmen dieser Untersuchung festgestellten Lücken der Strafbarkeit 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz könnte ein spezieller Straftatbestand sinnvoll sein, 

um die Anzahl der Belästigungsfälle zu reduzieren1394. Seit langem wird eine Anpassung 

                                                                 
1394  Sofern man das persönliche Erleben sexueller Belästigung von 17 Prozent der befragten Frauen der ADS-

Untersuchung als ausreichend erachtet, sind freilich keine weiteren Maßnahmen veranlasst. Diese Quote 

ist jedoch aufgrund des sozialschädlichen Charakters der zuvor qualifizierten Verhaltensweisen nach Auf-

fassung des Verfassers nicht hinzunehmen.  
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des Strafrechts bezüglich der sexuellen Gewalt- und Belästigungsdelikte gefordert1395. 

Die Stimmen sind jeweils mit Einführung des BSchG und des AGG leiser geworden, da 

seitdem eine zivilrechtliche Grundlage existiert, um sexueller Belästigung am Arbeits-

platz beizukommen. Gleichwohl wird auch im jüngeren Schrifttum festgestellt, dass die 

Delikte zum Schutz der sexuellen Selbstbestimmung in einem Missverhältnis zur Straf-

barkeit des Eigentums stehen, weshalb ein Straftatbestand zur Sanktionierung sexueller 

Belästigung zu schaffen sei1396.  

Vor Inkrafttreten der zivilrechtlichen Regelungen zum Schutz vor sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz wurde eine strafrechtliche Lösung von Teilen der Literatur abgelehnt, da 

hierin gegenüber einer auf dem Gleichheitsgrundsatz basierenden zivilrechtlichen Lösung 

Nachteile gesehen wurden.  

In der Untersuchung von Holzbecher et al. wird angeführt, dass 50 Prozent der Frauen, 

die bereits eine Anzeige aufgrund eines Sexualdelikts gestellt hätten, dies nicht mehr tun 

würden. Die Gründe hierfür seien die psychischen und physischen Belastungen eines lan-

gen Verfahrens, dessen Ausgang ungewiss sei und bei dem die belästigte Person neben 

dem Beweisrisiko auch das Kostenrisiko ihrer Anwältin trage1397. Nicht nur aus Kosten-

gründen sei die Betroffene nach einem Strafverfahren erneut geschädigt, denn das Straf-

verfahren werde häufig als zweite Vergewaltigung empfunden1398. Zu dieser sekundären 

Viktimisierung komme eine der Rechtsprechung „inhärente Bagatellisierung sexueller 

Gewalt“1399. Ein weiteres Problem liege darin, dass es sich um eine Verfahren handele, 

welches sich auf den Täter und nicht auf das Opfer konzentriere1400. Da die meisten der 

in Frage kommenden Delikte Offizialcharakter besitzen, könne das Opfer das Verfahren 

nicht steuern, wenn es kein Interesse (mehr) daran habe. Zivilrechtlicher Schutz sei ge-

genüber strafrechtlichem ausreichend und biete flexiblere Möglichkeiten, die dem Opfer 

gerechter würden1401.  

Bekanntermaßen hat sich der Gesetzgeber letztlich für eine zivilrechtliche Lösung ent-

schieden, die im aktuellen Kleid vorsieht, dass die betroffene Person Schutz beim Arbeit-

geber sucht, der sich um die Angelegenheit zu kümmern hat. Das ist unzweifelhaft sach-

näher, da die beteiligten Personen meist betriebszugehörig sind und der betroffenen Per-

son kostenlose Unterstützung durch die Arbeitnehmervertretung und Antidiskriminie-

rungsverbände zur Verfügung steht. Sie ist bei der Durchsetzung ihrer Recht nicht mehr 

allein oder auf bürokratisches Behördenhandeln angewiesen, sondern kann darauf ver-

trauen, dass der Arbeitgeber dazu gebracht wird, den Belästiger zu sanktionieren. Auch 

für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen muss die betroffene Person dem 

Belästiger nicht gegenübertreten, sofern es sich nicht um den Arbeitgeber in Person han-

delt. Sie kann den Schaden gegenüber dem Arbeitgeber geltend machen, § 15 AGG.  

                                                                 
1395  Vgl. Sick, JZ 1991, 330 (335); Frommel, ZRP 1988, 233 (236 ff.); Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., 

S. 328 ff.; Schaefer/Wolf, ZRP 2001, 27 (28); Mästle, AuR 2002, 410 (412). 
1396  Adelmann, JURA 2009, 24 (26). 
1397  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 325 f. 
1398  Degen in Sadrozinski, S. 103. 
1399  Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 145. 
1400  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 329. 
1401  Holzbecher/Braszeit/Müller u. a., S. 328 ff. mit weitergehenden, besonders bemerkenswerten strafpro-

zessualen Forderungen die ihrerseits größtenteils den Gleichheitssatz verletzen, da sie sich allein auf 

Frauen beziehen; ähnlich Baer, Würde oder Gleichheit?, S. 145. 
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Durch die Einordnung der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz in das gegen Ungleich-

behandlung gerichtete AGG hat der Gesetzgeber die meisten Forderungen nach einem 

verbesserten Verfahren für Opfer sexueller Belästigung berücksichtigt. Er ist insbeson-

dere den Stimmen gefolgt, welche die zivilrechtliche Lösung der strafrechtlichen vorge-

zogen haben. Dass dies zu Lasten der Arbeitgeber ging, hat man knapp zehn Jahre nach 

Inkrafttreten des AGG nahezu verwunden. Indem eine isoliert zivilrechtliche Regelung 

geschaffen wurde, hat der Gesetzgeber jedoch auf die vollständige Nutzung vorhandener 

Gestaltungsmöglichkeiten ohne Not verzichtet. Möglich wäre es gewesen und möglich ist 

es noch, den Schutz vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zweigleisig auszugestalten 

und zusätzlich zur bestehenden zivilrechtlichen Lösung eine Strafbarkeit zu schaffen. 

Denn nur eine konkrete Strafdrohung gegenüber dem Belästiger hat abschreckenden, ge-

neralpräventiven Charakter und nur das Strafverfahren ist in der Lage, über ein sozial-

schädliches Verhalten ein Unwerturteil zu fällen.  

Wer heute wissen möchte, was auf sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz steht, wird im 

Gesetz nicht fündig, da hierfür kein Tatbestand existiert. Es ist für den rechtlichen Laien 

kaum mehr nachzuvollziehen, wann er im Belästigungskontext eine sexuelle Handlung 

im Sinne des § 185h StGB begeht und welche sonstigen Tatbestände jenseits der Sexu-

aldelikte einschlägig sein könnten, einmaliges sexuell orientiertes Verhalten zu sanktio-

nieren. Erweitert der Rechtsanwender seinen Blick, findet er in § 12 AGG die Pflicht des 

Arbeitgebers, angemessene Maßnahmen zu treffen. Ungemach droht dem Belästiger mit-

hin primär nicht vom Staat, sondern lediglich vom Arbeitgeber. Mangels Androhung kon-

kreter Konsequenzen schreckt das weder Personen ab, die nicht an ihrem Arbeitsplatz 

hängen noch Arbeitgeber selbst. Es fehlt eine klare Strafdrohung bei sexueller Belästigung 

am Arbeitsplatz, die sich direkt an den Belästiger richtet. Nur eine solche, vom Staat ver-

hängte Konsequenz hat wahrhaft abschreckenden Charakter (negative Generalprävention) 

für diejenigen, die durch einen drohenden Verlust ihres Arbeitsplatzes nicht erreicht wer-

den können.  

Dazu kommt, dass mit einer entsprechend ausgestalteten Strafbarkeit zugleich der straf-

bewehrte Kern sexueller Belästigung gekennzeichnet wird. Das ultima-ratio-Prinzip 

bleibt gewahrt, wenn nur die strafwürdigen Verhaltensweisen sozialschädlicher sexueller 

Belästigung strafrechtlich sanktioniert werden. Die übrigen Formen sexueller Belästigung 

unterfallen weiterhin einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot und sind allein 

nach dem AGG zu behandeln. Dort wo schwere Verfehlungen vorliegen, greift zusätzlich 

die strafrechtliche Folge.  

An der abschreckenden Wirkung einer konkreten Strafdrohung ändert sich nichts, wenn 

der zu schaffende Straftatbestand als Antragsdelikt ausgestaltet wird. Diese Form würde 

ungewolltes hoheitliches Eingreifen mit den zuvor beschriebenen Nachteilen vermeiden. 

Gleichzeitig wird der betroffenen Person ein scharfes Schwert an die Hand gegeben, zu-

sätzlich zu den vom Arbeitgeber zu ergreifenden Maßnahmen ein Strafverfahren zu lan-

cieren, das mit negativen Folgen für den Belästiger verbunden ist. Seien dies Verfahrens-

kosten, Geldstrafe oder negative Öffentlichkeitswirkung. Über das Ob dieses Verfahrens 

entscheidet das Opfer, sofern nicht besonderes öffentliches Interesse vorliegt. Dadurch 

bleibt für die betroffene Person ein prozessualer Gestaltungsspielraum erhalten. 

Nach der zivilrechtlichen Konzeption ist die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eine 

Verletzung vertraglicher Pflichten, § 7 Abs. 3 AGG, und zugleich eine Benachteiligung 
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der betroffenen Person. Diese Ausgestaltung verfügt über die zuvor aufgezeigten Vorteile, 

muss dabei jedoch nicht nur mangels konkreter Konsequenzen auf eine abschreckende 

Wirkung verzichten, sondern auch auf positive Generalprävention durch Errichtung eines 

hoheitlichen sozialethischen Unwerturteils über das Täterverhalten. Nur ein solches, vom 

Staat und nicht von einer Person des Privatrechts erlassenes Urteil ist in der Lage, Ver-

trauen in Recht und Befriedung durch Recht zu stiften. Ein hoheitliches Unwerturteil ist 

geboten und erforderlich als angemessene Reaktion auf das sexuell belästigende Verhal-

ten des Täters, nimmt man es mit der Sozialschädlichkeit der sexuellen Belästigung am 

Arbeitsplatz ernst.  

Es verwundert nicht, dass die Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nach 

Inkrafttreten des AGG gegenüber früheren Befragungen verbesserte Ergebnisse liefert, 

denn für viele Menschen hat der ungetrübte Bestand des Arbeitsverhältnisses existenzielle 

Bedeutung. Auch wenn § 12 AGG keine konkreten Konsequenzen aufzeigt, so wird doch 

als Benachteiligungsfolge ein negativer Verlauf des Arbeitsverhältnisses in Aussicht ge-

stellt. Wenn man aber daraufsetzt, dass gerade die große Bedeutung des Arbeitsverhält-

nisses des Belästigers diesen dazu bringt, Belästigungen zu unterlassen, um keine Maß-

nahmen nach § 12 AGG auszulösen, dann ist zwingend, dass die Bedeutung des unge-

trübten Arbeitsverhältnisses für das Belästigungsopfer ebenso hoch angesetzt wird. Hat 

der positive Bestand eines Arbeitsverhältnisses aber große Bedeutung für die Existenz der 

einzelnen Person, hat er letztlich auch große Bedeutung für den Staat und die Gesellschaft. 

Es ist daher nicht nur sinnvoll und angemessen, sondern geboten und erforderlich, dass 

sich der Staat negativen Auswirkungen annimmt und diese einem Unwerturteil zuführt 

oder wenigstens die Möglichkeit hierfür eröffnet. Dass dies nicht für jeden Angriff auf 

das psychische Wohlbefinden gilt, sondern auf die sexuell belästigenden Verhaltensfor-

men beschränkt ist, die einen sozialschädlichen Angriff auf das sexuelle Selbstbestim-

mungsrecht darstellen, wurde bereits zuvor ausgeführt und bedarf daher keiner weiteren 

Vertiefung.  

Die Abwehr sozialschädlichen Verhaltens ist eine grundrechtliche Verpflichtung des 

Staates. Einer Abwehr durch Personen des Privatrechts mangelt es an der Legitimation 

hoheitlichen Handelns. Aufgrund dieses Defizits zeigt sie weniger Wirkung. Das wird 

besonders daran deutlich, dass die Möglichkeiten der Sanktion durch den Arbeitgeber li-

mitiert sind und sich maximal auf die Beendigung der vertraglichen Beziehung sowie 

Schadensersatz belaufen können. Eine Langzeitwirkung existiert nicht. So kommt es, dass 

ein Arbeitgeber der selbst belästigt, auch nach der Geltendmachung der Rechte aus §§ 13 

ff. AGG durch eine belästigte Person weiter belästigen kann, solange er z. B. durch Klapse 

auf das Gesäß jenseits der strafbaren Handlungen de lege lata bleibt. Eine negative Kon-

sequenz für seine Befähigung als Arbeitgeber unterbleibt ebenso wie weitere Auswirkun-

gen im Wiederholungsfall. Gleiches gilt für einen abhängig beschäftigten Belästiger, der 

nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses bei einem neuen Arbeitgeber – regelmä-

ßig in vergleichbarer Stellung – erneut Übergriffe begehen kann. Die Konsequenz ist stets 

gleichbleibend. Auch wenn § 12 Abs. 3 AGG offen formuliert ist, fehlt es an der Reich-

weite und den Möglichkeiten von Personen des Privatrechts. Die negative Konsequenz 

für einen Wiederholungstäter erhöht sich nicht. Es ist ein negativer Lern- und Abstump-

fungseffekt für den Belästiger zu erwarten, der bei fortgesetzter Belästigung und damit 

erhöhter Schuld keine härtere Sanktion befürchten muss. Warum sollte er sein Verhalten 

ändern, wenn er sich mit der gleich bleibenden Sanktion arrangieren kann oder von dieser 
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nicht erreicht wird? Mit der gegenwärtigen Konzeption sind diese Defizite vom Gesetz-

geber hingenommen worden. Sie würden durch eine Strafbarkeit der sexuellen Belästi-

gung am Arbeitsplatz ausgeglichen. 

Eine strafrechtliche Ahndung wegen tätlicher sexueller Belästigung hätte gravierendere 

Folgen. Sie könnte dazu führen, dass die Tat im Bundeszentralregister gespeichert wird 

und bei sexueller Belästigung einer anderen Person eine Erhöhung der neu zu verhängen-

den Strafe bewirkt. Freilich sind die Tilgungsregelungen der §§ 45ff. Bundeszentralregis-

tergesetz zu beachten. Dennoch: der Täter verspürt allein durch ein Strafverfahren das 

hoheitliche Unwerturteil und die mit dem Eingang in sein Strafregister verbundenen Aus-

wirkungen seines Verhaltens. Ein Vertrauenseffekt der Gesellschaft würde sich einstellen, 

dass es nicht länger allein Sache des Arbeitgebers ist, sich zur Antidiskriminierungspoli-

zei zu machen, sondern dass auch der Staat selbst in gravierenden, nicht länger privat-

rechtlich auszugleichenden Fällen das Gesetz zur Anwendung bringt, die sozialschädliche 

Verhaltensweise zu ächten. 

c) Vorschlag eines Straftatbestandes der sexuellen Belästigung am 
Arbeitsplatz 

Auch wenn Lautstärke und Frequenz von Forderungen nach Verbesserung der gesetzli-

chen Regelung abgenommen haben, ist doch festzustellen, dass das Problem der sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz weiterhin nicht gelöst ist, was die neuesten Umfrageergeb-

nisse belegen1402. Die Vorteile einer ergänzenden strafrechtlichen Regelung hingegen lie-

gen auf der Hand, wie soeben ausgeführt. Die gegen einen Straftatbestand der sexuellen 

Belästigung am Arbeitsplatz vorgebrachten Einwände überzeugen nicht, da sie bei der 

Gestaltung des Delikts berücksichtigt werden können.  

Aus der durchgeführten Untersuchung ergeben sich folgende Anforderungen an den Tat-

bestand: einfache Belästigungen, die noch keinen Eingriff in das sexuelle Selbstbestim-

mungsrecht darstellen, werden nicht erfasst. Diese untere Grenze der erfassten Verhal-

tensweisen ist jedoch gegenüber allgemeinen Belästigungen niedriger auszugestalten, um 

der Bedeutung des Arbeitsplatzes Rechnung zu tragen und um zu berücksichtigen, dass 

das Opfer nicht selbständig zu einer Ausweichreaktion im Stande ist, sondern zur Ver-

tragserfüllung täglich auf den Arbeitsplatz zurückkehren muss. Eine angemessene Lösung 

erfordert eine Unterscheidung danach, ob eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz oder 

allgemeine sexuelle Belästigung stattgefunden hat bzw. ob sonstige Gründe besonderer 

Schutzbedürftigkeit bestehen1403. Das kann in einer Norm erfolgen, die durch verschie-

dene Tatbestandsalternativen oder strafschärfende Gründe ausgestaltet ist oder durch eine 

                                                                 
1402  Nicht ohne Grund hat die Antidiskriminierungsstelle des Bundes das Jahr 2015 zum Themenjahr unter 

dem Motto „Gleiches Recht. Jedes Geschlecht“ ausgerufen und dabei der sexuellen Belästigung am Ar-

beitsplatz einen Schwerpunkt gesetzt, vgl. Antidiskriminierungsstelle des Bundes (Hrsg.), Sexuelle Beläs-

tigung, Stand: 06.01.2016, abrufbar unter: http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/ThemenUndFor-

schung/Geschlecht/sexuelle_Belaestigung/sexBelaestigung_node.html (besucht am 16.01.2016). 
1403  Frankreich hat sich 2012 zur Differenzierung nicht im Tatbestand, sondern erst auf Rechtsfolgenebene 

entschieden. Nach Art. 222-33 des französischen code pénal wird mit Gefängnisstrafe bis zu zwei Jahren 

oder mit Geldstrafe bis EUR 30.000 bestraft, wer durch verbale oder tätliche sexuelle Verhaltensweisen 

die Würde einer anderen Person verletzt. Ein besonders schwerer Fall liegt vor, wenn die Autorität des 

Belästigers ausgenutzt wird, die belästigte Person unter 15 Jahren ist oder die belästige Person aus ande-

ren Gründen besonders schutzbedürftig ist, wobei ein Grund die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Täter 

ist. Die Strafe beträgt dann bis zu drei Jahren Haft oder bis zu EUR 45.000 Geldstrafe. Die jeweils gültige 
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Einzelnorm ausschließlich zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz, die dann aber auf-

grund der Spezialität sinnvollerweise im Nebenstrafrecht zu erlassen ist. Eine allgemeine 

Strafnorm gegen sexuelle Belästigung müsste sich aufgrund des Übermaßverbots an einer 

sexuellen Handlung orientieren und könnte folglich die besonderen Belästigungsformen 

am Arbeitsplatz nicht ausreichend berücksichtigen1404. 

Schaefer/Wolf1405 haben 2001 eine Neuregelung vorgeschlagen, die große tatbestandliche 

Übereinstimmung mit dem seit 1. Oktober 1992 geltenden Art. 198 des schweizerischen 

Strafgesetzbuchs aufweist. Danach ist eine sexuelle Belästigung zunächst die Vornahme 

einer sexuellen Handlung vor einer anderen Person. Darüber hinaus kann eine sexuelle 

Belästigung jedoch auch durch eine Tätlichkeit jenseits sexueller Handlungen erfolgen 

oder durch Worte, sofern dies in grober Weise geschieht1406. Für die tätliche sexuelle Be-

lästigung wird gefordert, dass die Handlung mit Sexualität im weitesten Sinn in Verbin-

dung zu bringen ist1407. Für die grobe verbale sexuelle Belästigung wird sozial inadäquates 

Verhalten verlangt1408. Der Tatbestand erweckt in beiden Alternativen Bedenken hinsicht-

lich der Bestimmtheit der Norm1409. Das Delikt ist als Antragsdelikt ausgestaltet, da der 

schweizerische Bundesrat die Auffassung vertritt, dass geringfügige Delikte nicht unab-

hängig vom Willen des Verletzten verfolgt werden sollen1410. Auch der Vorschlag von 

Schaefer/Wolf ist als Antragdelikt ausgestaltet. Das ist soziologisch dadurch zu erhärten, 

dass abhängig vom konkreten Belästigungssachverhalt tatsächlich eine sekundäre Vikti-

misierung des Opfers zu besorgen ist, wenn Aussage gegen Aussage steht oder besonders 

unangenehme Details zu schildern sind. Die Vorschrift sollte daher als Antragsdelikt aus-

gestaltet werden, um dem Belästigungsopfer die Wahl zu lassen, ob ein strafrechtliches 

Verfahren in Gang gesetzt werden soll. Eine Ausnahme für minderjährige Personen ist 

nicht zu machen, da gegenständlich nur die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz geregelt 

werden soll, bei der Kindesarbeit ausgeschlossen ist und besondere Vorschriften für Ju-

gendliche und in einem Ausbildungsverhältnis stehende Personen bereits existieren. 

                                                                 
Fassung des code pénal ist im Internet abrufbar unter: http://legifrance.gouv.fr/ (zuletzt besucht am 

25.10.2015). 
1404  Im österreichischen Strafgesetzbuch findet sich unter § 218 eine Vorschrift gegen sexuelle Belästigung 

und öffentliche geschlechtliche Handlungen. Danach wird bestraft, wer eine Person durch eine ge-

schlechtliche Handlung an ihr oder vor ihr unter Umständen, unter denen dies geeignet ist, berechtigtes 

Ärgernis zu erregen, belästigt, wenn die Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit strengerer Strafe 

bedroht ist. Der Strafrahmen beträgt Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 360 Ta-

gessätzen. Damit ist die entscheidende Tatbestandanforderung jedoch erneut die geschlechtliche (=sexu-

elle) Handlung, welche bei nicht gesondert schutzbedürftigen erwachsenen Personen die Anwendung der 

Sexualdelikte verhindert. 
1405  Schaefer/Wolf, ZRP 2001, 27 (28). 
1406  Der Wortlaut der Vorschrift lautet: Sexuelle Belästigungen – „Wer vor jemandem, der dies nicht erwartet, 

eine sexuelle Handlung vornimmt und dadurch Ärgernis erregt, wer jemanden tätlich oder in grober 

Weise durch Worte sexuell belästigt, wird, auf Antrag, mit Busse bestraft.“ Einsehbar im Internet unter: 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html (zuletzt besucht am 

25.10.2015). 
1407  Kummer, S. 73. 
1408  Kummer, S. 89. 
1409  Gleiches gilt dann auch für den Vorschlag von Schaefer/Wolf, der insofern wortgleich ist. 
1410  Vgl. die Stellungnahme des Bundesrates vom 29.10.2014 zur Motion 14.3666 vom 14.08.2014 durch die 

Kommission für Rechtsfragen NR sowie zur Motion 12.3476 vom 12.06.2012 durch Schmid-Federer, 

einsehbar im Internet unter http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20143666 

(zuletzt besucht am 25.10.2015). 
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Ausreichende Bestimmtheit der zu schaffenden Vorschrift lässt sich entweder über einen 

Katalog strafbarer Verhaltensweisen schaffen, wie es zuletzt bei der Gestaltung von § 238 

StGB unternommen wurde. Dort hat der Gesetzgeber jedoch mit der vergleichbaren Hand-

lung in § 238 Abs. 1 Nr. 5 StGB eine Öffnungsklausel eingefügt, die sich zu Recht dem 

Vorwurf unzureichender Bestimmtheit ausgesetzt sieht. Eine andere Möglichkeit besteht 

für eine nebenstrafrechtliche Regelung darin, an den zivilrechtlichen Tatbestand anzu-

knüpfen, was jedoch für den maßgebenden § 3 Abs. 4 AGG kaum gelingen wird, da dieser 

bereits für eine zivilrechtliche Regelung äußerst komplex und unbestimmt ist. 

Vorgeschlagen wird daher eine Regelung, die allein die sexuelle Belästigung am Arbeits-

platz regelt, indem sie an die tatbestandlichen Anforderungen des AGG anknüpft und von 

diesen die strafrechtlich relevanten in Form von Regelbeispielen benennt. Strafrechtlich 

erfasst werden die drei Fallgruppen der sexuellen Erpressung (Quid-pro-quo-Fälle), der 

körperlichen Annäherung und der zielgerichteten Belästigung des Opfers in verbaler Form 

oder durch Gesten. Zur Vermeidung von Verstößen gegen das Verbot unbestimmter Ge-

setze sind diese drei Fallgruppen als Regelbeispiele besonders schwerer sexueller Beläs-

tigung ausgestaltet.  

Da es sich um eine spezielle Strafbarkeit handelt, die nur innerhalb der Reichweite des 

Arbeitsplatzbezugs nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 AGG zu schaffen ist, ist die Vorschrift im 

AGG einzuordnen. Es sollte ein neuer § 31a AGG geschaffen werden, der – typisch für 

das Nebenstrafrecht – unter einer eingängigen Überschrift die sich aus dem Zivilgesetz 

ergebenen Strafvorschriften regelt.  

 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

§ 31a Strafvorschriften 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, 

wer eine andere Person in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 besonders 

schwer sexuell belästigt. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel 

vor,  

a) bei sexuell bestimmten körperlichen Berührungen,  

b) bei sexuell bestimmten Äußerungen oder Gesten, welche die Person be-

treffen sowie 

c) bei der Inaussichtstellung beruflicher Auswirkungen infolge sexuellen 

Verhaltens. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 
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